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Erste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Sonntag, den 17. Juni 1888.

Nach Beendigung des in den Hauptkirchenbeider Confessionen abgehaltenenGottesdienstes
versammeln sich um 12 Uhr die Mitglieder des Landtags im Sitzungssaale des Ständehauses.

Um 12 l/z Uhr trat der KöniglicheLandtagscommissar, Herr Oberpräsident der Rhein-
provinz, Dr. von Bardeleben in den Saal und eröffnete den 34. Rheinischen Provinzial-
Landtag mit folgender Ansprache:

Sehr geehrte Herren!

Es ist eine tieftraurige, unheilvolle Zeit, in welcher Sie zusammentreten, um als die
nach der neuen Provinzial-Ordnung gewählten Vertreter der Provinz zum ersten Male Ihrer
Pflicht zu genügen. Nachdem eben erst der greise Heldenkaiser Wilhelm in das Grab hinabgestiegen,
haben jetzt auch unseres theuren Kaisers Friedrich III. Majestät nach einer Regierung von nur
99 Tagen das irdischeDasein vollendet. Aber in dieser kurzen Spanne Zeit, welche namenlosen
Qualen der Seele und des Leibes hat der heldemnüthigeDulder zu überstehengehabt! Es ist
eine Prüfung, wie sie wohl noch niemals gewesen, welche Gott in seinem unerforschlichen Rath-
schlusse dem Königlichen Hause und damit den, preußischen und deutschen Volke auferlegt hat.
Aus dem dunklen Gewölle, welches uns umgiebt, taucht nur der eine leuchtende Gedanke hervor,
daß der junge Sproß des Heldengeschlechtes, welcher jetzt die Krone trägt, sich schon als Erbe
der Tugenden seiner Väter und als echter Hohenzollerbewährt hat. Vertrauen wir darum auf
Gott und auf das Hohenzollernblutin unserm jugendlichen Kaiser Wilhelm II.!

Wenn ich heute vor Sie hintrete, meine Herren, um Sie zu begrüßen und im Namen
Sr. Majestät des Königs die Sitzungen des 34. Provinzial-Landtags der Rheinprovinz zu eröffnen,
s° bin ich mir bewußt, zu einer Versammlung zu reden, welche von den Landtagen, mit denen
ich bisher zu verhandeln hatte, in sehr wesentlichen Punkten unterschieden ist. Zunächst schon in
der Zahl der Landtags-Abgeordneten. Während die alten Landtage unserer Provinz nur 80 Mit¬
glieder hatten, ist die Zahl der Landtags-Mitglieder nach dem neuen System schon jetzt auf 139
gewachsen,eine Zahl, welche mit der zunehmendenBevölkerung und der fortschreitendenKreis¬
theilung, namentlich in Folge Austritts der größeren Städte aus den Krelsverbanden, künftighin
sich noch vermehrenwird. Sodann aber in grundsätzlicher Verschiedenheit des Wahlsystems.Früherhin
hatte ein Jeder der historisch gegebenenStände eine bestimmteAnzahl von Vertretern aus seiner
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Mitte zu wählen und in den Landtag zu entsenden. Jetzt sind Sie, meine geehrtenHerren, von
den Kreistagen gewählt worden. Haben nun auch bei der Bildung der Kreistage Verbände mit¬
gewirkt, welche den älteren Ständen analog sind, so hat doch bei der durch die Kreistage selbst
gethätigten Wahl der Landtags-Abgeordnetenkeine Rücksichtnahme auf ständische oder anderweitige
Gliederung stattgefunden.

Ich vertraue aber darauf, daß auch das veränderte Wahlsystemimmer nur eine Mehrheit
tüchtiger Vertreter zu Tage fördern werde; sind ja doch bei den Wahlen für die Provinzial-
und Communlllverbände die verwirrenden Strömungen des politischen Parteigetriebes sehr viel
weniger wirksam als bei den Wahlen zu den große» politischen Körperschaften,dem Preußischen
Abgeordnetenhauseund dem DeutschenReichstage.

Die Vorlagen, welche Sie in dieser ersten Sitzung beschäftigen werden, haben zunächst
die Ausführung der neuen Verwaltungsorganifation zum Zwecke, Der wichtigste Akt, den Sie
sobald als möglich vorzunehmen haben, ist die Wahl des Provinzial-Ausschusses, der an die
Stelle des jetzigen Provinzial-Vcrwaltungsrathes treten, und welcher seinerseits wiederum die Wahl
des Prouinzial-Nathes und der Bezirks-Ausschüsse thätigen foll. Diese wichtigenOrgane müssen
schon am 1. Juli d. I. in Funktion treten.

Von den Vorlagen, welche die Staatsregierung Ihrer Begutachtungunterbreitet, will ich
hier nur erwähnen:

1. Den Entwurf eines Reglements für die Pensionskasse der Bürgermeister und der
übrigen besoldetenBeamten der Landgemeindenund

2. eine Vorlage, betreffend die Förderung der Rinduiehzucht durch Sicherung einer
genügendenStierhaltung.

Beide Punkte sind schon seit langer Zeit Gegenstand der Besprechung gewesen und das
Bedürfniß einer Regelung derselbenist allseitig anerkannt. Die bezüglichen Vorlagen sind meiner¬
seits dem Herrn Landes-Direktor mitgetheilt worden und werden durch dessen Vermittelung Ihnen
zugehen.

Die sonstigen Vorlagen sind im Wesentlichenaus der Initiative der seitherigen vrovinzial-
ständischen Verwaltung hervorgegangen.

Was diese Verwaltung und was die früheren Prouinzial-Landtage geleistet haben, das
beweifenIhnen fchon die großartigen Provinzialanstalten, welche in verhältnißmäßig kurzer Zeit
emporgewachsensind, ferner die Fortschritte im Wegebau und auf verschiedenenanderen der
Provinzialverwaltung zugewiesenenGebieten. Es bietet sich Ihnen also ein reichhaltigesFeld für
Ihre Thätigkeit dar. Ich vertraue, daß es Ihnen gelingen wird, durch hingebendespatriotisches
Arbeiten die schon gewonnenen Grundlagen zu immer höherer Vollendung zum Besten der
Provinz zu entwickeln. In diesem Vertrauen erkläre ich im Rainen Seiner Majestät des Königs
den 34. Landtag der Nheinprovinz für eröffnet.

Hierauf ergreift das Wort der Herr Abgeordnete Clemens Hofstadt aus Logelheim
bei Borbeck: HochgeehrteHerren! Soviel ich gehört habe, bin ich der Aelteste in der heutigen
Versammlung. Ich bin 1805 am 27. Dezember geboren. Sollte vielleicht einer unter den Herren
älter sein, dann bitte ich denselbensich zu melden. (Pause.)

Da das nicht der Fall zu sein scheint, gestatte ich mir als das an Jahren älteste
Mitglied den Vorsitz zu übernehmen. Unsere beiden jüngsten Mitglieder sind die Herren Graf
von Hoensbroech und Graf von Nesselrode. Ich möchte diese Herren bitten, die Schriftführerstelle
und die Stelle der Stimmzähler zu übernehmen. (Geschieht.)



Graf Nesselrode ist 1855 geboren, Graf Hoensbroechist 1851 geboren. Wenn jüngere
Mitglieder anwesend sind, bitte ich sie, sich zu melden.

AbgeordneterTenge: Ich bin 1856 geboren.
Alterspräsident: Dann bitte ich also die Herren Abgeordneten Graf von Nesselrode

und Tenge die Aemter als Schriftführer und Stimmzähler zu übernehmen. (Geschieht.)
Ich ersuche nunmehr den Schriftführer Herrn AbgeordnetenTenge, den Namensaufruf

vorzunehmen. Ich bitte die verlesenenHerren mit „hier" zu antworten.
Mit „hier" antworten:

Adams, Franz, Geh. Iustizrath und Rechtsanwalt aus Coblenz.
Freiherr von Ayx, Josef, KöniglicherLandrath aus Euskirchen.
Bllumann, August, Gutsbesitzeraus Vislich.
Becker, Wilhelm, Oberbürgermeisteraus Köln.
Graf von Beissel-Gymnich, Otto, Königlicher Kammerhcrr, Landrath und Polizei-

Direktor aus Coblenz.
Beppler, Heinrich, Landwirth aus Niederkleen.
von Beul witz, Carl, Hüttenbesitzeraus Trier.
Bloem, Emil, Iustizrath und Rechtsanwalt aus Düsseldorf.
Boch, Eugen, Geh. Commerzienrathaus Mettlach.
Bönniger, Tillmann, Gutsbesitzeraus Hüls.
Freiherr von Böselager, Max, Rittergutsbesitzeraus Pevvenhoven.
Bouserath, Heinrich, Rentner aus Eschmar.
Breuer, Werner, Bürgermeister aus Neuwerk.
Brockhoff, Julius, Fabrikbesitzer aus Duisburg.
Graf von Vrühl, KöniglicherLandrath aus Daun.
Vüttgenbach, Josef, Apothekeraus Weiden.
Bufch, Peter, Spinncreibesitzeraus Hochneukirch.
Cla essen, Gottfried, Gutsbesitzeraus Isencroidt.
Conze, Gottfried, Commerzienrathaus Langenberg.
Courth, Heinrich, Iustizrath uud Rechtsanwalt aus Düsseldorf.
Croon, Albert, Rentner aus Rheydt.
Croon, Theodor, Fabrikbesitzer aus M.-Gladbach.
Deströe, Jakob, Gutsbesitzeraus Efferen.
Freiherr von Diergardt, Friedrich Daniel, Rittergutsbesitzeraus Morsbroich.
Dietze, Theodor, Beigeordneter aus Elbcrfeld.
Dittmar, Ewald, Fabrikdirektor aus Efchweiler.
Eckertz, Heinrich, KöniglicherNotar aus Zell.
Freiherr von Eerde, Georg, KöniglicherLandrath a. D, aus Geldern.
Effertz, Christian, Gutsbesitzeraus Neuenhauscn.
Eich, Carl, Bürgermeister aus Bödingen.
Eisenlohr, Heinrich, Kaufmann aus Barmen.
Esser, Mathias, Gutsbesitzeraus Rodderhof.
Eulner, Matern, Rentner aus Neuendorf.
Franken, Carl, Gewerkeaus Essen.
Frieder ichs, Carl, Commerzienrathaus Remscheid.
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Frings, Josef, Gutsbesitzeraus Hertel.
Dr. Frowein, Fabrikant aus Elberfeld.
von Frühbuß, Oswald, KöniglicherLandrath aus Malmedn.
Fuchs, Bürgermeister aus Baumholder.
Graf von Fürstenberg-Stammheim, Königlicher Kammerherr und Schlohhauvtmann

aus Stammheim,
von Grand-Ry, Andreas, Gutsbesitzeraus Eupen.
de Greiff, Emil, Fabrikant aus Crefeld.
von Hagen, KöniglicherLandrath aus St. Wendel.
Haldy, Emil, Rittergutsbesitzer aus St. Johann.
Haniel, Hugo, Geh. Commerzienrathaus Ruhrort.
Hardt, Arnold Wilhelm, Fabrikant aus Lennep.
van Hauth, Johann, Rentner aus Mayen.
Herrmann, Friedrich, Gutsbesitzeraus Mülheim an der Mosel.
Heuser, August, Commerzienrathaus Cöln.
Graf und Marquis von und zu Hoensbrocch, Rittergutsbesitzeraus Schloß Haag.
Graf von Hoensbroech, Eugen, Rittergutsbesitzeraus Schloß Türnich.
Freiherr von Hövel, August, KöniglicherLandrath aus Essen.
Freiherr von Hövel, Clemens, KöniglicherKammerherr aus Iunternthal,
Hoffmann, Philipp, Kaufmann aus Ehrenfeld.
Hoffstadt, Clemens, Gutsbesitzeraus Vogelheim.
Hupertz, Friedrich Wilhelm, Bergmeister a. D. und General-Direktor aus Mechernich.
Jäger, Otto, Fabrikant aus Barmen.
Ianßen, Wilhelm Leopold, KöniglicherLandrath z. D, aus Nurtscheid.
Ianßen, Jakob, Gutsbesitzeraus Vinsfeld.
Ioerrißen, Ludwig, Nechtsanwalt aus Aachen.
Kattwintel, Eugen, Fabrikant aus Wermelskirchcn.
Keller, Maximilian, Fabrikant aus Staadt bei Saarburg,
Klein, Eduard, Direktor aus Heinrichshütte bei Hmmn.
Kratz, Carl, Gutsbesitzeraus Hermgesberg.
Krawinkel, Bernhard, Fabrikant aus Vollmershausen.
Kreuzberg, Eduard, Rentner aus Ahrwciler.
Krey, Wilhelm, Gutsbesitzeraus Geilenkirchcn.
von Kühlwetter, Geh. Negierungsrath und Landrath aus Düsfeldorf.
Kühlwetter, Geh. Regierungsrath aus Köln.
Kunz, Heinrich, Bürgermeister aus Berncastel.
Laeis, Eduard, Fabrikbesitzer aus Trier.
Lehr, Carl, Oberbürgermeister aus Duisburg.
Lekebusch, Louis, Fabrikant aus Barmen.
Lichter, Johann, Mühlenbesitzeraus Loskyll.
Lieven, Ferdinand, Gutsbesitzeraus Hilden.
Lindemann, Ernst, Oberbürgermeisteraus Düsfeldorf.
Lingenbrint, August, Fabrikant aus Viersen.
Freiherr von Lo«, Gutsbesitzeraus Hasfum.



Lueg, Carl, Hütten-Direktor aus Oberhausen.
Marcus, Gustav, Buchhändler aus Bonn.
Meld eck. Geh. Regierungsrath und Landrath a. D. aus Düsseldorf.
Melchers, Theodor, Gutsbesitzeraus Gnadenthal.
Merrem, Jakob, Gutsbesitzeraus Altrich.
Meuser, Wilhelm, Stadtverordneter aus Köln.
Michels, Gustav, Commerzienrathaus Köln.
von Monschaw, Rudolf, Rentner aus Goch.
Moritz, Franz Josef, Gutsbesitzerund Direktor der Cochemer Vollsbank aus Cochem.
Dr. Muth, Nechtscmwaltaus St. Johann.
Nels, Eduard, Fabrikant aus Prüm.
Graf von Nesselrode-Ehreshoven, Königlicher Landrath aus Lindlar.
Neußel, Wilhelm, KöniglicherNotar aus Meisenheim.
Dr. Pauli, Heinrich, Oberpfarrer aus Montjoie.
Pelizaeus, Theodor, Rentner aus Crefeld.
Pelzer, Ludwig, Oberbürgermeisteraus Aachen.
Peters, Jakob, Gutsbesitzeraus Foessenhof.
Pflug, Friedrich, Gutsbesitzeraus Wiebelskirchen.
Freiherr von Plettenberg, Gustav, KöniglicherKammerherr aus Mehrum.
Naab, Josef, Gewerke aus Wetzlar.
von Nandow, Adolf, Banquier aus Crefeld.
von Rath, Hermann, Rittergutsbesitzeraus Lauersfort.
Rauten st rauch, Wilhelm, Gutsbesitzeraus Eitelsbach.
Reinhard, Adolf, Gutsbesitzeraus Heddesdorf.
Neu, Mathias, Gutsbesitzeraus Blatzheim.
Rings, Otto Josef, Rentner aus Königswinter.
Roechling, Ludwig Heinrich, Gutsbesitzeraus St. Johann.
Nossio, August, Kaufmann aus Süchteln.
Sahler, Viktor, Banquier aus Kreuznach.
von Sandt, KöniglicherLandrath aus Bonn.
Scheidt, Wilhelm, Commerzienrathaus Kettwig.
Schieß, Gerhard, Bürgermeister aus Xanten,
Schlick, Hubert, Gutsbesitzeraus Holzweiler.
Schmidt von Schwind, Major a. D. aus Eschbergerhof.
Schmitz, Johann Mathias, Gutsbesitzeraus Willich.
Schneemann, Moritz, Gutsbesitzeraus Wesel.
Schoennenbeck, Johann, Gutsbesitzeraus Styrum.
Schulze, Heinrich, Bürgermeister aus Kirchberg.
Simous, Louis, Fabrikant aus Elberfeld.
Freiherr von Solemacher-Antweiler, Friedrich, Königlicher Kammerherr und Schloh-

hauptmann aus Schloß Wachendorf.
Syräe, Iofef, Bürgermeister aus Bovvard.
Tenge, KöniglicherLandrath aus Ottweiler.
Vogt, Gottfried, Gutsbesitzeraus Waldböckelheim.



Walle »bor», Peter, Baumschulbesitzer aus Bitburg.
Weideufeld, Franz, Rittergutsbesitzeraus Birkhof.
Freiherr von Wenge-Wulffen, Ludolf, Major a. D. aus Schloß Overbach.
Fürst zu Wied aus Neuwied.
Zerwes, Josef, Hüttendirektor aus Mühlheim a. d. Ruhr.
Zweigert, Erich, Oberbürgermeisteraus Essen.

Abwesend und entschuldigt:
Andreae, Otto, Commerzieurathaus Mülheim a. Rh.
Freiherr von Oenr-Schweppenburg, Friedrich Leopold, KöniglicherKammerherr und

Rittergutsbesitzeraus Müddersheim.
Horten, Carl, Rentner aus Kempen.
Koppen, Hans, KöniglicherLandrath aus Waldbroel.
Krupp, Friedrich Alfred, Geh. Commerzienrathans Essen.
Oster, Heinrich, Kaufmann aus Aachen.
Quack, Wilhelm, Commerzienrathaus M-Madbach.
von Scheibler, Rudolf, KöniglicherLandrath ans Heinsberg.
Weuermann, Rudolf, Commerzienrathaus Leichlingen.

Abwesend und nicht entschuldigt:
Nroich, Franz, Amtsrichter aus Eupeu.
Dr. Schmidt, Julius, Rentner aus Horchheim.
Dr. von Voß, KöniglicherLaudrath aus Saarbrücken.
Ich constatire, daß von den 139 Abgeordneten12 fehlen, daß 127 Abgeordneteanwesend,

und daß wir also beschlußfähig sind.
Ich erlaube mir, Ihnen vorzuschlagen,die Wahl unseres Vorsitzendenper Akklamation

vorzunehmen,und bitte Sie, in dieser Beziehung Vorschlägezu machen.
AbgeordneterCourth: Ich schlage Se. Durchlaucht den Fürsten zn Wied zum Vor¬

sitzenden vor. (Bravo!)
Alterspräsident: Meine Herren! Es ist also Se. Durchlaucht Fürst Wilhelm zu Wied

als erster Vorsitzeudervorgeschlagenworden. Meine Herren! Wenn kein Widerspruch erfolgt,
(Pcmfe) und das ist nicht der Fall, so ist Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied einstimmig zum
Vorsitzeuden gewählt worden. Ich frage Eure Durchlaucht, ob Sie die Wahl annehmen?

Se. Durchlaucht Fürst zu Wied: Meine Herren! Sie habm eben durch die einstimmige
Wahl zum Vorsitzenden mich sehr geehrt. Ich danke Ihnen von Herzen und weiß das Vertrauen,
welches Sie mir in dieser einstimmigenWahl entgegen bringen, hoch zn schätzen. Sie gestatten
mir aber, noch hinzuzusetzen,daß ich mir bewußt bin, daß diese Wahl nicht mir allein gilt,
sondern wohl ein Beweis ist, daß Sie der bisherigen Verwaltung, unserer provinzialständischen
Verwaltung, Anerkennungzollen.

Meine Herren! Ich bitte Sie zu berücksichtigen, daß ein Mann allein nichts ist und
daß Sie Diejenigen mit ins Auge fassen müssen,die bisher in der Verwaltung so Ausgezeichnetes
geleistet haben. Das sind mein bisheriger Stellvertreter im bisherigen Amte, der Herr Landes-
Direktor, die Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsrathes und die oberen Beamten. Meine
Herren! Wir haben wie ein Mann zusammengearbeitet, um das zu Stande zu bringen, was
Sie durch die einstimmigeWahl, nach meiner Ueberzeugung, anerkannt haben. Ich bitte Sie,



dessen auch eingedenk zu sein bei Ihren künftigen Verhandlungen. Meine Herren! Ich danke
Ihnen nochmals sehr für Ihre einstimmigeWahl und werde mit Freuden nachher den Vorfitz
übernehmen. (Zuruf: Sofort!)

Ich möchte zur Geschäftsordnungnoch bemerken, daß nach §. 32 der Prouinzial-Ordnung
unserm verehrten Alterspräsidentenobliegt, auch den Stellvertreter zu wählen.

Alterspräsident: Ich schlage den Herren nunmehr vor, auch den Stellvertreter des
Vorsitzenden durch Akklamationzu wählen, und bitte Sie, Vorschlägezu machen.

AbgeordneterFriederichs: Ich schlage den Herrn Geh. Iustizrath Adams-Coblenzvor.
(Ruf: Stimmzettel!)

Alterspräsident: Da Widersprucherfolgt (Ruf: Nein, es erfolgt kein Widerspruch.)
Ich hörte, daß „Stimmzettel" gerufen wurde.

Meine Herren! Wer für Stimmzettelwahl ist, den bitte ich aufzustehen, (Paufe.)
Es meldet sich Niemand. Wenn kein Widerspruch gegen den eben gemachten Vorschlag

erfolgt — und das ist nicht der Fall — so constatire ich, daß Herr Geh Iustizrath Adams
zum zweiten Vorsitzenden,ebenfalls einstimmiggewählt worden ist.

Geh. Iustizrath Adams: Meine Herren! Ich danke Ihnen aufrichtig für das große
Vertrauen, das Sie mir durch diese Wahl an den Tag gelegt haben. Bei der Gründlichkeitder
Geschäftskenntnißund dem Pflichteifer Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied werde ich wohl
selten in die Lage kommen, dieses Amtes zu walten. Wenn es aber der Fall sein sollte,
werde ich mich bemühen, mein Bestes zu thun und bitte im Voraus um Ihre Nachsicht. Das
Eine kann ich Ihnen aber versprechen, daß, wenn ich des Amtes walten sollte, ich es mit der
bedingungslosestenUnparteilichkeitthun werde. (Bravo!)

Alterspräsident: Ich constatire, daß von Herrn Geh. Iustizrath Adams die Erklärung
erfolgt ist, daß er die Wahl annimmt. Ich darf wohl Se. Durchlaucht den Fürsten zu Wied
ersuchen, nunmehr den Vorsitz zu übernehmen.

Se. Durchlaucht Fürst zu Wied: Meine Herren! Indem ich nunmehr den mir von
Ihnen in so ehrender Weise übertragenen Vorsitz übernehme, ist es meine erste Pflicht, und ich
spreche, wie ich glaube, aus Ihrer aller Herzen, unserm verehrten Alterspräsidenten unseren Dank
zu sagen für die Mühewaltung, der er sich unterzogen und in seinem rüstigen Greisen-Alter
durchgeführthat. (Bravo!)

Ich bitte Sie, ihm den Dank für feine Thätigkeit dadurch auszusprechen,daß Sie sich
von Ihren Sitzen erheben. (Geschieht.)

Abgeordneter Clemens Hoffstadt. Ich danke Ihnen recht fehr, meine Herren!
Vorsitzender Fürst zu Wied: Zunächst, meine Herren, bitte ich die beiden Herren

Schriftführer, auch für diese Sitzung des Amtes zu walten; die Wahl der 4 Schriftführer würde
ich vorschlagen, in der nächsten Sitzung vorzunehmen. Meine Herren! Ehe wir aber in unsere
Arbeiten eintreten, muß ein Gedanke, der uns alle bewegt, hier zum Ausdruck gebracht werden.
(Die Mitglieder erheben sich von ihren Sitzen.)

Seit der Tagung des letzten ständischenProvinzial-Landtages sind schwere Schicksale
über unser theures preußisches und deutsches Vaterland hereingebrochen. Se. Majestät Kaiser
Wilhelm I. hat sein nie müdes, immer wachsames Auge für immer gefchlossen.Sein Heldensohn,
der als Feldherr, als unser Fritz, in allen Schlachten uns vorangeleuchtethat als siegreicher
Feldherr, ihm war es bestimmt, mit schwerer Krankheit behaftet zur Regierung zu gelangen und
nur kurze Zeit diese Regierung auf dem größten und mächtigsten Throne Europas inne zu haben.
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Meine Herren! Wenn wir alle die Hoffnnng gehegt haben, mit freudigem Gefühle in
die neuen Arbeiten des neu zusammengesetzten Provinzial-Landtages einzutreten, fo müssen wir
heute sagen, daß ein ernster Trauerflor über all' unfer Denken und über all' unfer Sinnen
gebreitet ist. Wir denkenan unsern Kaiser Friedrich III., der nun zu seinen Vätern versammelt
würden ist vor der Zeit. Wir Alle hofften von ihm, daß er seinen Gaben, seinem ausgezeichneten
Herzen, seinen idealen und doch so praktischen Anschauungen,daß er seinem herrlichen Charakter
vollen Ausdruck in seiner Negierung, in einer langen und gesegneten Negierung geben konnte.
Meine Herren! Wir sehen in unserm Kaiser Friedrich III. einen großen Märtyrer, einen großen
Dulder, nach Geist uud Leib. Das Martnrerthum des Leibes haben außer ihm wohl viele schon
getragen, das Märtnrerthum des Geistes, der Seele war aber ein ganz besonderes, denn im
Vollgefühl, daß er zum Throne, zum Führen des Szepters berufen war, hat er diesen Beruf
nicht ausführen können, nicht so, wie er's gewünscht. In jeder Minute seiuer Negierungszeit hat
er gefühlt, daß er niedergedrückt war von der grausamen Krankheit, die sein Ende so bald herbei¬
geführt hat. Meine Herren! Sein Gedächtniß wird in unsern: ganzen Volke für immer fortleben
als ein Vorbild hoher Herzenstugenden,hoher Herrschertugenden,aber dabei auch als ein Vorbild
eines christlichen Dulders, eines Märtyrers auf dein Thron. Meine Herren! Wir wollen aber
nicht bloß mit trüben Gedanken über das traurige Ereigniß des Todes des alluerehrten .Kaisers
Friedrich III. hier unsere Sitzung eröffnen.

Meine Herren! Vorwärts muh man blicken! „Vorwärts" ist die Losung stets gewesen
bei allen Preußen, sowohl iu der Schlacht wie bei der Arbeit. So wollen auch wir vorwärts
blicken und aufwärts blicken zu unserem jungen Herrscher Wilhelm II., Kaiser und König. Meine
Herren! Wir haben das volle Bewußtsein, daß dieses jugendlicheHaupt und Herz vo» denselben
Tugenden erfüllt ist, wie es das Haupt uud Herz seiner Vorfahren war. Er ist ein echter
Hohenzoller. Er wird uns stets voran leuchten auf der Bahu der Pflicht, auf der Bahn der
Arbeit für das Wohl seines Volkes. In vollem Vertrauen auf sein uns zu gebendes leuchteudes
Beispiel seheu wir iu die Zukunft hinein und huldigen ihm heute und fchwörenihm den Schwur
der Treue für Lebeu und Tod als unferm Herrscher, indem wir rufen: Seine Majestät Kaifer
und König Wilhelm II. lebe hoch! abermals hoch! und immer hoch!" (Die Verfammlung stimmt
begeistertdreimal in den Nuf ein.)

Meine Herren! Ehe ich nunmehr zu den Geschäftenübergehe, bitte ich Sie, mir während
der Verhandlungen des Landtags und in Zukuuft das Verträum zu bewahre», welchesSie mir
in fo hohem Maße entgegengebrachthaben, aber auch mir die Nachsichtentgegenzubringen,deren
ich so dringend bedarf.

Meine Herren! Wenn ich es thun dürfte, so würde ich Ihnen heute den Vorschlag
machen, Angesichtsder tiefen Trancr, die unfer aller Herzen erfüllt, von jeder Arbeit abzusehen
und zu warten, bis die sterblichen UeberresteSr. Majestät des Kaisers und Königs Friedrichs III.
zur Erde bestattet seiu werden. Ich muß aber doch eine Ausuahmemachen. Wir haben einige eilige
Dinge zu erledige», die um so eiliger sind, meine Herren, da, wie ich eben höre, im Anfange der
nächsten Woche der Landtag der Monarchie und der Neichstag zusammenberufenwerden follcn.
Ich habe es noch nicht offiziell erfahren, aber ich höre es fo, und deswegen müssen unsere Arbeiten,
da viele von den Mitgliedern, die hier sitzen, nach Berlin müssen, außerordentlich beeilt werden.
Meine Herren! Deshalb sehe ich davon ab, Ihnen schon jetzt eine Sistirung der Arbeiten vorzu¬
schlagen und möchte Sie bitten, mir zu gestatten, das Nothwendigstezu erledigen. Ich werde
nachher auf meinen Vorschlag zurückkommen.Ich möchte fragen, ob der hohe Landtag mit diesem
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Vorschlageeinverstandenist. — Ich ertheile dem Herrn AbgeordnetenGrafen Hoensbroech-Haag
das Wort zu Geschäftsordnung.

AbgeordneterGraf Hoensbroech-Haag: Ich halte es doch, sowohl aus sachlichen wie
aus ethischen Rücksichten für richtiger, wenn wir heute nicht mehr in eine materielle Berathung
eintreten, aus sachlichenRücksichten deshalb, weil wir heute zum ersten Male hier zusammengetreten
sind, und eine ganze Anzahl von Herren hier versammelt ist, die ihre Gedanken, ihre Ideen noch
m keiner Weise ausgetauschthaben, die sich noch nicht einmal oberflächlich kennen lernen konnten,
und aus ethischen Rücksichten einerseits, weil ich es doch für richtig halte und mit der allgemeinen
Anschauung,der parlamentarischenund geschäftlichenPraxis übereinstimmenderachten muß, wenn
eine derartige Körperschaft,wie wir sie bilden, »n Sonntagen keine sachlichen Berathungen halt.
Zweitens ist es aber vor Allem der ethische Grund, der von dem Herrn Vorntzendenschon hervor¬
gehoben wurde, daß heute die Stini.nl.ng in unserem trauernden Vaterlande nicht eine derartige
ist, daß wir in eine Berathung der uns vorliegendenMaterie eintreten sollten.

Meine Herren' Ich glaube, daß es die Absicht ist, morgen, am Tage der Beisetzungder
Hülle unseres verstorbenenKönigs die Sitzung auszusetzen. Ich halte es auch für richtig daß
wir heute, fo lange die sterbliche Hülle Sr. Majestät noch über der Erde steht daß wir so lange
dieser Zustand noch besteht, in keine sachliche Berathung eintreten und ich mochte vorschlagen, daß
«ir heute unsere Sitzung einfach vertagen bis nach Beisetzung der Hülle Sr Ma>estat.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich möchte zur Geschäftsordnungdaranf erwidern, daß
ich mit den Intentionen des Herrn AbgeordnetenGrafen Hoensbroech,wie Sie " alle gehör
haben, absolut und mit jedem Worte einverstandenbin. Es giebt aber einen Punkt, der erledig
sein muß, weil ohne ihn wir nachher keine Wahlen ^e Statut
für den Provinzial-Verband der Rheinprovinz zur Ausführung der §§. 4« und 47 er Provmzial-
Ordnuna vom 1 Juni 1887. Meine Herren! Diefes Statut ist vom Provinz.al-Verwaltungs-
rath berathen, es ist mit den Ministern darüber verhandelt es enthält nur wenige Worte und ist
Ausführungsbestimmungzu den 88- 46 und 47 der Provmzial-Ordnung und ohne daß wir die
Allerhöchste Genehmigung dieses Statuts in Händen haben, können wir keme Wahlen vornehmen.
Würde lso diese Berathung vertagt werden bis zum Dienstag dann wurde es wieder eunge
Tage meh dauern, bis wir die Erlaubniß bekommen Meine Herren! Sie sehen, wie schwer
°s mir wrd, daß ich Ihnen den Vorschlag mache, dieses Statut und ehe ich
Ihnen dies vorMaae muß ich Sie bitten, damit wir auf emer Geschaftsordnungsbastshier

utrw verw^^n"! daß Sie die Ihnen gedruckt vorliegendeGeschäfts
ProvinM-Landtag der Rheinprovinz vorläufig annehmen vorbehaltlichemer durch "ne Gesthafts-
«rdnun tEommisston in den nächstenTagen vorzunehmendenDurchberathung und Feststellung
der Correktur Sind Sie damit einverstanden,meine Herren? (Zustimmung.)

S^würde ich erklären, daß diese Ihnen vorliegende Geschäftsordnungvorlausig genehmigt
ist und wir auf Grund derselben berathen. «, .. „^ ^.

Freiherr von Loe hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Mae^^ Meine Herren! Unser Herr Vorsitzenderhat den

mitgetheilt, voll und ganz beigestimmt. Wir Alle thun
dasselb da ist m r dmn doch zweifelhaft, ob wirklich fo dringende Grunde vorliegen, nun
de och^ ich möchte mir die Frage erlaube', wie andere Landtage
das gem cht b n ich glaube zu wissen, daß dort am ersten Tage geschäftliche Sachen, außer
der nicht vorgenommensind. Also sehe ich mcht em, warum wir bn

2»
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den so schwer wiegendenuns vorliegendenGründen, wo der Kaiser gestorbenund ehe er bestattet
ist, und auch noch dazu am Sonntage zu geschäftlichen Verhandlungen schreiten sollten. Ich
möchte mir die Frage erlauben und bitte sie zu beantworten, wie andere Landtage das halten.

VorsitzenderFürst zu Wied: Herr Landes-Direktor Klein hat das Wort.
Landes - Direktor Klein: Meine Herren! In den anderen Landtagen ist allerdings

in der ersten Sitzung das Statut nicht berathen worden und ich glaube, es würde Ihnen
der Vorschlag, das Statut zu berathen, nicht gemacht werden, wenn nicht die beklagenswerthen
Verhältnisse dazwischengetreten wären, welche eben berührt worden sind. Wenn Sie heute
das Statut nicht genehmigen, dann kann es erst in der Dienstags-Sitzung berathen werden und
frühestens am Mittwoch in Berlin sein, und wir würden voraussichtlichdas Statut nicht vor
Ende der Woche zurückerhalten. Ob dann noch Wahlen vorgenommen werden können, das,
meine Herren, ist zweifelhaft. Wie Sie von Sr. Durchlaucht gehört haben, foll der Landtag der
Monarchie und der Reichstag zu Anfang der künftigen Woche einberufen werden. Ob bann
dieses hohe Haus noch beschlußfähig bleibt, ist eine Frage, die zu erwägen ist. Die Verhältnisse
sind so dringend geworden,daß wenn die Erledigung des Statuts heute nicht erfolgt, die Wahlen
voraussichtlich in dieser Woche nicht mehr erfolgen können. Wir sind mit dem Ministerium über
das Statut bereits in Verhandlung getreten und der Herr Minister war bereit, sobald das
Statut beschlossen sein würde, dasselbe Sr. Majestät zur Bestätigung vorzulegen und alsdann
telegraphischdie Nachrichthierher gelangen zu lassen. Bleiben wir bei diesen Abmachungenund
reichen heute das Statut ein, so werden Mitte der Woche die Wahlen zum Ausschusse gethcitigt
werden können. Unter diesen Umständen scheinen mir die Verhältnisse hier doch anders zu liegen,
wie in den anderen Provinzen, Wenn Sie heute nicht über das Statut beschließe», so gehen
möglicherweise 2 oder 8 Tage verloren, die grade mit Rücksicht auf die spätere Einberufung des
Landtags der Monarchie und des Reichstags entscheidend sind.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Adams hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Adams: Meine Herren! Ich möchte Ihnen vorschlagen, daß wir die
Frage theilen, daß wir die Geschäftsordnung bis Dienstag lassen und am Dienstag
damit beginnen, daß wir über die Frage des Statuts, welches die Ausführungsbestimmungder
beiden §§. enthält, daß der Provinzial-Ausschußaußer den: Vorsitzenden und dein Landes-Direktor
aus 13 Mitgliedern besteht, daß wir diese beiden §§. heute debattiren. Ich habe direkt vom
Bureau des Herrenhauses heute die Nachrichterhalten, daß der Landtag der Monarchie an: 26.
zusammentritt, wo wir Herrenhausmitglieder sämmtlich in Berlin sein müssen, und daß der
Reichstag bereits am Tage vorher, also am 25. zusammentritt. Es könnten daher sehr wohl
Constikte in der Art entstehen, daß Sachen unerledigt blieben, welche unbedingt erledigt werden
müssen. Ich möchte mir daher den Vorschlag erlauben, daß wir dieses kleine, aus 2 Paragraphen
bestehende Statut des Prouinzial-Verbandes zur Ausführung der §ß. 46 und 4? der Prouinzial-
Ordnung sofort vornehmen und die Geschäftsordnungbis Dienstag «ersparen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.
AbgeordneterPelzer: Meine Herren! Das ganze Haus ist init dem Herrn Vorsitzenden

barin einverstanden, daß es dringend wünschenswerthist, angesichts der sterblichen Hülle Sr.
Majestät, welche noch über der Erde steht, in geschäftlicheBerathungen nicht einzutreten.
Wenn es irgend einen Ausweg giebt, dieses zu vermeiden, dann sollte dieser Ausweg beschritten
werden. Eine Geschäftsordnung können wir ja unter allen Umständen bis zu dem Augenblicke
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entbehren, wo wir in die Geschäfte eintreten. Ich würde also dafür sein, die Berathung der
Geschäftsordnungjedenfalls zu vertagen. Als zwingenden Grund, heute in die Berathung des
Statuts einzutreten, führt man den Umstand an, daß ohne Statut die' Wahlen nicht vollzogen
werden können. Ich möchte glauben, daß wir in der Lage wären, wenn die Genehmigungdes
Statuts rechtzeitig nicht stattgefundenhaben würde, unter Vorbehalt der Allerhöchsten Genehmigung
die Wahlen zu vollziehen, und dah es ohne Einfluß auf die Rechtsgültigkeit dieser Wahlen
bleiben würde, wenn die Genehmigung,an der ja wohl kaum gezweifelt werden kann, erst später
eintreffensollte .... (Rufe: Nein! nein!)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Graf Hoensbroech-Haag hat
das Wort.

AbgeordneterGraf Hoensbroech-Haag: Meine Herren! Die Gründe, welche ich ange¬
führt habe, sind ja von allen Seiten in Rücksicht gezogen und auch gebilligt worden. Die
Zwangslage, in der wir uns gleichsambefindendurch die Nothwendigkeit, daß das Statut die
Allerhöchste Genehmigung erhalten muh, ist ja auf der andern Seite auch in Rücksicht zu ziehen.
Ich glaube allerdings nicht, daß es nothwendigist, eine derartige Rechnung aufzustellen, wie sie
der Herr Landes-Direktor aufgestellthat, daß nämlich, wenn wir erst Dienstag in die Berathung
eintreten, erst Ende dieser Woche die Allerhöchste Genehmigung zur Stelle sein würde, sondern
es würde die Einholung der Genehmigungauf telegraphischem Wege schon Mittwoch in der Frühe
M ermöglichen sein.

Ich will aber meinen Widerspruchinsofern modifiziren, als ich für meine Person mich
damit einverstandenerklären würde, die Feststellung des Statuts heute vorzunehmen,falls dieselbe
ohne sachliche Berathung, das heißt su dloo erfolgen könnte. Gegen Eintritt in die sachliche
Berathung, in eine Diskussion, müßte ich mich nach wie vor erklären, und ich würde bitten,
Über diesen Punkt eine Abstimmung des Hauses zu veranlassen, im Uebrigen aber auf die
Geschäftsordnungheute mit keinem Worte mehr einzugehen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es ist der Antrag auf en dloo-Annahme des Statuts
gestellt worden, nicht wahr? ^ . .

Abgeordneter Graf Hoensbroech: Jawohl, im Uebngen bitte ,ch auf die Geschäfts¬
ordnung heute nicht einzugehen. . , .^ ^ ^-l. «,l> «r,

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es haben sich noch verschiedene Redner zum Wort
gemeldet;zunächst der Herr AbgeordneteBecker.

AbgeordneterBecker: Unter diesen Umständenverzichte ich auf das Wort.
VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteMelbeck hat das Wort.
AbgeordneterMelbeck: Nachdem dieser Antrag gestellt ist, kann ich ebenfalls auf das

Wort verzichten
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich bin vollständigmit dem Vorschlageeinverstanden,nur

"öchte ich darauf hinweifen, daß ich von Anfang an das auch in's Auge gefaßt habe daß ich
°ber als Ihr Vorsitzender verpflichtet war, zu fragen, ob Sie nicht vorläufig tue Geschäftsordnung
feststellen wollten, ehe Sie dazu übergingen, überhaupt etwas zu beschließen.

Es ist also der Antrag auf <n dlooAnnahme des Statuts gestellt worden, und ich frage,
"b ein Widersprucherfolgt. (Pause.) . ^. < ^ « >> « .. ^.

Ich constatire, daß kein Widerspruch erhoben wird. Sie haben alle das erste Sta tut
gelesen, es erfolgt kein Widerspruch gegen die Annahme desselben, ich erklare also dasselbe für
vu dloo genehmigt.
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Meine Herren! Ich würde nunmehr Ihnen vorschlagenmeinerseits als Ihr Vorsitzender,
angesichts des schmerzlichenEreignisses,das uns Alle betroffen hat, und mit Rücksicht darauf, daß
die sterbliche Hülle Sr. Majestät oes Kaisers Friedrich III. noch über der Erde steht, jetzt von
weiteren Berathungen abzusehen. Weiter erlaube ich mir vorzuschlagen,daß wir am Dienstag
Morgen um 10 Uhr hier wieder zusammentreten und daß wir auf die Tagesordnung zunächst
die Geschäftsordnung, dann die Geschäftseingängeund endlich die Generaldebatte des Hauvtetats
setzen. (Zustimmung.) Ich glaube, meine Herren, daß dies die beste Art ist, wie die sämmtlichen
Mitglieder, besonders diejenigen, welche dem vrovinzialständischenLandtag nicht angehört haben,
in die Geschäfteeingeführt werden. Ich würde außerdem noch als Ihr VorsitzenderVorschläge
machen über die Art der Wahlen zu den Commissionen — nicht über die Personen, sondern
lediglich über die Art der Wahlen. Sind die Herren damit einverstanden? (Zustimmung) Wenn
dem so ist, dann würde die nächste Sitzung Dienstag Vormittag um 10 Uhr stattfinden; die
Tagesordnung habe ich bereits die Ehre gehabt, Ihnen mitzutheilen, und ich schließe also die
Sitzung für heute.

AbgeordneterLindemann: Ich wollte Se. Durchlaucht noch bitten, der Verfammlung
Kenntniß zu geben von einer Mittheilung, welche ich Namens der Stadt Düsseldorf dein hohen
Landtage schriftlich gemachthabe.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich bitte um Entschuldigung, ich hatte das übersehen.
Ich habe also noch der Versammlung Mittheilung zu machen von einem Schreiben, welches der
Herr Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf mir hat zugehen lassen. Das Schreiben lautet
wie folgt:

Düsseldorf, den 16. Juni 1888.

Euer Durchlaucht beehre ich mich, ganz ergebenst mitzutheilen, daß die Stadt Düsseldorf
für weiland Seine Majestät den Kaiser und Konig Friedrich III. am Montag, den 18. d.M.,
Abends ? Uhr, im Kaisersaale der städtischen Tonhalle eine Trauerfeier ver¬
anstalten wird.

Für die Herren Mitglieder des Provinzial-Landtagcs mit ihren Damen kann auf Wunsch
eine beschränkte Anzahl von Plätzen reservirt werden. Die Eintrittskarten, welche unentgeltlich
verabfolgt werden, müßten aber bis Montag, den 18. d. M., Mittags 12 Uhr, in der Tonhalle,
Zimmer rechts vom Eingange, in Empfang genommensein, da die Kürze der Zeit eine Zusendung
von Karten unthunlich erscheinen läßt.

Der Oberbürgermeister: Lindemann.
An

den Landtags-Marfchall, Wilhelm Fürsten zu Wied,
Durchlaucht hier.

Meine Herren! Ich habe also die Ehre gehabt, Ihnen hiermit die Einladung der Stadt
Düsseldorfzu dieser Trauerfeier mitzutheilen.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß 1 Uhr 15 Minuten.)
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Zweite Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Dienstag, den 19. Juni 1888.

Beginn: 10 Uhr 15 Minuten Vormittags.

Tagesordnung:
1. Eingänge.
2. Geschäftsordnungfür den Proviuzial-Landtag.
3. Mittheilung über die Wahlen.
4. Etat.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich eröffne die zweite Sitzung, indem ich zunächst die
beiden Herren Schriftführer der letzten Sitzung bitte, ihre Plätze einzunehmen. (Geschieht).

Die sterblichen UeberresteSr. Majestät des Kaisers und Königs Friedlich III. sind nun
zur Erde bestattet und ich glaube, daß der Rheinische Provinzial-Laudtag, der unter diesen schmerz¬
lichen Eindrücken hier zusammengetreten ist, zunächst die Pflicht hat, einen Ausdruck dieser
schmerzlichen Gefühle an diejenigenHöchstgestellten Personen gelangen zu lassen, an die wir uns
richten dürfen. , ^ ^ ^ ^

Ich würde Ihnen deswegen den Vorschlag machen,daß der Provinzml-Landtag beschließen
möge - ehe wir in die Geschäftsordnungeintreten, — eine Adressesowohl an Se. Majestät
den Kaiser Wilhelm II., als auch an Ihre Majestät die Kaiserin Viktoria und an Ihre Majestät
die Kaiserin Augusta zu richten. Ich möchte fragen, ob Sie hiermit einverstandensmd, und bitte
diejenigen, welche damit einverstandensind, sich von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht).

Ich constatire Einstimmigkeit dieses Beschlussesund gestatten Sie mir wohl, die Vor¬
bereitungen dazu zu treffen. Die Entwürfe werden Ihnen natürlich noch vorgelegt werden.

Meine Herren' Das Nächste, was wir zu erledigen haben, ist wohl tue Beschlußfassung
über die Geschäftsordnung und ich möchte auch hier fragen, ob Sie damit einverstandensind,
daß die Geschäftsordnungvorläufig en dloo von Ihnen genehmigt wird oder ob sie innen« die
einzelnen Paragraphen durchberathenwollen (Zuruf: en d1°°), sonst würde ich Ihnen vorschlagen,
dieselbe vorläufig en olo« anzunehmen und sie an die Geschäftsordnungs-Commisstongelangen
zu lassen, über deren Bildung ich mir weitere Vorschläge erlauben werde Dann würde die

Ihnen weitere Vorschlägeüber etwaige Aenderungen zu machen
haben. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung). Da Niemand das Wort verlangt und
ein Widerspruch nicht erfolgt ist, s° erkläre ich die Geschäftsordnung vorläufig für on KI««
genehmigt.
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Meine Herren! Was sodann die Wahlen betrifft, so möchte ich Ihnen folgende Vor¬
schläge machen: Wie Sie wissen, ist es in unserem Provinzial-Statut vorgesehen, daß wir nach
der Größe unserer Provinz die in der Provinzial-Ordnung vorgeseheneZahl von Abgeord¬
neten zum Ausschußzu wählen haben, das sind 13 Mitglieder. Ich wollte Ihnen vorschlagen,
daß wir auf dieser Basis auch jetzt die Vorbereitungen zu den Wahlen im Allgemeinen treffen.
Es ist ja wohl die Regel, daß eine parlamentarischeKörperschaftsich in Abtheilungen durch das
Loos theilt und so auch ihre Commissiouenwählt; wir sind zwar eine parlamentarischeKörper¬
schaft, aber ich glaube es als Ihr Vorsitzenderaussprechenzu sollen, wir sind auch eine verwal¬
tende Körperschaft,eine an höchster Stelle in der Provinz verwaltende Körperschaft. Das ist ein
großer Unterschied. In den Parlamenten haben Sie politische Parteien, die aber haben wir hier
gar nicht, und ich darf wohl annehmen, daß Sie hierin ganz mit mir einverstandensind. (Zu¬
stimmung). Ich möchte Ihnen den Vorschlagmachen, daß wir die natürliche Eintheilung, die in
unserer Provinz gegeben ist, für alle zu thätigenden Wahlen zu Grunde legen. Wir haben
5 Regierungsbezirkein unserer Provinz und aus diesen 5 Regierungsbezirkenist, je nach der
Bevölkerung der einzelnen Kreise lind Städte, die Zahl der Abgeordneten zu wählen, welche
hierher gesendet werden.

Meine Herren! Ich möchte Sie deswegen bitten, auf diefe Zahl von 13 approximativ,
— genau kann es nicht geschehen — die Eintheilung unserer Regierungsbezirkeund die Zahl
der Abgeordnetenzurückzuführen.Ich möchte Ihnen deswegen auch vorschlagen,bei allen weiteren
Wahlen von Commissionenauf diese Basis zurückzukommeu.Der Vorschlag würde also dahin
gehen, daß für Düsseldorf 4, für Köln 3 und für die 3 übrigen Regierungsbezirkeje 2 Abge¬
ordnete zunächst in den Ausschuhund dann auch in alle anderen Commissionengewählt würden.
Ich möchte dabei darauf hinweifen, daß dein nichts im Wege steht, für wichtigeVerhandlungen
die Zahl zu verdoppelu und ganz einfach zu sagen, daß, statt 13, 26 Mitglieder bei wichtigen
Angelegenheitenzusammentreten; es würde sich dann für jeden einzelnenRegierungsbezirkdie
Zahl verdoppeln. Ergänzend möchte ich Ihnen vorführen, daß die Vertreter der Regierungsbezirke
unter sich zusammentretenund ihre Vorschlägemachen, daß der Landtag aber beschließt, sodnß
die Vorschläge der Regierungsbezirkenicht bindend sind für den Landtag. Sind die Herren
hiermit einverstanden? fönst würde ich über die Geschäftsordnungdie Debatte eröffnen.— Der
Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.

Abgeordneter Becker: Meine Herren! Die Vorschläge unseres hochverehrten Herrn
Vorsitzenden haben manches für sich; nur ist es mir fraglich, ob es zweckmäßig ist, diefes Prinzip
hier fchon zur Annahme zu bringen. Wir haben ja heute Abend eine Vorbesprechung,an welcher
die Mitglieder des Landtages in zwangloserWeise theilnehmenkönnen, und in welcher diese in
dankenswerter Weise angeregte Frage zur Besprechunggelangen wird, und möchte ich deshalb
anheimgeben,die Beschlußfassungheute auszusetzen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! Ich bin mit dem Herrn Vorredner ganz
einverstanden, glaubte mich aber als Vorsitzender verpflichtet, hier diese Frage anzuregen. Wir
würden also diese Frage bis zur nächsten Sitzung aussetzen. (Zustimmung.)

Meine Herren! In unserer Geschäftsordnung sind vier Schriftführer vorgesehen; wir
würden also noch zwei weitere Herren zu wählen haben; ich erbitte mir hierüber ihre Vorschläge.
(Iumfe.)

Es werden die Herren AbgeordnetenTenge, Graf Nesselrode, Broich und von Hagen
vorgeschlagen. — Wird gegen die Wahl dieser Herren Widersprucherhoben? (Pause.)
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Ich eonstntire, daß kein Widersprucherfolgt. — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Ich mochte bitten davon Abstand zu
nehmen, bestimmtePersonen per Akklamation jetzt schon in den Vorsitz zu wählen. Wenn auch
die Wahl des Herrn Vorsitzenden und dessen Stellvertreter auf diese Weise erfolgt ist, so erfolgten
die Vorschlägedoch aus dem Hause.

VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! In unserer Geschäftsordnungist die Wahl
per Akklamationvorgesehenund machte ich auch nur den Vorschlagder Kürze wegen, damit wir
vorwärts kommen. Wenn aber Herr vonGrand-Ry Widersprucherhebt, würden die Wahlen durch
Stimmzettel vorzunehmen sein, — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Die Wahl per Akklamation ist allerdings in der Geschäfts¬
ordnung vorgesehen,aber doch nur in dem Sinne, daß der Vorschlagdazu aus dem Hause hervor¬
gehen muß; das ist parlamentarischeSitte, nicht aber auf Vorschlagvon Seiten des Präsidenten.
Wenn aus dem Hause selbst ein Vorschlagauf ANlamationswahl hervorgeht, so würde ich glauben,
daß das dem Sinne der Geschäftsordnungentspricht.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Dann stelle ich diesen Antrag als ein Mitglied
des Hauses. (Heiterkeit.) — Der Herr Abgeordnete Ianßen hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterIanßen: Meine Herren! Ich bitte den Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ny
seinen Widerspruchfalleu zu lasse,,, und erlaube ich mir daran zu erinnern, daß im Abgeordneten-
Hause die Schriftführer niemals durch Stimmzettel, fondern stets durch Akklamationauf Vorschlag
von irgend einer Seite des Hauses hin gewählt werden. Auch würde eine Wahl durch Stimm¬
zettel unsere Zeit in ganz ungemessenerWeise in Anspruch nehmen. Ich möchte den Vorschlag
Meinerfeits aufnehmen, wie ihn Se. Durchlauchtgemachthaben.

VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! Ich muß Sie um Verzeihung bitten,
wenn ich aus meiner Gewohnheit, die ich an dieser Stelle von 13 Jahren her angenommen habe,
vielleicht etwas thue, was nicht ganz der strengen parlamentarischenRegel und den jetzigen Ver¬
hältnissenentspricht; ich werde aber stets gerne eine wohlwollende Unterweisung annehmen.— Der
Herr Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich nehme selbstverständlich meinen Widerspruchzurück,
sobald, wie es hier geschehen, die Wahl per AkklamationSeitens eines Mitgliedes des Hauses
beantragt wird.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Antrag des Herrn AbgeordnetenIanßen schlägt
Ihnen die Wahl durch Akklamationder genannten vier Herren zu Schriftführern des Hauses vor.
Ich frage, ob Sie hiermit einverstanden sind. (Pause.) Ich constatire, daß kein Widerspruch
erfolgt und erkläre die vier Herren für gewählt.

Das Nächste, was ich zu thun habe, ist, Ihnen die Eingänge mitzutheilen. Zunächst
haben wir hier ein Schreiben des Herrn Oberpräsidenten wegen Uebernahme des Baues von
Baracken auf der Wahner Heide Seitens der Provinz gegen Gewährung des gesetzlichenSeruises.

Zweitens eine gutachtliche Aeußerung des Landtags, ob den Gemeinden der Provinz die
Verpflichtungaufzuerlegensei, für eine genügendeZahl von Zuchtstierenevent, zu sorgen.

Drittens Begrenzungder Wahlperiodeder bürgerlichen Mitglieder der Ober-Ersatzcommission
im RegierungsbezirkWiesbaden.
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Ferner ist mir zugegangenvon Seiten des Herrn Landtags-Commissariusein Schreiben,
folgendermaßenlautend:

Düsseldorf, den 17. Juni 1888.
Ew. Durchlaucht beehre ich mich ganz ergebenst zu ersuchen, gefälligst durch den gegen¬

wärtig tagenden Provinzial-Lcmdtag nach Maßgabe der ßZ. 47 ff. der Prouiuzialordnung vom
1. Juni v. I. die Wahlen zum Provinzial-Ausschussebaldthunlichstvollziehen lassen und mir die
Namen der Gewählten, sowie deren Stellvertreter mittheilen zu wollen.

Der Königliche Landtags-Commissarius,Oberpräsident der Rheinprovinz,
gez.: von Nardelebeu.

An
den Herrn Vorsitzenden des Provinzial-Landtages der Nheinvrovinz,

Fürsten Wilhelm zu Wied, Durchlaucht, hier.
Ich mochte fragen, was der Landtag beschließt,in welcherWeise diese Sache behandelt

werden soll, oder ob erst von der Geschäftsordnungs-CommissionVorschlägegemacht werden sollen.
— Der Herr AbgeordneteLindemann hat das Wort.

AbgeordneterLindemann: Ich glaube, daß es mehr oder minder eines ausdrücklichen
Beschlusses erübrigt gemäß §. 8 der Geschäftsordnung. Es wird nöthig sein, die neungliederige
Commissionzu wählen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Das müssenwir aber vertagen, bis der Modus der Wahl
festgesetzt ist uud würde ich also vorschlagen, die Sache zu vertagen; sind Sie damit einver¬
standen? (Zustimmung.)

Ich constatire Ihre Zustimmung.
Meine Herren! Ich habe hier noch ein weiteres Schreiben des Herrn Lcmdtags-

Commissars, lautend:
Düsseldorf, den 17. Juni 1888.

Ew. Durchlaucht beehre ich mich unter Bezugnahme auf §. 23 der Provinzial-Ordnung
vom 1. Juni 1887, nach welchen: die Beschlußfassungüber Einsprüche gegen das stattgehabte
Wllhlverfllhrenund über die Gültigkeit der Wahlen dem Provinzial-Landtage zusteht, hierneben
die Wahlverhandlungen der einzelnenKreise der Provinz ganz ergebenstzu übersenden.

Der Königliche Landtags-Commissarius,Oberpräsident der Nheinproviuz.
gez.: von Bardeleben.

An
den Herrn Vorsitzenden des Provinzial-Landtages der Nheinvrovinz,

Fürsten Wilhelm zu Wied, Durchlaucht, hier.
Es wird dies s. Z. geschehen und brauche ich hierüber keine Beschlußfassungherbeizu¬

führen. Es ist mir noch folgende Mittheilung von dem Herrn Lcmdtags-Commissarzugegangen:

Düsseldorf, den 17. Juni 1888.
Ew. Durchlaucht beehre ich mich den Königlichen Negierungsrath von Philipsborn als

meinen Commissarius zu den Sitzungen des Provinzial-Landtages und der von demselbenzur
Vorbereitung seiner Beschlüsse gewählten Commissionenganz ergebenst anzumelden.

Der Königliche Landtags-Commissarius,Oberpräsident der Nheinvrovinz.
gez.: von Bardeleben.
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Ich habe hiermit die Ehre, den Herr» Regierungsrath von Philipsborn einzuführen.
(Das Haus erhebt sich.) Von dem Herrn Landtags-Commissar ist mir noch folgendes Schrerben

^°"gen- Düsseldorf, den 17. Juni 1888.

Ew. Durchlaucht beehre ich mich ganz ergebenst zu ersuchen, gemäß § 2? Absatz 4 der
Kreisordnung vom 30. M°i v. I. über den in Ausfertigung hnrneben angeschlossenen Entwurf
eines Regulativs der Pensionskafsefür die Bürgermeister und ^e übngen besoldeten Beamten der
Landbürgermeistereienund Landgemeindengefälligst eine '"wchtche Aeußerung des geg^
tagendenProvinzial-Landtages herbeizuführenund mir das bezüglicheGutachten sodann nntthnleu

^ "^Zugleich bitte ich auch gefälligsteine Aeußerung des Provinzial-Landtages darüber beizu¬
fügen ob derselbe aewillt ist, nach Maßgabe des §. 27, Absatz 5 a. a. O. emen Theü der gemäß
s Nr s Gs^ April 1873 (G.-S. S. 187) und §. 26 des Gesetzes vom
8. Juli 1875 (G.-S. S. 44?) aus der Staatskasse jährlich zur Verfügung gestellten Summe an
die Pensionskafsezu überweisen.

Der Königliche Landwgs-Commifsarius,Oberpräsident der Nheinprovinz.
gez.: von Bardeleben.

An
den Herrn Vorsitzenden des Provinzial-Landtages der Rhemvrovmz,

Fürsten Wilhelm zu Wied, Durchlaucht,hrer.
Das würde auf eine spätere Tagesordnung zu setzen sein. Sodann habe ich eine Mit¬

theilung v^Se tn der Gesellschaft „Verein" m Düsseldorf worin die Mitglieder des Landtags
zum Besuchedes Steinstraße '2-16 gelegenen Veremslokals ergebenst emgeladen^ Das
geht wo l .ä aot.. Sodann habe ich eine Petition von Setten emes MtgKedes des Landtages,
des Herrn Lueg aus Oberhansen, wegen Gewährung emes Vertrags zur rheuusch-we t aüschen
HüttenM^e Des Weitere., Petition der Landbürgermeisterwegen Versorgungder Hmerwebenen
«3 E°—^B^ s°wie eine Petition der Gemeinde-Empfängerum Verleihung der

Pensions-BereWgung, ^^. ^^^ ^ ^^, Krankenversicherung der land- und

^"?" M Errichtung einer Gemälde-Gallerie zu Düsseldorf wegeu

^'"^Petitwn Kirchenvorstandeszu Heinsberg wegen Bewilligung eines Zu-

"' ^3V^ eines Gewerbemuseumsiu Düsseldorf,

^"" Beschwerdevou Einwohnern von Longkamp wegen Versaguug des Austritts aus der

ProvinziabFeuersoeie^ ^ Weiterführung der Wiedbach-Stmße von Neustadt uach

Seifen, enM? mewe ^Ihnen das Verzeichnih der Vorlagen für den Provinzial-

Laudtag «en,^^^^^^ Elches sie schon durch eiu-
stimmigenBeschluß erledigt haben.

3*
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2. Zweites Statut für den RheinischenProvinzial-Verband.
3. Haupt-Etat nebst sämmtlichenzugehörigenSpezial-Etats für die laufende Verwaltung

für eine zweijährige Etatsperiode nebst zugehörigemReferate.
4. Referat, betreffendVermögensstand des RheinischenProvinzial-Vcrbandes.
5. Entwurf einer Geschäftsordnung für den Prouinzial-Landtag. — Ist von Ihnen

vorläufig genehmigt.
6. Desgleicheneiner Geschäftsordnungfür den Provinzial-Ausschuß.
7. Desgleichen einer Geschäftsordnungfür den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten

oberen Ncameen,
8. Entwurf eines neuen Reglements für die RheinischeProvinzial-Feuer-Societät.
9. Entwurf eines Reglements über die den Mitgliedern des Provinzial-Landtages, des

Provinzial-Ausschussesund der Provinzial-Commissionen, sowie den gewählten Mitgliedern des
Prouinzialraths zu gewährenden Tagegelder und Reisekosten.

10. Entwurf eines Regulativs für die Pensionskasse der Landbürgermeister und Land¬
gemeindender Nheinprooinz. — Dies würde zugleich zu behandeln sein mit der Vorlage von
Seiten des Herrn Landtags-Commissars,welche ich die Ehre hatte, Ihnen mitzutheilen.

11. Referat, betreffendAbänderung des Reglements über die den Beamten der Central-
stelle zu gewährenden Tagegelder und Reisekosten.

12. Referat, betreffend Antrag auf Erwirkung des Privilegiums zur ferneren Ausgabe
von 20 Millionen Nheinprovinz-Anleihescheinen.

13. Referat, betreffend den Ankauf zweier Häufer an der Provinzial-Blindenanstalt
in Düren.

14. Bericht des Prouinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Uebernahme der aus dein
Neichsgesetzevom 5, Mai 1880 und dem Preußischen Gesetze vom 20. Mai 1887 sich ergebenden
Verpflichtungendes RheinischenProvinzial-Nerbandes

15. Wahlen:
ll) Des Vorsitzenden und der Mitglieder des Prouinzial-Ausschusscs,
d) des Landes-Direktors,
o) zweier Oberbeamten der Centralstclle

und endlich, meine Herren, die Wahlen, die wir vorhin hier schon besprochen haben.
Das, meine Herren, sind die Eingänge, die ich Ihnen heute mitzutheilen habe.
Wir würden nunmehr, meine Herren, in Fortsetzung der von mir am Sonntag ange¬

kündigtenTagesordnung, heute in eine General-Diskussiondes Haupt-Etats und des dazu gehörigen
Referates über den Vermögensstand des RheinischenProvinzial-Verbandes hier eintreten. Sind
die Herren damit einverstanden?(Pause.)

Es erfolgt kein Widerspruch,somit würden Sie damit einverstandensein.
Ich ersuche dann den Herrn Landes-Direktor das Referat zu übernehmen.
Landes-Direktor Klein: Indem ich die Ehre habe, die Etats der Provinzial-Verwaltung

der Rheinprovinz, bestehend in einem Haupt-Etat und 22 Spezial-Etats, so wie dieselbenaus der
Berathung des Provinzial-Verwaltungsraths hervorgegangen sind, im Namen des letzteren vor¬
zulegen, glaube ich einem Wunscheder hohen Versammlung zu entsprechen, wenn ich mich hierbei
nicht nur auf eine allgemeine Erläuterung der vorliegenden Zahlengruppen beschränke,sondern
wenn ich diese Gelegenheitwahrnehme, um im Anschluß an den Haupt-Etat, in großen Zügen
wenigstens, einen Gesammtüberblicküber die ganze Provinzial-Verwaltung zu geben. Diese
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Behandlung der Angelegenheitdürfte insbesondereden vielen neu eingetretenenMitgliedern dieses
hohen Hauses willkommen sein, welche bis jetzt noch keine Gelegenheit hatten, sich mit den An¬
gelegenheitender Provinzial-Verwllltung vertraut zu machen. Da ich diese Erläuterungen der
einzelnen Positionen gewissermaßen episodenartigbei den einzelnen Etatstiteln cinzuflechten beabsich¬
tige, so möchte ich das Gesammtbild des Etats bis zum Schluß verschieben. Wenn Sie, meine
Herren, mir auf diesem Wege folgen wollen, so finden sie zunächst unter Titel I, Nr. 1 des
Haupt-Etats: die Dotationörcnte des Staates, und zwar erstens eine allgemeine Dotationsrcnte
und zweitens eine Dotationsrcnte für bestimmte Zwecke, Mit diesen Renten hat es folgende
Vcwandtniß: Durch das Gefetz vom 30. April 1873 wurde eine Summe von 6 000 000 M.
aus dem Staatshaushalt ausgeschieden, um den einzelnen Prouinzial-Verbänden als Fonds zur
Ausrüstung ihrer Selbstverwaltung überwiesenzn werden.

In gleicher Weise wurde ferner eine Summe von 1000 000 M. ausgeschieden,um
den einzelnenLandkreisen zur Durchführung der damals in der Ausarbeitung begriffenenneuen
Kreisordnung überwiesenzu werden. Die Ucberweisung dieser Betrage erfolgte noch nicht sofort
im Jahre 1873, sondern die überwiesenenBeträge wurden zunächst für Rechnung der Verbände,
alfo der Kreife und Provinzen, rentbar angelegt. Die Vertheilung felbst erfolgte erst auf Grund
des Gesetzes vom 5. Juli 1875, des sogenannten Dotationsgesetzes. Durch dieses Gesetz wurde
die Summe zur Ausrüstung der Prouinzial-Verbände mit einem Selbstuerwaltungs-Fonds von
6 000 000 M. auf 13 440 000 M. erhöht, während die Kreisrente in dem ursprünglichen
Betrage von 1000 000 M. bestehen blieb. Die Vertheilung dieser 13 440 000 M. auf die
einzelnenProvinzen erfolgte zur Hälfte nach dem Flächeninhalte und zur anderen Hälfte nach
Maßgabe der Zahl der Civilbevölkerungin den einzelnenProvinzen. Dieser Maßstab war für
die Nheinprovinz ein höchst ungünstiger, weil die Rheinprovinz wenig ausgedehnte Flächen besitzt,
weder Landseen, noch weite Haidestrecken, welche mitgerechnet wurdeu. Es hatte dieses zur Folge,
daß die Nheinprovinz wenigstens relativ am schlechtestenweggekommen ist. Ich will dieses an
einigen Beispielen beweisen:

Die Provinz Preußen erhielt 2 465166 M., Schlesien 2 081058 M, während die
Nheinprovinz nur 1735 755 M., also circa 375 000 M. weniger erhielt als Schlesien, obwohl
die Aufgabe, für welche die Dotationsrente zugebilligt ist, hier ebenso groß und bedeutendwar,
wie für Schlesien.

Der Ausfall, welchen die Nheinprovinz,den übrigen Provinzen gegenüber, bei Zuweisung
der jährlichen Dotationsrente hierdurch erlitt, konnte nur auf einem doppelten Wege wieder aus¬
geglichen werden entweder durch Erhöhung der Provinzial-Umlagen oder durch eine Vefchräukung
in den Ausgaben Die frühere provinzialständifche Verwaltung hat - wie ich nachweisen werde -
in den letzterenJahren den zweiten Weg gewählt und die Ausgaben so beschränkt,daß die Ver¬
waltung mit der knapp bemessenen Dotationsrente geführt beziehentlich alle Ausgaben mittelst
jener Rente bestritten werden konnten.

Die gegen die Dotationsrcnte den übrigen Provinzen, sowie der Rhemproumz zugewiesenen
Aufgaben waren nach dem Gefetz von: Jahre 1875 folgende:

1. Fürsorge für den Neubau von chaufsirtenWegen und Unterstützungdes Gemeinde-
und Kreis-Wegebaues; . ^ , , ,. ,

2. Beförderung von Landes-Meliomtionen,soweit fte nach Zweck und Umfang eme nicht
über das provinzielle Interesse hinausgehendeBedeutung hatten;

3. Bestreitung der Kosten des Landarmen- und Corrigendemvesens;
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4. Fürsorge bezw. Gewährung von Beihülfen für das Irren- und Nlindenwesen;
5. Unterstützung milder Stiftungen, Nettnngs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkcitsanstalten;
6. Zuschüssefür Vereine, welche der Kunst und Wissenschaftdienen, desgleichen für

öffentlicheSammlungen für diefe Zwecke, Erhaltung und Ergänzung von Landesbibliotheken,
Unterhaltung von Denkmälern;

?. für ähnliche, im Wege der Gesetzgebung festzustellende Zwecke.
Die Staatsregierung hat von der «nb 7 vorbehalten««Befugniß nur in einem Falle

Gebrauch gemacht, indem sie durch Gesetz vom 13, März 1878 die Zwangserziehung verwahr¬
loster Kinder den Provinzial-Verbänden überwies und zwar in der Weise, daß der Staat die
eine und die Provinz die andere Hälfte zu tragen hatte. Eine Erhöhung der Dotationsrente bei
Zuweisung dieser weiteren Aufgabe ist nicht erfolgt.

Die unter Titel I, Nr. 1 angeführte Staatsrente von 1 756 736 M. dient für die eben
von mir verlesenenZwecke, sowie für die weiter hinzugetreteneAufgabe der Zwangserziehung.

Die zweite Kategorie von Renten ist für besondere, im GesetzevorgeseheneZwecke
bestimmt. Es sind dies sür die Rheinprovinz:

1. eine Rente zur Gewährung von Prämien und Unterstützungen von Hebammen im
Betrage von .................... 930 M. — Pf.

2. eine Rente zur Unterhaltung der Hebammen-Lehranstalt zu
Köln von ..................... 4972 ., 10 „

3. eine Rente zur UnterstützunglandwirthschaftlicherSchulen von 12 600 „ — „
und

4. eine Rente von ............... 2 056 233 „ — „
für Uebernahme der Verwaltung und Unterhaltung der ehemaligen Staatsstraßen, Die drei
ersten Renten beruhen auf Zahlungen, welche die Staatsregierung bereits vor Einführung der
Selbstverwaltung für diese Zwecke geleistet hatte, und finden Sie diese Summen bei den betreffenden
Ausgabe-Titeln auch in: Etat verausgabt. Die Haupt-Position unter den Renten der zweiten
Kategorie bildet die Rente für die Straßenverwaltung.

Mittelst dieser Rente sollen nach ß. 20 des Dotationsgesctzesbestrittenwerden: die Kosten
der Oberleitung der Straßen-Verwaltung, die Kosten der örtlichen Verwaltung uud die Kosten
der Unterhaltung der der Provinz überwiesenen ehemaligen Staatsstraßen, in einer Ausdehnnng
von rund 2300 Km. Die in Rede stehende Rente ist nach den Kosten ermittelt worden, welche
die Staatsstraßen dem Staate in den einzelnenProvinzen verursacht hatten, und welche damals
als Ausgabepostenfür Straßenzweckeim Staats-Haushalte standen.

Die aus Staatsmitteln der Provinz zufließendenDotationsrenten beziffern sich hiernach
auf ....................... 1 756 736 M. — Pf.
und ....................... 2074 735 „ 50 „

oder zusammen auf . . 3 831471 M. 50 Pf.
Unter Titel III des Haupt-Etats finden Sie eine Rente der Provinz Westfalen mit

2350 M. für Unterhaltung einer Strahenstrecke in der Gemeinde Oberbunsfeld aufgeführt.
Hiermit hat es folgende Bewandtniß: Durch ein Gesetz aus dem Jahre 1883 wurde die bis
dahin der Provinz Westfalen ungehörige Gemeinde Oberbonsfeld mit der Rheinvruvinz vereinigt.
In Folge dieser Vereinigung wurde die Unterhaltung der im Banne der Gemeinde Oberbonsfeld
liegenden ehemaligen Staatsstrahenstrecken von der Nheinprovinz übernommen. Die Provinz
Westfalen war nun der Ansicht, daß die Rheinprovinz die Unterhaltung dieser Straßenstrecken
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unentgeltlichzu übernehmen habe, während wir der Ansicht waren, daß die ratirliche Rente,
welche die Provinz Westfalen auf Grund des Dotationsgesetzesfür Unterhaltung der Staats¬
straßen bekommenhatte, für die Straßenstrecke in der Gemeinde Oberbonsfeld an die Rhein¬
provinz abzugeben fei. Es hat das zu einein Prozeh mit der Provinz Westfalen geführt, in
welchem die Nheinprovinz bei dein Oberverwaltungsgerichtobgesiegt hat, und die Proumz Westfalen
oerurtheilt worden ist, eine jährliche Rente von 2350 M, an die Rheinprovinz zu zahlen, und so
figurirt denn dieser Betrag im Etat. «, ^ c c. ^ ., .

Titel IV der Einnahmen betrifft die Einnahmen von sogenanntenNebcnfonds. Es sind
dieses Fonds welche die Rechte einer felbstständigen juristischen Persönlichkeitbesitzen, beziehentlich
einer solchen'zugehüren,uud hinsichtlich deren im Dotationsgesetzbestimmt ist, daß nur die Ver¬
waltung und der freie Zinsgenuh auf die Provinzial-Verwaltuug übergehen follen. Es sind
dieses zwei Fonds: nämlich erstens nach §, 8 des Dotationsgesetzesder ehemalige Hülfskasfen-
fonds, da', ist diejenige Summe, welche der Staat ursprünglich auf Grund der Königlichen Bot¬
schaft vom ? April 184? gegeben hatte, um die in den einzelnenProvinzen ernchteten Hülfs¬
kassen zu dotircu, Diefer Hülfskassenfonds,f° wie ihn die Staatsregiernng im Jahre 1873 an
die Provinz überwiesen hat, betrug 1873 600 M. 4? Pf. Der zweite Fonds ist der Meliorations¬
fonds welcher gleichfalls aus Staatsmitteln begründet und der Verwaltung der Provinz durch
§. 10 des Dotatiousgefetzesüberwiesenworden war. Dieser Meliorationsfonds bestand in Dar¬
lehen im Betrage von 741500 M. Von diesen beiden Fonds im Betrage von 1873 600 M.
4? Pf und 741 500 M wurde dem Provinzial-Verbande nach A 8 und 10 des Dotations¬
gesetzes der freie Zinsgenuß zur Verfügung gestellt. Im Laufe der Zeit ist mit diesen F°.ids
eine Aenderung vorgenommen. Zunächst hat der 31. Provmzml-Laudag den Stammfonds der
Hülfskasse von 1 873 600 M. 4? Pf. auf 3 000 000 M. erhöht und hierbei bestnnmt, daß die
Provinzial-Hülfskasseeinen festen Zins von 4«/« des gefam.nten Stmnmfonds, also die Summe
von 120 000 M jährlich zur Verfügung der Provinzmlstande abliefern ,ollte, wahrend das Mehr-
erträgniß an Zinsen zur Ansammlung eines Reservefondszu dienen habe Diese 3 000 000 M
Stammfonds der »lasse sind durch Beschlüsse des 33. Provmzml-Lan ages der Landesban
der Rheinprovinz, in welche die Provinzial-Hülfskassesich «...gewandelt hatte als Saninikapital
"Nt der Verpflichtung belassen worden, von diesen 3 000 000 M. ^a rlich 4°/o Zm en an den
Provinzial-Verband abzuführen. Diefe 4°/« Zinfen sind unter Titel IV nnt 120 000 M.

«M""IM'ßerdem ^ Landesbank noch ein weiterer Betrag ans Provinzialmitteln über¬
wiesen morden. Wie ich bereits die Ehre hatte zu erwähnen ist der Antheil der Rheinprovinz
an den 6 000 000 M., welche im Jahre 1873 zur Dotiruug der Provinzen nn Staatshaushalte
disponibel gestellt und bis zur Vertheilung imIahre 1875 rentbar ».igelegt worden stn, zug eich
mit der Dotationsrente der Nheinprovinz als Kapital übergeben worden. Dieses Kapital betrug
damals 2 326 635 M Von dieser Summe sind 326 635 M. für den Bau der Irrenanstalten
«erwendet worden, - worauf ich fpäter noch zurückkommen werde - während aus dem
Neste im Vetraae vou 2 000 000 M. der im früheren Etat aufgeführte Provmzmlfonds
gebildet worden st. Dieser Provinzialfonds war zu 4> Zinfen rentbar bei der Hülfskasse
angelegt, uud warm die jährlichen Zinfen mit 80 000 M. als Einnahmen m den Etat
gestellt und wurden zur Deckung der ««gemeinenAusgaben der ProvmzM^ verwen et
Diese bereits im Besitze der Provinzial-Hülfskassebefindlichen2 000 000 M. sind durch das
Etatut, welches der 33. Provinzial-Landtag beschlossenhat, der Landesbank als Reservefonds
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überwiesenworden und zwar mit der Verpflichtung, diese 4"/u Zinsen weiter zu zahlen, so daß
nunmehr die Landesbank im Ganzen von 5 000 000 M. Zinsen an die Centralverwaltung zu
zahlen hat, im Gefammtbetrage von 200 000 M. Von diesen 200 000 Mark siud wie bisher
80 000 M. für die VedNrfuisseder Verwaltung in den Etat eingestelltund die 120 000 M.
zur Verfügung des Landtags disponibel gehalten worden. Die zur Verfügung des Provinzial-
Landtages stehenden120 000 M. bilden den sogenannten Ständefonds, den Fonds, aus welchem
bisher alle Bewilligungen des Laudtages für Kunst, Baudenkmäler, Wissenschaft, Unterstützungen
u. s. w, geflossensind, überhaupt diejenigen außergewöhnlichen Bewilligungen, welche der Provinzial-
Landtag bei seinen periodischenZusammenkünften zu treffen pflegte. Iu formeller Hinsicht
ist bei Aufstellung des jetzigen Etats die Aenderung getroffen worden, daß der Ständefonds,
beziehentlich diejenigen Einnahmen, aus welchen diefer Fonds besteht, in den Haupt-Etat ein¬
gestellt worden sind, was bisher nicht der Fall war. So finden Sie in dem Vinnochmetitel IV 1
die Zinsen ü, 4"/„ des Stammkapitals der Landesbank, 3 000 000 M. ausmachend, von
120 000 M. und andererseits in den Ausgaben dieselbe Summe uuter Titel III, Nr. 8 zur
Verfügung des Provinzial-Landtags. Die folgende Position der Einnahme, den Meliorations¬
fonds anlangend, fo habe ich fchon erwähnt, daß durch Zuwendung des Prooinzial-Landtages
dieser Fonds auf 2 000 000 M. erhöht worden ist. Ueber den Meliorationsfonds wurde früher
gleichfalls ein besonderer Etat aufgestellt, wahrend die Zinsen jetzt in den Haupt-Etat mit
40 000 M. jährlich eingestellt worden sind.

Ich bitte nunmehr zu Titel V der Einnahme, zu den Promnzialabgaben, übergehen zu
wollen. Dieser Titel besteht aus 3 Positionen. Die erste Position beträgt 2 635 000 M. zur
Verwaltung und Unterhaltung der früheren Bezirksstraßen, beziehentlich für Strahenzwccke. Die
Verwaltung uud Unterhaltung der Bezirksstraßen, wofür jene Summe erfordert wird, ist nicht
durch das Dotationsgesetzder Prouinzial-Verwaltung überwiesen worden, sondern dieselbe ist
vielmehr erst durch das Allerhöchst genehmigte Regulativ vom 17. Januar 1870 auf Grund
Beschlüssedes Prooinzial-Landtages als weitere Aufgabe der Provinzial - Verwaltung freiwillig
übernommen worden. Auf Grund dieser Beschlüsseist die Verwaltung und Unterhaltung der
früheren Vezirksstraßcn mit einem Netze von circa 4300 Km auf die Prouiuzial - Verwaltung
übergegangen. Die Kosten dieser Unterhaltung, welche bisher nach dein Regulativ vom 17.
September 1855 durch Einnahmen aus Chausseegeld-Erhebung und Zuschlägen zu den directen
Staatssteuern bestrittenwurden, mußten in Folge der Uebernahme jeuer Straßen auf die Provinz
nn Wege der Provinzial-Umlage bestritten werden. Bon dieser Umlage ist der Kreis Wetzlar,
welcher bekanntlich der Nheinprovinz angehört, frei geblieben, weil derselbediese Straßen selbst
unterhält. Der Kreis Wetzlar ist aber deshalb nicht besser gestellt wie die übrigen Kreise, sondern
er muh für die Straßen jährlich Kreisabgaben zahlen, welche zwischen 10 bis 12°/« schwanken.
Die übrigen Provinzinlverbände haben sich ohne Ausnahme auf die Unterhaltung der Staats¬
straßen beschränkt und sind bisher noch in keiner Provinz die den Bezirksstraßenanalogen Straßen
übernommen worden. Sie finden deshalb in den Budgets der übrigen Provinzen diesen Ausgabe¬
posten nicht. Die Umlage für die Unterhaltung der Vezirksstrahenmuß demnach, wie ich später
noch näher darlegen will, bei dem Vergleicheunseres Budgets, mit denjenigen anderen Provinzen
ausgeschiedenweiden. Die Position 2, Titel V betrifft einen Posten von 300 000 M. zur
Verzinsung und Tilgung der Irrenanstalts-Bauschuld, worauf ich später noch zurückkommen
werde. Es bleibt noch von dem Titel V die Position 3 mit 145 000 M. für allgemeine Zwecke
der Provinzial-Verwaltung, das heißt zur Ergänzung der Staatsrenten für die Erfüllung der durch
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das Dotationsgesetzttberwiesenen Aufgaben. Dieser Posten ist der einzige, welcher mit den
Umlagen der übrigen Provinzial-Verbiindeverglichen werden kann, weil auch der Bau der Irren-
Anstalten lange vor Einführung des Dotationsgesetzes,bereits im Jahre 1868, beschlossenworden
ist, wie ich dies später näher ausführen werde. Die gefammtmProuinzial-Abgabenbeziffernsich
hiernachauf 3 080 000 M. oder 120000 M. mehr wie seither.

Es wird Ihnen, meine Zerren, indessen der Vorschlag unterbreitet werden, von einer
Erhöhung der Abgaben für das laufende Jahr abzusehen, wofür die Gründe in dem Ihnen gedruckt
vorliegendenReferate ausgeführt sind.

Titel VI enthält die durchlaufendenPosten. Es sind dies: 1. die Kreisrente mit
333 411 M., diese Rente wird auf Grund des Gesetzes vom 30. April 1873 und des Gesetzes
vom 26. Juli 1875 an den Provinzial-Verband gezahlt, und ist dieselbe zur Ausstattung der
Landkreise für die Kosten der Einführung der Kreisordnung bestimmt. Bis zur Einführung der
Kreisordnung in der Rheinprovinz, also bis zum 1. April 1888 war die Vertretung der Provinz
auf Grund gesetzlicherBestimmungenberechtigt, die Kreisrente zur Deckung der Bedürfnissedes
Etats einzustellen oder aber behufs fpäterer gefetzlicherVerwendung aufzuspeichern. Die früheren
Provinzilllständehaben in Fürsorge für die Interessen der Landkreisezunächst den ersteren Weg
gewählt und die Kreisrente sorgsam Jahr für Jahr zurückgelegt,um das angesammelteKapital
später bei Einführung der neuen Kreisordnung den Landkreisenals Morgengabe gewissermaßen
überreichen zu können. Es stellte sich indessen heraus, daß dieses Verfahren seine Bedenkenhabe,
weil die Provinzial-Vertretungen nach dem Gesetze nicht befugt waren, die angefammelten Beträge
den Landkreifenzu überweisen, vielmehr der Gesetzgebung die weitere Verfügung über die ange¬
sammelten Fonds zustand. Bei dieser Sachlage war zu befürchten, daß die Staatsregierung
sagen würde: da die Kreisrente nicht für Bedürfnisseder Provinz eingestellt worden ist, so ist
damit constatirt, daß ein Bedürfniß zur Verwendung überhaupt nicht vorhanden gewesen ist,
wenn nun so der Provinz beziehentlich den Kreisen die angesammelten Fonds belassen würden, so
stelle dies einen Vorzug vor den übrigen Provinzen dar, welche keine Möglichkeitgehabt hatten,
solche Fonds anzusammeln. Unter diesen Umstandenkönne die vorbehaltenegesetzliche Verwendung
nur in der Weise zugegeben werden, daß die angesammeltenBeträge der Kreisrente der Staats¬
verwaltung im Ganzen zu Gute kämen. ,.,,,, , . ^, .„.

Ein solches Vorgehen der Staatsverwaltung ist, wie ich geHort habe, bei Einführung
der neuen Kreisordnung in der Provinz Hannover befürchtet worden, wenigstens hat der
Hannoversche Provinzial-Landtag rechtzeitig über die angesammeltenFonds verfügt und dieselben
M Schuldendeckung und für andere Provinzialzwecke verwendet.

Diesem Beispiele ist die Provinz Westfalen gefolgt und ist schließlich der Rheinische
Landtag auch nicht zurückgeblieben, sondern er hat vor Einführung der Kreisordnung in der Weise
Wer die angesammeltenFonds disponirt, daß der Stammfonds der Provmzml-Hulfskasse,ferner
d°r Meliorationsfonds um die früher genannten Beträge erhöht uud der Nest zur Tilgung der
Irren-Anstaltsbauschuld verwendet wurde. Für die Etatsperiode 1886/88 war die laufende
Kreisrente für die im Etat aufgeführten außerordentlichenBedürfm e eingestellt Von letzt ab
Müssen wir die Kreisrente an die Landkreise vertheilen und ist deshalb diese Position von letzt ab
für uns nur ein durchlaufenderPosten. ^ «, . ^ c- ^ < ^ . ,

Der zweite durchlaufendePosten ist die Erstattung der Ausgaben für die landnnrth-
schaftliche Berufsgenossenschaft.Es wird Ihnen, meine Herren ein von dem Herrn Dezernenten
dieses Verwaltungszweigesausgearbeitetes Referat über die Pflichten, welche der Selbstverwaltung
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aus den Gesetzen über die landwirtschaftliche Unfallversicherungerwachsensind, zugehen. In
diesen: Referate ist ausgeführt, daß wir vorläufig einen Etat über die Kosten der landwirthschaft-
lichen Unfall-Versicherungnoch nicht aufstellenkönnen, sondern daß wir die Angelegenheitin der
Weise behandeln müssen, daß die Ausgabe» notirt und am Schlüssedes Jahres gegen die land-
wilthschaftliche Verufsgenosfenfchaft liquidirt werden, wofür die Summe von 20 000 M. als durch¬
laufender Posten in Einnahme uud Ausgabe in den Etat eingestellt ist.

Der Titel VII der Einnahme enthält unter 1 und 2 verschiedene Einnahmen.
Zunächstunter Nr. 1 Zinsen für vorübergehendrcntbar angelegte Bestände. Die Zinsen

mußten um 10 610 M. geringer veranschlagtwerden, weit die disponiblenFonds verringert sind,
uud weil der Zinsfuß für Depositen, wie bekannt, heruntergegangenist.

Die unvorhergesehenen Einnahmen betragen unter Nr. 2 226? M. 50 Pf. zur
Abrundung.

Der Gesammt-Etat beläuft sich demnach in Einnahme auf 7 519 500 M.
Wenn ich nunmehr, meine Zerren, zu den Ausgaben übergehen darf, so finden Sie

corresvondirendmit Titel I der Einnahmen zunächst unter Titel I der Ausgaben die auf der
Dotationsrente ruhenden Ausgabe-Verpflichtungen.

Die Stlllltsregierung hat nämlich mittelst des Dotationsgesetzesbestimmte Verpflichtungen,
welche ihr gewissen WohltlMgkeits-Anstalten gegenüber oblagen, auf die Provinzen übertragen.
Diese gesetzlichenLasten müssen zunächst aus der Dotationsrente bestritten werden. Es sind dies
kleinere Renten, die in dem Etat «uli 1—4 figuriren und zwar:

1. eine Rente an den Pfarrer der Gcrtrudiskirchein Efseu ...... 25 M.
2. Rente an die katholischen Armen zu Werden in Geld und Naturalien . 2 226 „
3. Rente an die Nettungsanstalt in Düsselthal .......... 900 „
4. Rente an die Armen zu Kettwig ............ 100 „
Die 8nd 2 angeführte Rente besteht zum Theil in Naturalien, welche auf Grund des

Marktpreises vergütet werden, und ergeben sich hieraus die im Etat erwähnten kleineren
Differenzen.

Sodann hat der 26. Provinzial-Landtag noch eine freiwillige Last auf die Dotationsrente
übernommen, indem derselbe beschlossen hat, aus Anlaß der denkwürdigenFeier der goldenen
Hochzeit des Kaisers Wilhelm und der Kaiserin Augusta 50 000 M. jährlich aus der Dotations-
rente auszuscheiden und in den Haupt-Etat für Taubstummenzwecke einzustellen.Diefe 50 000 M.
sind an dieser Stelle des Haupt-Etats ante linsaiu erwähnt, weil sie bei den Zuschüsse» sud
Titel II Nr. 11^ Wilhelm-Augusta-Stiftung verausgabt werden.

Der folgendeTitel II der Ausgaben umfaßt die Zufchüsse an die einzelnenInstitute
und Verwaltungszweigeder Verwaltung. Dieser Titel ist gewissermaßen die seäes inktsrias der
gesummten Verwaltung. Ich möchte hier nuu zunächst in Bezug auf die formelle Seite der
Sache einige kurze Bemerkungenmachen. Für jeden Zweig der provinzialständischen Verwaltung
und für jedes Institut wird, wie bei allen größeren Verwaltungen, auch in unserer Verwaltung ein
besonderer Etat aufgestellt. Dieser Etat setzt sich zusammen a) aus den eigenen Einnahmen,
welche das Institut hat, z. B. die Pflegekostenbei den Irrenanstalten, Erträge aus der Land¬
wirthschaft, Verwaltungskostm-Beiträge bei der Eentral-Verwaltungsbehörde u. f. w., d) aus
den Zufchüsseu, welche die Provinz leistet.

Die Ausgabe» entsprechender Summe der eigenen Einnahmen und der Zuschüsse aus
Provinzilllmitteln. Um nun die einzelnenEtats in einen organischenZusammenhang mit dem
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Haupt-Etat zu bringen, und um die Uebersicht im Einzelnen zu erleichtern,ist der Weg eingeschlagen
worden, daß die einzelnen Etats als Anlagen mit einer bestimmten Nummer im Haupt-Etat bezogen
werden und zwar bei dem Titel, welcher die Zuschüsse für die einzelnen Anstalten enthält. Wenn
ich dies an einem Beispieleerläutern soll, so finden Sie unter Titel II Nr. 5 der Ausgaben an
die Verwaltung des Landarmenwesenseinen Zuschußaufgeführt von 645 000 M. Vor der Lune
wird bei dieser Position auf Spezial-Etat V «erwiesen; es ist dieses der Spezial-Etat für das
Landarmenween. Die eigenen Einnahmen diefes Spezial-Etats mit 10 000 M. Mden Sie m
Colonne 5 bei der in Nede stehenden Position angeführt. Diese eigenen Emnahmen des
Landarmenwesens, bestehendin Beiträgen, welche von den alimentationspflichtigenAngehörigen
von Landarmen gezahlt werden, sind im Einzelnen im Spezml-Etat - Anlage V - auf¬
geführt. Außer diesen eigenen Einnahmen erhält das Landarmenween den un Etat aufgeführten
Zuschuß von 645 000 M, um die Gesammt-Ausgabe von 655 000 M. zu decken Tue
Verwendung dieser 655 000 M. im Einzelnen ist in dem als Anlage V beigefügtenSpezml-Etat

nachgennestn.^̂ ^vt^^ können Sie bei dieser Aufstellungfür das gewählte Beispiel also

Folgendes enwehmen ^ ^ ^^^ ^ Provinzialmitteln für das Landarmenwefenbelaufen,
2^ wie viel die eigenen Einnahmen des Landarmenwefensbetragen
3. welche Gesammtsummefür Landarmenzwecke überhaupt verausgabt wird, und
4. welche Anlage des Haupt-Etats Sie nachschlagen miisen, um mittelst des Spezial¬

Etats für das Landarmenwesen die eigenen Einnahmen sowie die gesammtenAusgaben dieses
Verwaltungszweigesim Einzelnen kennen zu lernen. .,.,.,. <. ^

An der Land dieses Beispieleswerden Sie, meine Herren, sich rasch m den vorliegenden
22 Spezial-Etats orientiren. Wenn ich nunmehr zur Sache zurückkehren darf so kann ich es
jetzt nur als meine Aufgabe betrachten, die Nothwendigkeitder hier angeführten Zuschüsse im
Groß n u G eu zu beleuchten, während ich selbstredend die Nechtfe^ng der einzelnen
Positionen der späteren Berathung der einzelnen Etats vorbehalten muß. Als erster Zuschuß ist
m te ^ un die Central-Verwaltungsbehördemit 205 000 M.
g an 2 7 96 M im letzten Etatsjahre, oder 72 965 M. weniger. Es liegt indessen hier keine
materielle Minderforderung vor, sondern die Differenz beruht nur auf emer anderweitigen Auf-

^, ^^^,,^^^,g ,^.ssm nämlich die Ausgaben für
«sichtlichgemacht und beim Ausschreiben der Umlage mitgetheilt werden.

Dieser Bestimmuna gegenüber war es nicht mehr angängig, die Kosten der Oberleitung der

3 a^ 3 die Kosten, welche bei der hiesigenCentralstelleerwachsen,noch in dem
S^E^L ie miabgesondertvon den übrigen Kosten der Ver-
^pczilli ^mr sur u ^,^ ^ ^ ^^. Oberleitung der Straßen-

2w2u'w" a7"m Str ^ I" 3°^ dessen sind die bezüglichen Aus¬
füllung ^s5at Anlage fortgefallenund auf den Spezial-Etat sür die Proviuzial-
gaben m dem Spezm-Etat A'"age ' l «' Spezial-Etat eine Minder-Ausgabe

mN7d^ "t/zu dessen Deckung dem Straßm¬
und bei de,n lehren "«: ^ ^^^esen worden ist. Wie Sie aus dem Haupt-Etat

Um" h??3t^ eine eigene Einnahme von 55 000 M so daß im
Ganzm an Zuschüssen und eigenen Einnahmen 260 000 M, vereinnahmt und verausgabt werden.
Aus dieser Summe von 260 000 M. werden bestritten:

4*



28

1. die Kosten des Provinzial-Landtages mit .......... 40180 M.
2. die Koste,, des Provinzial-Ausschussesund Prouiuzialrathes mit . . 17 000 „

und
3. die übrigen persönlichen und sachlichen Kosten der gesummtenCentral-

Verwaltung mit.................. 202820 „
Summe . . 200 000 M.

In der Gesammt-Ausgabe von 260 000 M. sind 35 000 M. enthalten, welche der
Straßenverwaltung zur Last fallen, und wofür Letztere den unter den eigenen Einnahmen der
Central-Verwaltungsbehörde figurirenden Beitrag von 30 000 M. zahlt; es sind dies die nicht
ausgesondertenPosten für Büreaubcdürfnisse, Heizung, Beleuchtung, Porto, sachliche Ausgaben,
Gebaudeunterhaltungu. s, w. Rechnetman diese 30 000 M., welche einen in Einnahme und
Ausgabe durchlaufendenPosten bilden, ab, so bleiben noch an Kosten der Central-Verwaltung
230 000 M. übrig. Da die Frage der Kostspieligkeitder Prouinzial-Verwaltung ein häusig
besprochenes Thema bildet, so habe ich Veranlassung genommen,nachzusehen,wie hoch sich die
Kosten ähnlicher Verwaltungen belaufen. Hierbei habe ich nun zunächst ermittelt, daß die Kosten
einer größeren Königlichen Negierung den angeführten Betrag von 200 000 M. in der Regel
übersteigen. Es läßt sich das aus dem Haushalts-Etat zwar nicht genau ersehen, weil die Kosten
sämmtlicherRegierungen mit den Oberpräsidienzusammenaufgeführt werden, allein es läßt sich
doch durchschnittlich ermitteln. Ein genaueres Bild über den Kostenpunkt in dieser Hinsichtbietet
ein Nachtrag zum Staatshaushalt für das Jahr 1884/85 dar. Es sind nämlich in demselben
die Kosten für die neugebildetcn 0 Hannoverschen Negierungen im Einzelnen wie folgt angegeben:

1. An Besoldung ................. 847 775 M.
2. „ Büreaubedarf ................ 194420 „
3. „ Diäten, Fuhr- und Versetzungskosten ......... 117 924 „
4. „ Dispositionsfonds der Regierungspräsidenten ...... 6 000 „
5. „ Prozeß- und gerichtlichen Kosten .......... 1 000 „
6. „ unvorhergesehenenAusgaben ........... 6 623 „

zusammen . . 1163 772 M.
so daß durchschnittlich jede der sechs kleinen HannoverschenNegierungen fast 200 000 M. kostet.
Wenn Sie, meine Herren, nun erwägen, daß die neuen HannoverschenRegierungsbezirkenicht
viel über 300 000 Einwohner haben, und alsdann mit den: Umfang der Geschäfteeiner solchen
Regierung die Thätigkeit der hiesigen Ccntralstellevergleichen, welche sich über eine große Provinz
mit ca, 4'/2 Millionen Einwohner erstreckt,so werden Sie gewiß zugeben, daß der Umfang der
bei der hiesigen Eentralstellezu erledigendenGeschäfte viel größer fein muß, wie bei einer der
vorgedachtenNegierungen. Wenn Sie nun ferner erwägen, daß die Königliche Staatsregierung
mit einer anerkannten Sparsamkeit zu Werke geht, und daß ihr eine reiche Erfahrung zur Seite
steht, so werden Sie dem angeführtenBeispiele gegenüberdie Kosten uuserer Central-Verwaltungs-
behörde,welche nach Abzug der Kosten des Landtages und des Provinzial-Ausschusses202 820 M.
betragen, nicht abnorm finden können. Dasselbe trifft zu, wenn Sie einen Vergleich mit den
größeren Städten und den anderen Provinzen des Staates ziehen. Die Central-Verwaltungskosten
der Provinz Schlesien betragen z. B. 253 310 M., die Kosten der Provinz Sachsen 225 800 M.,
während die bezüglichen Kosten der Städte Köln und Düsseldorf 200 000 M. übersteigen.

Genug, meine Herren, diese Anführungen dürften genügen, um Ihnen einen Anhalts-
^ im Allgemeinenwenigstensdafür zu bieten, daß in unferer Verwaltung keine abnorme Zu-
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stände bestehen können, und daß hier die Sparsamkeit eben so gut im Auge behalten wird, wie
dieses bei den öffentlichen Verwaltungen in unseren, Staate die Regel zu sein pflegt. Bei der
Berathung der einzelnen Positionendes Spezial-Etats der Central-Verwaltungsbehördewerde ich die
Ehre haben, dieses im Einzelnen nachzuweisen und jeden einzelnen Ausgabepostenzu rechtfertigen.

Ich darf nunmehr wohl zu Position 2 des Titels II übergehen. Dieselbebetrifft die
Zuschüsse zur Wittwen- und Waisenkasse der Provinzialbeamten. Die Errichtung dieser Wittwen-
und Waisenkasse ist von dem 29. Provinzial-Landtag beschlossen worden, und hat sich diese Einrichtung
durchaus bewährt. Es ist aus den Beiträgen der Beamten, welche 2°/° des Einkommensbetragen,
und aus den Zuschüssen der Provinz, wofür 10 000 M. im Etat vorgesehensind, bereits ein
Kapital gebildet worden, welches beim letzten Final-Abschlusse55 000 M. betragen hat, und welches
beim nächsten Final-Abschlusseim Juli dieses Jahres auf 70 000 M. steigen wird. Da die
Beamten der Provinz zum überwiegendenTheile im rüstigen Lebensalter stehen und zur Zeit
noch für wenige Wittwen und Waifen zu sorgen ist, so wird der Kapitalbestand dieses Fonds
fortwährend steigen, und es läßt sich heute schon nach dem bisherigen Resultat bestimmt anneh¬
men, daß später die Zinsen hinreichenwerden, um mit Zuhülfenahme derselben die Ausgaben
für die Wittwen und^Waisen dauernd zu bestreiten, auch nachdem der sogenannteBeharrungs-
zustand erreicht sein wird, d. h. wenn die jetzt angestellten Beamten die Fürsorge für die Wittwen-
und Waifen ihrer Vorgänger zu bestreitenhaben werden, fo daß in dieser Hinsicht weder Schwan¬
kungen in dem Etat noch Erhöhung der Beiträge zu befürchtenfein werden.

Die Positionen 3 und 4 des Titels II betreffen Ausgaben für die Prouinzial-Feuer-
Societät und die Landesbank der Nheinvrouinz. Die betreffendenLeiter dieser Institute: die
Herren Geh. Negierungsrath Seul und Geh. Iustizrath Küster werden Veranlassung nehmen,
diese Positionen näher zu erläutern.

Position 5 des Titels II der Ausgaben betrifft die Verwaltung des Landarmenwefens,
welche ich vorhin schon gestreifthabe.

Es würde heute von der mir obliegendenAufgabe zu weit abführen, wenn ich, meine
Herren, auf das lawinenartige Anwachfen der Ausgaben für das Landarmenwesenhinweisen,und
die Ursachendieser bedauerlichen Erscheinunghier untersuchenwollte. Diese Kosten sind seit dem
Jahre 1873, seitdem uns diese Last überwiesenworden ist, von Jahr zu Jahr gestiegen und
zwar von 204 797 M. in, Jahre 1873 auf 645 000 M. im vorliegenden Etat, also um
440 202 M. Es ist dies fast eine halbe Million und wird sogar die Million voraussichtlich
binnen einem Dezennium erreicht werden, wenn nicht in, Wege der Gesetzgebunghier Abhülfe
geschaffen wird. Zur Zeit sind wir dem Anwachsen dieser Ausgaben gegenüber ganz machtlos.
Das Gesetz legt uns die Fürsorge für die Landarmen auf und wir müssen überall da, wo die
gefetzlichen Voraussetzungengegeben sind, eintreten, während das Maß der Unterstützung den
Ortsarmenuerbänden obliegt, auf welche uns nur eine geringe Einwirkung zusteht. Es wird
diesseits mit der größten Strenge darauf gehalten, daß das Maß der Unterstützungennicht
überschrittenwird, allein es läßt sich in dieser Hinsicht,wo das menschlicheGefühl eine so große
Rolle spielt, mit Direktiven von hier aus wenig erreichen. Dazu kommt,daß die Armen vielfach
glauben, daß, wenn sie sich an die Bürgermeistereienwenden, sie leichter unterstütztwerden, wenn
sie die Eigenschafteines Landannen, welcher gewissermaßenals Pensionär der Provinz erscheint,
erlangt haben, als wenn sie in der Eigenschaft als Ortsarme einen Angriff auf die Gemeindekasse
versuchen. (Heiterkeit,) Diese Anschauung vieler Armen, deren Richtigkeit ich nicht vertreten will,
trägt gewiß dazu bei, die Zahl der Landarmen zu vermehren.
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Die folgende Position 6 hat die Staats-Nebcnfonds zum Gegenstände. Es sind dieses
die in den früheren Landtagen so oft ventilirten Polizeistrafgelder. (Hört, hört!)

Die Einnahme dieser Position ist auf die Halste heruntergegangen,weil das Gesetz über
die Unterhaltung der Kantongefangnissedie Einnahmen aus den gerichtlichen Strafgeldern uus
beziehentlich den Gemeinden entzogenhat. Der Provinzial-Landtag hat — ich kann dieses getrost
sagen — muthig für die Erhaltung diefer Einnahmen im Interesse der Gemeinden getamvft, und
es ist ihm zweimal gelungen, die Gesetzesvorlagein Berlin zum Scheitern zu bringen, wodurch
die RheinischenGemeinden noch zwei Jahre länger die bezüglichen Strafgelder in der Hohe von
etwa 120 000 M. jährlich behalten haben, allein wir haben uns fchlichlich fügen und dem Bezüge
dieser Strafgelder entsagen müssen. Die Provinzial-Verwaltung als solche hat hierbei weder
Schaden noch Nutzen. Jene Einnahme bildete sür uns nur einen durchlaufendenPosten, indem
die Gelder hier vereinnahmt und an die einzelnenGemeinden zur Unterhaltung verwaisterKinder
überwiesenwurden, allein die Gemeinden empfinden es hart, insbesonderedie ärmeren Gemeinden
in der Eifel und auf dem Hundsrücken,daß die Zuschüsse für die Verpflegung verwaister Kinder
vermindert worden sind.

Position 8 betrifft das Landarmenhaus zu Trier. Hierfür wird ein Zuschuß aus den
Mitteln des Haupt-Etats nicht gezahlt. Es ist vom Provinzial-Verwaltungsrath vielmehr mit
Zustimmung des Landtages die Einrichtung getroffen, daß die Armen, die dort untergebracht
werden, die Sätze des Ministerialtarifes vom Jahre 1876 (60 bis 80 Pf.) zahle», und daß aus
diesem Gelde die Anstalt unterhalten werden soll. Es haben sich hierbei Uebelschüsse ergeben,
welche zunächst zur Bildung eines Reservefondsfür die Anstalt verwendet werden sollen.

Wir kommen nunmehr zu Positio» 9 der Ausgaben — Arbeitsanstalt zu Vrauweilcr.
Es wird für diefe Anstalt ein Unterhaltungszuschußvon 200 000 M. gegen 215 900 M. des
Vorjahres, also 15 900 M. weniger gefordert. Die eigenen Einnahmen der Anstalt betragen
165 000 M., welche größtenthcils aus den Arbeitserträgnissender Häuslinge erzielt werden. Die
Gesammtausgaben betragen 365 700 M. In der Anstalt befinden sich 1300 Corrigenden,
worunter 900 männlicheund 400 weibliche, und stellen sich somit die Durchschnittskosten pro Kopf
und Jahr auf 280 M. Hierin sind alle Kosten einbegriffcu, Unterhaltung der Gebäulichkeitcn,
Besoldung der Beamten, Pensionen, überhaupt alle Ausgaben. Der Zuschuß stellt sich nach Abzug
des Arbeitsverdienstes auf 150 M. pro Kopf. Der Zuschuß würde in einem weit geringeren
Maße erforderlichsein, wenn sämmtliche Eorrigenden arbeitsfähig und die Zahl der Corrigendinnen
nicht fo groß wäre, von welch' Letzteren insbefondere eine große Zahl nur wenig zur Arbeit
herangezogenwerden kann, vielmehr fast dauernd auf der Krankenstation verpflegt werden muß.
Die Summen, welche ich genannt habe, im Betrage von 280 M. pro Jahr und Kopf an Durch¬
schnittskostenund 150 M. Zuschuß sind indessen normal und in Uebereinstimmungmit den
bezüglichen Auslagen der übrigen Provinzen. Wenn ich nicht irre, betragen nach dem Staats-
Haushalts-Ewt die Verpflegungskosteneines Gefangenen pro Tag 1 M,, also 360 M. pro Jahr,
so daß wir also in dieser Hinsicht unter den bezüglichenAusgaben des Staates bleiben, was
wohl deshalb möglich ist, weil die Corrigenden länger in der Anstalt bleiben und nach den örtlichen
Verhältnissenund Einrichtungenbilliger verpflegt werden können, wie in den Staatsgefängnissen.
Der Provinzial-Vcrband hat von der Anstalt Vrauweiler aber noch den weiteren indirekten Vor¬
theil, daß die Insassen der Anstalt für Provinzialzweckegegen geringe Löhne befchäftigtwerden;
so sind stets 100—150 Eorrigenden draußen bei Stwßenbauten thätig, während in der Anstalt
selbst für die Bedürfnisseder übrigen Provinzial-Anstalten eine weit größere Anzahl von Ärbeits-
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kräften beschäftigt wird. So werden z. B. nicht nur die Zeuge für die Bekleidung der Irren
in der Arbeitsanstalt zu Vmuweiler gewebt, sondern auch fast alle übrigen Bedarfsartikel dafclbst
angefertigt. Wenn die Arbeiten auch nicht so gut sind, wie die im freien Verkehr gekauften
Waaren, fo genügen sie doch für den Verbrauch in unsern Anstalten, und wir haben eincstheils
erreicht, daß unsere Anstalt in Vmuweiler dem freien Handwerke auf offenem Markte leine
verderbliche Conkurrenzbereitet, und daß anderntheils der gefammteVortheil der Sträflingsarbeit
der Provinz zu Gute kommt. Ich kann es deshalb nur als ein verdienstlichesWerk, und zwar
vor Allem des zuständigenAbtheilungsdirigenten, des Herrn Landesraths Klausener, bezeichnen,
daß es vor und nach gelungen ist, fast alle Verbrauchsartikel, soweit dieselben nicht von der
Centralstelleim Wege der Submission beschasst werden, in Vrauweiler anfertigen zu lassen.

Die folgende Position 10 enthält die Zuschüsse für das Hebammenwesen. Dort ist
zunächst zu Prämien und Unterstützungenfür Hebammenein Betrag von 1630 M. ausgeworfen.
In dieser Summe ist die vom Staate für diesen Zweck bestimmteDotationsrente von 930 M.
enthalten. Da die Summe von 930 M. aber nicht ausreicht, um daraus die Prämien und
Unterstützungen,welche zu zahlen sind, zu gewahren, so hat die Provinz seit Jahren hierzu einen
Zuschuß vou 700 M. gezahlt, was zusammen die Etatsposition von 1630 M. ergiebt. Aus
diesem Fonds erhält jede Hebamme,welche ihr 50jährigcs Jubiläum feiert, 75 M. Prämie. Für
die Unterhaltung der Hebammen-Lehranstaltzu Köln sind 33 372 M. 50 Pf. vorgesehen,gegen
26 272 M. 50 Pf. in der letzten Etatsperiode, also 7100 M. mehr. Die Ursache dieser Erhöhung
ist in Folgendem zu suchen:

Bis jetzt wurden in der Provinzial - Hebammenanstalt jährlich 2 Kurse von je 40
Schülerinnen mit einer Dauer von 5 Monaten abgehalten. Es hat sich indessen herausgestellt,
daß der Kursus von 5 Monaten zu kurz war, um die Hebammen genügend auszubilden. Es ist
von Seiten der Königlichen Regierung und der Kreis-Physici seit Jahren darauf gedrungen worden,
die Dauer des Ausbildungs-Kursuszu verlängern. Der vorletzte Provinzial - Landtag hat nach
eingehenderPrüfung und Erwägung den Beschlußgefaßt, in Verfolg der Vorschlage der König¬
lichen Staatsregierung zu einem lOmonatlichenKursus überzugehen. Das hatte zur Folge, daß
für die Folge jährlich nur 40 Hebammen-Schülerinnen ausgebildet werden konnten, wodurchsich
die Etatsuerhältnisse verschoben. Während nämlich früher jährlich 80 Schülerinnen ausgebildet
wurden, von welchen 60 aus eigenen Mitteln 400 M. und 20 von den Gemeinden Prasentirte
^00 M. zahlten, sind für die Folge nur von 40 Schülerinnen Beiträge zu erheben. Da der
Kursus auf die doppelteZeit von 5 auf 10 Monate verlängert worden war, so hätte wohl der
doppelte Pflegesatzerhobenwerden können, so daß der Beitrag für die auf eigene Kosten auszu¬
bildenden Hebammensich von 400 auf 800 und für die präfentirten Hebammen von 300 auf 600 M.
erhöht hätte. Das schien aber dem Prouinzial-Landtag zu hoch, und wurde deshalb der Beitrag
von 400 nur auf 600 und für die präfentirten Schülerinnen von 300 auf 400 M. erhöht.
Hierdurch ist ein Ausfall an Einnahmenvon 8000 M. entstandenund rührt daher der erforderliche
Mehrzuschuß von 7100 M. aus Provinzialmitteln.

Die folgende Position 11 betrifft die Ausgaben für das Taubstummenwesen. Die
Gesammtfumme der Ausgaben beträgt hier 174 000 M, gegen 170 725 M. im vorigen Jahre,
nlfo mehr 3275 M. Diese Mehrforderung hat ihren speziellen Grund und beruht nicht in einer
allgemeinen Steigerung der Ausgaben. Es mußte nämlich in der Stadt Elberfeld ein neues
Schulgebäudefür Taubstumme errichtetwerden. Da die Taubstummenanstalt in Elberfeld an die
Stelle der früheren Taubstummenfchulein Moers getreten ist, so hatte der Provinzial-Landtag
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beschlossen, daß die Baukosten aus den Fonds der früher in Moers bestehenden Anstalt, welche
mit den Fonds der Anstalt Neuwied vereinigt worden waren und als Kapitalbestandeder Anstalt
Neuwied verwaltet wurden, entnommen werden sollten. Zu diesem Endzwecke muhten aus den
Kapitalbeständen der Anstalt Neuwied zu den Baukosten in Elberfeld 100 000 M. entnommen
werden, wodurch ein Zinsenausfall von 4000 M. entstandenist. Diesem Einnahme-Ausfall steht
das Erforderniß eines Mehrzuschusses von 3275 M. aus Prouinzialmitteln gegenüber.

Position 12 behandelt die Blindenanstalt zu Düren, bei welcher der Zuschuß jetzt
75 350 M. beträgt, gegen 67 400 M. im Vorjahre, also 7950 M. mehr. Die Mehrforderung
hat ihre Begründung darin, daß das Bedürfniß sich herausgestellt hat, die Blindenanstalt in
Düren um 20 Zöglinge zu vermehren und für diese Zöglinge eine neue Klasse zu bilden und
hierfür einen neuen Lehrer anzustellen. Die Kosten dieser neuen Klasse einschließlich der Besoldung
des Lehrers und der Verpflegung der Zöglinge repräsentiren die Mehrforderung von 7950 M.

Ich komme nunmehr, meine Herren, zur Position 13 des Titels II der Ausgaben, den
Unterhaltungszuschüssenfür die Provinzial-Irrenanstalten, dem ehemaligen Schmerzenskinde der
Provinz. Da das Vorgehen der Nhcinprovinz auf dem Gebiete der Irren-Heilpflege innerhalb
der Rheinprovinz selbst und wohl nicht minder außerhalb unserer Provinz vielfach — und nicht
immer in zutreffenderWeife — besprochen worden ist, so möchte ich Sie bitten, mir zu gestatten,
zur Klar- und Nichtigstellungder Verhältnisse etwas näher auf die Entwickelungdes Irrenwesens
in unserer Provinz eingehen zu dürfen. Bis zum Jahre 1868 besaßen wir in unserer Provinz
nur eine Irren-Heilanstalt, die Irrenanstalt zu Sicgburg. Diese Anstalt, welche in dem ehe¬
maligen Benediktinerklosterdaselbst in den 30er Jahren eingerichtet worden war, entsprach in
keiner Weise den Bedürfnissenund Anforderungen, welche die Neuzeit an eine Irren-Heilanstalt
stellt. Andererseits war dieselbe bei Weitem nicht ausreichend,um alle Kurkrankenaufnehmen zu
können. Die Anstalt in Siegburg hatte, selbst wenn man den Speicher mit Kranken belegte, nur
für 250 Kranke Raum, und es war geradezu ein Nothstand in dieser Hinsichtin der Nheinprouinz
hervorgetreten. Die Provinz Westfalen war uns fchon langst mit dem Bau zweier Irren-Heil¬
anstalten zu Lengerich und Marsberg vorangeeilt, und in gleicher Weise war in der Mehrzahl der
übrigen Provinzen Fürsorge getroffen worden. Auf Anregung des verdienstvollenLeiters der
Siegburger Anstalt, des Herrn Geh. Medicinalraths Dr. Nasse, hat der Rheinische Provinzial-
Landtllg sich in den 60er Jahren wiederholt mit der Frage beschäftigt,wie die Irren-Heilpflege
in der Rheinprovinz am zweckmäßigsten in andere Bahnen eingelenktwerden könnte. Der im
Jahr 1868 versammelte 19. Provinzial-Landtag faßte endlich zu diesem Endzwecke 8 Resolutionen,
Hiernach sollte in jedem Regierungsbezirkeeine neue Irren- und Pflegeanstalt errichtetwerden,
und zwar in den Regierungsbezirken Düsseldorf,Köln und Aachen für je 300 Kranke und in den
RegierungsbezirkenCoblenz und Trier für je 200 Kranke, zusammen also für 1300 Kranke.
Die Kosten sollten auf die einzelnenRegierungsbezirkespäter vertheilt werden. Zunächst beschloß
der Provinzial-Landtag eine Anleihe von 6 000 000 M. aufzunehmen,um die Kosten des Baues
und der ersten Einrichtung der neuen Anstalten zu bestreuen. Man war nämlich auf Grund
eingehenderErörterungen und Untersuchungen,welche hinsichtlich der Höhe der Baukostenin den
anderen Provinzen und in den übrigen Theilen Deutschlandsangestelltworden waren, sowie auf
Grund von Reisen, welche die von dein Provinzial-Landtag erwählte Commissionfür die Irren-
llnstaltsbautenunternommenhatte, zu dem Ergebnissegekommen, daß die Baukosten auf 1500 Thlr.
oder 4500 M. pro Kopf veranfchlagt werden mußten. Bei der Zugrundelegung dieser Summe
ergab sich für 1300 Kranke ein Gesammt-Geldbedürfnih von rund 2 000 000 Thlr. oder
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6 000 000 M, Diese Summe sollte durch die Ausgabe von Nheinurovinz-Obligationen,welche
"nt 4'/«°/n zu verzinsenund mit 1'/»°/o zu tilgen waren, beschafft werden. Zur Verzinsung und
Tilgung dieser 6 000 000 M. waren jährlich 360 000 M. erforderlich. Auf diefen Betrag wurden
damals die Gefammtkosten,welche der Provinz durch die Reform des Irrenwesens erwachsen
würden, auch veranschlagt. Man hatte hierbei aber von vornherein einen sehr wesentlichen Factor
übersehen. Es waren nämlich bisher in Siegburg Jahr aus Jahr ein für 250 Kranke
^80 000 M, an Verwaltungs-Zuschüsseuerforderlich gewesen. Nuu hätte man sich wohl sagen
können, wenn wir fünf neue Anstalten baue», so wird für fünf Anstalten ein Unterhaltungs-
Mschuß erforderlich werden. Wenn diefer Zuschuß auch nicht den fünffachenBetrag des Sieg¬
burger Zuschusses von 180 000 M., also fünfmal 180 000 M.----900 000 M. ausmachenwird,
so dürfte derselbe doch immerhin eine recht ansehnliche Summe rcvräscntircn. Auf diese Frage
ist indessen im Provinzial-Landtag damals nicht näher eingegangen worden, sondern man hat stets
nur davon gesprochen,daß die für die Verzinsung uud Tilgung der Obligationen erforderliche
Summe von 360 000 M. im Verhältniß zu der Größe und der Steuerkraft der Provinz keines¬
wegs zu hoch fei, um vor der so dringend gebotenen Reform des Rheinischen Irrenwesens zurück¬
zuschrecken.Die Sache kam indessen etwas anders. Durch den Ausbruch des Krieges von 1870
geriet!) die Ausführung der Vcfchlüsse des 1868er Provinzial-Landtags zunächst ins Stocken und
konnte die Angelegenheiterst wieder im Jahre 1871 aufgenommenwerden. Die Anfertigung der
Baupläne fiel nun leider in eine Zeit, welcher ein bestimmter charakteristischer Zug anhaftet.
Man hat diefe Zeit vielfach die Milliardenzeit genannt im Hinblick auf die Milliarden, welche
uns aus dein Westen als Kriegsentschädigungzugeflossen sind. Ich glaube, meine Herren, man
darf es nicht zu fchwer anrechnen, wenn unter den Einflüssen der damaligen Zeit die Baupläne
großartig ausfielen, und wenn die Kosten der Ausführung in Folge der allgemeinenErhöhung der
Löhne und der Materialpreife sich wesentlich höher stellten, als man Ende der 60er Jahre ange¬
nommen hatte. Genug, meine Herren, dem Zusammenwirkendieser Umstände ist es zuzuschreiben,
daß die Vausumme von 6 000 000 M. vollständig vergriffen war, bevor noch die Irrenstalten
Mr Hälfte vollendet waren. Es mußte der Antrag um Vewilliguug neuer Mittel bei dem Landtag
gestellt werden und der Landtag beschloß die weitere Emmissionvon 4 500 000 M. Allein auch
diese Summe verschwand, ehe die Anstalten fertig waren, und es muhten aus anderweit ange¬
sammelten Beständen, Dotationsrmten, insbesondere aus den angesammeltenIahresrenten, der
Zuschuß zur Vollendung des Baues hergegebenwerden. Als endlich in den Jahren 1876 und
187? die Anstalten fertig waren, füllten sich dieselben, wie das naturgemäß ist, erst allmählig.
Das Personal mußte vorhanden sein, während die Kranken erst spärlich kamen. In Folge dessen
stellten sich in den Jahren 1877/78 in finanziellerHinsicht recht schlimme Resultate heraus. Der
von dem Landtage im Jahre 187? festgefetzte Etat enthielt für Irrenzweckefolgende Positionen:

an Verwaltungszuschuhfür Siegburg ....... 110 000 M.
„ Merzig ........ 157000 „
„ Andernach ....... 147000 „
„ Grafenberg ...... 160000 „

Bonn ........ 156000 „
und

„ ,?
„

„
,< Düren ...... - - 156 000 „

zufammen alfo . . 887 200 M.

Hierzu traten noch die Ausgabe» für die Verzinsung uud Amortisatiou der Vauschuld
v°n 10'/« Millionen mit 626 816,50 M, so daß die etatsmäßigenNusgabeu für Irrenzwecke sich

ü
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nach dem Etat pro 1»?? und 1878 auf 1 414 016,50 M. bcliefen,wofür 1300 Kranke verpflegt
werden füllten. Es stellte sich alfo ein jährlicher Mehrbedarf von fast einer Million über die
urfprünglich in Aussicht genommeneSumme heraus.

Der im Jahre 187? versammelt gewesene 25. Prouinzial-Landtag bewilligte zwar die
etatsmähige Ausgabe von 1414 016,50 M., allein es geschah dieses, wie sich die älterm Mitglieder
aus jener Zeit wohl erinnern dürften, nicht mit leichtem Herzen, und es fehlte nicht an Rekrimi-
uationen und Anregungen dahin, daß in dieser Hinsicht Wandel geschaffenwerden müsse. Letzteres
Ziel hatte Niemand mehr im Auge, als der Prooinzial-Verwaltungsrath. Als ich im Jahre 1878
in die Verwaltung eintrat, wnrde ich gleich mit den Vorarbeiten zur Neorgauisatiouder finanziellen
Verhältnissedes Irrenwefens betraut. Ich habe in Ausführung dieses Auftrages zunächst andere
Anstalten besucht und gesehen, wie anderwärts gewirthschaftctwurde. Auf Grund dicfer Vor¬
arbeiten wurde dem im Jahre 1879 versammelten 26. Rheinischen Prouinzial - Landtage ein
Referat mit Vorschlägenzur Verminderung der Ausgaben für die Irrenpflege in der Nheinvrouiuz
vorgelegt. Diefe Vorschlägefanden die allgemeine Billigung des Landtages und wurde durch deren
Annahme nnd Ausführung ein gründlicher Wandel in den finanziellen Verhältnissen herbeigeführt.
Für die Vermindcruug der enormen Inschüssezu den Verwaltungskostenhatten wir ein doppeltes
Ziel ins Auge gefaßt, einmal die Vermehrung der eigenen Einnahmen der Anstalten und zweitens
die Verminderung der Ausgaben. Es kam uns hierbei wesentlich zu statten, daß, wie der technische
Dezernentfür das Irrenwefen, Herr Landesbaurath Dreling, ermittelt hatte, die für 1300 Kranke
projektirten Anstalten sich mit Leichtigkeit und geringen Kosten sür 2600 Kranke einrichtenliehen.
Hiermit war der Anhaltspuukt gegeben,um die Kosten wesentlichheruntersetzenzu können. Die
Anstalt zu Siegburg und die Irren-Abtheilung des Landarmenhauses zu Trier wurden geschlossen
und die Kranken nach Düren beziehentlichMerzig überführt. Die Eröffnung der Anstalt zu Bonn
wurde vorläufig vertagt und auf diesem Wege veranlaßt, daß die im Betriebe befindlichenvier
Anstalten zunächst mit der vollen Krnnkcnzahlbelegt werden konnten. Hierdurch trat eine ganz
erheblicheReduktion der Generalkosten pro Kopf der Kranken ein. Zugleich wurden die Unter-Etats
über Bekleidung,Vcköstiguug :c. einer scharfen Durchsicht unterzogen und die Sätze nicht unwesent¬
lich heruntergesetzt, während andererseits durch Erhöhung der Pensionssätzein den höheren Klassen,
sowie durch Vergrößerung des landwirtschaftlichen Betriebes der Anstalten die eigenen Einnahmen
der letzteren vermehrt und dadurch das Bedürfniß nach Zufchüssen vermindert wurde. Auf diesem
Wege, an welchem der Provinzial-Aerwaltnngsrath aller entgegenstehenden Schwierigkeitenungeachtet
festgehalten, und welchen mein Nachfolger im Dezernate, Herr Landesrath Klausener, mit ebenso
viel Geschick wie Thatkraft weiter verfolgt hat, ist es im Laufe der Zeit gelungen, die Kosten für
das Irrenwefen so zu vermindern, daß dieselben jetzt mit zu den geringsten Aufwendungengehören,
welche von den einzelnenProvinzial-Verbiinden für das Irrenwefen geleistet werden. Wenn wir
früher auf diesem Gebiete am theuersten gewirthschaftethaben, fo kann ich heute nicht blos fügen,
fondern auch zahlenmäßig nachweifen,daß wir nunmehr am billigsten wirthschaften. Ich würde
letzteres nicht als einen Vorzug betrachten, wenn ich nicht noch hinzufügen könnte, daß unfere
Anstalten mit zu den besten gehören und den Kranken in Bezug auf Unterbringung und
Pflege mehr bieten, wie die Mehrzahl aller übrigen öffentlichenIrrenanstalten des Staates.
Allerdings konnte ein solches Resultat nicht erreicht werden, wenn wir nicht in der thatkräftigsten
und unermüdlichstenWeise von den Leitern der Anstalt unterstützt worden wären. In dieser
Hinsichtkann ich nur sagen, daß unsere Anstalts-Direktorennicht nur in psychiatrischer Beziehung
den Ruf der RheinischenAnstalten begründet und hochgehalten,sondern auch auf wirthfchaftlichem
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Gebiete allen Mahnahmen die verständnihvollsteMitwirkung und Unterstützung entgegengebracht
lasen sich solche Resultate, wie wir sie erzielt haben und wre selben Ihnen

ziffermäßia vorgeführt werden, nicht durch einen einzelnen Manu herbeifuhren sondru sie snd
das ^M aller berufenen Faktoren des Pro«inzial^Verwaltuugsrat es
mit den Beamten der Centralstelleund der letzteren mit den zuständigen Lokalbeamten nanientlich
m Anstaltsleitern, Diesem harmonischen Zusammenwirken,wie wir es m der Nhemprovu.z
ä eu s e all in zuzuschreiben,wenn heute die finanziellenMißerfolge auf dem Gebiete es

Kr wesens vollstän i wett genmcht sind, und wenn heute billigerweise m Bezug auf die Kosten
des I^ nw sen tadelnd nur in der Vergaugenheitsfor.ngesprochen werden darf, und zwar mochte

ich ^n i.I ^5— ^as .n2 d^^nc^ ^«^r^
Ut^'^'^L^^ ^b^gen ^^20

macht drefes pr K d Kr^ ^^ ^ ^ ^^,^^ ,^ ^^..^ ^^,^.,

tte^?^^ °°" 77'""^ '7 dann hergeleitet
wer en können, wenn kein Bedürfniß zur Herstellung der Anstalten m emer solchen Große vor-
w ewe n wäre. Man hat dieses zwar ursprünglich bestritten, allem heute wird es allgemeru

s ewe WMhat e,npfundeu,daß die Pläne so großartig gemacht worden ,md, daß die Anstalten
r u Mich dem Bedürfniß entsprechendfür die Aufnahine der doppeltenAnzahl von Krau en

^merM merken konnten. Selbst diefe Vermehrung der aufzunehmenden ^ahl von Kranken hat

nichV2ml dem .«m«e^^^^

3 in^V ^"7 ^ 2d1n wä!en!U dieselben nachträglichdurch geschickt
mcyi ln einer ^.i, ^ > Krankenzahl eingerichtet werden konnten, so hatten inzwischen

^^2't3" «tt«^"°.,.',. ««° " bmstchMch « «« und d.r N„.°.mcyrere neue ^n,n ^ « aufcrleaen würden, wie die es heute der Fall ist. Was uun

260 000 M oder 58 200 M weniger wie nn letzten Eta vorgesehen
Für diese Zuschüsse werden indessen folgen e Freistellen gewahrt:

a) 42 FreistellenIII. Klasse,
d) 500 „ für Kurkranke,
o) 71 „ „ Pfleglinge.

Rechnen Sie nun für diese Freistellendie reglementsmäßigenPflegesätze p ergrebt nch
^tecyne ^ Oe,neinden der Provinz durch tue Bewilligung der

»llm^ «sp. bei Aufhebmig derselben würden alfo
" I^ena!!^n keines Zufchussesbedürfen, vielmehr »och zur Verzinsung der Baukosten

'^ ^2/U'" nichts wird einwendenlassen, und ich
darf w Anfange vorgekommendiefe mehr als wett gemacht sind,

l für das Irrenwefen betragen demnach heute:
1 Zur Verziufung der Irrenanstalts-Bauschuld ........ 300000 M.1. ^lur «erziniilim ur», ^)>.^^.'—-,.....' - , . >5,„«„..

2. sür Zuschüsse au die Austalten zur Gewährung von Freistellen
260 000

Zu übertragen 560 000 M.
5*
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Uebertrag 560 000 M.
3. für die Kosten der lokalen Bauleitung ......... 10 000 „

in Summe . . 570 000 M.
gegen ....
im Jahre 1878,

1414 016

mithin weniger . . 844 016 M.
Dieses minus rührt einestheils daher, daß die Summe für Verzinsung und Amortisation

von 626 816 M. 50 Pf. infolge der Neduziruug des Zinsfuhes von 4'/2 °/<i auf 3'/2 °/° und der
thcilweisenTilgung der Schuld auf 300 000 M. gesunken ist, sich also um 326 816 M. 50 Pf.
vermindert hat, wahrend andcrcntheils die Unterhaltungszufchüssean die Anstalten sich in Folge
der vorberührten Umstände um ca. 500 000 M. vermindert haben.

Ich gehe nunmehr zu Position 15 des Etats über. Hier sind zur Unterbringung von
epileptischen Kranken an Beitragen vorgesehen53 550 M. oder 2950 M. mehr als bisher. Diefe
Mehrforderung ist durch das steigende Bedürfniß für die Unterbringung einer größeren Zahl
diefer Unglücklichen bedingt worden.

Die Position 16, Zuschuß für die Verwaltung der Angelegenheitender laudwirthfchaft-
lichen Lehranstalten und zu sonstigen landwirthschaftlichcnZweckenist um 100 000 M. erhöht
worden. Es ist dies indessen keine materielle, sondern nur eine formelle Erhöhung, mit welcheres
folgende Vewandtniß hat:

Aus Anlaß des im Jahre 1882 eingetretenenNothstandes in der Eifel hat die König¬
liche Staatsregierung bekanntlichdie Summe von 200 000 M, znr Aufbesserungder land- und
forstwirthschaftlichen Verhältnisse der Eifel in den Staatshaushalt eingestellt. Es ist dieses aber
in der Voraussetzung geschehen,daß die Provinz wenigstens die Hälfte jener Summe, also
100 000 M. zu gleichem Zwecke hergeben würde. Der Provinzial-Lcmdtag hat dieser Voraus¬
setzung entsprochenund feinerfeits die Summe von 100 000 M. bewilligt. Die Gcsammtsumme
von 300 000 M. wird zu den Meliorationen, von denen Sie, meine Herren, vielfach gehört und
gelefen haben werden, in der Eifel verwendet. Es tritt alljährlich unter Vorsitz des Herrn Ober¬
präsidenten zu Coblenz eine Commissionzusammen, welche aus Vertretern des Ministeriums der
Landwirthschaft,den betheiligten Königlichen Negierungen und der Prouinzial-Verwaltung gebildet
ist. Das Nefultat der in dieser Commission gepflogenenVerathungen wird, soweit die Provinz
dabei in Betracht kommt, noch einer besonderenCommissionvon Vertrauensmännern, welche der
Provinzial-Verwaltungsrath gewählt hat, unterbreitet und alsdann von dem Provinzial-Verwal-
tungsrathe die Beitragssumme der Provinz für die einzelnenMeliorationsprojekte bewilligt. Die
von der Provinz aufzubringenden 100 000 M. sind während der letzten Etatsperiode aus der
Kreisrcnte entnommen worden. Da nun aber nach Einführung der Provinzial-Ordnung auf
Grund des §. 2? der neuen Kreisordnung die Kreisrente unverkürzt an die Landkreise zu ver¬
theilen ist, so muß für die Beschaffung der 100 000 M. anderweitig Sorge getragen werden.
Der Provinzial-Verwaltungsrath schlägt vor, diese 100 000 M. auf den landwirthfchaftlichen
Etat zu übernehmen,wohin eigentlich die betreffendeAusgabe gehört. Zur Deckung der hierdurch
entstehenden Mehrausgabe von 100 000 M. wird die Erhöhung des Zufchusses aus Provinzial-
mitteln um dieselbe Summe nöthig.

Zu Nr. 17, „Verwaltung des Rittergutes Desdorf", habe ich nur historisch zu bemerken,
daß das besagte Nittergut von einer Frau I)r. Dänen der Nheinvrovinzmit der Maßgabe vermacht
ist, daselbst Knaben unterzubringen, um dieselben für den landwirthfchaftlichenBetrieb ausbilden
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zu lassen. Das Gut ist zu 5100 M, verpachtet und wird der Pachtzins einstweilen verwendet,
um die Kosten der Errichtung neuer Gebaulichkeiten, welche aus Ständefonds vorschußweise
bestritten worden sind, zu ersetzen. Sobald der bezügliche Vorschußgetilgt sein wird, was in 2
bis 3 Jahren zutrifft, werden in Gemäßheit der Bestimmungendes Testaments der Frau Davey
die Reuenüen des Gutes zur Erziehung junger Landwirthe verwendet und zwar in Verbindung
mit einer Winterschule,welche wir in Bergheim zu etabliren beabsichtigen.

Meine Herren! Ich komme nunmehr zur Position 19, „Provinzial-Straßenverwaltung".
Dort sind alle diejenigen Beträge verausgabt, welche unter den Einnahmeposten des Haupt-Etats
für Straßenzweckeaufgeführt sind, nämlich:

1. Die Staatsrente für Straßenzweckemit .......... 2 056233 M.
2. die Rente der Provinz Westfalen mit .......... 2 350 „
3. die Provinzialumlagen für Straßenzweckemit ........ 2635000 „

im Ganzen . . 4 693 583 M.
Diese Summe übersteigt den seitherigen Etat für Straßenzweckeum 70 583 M. Es ist

dieses der bereits von mir erwähnte Betrag für die Oberleitung der Straßenverwaltung, welcher
seither aus dem Etat Nr. 1 „Kosten der Central-Verwaltnngsbehörde"bestritten worden ist. Wie
ich schon die Ehre hatte zu erwähnen, ist dieser Etat durch die Ausscheidungder bezüglichen
Kosten um 72 965 M. entlastet und dagegen der Etat für die Straßenverwallung mit den
bezüglichen Ausgaben belastet worden, so daß eine eigentliche Mehraufwendung für Straßenzwecke
nicht vorliegt. Aus der Summe von 4 693 583 M. werden jährlich 250 000 M. zur Unterstützung
des Communal-Wegebaues und 200 000 M. zu Neu- und Umbauten von Straßen verwendet.
Der nach Absetzung dieser Beträge mit 450 000 M. bleibendeRest von 4 223 583 M. dient zur
Verwaltung lind Unterhaltung von 6812 Kni Provinzialstmßen. Es stellen sich also die durch¬
schnittlichen Unterhaltungskostenauf ca. 500 M. pro Kin. Uiüer diesen Prouinzialstrahen befinden
sich 2312 lim ehemalige Staatsstraßen und 4500 Km ehemaligeVezirksstraßen, also etwa ein
Drittel ehemalige Staatsstraßen uud zwei Drittel ehemalige Bezirksstraßen. Indem ich mich hier
auf die allgemeine Mittheilung beschränke, daß die Ausgaben für Straßenzweckeunter der staat¬
lichen Verwaltung dieselbe Höhe, wie die jetzt im Etat geforderte Summe erreicht haben, verweise
ich hinsichtlich der näheren Motiuirung der bezüglichen Ausgaben auf die Erläuterungen, welche
der Dirigent für das Straßenwesen, Herr Landes - Baurath Dreling, bei der Berathung des
bezüglichen Spezial-Etats ertheilen wird. Hiermit ist der Titel II der Ausgaben erschöpft.

Der folgendeTitel III hat die Ausgaben zum Gegenstande, welche aus den Einnahmen
der Nebenfonds, also aus den Zinserträgen der der Landesbank überwiesencn Stamm- und Neferoe-
fonds bestritten werden sollen. Es sind dieses:

1. Die Zuschüsse für Kunst uud Wissenschaft mit ......... 20000 M.
2. , , für die Mufeen zu Bonn und Trier mit ..... 14 000 „
3. der Zuschuß zur Unterstützungmilder Stiftungen :c. mit ..... 15 000 „
4. „ „ für die Webeschule in Crefeld mit ........ 6 000 „
5. „ „ für die Fachschule zu Nemscheid mit ....... 5 000 „
6. ^ ^ für den Central-Gewerbeoerein für Rheinland und West¬

falen mit .................... 12 500 „
7. der Zuschußzur Förderung der gewerblichen Thätigkeit in den Gebirgs¬

gegendender Provinz mit ............. - ' ?500 ,,
macht zusammendie . . 80 000 M.
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welche schon früher in dem Etat standen. Es bleiben nach Abzug dieser Summe noch zur freien
Verfügung des Prouinzial-Landtags 120 000 M. als Rest der Zinsen, welche die Landesbank von
den Gcsammtfonds mit 5 000 000 M, zu zahlen hat. Der Titel für außerordentlicheAusgaben
fällt für die Zukunft fort. Es waren unter diesem Titel im letzten Etat diejenigen Ausgaben
aufgeführt, welche aus der Kreisrente bcstritten wurden. Titel V enthält die durchlaufenden
Posten. Es sind dieses dieselben Beträge, wie bei der Einnahme und zwar:

1. Abführung der Kreisrente an die Landkreiseder Provinz mit . . . 333 411 M.
und

2. Ausgaben für die landwirthfchaftlicheBerufsgenosscnschaft mit . . . 20 000 „
Titel VI umfaßt verschiedene Ausgaben und zwar zunächst

unter Nr. 1: Die Ausgaben zur Verzinsung und Tilgung der
Irrenanstalts-Bauschuld mit ...... 300 000 M. — Pf.

„ „ 3: die Pensionenund Unterstützungen für ehemalige
Bediensteteder Anstalt Siegburg mit . . 158? „ — „

und

„ „4: Außergewöhnliche Ausgabenresp, zur Abrundung _______465 „ 50 „
Summe . . 302 052 M. 50 Pf.

Der Gesammt-Etat balancirt hiernach in Ein- und Ausgabe mit 7 519 500 M. gegen
7 226 000 M. im Etat des Jahres 1886—88 — oder, wenn Sie die durchlaufendenPosten,
die Kreisrente und Ausgaben für die landwirthfchaftlicheVerufsgcnossenschaftmit 353 411 M.
pro 1888/89 und 333 411 M. pro 1886/88 ausscheiden— mit 7 166 089 M. pro 1888/89
gegen 6 892 589 M. pro 1886/88, also einem Mehr von 273 500 M.

Zur Erläuterung diefes Mehrbetrages gestatte ich mir folgende Bemerkungen. Von dein
Mehrbetrage ist zunächst ein weiterer, in dem vorliegendenHaupt-Etat zum ersten Male und
zwar gleichfalls als durchlaufender Posten eingestellter Betrag abzusetzen. Es sind dies die
120 000 M. Zinsen des Stammfonds der Prouinzial-Hülfskasfe, der ehemalige Ständefonds.
Diese 120 000 M. sind unter Titel IV der Einnahme in den Etat gestellt und unter Titel III
Nr. 8 der Ausgaben zur Verfügung des Provinzial-Landtags gehalten. Nach Absetzungdieser
120 000 M. bleibt noch ein wirklichesMehrerforderniß von 153 500 M. übrig. Dieses Mehr-
erfordernih ist durch folgende Ausgabepositionenherbeigeführt worden:

1. durch die Summe von ............... 100000 M.
welche für die Aufbesserung der wirthschaftlicheuVerhältnisse in den Gebirgs¬
gegenden der Provinz, insbesondere der Eifel, neu in den landwirtschaftlichen
Etat; eingestellt werden mußte, da dieselbe nicht wie bisher aus der Kreisrente
bestritten werden konnte;

2. durch eine Summe von ............... 31000 „
welche bisher aus dem sog. Ständefonds bestritten worden ist. Es betrifft diefe
Summe die Zufchüfse für die Webeschule zu Erefeld, die Fachschule zu Nemscheid,
den Central-Gcwerbeuerein, sowie zur Förderung der gewerblichen Thätigkeit in
den Gebirgsgegenden der Provinz. Diese Beträge habe ich vorhin im Einzelnen
erwähnt, und ist deren Einstellung in den Etat auf Grund eines Beschlusses des
33. Provinzial-Landtags erfolgt;

Zu übertragen 131 000 M-
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Uebertrag 131000 M.

3. durch eine Summe von ............... 22500 „
um welche die Zuschüsse an die einzelnenInstitute und Verwaltungszweigeerhöht
werden mußten;

macht zusammen . . 153 500 M.

Prüfen Sie diese Mehrausgaben, so bedürfen die Posten von 100 000 M. für die Eifel
und 31 000 M für die aus dem Ständefonds übernommenenZuschüsse an die Schulen und den
Eentral-Gewerbevereinwohl keiner näheren Erklärung, da diese Positionen hinreichendklar gelegt
worden sind Es bleibt somit nur noch der Mehrbetrag an Zuschüssen von 22 500 M. übrig.
Zu dessen Erläuterung gestatte ich nur auf das Ihnen gedrucktvorgelegteReferat zum Haupt-
Etat zu verweifen. Dort ist ausgeführt - ich will nur diesen einen Punkt erwähnen - - daß
die Ansqaben für das Landarmenwesen allein um 69 200 M gestiegen sind. Wn hatten alw,
wenn die übrigen Ausgaben dieselben geblieben mären, unsern Etat um 69 200 M erhöhen
'Nüssen Es sind aber bei den übrigen Ausgaben ca. 45 000 M Ersparnisse, bezw. Abstriche in
dem Voranschlage gemacht worden, so daß nur der Mehrbetrag von 22 500 M. in den Etat
einzusetzen war. ^ „ . „ ,^ ..

Ich alaube meine Herren, daß die bisherigen Ausführungen genügen durften, um die
Erhöhung des Etats, fowie das Verhältniß des neuen Voranschlages zu dem früheren Etat zu
rechtfertign Ich möchte Sie nun, meine Herren, bitten, mir zu gestatten, noch nnt emem
Worte auf die Provinzial-Umlage näher zurückkommen zu dürfen. Die Provinzial-Umlage ist,
wie ich das auch schon früher einmal ausgeführt habe, der wunde Punkt unserer Verwaltung.
Der Provinzial-Umlage ist es meines Ewchtens hauptsächlichzuzuschreiben,daß die Rheinische
Provinzial-Nerwaltung sich weniger Sympathien in der Provinz erfreut, als diefes bei anderen
Provinzial-Verwaltuugen der Fall ist. Die zurückgetretene ständische Verwaltung hat miederholtden
Wunsch nach Gestattung der Oeffentlichkeitder Verhandlungendes Provinzial-Landtages cmsgefprochen,
indem sie von der Ueberzeugungdurchdrungenwar, daß das Licht der Oeffentlichkeit den Nebel¬
kreis welcher sich um die Provinzial-Umlagein der Nheinprovinz gebildet, sehr bald durchdringen würde.
Ich beqrüße heute diese Oeffentlichkeit und möchte sie als erste Gelegenheit benutzen, um in die Frage
der Umlaae die nöthige Klarheit zu briugen. Wenn es wahr wäre, was vielfach in der Provinz
und draußen geglaubt wird, daß wir für die durch das DotationsgesetzMrwiesenen
allqemeinenÄuwben der Provinzial-Verwaltung eine Umlage von 3 000 000 M. erhoben hätten
und noch fortwährend erheben, fo muß ich allerdings gestehen, daß aller Tadel, welcher vielfach
über die finanzielle Wirthschaft der RheinifchenProvinzial-Verwaltung ausgefprochenworden ist,
voll und ganz begründet erscheint, ja ich würde es geradezu unbegreiflich finden wie ein
Provinzial-Verband eine folche Summe außer den Dotationsrenten für :e im Gesetze vom
8. Juli 1875 gedachten Aufgaben dauernd verwenden kann; allem, wie liegt die Sache m Wirk¬
lichkeit? Nach dem vorliegendenEtat finden Sie, daß wir zur Ergänzung der Dotationsrente,
also für die im Gesetze von. 8. Juli 1875 gedachtenAufga m nur 145 000 M. bedürfen, wovon
120 000 M. unerhoben bleiben follen, so daß in Wirklichkeitnur 25 000 Merhben werden.
RechnenSie hierzu noch die Verzinsung und Tilgung der Irrenanstalts-Bau chuld, fo haben wir
eine Gefammtfumme von 325 000 M Diese Summe von 325 000 M. kann allem nut den
Budgets der übrigen Provinzial-Verbände verglichenwerden. ^ ^ . .

Die Provinzial-Abgabe für Stwhenzwecke von 2 635 000 M. wird in den übrigen
Provinzen nicht erhoben, vielmehr werden dort die bezüglichen Ausgaben als Kreislast getragen.
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Diese Ausgabe ist von der Einführung der Provinzial-Verwaltung unabhängig und hat dieselbe
in gleicher Höhe vor Erlaß des Dotationsgefctzes bestanden. In Folge der Einführung der
Provinzial-Verwaltung hat die Nheinvrovinz nicht nur keinen Groschen mehr, sondern sogar weniger
wie früher zu zahlen gehabt.

Vor Einführung der Provinzial-Verwaltung lagen nämlich der Provinz folgende Lasten ob:
1. die Unterhaltung der Vezirksstrahen;
2. die Kosten des Landarmen- und Korrigendcnwesensund der Unterhaltung der Irren¬

heilanstalt Siegburg;
3. die Kosten des Provinzial-Landtages, der Zuschüssezu den Taubstummenanstalten,

der Blinden- und Hebammen-Lehranstalt.
Die Kosten aä 1 wurden auf Grund des Allerhöchsten Regulativs für die Verwaltung

der Vczirksstraßenvom 17. September 1855 wie folgt bestritten:
«,) aus dem Ertrage der von den Vezirksstraßcn aufkommendenNutzlingen, namentlich

des Chaufseegeldes und
1>) aus den hierfür bestimmtenZusatzprozentcnzu den direkten Staatssteuern.
Der § 4 des Regulativs von 1855 schrieb hinsichtlichdieser Zusatzprozentevor, daß

dieselben in gleichen Zuschlägen zu sämmtlichen direkten Steuern, der Gruud-, Klassen- und
klassifizirten Einkommensteuerumgelegt werden sollten. Hiernach ist bis zum Inkrafttreten des
Dotationsgesetzesresp, bis zum Ucbergaugeder Vezirksstraßen in die diesseitige Verwaltung im
Jahre 187? erhoben worden:

1. für den Bezirksstraßenfonbsdes Re¬
gierungsbezirks Aachen 8 ^8"/«Zufchlag
zur direkten Staatssteuer sowohl auf
Stadt wie Land von ..... 2 758 618 M. — Pf.

also wurden erhoben ....
2. Ostrheiuischcr Vezirksstraßenfondsdes

Regierungsbezirks Coblenz 15°/<> wie vor
3. WestrheinischerVezirksstraßenfonds des

Regierungsbezirks Eoblenz 15 °/o wieuor
4. Vereinigter Vezirksstraßenfonds des

Regierungsbezirks Köln 9 2/9 »/<>wie vor
Dazu auf den ostrheinischen Fonds

zur Schuldentilgung 3°/» . .
5. Ostrheinischer Vezirksstraßenfondsdes

RegierungsbezirksDüsseldorf ?°/n
6. WestrheinischerVezirksstraßenfonds des

RegierungsbezirksDüsseldorf 10°/« .
7. Vezirksstraßenfonds des Negierungs-

229 884 M. 83 Pf.

586 61? /, // 87 992 ,/ 55 ,/

1773 992 » « 266 098 „ 80 ,/

5 012 772 ,/ » 462 288 » 98 „

1012 283 » " // 30 371 „ 49 ,/

5 213 954 ,/ // 364 976 /, 78 ,/

, 2 880 054 « " /, 288 005 // 40 «

, 2 509 405 „ — » 250 940 « 50 „
Summe . . 21747 695 M. — Pf. 1980 559 M. 33 Pf.

Hierzu traten die Einnahmen an Varrieregeldern. Ich darf wohl
die einzelnenPositionen übergehen und nur die Gesammtsummenennen,
welche sich auf ................... 363417 ., 32 „
beläuft.

Summe . . 2 343 976 M. 65 Pf.
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Wenn für die Unterhaltung der Vezirksstraßen im vorliegenden Etat 2 635 000 M.
gefordert werden, fo hat dieses feine Begründung darin, daß seit dein Jahre 187? wir eine
weitere Zahl von Vezirksstraßenübernommen haben, uud damit das Netz der zu unterhaltenden
Straßen wesentlich erweitert worden ist. Die übrigen Ausgaben, welche die Provinz vor Ein¬
führung der Provinzial-Verwaltung zu bestrciteuhatte, betrüge,:

«,) für das Landarmen- und Corrigendenwesen ...... 311100 M. — Pf.
li) für die Anstalt in Siegbnrg .......... 192 000 „ — „
o) für die übrigen vorgenannten Bedürfnisse ...... 284 31? „ 5? „

zusammenalso . . 787 41? M. 5? Pf.
Es giebt dieses mit Hinzurechnungder obigen ...... 2 343 976 „ 65 „

eine Gesnmmtfummevon . . 3 131 394 M. 22 Pf.
während jetzt .................... 3 080 000 „ — „
gefordert werden, alfo ................. 51 394 M. 22 Pf.
weniger.

Bei dieser Gegenüberstellungder Zahlen müssen Sie, meine Herren, ferner in Betracht
ziehen, daß das Landarmen- und Corrigendenwcsen,dessen Kosten gesetzmäßig der Provinz obliegen,
damals nur 311100 M. erforderte, währendnach dem jetzigen Etat 645 000 M. für Landarmen-
kosten und an Zuschuß für Vrauweiler 200 000 M, alfo im Ganzen 845 000 M. erforderlich
sind, was ein Mehr von 533 000 M. darstellt. Dieses Mehrerforderniß würde die Provinz
aufbringenmüssen, wenn die alten Verhältnisse geblieben wären. Sie werden nun, meine Herren, gewiß
mit vollen. Recht, die Frage aufwerfen, woher kommen denn die allfeitigenKlagen über die Kosten
der Provinzial-Verwaltung, wenn alles dieses sich so verhält, wie es eben geschildert wird? Ich
kann hierauf nur antworten, einzig und allein daher, daß die Art der Erhebung der bezüglichen
Kosten geändert ist, und daß diese Aenderung unter Umstanden erfolgte, welche der Provinzial-
Verwaltung besondersungünstig waren. Was zunächst die Art der Erhebung anlangt, so wurden
früher die bezüglichen Kosten durch Zuschlage zu den direkten Staatssteuern erhoben. Diese Zu¬
schläge betrugen für den Regierungsbezirk Düsseldorf 10°/° und wurde dieser Betrag jede»,
einzelnenSteuerzahler auf den Steuerzettel gesetzt, so daß also derjenige, welcher 100 M. direkte
Steuern zu zahlen hatte, für Unterhaltung der Vezirksstraßeneinen Zuschlag von IN M. entrechten
mußte Er zahlte diese 10 M. und dachte nicht weiter darüber nach. Am 1. April 187? nun,
nachdem die Unterhaltung der Vezirksstraßen von der Provinz übernommenworden war, fielen
die Zuschlage auf den einzelnen Steuerzetteln, also in dem als Beispiel gewählten Falle, die 10 M. fort,
womit der einzelneSteuerzahler recht zufrieden war. Auf einmal wird mitten un Laufe des
Jahres zur Unterhaltung der Vezirksstraßen eine Umlage von 3 000 000 M. auf tue einzelnen
Stadt- und Landkreise umgelegt. Die Kreise legten diese Abgabe auf die einzelnenGemeinden
um und die Städte wußten sich nicht anders zu helfen, da die bezüglichen Ausgaben nicht vor
Aufstellung des Haushalts-Etats mitgetheilt worden waren, als daß sie die Promnzml-Umlage
von den einzelnen Bürgern mittelst besonderer Steuerzettel - dieselben waren von grüner
Farbe — (Heiterkeit') erhoben. Diese neue Steuer, als welche die ProuinzmI-Abgabe allgemein
angesehenwurde, erregte überall Unzufriedeuheit. Diefes Gefühl wurde wesentlichnoch dadurch
gesteigert,daß die erste Erhebung diefer Abgabe gerade in die Zeit fiel, m welcher die geschilderten
anfänglichen finanziellen Mißerfolge auf dem Gebiete des Irrenwefens eine so große Rolle spielten und
vielfach Erregung in die Provinz trugen. Jedermann glaubte nun, die neue Steuer diene lediglich zur
Zahlung der Mehrkostendes Irrenwesens und sei eine Folge der schlechten finanziellen Verwaltung
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der neu eingeführten Provinzial-Verwaltung, eine Auffassung, von welcher sich auch heute noch
viele unserer Mitbürger nicht lossagen können. Wie bei allen Dingen, so hat auch diese Umlage
ihr Gutes gehabt, indem dieselbe nicht wenig dazu beigetragen hat, daß mit aller Energie dahin
gearbeitet wurde, mit der Dotationsrente auszukommen,um jene Klagen endlich zu besiegen. Bei
fortgesetzterSparsamkeit ist es uns gelungen, trotz des Anwachsens der Verwaltung und der
Steigerung der Bedürfnisse, mit der Dotationsrente die im Dotationsgesetzevorgesehenen Aufgaben
bestreitcn zu können, wahrend in den übrigen Provinzen an Umlagen für die allgemeinen
Dotationszweckeerhoben werden:

1. in Hannover ..... 495 978 M.
2. „ Posen ...... 568000 „
3. „ Westpreuhen .... 786000 „
4. „ Ostpreußen..... 460 000 „
5. „ Pommern ..... 747 46? „
6. „ Schleswieg-Holstein . . 100 000 „
7. „ Schlesien ..... 897 000 „
8. „ Sachsen ...... 1041000 .,
9. „ Westfalen ..... 400 000 „

und 10. „ Brandenburg .... 78397? „
Es ist allerdings die Umlage in früheren Jahren auch in der Nheinvrouiuz höher

gewesen. Dieselbe betrug in den Jahren 1^77—1880 im Ganzen 3 450 000 M., also gegen
die bis jetzt erhobene Umlage 490 000 M. mehr, indem damals insbesondere das Irrenwcsen,
wie ausgeführt, etwa 500 000 M. mehr Kosten verurfachte. Dabei ist unsere Verwaltung seit
dem Jahre 1877 wesentlich gewachsen. Ich führe in dieser Beziehung nur an, daß im Jahre
187? 2411 Personen in Anstalten gepflegt wurden, gegen 5027 im laufenden Jahre.

Ich kann indessen hier nur wiederholen, daß ich es nicht als besonderenVorzug unserer
Verwaltung ansehen würde, daß die Ausgaben sich so wesentlich verminderthaben, wenn ich glaube
der Befürchtung Raum geben zu müssen, daß die der Provinz überwiesenen Aufgaben darunter
gelitten hätten. Ich glaube aber, meine Herren, hinzufügen zu dürfen, daß diefes in keiner Weise
der Fall ist. Es sind unsere Unterrichts-Anstaltcnwiederholt durch Ministcrial-Commissareunter¬
sucht worden, und ist hierbei Seitens der Staatsregierung diesen Anstaltendas größte Lob gespendet
worden. Unsere Anstalten zu Vrauweiler und Trier befinden sich in einem vortrefflichen Zustande,
während unsere Irren-Anstalten sich einen weit über die Provinz hinausgehendenRuf erworben
haben. Ebenso steht unsere Provinz in Bezug auf Unterstützungen für Kunst nnd Wissenschaft, land-
wirthschaftliche Schulen und Meliorationen nicht hinter den anderen Provinzen zurück, während unsere
Straßen-Verwaltung auf diesem Gebiete eine führendeRolle übernommen hat. Trotzdem hat die
bisherigeVerwaltung niemals verkannt, daß noch manches zu thun übrig bleibt, und daß manches
besser gemachtwerden könnte. Es wurde in dem bis jetzt Erreichtenstets nur der Antrieb erblickt,
auf dem eingeschlagenen Wege weiter zu beharren, um es allmählich dahin zu bringen, daß der
Selbstverwaltung der Rheinprovinz diejenige Anerkennungentgegengebrachtwird, deren sie sich in
den anderenProvinzen des Staates thatsächlich erfreut. Sie, meine Herren, können zur Erreichung
diefes Zieles der Verwaltung dadurch den größten Dienst erweisen,daß Sie auf alle Fehler, alle
Mängel und alle Einseitigkeiten,welche Sie in der Verwaltung wahrzunehmenglauben oder welche
in ihrer Umgebung gerügt werden, uns aufmerksammachen, sei es hier im Plenum oder in den
Commissionsberathungen, Es ist alsdann nur ein Doppeltes möglich: Entweder sind Fehler vor-
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gekommen, dann müssen dieselben beseitigt beziehungsweise für die Folge vermieden werden, ober
aber es liegt ein Irrthum oder ein Mißverständnis)vor, so wird dasselbe von uns aufgeklart und
damit jeder Anlaß zur Unzufriedenheitbenommen. In dieser Hinsicht möchte ich, meme Herren,
«n Schluß meiner Auseinandersetzungenum Ihren Beistand bitten. Wenn ich nun über tue
weitere geschäftliche Behandlung der Angelegenheitnoch ein Wort sagen darf so wurde es dem
geschäftsordnungsmäßigenGange der Dinge nur entsprechen, baß nach Erledigung der General-
Diskussionder Haupt-Etat sowie die Spezial-Etats zunächst emer Berathung m Commissionen
unterzogenwerden, und zwar müßten zunächst die Spezial-Etats berathen uud festgestellt werden
und alsdann bei der zweiten Berathung nach dem Ergebniß der Festsetzungder "nzelnen E a s
der Hauvt-Etat neu aufgestelltwerden, da Letzterer ja nur eine Zusammen tellung der Emzel-Etats
ist. Ich möchte indessen der Erwägung der hohen Versammlung anheim geben, ob dieser geschäfts¬
mäßige Gang unter den tiefernstenUmständen, unter denen wir unsere Verhandlungen begonnm
haben, sowie im Hinblick auf bie in Folge bieser Umstände bevorstehen e Emb^,fu,.g des Deutschen
Reich tages und des Landtages der Monarchie, wodurchdie Beschlußfähigkeitdes hohen Hau es
für die nächste Woche wenn nicht in Frage gestellt, so doch erheblich altenrt wird, innegehalten
werden kann Sollte Letzteres nicht möglich sein und sollten Sie zu der Ueberzeugungkommen,
bah ein anderer Ausweg gesucht werden müsse, so wollte ich folgende Idee anregen wofür ich die
Stellung von Anträgen berufener Seite überlassenmuh. Ich möchte nämlich Ihrer Erwägung
unterbreiten, ob nich angängig wäre, daß Sie die vorliegendenEtats vorlaufig bis zum . AM
1889 in Kraft fetzten und eine eingehende Prüfung der Etats alsdann für eme neue Etatspenode
»°n 1889/91 einer späterenZeit, vielleicht dem kommenden Winter, vorbehielten. Es wurde d,es

Ewberufung des Landtages vor Ablauf des 1888/89 zur Fo ge
habeu. Ist LetzteresIhre Absicht, so würden auch alle übrigen nicht dringendenAngelegenheien
bis zu dieser Wintersessionverschoben uud der jetzige Landtag schon am nächsten Sonnabend oder
Montag geschlossenwerden können. .. ^,.„ ., ^ . m.-

Für diesen Fall würde ich mir erlauben, die Stellung folgender xrooeäere Antrage aus
der Mitte der hohen Versammlung anheimzugeben - .

i N« bobe Landtag wolle beschließen, daß die Provmzial-Verwaltung, einschließlich der
P vinM-Feuer-Societat und der Landesbank,für das Etatsjahr vom 1. April 1888
bis 31 März 1889 und für die Provinzial-Feuer-Societät vom 1. Januar bis
31 Dezember 1888 nach Maßgabe des vorgelegtenHaupt-Etats und der demfelben
bei'aefüaten22 Spezial-Etats zu führen sei,

2 daß die Provinzial-Umlage für das Etatsjahr vom 1. April 1888 bis 31. März 1889
auf d n bereUs ausgeschriebenen Betrag von 2 960 000 M. festzusetzenlund daß die
Beschlußfassungüber die Deckung des für das Jahr 1888/89 etwa sich ergebenden
Dennts dem nächsten Provinzial-Landtage vorzubehaltensei,

3 da« die in ben Etats enthaltenen Bewilligungen nur bis zum 31. März 1889 in
' Kraft bleiben und daß keinerlei Rechte oder Ansprüche aus den vorliegenden Etats

über den 31 März n. I. hinaus von irgend einer Seite erworben werden können

Wenn diese Anträge gestellt und zu Beschlüssen erhobenwerden sollten, würde einestheils
die Verwaltung o ne Störung fortgeführt werden können und für den Landtag andererseits
keinerlei Präjudiz aus der Annahme des vorliegenden Etats entstehen. Um Ihnen, meme Herren
diesen Weg zu ermöglichen,bin ich in meinen Erläuterungen weiter gegangen, als es sonst bei
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einer allgemeinenNebersichtüblich zu sein pflegt. Ich möchte dafür Ihre gütige Nachsicht in
Anspruch nehmen. (Lebhafter Beifall.)

(Der stellvertretendeVorsitzende Geh. Iustizrath Adams übernimmt den Vorsitz.)
Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Meine Herren! Ich eröffne die Dis¬

kussion über den eben gehaltenen Vortrag und über die darin gegebene Anregung und frage, ob
Jemand das Wort wünscht. — Der Herr AbgeordneteIanßen hat das Wort.

AbgeordneterIanhen: Meine Herren! Ich glaube in Ihrer Aller Sinn zu handeln,
wenn ich mir erlaube, den Antrag des Herrn LandesdirektorsKlein, wie er ihn soeben verlesen,
mir zu eigen zu machen und Sie zu bitten, demselbenentsprechend zu beschließen. (Bravo!)

Meine Herren! Dann habe ich aber noch einen anderen Punkt hier zur Sprache zn
bringen, der auch wohl zur Etatsberathung gehören dürfte und den, wie ich glaube, wir unmöglich
ignoriren können. Heute Morgen las ich in einer sehr angesehenen, von vielen Seiten mit einer
gewissen Autorität bekleidete» Zeitung der Provinz eine Ausführung, die in einem grellen Wider¬
spruch zu den anerkennenden Worten steht, welche unser verehrter Herr Präsident bei der Eröffnungs¬
sitzung dem bisherigen Vcrwaltnngsrathe gewidmet hat.

Es sind in diesen Ausführungcu Vorwürfe gegen die Provinzial-Verwaltung euthalten,
als wäre diefelbe mit einer solchen Einseitigkeit, Parteilichkeit und Befangenheit zu Werke gegangen,
daß uns neue Mitglieder des Landtages ein höchst unbehaglichesGefühl befchleichen muh, indem
wir eine so charakterisirteErbschaft anzutreten haben. Da sich diese Vorwürfe im Wefentlichcn
auf die Etats-Verhandlungen beziehen, nämlich auf die Verweuduug der provinziellenFonds, so
möchte ich wünschen, daß von Seiten eines Vertreters der bisherigen Provinzial - Verwaltung
Gelegenheit genommenwerde, den gedachten Ausführungen von dieser Stelle aus, also offiziell,
entgegenzutreteu,denn wir müssen den in unsere Versammlung hineingeworfenen Zankapfelso schnell
wie möglichbeseitigen. Ich wünsche,daß die Aufschlüsse, zn denen ich hier die Anregunggegeben
habe, das Resultat haben, daß wir den Artikel als das erkennen, als was ich ihn aufgefaßt
habe, nämlich als eine perfide Verleumdung. (Lebhafter Beifall.)

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Se. Durchlaucht Fürst zu Wied hat
das Wort.

Se. Durchlaucht Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich habe zunächst nur zu dem Antrage,
welcher vorhin verlesen ist, einen kleinen Subsidiär-Antrag zu stellen, den der Herr Landcs-Direktor
vorhin vorgeschlagen und von dem Herrn AbgeordnetenIanhen vorKownu» angenommenist, die
Etats bis zum 1. April 1889 en Uoo zur Geltung gelangen zu lassen. Meine Herren! Ich
möchte Ihnen vorschlagen,nur einen ganz kleinen Zusatz zu diesem Antrage zu stellen, wie wir
ihn auch in unserer früheren Verwaltung jedesmal beigefügt haben, nämlich: „resp, bis zum
Zusammentritt des nächstenProvinzial-Landtags."

Sie werden verstehen— ich brauche das wohl nicht näher auszuführen — was dieser
Zusatz bedeutet. Es kann eben dazwischen kommen, dah der Landtag nicht zusammentretenkönnte,
und ich bitte Sie, diesen Zusatz mit der kleinen Eventualität hinzuzusetzen,und zwar dah Sie sagen:
„bis nach Ablauf eines Monats nach Schluß des nächsten Prouinzial-Landtages."

So würde denn die Provinzial-Verwaltung in jeder Weise in der Lage sein, ruhig fort-
zuarbeiten, auch für den Fall, wenn es eben nicht möglich sein sollte durch irgend welche äußere
Eventualität, daß Se. Majestät den Provinzial - Landtag berufen lasse. Auf Grund des alten
Etats könnte dann weiter gearbeitet werden bis zu einein Monat nach Schluß des nächsten
Prouinzial-Landtages.



45

Ich bitte Sie also, '»einen Unterantrag dem Antrage des Herrn Landrath Ianhen

^^"^Nellvertr. Vorsitzender Geh. Instizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Dietze hat

^ ^^Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich möchte an das anknüpfen was Herr Abgeord¬
neter Icmßen vorhin mit Bezug ans den gesternAbend in eurer gewissen Zettung ve offentluhten
Artikel gesagt hat, und meiner besonderenFreude darüber Ausdruck geben daß diese Anregung
er °or tMscher Seite ausgegangen ist. Ich möchte die Versicherung hinzufügen daß ebenso

dem betreffenden Artikel dieselbe Verachtung entgegengetragen wird.

(Lebhafter Beisaß ^ ^, ^ ^^^. ^^ AbgeordneterBecker hat das Wort,
Abgeordneter Becker: Meine verehrten Herren! Der Vorschlag, den wir der Anregung

des Herrn Land es-Direktors verdanken, hat für alle Diejenige», zu denen auch ich gehöre tue

b hek d m nicht angehört haben, und deshalb ohne alle ^w»g der Etats-
ber thung gegenüberstehen,etwas außerordentlichVerlockendesun Zweckma iges. Er ent u det
nns von einer Prüfung des Etats, bis wir durch eine gewisse praktische Erfahrung dazu befähigt

/^r en^^ntt der Vorschlag, wie er von anderer Seite angeregt ist und Anklang'" '^'' " " '" ^ ^.^ <^ liabe nur eins, was nur an demselben nicht ganz

»e mdm ,M )««« w b«^ ,^h° .W B,.! ..'»m.h,m«°n Mm. welchesei,. De,i»l
2.^. «lt>7 w ^'^Uml.^ «» .ch rech, .«.crnch.« w, ..„. .-»»«« «,

»" « (Z>»" New», »l« dich,.!». Umlage, .»elche bisher th°,!»chl.ch «„.»»'d'» 'ft,

^"°'^«3«'«°n», 3«. ««d«. M °m. Pr°°...M'Uml°g. ,... ^hew.» die
12«««» « »« i »I« dieimize, welch, «ch« »««MM"» ist. Wenn ,».r °l,° ,,«ch dem
«°r!chl /de, ^«° °«>Di,e!.°r« dei «.,..,. «°> dlelde., die S..„.° „ich. echochm >md die
«°l,ch »«« »e« « ^ >-° , ^, «Zeichen, d«»„ !» «„ Ichrechchllche,n „,m>m

^«"^3°- «3«^ch '-«" U,»>»»°,. «ede« «erd«. ,,,ch S° h«b. ich

es «. i,w>« "°«»„d°„, «°'m d!°,° «°.m,ch.°«» MX», °°m> «°l»»^ »'« d»s «»>>z >»d« me>M<« »°l,!m>° ^ ^,, ^ ^,^^ ,„ ^,«„»„z,.le»°„he«e,,,

^« Ä^ »«^' Me Steuer,. M.,. mchlichs. die>..de,.dl.ide,, m,d es

^'d^^e «r die '3,e «:«' ^chmI'3

darf, diese Schwächen des Vorschlages beseitigt sehen, ^ i« . .

man versucht die Ausgaben uni eben '0^
'»ich aber.nicht wagen "°chte, « " '"^'^ „, ^ele welches ich anstrebe, sich nähert,
aber auch noch einen zweiten Wg, d' "^ "^ " ' ^,^,s ^t den Fonds, die ,ncht für
Das ist der Weg, möglichst s^'"/^.H ^/^ ^ ,«, Resultat ws sein, das/zwar
bestnnmteZwecke vorgesehensind 3« w"h chasten, verschwunden sein. Diesen

''"'«°^.^,i^3 33 "d»7r.. -..«..,«.,,,.. d»« «»>,..
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Landes-Direktor Klein: Ich siehe genau auf dem Staudpunkte des Herrn Abgeordneten
Necker, und kann es nur der Ermüdung zuschreiben,wenn ich dies nicht näher ausgeführt habe.
Wir haben die Hoffnung, daß das Defizit vermieden werden kann, denn nach den vorläufigen
Ermittelungen giebt das letzte Etatsjahr einen Ueberschußvon ca. 90 000 M., sodaß also nur
ein Defizit von etwa 30 000 M. übrig bleibt. Dann ist die Hoffnung nicht unbegründet, daß
wir im nächsten Jahre wenigstens jene 30 000 M. ersparen werden. Wir brauchen uns also
wegen des etwaigen Defizits keine allzu große Sorge zu machen. Wir hatten bei dem Vorschlage,
die 120 000 M. unerhobeu zu lassen, auch noch einen Hintergedanken, indem wir hofften, eine
neue Einnahmeguelle erfchließen zu können, die uns wenigstens 120 000 M. einbringen wird.
Nach dem neuen Reglement der Provinzial-Feuer-Societiit soll nämlich die Provinz zur Vermeidung
der Erhebung etwaiger Nachpriimienvon den Versichertenbei der Provinzial-Feuer-Societiit nach
Erschöpfung des Nefervefonds die erforderlichenVorschüsseleisten und dagegen die Zinsen des
jetzigen Reservefonds dem Provinzial-Landtage zur Verfügung gestellt werden. Diese Zinsen
betragen zur Zeit über 120 000 M. jährlich.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Conze hat
das Wort.

AbgeordneterConze: Ich glaube annehmen zu dürfen, daß der Antrag Ianßcn wird
angenommen werden, und enthalte mich daher einer weiteren Bemerkung über diesen Puukt.
Dagegen bedauere ich, mich dem Unterantrage Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied nicht
auschließen zu können. Wenn wir den Etat su Kloo annehmen und zugleich die Thür öffnen,
damit diefer Etat weiter über das Etatsjahr hinausgeführt werden kann, fo ist das etwas, was
sich mit geordneter Verwaltung nicht verträgt. Es steht nicht in der Macht des Provinzial-
Ausschusses,den Landtag zusammenzurufen,das steht im Belieben Sr. Majestät des Königs;
jedenfalls liegt es aber im Interesse der Verwaltung, daß der Provinzial-Landtag so früh berufen
werde, daß für die nächste Periode Beschluß gefaßt werdeu kann. Ich hatte mir schon früher
vorgenommen, um nicht von einer Einberufung überrascht zu werden, den Antrag zu stellen, der
Provinzial-Landtag möge den Wunsch aussprechen, regelmäßig zu einer bestimmtenZeit berufen
zu werden; als einen zweckmäßigenZeitpunkt möchte ich in Vorschlag bringen, die Zeit von Mitte
bis Ende Februar oder bis Mitte März. Unter Berücksichtiguugdieses Umstandes bitte ich
die Verfammlung, den Untcrantrag abzulehnen, dagegen auszusprechen, daß die Einberufung
des Provinzial - Landtages zu einer bestimmten Zeit von der Königlichen Regierung erbeten
werden möge.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Graf von
Hoensbroech hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Was den letzten Punkt betrifft, fo glaube ich,
würde das fchwerlich in Folge eines Antrags zu machen sein, sondern in Form einer Petition an
Se. Majestät, da ja durch Se. Majestät allein der Landtag einberufen werden kann. Zu dein
Unterantrag Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied, wouach der jetzige Etat bestehen bleiben soll
bis einen Monat nach Schluß des nächsten Landtags, möchte ich bemerken, das kann event, zur
Folge haben, daß der Etat abläuft in der Mitte der Etatsperiode, und die Zustände, die daraus
sich entwickelnwürden, können für die Verwaltung durchaus nicht wünfchenswerth sein. Ich
mochte daher bitten, den Zusatzantrag dahin zu modifiziren,daß der Etat abläuft mit dem Jahre,
in welchem der nächste Provinzial-Landtag zusammentritt.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Ad ams: Der Herr Abgeordnete Bloem hat das Wort.
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Abgeordneter Vloem: Meine Herren! Der ProvnMal-Landtag hat d« Verpflichtung
den Haushalts-Etat zu prüfen und festzustellen, und er kann ftch von dieser Pflcht nur au
schwerwiegenden Gründen dispensiren. Als solcher Grund ist uns blos angegeben worden, daß
»der nächsten Woche der Landtag und der Reichstag in Berlin zusammentreten. Ich habe nun
e Ast7^ bezweifle sehr, daß hierdurch eine BMlußunfcihigket des Provmzial-

Landw^ werden wird. Selbst wenn dies der Fall w^e, so wurde dres voraus-

wt ^ —^" e7;nd7^Ä^
für emen großen Theck de N° sur d e ZM N ^ ^ ^ ^ ^^^^^ ^

Gehaltserhöhungen dann «nd shaw ^^^^^ ^ ^ ^ ,^ ^ ^„^, ^)nen.
^^St^w^^^ ^ams: Der Herr Abgeordnete Frhr. von

Solemache.A^ ^ ,, ,^,

würde, Hmat für ^i Jahre ^g^M^n^^^^ ^^^mand
emem solchen Vorsch age be'stunmen würd ^ «gt ab« g . ^^ ^^ ^ .^
laufende Jahr umfaßt, und es sich auch se r empfehlen, der heutigen

gebend den Antrag zu n^v m. ^ « b r ,^cy ^i ) ^^ ^^ ^^^ ^^
Geschäftslage eimgermaßen^^3« tagen ^ ^^ ^ ^
^enn AbgeordnetenIanßen Folge zu ^bM'^ ' ' ^ ^ ^^ ^^ ^.^^.,
laucht des Fürsten zu Wled gegenüber Der das Belieben der Krone gestellt

an die Zeit der "ten Pr°°mMl-Ve ^ g ^ ^^ .^^^
war, wann sie den "tag em^ ^ , ^ „^,^en Stillstand,
onnen, daß der Landtag mcht wustn ^rde und dm ^^^ ^^ ^^ ^^ ^

Nach §. 25 der neuen oft es die Geschäfteerfordern. Ich kann
2 Jahre wenigstens enmal mindesteSchwierigkeit machen würde,
"nr nun gar nicht denken Ich halte den Antrag also mindestens

r^^ ^egen aw, wie es vorhin bereits empfohlen,

Antrag hiermit zurück. ^.stnratl, Adams: Der Herr Abgeordnete Conze hat das Wort.
Stellvertr. Vorsitzende^ Grafen von Hoensbroech wollte ich nur
Abgeordneter Conze: Dem Herrn ^ ^, ^ ^ ^^^

erwidern, daß wir die alte F^m " r PeM n a S ^ ^ ^^ zur Verfügung
aß uns dagegen ein bequemerer Weg um Ve^ ^ ^ ^

steht durch die Anwesenheit des einem bestimmtenTermine ein¬

wollen, die Königliche Negierung möge " ^ ^ ^,^che Regierung von
berufen, fo richten wir an en Herrn ^b pwstdmtm d^ ^ AbgeordnetenBloem
unseren, Wunsch in Kenntniß zu fetzen. Was du ^emermug
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betrifft, daß eine an Iiloe-Annahme eine Verpflichtungüber den 1. April 1889 hinaus inuoluire,
so hat uns der Herr Landes-Direktor ausdrücklichgesagt und in seinem Vorschlageartikulirt, das;
aus der on dluoAnnahme keinerlei Berechtigungenund Ansprücheüber den 1. April 1889 hinaus
abgeleitet werden können, also wäre auch über Gehaltserhöhungen für das Jahr 1889/90 aufs
Neue zu beschließen.

Stelln ertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat
das Wort.

Abgeordneter Dr. Muth: Meine Herren! Wir sind alle von dem Gefühle durchdrungen,
auf welches der Herr AbgeordneteVloem hingewiesen, daß wir die Pflicht haben, in eine sorg¬
fältige Prüfung der Finanzfragen einzutreten, und daß nur wichtigeGründe uns veranlassen
können, davon abzusehen. Diese Gründe liegen aber vor. Da ist zunächst der praktische Grund,
daß der Etat schon läuft, und wenn wir Aenderungen treffen wollten, so würde das unangenehme
Eonsequcnzenim Gefolge haben. Wir befinden uns in eiuer gewissen Continuität mit dem
alten Provinzial-Landtage, und haben dies schon dadurch bewiesen,daß wir Se. Durchlauchtden
Fürsten zu Wied wiedergewählthaben. Der Verwaltungs-Ausschußbestand früher aus 15, jetzt
nur aus 13 Personen. Derselbe ist wiederholt zusammengetretenund hat die Vorlagen berathen.
Wir haben heute den lichtvollenVortrag des Herrn Landes-Direktors Klein gehört und daraus
das Vertrauen gewonnen, daß eine durchaus gründlichePrüfung der Vorlagen erfolgt ist. So
lange nicht besondere Gesichtspunkte vorgebrachtwerden, bin ich der Meinung, daß wir den Herren
wohl Vertrauen schenken können. Was die Gehälter angeht, so handeln wir ohne jedes Präjudiz.
In diesem Punkte ist mit Ablauf des Etats rss inte^ra vorhanden, und wenn wir später wieder
zusammentreten, können wir darüber reden und unsere Wünscheaussprechen. Ich bitte Sie daher,
meine Herren, sich pure dem Vorschlagdes Herrn Landes-Direktors anzuschließen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Es hat sich Niemand weiter zum Wort
gemeldet. Ich erlaube mir zu bemerken,daß wir zunächst über den Antrag Ianßen abzustimmen
haben, Falls Jemand noch zu dem Zusatz-AntragConze, Einberufung des Landtags im Febrnar,
zu sprechen wünscht, möchte ich ihn bitten, jetzt das Wort zu verlangen, da die Zeit der Einberufung
doch nicht eine fo untergeordneteNolle spielt. — Se. Durchlaucht Fürst zu Wied hat das Wort.

Se. Durchlaucht Fürst zu Wied: Ich möchte zu bedenken geben, daß gerade im
Februar häusig der Landtag in Berlin tagt und ein gleichzeitigesTagen für manches Mitglied
schwere Bedenkenhat, vielleicht wäre der November geeigneterund ins Auge zu fassen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Freiherr
von Lo8 hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Los: Seit langer Zeit haben wir hier getagt, und wir haben
zu allen Jahreszeiten getagt, zuletzt im Februar, und fast Alle, die nach Hause gingen, sagten
damals: „Das ist die günstigsteund die beste Zeit für die, die zu Hause nichts zu thun haben."
Für die Herren, welche in Berlin tagen, ist es allerdings ein großes Opfer, mehrmals auf der
Eisenbahn zwischen Berlin und Düsseldorf fahren zu müssen, aber das ist doch die große Minderzahl,
und gerade für uns vom Lande wäre die Zeit im Februar vor der Frühjahrbestellungdie angenehmste.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ru
hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Nn: Ich verzichte auf das Wort.
Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat

das Wort.
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Abgeordneter Dr. Muth: Die Frage ist nicht in nnmittelbarem Zusammenhange mit
dem Etat, aber sie bedarf der näheren Prüfung und könnte ja der zu bildende»:Geschäftsordnungs-
Eommission zu diesem Zweck überwiesen werden; vielleicht kann sie dann am Samstag noch
besprochen werden.

Stelluertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Becker hat
das Wort

AbgeordneterBecker: Meine Herren! Mir scheint es nicht nothwendig, daß wir uns
über den Zeitpunkt, wann der nächste Landtag zusammentritt, schon jetzt schlüssigmache,,. Ich
denke vielmehr, wir überweisendie Frage den, Provinzial-Ausschuß,welcher unter Berücksichtigung
der hier geäußerten Wünschewohl den geeignetenZeitpunkt zu finden wissen wird, wann der
nächste Proviuzial-Laudtag cinzubcrufeuist. Nehmen wir heute den Autrag Ianßen an, dann ist
die Sache in die richtige Bahn gewiesen, und wir erwarten dann die Einberufung vor dem 1. April.

Stelluertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Conze hat
das Wort.

Abgeordneter Conze: Ich mochte bitten, meinen Antrag in diese,« Sinne der Geschäfts-
ordnungs-Commifsionzu überweifen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh Iustizrath Adams: Ich werde darüber „ach Abstimmung
über den ersten Antrag bestimmen. Der vorliegendeAntrag Ianßen lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. daß die Proviuzial-Verwaltung einschließlich Promuzial-Feuer-Societät und Landes¬

bank für das Etatsjahr vom 1. April 1888 bis 31. März 1889 beziehnngsweife
für die Proviuzial-Feuer-Societät vom 1. Januar bis 31. December 1888 nach
Maßgabe des vorgelegten Haupt-Etats und der demfelben beigefügten22 Spezial¬
Etats zu führe,, fei.

Ich verlefe auch die anderen Punkte desselben, da der Antrag ein einheitlicher ist und
nur zusammen darüber abgestimmtwerden kann. Ich verlese den zweiten Theil:

2. daß die Provinzial-Umlage für das Etatsjahr von, 1. April 1888 bis 31. März 1889
auf den bereits ausgefchriebencnBetrag von 2 960 000 M. festzusetzen und daß die
Beschlußfassungüber die Deckung des für das Jahr 1888/89 etwa sich ergebende,,
Defizits dem nächstenProuinzial-Landtage vorzubehaltensei;

3. daß die in den Etats enthaltenen Bewilligungen nur bis zum 31. Mai 1889 in
Kraft bleiben und daß keinerlei Rechte uud Ansprüche aus den vorliegenden Etats
über den 31. März 1889 hinaus von irgend einer Seite erworben werden können
und sollen."

Ich ersuche diejenigen Herren, welche für diesen Antrag, wie ich ihn eben verlesen habe,
sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Ich constatire, daß der Antrag mit großer Majorität angenommenist.
Ich erlaube mir, jetzt die Frage an Sie zu richten, ob Sie dem Antrage des Herr,,

AbgeordnetenConze zustimmen,daß der Landtag regelmäßig zu eiuer bestimmten Zeit im Febrnar
einberufen werde, und daß dieser Antrag der Geschäftsordnungs-Commissionzu überweifen fei.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Das Bureau ist nicht einig; wir müssen die Gegenprobe machen. Ich bitte diejenigen

Herren, welche gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)



Das Bureau ist auch jetzt noch zweifelhaft, ich bitte die Herren, sich smmntlichzu setzen.
Diejenigen Herren, welche für den Antrag sind, bitte ich nochmals aufzustehen und so lange
stehen zu bleiben, bis die Herren Schriftführer die Zählung vorgenommenhaben. (Geschieht.)

Ich bitte die Herren, Platz zu nehmen. Diejenigen Herren, welche gegen den Antrag
sind, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

(Die Herren Schriftführer stellen das Resultat der Abstünmuug zusammcu.)
Ich coustatire, daß für deu Antrag 57, gegen denselben72 Herren gestimmt haben.

Der Antrag des Herrn AbgeordnetenConze ist somit abgelehnt.
(Der Vorsitzende Se. Durchlaucht Fürst zu Wied übernimmt den Vorsitz.)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Wir sind am Schlüsseder heutigenTages¬
ordnung, und ich habe Ihnen noch Vorschläge für die nächste Tagesordnung zu machen. Ich
würde Ihnen vorschlagen:

Weitere Eingänge;
Feststellungder Geschäftsordnung.
Meine Herren! Dazu würde ich hinzurechnenden Modus der Wahl der sämmtlichen

Commissionenincl. der Wahl des Provinzial - Aussclmssesund der Wahl einer Commission zur
Vornahme der Wahlprüfungen. Es ist in der Geschäftsordnung vorgesehen, daß in diese Wahl-
Prüfungs-Commission 9 Mitglieder gewählt., werden sollen. Ich muh Sie darauf aufmerksam
machen uud Ihrer Betrachtung anheimstellen, daß dieses eine sehr ungünstige Zahl ist, denn 6
und 9 läßt sich durch 5 nicht gut theilen. Ich würde Ihucu daher vorschlage», die Wahl-
Prüfungs-Commission ebenfalls aus 13 Mitgliedern bestehen zu lassen. Was die Wahl der Fach-
Commission anbelangt, so bemerke ich sür diejenigen Herren, welche den: Landtag noch nicht
angehört haben — wir verstehendarunter die Commission, welcher alle Angelegenheitenaus den
verschiedene»,Nessorts unserer Verwaltung überwiesenwerden, nud ist dieselbe in 5 Abtheilungen
eingetheilt. Als ziemlich nahe zusammengehörigsind die Abtheilungen 1 und 4, sowie 2 und 3
zu betrachten; die 5. Abtheilung ist separat. In 3 Ausschüssen, oder wie sie jetzt heißen würden
— Commissionen— sind die Sachen behandelt worden und bitte ich Sie, diese Vorschläge sich
bis morgen zu überlegeu. Dann käme noch auf die Tagesordnung

eine gutachtliche Aeußerung über den Entwurf eines Regulativs einer
Pensionskasse für die Bürgermeister der Landgemeinden.

Ich möchte dazu bemerken, daß die Vorlage des Herrn Landtags-Commissars und die
Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths, die Ihnen beide gedruckt vorliegen, zu gleicher Zeit
behandelt werden würden. Endlich würde ich Ihnen vorschlagen

Beschlußfassung über den Antrag bezüglich der Baracken auf der Wahner-
heide.

Wünfchen Sie sonst noch etwas auf die Tagesordnung, dann würde ich Ihnen vor¬
schlagen, noch die Diätenfrage für die Mitglieder des Provinzial-Landtngcs auf die Tages¬
ordnung zu fetzen. (Zustimmung.)

Es wird die Frage gestellt, um welche Zeit die nächste Sitzung beginnt und beantragt
AbgeordneterSchwitz die Eröffnung der Sitzung auf N Uhr festzustellen. (Hoho — Heiterkeit.
Ruf: 8 Uhr.)

Ich bitte diejenigen Herren, welche für den Antrag Schwitz sind, aufzustehen,(Geschieht.)
Das ist die Minorität. Es bleibt also bei 10 Uhr, (Glocke des Vorsitzenden) Bevor

ich schließe, ertheile ich das Wort zu einer Mittheilung dein Herrn Abgeordneten Friederichs.
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AbgeordneterFried erichs: Meine Herren! Ich wollte mir gestatten, Sie darauf auf¬
merksamzu machen, daß heute Abend um 6 Uhr in der Tonhalle eine Besprechung der Wahl
für den Provinzial-Ausschuß:c. stattfindet. Dieselbe wird Punkt 6 Uhr eröffnet und möchte ich
dies mittheilen für den Fall, daß einer der Zerren keine Einladung erhalten haben sollte. Sodann
habe ich eine zweite Mittheilung für die Mitglieder des Landtags aus dem Beznk Düsseldorf,
für welche heute Abend um 5 Uhr gleichfalls in der Tonhalle eine Vorbefprechungstattfindet.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Im Anschluß an die Worte des Herrn
Fliederichs möchte ich die Herren bitten, doch alle ihre Namen und ihre Wohnung auf dem
Bureau des Haufes kundzugeben. Es fehlen noch 20 Herren, welche ihre Wohnung noch nicht
angegebenhaben, und in Folge dessen ist das Bureau auch nicht in der Lage, ihueu w Tages¬
ordnung :c. zuzustellen.

Ich schließe hiermit die Sitzung und beginnt die nächste Sitzung morgen VormMag
um 10 Uhr.

(Schluß 1 Uhr 15 Minuten.)

Tritte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf am Mittwoch, den 20. Juni 1888.

Beginn: 10 Uhr 25 Minuten Vormittags.

Tagesordnung:
1. Eingänge.
2' Feststellung der Geschäftsordnungfowic des Wahlmodus für die vorzunehmenden Wahlen.
3. Wahl einer Eommissionvon 1 ^ Mitgliedern zur Vornahme der Wahlprüfungen.
4 Wahl von Fachcommiffionen.
5' GutachtlicheAeußerung über deu Entwurf eines Regulativs der Pennonskasle für tue

Bürgermeister und die übrigen besoldeten Beamten der Landbürgermeistereicnund
Landgemeinden. «. .

« Beschlußfassung,betreffenddie Uebernahmeder Kosten des Baues von Baracken gegen
' Einziehung des Scrvises der darin unterzubringendenTruppeu auf der Wahnerheide.

7 Referat betreffenddie Festsetzung der Entschädigungfür die Mitglieder des Provinzial-
' Landtages, des Provinzial-Ausschussesund der Provinzial-Conunisstonen, fowie die

gewählten Mitglieder des Provinzialmths. , ^. ^ ^ ^ «, .. ^
8 Referat, betreffendAbänderung des Reglements über d« Tagegelder und Reisekosten

' der provinzialständischcnBeamten der Rheinprouinz.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Ich habe
zunächst wegen des Protokolls eine Bemerkung zur Geschäftsordnungzu machen.

75
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Nach §. 28 unserer vorläufig genehmigtenGeschäftsordnungsoll von einer Verlesung des
Protokolls Abstand genommenwerden. Der ß. lautet:

„Das Protokoll jeder Sitzung liegt in der Regel schon während der nächstfolgenden
Sitzung zur Einsicht aus und wird, wenn dagegen bis zum Schluß der Sitzung Ein¬
spruch nicht erhoben ist, als genehmigt und festgestellterachtet. Eine Verlesung des
Protokolls findet nur auf ausdrücklichen Antrag eines Abgeordnetenstatt. Das Protokoll
der letzten Sitzung einer Session ist am Schluß derselbenzu verlesen und festzustellen;
der Landtag kann aber auch die Festsetzung dieses Protokolls einer besonderen
Commission übertragen. Das Protokoll muh die Beschlüsse des Landtages in wörtlicher
Anführung und die amtlichen Anzeigen des Vorsitzendenenthalten. Wird gegen die
Fassung des Protokolls Einspruch erhoben, welcher sich dnrch die Erklärung der Schrift¬
führer nicht heben läßt, fo entscheidetdie Versammlung über den Einspruch. Im
Falle derselbe für begründet erachtet wird, muß noch während der Sitzung eine neue
Fassung der betreffendenStelle festgestellt werden. — Das Protokoll wird von dem
Vorsitzenden und zwei Schriftführern vollzogen."

Also, meine Herren, wer das Protokoll einzusehenwünscht, den bitte ich heranzutreten
und das Protokoll durchzusehen. Wenn keine Aenderung au demselben vorgenommen wird, so
würde ich nach der Sitzung das Protokoll unterzeichnen, ebenso die beiden Herren Schriftführer,
welche iu der betreffendenSitzung des Schriftführer-Amtes gewaltet haben.

Ist hiergegen eine Bemerkung zu macheu? (Pause.)
Es scheint nicht der Fall, dann nehme ich an, daß der hohe Landtag damit einverstanden

ist. — Es ist so.
Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Zunächst habe ich Ihnen folgende Ein¬

gänge mitzutheilen. Es ist eingegangen:
Ein Antrag des Schulvorstandes der Königlichen Webe- und Färberei- und Appretur¬
schule zu Crefeld auf Erhöhung des seitherigen Zuschusses für jene Anstalt.

Dicfer Antrag ist mir von dem Herrn Landes-Dircktor Kr. iu. zugestellt und ich habe
ihn hier mitgetheilt.

Sodann ist eingegangen:
Ein Antrag der Königlichen Staatsregicrung zu Trier auf Bewilligung einer Beihülfe
zur Restauration der Abteikirche zu Offenbach a. d. Glan.

Ferner von Seiten des Herrn Oberpräsidenten ein Antrag:
„Auf Errichtung eines Kaifer-Wilhelm-Denkmalszu Coblenz."

Dieser Antrag ist von einer großen Zahl Herren unterschrieben, an erster Stelle von
Sr. Excellenz dem Herrn Oberpräsidenten von Bardeleben selbst.

Wir gehen nunmehr zur Feststellung der Geschäftsordnung, fowie des Wahlmodus der
vorzunehmendenWahlen, alfo zu Punkt 2 der Tagesordnung über.

Inbetreff dieses Punktes ist mir ein von den Herren AbgeordnetenFriederichs, Dr. Muth
und Dr. Frowein unterzeichneterAntrag zugegangen. Derselbe lautet:

„aä 2 der heutigen Tagesordnung den Modus für die vorzunehmendenWahlen dahin
festzustellen, daß

der RegierungsbezirkTrier . . 2 Mitglieder
Coblenz. . 2 „

„ „ Köln. . . 3
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der RegierungsbezirkDüsseldorf . 4 Mitglieder
„ „ Aachen . . 2 „

in Vorschlag bringt und das Präsidium mit den Schriftführern erfucht wird, für die
Wahl der Geschäftsordnungs-CommissionVorschlägezu macheu."

Also, meine Herren, ich eröffne die Diskussionund bitte um Anträge über die geschäft¬
liche Behaudlung der Geschäftsordnung.- Herr AbgeordneterLindemann hat das Wort.

AbgeordneterLindemann-. Meine Herren! Ich habe den Antrag nicht fo ganz verstanden.
Wenn ich ihn recht aufgefaßt habe, fo geht derfelbe darauf hinaus, daß für die Commissions-
wahlen eine Zahl von je 13 Mitgliedern bestimmt werden und daß diese Zahl m der Weise
vertheilt werden soll, daß der Regierungsbezirk Trier 2, Coblenz 2, Köln 3, Düsseldorfs,
Aachen2 erhält. Nun mutz ich fagen, daß ich für meine Perfon die Vertheüuug der Mitglieder
der Fachcommifsionenörtlich auf Regierungsbezirkenicht fchön und zweckmäßig ftnde. Es mag
dies ja ganz richtig sein, wenn es sich um Wahlen der Provinzial-Verwaltung handelt, aber für
die Wahleu der Fachcommissionen, meine ich, kommt es bei den «leisten Verhandlnngsgegenstäuden
gar nicht darauf an, wo das betreffendeCommissionsmitgliedwohnt. Wenn wir Commissionen
wählen znr Verathuug der Geschäftsordnung,so ist es meiner Ansicht
der Sache einerlei ob das betreffende Mitglied dem Regierungsbezirk Dusseldorf, Trier oder
einem andern angehört. Es kommt vielmehr darauf au, ob die betreffendePersönlichkeitSach¬
kenntniß und Neigung besitzt, sich dieser Sache zu widmen. Deshalb scheint es mir »icht richtig
zu sein, daß wir die Vertheilung der Commissionenauf Regierungsbezirkefeststellen. Ich halte
dies aber auch aus einem anderen Grunde nicht für zweckmäßig. Meine Herren! Darüber kann
kein Zweifel fein, daß wir alle, die wir hier sind, nicht Vertreter eines bestimmtenKreises oder
Regieruugsbezirks siud, soudern Vertreter der ganzen Provinz. Es ist ,a Jeder der dem
^rovinzial-Verbande angehört, wählbar, und ich möchte glauben es sei von Wichtigkeit daß
dieser Gesichtspunktin den Vordergrund geschoben und besonders betont wird. Ich mochte das
aus dem Grunde glaubeu, weil vielfach im Publikum - hier im Hause gewiß nicht - die
Meinung verbreitet ist, es sei Aufgabe der Provinzial-Abgeordneten, zunächst für den Kreis für
welchen sie gewählt sind, einzutreten, in erster Linie die Interessen i rer Henna ^ vertreten.
Es wird derjenige Abgeordnete am meisten willkommengeheißen, welcher möglichstviele Zuwen¬
dungen ans er Kasse der Provinz mit nach Hause bringt. Ich meine das ist kein richtiger
Gesichtsvunkt sondern wir müssen festhalten, daß in erster Lune sur 'eden Abgeordneten die

maßgebendist, nicht aber das spezielle Interesst des betreffenden K^
Wenn wi aber di^ Commissionsmitgliedergetrennt nach Bezirken wcchle^ so gewinnt es den
Anschein als ob wir eine Interessenvertretung wären. Deshalb meine ich, es sei em anderer
Modus nl lind n Ich möchte m daher erlauben, Ihuen vorzuschlagen, für den diesmaligen
L M a' „ach m 3 3)l der Commissionen sowie die Zahl der Mitglieder der einzelnen

^Hone^eMt ^dem Präsidium sowie den Schriftführern es zu überlassen, Vorschläge

'" ^t das Wort.

^/U -e^en! Der^ —^^
°°n den Fachcommissionen̂ «^ die Redaktion unseres Antrages eine

ist Wir haw Weiter nichts beantragt, als was wir gestern beauftragt wurden zu beantragen, und
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in dem eisten Antrag ist oder soll hauptsächlich die Rede sein von Commissionen für die Geschäfts¬
ordnung; für die Wahlprüfungs-Commissionund für die Fachcommissionen ist noch ein besonderer
Antrag vorhanden. Auf den übrigen Theil der Darstellung des Herrn Vorredners, daß jeder
einzelneAbgeordneteeigentlich die Pflicht habe, das Gesmnmtinteresseder Provinz zu übersehen
und dafür einzutreten, will ich nicht näher eingehen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat das Wort.
AbgeordneterDr. Muth: Ich stelle mich voll und ganz auf den Voden der Ausführungen,

die wir soeben von dem Herrn Oberbürgermeisterfür Düsseldorf gehört haben. Ich glaube auch,
nur fachliche Eigenschaften, nur die Fähigkeiten des Mannes und auch die Lust, die er in sich
fühlt, und die man von ihm erwartet, können entscheidend sein für die Bildung der Lommissionen.
Wir sind indeß heute kaum in der Lage, die Commissionen zn bilden, da wir uns gewissermaßen
in einem Nothstand befinden. Wir sind ja erst 2 bis 3 Tage versammelt und uns noch nicht
zur Genüge nahegetrcten, um uns ein Urtheil bilden zu künuen. Da liegt es nun am nächsten,
daß wir uns vorerst im kleineren Kreife aussprechcnund uns das Urtheil vortragen lassen, auf
Grund dessen wir dann später uns unsere eigene Ueberzeugungbilden können. Wir sind ja nicht
gebunden. Cs handelt sich nur um Vorschläge,und da wollen wir prüfen, ob dieselben acceptabel
sind oder nicht. Ich glaube, daß es jedenfalls für die paar Tage, die wir hier zusammen sind,
praktisch ist, daß wir — natürlich nur für dieses Mal — in der vorgeschlagenen Weise verfahren.
Ich glaube, für jetzt kommen wir mir mit diesem praktischen Mittel vorwärts. Aber in Zukunft
werden wir selbstverständlich nach den Prinzipien, wie sie Herr OberbürgermeisterLindemann so
schön vorgetragen, zu handeln in der Lage sein.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich stehe auch prinzipiell auf dein Standpunkte

des Herrn College»Lindemann. Meine Ansicht von der Sache ist die, daß wir eigentlich bei
allen Wahlen dem Brauche folgen follten, wie er in den größeren Parlamenten herrfcht. Wahlen
können eigentlichnicht gut im Plenum vorgenommenwerden, es muh zu dem Zwecke das Haus
sich in. Abtheilungentheilen und in diesen Abtheilungenmüssen die Commissionen gewählt werden,
die Fach-Commissionen natürlich ohne Berücksichtigung des Wohnortes, lediglich mit Rücksichtnahme
auf die Fachkenntnißund die Lust de<> betreffenden Mitgliedes. Das ist unzweifelhaftdas richtige
Verfahren. Es ist bei den: Antrage, der von Herrn AbgeordnetenFriederichs eingebrachtist, die
Idee die, daß der gegenwärtige Landtag voraussichtlich mir kurze Zeit dauern uud daß cs vielleicht
für dieses Mal genügen würde, in dieser Weise zu verfahren, daß die Wahlen alfo in der Weife
erfolgen, wie sie Herr Abgeordneter Friederichs vorhin vorgeschlagen hat. An und für sich glaube
ich auch, daß wir in dieser Weise verfahren müssen, um zu bewirken, daß in den Commissionen
die verschiedenen Interessen der einzelnen Theile der Provinz vertreten sind. Andererseitsmuh bei
den Wahlen die Hauptaufgabe die seiu, daß die Fachkenntniß vollständigvorhandeil ist. Zunächst
würde ich also meines Erachtcns sür die definitiv festzustellende Geschäftsordnungdes ProvinzM-
Landtages empfehlen,noch einzufügen:

Daß zum Zwecke der Vornahme der Wahlen das Haus in 5 Abtheilungen zerfällt, von
je 28 resp. 2? Mitgliedern, was etwa der Zahl von 14U Mitgliedern entspricht, — daß diese
Abtheilungen durch das Bureau gebildet werden und zwar zunächst unter Zugrundelegung der
Anzahl der Mitglieder aus den betreffendenRegierungsbezirken,daß dann diejenigen, die über¬
schüssigsind, wenn ich so sagen darf, alfo diejenigen über 27, durch das Loos vertheilt
werden in diejenigenAbtheilungen, die weniger als 28 Mitglieder haben, daß diese 5 Abtheilungen
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Nun die Grundlage der ganzen Wahl darstellen, daß dann in diesen AbtheilungenFacheomnnssionen
in der Regel von 15 Mitgliedern gewählt werden, wenn nicht das Haus ausnahmsweise für
besondere Commissionen eine größere oder kleinere Anzahl von Mitgliedern bestimmt, daß
dann also die Wahlen in den Commissionenin der Weise vorgenommen werden, wie es z. B.
im Herrenhause und in anderen parlamentarischen Körperschaftengeschieht. Dieser Modus hat
sich auch in den Parlamenten vollkommenbewährt. Es wird einerseits bei den Wahlen zu den
Commissionendarauf ankommen, Männer mit Fachkenntnissen in die ComnusNonen zu entsenden
und andererseits ist dadurch die Sicherheit gegeben, daß nicht nnr Leute eurer Parter, sondern
daß Leute aus deu verschiedenen Theilen der Provinz, die politischoder anders verschieden gefärbt
sind, in die Commissionenkommen. Ich möchte Sie nun bitten, sofern das hohe Haus meiner
Ansicht ist, sich mit dem Vorschlage einverstanden zu erklären, daß wn uns Nicht mit dem
vorgeschlagenenProvisorium begnügen. Ich würde beantragen daß wn, wie Herr Ober urger-
meister Lindemann vorschlägt, den: Vürean übertragen. Vorschlagem Betreff des Wahlmodus
M machen, ^, , ^ ^ « «n^

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich weiß nicht, ob es sich empfehlenwurde fchon

jetzt auf den Antrag des Herrn Geh. Iustizraths Adams näher einzugehen oder ob wn ihn nnr
als Direktive betrachte,, für eine znkünftigeBehandlung in der Geschaftsordnungs-Comnnsnon.
Ich möchte dem Antrage insoweit znstimmen, als Abtheilungengebildet werden , ollen, ich mochte
ihm abe nicht darin zustimmen,daß von vornherein eine Berücksichtigung nach Negie^
dabei stattn» et, daß, wo beispielsweisenur 18 Personen im Regierungsbezirkst^, aus anderen
Bezirken 7und so viel hinzugelegtwerden, um auf die Zahl 28 zu kommen Dann wurde es
sich empfehlen, von vornherein 5 Abtheilnngen aus dem ganzen Hause auszulosen. Die 5 Ab¬
theilungen zn 28 Mitgliedern würden sich dann unter
«nstituiren und in jeder einzelne» Abtheilung würde dann jederzeit die Wa l einer Fachcomnnssion
vor e I, n erde können. Wollen wir heute auf die Wahl eingehen, o o.men nnr das sehr
gut machen; es würden in eine Commifsionvon 15 Mitglieder aus reder A eilung 3 Mitglieder
gewählt we den und Jeder wäre dann in der Lage, auch aus anderen Abtheilungenwählen zu

lürf w n r gla^ «r seiner Abtheilung nicht die geeignetenLeute zu fm ^ ^ w str
Nicwng möchte ich den. Vorschlagedes Herrn Abgeordneten Adams bechrmnien und der Geschäfts-
«rdnnngs-Conimifsionnoch anheimgeben,von "eser Direktive Gewnchz n^m

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteMeldet hat das Wort
M «rwe« Ich gwube, meine Herren, die Crörterung der Vorschlage,

welche w^^m HMh^en, ^uns in eine sehr weitgehendeDebatte führen u^«^ wli ,i,el>l,n u^" ^ , «-„„.„lifsinnen!N ernennen, die sich über diese Vorschlage
'dmftM „»«,«««« ,»°ch», «5« „ «,«o».d„.w. «md.«m„. m,d

ch>,!s„ ,,»chm. Ich M)° «"" ,, / ^, . w,. S<s!>»,, «° ««°«md, G.IMW

" ^:r2/;3n.«. .«^ «^° ^^^.^
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die ja nur eine kurze sein wird, schließe ich mich dein Vorschlagean, daß das Bureau Vor¬
schläge macht.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet. Dann
hätten wir also zunächst zu Punkt 2 der Tagesordnung die Frage des Wahlmodus für die vor¬
zunehmendenWahlen zu besprechen. Hierzu liegen 2 Anträge vor. Zunächst der Antrag der
AbgeordnetenFriedcrichs, Dr. Muth und Dr. Froweiu:

„1. Den Modns für die vorzuuehmendcnWahlen dahin festzustellen, daß
der RegierungsbezirkTrier . . 2 Mitglieder,
„ ,, Coblenz. . 2

Köln. . . 3
„ „ Düsfeldorf . 4 „
„ „ Aachen , . 2 „

in Vorfchlng bringt und das Präsidium mit den Schriftführern erfucht wird, für die
Wahl der Gcfchäftsordnungs-EommifsionVorschlägezu machcu."

2. Daß das Präsidium mit den Schriftführern erfucht wird, für die Wahl der Geschäfts-
ordnungs-EomnnssionVorschlägezu machen."

Es liegt sodann noch ein Antrag des Herrn Abgeordneten Lindemann vor, lautend:
„Der Vorsitzendeund die Schriftführer werden erfucht, für die zu thatigenden
Commissionswahlenfür die Dauer der diesmaligenSession die zu wählendenPersonen
vorzuschlagen."

Sie verzeihen,meine Herren, ob Sie überhaupt für diefes Mal die Bildung vou Fach-
couunissionen sür nöthig halten, nachdem der diesjährige Etat bewilligt ist. (Zurufe: Nein.) -—
Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterAdams: Ich möchte mich in dieser Beziehung vollständig dem Autrage
des Herrn AbgeordnetenLindemann anschließen,daß bestimmt werde, daß für die kurze Dauer
der Session man noch nicht an das größere Opus in Beziehung auf diefe Sache eingehe. Ich
glaube, daß eine Abkürzung der Zeit dringend geboten ist, da kaum Zeit sein wird, daß die
einzelnen Eommissioncntagen und deshalb möchte ich Ihnen vorschlagen, daß wir es bei dein
Antrage Lindemann belassen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Da möchte ich nur den Vorschlag zur Geschäftsordnung
erlaubeu, daß der Antrag des Herrn AbgeordnetenLindemann zu Punkt 4 unserer Tagesordnung
zur Beschlußfassungkommt, weil hier über diesen Punkt auch ein Antrag von Herrn Friederichs
und Genossenvorliegt. — Herr Abgeordnete Lindemann hat das Wort zur Geschäftsordnung,

AbgeordneterLindemann: Ich habe vielleicht das Thema unter Nr. 2 nicht richtig
verstanden. Ich habe angenommen, daß es sich um die Feststellungdes Wahlmodus, der bei den
Vorzunehmenden Wahlen festzuhaltenist, handelt. Insoweit er sich nun um Wahlen auf Grund
der Provinzialordnung handelt, brauchen wir keinen Nefchluh zu fassen, denn hierfür ist lediglich
das Wahlreglement maßgebend. Dagegen fehlt es an einer Bestimmung für diejenigen Wahlen/
die nicht nach dem Provinzial-Neglement, fondcrn nach der Geschäftsordnung vorzunehmen sind,
weil in der letzteren eine bezügliche Vorschrift fehlt. Ich meine, daß wir zur Abkürzung der
Sache wohl thun, die Gefchiiftsordnuugfür diese Session vorläufig, vorbehaltlich der Genehmigung
des nächsten Provinzial-Landtages, bestehen zu lassen, und bei allen nach der Geschäftsordnung
zu thätigendenWahlen das abgekürzte Verfahren einschlagen, die Vorschlägedes Herrn Vorsitzenden
und der Herren Schriftführer entgegenzu nehmen.
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Conze hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Conze: Es scheint nur der ganze Unterschiedin den beiden Vorschlägen
darin zu liegen, daß in dem einen Falle der Vertheilungsmodus vorgeschlagen, in dem anderen
von einem solchen abgesehen ist. Die Abstimmungmüßte so erfolgen:

sollen wir überhaupt aä 2 den Vertheilungsmodus festsetzen, oder sollen wir für dicfe
Session von der Festsetzung eines Vertheilungsmodus absehen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat das Wort.
AbgeordneterDr. Muth: Was von dem Herrn AbgeordnetenLindemann vorhin aus¬

geführt ist, ist vollständig richtig.
Was mm die Wahl angeht, so können wir uns überhaupt nicht binden, sondern erst

wenn wir zur Wahlurne herantreten, dann stimmen wir für den, für welchen wir glauben ver¬
pflichtet zu fein, unsere Stimme abzugeben. Es handelt sich darum, daß das Haus den Vor¬
schlag beschließt. Ich fasse den Antrag des Herrn AbgeordnetenFriederichs so auf, daß derselbe
ausdrückensoll, was gestern hier in der Versammlung in dieser Hinsicht gesagt ist, daß wir einig
waren, daß bei etwa vorzunehmendenWahlen Rücksichtauf die Theilung der Zahlen genommen
würde. Ich möchte es für bedenklich erachten, ob wir darüber überhaupt einen besonderen
Beschluß fassen. Ich fasse den Antrag Friederichs so auf: Er wollte wieder in Erinnerung
bringen, worüber wir gestern einig gewesen sind. Ich halte den Antrag des Herrn Abgeordneten
Lindemann mit Rücksicht auf die Kürze der Zeit für am angemessensten.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich stehe ganz auf dem Standpunkte des Herrn Abgeordneten

Lindemann. Es kann sich gar nicht um die Wahlen für den Prouinzial-Ausfchnh handeln; es
muß dies ausdrücklich betont werden, zumal es anders aufgefaßt zu werden scheint. Ware dies
der Fall, dann würden die Herren, die gestern ein Mandat bekommen, dasselbeüberschrittenhaben.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteZweigert hat das Wort.
Abgeordneter Zweigert: Ich muß offen gestehen, daß ich den Antrag des Herrn

AbgeordnetenFriederichs nicht recht verstehe. Es wird theils allgemein von den Wahlen, theils
von der heute vorzunehmendenWahl für die Fachcommifsionengesprochen. Wenn der Antrag
sich auf die für den Provinzial-Ausschuh vorzunehmendeWahl beziehen soll, dann halte ich
denselbenfür durchaus unzulässig. Es kann mich Niemand binden, wen ich wählen soll. Wenn
es sich um heute vorzunehmendeWahlen handeln soll, so bemerke ich, daß der Antrag nach der
Provinzial-Ordnung ebenfalls gesetzlich unzulässig, mindestens aber außerordentlichüberflüssig ist.
Wenn er sich auf die Geschäftsordnungs-Commissionbeziehen soll, so ist er im allerhöchsten Grade
überflüssig. Vei dieser Wahl kommt es nicht darauf an, daß die Mitglieder derfelben aus den
einzelnen Regierungsbezirken sind. Vielleicht haben die Herren das, was gestern besprochen
worden ist, mißverstanden. Es wurde gesagt, wir wollen nach dieser Richtung hin paktiren, aber
das durch die Geschäftsordnungfestzusetzen, so und so viel Mitglieder müssen aus deu einzelnen
Regierungsbezirkensein, würde den Bestimmungen der Provinzial-Ordnung widersprechen. Es
bleibt also nichts anders übrig, als den Antrag des Herrn AbgeordnetenFriederichs abzulehnen
und den Antrag des Herrn AbgeordnetenLindemann anzunehmen,wonach das Präsidium ersucht
wird, Vorschläge zu machen. Dabei kann das Präsidium dem gestern ausgesprochenenallgemeinen
Wunschedes Hauses, auf RegierungsbezirkeRücksicht zu nehmen, seinerseits entsprechen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.
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Abgeordneter Fried er ichs: Meine Zerren! (5s kann sich selbstverständlichum keinen
Wahlmodus handeln für Wahlen, die in dem Gesetz oder in dem Statut vorgesehensind. Es
handelt sich ausschließlich in dem Antrage um den Auftrag, der uns gestern gegebenworden ist.
Wenn nun der Auftrag nach Ihrer Ansicht nicht richtig gestellt ist, dann muß er eben heute
richtig gestellt werde»,. Ich glaube aber, daß der einzige Unterschied darin liegt, daß wir keine
Verkeilung für die GefchäftsordnungS-Commissionheute vornehmen, sondern die Vertheilung
unterlassen,und dann wird wohl der Antrag mit dem Antrage des Herrn AbgeordnetenLindemann
übereinstimmen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.
AbgeordneterBecker: Meine Herren! Daß es sich um den Provinzial-Ausschuß nicht

handeln kann, ist schon allseitig betont und ich halte diese Sache für erledigt. Was uun den
Antrag des Herrn AbgeordnetenAdams anlangt, wie wir dauernd die Wahlen zu den Commissionen
thätigen wollen, scheint darin das Haus einig, daß wir diesen Modus jetzt nicht berathen, sondern
daß wir darüber Vorschlägezur nächsten Session erwarten. Ich würde es für zweckmäßig halten,
wenn sie der Provinzial-Ausschuß machte, Cs handelt sich also nur noch darum, wie wir die
Wahlen thätigen wollen, die jetzt vorzunehmensind, und da ist gegen die gestrige Vorbesprechung
ein Mißverständnis; entstanden. Ich habe nur gestern erlaubt, das Resultat der Beschlüssezu
wiederholen nnd ich habe gefragt, ob die Herren damit einverstanden wären. Das ist allseitig
bejaht, demnach hätten sowohl für die Wahl-Prüfungscommissionwie für alle anderenCommifsionen,
die wir thätigen wollen, die Vorschlägedes Präsidiums zum Anhalt zu dienen, und dem Präsidium
sollte freie Wahl gelassen werden, ob es seine Vorschläge nach den Regierungsbezirken, nach der
technischen Befähigung oder wie sie es sonst beliebt, machen wollte. Findet ein solcher Vorschlag
des Präsidiums Widerspruch, so mnß natürlich nach Maßgabe der Provinzial-Ordnung gewählt
werden. Ich glanbe, wir können für diefe Sefsion den Antrag des Herrn AbgeordnetenLinde¬
mann annehmen, daß wir dem Präsidium die Vorschlägeüberlassen, und ich bin der Ansicht,daß
sich dieser Vorschlag mit den gestern gefaßten Beschlüssen deckt.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnrte Dr. Frowein hat das Wort.
AbgeordneterI)r. Frowein: Ich verzichte auf das Wort.
VorsitzenderFürst zu Wied: Ja, meine Herren, ich bin als Ihr Vorsitzenderdoch in

einer etwas schwierigen Lage. Ich habe hier folgende Antrage nebeneinander stehen:
„n,ä 2 der heutigen Tagesordnung, den Modus der vorzunehmendenWahlen dahin
festzustellen, daß der RegierungsbezirkTrier 2, Coblenz 2, Köln 3, Düsseldorf 4 und
Aachen 2 Mitglieder in Vorschlag bringt uud das Präsidium mit deu Schriftführern
ersucht wird, für die Wahl der Geschaftsordnnngs-CommissionVorschlägezu machen."

Das sind zwei verschiedeneAnträge. Daneben noch einen Antrag des Herrn Ober¬
bürgermeisters Lindemann, welcherlautet:

„Der Vorstandund die Schriftführer werden ersticht, für die zu thätigcndenCommissions-
wahlen für die Dauer der diesmaligen Sefsion die zu wählenden Personen vor¬
zuschlagen,"

Das deckt sich mit dem zweiten Antrage der Herren Friederichs und Genossen. Ich
möchte nochmals darauf aufmerksam machen, daß dieselbenFragen uuter 3 und 4 wiederkehren,
und die anderen Anträge, die ich mir die Ehre geben werde, nachher zu verlesen, ebenfalls durch
den Antrag Lindemann beseitigt werden. — Der Herr Abgeordnete Lindemann hat das Wort
zur Geschäftsordnung.
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AbgeordneterLindemann: Mein Antrag bezweckt nur den Modus für die Commissions-
wahlen festzustellen, und unter 3 und 4 wird festzustellen fein, ob eine Wahl zu thätigen ist und
welche Commissionenzu bilden sind. Ich glaube nicht, daß 'nein Antrag mit den anderen collidirt.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Adams hat das Wort zur
Geschäftsordnung. ^ ^ _ ^. .„ ,.,

Abgeordneter Adams: Ich glaube, daß der Antrag des Herrn Oberbürgermeisters
Lindemann ein vollständig vräjudicieller in jeder Beziehung ist, daß er also allen anderen Anträgen
vorhergehenmuß nud daß wir die Frage, wie wir es demnächst halten wollen, offen lassen. Ich
glaube daher, daß es richtig ist, wenn wir zunächst über den Antrag Lmdemann abstimmenund
dadurch die Sache provisorischerledigen. Die weitere Erledigung können wir hinausschieben,bis
der geeigneteZeitpunkt da fein wird. Ich möchte das beantragen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Sind die Zerren dannt einverstanden? (Iustunmung.)
Wünscht Jemand das Wort zur Geschäftsordnung? (Pause.)
Es ist nicht der Fall. Erlauben Sie mir nun, daß ich die beiden anderen Antrage

verlese? Oder soll ich es nicht thun? (Zuruf: Später!)
Alfo später! Ich bringe dann also den Antrag des Herrn OberbürgermeistersLmdemann

zur Abstimmung. , _^ ,,. ., ,, ..^, .

Der Vorsitzendeund die Schriftführer werden erfucht, für die zu thatigeudeu
Commissionswahlenfür die Dauer der diesmaligenSession die zu wählenden Personen

Ist?LandMg mit dieser Fragestellung einverstanden? (AllseitigeZustimmung)
Ich bitte dann diejenigenHerren, welche den eben verlesenenAntrag des Herrn Ober¬

bürgermeistersLindemann annehmen wollen, sich zu erheben (Geschieht.)
Das ist die große Majorität. Der Antrag Lmdemann ist sonnt angenommen. Der

Herr AbgeordneteBecker hat das Wort zur Geschäftsordnung.
AbgeordneterBecker: Damit ist aber noch mcht der zweite Theil der Distufnon erledigt,

wie die Wall gethätigt werden soll für die späteren Sessionen; da wir diese Fragen dislntirt
haben, würde ich anheimgeben,darüber Beschlußzu fassen wer uns denn fnr den nächsten Landtag
Vorschlägemachen foll. (Zurufe: Der Ausfchnß! Natürlich!)

Sie sagen' natürlich, meine Herren! Wenn es sich, wie es scheint, von selbst versteht,
daß das der Ausschußthut, dann ist mein Bedenkenerledigt. „ , . ,_ ^

VorsitzenderFürst zu Wied: Sind die Herren damit einverstanden? (Zustimmung.)
^cb constatiredas hiermit. - Dann habe ich noch eine geschästsordnungsmätzige Frage: soll

die Geschäftsordnungim Plenum berathen werden «der an die Gefchäftsordmmgs-Eommifsiongehen?

^ "^3"Z^^ -e^en! NachdemSie befchlossenhaben, die Geschäfts-
ordnuna für diese Session zu behalten, fällt die weitere Berathung fort.

V rs mde^Fü st zu Wied: Ich darf das wohl so verstehen aß dann auch der
Pr°vinüa«ch^ wird, '«eitere Vorschläge für die nächste Sesston zu machen. Es

Geschäftsordnungs-Eommissionwegfallen. Sind Sie damit ein-

""an?^ '° bestehen bleiber, wie sie jetzt besteht
Meine Herren' Als dritter Gegenstand steht auf der Tagesordnung: Wahl einer Com¬

mission von 18 Mitgliedern zur Vornahme der Wahlprüfungen.
8*
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Es sind aber nur 8 Mitglieder in der Geschäftsordnung vorgesehen und da Sie die
Geschäftsordnungdurch Beschluß bis zur nächsten Wahl haben bestehen lassen, so würden nur 9
Mitglieder vorzuschlagen sein. Das Präsidium beehrt sich nach dem eben ihm ertheilten Auftrage,
Ihnen folgenden Vorschlag zu machen. Ich bitte den Herrn Schriftführer, die Namen zu verlesen.

Schriftführer (liest): Es sind die Herren Abgeordneten Pelzer, Sahler, von Sandt,
Michels, Courth, Theodor Croon, Graf von Hoensbroech - Tümich, Keller und von Venlwitz,

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich frage die Herren, ob Sie mit diesem Vorschlage
einverstandensind? (Zustimmung.)

Dann sind die Herren gewählt. Ich frage dieselben,ob sie die Wahl annehmen. (Die¬
selben stimmen zu.) — Der Herr Abgeordnetevon Beulwitz hat das Wort.

Abgeordneter von Beulwitz: Wenn meine Thätigkeit heute wesentlich mit berücksichtigt
werden sollte, dann würde ich bitten, statt meiner einen anderen Herrn zu wählen, weil ich einen
Termin in Köln wahrzunehmenhabe.

VorsitzenderFürst zu Wied: Heute nicht.
In Betreff der Wahlprüfungs-Commission habe ich Ihnen mitzutheilen, daß die Akten

in deni Bureau für Wahlprüfungen bereit liegen. Wenn die Wahlvrüfungs - Commission sich
konstituirenwill, dann bitte ich das Weitere zu veranlassen.

Es steht dann an einem der nächsten Tage zur Beschlußfassung,ob der Landtag sich in
dieser kurzen Session noch damit beschäftigtenwill, oder erst in der nächsten Session. Es würde
vielleicht ganz günstig sein, wenn sie zur Geschäftsordnung auch darin eine Weisung geben
wollten. — Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.

Abgeordneter Becker: Vielleichtdürfte es sich empfehlen, darüber den Vorschlag der
Commissionselbst entgegenzunehmen;wenn sie die Wahlen noch prüfen kann, dann konnten wir
die Wahlen erledigen. Ich fürchte aber, wir kommendamit nicht weit.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich wollte darauf aufmerksammachen, daß das älteste Mitglied

der Wahlcommission die Mitglieder derselben zusammenzubcruscnhat. Ich möchte bitten zu
constatiren, wer das älteste Mitglied ist, damit die Commission zusammcnberufen werden kann.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich frage, wer das älteste Mitglied der Commissionist
Ich weiß nicht, ob es der Herr Abgeordnete Sahler oder der Herr Abgeordnete von Sandt ist.
— Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterAdams (zur Geschäftsordnung): Ich möchte mir den Vorschlag erlauben,
daß die Commissionsich nach Schluß der heutigen Sitzung in dem Zimmer des ersten Ausschusses
versammelt, sich unter einem Alterspräsidenten constituirt, der sich dann schon von selbst ergeben
wird, worauf alsdann der Vorsitzende und der Schriftführer zu wählen sind.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich möchte auch constatiren, daß dieses nach der Geschäfts¬
ordnung das einzig Nichtige ist, denn jede Commissionmuh in sich selbst sich genau so constituiren,
wie der Landtag. — Der Herr Abgeordnete von Beulwitz hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Beulwitz (zur Geschäftsordnung): Ich wiederhole, daß, wenn heute
die Commissionzusammentretensoll, ich auf mich keine Rücksicht zu nehmen bitte, da ich heute
unbedingt nach Köln reisen muß.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Die Commissiontritt heute nicht zusammen.
Meine Herren! Wir kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung: Wahl von Fach-

commifsionen. Ich glaube jedoch, Punkt 4 ist erledigt, (Zuruf: Jawohl!) und somit auch der
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zu demselben gestellte Antrag der Herren Friederichs und Genossen. — Der Herr Abgeordnete
Conze hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Conze (zur Geschäftsordnung): Ich glaube denn doch, daß die Geschäfts-
ordnungs-Commissiongewählt werden muß. Wir haben die Vorschlagenoch nicht erfahren.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Herr AbgeordneterConze beantragt also die Wahl der
Geschäftsordnungs-Cominissionvorzunehmen. Ich meine, nachdem wir die Geschäftsordnung bis
zur nächsten Session festgesetzt haben, wäre dieser Punkt erledigt und es würde die Wahl in
Wegfall kommen. Sind die Herren damit einverstanden? (Zustimmung.) Herr Abgeordneter
Conze! Wünschen Sie eine Abstimmungüber Ihren Antrag?

AbgeordneterConze: Nein!
VorsitzenderFürst zu Wied: Also die Antragsteller sind damit einverstanden, daß zu

Punkt 4 der Antrag Friederichs und Genossen in Wegfall kommt. (Jawohl!)
Wir kommen jetzt zu Punkt 5 der Tagesordnung: Gutachtliche Aeußerung über

den Entwurf eines Regulativs der Pensionskasse für die Bürgermeister und die
übrigen besoldeten Beamten der Landbürgermeistereien und Landgemeinden.

Meine Herren! Ich weiß nicht, ob Sie mir zur Geschäftsordnung gestatten, daß ich
Ihnen noch eine Petition mittheile, die hierzu eingegangenist. Ich frage, ob Sie dies gestatten?
(Zustimmung.)

Es erfolgt kein Widerspruch. Ich constatire, daß das nach dem letzten Paragraphen der
Geschäftsordnungzulässig ist. Der Absatz lautet:

Abweichungenvon der Geschäftsordnung sind zulässig, wenn kein Mitglied des
Landtags Widerspruchdagegen erhebt."

Da ich das eigentlich im Eingang hätte thun müssen, so constatire ich, daß meinem
Vorschlagenicht widersprochenwird.

Ich habe Ihnen sodann die Petition mitzutheilen: Sie ist unterschreibenvon den Vor¬
standsmitgliedern des Vereins der Bürgermeister der nicht in dem Städtetage vertretenen Land¬
gemeinden der Rhcinprouinz. Die Namen brauche ich Ihnen wohl nicht zu verlesen. (Rufe:
Nein!) Diese Petition würde also zugleich zu behandeln sein mit dem uns vorliegendenReferat
des Provinzial-Verwllltungsraths. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Dann würde ich nunmehr die General-Diskussionüber den uns vorliegenden Entwuf
des Herrn Ministers des Innern zum Regulativ für die Pensionskasseder Landbürgermeistereien
und Landgemeinden der Nheinprouinz, mit den Abänderungsvorschlägendes Provinzial-Verwal-
tungsraths, die daneben gedruckt sind, eröffnen.— Der Herr Abgeordnete Lindemannhat das Wort.

AbgeordneterLindemann: Meine Herren! Ich habe in Bezug auf die Zusätze, die der
Provinzilll-Verwaltungsrath beschlossenhat, einige Bedenken. Dieselben sind gröhtentheilsjuristischer
Natur und ich bitte um Entschuldigung,daß ich Sie damit behellige. Wenn Sie die Güte haben,
die letzten Zusätze ins Auge zu fassen, so scheint es mir nach meiner bescheidenen Meinung das
richtigste,diese sämmtlichen Zusätzezu streichen. Sie sind, wie es mir scheint, zum größten Theile
nicht durchzuführen. Wenn Sie Seite 7 aufschlagen,so finden Sie, daß die zu leistenden Pensionen
in der Regel von der Stadt- oder Gemeindekasse des Wohnorts des Pensionärs vorschußweise
gezahlt werden sollen. Meine Herren! Hiernach wird durch Reglement einer Gemeindekasse.des
Wohnorts des Pensionärs die Verpflichtung auferlegt, dem betreffendenBeamten die Pension
vorschußweise zu zahlen. Ich bin der Meinung, daß die Vei-pflichtung für die Provinz Geld zu
zahlen, keiner Gemeinde auferlegt werden kann, dazu hat die Prouinzml-Verwaltung nicht die
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Befugniß und der Herr Minister des Innern auch nicht. Ich sage es offen, wenn demnächst
Pensionäre nach Düsseldorf zogen, und man verlangte von mir, daß ich die Pensionen zahlte, so
würde ich einfach sagen: ich thue das nicht, ich halte mich dazu nicht berechtigt. Ich bin wohl
verpflichtet,die Requisitionen der Provinzial-Verwaltung zu erledigen, soweit es sich um Geschäfte
handelt, aber Geld zu zahlen, solches der Provinz vorzuschießen,dazu bin ich nicht nur nicht
verpflichtet, sondern nicht einmal berechtigt. Wenn man mir Geld schickt, bin ich verbunden,
dasselbe auszuzahlen; wenn man es mir aber nicht schickt, dann zahle ich auch nichts. Von der
betr. Verpflichtungist im §. 10 die Rede und nachher im §.13 dieselbe wiederholt. Ich kenne
keine Bestimmung, die die Gemeinden verpflichtete,für die Provinz Geld auszuzahlen, und ich bin
der Meinung, daß die Gemeinden alle Veranlassung haben, sich gegen solche Auflagen zu wehren,
denn es könnte das zu weittragenden Confequenzenführen. Demnächst könnte auch der Staat
kommen und sagen, ich habe das und das zu zahlen, etwa für Staatspensionäre, zahle die
Summe für mich aus. Die Gemeinden haben eine solche Verpflichtungnicht und deshalb kann
eine derartige reglementarischeBestimmung nicht erlassenwerden.

Der folgende §.14 lautet:
„Von der Wiederanstellungoder diätarischen Beschäftigungeines Pensionärs im Staats¬
oder Communaldienste ist vou derjenigen Behörde, welche die Anstellung bezw.
Beschäftigung verfügt hat, unter Angabe des Diensteinkommensder neuen Stelle
und Beginn derselbendem Landes-Direktor Nachrichtzu geben."

Ja, meine Herren, wenn der Pensionär in Westfalen angestellt wird — ich will einmal
die Nachbarprouinz nennen — woher entnehmen Sie dann die Berechtigung, der Behörde in
Westfalen irgend eine Verpflichtungaufzuerlegen, und wenn sie nicht erfüllt wird, ihr eine Ver¬
antwortlichkeitaufzubürden? Eine solche Verpflichtungkann ihr nicht auferlegt werden.

§.15 handelt von der Höhe der in dem besonderenFalle dein Pensionär zubclassenden
Pension. Es heißt darin:

„Die Höhe der in diesem Falle dem Pensionär nach Vorschrift des §. 2? letztes
alinsa der Kreisordnung vom 30. Mai 1887 zu belassenden Pension wird vom
Landes-Direktor bestimmt, gegen dessen Festsetzung die Beschwerde an den Provinzial-
Ausschußinnerhalb zweier Wochen nach Zustellung der Entscheidung dem Pensionär
freisteht, vorbehaltlichdes Rechtsweges."

Wie stellt sich aber die Sache, wenn der vensionirte Beamte wieder eine Anstellung
annimmt? Meines Trachtens folgendermaßen: Die zu beziehende Pension ist durch Resolution
oder vollstreckbares Erkenntniß festgestellt, und wenn die Gemeinde einen Abzug machen will, und
der Pensionär sich das nicht gefallen läßt, so mag die Gemeinde klagen, der vensionirte Beamte
kann aber nicht auf den Weg der Klage vcrwiefen werden, da er in den meisten Fällen ein
Erkenntniß in Händen hat, und gegen die Gemeinde die Exekution vollstrecken lassen kann. Sie
können das durch eine solche Reglementsbestimmungnicht ändern, da für die Frage, inwieweit
die Pension gekürzt werden kann, nur der Rechtsweg entscheidendist. Diese Bestimmung hat
also keinen Zweck, da sie nicht durchführbar ist.

Es kommt nunmehr §.16:
„Von dem Ableben eines Pensionärs hat die Behörde des Wohnortes, insofern
derselbe im preußischenStaate liegt, unter Beifügung eines vom Standesamte kosten¬
frei auszufertigendenTodtenscheinesdem Landes-Direktor Anzeigezu erstatten."
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Es gehört das wieder in die Kategorie der Verpflichtungen,von denen ich nicht weiß,
worauf sie basirt werden sollen. Wenn das Standesamt die Todtenscheinekostenlos ausstellen
will, so ist dagegen nichts zu erinnern, wir können es aber nicht vorschreiben,

§. 1? handelt davon, inwieweit die HinterbliebenenAnspruchauf Pension haben. Auch
diese Nestimmung würde ich nicht in das Reglement aufnehmen. Eine Pensionskasse hat die
Verpflichtung,die gesetzlich zu beanspruchende Pension zu zahlen. Was beanspruchtwerden kann,
sagt das Gesetz. Wir können durch Reglement weder etwas vermindern noch hinzufügen und
wenn das Gesetz spater eine andere Bestimmung trifft, dann findet das ohne Weiteres Anwendung.
Es ist diese Bestimmung durchaus überflüssigund nicht zweckmäßig. — Ich greife nunmehr zurück
auf den Zufatz des Provinzial-Verwaltnngsraths zu dem 8- 4. Da ist, meine Herren, eine
genaue Nestimmung darüber getroffen, was berechnet werden soll bei den Pensionsbemessungen.
Darüber hat aber das Reglement gar nicht zu befinden und es ist unrichtig, zu sagen, daß

„persönlicheZulagen und Wohnungsgeldzuschüsse bei der Pensionsregulirung und bei
der im §. 2 vorgeschriebenenAufstellung der Nachweisungenüber das Dienstein-
konnncnnur dann in Betracht kommen, wenn denselben Pensionsberechtigungverliehen
worden ist."

Das Gesetz bestimmt, inwieweit persönliche Zulagen in Betracht kommen, und die
gesetzliche Bestimmung ist dem vorstehenden Satze widersprechend. Die persönlichen Zulagen
kommen nach der Iudikatur des Oberverwaltungsgerichtsund des Reichsgerichtsstets in Anrechnung,
wenn nicht ausdrücklichvereinbart ist, daß die Pensionsberechtigungausgeschlossen sein soll. Daß
diese meine Auffassung von der Sache nicht ganz unbegründet ist, ersehenSie, wenn Sie sich
den §. 4 ansehen, wie er von dem Herrn Minister entworfen ist. Da ist ganz richtig gesagt
und zwar in dem Absätze 2:

Die übrigen zwei Dritttheile werden, unbeschadet der näheren Ermittelung des
pensionsberechtigtenDiensteinkommensbei Eintritt des Falles der Pensionsregulirung,
mit einem Pauschalsatzin Rechnung gestellt, welcher von 3 zu 3 Jahren einer Revision
unterworfen werden kann."

Es ist hier ausdrücklich hervorgehoben,daß diese Vorschrift über die Anrechnungder zwei
Dntttheile nicht maßgebendfei für die fpätere Berechnungder Pension. Sie ist nur maßgebend
und entscheidendfür die Berechnung der Beiträge. Es ist dies deshalb hinzugefügt, weil das
Reglement über die Höhe der Pensionen nichts zu bestimmenhat. Es ist daher eine Inconsequenz,
wenn wir einmal sagen: ^. „ . «

unbeschadet der näheren Ermittelung des penstonsberechtigtenDienstemtommens"
und nachher "bei einer ganz ähnlichenBestimmung festfetzen, was gelten soll bei Bestimmungen

"' Wenn Sie meinen Auffassungenbeistimmen,würde ich anheimgeben, ob Sie nicht Ihr
Gutacbten dahin abgeben, daß Sie die Zusätze von §. 10 ab - und in dem Zusatz zu §. 4 den
letzten'Satz (die anderen Zusätze scheinen mir unbedenklich) - zu streichen vorschlagen. I.n
Uebrigen bitte ich Sie, die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths anzunehmen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Sie meinen also incl §. 17 ?
AbgeordneterLindemann fortfahrend: Ich meine den Zusatz zu §. 4, beginnend n»t

den Worten: „Persönliche Zulagen u. s. w., dann die Zusätze 8- 10-18 mcl." Der Zusatz zu
§- 19 kann bestehen bleiben. § 18 lautet:

„Nicht erhobenem Pensionen verjähren nach 4 Jahren.
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Sie werden nur Recht geben, daß hierüber das Reglement nichts bestimmenkann, denn
Sie können an dein Gesetzenichts ändern, und das Gesetz bestimmt, wie ich glaube, daß die
Pensionen erst mit dem Ablauf von 5 Jahren verjähren. Wir können nicht durch Reglement
allgemeineGesetze ändern.

Wenn ich mir dann noch eine kleine Bemerkung erlauben darf zu der Petition der
Bürgermeister der Landgemeinden, so gestatte ich mir, dieselbe Ihrem freundlichenWohlwollen
zu empfehlen. Es liegt ja auch im Interesse der Allgemeinheit, daß die Beamten sorgenfrei
gestellt sind und daß wir gute und tüchtige Beamte behalten. Der preußischeund deutsche Staat
ist dadurch groß geworden, daß der Beamtenstand integer blieb. Für alle Beamten ist gesorgt,
nur bei den Landbürgermeistern ist dies nicht der Fall. Ich würde mir den formellen Antrag
erlauben, diefe Petition dem Provinzial-Landtag zur gefälligen Bearbeitung bis zur nächsten
Session zu überweisen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Courth: Ich möchte mir den formellen Antrag erlauben, entweder
diesen Entwurf einer besonders zu bestellenden Commission zu überweise» oder
ihn dem zu wählenden Provinzial-Ausschuh zur weiteren Bearbeitung bis zum
nächsten Landtage zuzustellen. Heute sind wir offenbar nicht in der Lage zu verhandeln.
Die Materie ist zu wichtig und einschneidend,da auf eine ganze Reihe gesetzlicher Bestimmungen
Rücksicht zu nehmen ist. Sie haben die schwerwiegenden Bedenkender Herrn Oberbürgermeisters
Lindemann gehört, wonach es mir gewagt erscheint, die Vorlage so prima vista im Hause zu
verhandeln.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Landes-Direktor Klein hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Landes-Direktor Klein: Ich glaube, daß bei der Vorlage zwei Punkte zu unterscheiden
sind, einmal die formelle Behandlung des Reglements und zweitens die materielle Bestimmung.
Ueber die materielle Bestimmung werden Sie heute schon Beschluß fassen müssen, da ja der Herr
Minister des Innern ein Gutachten des Landtages verlangt. Was nun die formelle Behandlung
anlangt, fo halte ich es für zulässig, daß Sie hierüber und nach Anregung der Bedenkendem
Provinzial-Ausschuß den Auftrag ertheilen, dieses Gutachten in Ihre»: Namen zu erstatten. Wenn
die Sache in diesem Sinne behandelt wird, dann möchte ich auf den §. 27 der Provinzialordnung
zurückgreifen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es ist zunächst ein Antrag gestellt, die Behandlung der
ganzen Sache auszusetzenund an den zu wähleuden Provinzial-Ausschuß zu verweisen mit dem
Auftrage, die Sache dem Provinzial-Landtage in der nächsten Session vorzulegen. Der Herr
AbgeordneteZweigert hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterZwcigert: Meine Herren! Ich möchte Sie dringend bitten, diefen Antrag
abzulehnen. Das Referat, betreffenddas Regulativ für die Pensionskasseder Landbürgermeistereien
und Landgemeinden der Nheinvrovinz ist so klar und präcise gefaßt und die Ausführungen des
Herrn OberbürgermeistersLindemann sind so durchschlagend, daß ich glaube, wir können berathen.
Die Beamten haben lange genug gewartet, so daß endlich einmal die Verhältnisse sicher gestellt
werden müssen. Ich möchte sie nicht noch auf das nächste Jahr vertröstet sehen. Wer kann
wissen, was bis dahin passirt, und es wäre sehr zu bedauern, wenn dieselben noch auf ein Jahr
Vertröstet würden mit Ansprüchen,auf deren Erfüllung sie schon 40 Jahre warten. Ich beantrage
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zur Geschäftsordnung, daß wir die Sache hier noch zur Berathung bringen. Die Angelegenheit
ist wirklich nicht so schwerwiegender Natur, daß wir sie nicht behandeln könnten. Ich möchte
jedenfalls nicht, daß wir die Leute noch auf weiter hinaus vertrusteten.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Courth: Das war ja mein Prinzipal-Antrag, die Petition der Commission,
die aä iioc zu wählen ist, zu überweisen. Es könnte dieselbe morgen schon zusammentreten.
Im Hause dürfen wir meines Erachtens heute die Fassung nicht feststellen, da zu leicht Irrthümer
unterlaufen können.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Becker hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Becker: Ich halte es nun aber doch für erwünschter,daß wir heute fchon
materiell die Sache behandeln, daß wir vor allem die Erklärung der Provinzial-Verwaltung und
deren Bedenkenhören. Ich möchte deshalb Herrn Iustizrath Courth bitten, seinen Antrag bis
nach der General-Diskussionzurückzuziehen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich ziehe meinen Antrag zurück.
VorsitzenderFürst zu Wied: Sie ziehen also Ihren Antrag zurück! — Herr Landes-

Direktor Klein hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Der §. 2? der Kreisordnung schreibt behufs Bildung einer

Pensionskassefür die Bürgermeister und die übrigen besoldeten Beamten der Landbürgermeistereien
und Landgemeindenvor:

Im ^alle der Pensionirung des Bürgermeisters einer Landbürgermeistereikommt
bei der Berechnungder Dienstzeit auch die Zeit in Anrechnung, während welcher der
zu pensionirendeBeamte bei anderen Landbürgermeistereiender Provinz als Bürger¬
meister angestellt gewesen ist.

Die Landbürgermeistercienund Landgemeinden der Provinz werden zu einem
Kassenverbandevereinigt, welchem es obliegt, den in Ruhestand versetztenbesoldeten
Beamten der Landbürgermeistereienund Landgemeindendie ihnen zustehenden Pensionen

Die zur Bestreitung der Pensionszahlungen erforderlichen Beiträge werden von
den Landbürgermeistereienund Landgemeindennach Verhältniß des jeweiligen Betrages
des pensionsberechtigtenDiensteinkommens der Beamten aufgebracht. Diejenigen
Landbürgermeistereien,welche im Ehrenamt« verwaltet werden, haben hierzu nach
Maßgabe eines von den, Kassenvorstandefestzusetzenden fingirten Diensteinkommens
beizutragen. Gegen den Festsetzungsbeschlußfindet innerhalb zwei Wochen, die
Beschwerdean den Bezirksausschußstatt. .< m «,>>-. ., c^.

Die Pensionskasse wird durch Organe des Provmzml-Verbandes unter Aufsicht
des Provinzial-Ausfchussesverwaltet. Im Uebrigen werden die Verhältnisseder Kasse
durch ein nach Anhörung des Provinzial-Landtags von dem Minister des Innern zu
erlassendesRegulativ geordnet. „5 ^ . <«

Die Provinzial-Vertretung ist ermächtigt, emen Theü der gemäß §. 1 Nr. 2
des Gesetzes vom 30. April 1873 (Gesetz-Sammlung Seite 187) und ß. 26 des
Gesetzes vom 8. Juli 1875 (Gesetz-Sammlung Seite 497) aus der Staatskasse
jährlich zur Verfügung gestellten Summe an die Pensionskasse zu überweisen.
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Im Falle einem definitiv angestelltenBürgermeister auf Grund der Vorschriften
des Vierten Absatzes des §. 24 die widerruflicheVerwaltung einer oder mehrerer
Landbürgerineistereien übertragen wird, ist derselbe mit dein von dem letzteren
bezogenen Diensteinkommenpensionsberechtigt.

Das Ruhegehalt der pensionirtcn Bürgermeister und sonstigen Beamten der
Lllndbürgermeistereienund Landgemeinden fällt fort oder ruht insoweit, als der
Pensionirte durch anderweitige Anstellung im Staats- oder Communaldieuste ein
Einkommenoder eine Pension erwirbt, welche, mit Hinzurechnungder ersten Pension,
sein früheres Einkommenübersteigen."

Nach dieser gesetzlichen Bestimmung hat also der Herr Minister des Innern das
Regulativ zu erlassen und über dasselbe den Landtag zu hören. Es kommt bei diesem Regulativ
auf zwei materielle Fragen an:

1. ob sie einen Theil der Kreisrente zu den Pensionszuschüssenabtreten wollen, oder
nicht und

2. ob sie die Pensionskasseblos pro kuwro in Kraft treten, oder ob dieselbesämmtliche
jetzt bestehenden Pensionen übernehmen soll.

Es sind dies zwei sehr wichtige materielle Fragen, Um Ihnen einen Ueberblicküber
die zweite Frage, beziehentlichder hierbei zu treffenden finanziellen Belastung zu geben, habe ich
veranlaßt, dah eine Uebersicht per 1. März 1888 über die den Gemeinde- und Forstbeamtcn
der Provinz gesetzlichzustehenden Pensionen angefertigt werde. Diefe Uebersichtergiebt, daß in
der Nheinprovinz im Ganzen an Pensionen zu zahlen sind:

An Bürgermeister ................ 38893 M. 83 Pf.
An Gemeinde-Forstbeamte ............. 18 241 „ 04 „

zusammen also . . 5? 134 NlT^Pf.
Diefe Summe würde, wenn die Penfionskassen die bestehendenPensionen übernehmen

sollen, sofort zu zahlen und auf die fämmtlichenGemeinden der Provinz nach Maßgabe der
gezahlten Gehälter umzulegensein, soweit nicht aus der Kreisrente ein Betrag zur Deckung der
57 134 M. 87 Pf. bewilligt wird. Tritt letzteresnicht ein, fo sind die 5? 134 M. 87 Pf. auf
die zur Zeit geltenden Gehälter umzulegen. Es beziehen die Bürgermeister nun im Ganzen
931942 M. Gehalt, die Forstbeamten 448 970 M, macht zusammen also 1379 912 M. Legen
Sie diese 57 134 M. auf diefe Summe um, fo würde jede Landbürgermeistereivon dem pensions-
berechtigtenEinkommendes Bürgermeisters 4,in°/° zu entrichten haben, wozu dann die Beiträge
für die weiter entstehenden Pensionen treten würden, dagegen würden die Gemeinden von
der Pensionszahlung an einzelneBeamte sofort befreit sein. Im Provinzial-Verwaltungsrath ist
die Frage zur Berathung gelangt und hat man dort sich einstimmig dahin ausgesprochen, daß
die Pensionen für die Vergangenheit mit zu übernehmen seien, denn zu welchen Konsequenzen
würde es führen, wenn einzelne Gemeinden noch 20 bis 30 Jahre Pensionen für ihre früheren
Bürgermeister zahlen und dabei gleichzeitig Beiträge zur Pensionskasse leisten sollen. Der Aus¬
gleich würde alsdann so spät kommen, daß er der jetzigenGeneration wenig mehr nützen würde.

Da die Last ihrer Höhe nach nicht unerschwinglich ist, so wird man nur dem Vorschlage
des Herrn Ministers beitreten und die jetzt zu zahlenden Pensionen mit auf die Kafse übernehmen
können. Was nun die Frage anlangt, ob ein Zuschuß aus der Kreisrente zu gewähren fei, so
war der Provinzial-Verwaltungsrath der Ansicht, daß hierzu ein Bedürfniß nicht vorliege, anderer¬
seits verkannte man auch nicht, daß die Stadtgemeinden in den Landkreisen,die nach dem Gesetz
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an der Kreisrente partizipiren, deren Beamte aber nicht an der PenMiskasse theilnehmen, dadurch
geschädigt würden, wenn ein Theil der Kreisrente für die Bedürfmffe der Pensionskasseverwendet
werden sollte. Von dieser Erwägung ausgehend, war der Provinzml-Verwaltungsrath der Ansicht,
daß der 8. 3, welchernach der Vorlage lautet: « <^ «,,. . ..

Soweit der Bedarf der Kasse nicht aus den ihr etwa gemäß tz. 27, Abs. i) der
Kreisordnung von der Provinzial-Vertretung überwiesenenZuschüssengedeckt wird,
kommt derselbe auf die Landbürgermeistereienund Landgemeinden nach Verhältniß
des pensionsbercchtigtenDiensteinkommcnsder von ihnen besoldeten Beamten zur
Vertheilung."

wie folgt zu fassen sein würde: ^ « ^. . ^
Der Bedarf der Kaffe konnnt auf die Landbürgermeistereienund Landgememden

Die"Mriae?ZuW/Wlangmd, f° betreffen diefelbenden formellen Gang des Veran-
lagunqsaeschäftesund der Auszahlung der Pensionen. Wir waren allerdings der Anstcht,daß über
di^Fra e hr iel Streitigkeiten mit den Gemeinden entstehen können. Die Promnz ha die
Be räae nick u Mhlen sondern lediglich die Pensionskasse zu verwalten und wir wünschtenfür diese

klare und bestimmteNormen zu erhalten Von diesem

Gesenkte aus sind die Zusätze gemacht worden, welche Herr OberbürgermeisterLindemann
b"m^^ das Reglement den Rechtszustandallerdings nicht ändern, noch
Ve p chtuug n auferlegen, allein wir können zur Vermeidung von Zweifeln und Differenzen emm
dl^ ^ Nechtszustandentsprechenden Geschäftsgang näher präzisiren und un Reglement

richtig, daß den Städten durch das Reglement eine Verpflichtung
mieue,^ , . ' ^.„^,.,^ von Pensionen au erlegt werden kann und haben wir geglaubt,

3e7^ deN'3 3^°Neg3 auszudrücken. Anders liegt aber die Sache den Land-
ge,ne n n gege tiber Wenn dieselben zu einen. Verbände zur Zahlung der ihnen obliegenden
m " U" , ,^ .,., s. ist es in der That nicht zuviel verlangt, daß dieselbensich für die

» li »» «h.«i«m „,.d mch. «°° A.W.M »u, d« C°„,r.lW.
^. »m7 3^ b°'M ^.«,.»«'^ «nd.m.„n „ich. dmch d.„ A„«dn,«
,« d r M«l" »°,,°«»d «ch°»«>«l«°w», !° w°rd° ,ch »»r!chw„ W ,»«<«, d«h d« >mn
«..^ >, , >..„ »„U.,, <,«lnMi» d>! Pms>»„» »»««chlm l,»!>m, Noch den Vidmlm,

« ' ^ 7 ls.« itt nickt acnuq, daß den Gemeinden die Pensionen abgenommen

^itta t"3cht werden, der Leeren muß vielmehr dernötige

.chu^-T3'w2n, damit nicht die feinden ..n — ^e ^u, ^m^den
Zahlungen der Pensionen f^g Mrst ^ " .^ ^
Nicht von jeder MUwnkungbei d m ^^^^^^^ ^ ^.^ ^.^ ^.^

3^nsi2: t3w u2 ""^ ^cht un^llig, wenn diefelben auch für die Folge

die vorschußweise Zahlung bchaltm ^ ^^ im Auge gehabt und habe

icb d«l tt". '"Fa U beschad? Ermittelung des pensionsberechtigtenDienst¬
ich deshalb den Satz. "Unbeschlldei° ^ ^ stehenlassen. Die Gemeinden mögen
emkommensbei Eintritt des Falles der ^"N°nsreguiiiu u , ^ u
später »uf dem Rechtswege mit dem Bürgermeister ausmachen, wie hoch sich der Betrag der

9*
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Pension beläuft, allein für die Veranlagung der Beitrage, und das Ausschreiben derselben
ist nothwendig, daß das Reglement feste Direktive giebt, zumal da hier manchmal nur
wenige Groschen in Frage kommen. Dem Beamten bleibt ja im Falle der Pensionirung sein
voller Rechtsanspruch gewahrt; es handelt sich nur darum, mit welchemBetrage die einzelne
Gemeinde herangezogenwerden soll und das, meine ich, könnten wir ganz gut durch das Regle¬
ment ordnen.

Die weiteren Zusätze bezwecken lediglich, uns die Zahlung der Pensionen zu erleichtern.
Die Gemeinde ist in einer verhältnißmäßig viel besseren Lage als wir, denn wenn sie die Pension
zahlt, weiß sie ganz genau, wo der betreffendePensionär sich aufhält, und ob einer der Gründe
vorliegt, aus denen die Pension fortfällt. Wir wohnen hier in Düsseldorf etwas fehr weit vom
Schuh und wenn uns die Landbürgermeister nicht unterstützenwollen, dann würden wir in die
Lage kommen, Pensionen zu zahlen, die gesetzlichnicht mehr hätten gezahlt werden dürfen, woraus
viele Differenzen entstehen können. Ich glaube, daß die berührten Gesichtspunktedie vollste
Beachtung verdienen und daß unbeschadet der Bedenken für die Stadtgemeinden, denen allerdings
Rechnung getragen werden muß, die Landgemeinden nicht aller Verbindlichkeit ledig erklärt
werden dürfen, sondern die Landgemeinden müssen durch ihre Thätigkeit die Kasse unterstützen.
Diese Gesichtspunktekönnen nur bei einer Commissionsberathungzur Geltung kommen und schließe
ich mich deshalb dein Antrage an, daß die Sache zunächst in die Commission verwiesen wird,
nachdem die Versammlung hier über die beiden materiellen Fragen sich schlüssig geinachthaben
wird, ob ein Beitrag aus der Kreisrente gezahlt werden soll, und ob die Pensionen für die
Vergangenheit mit zu übernehmen sind.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Melbeck hat das Wort.
Abgeordneter Melbeck: Meine Herren! Meine Bedenkenrichten sich vorzugsweisegegen

den Schlußsatzdes §. 4. In dieser Beziehung hat der Herr OberbürgermeisterLindeman» bereits
dasjenige gesagt, was ich zum Vortrag bringen wollte. Es ist nämlich in diesem Schlußsatz genau
das Gegentheil von dem angenommen, was durch die Gerichte und die Verwaltungsbehörden
bisher als feststehend angenommen ist. Es heißt dort:

„Persönliche Zulagen und Wohnungsgeldzuschüsse kommen bei der Pensionsregulirung
und bei der im §. 2 vorgeschriebenen Aufstelluugder Nachweisungenüber das Dienst¬
einkommen nur dann in Betracht, wenn denselben Pensionsberechtigung verliehen
worden ist."

Das würde denn doch zu großen Weiteruugen und Ungerechtigkeitenführen. Das Ge¬
gentheil ist nämlich richtig. Die Gerichte sowohl wie die Verwaltungsbehörden haben entschieden
daß Wohnungsgeldzuschüsse und dauernde persönliche Zulagen vensionsvflichtigsind. Ich habe mir
daher erlaubt, den Antrag zu stellen, diesen Passus zu streichen. Ich bitte Sie also, den
Passus von:

„Persönliche Zulagen .... bis ... . verliehen worden ist"
zu streichen, denn derselbekommt thatsächlichaußer Betracht, da grundsätzlichdie persönlichenZu¬
lagen :c. pensionspflichtigsind.

Für den Fall, daß Sie nicht dem Antrage des Herrn Oberbürgermeisters Lindemann
entsprechend beschließen wollen, daß dieser Schlußsatz in Wegfall kommt, dann möchte ich bitten,
meinen Antrag anzunehmen. Im Uebrigen muh ich sagen, bin ich mit den Ausstellungen, die
Herr Oberbürgermeister Lindemann macht, durchaus einverstanden. Ich würde es auch fiir eine
Stadt wie Düsseldorf, wo sich in der Regel viele Pensionäre niederlassen,bedenklich halten, wenn
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sie ihre Stadtkasse damit beauftragen müßte, zahlreiche, die Stabtgemeinde nicht interessirende
Pensionen zu zahlen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteGraf Brühl hat das Wort.
Abgeordneter Graf Brühl: Gegenüberden vorliegenden Vorschlägen muß ich hervorheben,

daß auch die Landgemeindenmanches zu Gunsten der Städte thun müssen, was nicht so ganz
bequem ist und mancherleiArbeit macht. Ich meine nämlich, wenn wir uns Alle so feindlich
gegenüberstellen und uns keine rechte Hülfe mehr leisten, dann können wir nicht weiter. Ich meine,
es ist doch durch die Unfall- und Krankenversicherungauch schon ein weitläufiges, gegenseitiges
Aushülfeleistenzwischen Stadt und Land als Grundsatz eingeführt und diesen Grundsatz müssen
wir doch, wenn wir weiter kommen wollen, auch bei dem empfohlenenEntwurf eines Regulativs
für die Landbürgerineister-Pensionskassezur Anwendung bringen.

Ich mochte noch eins zur Erwägung den, hohen Hause anheimgeben. In dem Entwurf
für die Feuerversicherungist vorgesehen,daß ein besonderes Kuratorium für die Versicherten besteht.
Wenn nuu der Antrag, wie er jetzt vorliegt, angenommenwird, daß also mit der Pensionskasse
auch noch dieses Kuratorium eingeführt wird, so meine ich, wäre es gut, wenn den Landbürger-
mcistern selbst Gelegenheit gegeben würde, ihre Wünschennd Anträge geltend zu machen, indem
aus ihrer Mitte ein Veirath des Provinzial-AusschusseZ gewählt wird, welcher das erledigen kann.
Dann, meine Herren, ist die Pflicht, für die Landbürgermeisterzu sorgen, von den Herren Lindemann
und Zweigcrt zugegeben worden. Dieselben sind bis jetzt hier am Rhein sehr stiefmütterlich
behandelt worden. Die Pensionssätzesind so niedrig, daß es einem als Landrath immer schwer
wird, einen alten verdientenBürgermeister zu pensioniren. Man weiß, daß man ihn gewissermaßen
am Hungertnche nagen läßt. Es würde wünschenswerth sein, daß wir für die Bürgermeister
etwas thun, es würde das für sie ein beruhigendes Gefühl sein, wenn ihnen eine besondere
Vertretung/ein besondererBeirat!) gewährt wird.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBloem hat das Wort.
Abgeordneter Bloem: Meine Herren! Ich möchte Sie bitten, den Ausführungen des

Herrn AbgeordnetenLindemann in allen Punkten beizutreten, denn ich glaube, sie sind nicht
widerlegt und sind auch unwiderleglich. Was den Punkt 4 anbelangt, so hat Herr Abgeordneter
Melbeck schon ausgeführt, daß der Zufatz gegen das Gesetz ist. Ich halte den weiteren Zusatz
zwar für richtig, aber für überflüssig. Was er will, das steht Alles fest und darum brauchen
wir es nicht im Reglement zu sagen. Wenn Graf Brühl darauf hinweist, daß es zweckmäßig sei,
wenn die Städte und die Landbürgermeistereiensich gegenseitigHülfe leisten, so ist das gewiß
wünschenswerth aber eine gesetzlicheVerpflichtung können wir unmöglich auferlegen, denn wir
können keine Gesetze erlassen,sondern nur der Staat und das Reich und nur, wenn auf gesetzlichein
Wege diese Verpflichtung festgesetzt würde, würde dieser Zusatz zulässig sein. Was den §. 13
anlangt so gilt da vollständig dasselbe. Die Kassen können nicht mit Weisung versehen werden,
wenn sie nicht zum Verbände gehören. Der ß. 14 muh unzweifelhaftwegfallen, denn wir können
nicht den Behörden eine derartige Direktive geben, wie sie hier vorgesehenlst. Was den §. 15
angeht, so hat Herr AbgeordneterLindemann mit vollem Recht darauf hingewiefen,daß das Gesetz
gerade das Gegentheil bestimmt. c. <. , ^

Dasselbe gilt von dem §. 16, der ebenfalls gestrichen werden muß, ebenso der §. 17,
und in Betreff des s 18 kann ich nur bestätigen, was bereits Herr Lmdemnnn angedeutet hat,
daß in den Bezirken des Rheinisch-Französischen Rechts diese Bestimmung gegen das Gesetz ver¬
stößt, denn das Gesetz läßt eine Verjährung nur innerhalb 5 Jahren zu.
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Wenn dann Seitens des Herrn Lcmdes-Direktors angedeutet worden ist, es könne sich
empfehlen, daß der Provinzial-Ausschuh ein Gutachten abgebe, so muß ich doch sagen, daß es
unzulässig ist, ein solches Gutachten als Gutachten des Provinzial-Landtages gelten zu lassen, denn
nach H. 34 der Provinzial-Ordnung hat nicht der Ausschuß, sondern der Provinzial-Landtag ein
solches Gutachten abzugeben. Es ist darauf hingewiesenworden, daß die Sache sehr dringlich sei;
ich bin derselben Ansicht, ich glaube aber, daß mit Rücksichtauf die Ausführungen des Herrn
Lindemann wir heute nicht im Stande sind, ohne Weiteres ein Gutachten abzugeben.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat das Wort.
AbgeordneterDr. Muth: Meine Herren! Im Anschluß an die Ausführungen des Ab¬

geordneten Grafen Vrühl möchte ich Sie doch bitten, im Interesse der Landgemeindendie Ver-
waltungshülfe beizubehalten. Es ist doch gewiß praktisch, wenn ein Bürgermeister aus seiner
Gemeinde verzieht, und das wird oft vorkommen, daß dann die andere Gemeinde, in die er
hinzieht, ihm die Pension ausbezahlt. Es ist auf die Unfallversicherungverwiesenworden, bei
der die Post die Auszahlung bewirkt und das ist ja ein gesetzgeberischesVorgehen, dem man sich
sinngemäß anschließen kann. Herr Bloem meinte, daß die Bestimmung im §. 18 gegen das
Gesetz verstoße, ich habe aber das Vertrauen zu der KöniglichenNegierung und zu dem Herrn
Minister des Innern, daß, wenn er uns ein Regulativ vorlegt, dann die Bestimmungendesselben
nicht gegen das Gesetz verstoßen. (Rufe: Es handelt sich hier nur um Zusätze!) Gut, dann
möchte ich darauf hinweifen, daß nach H. 2? Abf. 4 der Kreisordnung ein Regulativ erlassen
werden kann und daß der Herr Minister darin die Berechtigung hat, alle die praktischen Bedürf¬
nisse zu berücksichtigen, die wir für zulässig halten, und wenn wir in unseremGutachten feststellen,
daß die Gemeindekassenzur unentgeltlichenZahlung verpflichtet sind, dann glaube ich, handeln
wir im Interesse der Provinz, wenn auch eine kleine Belästigung oder kleine pekuniäre Nachtheile
den städtischen Gemeinden daraus erwachsen. Halten wir darum an diesen Bestimmungen fest.
Jedenfalls aber ist die Materie so verwickelt, daß ich dem Antrag Courth beipflichtenmuß, daß
ein Referat morgen oder übermorgen über die Sache erstattet werde.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Landes-Dircktor hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Ich möchte Sie dringend bitten, nicht ohne Weiteres die Znsätze

abzulehnen, denn dieselben haben eine weitgehendepraktische Bedeutung. Wenn Sie die Sache
an eine Commissionverweisen, so kann jedem BedenkenRechnung getragen werden. Wir haben
die Gemeinden zu einem Verbände vereinigt und das Gesetz sagt, daß der Minister ein Reglement
erlassenkann und darum glaube ich auch, daß der Herr Minister berechtigtist, die erforderlichen
Bestimmungen, welche von mir angeregt worden sind, zu treffen. Sollten die Städte derartige
Lasten nicht übernehmen wollen, so mnß man sie ausschließen und es würden einzelnePensionen
von hier aus bezahlt werden müssen, oder es muh die Bestimmung getroffen werden, daß die
Pensionsbercchtigten ihre Pensionen nur bei der Gemeindekassedes Pensionsortes oder bei einer
anderen Kasse des Pensionsuerbandes erheben können. Ohne eine solche Bestimmung kann die
Sache nicht durchgeführt werden.

Wenn ich noch ein Wort über die beiden Petitionen sagen darf, fo scheint mir die Frage
der Versorgung der Hinterbliebenen der Gemeindebeamtcn noch nicht spruchreif zu fein. Ich
bedauere das sehr, denn ich erkennedie Nothwendigkeit der Lösung dieser Frage vollständig an,
aber heute kann über die Frage weder beschlossennoch debattirt werden. Es ist zunächst zu unter¬
suchen, ob die Gemeinden freiwillig einer Kasse beitreten wollen, denn mit den Bürgermeistern
allein können wir die Kasse nicht bilden. Die Intention dieser Beamten geht auch dahin, daß
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ein Theil der Beiträge von den Gemeinden getragen werden soll. Die Sache soll so eingerichtet
werden, wie bei den größeren Städten und bei der Provinz, das heißt, es sollen die Beiträge
zum Theil von den Gemeinden,zum Theil von den Beamten selbst geleistet werden, was ich nur
als billig bezeichnen kann. Es ließe sich die Sache min so einrichten,daß die Gememden freiwillig
sich zu einem Verbände unter Führung der hiesigen Verwaltung vereinigen, oder aber es mühte
die Sache durch Gesetz geregelt werden. Ich möchte Sie nun bitten, die vorliegende Petition
dem Provinzial-Ausschuß zur Prüfung, Bearbeitung und Erstattung werterer Vorschläge an den
nächsten Provinzial-Landtag zu überweisen. Alsdann würden wir uns mit dem Herrn Oberprästdenten
beziehentlichmit dem Herrn Minister des Innern über die angeregten Fragen in Verbindung
setzen und gleichzeitig auch ermitteln, ob eine hinreichende Anzahl von Gemeinden bereit ist, frei¬
willig der zu bildenden Wittwen- und Waisenkasse für die Hinterbliebenender Bürgermeister und
Gemeindebeamtenbeizutreten. Die zweite Petition geht von den Gemeinde-Empfängernaus und
bezweckt deren Aufnahme in die Pensiouskasse. Die Pensionskasse ist für sämmtlicheBeamte der
Gemeinden gebildet, welche pensionsberechtigt sind. Wenn also den Gemeinde-Empfängernstaatlicher-
feits die Pensionsberechtigungzugebilligtwird, fo fallen dieselben ohne Weiteres unter das Gesetz
über die Pensionskasse. Sind dieselben aber nicht pensionsberechtlgt,so können wir fte mcht im
Wege des Reglementsin die Kasse aufnehmen. Es liegt hiernach auf der Hand, daß der
Provinzial-Landtag in dieser Frage keine Entscheidungtreffen kanm

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.
Abaeordneter Becker: Meine Herren! Auf allen Seiten ist ,a der Wunsch vorhanden,

diese Angelegenheitzum Abschluß zu bringen, und d» kann ich uüch nur dem Antrage des Herrn
Iustizratls Courth anschließen, welcher dahin geht, die Sache zur Bearbeitung und Berichterstattung
noch in dieser Session einer Eommission zu überweisen.Die Ausführungen des Herrn Lmdemann
werden sich in rechtlicher Beziehung schwerlich anfechten lassen und der Herr Landes-Direktor hat
bereits das Nichtige getroffen, wenn er sagte, die Verpflichtungzur Auszahlung der Penstonen
'»uß beschränkt werden auf die zu dem Verbände gehörigen Gememden. Das ist zulässig und
durch d s praktische Bedürfnißgeboten. Diese Aenderungenvorzunehmenund überhaupt m eme
eingehende Berathungder Sache einzutreten, wird zweckmäßig emem kleineren Kreise überlassen;
hier im Plennm würde die Berathung doch vielleicht zu Ineongrnenzen fuhren. Ich erlaube
mir daher den Antrag Conrth folgendermaßenzu vervollständigen: « n>>. r> .

Der hohe Landtag wolle heute die Bildung emer Coumiisnon von 9 Mitgliedern

und ich nwcl^m!hei^eben, daß das Präsidiumam Schlich der Sitzung schon Vorschläge über
die Znsamm nsetzu g d r Commission 'nacht. Wir könnten dann bereits übermorgen mundlichen
oder sHriftlicbenBericht haben. Ferner erlaube ich mir den Vorschlag,dieser Commission auch

d e ^e^ um sich über dieselben schlüssig zu machen Will ste dann
dem Vorschlag s Her^n Landes-Direktors folgen, dann möge ste uns diesen Vorschlag bringen;
unsere B t nug mid Beschlußfassung hier im Plenum wnd dann bedeutend erleichtert werden.

VoMender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteLmdemann hat das Wort.

33d7^ W^ "orte gemeldethat, so ist

'" ^Iswh^"^ Antrag Courth, der dahin geh, die Sache einer
Connnifsimiz7überw3/die womöglich in diesen Tagen noch die Bearbeitung und Vorbereitung
übernimmt.
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Dieser Antrag ist ergänzt worden durch Herrn OberbürgermeisterBecker, der dahin geht
daß auch die beiden andern Petitionen der Commission überwiesen werden und ich möchte Sie
fragen, ob Sie den Antrag weiter dahin ergänzen wollen, daß auch der Antrag des Herrn
AbgeordnetenMelbcck der Commissionüberwiesenwerde. — Se. Excellenz der Herr Oberpräsident
von Bardeleben hat das Wort.

Oberpräsident von Bardeleben: Ich glaube, daß es doch wohl nicht richtig sein
würde, zu sagen: „womöglich", sondern es mühte heißen, daß es „absolut nöthig" sei, daß die
Commissionden Bericht erstattete.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich bin dem Herrn Oberpräsidenten sehr dankbar für
diese Berichtigung; die Commission wird in diesen Tagen noch ihre Vorschlägefeststellen. Ich
möchte nur noch die Frage stellen, ob Sie nicht lieber 13 oder 15 Mitglieder in die Commission
wählen wollen. — Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.

Abgeordneter Becker: Ich glaubte, die Zahl von 9 Mitgliedern wäre nicht so groß, daß
nicht eine eingehende Berathung bequem vor sich gehen könnte, und sie wäre doch groß genug,
um mit der Sache schneller vorwärts zu kommen. Das ist der einzige Grund für meinen Vorschlag.

VorsitzenderFürst zu Wied: Dann würden wir an der Zahl 9 festhalten. Wenn
kein Widcrfpruch erfolgt (Pause) — und das ist nicht der Fall — so ist also das Präsidium
nun speziell beauftragt, im Laufe der Sitzung 9 Mitglieder für die Commifsion vorzuschlagen.

Damit wäre dieser Punkt der Tagesordnung erledigt und wir kommen nunmehr zu
Punkt«: Veschlußfafsung, betreffend die Uebernahme der Kosten des Baues von
Baracken gegen Einziehung des Servises der darin unterzubringenden Truppen
auf der Wahnerheide.

Ich erlaube mir die Anfrage, ob die hierzu eingegangenePetition vorgelefenwerden soll?
(Zustimmung). Die Petition liegt augenblicklichhier nicht vor. Sie gestatten dann wohl, daß
wir zum Punkt 7 der Tagesordnung übergehen. (Zustimmung). Cs erfolgt kein Widcrfpruch,
wir gehen also zu Punkt ? über: Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend
die Festsetzung der Entschädigung für die Mitglieder des Provinzial-Landtages,
des Provinzial-Ausfchusses und der Prouinzial-Commissionen, sowie die gewähl¬
ten Mitglieder des Provinzialraths.

Ich eröffne die General-Diskussion.— Herr Lcmdes-DirektorKlein hat das Wort.
Landes-Direttor Klein: Meine Herren! ß. 100 der Provinzialordnung schreibtvor:

„Die Mitglieder des Provinzial-Landtages, des Provinzial-Ausschusses und der
Provinzial-Commissionen,sowie die gewähltenMitglieder des Provinzialrathes erhalten
eine ihren baarcn Auslagen entsprechende Entschädigung. Ueber die Höhe derselben
beschließt der Provinzial-Landtag."

Zur Ausführung dieser Bestimmung ist Ihnen ein Referat vorgelegtworden, nach welchem
die Diätenfätze festgestellt werden sollen. Es sind diejenigenSätze angenommen worden, die auch
in allen übrigen Provinzial-Landtagen gelten und die auch früher hier gegolten haben. Es follen
danach die Mitglieder erhalten:

H,. an Tagegeldern ....................12 M.
L. Reifekosten,einschließlich der Kosten der Gepäckbeförderung:

I. bei Reifen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffengemacht werden können:
für das Kilometer...............— M. 13 Pf.
und für jeden Zu- und Abgang...........3 „ — „
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II. bei Reisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffenzurückgelegt werden
können, für das Kilometer ............... 60 Pf.

VorsitzenderFürst zu Wied: Wünfcht noch Jemand das Wort? (Pause.)
Wenn sich Niemand zum Wort meldet, schließe ich die General-Diskussion,
Wird noch eine Spezial-Diskussion beliebt? (Pause.) Es ist das nicht der Fall. Dann

würden wir wohl über den ganzen Antrag zur Abstimmung übergehen. Ich bitte diejenigen
Herren, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Pause.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nuumehr zu Punkt 6 der Tagesordnung: Beschlußfassung, betreffend

die Uebernahme der Kosten des Baues von Baracken gegen Einziehung des Servises
der darin unterzubringenden Truppen auf der Wahnerheide.

Die Angelegenheit ist vom Zerrn Landtags-Commissarius vorgelegt und von der
Königlichen Regierung zu Köln ausgegangen. Es liegen hier Anlagen bei von dem Herrn
Oberpräsidenten und dem General - Commando, Ich glaube, wir müssen die Hauptsachen hier
vorlesen.

Hente Morgen ist ein Zusatz-Antrag in dieser Frage von Seiten des Herrn Landtags-
Commissarius an den Herrn Landes-Direktor überreichtworden, an welchen sich eine Art Massen¬
petition, datirt von Köln und überschrieben: „Vorstellung mehrerer Gutsbesitzer und Bewohner
im Siegkrcise und im Kreise Mülheim am Rhein" anschließt. Das gehört also vollständig dazu.
Dieses Schreiben ist von einer ganzen Reihe Unterschriften vielleicht ^0—10 unterzeichnet,und
es würde ebenfalls zur Verlesung zu bringen sein. Zunächst bitte ich das Schreiben des König¬
lichen Oberprnsidiums vom 14. Juni d. I. an den Herrn Landes-Direktor der Rheinprovinz
M verlesen.

Schriftführer AbgeordneterBroich (liest):
Eoblenz, den 14. Juni 1888.

°)', <>^
Die Königliche Negierung in Köln macht in den: 8. v. r. hier beigefügtenBericht vom

Februar d. I. deu Vorschlag,zur Erleichterungder Einquartierungslast der Gemeinden in der
Nähe der Wahnerheide die Militair-Uebungsmannschaftenim Zeltlager unterzubringen.

Das KöniglicheGeneral-Commando hier, mit welchem ich mich dieserhalb mittelst des
abschriftlichbeigefügten Schreibens vom 16. April cr. in Verbindung gesetzt habe, ist nach
dem 8 v r beigefügten Rückschreiben von, 12. d. M. diesem Vorschlage nicht abgeneigt, hält
es aber zur dauernden Erleichterungder betreffendenGemeinden fowohl, als auch im dieustlichen
Interesse für wüufchenswerth, die Vergrüßeruug des Barackenlagers auf der Wahnerheide
ins Auge zu fassen, womit das Königliche Kriegsministerium im Prmz:p sich einverstanden
erklärt hat.

Das General-Commando giebt daher der Erwägung anheim, ob nicht die Provinz in der
Lage sei, die Kosten des Baues der weiteren Baracken ganz oder theilweisegegen Einziehung des
Servises für die darin unterzubringendenTruppen zu übernehmen.

Hiernach ersuche ich Ew. Hochwohkgeboren ergebenst,dem zusammentretendenProvinzial-
«andtage diese Angelegenheitzur Beschlußnahmevorlegen uud von dem Ergebniß mir gefälligst
Mittheilung machen zu wollen. ^ ^. ^ .. ^ ^ ^

Zu meinemBedauern bin ich nicht in der Lage, über tue Hohe der durch den Barackenbau
eventuell entstehendenKosten zur Zeit Auskunft zu ertheilen.
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Wegen der von der Regierung in Köln weiter zur Sprache gebrachtenAusgleichungder
Einquartierungslast nehme ich auf meine Mittheilung vom 29. Oktober v. I., Nr. 1041?
ergebenst Bezug.

Der Obcrpräsideut der Nheinprouinz: von Vardelcben.
An den

Landes-Direktor der Rheinprovinz, Herrn Geh. Regierungsrath Klein,
Hochwohlgeboreu

Düsseldorf.

Köln, den 25. Februar 1888.

2. Betreffend die Einqnartierungsstelle der um die Wahnerheide
gelegenen Ortschaften.

Die Landräthe des Siegkreises und des Kreises Mülheim am Rhein sind bei uns dahin
Vorstellig geworden,daß die alljährlich auf der Wahnerheide stattfindendenTruppeuübuugen und die
damit verbundeneZufammenziehunggröberer Truppcnmasfcu eine solche außergewöhnliche Belegung
der iu der Umgebung der Wahnerheide belegenen Ortschaften mit Einquartierung im Gefolge
hätten, daß die Ortseingesessenennicht in der Lage seien, auf die Dauer eine derartige Ein-
quartieruugslast zu tragen. Die Einquartierung sei in den letzten Jahren zudem ohne Verpflegung
erfolgt und feien den Mannschaften die Viktnalien in nnturg, geliefert worden. Letztere seien zur
Ernährung der Mannschaftennicht ausreichendund die Quarticrgcber daher geuöthigt, die Mann¬
schaften mit zu verpflegen, ohne eine ausreicheude Vergütung dafür zn erhalte». Vielen Quartier¬
gebern entstehe dadurch eine Auflage, die den Betrag ihrer Klassensteuerum ein Bedeutendes
übersteige.

Die Quartiergeber erhielten zwar Zuschüsse vou den Gemeinden, aber diese Zuschüsse
würden theils nur für Quartier, nicht auch für Verpflegung gewährt, theils würden durch diese
Zuschüsse die Ausgaben der Gemeinden selbst derartig erhöht, daß vielfach eine Vermehrung der
Steuerlast selbst als Folge der allzugroßen Einquartierung zu verzeichnen sei. Das Königliche
Eommllndoder 15. Division hat nun dem Kreislaudrath des Siegkreises nnter dem 10. Dezember
v. I. die Mittheilung zugehen lassen, wie eingehende, während der vorjährigen Herbstübungen
angestellteErmitteluugeu ergeben hätten, daß die stattgehabte Belegung der Ortschaften bei Wahn
im Allgemeinen sowohl den Interessen des Militärs wie den der Civilbeuülkerung entsprochen
habe; nur für Troisdorf habe sich die Belegung zu eng erwiesen, so daß dieser Ort für die
Folge nur mit einem Bataillonsstabc nnd einer Kompagnie belegt werden würde.

Der Kreislcmdrath des Siegkreifes glaubt diefe Auffassung als einseitige bezeichnen zu
sollen, da auch in anderenOrten als Troisdorf die stattgehabte Einquartierung weder den Interessen
der Civilbeuülkerungentsprochen habe, noch auch mit den gesetzlichenBestimmungen im Einklang
stehe. Nach Inhalt der abschriftlich ehrerbietigst angeschlossenenZnsammenstelluugüber die Belegung
der uui deu Schießplatz bei Wahn gclegeueu Ortschaften pro 1886 resp. 188? uuterliegt es
keinem Zweifel, daß die Belegung der Ortschaften mit der vorschriftsmäßig festgestellten Velege-
fähigkeit derselbenin keinem Verhältniß steht und daß ein Uebelstcmd vorliegt, der dringend der
Abhülfe bedarf, zumal eiue derartig alljährlich wiederkehreude Aelastuug den an und für sich
finanziell uugünstig gestelltenGemeinden auf die Dauer nicht zugemuthet werden kann.
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Euer Excellenz beehren wir uns daher von den unseres Erachtens wohl begründeten
Vorstellungen der genannten Kreislandräthe gehorsamst mit der Bitte Kenntniß zu geben, Hoch¬
geneigtest bei dein Königlichen General-Eommando dahin zn wirken, daß eine Erleichterung der
durch die jährliche Einquartierung überaus belasteten, um den Schießplatz bei Wahn gelegenen
Gemeinden herbeigeführt werde.

Zur Abhülfe dieser Mißstäude glauben wir nachstehende Vorschlageehrerbietigstmachen
zu sollen:

Eine vollständige Entlastungder beteiligten Ortschaften von der Einquartierungslast
würde dadurch herbeizuführensein, wenn die bisher einquartierten Truppen während
der in die letzte Jahreszeit fallenden Uebungstage in Zelten untergebrachtwürden.

Diefe Zelte, die dem Vernehmen nach der Militärverwaltung ohnehin zur Ver¬
fügung stehen, können ohne ncnnenswerthe Kosten im Anschluß an das auf der
Wahnerheide vorhandene Barackenlager selbst zu vergrößern.

Sollte die Militärbehörde für diesen Vorschlag nicht zu gewinnen sein, so
würde eine Erleichterung der Einqnartierungslaft dadurch herbeizuführensein, wenn
die Truppen mit Verpflegung einquartiert winden, da in diesem Falle der Unterschied
der vom Reiche gewährten Entschädigung und den wirklichenKosten doch nicht so
erheblich sein würde, wie bei einer Einquartieruug ohne Verpflegung.

Ob an letzter Stelle auf eine Ausgleichungder Einquartierungslast innerhalb
der Provinz oder innerhalb des Staates hinzuwirkenfein dürfte, da es der Billigkeit
kaum eutspricht, daß die Einquartierungslast wegen der Nachbarschaftdes Schieß¬
platzes in solch außerordentlichemMaße auf einen kleinen Theil der Bevölkerung
gelegt wird,

geben Euer Excellenz hochgeneigterErwägung wir ehrerbietigst anheim.
Königliche Negierung, Abtheilung des Innern.

Zusammeustellung
über die Belegung der um den Schießplatzbei Wahn gelegenenOrtschaften des Siegkreifes

im Jahre 1887.

Namen War bele gt mit Bei ?gefähigkeit.

der Ortfchaften. vom bis Offizieren, Mnnnsch. Pferden. Offiziere, Mmmsch. Pferde.

Altenrath ....
1

26./8. 6./9. 4 113 1 — 35 14

Efchmar .....
)

26./8. » 8 122 5 — 43 12
,/ « 3 114 1 — 45 12

Lohmar und
Lohmarsburg . . . 1 „ „ 6 170 1 — 45 17

Lülsdorf .... 26./8. 31./8. 2 60 1 l . 85 20
31./8. 3./9. 4 143 1 j

Niedercasfel. . . . . 31./8. „ 4 168 1 — 67 30
Ränzel ..... . 26./8. 6./9. 3 112 1 — 56 14

10»
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Namen War bele gt mit Bel lgefähigkeit.

der Ortschaften. vom bis Offizieren, Mannfch. Pferden. Offiziere. Mannfch. Pferde.

Sieglar ......1 2?./8. 4./9. 10 200 5 l_ 142 45
Oberlar ....../ « « 3 12? 1 !
Svich ...... 26./8. 6/9. 4 139 1 --- 58 20
Stochum ..... « « 1 3? — — 18 5
Troisdorf ..... « „ — 43 !

» « 3 113 1
» « 6 65 5 ^ _ 130 40

2?./8. 4./9. 2 64 1
Haus Wissen .... 26./8. 3./9. 4 8 8
Friedr. - Wilh. - Hütte und 1
Menden ....../

2?./8. 4/9. 4 128 1 — 92 38

AufgestelltSiegburg, den 23. Januar 1888.
Der Landrath: gez. Freiherr von Lo«.

Zusammenstellung
über die Belegung der um de» Schießplatz bei Wahn gelegenenOrtschaften.

1886.

Einquartierung:

Offiziere, Mannfch. Pferde,

Von den
Gemeinden

gezahlte
Zuschüsse,

1887.

Einquartierung:

Offiziere, Mannsch.j Pferde.

Von den
Gemeinden

gezahlte
Zuschüsse.

Bürgermeisterei Heumar:
Heumar .....
Eil.......
Urbach ......
Elsdorf ......
Porz ......
Eusen ......
Westhoven .....

VürgermeistereiMerHeim:
Rath ......

VürgermeistereMoesrath:
Scharrenbroich . . .
Pannhof .....
Roesrath m. Mühle .
Eicherhof .....
Hllsbach .....

n
6
9
2
2
1
2

151
189
176

58
65
72

131

8
3

34
4

22

1
2
5
1
1
1
1

)>30?4,83

313,50

64,84

4
5
7
1
2
1
3
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190
152

43
60
69
51

128

1
32

7
16

1
2
4

1

I

4

>> 2 867

1600

63?
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1886. 1887.

Einq uartierung: Von den
Gemeinden

Einq uartierung: Von den
Gemeinden

gezahlte gezahlte
Offiziere. Mcmnsch. Pferde. Zuschüsse.Offiziere, Mannsch.Pferde. Zuschüsse.

Menzlingen .... — 15 __ — — 11 — —-

Münchenberg .... — 4 — — — 6 — —

Rambrücken init Mühle 1 32 — — — 33 — —

Bürgermeisterei Wahn:
Wahn ...... 3 53 6 — — 40 — —

7 123 5 — ? 132 4 —
— — — — 3 123 1 —

Lind ...... 2 58 1 — 1 56 1 —

3 89 — — 2 83 1 —

4 113 1 — 4 179 1 —

do ....... — — — — 9 176 5 —

14 295 7 — 6 64 3 —

10 182 6 — 4 119 1 —

AufgestelltMülhe im am Rhein, den 16 Novembe c 1887.

Der Königliche Landrath, gez.: von Niesewand.

Coblenz, den 12. Juni 1888.

Dein Königlichen Oberpräsidium beehre ich mich in Verfolg der geehrten Schreiben vom
4. d. M. Nr. 579? nnd 16. April er. Nr. 2339 unter Wiederanschlußder mit letzterein zuge-
fertigten Anlagen ganz ergebenst zu erwidern, wie ich bereits unter dem 1. Mai cr. die in der
letztgenannten geehrten Zuschrift zur Sprache gebrachte» Verhältnisse dein Kriegsministcrium
gegenüber zum Ausdruckgebracht habe. Ich habe ausgesprochen, wie ich den von den Kreisen
Mülheim am Rhein und Sieg ausgesprochene,: Klagen eine gewisse Berechtigung nicht absprechen
könne und wie es mein dringender Wunsch wäre, dieselben soweit irgend thunlich, zu heben.
Um dies zu erreichen, habe ich beim Kriegsministerium beantragt, dein Gencral-Commando zur
Unterbringung von mindestens 2 Bataillonen der 15. Division auf der Wahnerheide die erforder¬
lichen Zelte zur Verfügung zu stellen. Wenn auf diesen Antrag bis jetzt auch eine Entscheidung
noch nicht eingegangeilist, so darf ich mich doch um so mehr der Hoffnung auf einen günstigen
Ausfall derselben hingeben, als — wie mir bekannt — das hiesige Train-Depot Anweisuug
erhalten hat, die erforderliche Zahl von Zelten festzustellen und verfügbar zu machen.

Wem: bei der jährlich erforderlichenHeranziehung des Wahner Schießplatzes zu den
Herbstübungen der 15. Division durch Unterbringung von 2 Bataillonen mehr auf der Heide
selbst im Zeltlager, eine wesentliche Erleichterung für die umliegendenOrtschaften eintreten wird,
so wird dieselbe gegen früher nicht in dein Maße ins Gewicht fallen, als die 29. Infanterie-
Brigade feit der Heeresucrstärkungim vorigen Jahre um 2 Bataillone vermehrt worden ist. Und
gerade dieser Brigade wird meistens der Wahnerplatz zu ihren Uebungen zur Verfügung gestellt
werden inüssen.
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Eine noch größere Erleichterung der dauernd durch die Uebungen auf der Wahnerheide
betroffenenOrtschaften kann meines Erachtcus nur erreicht werden durch Vergrößerung des auf
der Heide befindlichen Barackenlagers, ein Umstand, der ebensowohl den Interessen der qu, Ort¬
schaften als auch dem dieustlichen Interesse entsprechenwürde. Es ist deshalb die Frage der
Vergrößerung des Lagers um Unterbringung von 3 Bataillonen bereits vor mehreren Jahren
beim Kriegsministerium angeregt, und hat sich dieses hiermit auch im Prinzip einverstanden
erklärt. Die Ausführung des Projektes ist bis jetzt nur an Mangel verfügbarer Mittel gescheitert.

Ob eine Vorstellung des KöniglichenOberpräsidiums nach der vorangcdeutetcnRichtung
an maßgebenderStelle die Ausführung der projekürten Erweiterung des Barackenlagers auf der
Wahnerheide zu fördern im Stande fei, muß ich der dortfcitigen Erwägung anheimgeben, wie
ebenso, ob nicht die Provinz in der Lage fei, die Kosten des Baues der weiteren Baracken wenn
nicht ganz, doch thcilweiseauf sich zu uchmen gegen Einziehung des Servises für die darin unter¬
zubringendenTruppen. Das von der Provinz dann gebrachte Opfer dürfte vielleicht im Ver¬
hältniß stehen zu der erheblichendauernden Erleichterung der um die Wahnerheide liegenden
Ortschaften.

Die Ausführung des Königlichen Oberpräsidiums im SchlußsatzeWohldesseuSchreibeus
vom 16. April bezüglichMagazin-Verpflegung der einquartierten Truppen kann ich nur als
durchaus zutreffendbezeichnen.

Der kommandirendeGeneral, gez.: Loü,
An

das Königliche Oberpräsidium der Nheinprovinz.
Hier.

Schriftführer liest:
Düsseldorf, den 20. Juni 1888.

Ew. Wohlgeborenbeehre ich mich unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 14. d. M-
Nr. 6046, betreffenddie Vorschlägezur Erleichterung der Einquartierungslast der Gemeinden in
der Nähe der Wahnerheide, hierueben einen weiteren Bericht der KöniglichenRegierung zu Köln
nebst Anlage vom 16. d. M., betreffend eine erneute Petition aus den betheiligten Gemeinden,
zur gefälligen weiteren Veranlassung ergebcnstzu übersenden.

Der Oberpräsident der Nheinprovinz: von Bardeleben.
An den

Landes-Direktor der Nheinprovinz, Herrn Geh. Negierungsrath Klein,
Hochwohlgeboren

Nr. 6205. hier.
Das Folgende betrifft Vorstellung mehrerer Gutsbesitzer und Bewohner im Siegkreise

und im Kreise Mülheim a./Nhcin über die durch Einquartierung der zur Wahnerheidekommandirten
Mannschaften entstehende übermäßige Eiuquarticrungslast.

Zum Erlaß vom 11. Juni 1888 Nr. 5914.

Köln, den 16. Juni 1888.

Ew. Excellenz beehrenwir uns in Erlediguug und unter Nückreichung des hohen Erlasses
vom 11. d. M. Nr. 5914 nebst Anlage gehorsamstzu berichten, daß die in der Vorstellung des
GutsbesitzersMarx zu Leidenhausen und Genossen zum Ausdruck gebrachteBitte, die Einquar-
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tierungslast der um die Wahnerheide gelegenenOrtschaften zn veriuindern, Gegenstand unseres
eingesandtenBerichts vom 25. Februar 1888, ^., 1759 gewesen ist. Den Ausführungen dieses
Berichts vermögen wir nichts hinzuzusetzen und gestatten Ew. Excellenz wir uus unter ehrerbietiger
Bezugnahme auf diesen Bericht wiederholt gehorsamst zu bitten, Hochgeneigtest dahin zu wirken,
daß den begründeten Klagen wegen anzudrückenderEinquartierungslast der um die Wahnerheide
gelegenenOrtschaften thunlichst abgeholfenwird.

KöniglicheNegierung, Abtheilung des Innern.
An den

KöniglichenOber-Präsidenten der Nhcinprovinz, Wirklichlichen Geh. Nath
Herrrn Dr. von Vardeleben,

Excellenz
zu Coblenz.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Auf die Verlesung einer Petition von Umwohnern der
Wahnerheide, welche an die Negierung zu Köln gerichtet, von dieser an den Oberpräsidentender
Nhemprouinz abgegebenund darauf dem Herrn Landes-Direktor überwiesen worden ist, werden die
Herren wohl verzichten,da der Inhalt derselbensich mit dem deckt, was bereits vorgetragenworden
ist- (Zustimmung.)

Ich eröffne nunmehr die General-Diskussion. Der Herr AbgeordneteGraf Veisscl hat
das Wort.

Abgeordneter Graf Veissel: Meine Herren! Die Petition, welche soeben verlesen
worden ist, berührt ein Kapitel, welches schon vielfach Gelegenheit geboten hat, Petitionen dem
hohen Hause zuzuführen. Meine Herren! Es berührt die Petition einen Ucbelstand, welcher
wirklich der dringenden Abhülfe Seitens der Provinz bedarf. Nicht nnr die Umgebung des
SchießplatzesWahn leidet durch die alljährlich wiederkehrende massenhafte Einquartierung auf das
Bedeutendste, auch andere Gegenden der Provinz sind schwer getroffen durch diese alljährlich
wiederkehrendenEinquartierungen; es sind das diejenigenOrte, welche in unmittelbarer Nähe der
Festungen liegen. Ich selbst habe Gelegenheit, mich jährlich von den bedeutendenMißständen zu
überzeuge»,da ich amtlich die Pflicht habe, die durch die Festungen den Ortschaftenüberwiesenen
Truppen unterzubringen. Meine Herren! Jedesmal, sobald das Frühjahr beginnt, kehren wie
die Schwalben so auch die Eiuquartierungen wieder. Es sind Ortschaften in der Nähe von
Festungen belegen, die jahraus jahrein vom Frühjahr beginnend bis in den Spätherbst hinein
ihre Einquartierung haben. Auch in diesen Gegenden ist Abhülfe dringend geboten. Die Abhülfe
läßt sich nun überall in derselben Weise ganz gut herstellen, nämlich sobald der Militairfiskus
dazu übergeht, die Truppen, welche jetzt 'in den Ortschaften einquartiert werdeu, in Baracken unter-
zubriugcu. Meine Herren! Treten wir in die Berathung der heutigen Petition ein, allein, ohne
die früheren Petitionen anderer Gegenden mit zu bedeuten, so begehen wir eine Ungerechtigkeit.
Wie den Herren aus den frühreu Landtagen bekannt ist, liegen bereits mehrere derartige Petitionen
vor und es ist in verschiedenen Landtagen bereits Beschlußdarüber gefaßt worden — und zwar
zum letzten Mal vor 2 Jahren. Man hat sich nicht abgeneigt gezeigt hier in dem hohen Hause,
Abhülfe für diese Mißftändc herbeizuführen. Damals ist Seitens des Herrn Ministers die Sache
nicht fehr wohlwollendfür die Gemeinden behandelt worden, indem der Herr Minister erklärt hat,
die Einquartierung sei keine Provinzwllast, sondern eine Last, welche die einzelnen Gemeinden zn
tragen haben und infolgedessen ist der Petition keine weitere Folge gegebenworden und so ist es
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bei dem guten Willen des Landtags geblieben. Gehen wir heute dazu über, und ich möchte Sie
warm dafür interessiren, der vorliegenden Petition Ihr Ohr nicht zu verschließen und sie als
begründet anzuerkennen uud die gemachten Vorschläge für annehmbar zn erachten. Und dann
beschranken wir uns nicht auf diese Petition, sondern gehen wir weiter und greifen wir zurück auf
diejenigenGemeinden, welche in gleicher Weise ebenso scharf getroffen werden, wie die Umgegend
von Wahn. Ich möchte Ihnen das sehr warm empfehlen und bitte in dieser Richtung zur
Erörterung der Petition überzugehen,

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Zerr Abgeordnete Freiherr von Plettenberg hat das Wort,
AbgeordneterFreiherr von Plettenberg: Meine Herren! Ich möchte nicht, daß die

Petition als solche angenommen wird, sondern möchte sie nur als Anregung zur Lösung der
Frage betrachtet wissen. Es ist, wie Graf Neissel sehr richtig bemerkthat, nicht die Wahnerheide
und ihre Umgebung allein, welche hier in Frage kommen,sondern beispielsweiseist die Spellner-
Heide bei Wesel mit ihrer Umgebung in derselbenLage, Wenn man nun diese eine Petition
berücksichtigt, dann werden noch viele andere kommen, die ebenfalls Berücksichtigung verdienen.
Darm» würde ich vorziehen, wenn die Provinz es für wünschcnswerthhalten sollte, für diese
außergewöhnlichbelastetenTheile einzutreten, daß das in genereller Weise geschehe,aber nicht in
diesem einzelnenFalle.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geur-Schwevvenburg
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Genr-Schwcppcnburg: Ich kann mich den Ausführungen
der Herren Vorredner im Allgemeinennur anschließen und möchte Sie auch mir davor warnen,
sich jetzt auf einen speziellen Antrag einzulassen. Ich möchte da besonders betonen, daß es doch
vor allem Pflicht des Militärfiskus ist, dafür zu sorgen, daß die Gemeinden nicht übermäßig
bis zur Unerträglich^ belastet werden. Vor allem möchte ich davor warnen, sich solche Sachen
wie speziell Varackenbau aufzubürden, weil wir uus dadurch für die Zukunft außerordentliche
Unznträglichkeitenschassen werden. Es werden da nnglanblicheAnforderungen an uus gestellt
werden, denen wir nicht gerecht werden könnten. Ich für meine Person bin ein entschiedener
Gegner eines solchen Entgegenkommens, wie es jetzt verlangt wird. Es giebt noch eine große
Masse anderer Gegenden, die von Einquartierung überlastet sind, nur haben z. B, in unserer
Gegend mich fast alle 2 Jahre große Einquartierungen. Wenn Sie da Baracken bauen, dann bin
ich überzeugt, daß dort noch hänsiger als alle 2 Jahre Soldaten liegen werden. Ich möchte
also auch davor warnen, spezielle Abhülfe zu schaffen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteOr. Muth hat das Wort.
Abgeordneter Div Muth: Die Petition intendirt, daß eine Verschiebung der Ein-

quartierungslllst stattfinden foll, und da glaube ich, müssen wir sehr vorsichtigsein, und erst
Klageu aus anderen Gegenden abwarten. Es wird dann ein förmlichesSturmrennen werden.
Auch der Kreis, der mich hierhergesandthat, enthält eine kleine Festung, und wenn man da hört:
Die Provinz tritt indirekt ein, dann wird sicherlich nur eine sehr kurze Zeit vergehen, bis auch aus
dortiger Gegend eine Petition hier erscheint. Die nächste hülfe ist die, daß die interessirten
Gemeinden hier eintreten. Im vorigen Jahre hat die Stadt Saarbrücken ihrerseits Baracken
gebaut; sie ist im vorigen Jahre mit einem Regiment beglückt worden, und auch die Schwester¬
stadt St. Johann scheint sich in nächsterZeit eines solchen erfreuen zu solleu. Da treten dann
die jährlichen Uebungen ein, es kommt das Brigade-Exerzieren u. s. w. und da folgt von selbst
die Einquartierungslast, Ich möchte Sie nun dringend warnen, schon jetzt gleich einer einzelnen



Petition Folge zu geben, obwohl ich durchaus nicht abgeneigtwäre, daß generell für alle diejenigen
Gegenden, die in gleicher Nothlage sich befinden, eine gleichmäßige Beihülfe durch die Provinz
in dieser Form geleistet würde.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
Abgeordneter Adams: Ich möchte darum bitten, daß wir prinzipiell alle Anträge, die

in dieser Richtung gestellt sind, ablehnen. Die Einquartierung ist eine Staatslast; diejenige»
Theile der Provinz, die stärker herangezogenwerden, werden eigentlich mit Unrecht herangezogen.
Sie erhalten nicht einen besonderenSchutz dadurch, sodaß sie darum Veranlassung hätten, etwas
mehr zu bezahlen, als andere. Wir haben soviel Material in dieser Frage, daß wir wohl ver¬
anlaßt sind, auf dem Boden festzustehen, daß wir sagen: diesem Uebel im ganzen Staate muß
abgeholfenwerden, und zwar dadurch, daß es vom ganzen Staate getragen wird. (Bravo.) Wir
dürfen nicht auf den Boden treten, daß wir fagen, wir wollen dies als Provinziallast nehmen,
wo es zn stark wird. Mögen die einzelnenGemeinden sehen, wie sie damit zurecht kommen,auf
daß allmählichdas Uebel in seiucr gauzen Größe hervortritt, daß man die Gemeinden endlich in
angemessener Weise entschädigt,daß das Servis so gestellt wird, daß die Mannschaften dafür auf¬
genommen werden können, was jetzt nicht möglich ist. Es muß endlich klar werden, daß hier
eine Aenderung nothwendig ist, und die erreichen wir nur dadurch, daß wir jeden Versnch, die
Last auf die Provinz abzuwälzen, entgegentreten. Ich bitte Sie daher, die Uebernahme dieser
Last unbedingt abzulehnen. (Bravo!)

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteGraf von Veissel hat das Wort,
AbgeordneterGraf Beissel: Mit den Ausführungen des Herrn Vorreduers stimme ich

im Prinzip vollkommen überein. Die Einquartierung ist eine Staatslast und der Staat hat die
Verpflichtung,diejenigen Gemeinden, welche mit Einquartierung belegt werden, voll zu entschädigen.
Der anderen Ausführung jedoch möchte ich ganz entschieden widersprechen. Es ist meine Ansicht
nicht, daß der hohe Provinzial-Landtag alle derartigen Anträge einfach », liinins abweist uud
die Gemeinden weiter mit der drückenden,sie tief schädigendenEinquartierungen belegen läßt.
Bis jetzt sind alle Schritte seitens der Gemeinden geschehen,die überhaupt die Gemeinden und
der Kreis thuu können, um Abhülfe zu schaffe». Es ist einfach darüber zur Tagesordnung über¬
gegangen worden und die Gemeinden haben nach wie vor die Einquartierung behalten. Ich
meine, diefe Erklärung, daß in einer derartigen Belastung der Gemeinden eine fchwer schädigende
Last gefunden werde, die müssen wir auf einen breiteren Boden stellen und der Provinzial-
Landtag müßte wenigstens die Berechtigung dieser Beschwerdenanerkennen. Damit wäre schon
viel erreicht, und das müßte besser wirken, als wenn nur ein einzelner Kreis oder eine einzelne
Gemeinde vorgeht. Sie wissen, wie das geht. Wenn aber der Provinzial-Landtag diese Ansicht
zu der seinigen macht und helfen will, dann giebt es eine ganze Reihe von Wegen, welche ihm
zu Gebote stehen, ohne daß er gerade sich selbst zum Träger der Last macht. Er möge nur mit
seinem moralischenGewicht eintreten und die Gemeinden in ihren Positionen unterstützen. Ich
würde es sehr bedauern, wenn dieselbe einfach «. limine abgewiefenwürde.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geur-Schweppcnburg
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Geur-Schweppenburg: Ich glaube nicht, daß es in der
Absicht gelegen hat, die Petition a limino abzulehnen. Wir wollen sie vielmehr freundlich be¬
grüßen, wir wollen fagen, ihr habt wirklich eine Ueberlastung, wir erkennen das vollständig an
und wir wollen das auch durch unfcre Befchlüsse dokumentiren. Ich möchte nur davor warnen,

it
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daß wir jetzt in eine spezielle Unterstützungirgend eines Theiles der' Provinz eintreten, denn ich
glaube nicht, daß wir damit zu einem guten Ende kommen,

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Was der Herr Vorredner gesagt hat, das würde wohl auf eine

motivirte Tagesordnung hinauslaufen uud ich mochte mir erlauben, dieselbe in folgender Weise
vorzuschlagen:„Der Provinzial-Landtag, indem er die Ueberlastungder Petenten anerkennt, aber
die Ausgleichungder Einquartierungslasten für Sache des Reichs erklärt, geht über die Petition
zur Tagesordnung über,"

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Plettenberg hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Plettenberg: Ich möchte auf dasjenige, was Herr Iustiz-
rath Adams gesagt hat, erwidern, daß ich, wie auch Graf Neihel fchou ausgeführt hat, damit
vollständig einverstandenbin, daß es Sache des Reiches ist, für die Unterbringung der Truppen
zu sorgen. Ich bin auch darin einverstanden,daß hier Nothstände vorliegen, aber ich mochte doch
nicht, daß die Nothstände so laut schreien sollten, daß sie an hoher Stelle gehört werden, sondern
ich glaube in dein Provinzial-Landtag die berufene Eorporation zu seheu, die sich solcher Noth¬
schreie annehmen muß, und ich möchte daher beantragen, „daß behufs Ausgleichung der Ein¬
quartierungslast innerhalb der Provinz die Sache einer Commission zur weiteren Bearbeitung
überwiesenwerden möge." Ich glaube, die Sache ist noch nicht spruchreif und wir können sie
heute nicht im Plenum verhandeln. Ich bin allerdings auch der Ansicht,daß eine spezielle Berück¬
sichtigung der OrtschaftWahn nicht statthaft ist und eine generelle Berücksichtigung eintreten muß,
deshalb muh die Sache geprüft werden und darum beantrage ich, die Angelegenheit einer Com¬
mission zu überweisen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete von Grand-Nn hat das Wort,
Abgeordneter von Grand-Nn: Meine Herren! Die Frage wegen Ueberlastung der

Gemeinden durch Einquartierung in besonderenFällen, sei es durch die Nähe der Festungen, sei
es bei Manövern, ist schon wiederholt in diesem Hause zur Sprache gebrachtworden und man ist
im Allgemeinen von der Ansichtausgegangen, daß es dringend nöthig sei, Abhülfe zu schaffen.
Ich bin der Meinung, daß der vorliegendeUebelstand nicht allein hier in der Rheinprovinz
empfundenwird, sondern im ganzen deutschen Reiche, und Sie werden sich vielleicht entsinnen,
daß bei den Verhandlungen im Reichstage aus den verschiedensten Theilen Deutschlands dieselben
Klagen erhoben worden sind. Nun hat die Provinzial-Verwaltung immer Bedenken getragen,
hier im Einzelnen zu versuchen, Abhülfe mit den Mitteln der Provinz zu schaffen und zwar um
deswillen, weil sie der Ansicht war, daß der Staat in erster Reihe verpflichtet und mit der
Beihülfe im einzelnenFalle die generelleErledigung der Klagen in weite Feme gerückt würde
und andererseits, weil der Provinz Lasten erwachsen würden, die ganz unberechenbarsind. Schon
bezüglich dieser Petition ist der Herr Oberpräsident nicht in der Lage, die Höhe der entstandenen
Koste» zu bestimmen. Es wäre aber auf alle Fälle dringendwünschenswert!),nach dieser Richtung auch
hier Sicherheit zu erlangen, bevor man in dieser Sache Beschlüsse faßt. Ich möchte nun glauben,
daß die Vorschläge, die hier gemacht worden sind, der Provinzial-Landtag möge seine Stimme
erheben, daß der Staat da Abhülfe schaffe,wo es seine Pflicht ist, dies zu thun hier um so
berechtigterist, als doch eigentlich vorausgesetztwerden muß, daß er in der Lage ist, die Mittel
zu beschaffen, die gerade in vorliegendemFalle nothwendig sind. Es ist nun die zunächstliegendc
Frage, in welcher Form der Landtag der Anschauung der Provinz Ausdruck geben solle und ich
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möchte glauben, daß wir vollberechtigt waren, generell auszusprechen,daß der Landtag den be¬
stehenden Nothstand anerkenne, daß er der Meinung sei, daß in erster Reihe der Staat zur
Abhülfe verpflichtetist und daß er dem Provinzial-Ausschuß den Auftrag gebe, diese Beschlüsse
in geeigneter Weise an der zuständigen Stelle zum Ausdruckzu bringen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteGraf von Beissel hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Beissel: Ich bin mit der letzten Ausführung des Herrn Vor¬

redners durchaus einverstanden,ich wollte vorschlagen,daß die Sache an den Provinzial-Ausschuß
zurückverwiesen würde, damit von dieser Seite die vom Provinzial-Landtage zu fassenden Beschlüsse
vorbereitet werden könnten.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Plettenberg hat das
Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiherr von Plettenberg (zur Gefchäftsordnung): Ich wollte nur
bemerken, daß für den Fall, daß der Vorfchlag des Herrn von Grand-Nn als Antrag formulirt
werden sollte, ich meinen Antrag zurückziehe.

VorsitzenderFürst zu Wied: Dann wären also die beiden Anträge Beihel und Pletten¬
berg zurückgezogen. — Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.

AbgeordneterAdams: Ich erkläre mich auch mit dem Antrage Grand-Ry einverstanden,
ich meine aber, daß wir auf das Entschiedenstean dem Grundsatz festhalten müssen, daß die
Einquartierung Staats- resp. Reichslast und nicht Last der einzelnen Provinz ist. Treten wir
doch ja nicht auf diefen Boden, denn dann sind diejenigen Anträge, die im Reichstag oder im
Landtag eingebrachtwerden, daß das Reich oder der Staat die Einquartierungslast zu übernehmen
habe in die unendlichste Ferne hinausgeschobenund man wird den Versuch machen, diese Last
der Provinz aufzuerlegen und nicht dem Staat. Die Provinzen leiden ganz verfchiedenunter
dem Druck der Einquartierung; wir, die wir nahe an der Grenze wohnen, und auch die östlichen
Provinzen leiden sehr stark darunter, während die Provinzen in der Mitte des Landes sehr wenig
zu leiden haben. Deshalb müssen wir meines Erachtens alle Anstrengungen dahin richten, daß
diese Last vom Reich getragen werde, und wenn wir nur irgendwie anerkennen, daß wir sie auf
die Provinz übernehmen wollen, dann schaden wir uns selbst im höchsten Maße. Wir sollten
also allem Anfange widerstehen, der uns dahin führen könnte, daß die Frage, ob diese Last auf
die Provinz zu legen sei, einen günstigeren Anschein hätte, als sie vorher gehabt hat. Auch hier
gilt in vollstemMaße das Wort: ri-incipü» od»ta! (Beifall.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loe hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Loö: Gestatten Sie mir nur noch zwei Worte. Wir haben

ja wiederholt über diese Frage in früheren Landtagen verhandelt und uns stets dahin ausgesprochen,
daß einzelneTheile der Nheinvrovinz in höchst ungerechtfertigterWeife durch die jährlich wieder¬
kehrende Einquartierung belastet werden, aber wir haben uns auch wiederholt dahin ausgesprochen,
daß es Sache des Reiches sei, hier einzutreten, und nicht Sache der Provinz. Die letzten Herren
Vorredner haben das ja auch ausgeführt. Mit dem Herrn Abgeordneten Grafen Beissel bin
ich darin nicht einverstanden, daß wir die Sache an den Provinzial-Ausschuß zur ferneren
Erwägung zurückverweifen,sondern wir wollen es aussprechen: Wir erklären die Einquartierung
als Neichssacheund beauftragen den Provinzial-Ausschuß, in der Angelegenheit die geeigneten
Schritte zu thun.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort zur
Geschäftsordnung,

11»
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AbgeordneterCourth: Ich ziehe meinen Antrag zurück zu Gunsten des Antrages des
Herrn Abgeordneten von Grand-Ry in Verbindung mit dem Antrage des Herrn Abgeordneten
Freiherrn von Loö.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Ich möchte Sie auch bitten, dem Provinzial-Ausschuß eine

bestimmteDirektive in der Sache geben zu wollen. Ich halte dies für um so nothwendiger, als
das Ministerium in letzter Zeit auf Anträge, welche eine Verschiebung der Einquarticrungslast
bezweckten, mit dem Hinweise geantwortet hat, daß die neue Provinzial-Ordnung cm Mittel zur
Ausgleichung dieser Last an die Hand geben würde. Wenn Sie uns also die Sache ohne
bestimmteDirektive überweisen, dann weiß der Ausschuß nicht, ob es der Wille des Landtages
ist, daß unbedingt der Grundsatz an die Spitze gestellt werden soll: die Einquarticrungslast ist
Sache des Reiches! (Bravo!)

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat das Wort.
AbgeordneterDr. Muth: Meine Herren! Es ist doch wohl zweckmäßig, daß wir einfach

den Antrag Courth annehmen. Ueber die Frage, welche Direktive der Provinzial-Verwaltung
gegeben werden soll, haben wir noch keine volle Klarheit und dann ist die Autorität des hohen
Hauses viel bedeutender,als wenn der Ausschuh allein vorgeht. Ich glaube nun, bei der Kürze
der Zeit und da auch die Gefahr nicht fo imminent ist, wird ein Erfolg, wenn er überhaupt zu
erwarten ist, dann wohl eher eintreten, wenn das hohe Haus direkt vor die Staatsregierung tritt.
Darum möchte ich Sie bitten, den Antrag Courth anzunehmen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Antrag Courth besteht nicht mehr, da er zurück¬
gezogen ist. — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich möchte mir erlauben, den Antrag so zu formulircn:
„Der hohe Landtag fpricht aus, daß die jährlich wiederkehrendeEinquartierung in einzelnen
Theilen der Provinz als eine drückende Last empfunden wird, eine Ausgleichung nothwendig
erheischt und als Reichslast erscheint. Der Provinzial-Landtag beauftragt den Provinzial-Ausfchuß,
in geeigneterWeise an der zuständigenStelle diesen Beschlußzum Ausdruckzu bringen," Eine
direkte Petition Seitens des Landtages würde wohl nicht thunlich sein, ich halte daher nach Lage
der Dinge diese Form für die richtigste.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es besteht in diesen: Augenblick kein anderer Antrag mehr,
als der soeben verlesene,die andern sind sämmtlichzurückgezogen. Ich constatire dies hiermit. —-
Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr-Schweppenburghat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Geyr-Schweppenburg: Ich möchte nur Herrn Abgeordneten
von Grand-Ry bitten, den Antrag noch etwas schärfer zu fassen und auszudrücken, daß die Ein-
quartierungslllst in manchen Gegenden eine unerträgliche sei.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich bin gern bereit, die Worte noch etwas schärfer zu

fassen, meine Gewohnheit ist das sonst nicht, (Heiterkeit.)
Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteGraf von Vrühl hat das Wort,
AbgeordneterGraf von Brühl: Die sogenannteEinquartierung mit Verpflegung ist der

Hauptstein des Anstoßes. Ich glaube, wenn die Einquartierung mit Verpflegung beseitigt werden
könnte, so würde das ein praktischer Ausweg sein und die Klagen würden sich bedeutend
vermindern. Sollte das unmöglich sein, so sollte wenigstens bei Einquartierung mit Magazin-
Verpflegung ein höheres Service gezahlt werden.
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VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteGraf von Beissel hat das Wort,
Abgeordneter Graf von Beifsel: Meine Herren! In der Petition, die uns zugegangen

ist, ist betont worden, daß die Gemeinden durch die Einquartierung stark belästigt sind. Diese
Belästigung besteht nicht immer und nicht allein in dem pekuniären Nachtheil; was noch härter
drückt, das ist die persönlicheBelästigung, die darin besteht, daß die Leute monatelang nicht
Herren in ihrem eigenen Hause sind. Die Ruhe des Hauses wird beständig gestört, denn schon
Morgens gegen 3 Uhr rückt der Mann ab und es findet tagsüber eine fortwährende Störung
und Belästigung statt, und dieses macht mehr aus, als der pekuniäre Nachtheil. Das einfachste
Mittel, um Abhülfe zu schaffen, ist ja der Varackenbau und der ist ja auch fcho» Seitens des
Geneml-Commandosins Auge gefaßt worden. Es handelt sich ja nur darum, wer die Kosten für
den Varackenbaubezahlenfoll. Ich meine also, wir sollten uns auf eine Direktive nicht einlassen,
fondern wir füllten einfach das fagen, was in dem Antrage Grand-Ny Ausdruckgefunden hat.
Diese Einzelheiten führen zu endlofen Weiterungen und sind immer widerlegungsfähig, während
der Gedanke, daß die Einquartierung eine außerordentliche Last für die Gemeinde ist, keine Wider¬
legung findet und auch keine Widerlegung finden kann.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es hat sich Niemand weiter zum Worte gemeldet. Ich
erkläre daher die Diskussionfür gefchlosfen. Bis der Antrag Grand-Ny formulirt ist, lassen Sie
uns noch eine geschäftliche Sache abmachen.

Das Präsidium hat den Auftrag bekommen, eine Commissionzu bilden zur Behandlung
der Vorlage, betreffenddas Regulativ der Pensionskasse für die Bürgermeister und die übrigen
besoldetenBeamten der Landbürgermeistereienund Landgemeinden und die dazu eingegangenen
Petitionen.

Das Präsidium beehrt sich folgendeHerren vorzuschlagen:Die AbgeordnetenLindemann,
Melbeck,Graf von Brühl, Becker, Huvertz, Dr. Muth, von Aux, Eich und von Voß. — Der
Herr AbgeordneteLindenmnn hat das Wort.

AbgeordneterLindemann: Ich bitte von mir abzusehen,da ich in Folge des plötzlichen
Todes eines Beigeordnetenso mit Geschäftenüberhäuft bin, daß es mir unmöglich fein würde,
den Sitzungen beizuwohnen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Herr Abgeordneter Lindemann bittet von ihm abzufehen.
Ich erlaube mir an seiner Stelle vorzuschlagen den Herrn AbgeordnetenGraf von Beissel, ferner
Geheimrath Melbeck, Graf von Brühl, OberbürgermeisterBecker, GeneraldirektorHuvertz, Dr. Muth,
Landrath Ayx, Bürgermeister Eich und Landrath von Voß. Der Herr Abgeordnete Freiherr
von Geyr-Schweppenburghat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Geyr-Schweppenburg: Es würde vielleicht gut sein,
wenn noch einige Bürgermeister zu der Commissiongehörten. Ich möchte daher vorschlagen,noch
einige dieser Herren in die Commissionzu wählen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.
Abgeordneter Becker: Ich möchte mir den unmaßgeblichen Vorschlag gestatten, an Stelle

des Herrn AbgeordnetenLindenmnn Herrn AbgeordnetenBloem in die Commissionzu wählen.
VorsitzenderFürst zn Wied: Der Herr AbgeordneteBloem hat das Wort,
Abgeordneter Bloem: Ich bedauere, ich kann in die Commissionnicht eintreten wegen

zu vieler Beschäftigung. , .. ^ . „ ^ ., . . .
VorsitzenderFürst zn Wied: Ich frage, ob d« Herren dannt emverftanden sind, daß

die vorgeschlagenenMitglieder in die Commissioneintreten. (Zustimmung.)
Die Vorschlägesind angenommen. Der Herr AbgeordneteIanßen hat das Wort.
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Abgeordneter Ianßen: Ich sehe da noch Herrn AbgeordnetenFuchs aus St. Wendel
und möchte wünschen,daß dieser Herr als Ersatz für Herrn Abgeordneten Lindemanngewählt würde.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Für Herrn Abgeordneten Lindemann hatte ich Herrn
AbgeordnetenGraf von Beissel vorgeschlagen.

AbgeordneterIanßen: Ich bitte um Entschuldigung,ich hatte das übersehen.
VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr-Schweppenburg

hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordneter von Geyr-Schweppenburg (zur Geschäftsordnung): Ich wollte mir

erlauben, den Antrag zu stellen, daß auch der Commissionein Beirath von Bürgermeistern gegeben
werden möge und ich würde die Herren AbgeordnetenFuchs und Kunz vorschlagen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Wenn Sie das wollen, dann brauchen Sie ja nur der
Commissiondie Cooptationsfähigkeitzu geben. Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.

AbgeordneterBecker: Ich glaube, die Sache ist erledigt. Das Haus hat die Wahl der
neun Herren beschlossen;wenn Sie nun noch mehr Bürgermeister in die Commission haben
wollen, dann hätten Sie das vorher aussprechenmüssen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich möchte bitten, den Antrag zu verlesen, wie er jetzt
formulirt ist.

Schriftführer Landmth von Hagen: Der Antrag lautet:
„Der hohe Landtag spricht aus, daß die jährlich wiederkehrende Einquartierungslast
in einzelnen Theilen der Provinz als eine unbillig drückende und unerträgliche
empfundenwird, daß die Abhülfe dieses Nothstandes als eine Verpflichtungder Reichs-
Militärverwaltung zu bezeichnen ist, und beauftragt den ProvinziabAusschuß, diesen
Beschluß in geeigneter Weise an zuständiger Stelle zum Ausdruckzu bringen."

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort,
Abgeordneter Becker: Ich möchte vorschlagen,zu sagen „ungleichdrückende"statt „un¬

billig drückende".
Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteIanßen hat das Wort.
Abgeordneter Ianßen: Ich möchte mir erlauben zu beantragen, daß wir diesen Antrag

nur «alvll i-ockaotion« annehmen, um einige Härten auszumerzen.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich frage, ob das hohe Haus diesen Antrag nnd zwar

wie gewünscht wird, salv«. i-eckaotionoannehmen will? (Zustimmung.)
Der Antrag ist angenommenund damit der Gegenstand erledigt.
Wir gelangen nun zum achten Gegenstand der Tagesordnung: Referat, betreffend

Abänderung des Reglements über die Tagegelder und Reifekosten der vrovinzial-
ständischen Beamten der Rheinprovinz. — Herr Landes-Direktor Klein hat das Wort.

Landes-Direktor Klein: Es wird dem hohen Landtage ein Entwurf zu einem neuen
Reglement für die Rheinifche Prouinzial-Feuer-Societät vorgelegt werden. In diesem neuen
Reglement ist vorgesehen,daß die Beamten der Societät in allen Punkten den übrigen Provinzial-
beamten gleichgestellt werden. Die Beamten der Feuer-Societät hatten bis jetzt auf Grund des
f. Z. mit Gesetzeskraftergangenen früheren Reglements bei auswärtigen Reifen die Diäten und
Reisekostender Staatsbeamten zu beziehen, während dieselben jetzt für die Folge nur die Reise¬
kosten und Diäten der Provinzialbeamten erhalten sollen. Es wird von diesen Beamten bei allen
Reisen, die nicht in einem Tage hin- und zurückgelegt werden, nur die Hälfte der Sätze liquidirt.
Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt nun, daß die bestehende Ungleichheit dadurch zu heben sei.
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daß jene Beschränkungbei der Liquidation von Reisekosten auch für die übrigen Provinzialbeamten
fortfallen und somit die Provinzialbeamten auch in dieser Hinsicht mit den Staatsbeamten gleich¬
gestellt werden sollen. Es wird damit auch das Bedenkenbeseitigt, ob den Beamten der Provinzial-
Feuer-Socictät, welche bisher nach den Sätzen der Staatsbeamten liquidirt haben, durch ein neues
ReglementniedrigereSätze vorgeschrieben werden können, andererseitswerden die Provinzialbeamten
den Mitgliedern des Ausschusses und des Provinzialraths in dieser Beziehung gleichgestellt, wofür
auch manche Villigkeitsgründesprechen. Der Antrag lautet:

„Hoher Landtag wolle den §. 2 des Reglements, betreffenddie Tagegelder und Reise¬
kosten der provinzialständischeuBeamten der Nheinprouinz aufheben."

Nach Aufhebung des ß. 2 würde der Unterschiedzwischen den Fcuer-Societäts-Beamten
und den Staatsbeamten nicht mehr vorhanden sein und es würde auch im Uebrigen eine Ungleich¬
heit in der Prouinzial-Verwaltung nicht mehr bestehen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Wünscht noch Jemand das Wort? (Pause). Das ist
nicht der Fall, ich schließe daher die Diskussiouund bitte die Herren, die gegen den Antrag sind,
sich zu erheben. (Pause). Es erhebt sich Niemand, der Antrag ist also einstimmig angenommen.

Wir stehen am Ende unserer Tagesordnung. Ich habe zunächst die Herren, die eben
in die Commissiongewählt worden sind, sowie die Herren der ersten Commissionzu bitten, sich
nachher in einem der Zimmer zu constituiren. Vielleichtin den Zimmern 14 und 15.

Sind die Herren damit einverstanden? (Zustimmung. Ruf: Sind schon eingeladen!)
— Der Herr AbgeordneteMelbeck hat das Wort.

AbgeordneterMelbeck: Ich war eben noch in Zweifel darüber, ob die Herren fpeziell
eingeladen wären, sonst hätte ich mir erlaubt, vorzuschlagen,daß wir uns in Zimmer Nr. 5
constituiren.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.
AbgeordneterPelzer: Ich mochte mir erlauben zu bemerken, daß bereits an die Mit¬

glieder der Wahlprüfungs-CommissiouEinladungen ergangen sind, und zwar von Herrn Geheim¬
rath Sandt für das Ausschußzimmer Nr. 1. Ich weih nicht, ob das Zimmer dasselbe ist, wie das
Zimmer Nr. 5.

VorsitzenderFürst zu Wied: Nein! Das andere würde das AusschuhzimmerNr. 5
sein, — Der Herr AbgeordnetePclzer hat das Wort.

AbgeordneterPelzer: Dann würde also für die Wahlprüfungs-Commissiondas Zimmer
Nr. 1 bleiben.

VorsitzenderFürst zu Wied: Wir haben nun die Tagesordnung für die morgigeSitzung
festzustellen.

Es würden auf dieselbe gesetzt werden zunächst Eingänge und geschäftlicheMit¬
theilungen, sodann die Wahl des Landcs-Direktors, ferner die Abgabe eines Gutachtens, betreffend
die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinden zur Sicherung einer genügenden Zuchtstierhaltung,
Begrenzung der Wahlperiode des bürgerlichen Mitgliedes der Oberersatz-Commissionfür den
RegierungsbezirkWiesbaden,

Petition des landwirtschaftlichenVereins in Betreff der Krankenversicherung der land- und
forstwirtschaftlichenArbeiter,

Petition des Gallerievereins zu Düsseldorfum Bewilligung eines Zuschusses,
Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe für das Gewerbemuseumzu Düsseldorf,
Petition von Interessenten auf Weiterführung der Wiedbachstmhe,
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Beschwerdevon Vrcmdbeschädigteuin Longkamp wegen verweigerten Austritts aus der
Feuer-Societät,

Beschlußfassungüber den Entwurf eines neuen Reglements für die Provinzial-Feuer-
Societät,

Referat, betreffendden Antrag auf Erwirkung eines Privilegiums wegen fernerer Aus¬
gabe von Anleihescheinen im Betrage von 20 Millionen Mark,

Referat, betreffendAnkauf zweier Häufer bei der Blindenanstalt in Düren, und endlich
Bericht des Verwaltungsraths, betreffenddie Uebernahmeder aus dem Neichsgefetz vom

5. Mai 1886 und dem Preußischen Gesetz vom 20. Mai 1887 sich ergebendenVerpflichtungen
des RheinischenProvinzial-Verbandes.

Sind Sie mit dieser Tagesordnung einverstandenund auch damit, daß wir die Sitzung
morgen Vormittag um IN Uhr beginnen? (Allseitige Zustimmung). — Der Herr Abgeordnete
Melbeck hat das Wort.

Abgeordneter Melbeck: Ich bitte die Herren, welche der Wahlprüfungs- Commission
angehören, sich gleich nach der Sitzung im Zimmer Nr. 5 zu versammeln.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß 1'/4 Uhr.)

Vierte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Donnerstag, den 21. Juni 1888.

Beginn: 10 Uhr 15 Minuten.

Tagesordnung:
1. Eingänge.
2. Wahl des Landes-Direktors.
3. Abgabe eines Gutachtens, betreffenddie gesetzlicheVerpflichtungder Gemeinden, für

eine genügendeAnzahl von Zuchtstiereneventuell zu sorgen.
4. Begrenzung der Wahlperiode des bürgerlichenMitgliedes der Ober-Ersatz-Commission

im RegierungsbezirkWiesbaden.
5. Petition des landwirthschaftlichenVereins wegen Krankenversicherungder land- und

forstwirthschaftlichcn Arbeiter.
6. Petition des Gallerie-Vereins zu Düsseldorf um Bewilligung eines Zuschusses.
7. Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zum Baue eines Gewerbe-Museums in

Düsseldorf.
8. Petition von Interessenten auf Weiterführung der Wiedbachstraße.
9. Beschwerdevon Vrandbeschädigtenin Longkamp wegen verweigerten Austritts aus

der Vrovinzial-Feuer-Societllt.
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IN. Beschlußfassung über den Entwurf eines neuen Reglements für die Provinzial-Feuer-
Societät.

11. Referat, betreffendden Antrag auf Erwirkung des Privilegiums zur fernerenAusgabe
von 20 Millionen Anleihescheine.

12. Referat, betreffend den Anlauf zweier Häufer an der Provinzial-Blindenanstalt
zu Düren.

13. Bericht des Provinzial-Vcrwaltungöraths, betreffend die Uebernahme der aus dem
Neichsgesetze vom 5. Mai 1880 und dem Preußischen Gesetze vom 20. Mai 188?
sich ergebendenVerpflichtungendes Rheinische» Provinzial-Verbandes.

Vorsitzender Fürst zu Wird: Die Sitzuug ist eröffnet. Ich habe Ihnen zunächst
folgende Eingänge mitzutheilen.

Zunächst ein Schreiben aus Frankfurt a. M., unterschrieben von Dr. Otto Kamp,
städtischer Lehrer, welches lautet:

Frankfurt a. M,, den 19. Juni 1888.

An
Se. Durchlaucht den Fürsten Wilhelm zu Wied, Ersten Vorsitzenden des Rheinischen

Provinzial-Landtags
zu Düsseldorf.

Hochgeehrtester Herr!

Ew. Durchlaucht gestattet sich der ergebenstUnterzeichnete, anbei ein Exemplar der von
ihm verfaßten, unlängst veröffentlichtenSchrift über:

„Fortbildungsschulen für Mädchen"

zu geneigter Kenntnißnahmezu unterbreiten und Nachstehendes zuzufügen:
Die hier im Entwürfe und allen wesentlichen Erläuterungen vorgeführten hanswirth-

schaftlichcn Fortbildungsschulenfür Mädchen fcheinen berufen zu fein, einem fchweren sozialen
Nothstände unserer Städte uud auch der ländlichen Gegenden mit überwiegender Arbeiter-
beuülkerung Abhülfe zu bringen, und dürften daher auch bei den größeren öffentlichen Körper¬
schaftenAntheilnahme verdienen. Letztere ist, wie aus dem Vorworte obiger Schrift ersichtlich,
ihnen bisher seitens Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin-Wittwe Augusta, in besonderer
Weise zugewandt worden; und die in diesem Augenblickan mehreren Orten — beispielsweise
auch in hiesiger Stadt laut einliegendenRundschreiben — geplante und in Ausführung stehende
Schaffung solcher Schulen zeigt, daß die Worte der hohen Fürsprecherin Anklang und Ver¬
wirklichungfinden.

Der Unterzeichnete ist sich freilich nicht bewußt, inwieweit die Errichtung solcher Lehr¬
gänge innerhalb des WirkungskreisesEines hochlöblichen RheinischenProvinzial-Landtages liegt.
Allein im Hinblick auf die besonderenVerhältnisse der Rheinprovinz, der Heimath des Unter¬
zeichneten, mit ihren großen Beuölkerungsmittelpunktenund deren so zahlreicher weiblicher
Arbeiterschaft, glaubte er, Euerer Durchlauchtund des Landtages Aufmerkfamkeit,als der zu¬
ständigen provinzialen Vertretung, den hauswirthschaftlichenFortbildungsschulen oder Haus-
haltungsschulen zuwenden zu sollen.

12
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Der ergebenst Unterzeichnete wird für jede der Sache selbst geltende Förderung, sei dies
Selbsterrichtnng derartiger Schulen seitens Eines hochlöblichen Landtags oder weitere Kenntniß-
gebung obiger Schrift und ihrer Schulpläne an die Mitglieder desselben, Euerer Durchlaucht auf¬
richtigen Dank wissen und verharrt, einer geneigten Nückiiuherunggern entgegensehend

in aller Hochschätzung und tiefer Ehrerbietung

gez.: Dr. Otto Kamp, städtischer Lehrer.
Sodann theile ich Ihnen ein Schreiben aus Viersen mit, welches von einer großen

Anzahl Viersener Bürger unterschriebenist,
Viersen, den 20. Juni 1888.

An
den RheinischenProvinzial-Landtag zu Händen Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied.

Gottes unerforschlicher Rathschluß hat über das deutsche Land, ein namenloses, tiefes
Weh verhängt: rafch nach dem Tode Kaiser Wilhelms ist auch unser theurer Kaiser Friedrich in
das Land des ewigen Friedens abgerufen, gleichfam als sollten die beiden herrlichen uud glor¬
reichen Fürsten, die im Leben zusammen gewirkt und für DeutschlandsEhre uud Größe zusammen
gekämpft, auch im Tode vereint bleiben, um segnend hernieder zu schauenauf den Enkel und den
Sohn, der nun der Hüter und Schützer des von ihnen neu geschaffenen Reiches geworden!

So mit einander vereint, werden sie fortleben in dem Herzen eines treuen Volkes und
fo mit einander vereint sollten die beiden Herrlichen auch im Standbilde erfcheinen, als dem
äußerlichenZeichen der innigsten Liebe, Verehrung uud Dankbarkeit ihres Volkes!

Und ihre Bilder sollten nicht entstehen im engen Kreis der Städte: sie müssen hernieder-
blicken von den Höhen auf den Rhein, den deutschen Strom, den sie treu bewacht haben! Die
ehrerbietigstUnterzeichneten,von diesem Gedanken geleitet, glauben daher mit Zuversicht an den
RheinischenProvinzial-Landtag die ergebeneBitte richten zu dürfen,

„den für das Provinzial-Denkmal Kaiser Wilhelms zu bestimmenden Veitrag nunmehr
einem gemeinsamenDenkmale für die beiden ersten Kaiser des Reichs zuzuwenden,
und als Aufstellungsplatzdas Siebengebirge beziehungsweiseeine andere geeignet
erscheinende Höhe am Niederrhein zu bestimmen",

und verharren inzwischen in größter Ehrerbietung und ganz ergebenst
(Folgen die Unterschriften.)

Meine Herren! Ich würde dieses Schreiben, wenn Sie damit einverstandensind, dem
schon eingereichten Antrage von Seiten des Herrn Oberpräsidenten und Genossen auf Errichtung
eines Kaifer Wilhelm-Denkmalsanschließen. (Zustimmung.)

Dann werde ich es also auf die Tagesordnung bringen. Sodann liegt mir hier noch ein
Jahresbericht der rheinischenevangelischen Arbeiter-Eolonie Lühlerheim vor.

Das Schreiben ist an den Herrn Landes-DirektorKlein gerichtet und lautet folgendermaßen:
Düsseldorf, den 16. Juni 1888.

Betreffend ersten Jahresbericht des Kuratoriums der rheinischen evangelischen
Arbeiter-Eolonie Lühlerheim.

Ew. Hochwohlgeboren

beehren wir uns in der Anlage den ersten Jahresbericht über unsere Verwaltung der Arbeiter-
Eolonie Lühlerheim in zwei Exemplaren zur geneigten Kenntnihnahme ganz ergebenst vorzulegen.
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Indem wir die sich uns hiermit bietende Gelegenheit freudig ergreifen, um Ew. Hochwohlgeborm
für alle unserer Colonie bewiesene freundliche Theilnahme und wirksameUnterstützung unfern
wärmstenDank auszufprechm,halten wir die gute Sache Ihrer geneigtesten fernerweitigenFörderung
bestens empfohlen. Wir gestatten uns zu geneigter Vertheilung an die Herren MttgKeder des
hohen RheinischenProvinzial-Landtags weitere 139 Exemplare ganz ergebenst beizufchliehm, mit
der an Ew Hochwohlgeborm gerichteten Bitte, dem hohen Landtage gegenüber der Interpret unserer
aufrichtigenDankbarkeit für die von Hochdemfelben unserer Colonie bewilligte freigebigeSubven-
tionirung und Entlastung werden zu wollen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung
ganz ergebenst

Das Kuratorium der rheinischenevangelischen Arbeiter-ColonieLühlerheim.
An

den Landes-Direktor der Nheinprovinz, Herrn Geh. Regierungsrath Klem,
Hochwohlgeborm

hier.

Der Jahresbericht, von welchem hier die Rede ist, wird Ihnen Allen zugehen.
Meine Herren' Ich brauchedasselbe wohl nicht weiter in den Geschäftsgang zu geben.

Es ist nur ein Dank an den Provinzial-Landtag. Sind Sie damit einverstanden, wenn ich die
Sache aä aota gebe? (Zustimmung.)

Der Jahresbericht würde an Sie vertheilt werden. Es erfolgt kein Widerspruch. (Pause.)
Sonnt wird es so geschehen.
Sodann kommt noch eine Vorlage, welche die Königliche Staats-Regierung zu Coblenz

an den Herrn Landes-Direktor gerichtet hat und welche der Herr Landes-Direktor als Landtagssache
an mich verwiesenhat. Die betreffendenSchriftstücke lauten wie folgt:

Coblenz, den 14. Juni 1888,

Ew. Hochwohlgeborm

beehren wir uns unter Bezugnahme auf das gefällige Schreiben vom 8. Februar er., Nr. V 2130
anaeschlossen einen Antrag der Bürgermeister von Sohren, Zell Stadt und Zell Land des Kreises
^ell um eine höhere Beihülfe aus Provinzial-Fonds für die Unterhaltung der Zell-Altlaner Straße
nebst den Prästations-Nachweism der betreffendenGemeinden mit dem ganz ergebenstenErsuchen
m übersenden mit Rücksicht auf die in diesem Antrage, den Prästations-Nachweisen, sowie dem
anaeMossmen Bericht des Landraths dargelegten Verhältnisseund besondersauf die sehr ungünstige
Ver^genslage der Gemeinde Altlan, bei dem Provinzial-Landtage die Gewährung des vorgedach^
Antrages gefälligst angelegentlichst befürworten und uns demnächst eme gefalüge Mttheüung über
den Erfolg zugehen lassen zu wollen. ^ „. , «^^ < ^.. cv

^,^u « u ^ Königliche Regrerung, Abtheilung des Innern.
An

den Landes-Direktor der Nheinprovinz, Herrn Klem,
Hochwohlgeborm

Düfseldorf.
12*
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Betreffend Antrag um eine höhere Beihülfe aus Provinzialfonds für die
Unterhaltung der Zell-Altlayer Straße.

Büchenbeuren, den 11. Juni 1888.

Euer Hochwohlgeboren bitte ich, die Anlagen der KöniglichenNegierung in Loblenz zur
weiteren Veranlassung geneigtest bald vorlegen zu wollen. Ich hatte Alles aufgeboten, um die
Vorlage noch rechtzeitig in die nächste Sitzung des Provinzial-Landtages zu bringen; allein durch
vorherigenVerkehr nach verschiedenen Seiten hin und namentlich dadurch, daß mir auf verschiedene
Anfragen zu fväte Antwort zukam, hat sich die Angelegenheit in unerwünschterWeise in die
Länge gezogen.

Der Bürgermeister: gez. Lenz.
, An

den KöniglichenHerrn Landrath
Hochwohlgeboren

Zell a. d. Mosel.

Betreffend Antrag um eine höhere Beihülfe zur Unterhaltung der
Zell-Altlau-Würricher Gemeindestraße.

Büchenbeuren, den 11. Juni 1888.

Hoher Provinzial-Landtag!

Die Unterzeichnetenerlauben sich, folgendes ehrerbietigstvorzutragen:
Von der Kreishauvtstadt Zell führt in südlicher Richtung durch das Altlauer Thal

aufwärtssteigend und durch das Dorf Altlay gehend, eine Kunststrahe, welche in die von Kirn
durch das Hahnenbllchthlllüber Nhaunen, Lanzenhauscn,Würrich, Kavpel, Kaftellaun u. s. w. bis
Vovpard an den Rhein führende Provinzialstraße und zwar etwas südöstlich vou Würrich recht¬
winkelig einmündet.

Jene Straße, Zell-Altlav-Würricher Straße genannt und unter Nr. 20 des Kunst¬
straßen-Verzeichnisses vom 21. Januar 1888 — Extra-Beilage zum Amtsblatt Nr. 6 der König¬
lichen Negierung zu Coblenz — aufgeführt, hat von Zell bis zur Einmündung bei Würrich eine
Länge von 14,6 Km (nach der Entfernungskarte). Dabei sind betheiligt:

Altlay mit..... 4503 in
Würrich „ ..... 843 „
Zell „..... 5809 „
Kllimt „..... 851 „

Die gedachte Straße bildet die einzige direkte Verbindung von Büchenbeuren nach Zell
und an die EisenbahnstationNullay (Moselbahn). Sie wird außerordentlich stark beuutzt; ins¬
besondere geht zwischen Büchenbeurenund Zell jeden Tag ein Omnibus, des Morgens nach, des
Abends von Zell. Durch den Erztransvort von der Grube Adolf-Helena bei Altlay bis Zell
wird die Straße in außergewöhnlichem Matze verfahren. Es werden täglich an 240 bis 250 Zentner
Erze, Kohlen und Sand durch die Gruben-Gesellschafttransvortirt. Die Abnutzung der Straße
ist eine um so größere, als das starke Gefalle kräftiges Bremfen erfordert, wodurch die Reibung
auf dem Fahrdamm vermehrt wird.
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Zur fortdauernden und guten Unterhaltung ist namentlich die arme Gemeinde Altlay
außer Stande. Aber auch den anderen Gemeinden erwachsen ungewöhnliche Unterhaltungslasten,
was für Kaimt um so empfindlicher ist, als diese Ortschaft selbst von der Straße keinen Gebrauch
macht. Nach besonders gemachten Erfahrungen sind zur vollständigenBeschüttung der Strecke
Altlay allein etwa 2210 cliin zerkleinertenQuarzes nöthig, welches einen Kostenaufwandvon
15 470 bis 17 680 M. verlangt, da das Kubikmeteran 7—8 M, zu stehen kommt, ungerechnet
die Bankette und Gräben, sowie die Vaumvftanzungen, Würde nun die Beschüttung in einem
10 jährigen Turnus stattfinden, dann beliefen sich die Kosten jährlich nicht nur auf 3000 bis
3500 M., fondern es würde nach Ablauf von 10 Jahren je diejenigeStrecke wieder einer neuen
Decke bedürfen, welche eine solche vor 10 Jahren erhalten hatte, sodaß die Gemeinde Altlay
allein alljährlich und fortwährend eine Last auf sich liegen hätte, welche bei jährlich nur 920 M.
Grund-, Gebäude- und Klassensteuerder Eingesessenen und Forensen von Altlay erheblich über
300«Zu der gedachten Steuer ausmachte. Aber auch angenommen, vorstehenderGeldanschlag sei
etwas hoch gegriffen und es gelänge der Gemeinde Altlay billiger zu bauen, fo werden sich die
Kosten immerhin doch ganz bestimmt über 200°/o belaufen, nur für den einen Weg, während
Altlay viele andere Wege (Gefammt-Wcgenetzvon Altlay 9391 m) zu unterhalten hat, namentlich
darunter die 2623 m lange Kunststraße nach Hahn, welche wegen ihrer Gebirgslage und ihres
starken Gefälles auch fchwierig zu unterhalten ist. Für Landankauf zu Flurwegen hat Altlay
über 1500 M. zu zahlen.

Ueber die finanziellen Verhältnisse der in Betracht kommenden Gemeinden liegen
Prästations-Nachweisungenbei.

Da alle Bemühungen, die fragliche Straße auf die Provinz überzuleiten, erfolglosblieben,
dem Vernehmen nach aber auch nie zu erwarten steht, daß die Provinz die fragliche Straße
übernehme, fo erlauben sich die Unterzeichnetenden ehrerbietigenAntrag auf eine fortdauernde
reichlichere Beihülfe, als solche bisher zu erlangen war.

Dieselbe dürfte mit Rücksicht auf die größere oder geringereBedürftigkeit der Gemeinden
so zn bemessen sein, daß bewilligt werden:

a) der Gemeinde Altlay alljährlich ^/» der Aufwendungenoder vielmehr für
jedes Jahr ..................... 1000 M.

K) der Gemeinde Zell die Hälfte ihrer Aufwendungen,angeschlagen zu . . 900 „
«) der Gemeinde Kaimt die Hälfte ihrer Aufwendungen,cmgefchlagen zu , 300 „
Dem hohen Provinzial-Landtage möge eö daher gefallen, den in Rede stehenden drei

Gemeinden
Altlay

Zell
Kaimt

zur Unterhaltung der fraglichen Straße die unter a, d, « vorstehend angedeutetenBeihülfen auf
eine längere Reihe von Jahren Hochgeneigtestzu bewilligen.

Die Bürgermeister
von Sohren, Zell (Stadt) und Zell (Land)
gez.: Lenz, gez.: Knovv. gez.: Jacobs.

Meine Herreu! Diese Schriftstücke sind an den Prouinzial-Landtag gerichtet; ich möchte
fragen, ob es nicht eigentlichSache des Provinzial-Ausschusscswäre, solche weiter zu behandeln.



94

Ich möchte nur fragen, ob Sie die Angelegenheitjetzt entschieden haben wollen, oder ob dieselbe
erst später wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden soll. — Der Herr AbgeordneteIanßen
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Ianßen: Meine Herren! Es kommen ja so außerordentlichviele Eingänge
in den letzten Tagen, daß ich fast auf den Gedanken kommen möchte, die Herren glaubten, wir
wären hier wochenlangzusammen. Es entspricht unserer Geschäftslage, wenn wir möglichst viel
an den Provinzial-Ausfchuß verweisen und möglichstwenig im Plenum zur Berathung bringen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich nehme an, daß die Herren damit einverstandensind,
daß wir die Sachen dem Provinzial-Ausfchuß überweifen. (Zustimmung.)

Sodann habe ich noch ein aus Bonn an den hohen Provinzial-Landtag gerichtetes Schreiben
zu verlesen. Ich erfuche den Herrn Schriftführer, dies zu thun.

Schriftführer (liest):
Bonn, den 16. Juni 1888.

An den hohen Provinzial-Landtag zu Düsfeldorf.

Nach der Mittheilung des Herrn Landes-Direttors vom 2. d. M, V Nr. 7986 „hat der
Provinzial-Verwaltungsrath in feiner Sitzung vom 29./30. Mai geglaubt, dem diesfeits gestellten
Antrage auf Concessionirungeiner Straßenbahn von Bonn nach Mehlem nicht Folge geben zu
können," Die Mitglieder der hierzu begründeten Gesellschaft können es bei diefem Bescheide, dein
leider keine Begründung beigegeben worden ist, nicht bewendenlassen.

Die allgemeineErregung und Enttäuschung über diese völlig unuermuthete Versagung
der von der Bevölkerungsehnsüchtigst gewünschtenund Seitens der Gemeindevertretungen warm
befürworteten Verkehrserleichterung nöthigt die zu den angefehensten Einwohnern Bonns
gehörendenComitee-Mitglieder, weitere Schritte zur Erlangung der erforderlichenErlaubniß zu
thun, um sich und der öffentlichen Meinung Aufklärung zu verfchaffen. Auch die Landleuteunserer
Gegend verstehen, welche Wohlthat einem Bezirke damit erschlossen wird, wie z, B. aus den
Anstrengungenzu ersehen ist, welche die Bewohner des sogenannten „Ländchens" bei Mehlem
gemacht haben, daß doch diese Bahn möglichst zu diesem heran verlängert werden sollte.

Angesichts dieser und ähnlicher Erklärungen der Vororte Bonns und der zu derselben
Zeit erfolgten Genehmigungeines gleichen Gefuches für die Strecke Köln-Frechen,welche anstandslos
und in kürzester Frist bewilligt worden, ist ja um fo auffälliger und widerspruchsvoller,daß Bonn
mit dieser Anforderung der Jetztzeit und benöthigten Einrichtung nicht verfehen und hinter
der Entwickelung anderer Städte: wie Crefelv, Dortmund, Duisburg, Kassel, Saarbrücken,
Wiesbaden-Biebrich,Darmftadt, München, Strahburg, Hamburg, Arnheim :c. zurückstehen soll.

Unter erneuter Vorlage der hierauf bezüglichen Eingabe nebst Plänen wendet sich der
Unterzeichnete Namens aller feiner Theilnehmer an den jetzt zusammentretendenLandtag mit der
Bitte um Prüfung diefer Angelegenheit und wohlwollende Berücksichtigung der diesseitigen Bemühung
zum Besten des öffentlichen Wohles dieser Stadt und deren Umgegend.

In vorzüglichsterHochachtung ergebenst
gez.: Guilleaume.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Diefe Angelegenheit ist von dem Provinzial-
Verwaltungsrath behandelt und abschläglich befchieden worden. Ich weiß nicht, ob Sie die Gründe
von mir hören wollen. Ich kann sie Ihnen fönst mittheilen. Der Herr Abgeordnete Marcus
hat das Wort.
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AbgeordneterMarcus: Ich möchte bitten, bah der Provinzial-Ausschußdie Sache noch
einmal prüfen möge.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Der Provinzial-Verwaltungsrath hat die
Sache abschläglich beschieden,weil er es für viel zu gefährlichhielt, durch Godesberg die Bahn
mit so außerordentlichstarken Kurven in die schmale Straße legen zu lassen und weil außerdem
die Ansicht bestand, daß die landespolizeilicheGenehmigung nicht ertheilt werden würde. — Der
Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Meine Herren! Der Provinzial-Verwaltungsrath hat zu der
Sache eine entschiedene Stellung genommen und ich würde vorschlagen,daß die Petition im Hause
verhandelt und dann einer Commission aä Koo überwiesen wird. Die Sache ist von großer
Wichtigkeit für jene Gegend.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich glaube nicht, daß sich das nicht empfehlen
würde, nach dem die Sache mit einer großen Gründlichkeit nach allen Seiten hin durchgesprochenund be¬
handelt worden ist. Es kommen dabei sehr viele Personalsragen in Betracht, und ich glaube nicht, daß
es geht, daß wir die Sache in einer öffentlichen Sitzung zur Sprache bringen. Ich würde nichts
dagegen haben, wenn die Sache noch einmal von dem Provinzial-Ausschuß behandelt und dem
nächsten Provinzial-Landtage wieder vorgelegt wird.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteCourth Hai das Wort.
Abgeordneter Courth: Nach den Aeußerungen, die ich soeben gehört habe, ist wenig

Aussicht vorhanden, daß der Provinzial-Verwaltungsrath zu einer anderen Ansicht kommt, und
wenn der Provinzial-Ausschuß die höhere Instanz ist, dann ist es nicht angemessen,wenn die
Sache diskutirt wird.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich möchte selbst zur Geschäftsordnung eine Bemerkung
machen. Ich möchte Sie bitten, den Antrag des Herrn Marcus zur Geschäftsordnung anzuneh¬
men. Ich bin mir zwar bewußt, daß der Provinzial-Verwaltungsrath die Sache eingehend und
gründlich geprüft hat, aber dennoch möchte ich Ihnen den Antrag empfehlen. — Der Herr
AbgeordneteKunz hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Kunz: Ich möchte die Herren Redner darauf aufmerksam machen, daß
dieselben hier absolut uicht zu verstehensind. Ich möchte deshalb die Herren bitten, eine andere
Stellung einzunehmen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es ist allerdings vorgesehen,daß für vorgearbeiteteReden
die Rednertribüne einzunehmen ist, aber es ist sehr schwer, bei jeder Bemerkung zur Geschäfts¬
ordnung die Rednertribüne zu besteigen.

Ich stelle nunmehr den Antrag des Herrn Marcus zur Abstimmungund bitte diejenigen
Herren, welche gegen denselbensind, aufzusteheu, (Pause).

Ich constatire, daß kein Widersprucherfolgt, es geht somit die Sache an den Provinzial-
Ausschuß zurück. Sodann ist mir von dem Herrn Landtags-Commissarius ein Schreiben zuge¬
gangen, welches lautet:

Düsseldorf, den 19. Juni 1888.

Ew. Durchlauchtbeehre ich mich hiernebendie Schreibender nachgenanntenAbgeordneten:
1. des Herrn Freiherrnvon Geyr-Schweppenburgzu Müddersheim,Regierungsbezirk Aachen,
2. Otto Andiene zu Mülheim am Rhein, RegierungsbezirkKöln,
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3. des Herrn Landraths Koppen zu Waldbroel, RegierungsbezirkKöln,
4. „ „ Geheimen CommerzienrathsKrupp zu Essen, RegierungsbezirkDüsseldorf,
5. „ „ CommerzienrathsQuack zu M.-Gladbach, RegierungsbezirkDüsseldorf,
6. „ „ Horten zu Kempen, RegierungsbezirkDüsseldorf,
7. „ „ GeheimenCommerzienrathsHanicl zu Nuhrort, RegierungsbezirkDüsseldorf,
8. „ „ CommerzienrathsWeuermann zu Soliugen, Regierungsbezirk Düsseldorf,
9. „ „ H. Öfter zu Aachen,

19. „ „ Freiherr von Scheibler zu Aachen,
betreffenddie Theilnahme derselben an den Verhandlungen des RheinischenProuinzial-Landtags,
znr gefälligenKenntnißnahme und eventuellenweiterenVeranlassung ganz ergebenstzu übersenden.

WünschenSie, daß ich die einzelnenSchreiben mittheile? (Nein!) Dann gehen die¬
selben llä aow! Sodann geht mir noch ein Schreiben des Herrn Landtags-Commissariusfolgenden
Inhalts zu:

Düsseldorf, den 21. Juni 1888.

Ew. Durchlaucht beehre ich mich ganz ergebenst mitzutheilen, daß die Allerhöchste Ge¬
nehmigung für das Provinzial-Statut I zwar erbeten, aber noch nicht eingegangenist, daß indessen
seitens des Königlichen Ministeriums des Innern die Wahl des Provinzial-Ausfchussesvorbehalt¬
lich der Genehmigung des Statuts anheimgestelltwird.

Der Königliche Landtags-Commissarius,Oberpräsident der Nheinvrovinz:
von Vardcleben.

Das Schreiben ist an den Vorsitzenden des Landtages gerichtet.
Meine Herrren! Nachdemdas Ministerium des Iunern die Immcdiat-Eingabe an Se.

Majestät den Kaiser gerichtet und die Allerhöchste Unterschrift erbeten, aber noch nicht vollzogen
zurückerhaltenhat, wird uns anheim gestellt, die Wahl vorzunehmen. Ich glaube, daß wir in
der Lage sind, die Wahl morgen Vormittag vornehmen zu können, oder wollen Sie es noch
früher? (Zurufe: Nein!)

Ich würde dieselbe dann auf die morgige Tagesordnung fetzen.
Wir treten nunmehr in Punkt 2 der Tagesordnung ein: Wahl des Landes-Direktors.—

Der Herr AbgeordneteFriedcrichs hat das Wort.
Abgeordneter Friederichs: Ich möchte mir die Frage erlauben, ob vielleicht eine

Generaldebatte über diefe Angelegenheiteröffnet wird?
VorsitzenderFürst zu Wied: Nein!
Abgeordneter Fried erichs: Dann gestatte ich mir, im Namen mehrerer Freunde

folgendenAntrag zu stellen:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen:

den bisherigen Landes - Direktor Herrn Wilhelm Klein auf eine Zeitdauer von
12 Jahren wieder zu wählen und die Modalitäten diefer Wahl wie folgt festznfetzcn:

1. die neue Amtsperiode beginnt mit dem Tage der nach Allerhöchster Bestätigung dieser
Wahl erfolgenden Verpflichtung für die neue Amtsperiode (F. 89 der Provinzial-
Ordnung vom 1. Juni 1889).

2. Der Landes-Direktor erhält außer freier Dienstwohnung, welche bei der Pensionirung
mit dem bei der ersten Wahl festgesetzten Betrage von 4800 M. in Berechnung
kommen soll,
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»,) ein jährliches Gehalt von 12 000 M, und
K) eine pensionsberechtigte Zulage von 4000 M.

3. Für die Pcnsionsverhältnisse des Landes-Direktors kommen die Bestimmungen des
Pensions-Neglementsfür die provinzialständischenBeamten in der Rheinprovinz von:
24. November 1881 _, .-----------------------------zur Anwendung.
1«. Dezember 1882

gez.: Carl Friederichs und Genossen (5)."
VorsitzenderFürst zu Wied: Ich stelle den Antrag zur Diskussiou. — Der Herr

AbgeordneteAdams hat das Wort.
Abgeordneter Adams: Meine Heerrn! Ich unterstütze den Antrag des Herrn Commerzien-

raths Friederichs. Ueber die Befähigung, Tüchtigkeitund den Fleiß des bisherigen Herrn Landes-
Direktors ist unter uns allen, so viel ich weiß, nicht der mindeste Zweifel. Die Art und Weise,
wie er sein Wirken in dem Berichte bei Gelegenheitder Vorberathung des Etats dargelegt hat,
ist mit allgemeinen,Beifall begrüßt worden, und ich glaube daher, über die Person des zu
Wählenden kein weiteres Wort mehr verlieren zu sollen. Was nun die Amtsdauer betrifft, fo
war dieselbe früher nur auf 6 Jahre festgesetzt,und zwar aus dem Grunde, weil damals die neue
Prouinzial-Ordnung in Aussicht stand, und man den neuen Landtag nicht mit etwas belasten wollte,
womit er sich vielleichtnicht einverstandenerklären würde, sonst würde man schon damals zu der
weiteren Zeit von 12 Jahren gegriffen haben, weil ein Amt, wie das des Landes-Direktors, das
ein höchst wichtiges ist, ein möglichst selbstständiges sein muß. Zur Führung einer tüchtigen uud
geordneten Vcrwaltnng ist es unbedingt nothwendig, daß Derjenige, welcher dieselbe führen soll,
hier nicht fortwährend vor der Frage steht, ob er nach ewigen Jahren wiedergewählt wird.
Mau hätte aus diesen Gründen schon bei der ersten Wahl gerne den Herrn Landes-Direktor
Klein, der sich bereits bewährt hatte, hauptsächlichauch bei der Frage der Irrenhäuser, welche
vor seinem Eingreifen ein wnnder Punkt der Provinz war, auf längere Zeit angestellt. Man
hat ihn lediglich deshalb nur auf 6 Jahre angestellt, damit der neue Provinzial-Landtag, der
schon in Aussicht war, in der Lage wäre, sich einen ihm selbst geeignet erscheinenden Landes-
Direltor zu geben. Meines Erachtens hat Herr Landes-Direktor Klein seine Prüfungsjahre vor¬
züglich bestandenund es liegt kein Grund vor, ihn nicht wieder zu wählen und ihm nicht diejenige
Amtsdauer zu geben, die ja bei allen größeren Verwaltungen gegeben wird. Die Städte haben
ja doch für ihre Bürgermeister eine Amtsdauer von 12 Jahren. Deshalb finde ich den Antrag,
den Herrn Landes-Direktor auf 12 Jahre zu wählen, durchaus gerechtfertigtund ich glaube, daß
auch die ganze Verfammlung damit einverstandensein wird.

Was nun das Gehalt betrifft, wie es in dem Antrage vorgeschlagenwird, so ist dies
dasselbe, bezüglich der Höhe, wie es bisher gewesen ist. Er hat 12 000 M. Gehalt und 4000 M.
persönliche Zulage. Diese persönlichen Zulagen waren aber bisher nicht pensionsberechtigt,und
die einzige Aenderung, die Ihuen vorgeschlagenwird, ist die, daß diese 4000 M. jetzt auch
pensionsberechtigtgemachtwerden sollen. Wenn ich mir sage, daß schon vor längerer Zeit ihm
diese persönliche Zulage gegeben worden ist, dann wird man bei Gelegenheit der Wiederwahl
gewiß diese Zulage ebenfogut pensionsberechtigt machen, als das andere Gehalt.

Herr Landes-Direktor Klein steht in der Mitte der besten Jahre; wenn er jetzt noch
12 Jahre gearbeitet hat, ist sein Alter wesentlichvorgerückter, und ich glaube, wenn man die
besten Lebensjahre aus dein Alter eines Mannes herausnimmt und ihn während derselben an
uns bindet, dann ist es gerechtfertigt,daß man diese persönliche Zulage, wenn man dieselbe auch
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nicht erhöht, doch als pensionsberechtigterklärt. Deshalb stimme ich in allen Theilen dem
Antrag des Herrn AbgeordnetenFriederichs zu und bitte Sie, denselbenanzunehmen und Herrn
Klein in Anerkennungseiner bisherigen Thätigkeit wiederzuwählen.(Lebhafter, allseitiger Beifall.)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es erfolgt gegen den Vorschlag der Akklamationswahl
kein Widerspruch. (Pause.) Ich constatire das.

Dann bitte ich Sie, als Zeichen der Abstimmungper Akklamation,sich von Ihren Sitzen
zu erheben. (Die ganze Versammlung erhebt sich,)

Ich constatire, daß Einstimmigkeitvorhanden ist, und erkläre nunmehr den bisherigen
Herrn Landes-DirektorKlein als per Akklamationunter den in dem vorliegendenAntrage gegebenen
Modalitäten als gewählt. Ich brauche wohl den Antrag nicht noch einmal zu verlesen. (Nein.)

Meine Herren! Bevor der Herr Landes-Direktor eingetreten, gehen wir zu der Behand¬
lung des Folgenden über.

Ich wollte nun noch eine geschäftsordnungsmäßigeFrage an Sie richten. Es handelt
sich darum, und zwar im Anschlüsse an das, was von verschiedenen Herren gesagt ist, wie wir
es mit den weiteren Eingängen halten wollen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch tagen
werden und können. Wir haben in früheren Landtagen aber immer zu Anfang des Landtages
beschlossen, eine Präklnsivfrist festzusetzen, innerhalb welcher Anträge und Petitionen überhaupt
angenommenwürden. Ich möchte nun das hohe Haus fragen, ob eine Präklusivfrist festgestellt
werden soll? — Der Herr AbgeordneteSchmitz hat das Wort.

AbgeordneterSchmitz: Ich möchte im Namen der anwesendenLcmdwirthe den Wunsch
aussprechen,daß wir so bald als möglich nach Hause kommen. (Heiterkeit.)

Ja, meine Herren, die Heuernte steht vor der Thür und wir haben sonst noch wichtige
Geschäfte. (Erneute Heiterkeit.)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ja, meine Herren, ich habe auch dringende Geschäfte.—
Ich muß auch mein Heu ernten! (Heiterkeit.) Meine Herren! Gestatten Sie mir noch, hinzu¬
zufügen, daß wir wohl höchstens bis nächsten Dienstag sitzen können. (Zuruf: Samstag.)

Ja, meine Herren, dann möchte ich den Vorschlag machen, daß alle jetzt noch eingehenden
Petitionen und Anträge, die an den Landtag gerichtetsind, einfach an den Provinzial-Ausfchuß
übergeben und von diesem in der nächstenSession vorgelegt werden. Sind Sie damit einver¬
standen? (Zustimmung.)

Ich constatire Einstimmigkeit. (Inzwischen ist Herr Landes-Direktor Klein eingetreten.)
Meine Herren! Ich erlaube mir nunmehr dem Herrn Landes-DirektorKlein mitzutheilen,

daß der Provinzial-Landtag ihn einstimmig per Akklamation auf 12 Jahre wiedergewählt hat.
(Reicht ihm die Hand.) Ich begrüße Sie im Namen des Landtags als unseren Landes-Direktor!
Wir wissen, in welcher vorzüglichenWeise er die Angelegenheitenunserer Provinz behandelt und
vertritt, und sehen deshalb auch mit den, größten Vertrauen in die Zukunft. — Herr Landes-
Direktor Klein hat das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine hochzuverehrenden Herren! Ich nehme diese Wahl mit
dem Ausdruckmeines tiefempfundenenDankes an. Diese Wahl ist um so ehrenvoller für mich,
als dieselbe, wie ich eben höre, einstimmig per Akklamationerfolgt ist. Ich glaube, meine Herren,
in diesem Beweise eines hohen Vertrauens Ihrerseits die Billigung derjenigen Grundsätze zu
finden, nach denen ich wenigstens aufrichtigbestrebt gewesen bin, die Verwaltung zu führen. (Bravo!)

Diese Grundsätze waren: Unbedingte Fernhaltung aller Parteibestrebungen von dem
Gebiete der Provinzial-Verwaltung, als einem neutralen Gebiete, auf welchemsämmtlicheVer-
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treter der Provinz ohne Rücksichtauf ihre politische oder religiöse Richtung zu gemeinsamer
Arbeit berufen sind. (Bravo!)

Sie bestehenferner in der Beobachtung strengster Sparsamkeit unter Aufrechthaltung
der Ordnung unferer Finanzen, drittens in dem harmonischenZusammenwirken des Landes-
Direktors und der ihm zugeordneten oberen Beamten, mit den Vertretern der Provinz und mit
den Männern Ihres Vertrauens im Prouinzial-Ausschusse. Diese Grundsätze werde ich auch in
der neuen Amtsperiode hochhalten und ich werde mich, indem ich ihnen nachzukommen suche,
bestreben, des mir durch die einstimmigeWahl entgegengebrachten Vertrauens mich würdig zu
erzeigen/ Ich bitte Sie, dieses Gelöbnitzals Ausdruck meines Dankes entgegennehmenzu wollen.
(Lebhaftes Bravo!)

VorsitzenderFürst zu Wied: Wir kommen nunmehr zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Abgabe eines Gutachtens, betreffend die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinden,
für eine genügende Anzahl von Zuchtstieren eventuell zu sorgen. Ich bitte den
Schriftführer, das Schreiben des Zerrn Oberpräsidentenzu verlesen.

Schriftführer (liest):
, Coblenz, den 11. Juni 1888.

Von den Bezirks- und Lokalbehörden der Provinz und nicht minder von dem Präsidium
des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen ist seit Jahren über die Schwierigkeiten,welche
die Bestrebungenzur Hebung der Rinduiehzucht in der Rheinprovinz gefunden haben bezw. noch
finden Klage geführt worden. Obwohl durch mündliche und schriftliche Belehrungen Seitens der
landwirthschaftlichenVereine sowie durch Prämiirung guter ZuchtresultatebeachtenswertheErfolge
hier und da erzielt worden sind, bieten die thatsächlichen Verhältnissenamentlich in dem südlichen
Theile der Provinz doch sortgesetztdas Bild unerfreulicher Zustände, denen mit aller Energie
entgegengetretenwerden muß. „,, ^ , , ^

Als das wesentlichste Hinderniß für eine günstige Entwickelungder Rmdmehzucht wird
allerseits das Mßverhältniß zwischender Zahl der zur Zucht verwendetenKühe und derjenigen
der Zuchtstiereangesehen. Zur Hebung dieses Uebelstandes war zunächst mit der Bildung von
Stierhaltungs-Genossenschaftenunter Zusicherungvon Staatsunterstützungen in Form von zinsfreien
Darlehen vorgegangen, und hat die Königliche Staatsregierung, um auch den Gemeinden die
Möglichkeitzu bieten durch Verwendung von Gemeindemittelnden Mangel der erforderlichenZahl
von Nuchtstieren zu beseitigen,durch Gesetz vom 17. März 1882 die Aufhebung der bezüglichen
Bestimmungen in dem Gesetz vom 11. INmaire VII, welche die Uebernahme der Kosten der
Stierhaltunq auf die Gemeindekassen verboten, herbeigeführt. Allein die Erwartungen, welche an
die Aufhebung des französischen Gesetzes nnd an die Beförderung der freiwilligen Bildung von
Genossenschaften geknüpft wurden, haben sich, wie die «uf zahlenmäßigeNachwerfe gegründeten
Beobachtungenergeben, leider als unzutreffenderwiesen; die Verhaltnisseliegen heute mcht erheblich
besser als vor Erlaß des Gesetzes vom 17. März 1882. In den ca. 3350 Gemeinden der Provinz
sind bisher nur 233 genossenschaftlicheund Gemeinde-Stierhaltungen gebildet worden.

Durch mein Schreiben vom 31. August 1881 habe ich Ew. Hochwohlgeboren zum Zwecke
der Herbeiführung einer Begutachtung der Vorlage für das letztgenannteGesetz durch den 27.
Provinzial-Landtag eine umfassende Darstellung des nach den damals erfolgten Erhebungen
bestehendenungünstigen Verhältnissesder Zahl der Stiere zu der Provinz
gegebenund nehme auf die damaligen Mittheilungen Bezug. Um emen Ueberblick über die heutigen
Verhältnisse zu gewinnen, habe ich eine nochmaligeZusammenstellungder Zahl der vorhandenen
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Whe und tragbaren Rinder, sowie der angekörtenStiere durch die Negierungen der Provinz
anfertigen lassen und füge dieselbe in der Anlage bei,

Aus den Gesammtzahlenfür die Regierungsbezirke und die Kreife werden Schlußfolgerungen
über die Sachlage nicht gezogen werden dürfen, vielmehr erscheint es geboten, das Augenmerk auf
die Zustände in den einzelnenGemeinden, namentlichin den ärmeren Gebirgsgegendenzu richten,
Behufs richtiger Beurtheilung der Zahlenangaben wird ferner zu berücksichtigen fein, daß die
Viehbesitzer häufig ihre Kühe von den in den Nachbargemeindenaufgestellten Stieren decken lassen,
ebenso daß viele Viehbesitzer, namentlich am Niederrhein, die Milchwirthschaft in der Weise
betreiben, daß trächtige Kühe von außerhalb gekauft, abgemolken, fett gemacht und als Schlachtvieh
verkauft werden. Endlich darf nicht außer Acht gelassen werden, daß eine große Zahl von Grund¬
besitzern Stiere zur Deckung nur des eigenen Viehes halten und nicht ankören lassen.

Gleichwohl dürfte aus den vorliegenden Nachweisungcnzur Genüge hervorgehen, wie
ungewöhnlichgroß die Zahl der Gemeinden mit unzureichendem Zuchtmaterial ist. In denjenigen
Gemeinden, wo wegen Zerstückelung des Grundbesitzes und der Armuth der Bewohnerdie Selbsthülfe
am schwieligsten ist, bewegt sich in der Regel die Zahl der auf einen Stier kommenden Kühe
zwischen 100 und 200, übersteigt hier und da die letztere Zahl und geht bis zu 300. Im
RegierungsbezirkTrier, dessen Verhältnisse am meisten der Abhülfe bedürftig zu feiu scheinen,
haben von 1116 Gemeinden nur 5? die Stierhaltung zur Gcmeindesachegemacht und in 266
Gemeinden sind überhaupt keine angekörtenStiere vorhanden.

Mit Hülfe von zinsfreien Staatsdarlehen sind, wie bereits oben erwähnt worden ist,
233 genossenschaftliche oder Gemeinde-Stierhaltungen innerhalb der Provinz ins Leben gerufen
worden. Davon sind 221 mit 383 Stieren zur Zeit im Betriebe. Bei 49 Stationen betragt
die Zahl der auf einen Stier fallenden Kühe zwischen 100 und 150, von denen 20°/» befruchtet
worden sind. Bei 7 Stationen beträgt die Zahl der Kühe auf 1 Stier über 150, im Durch¬
schnitt 173 mit 34°/» unbefruchtetenThieren. Bei 3 Stationen endlich stellt sich das Verhältniß
wie 266:1 mit ungefähr 50°/» Unfruchtbarkeit. Die übrigen Stationen zeigen ein normales
Verhältniß.

Der hohe Prozentsatz der nicht befruchtetenThiere beim Ueberfchreitender Normalzahl
80—90 fällt in die Augen. Wird die letztere innegehalten, dann befinden sich nach allgemeinen
Erfahrungen unter 100 gedeckten Thieren höchstens 8—10, die nicht conciviren. Bei einem
kräftigen und gut gefütterten Stiere dürfte sich diese Zahl noch wesentlich ermäßigen. Hält man
jedoch, um nicht fehl zu gehen, die Zahl 10 fest, und nimmt in den RegierungsbezirkenCoblenz,
Trier, Aachen und Köln, welche hier hauptsächlichin Betracht kommen, für jeden deckfähigen
Stier nicht mehr als 130 Mutterthiere an, fo ergiebt sich folgende Rechnung:

Von 80 bis 90 auf einen Stier entfallenden Kühen bleiben 10 Stück, von 130 dagegen
20, als 26 Stück unbefruchtet. Der Mangel an deckfähigen Stieren bewirkt also zunächst, daß
von je 130 Kühen 16 Stück, d. h. 13"/» leer ausgehen. Der Bestand an Kühen beträgt in den
vorgenannten 4 Regierungsbezirkennach der Viehzählung vom 10. Januar 1883 — 440 768 Stück,
davon 13°/» unbefruchtet— 5? 300 Stück. Eine Durchschnittskuhin diesen Bezirken liefert im
Jahre durchfchnittlich

1500 1 Milch ä 10 Pf ...... 150 M.
dazu 1 Kalb ......... 15 „
im Ganzen ......... 165 M.

Der direkte Verlust an 57 300 Kühen beträgt demnach rund 9 500 000 M.
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Dazu tritt der indirekte Verlust, welcher dadurch entsteht, daß die Nachzucht eines über
Gebühr in AnspruchgenommenenStiers sowohl für die Zucht als für die Milchpruduktionund
Arbeitsleistung weit weniger Werth besitzt, als ein unter normalen Bedingungen erzeugtes Thier.

Daß die große Menge der unbefruchtetgebliebenen, leinen Ertrag an Milch gebenden,
weiblichen Thiere demnächst mit Verlust verkauft werden muß, an welchen Zwang sich später alle
wirthschaftlichenund moralischenSchaden des Viehhandels und Wuchers anschließen,bedarf für
denjenigen,welcher mit den landwirthfchaftlichcn Verhältnissennur einigermaßenvertraut ist, keiner
weiteren Ausführung.

Unter solchen Umständenläßt sich das Bedürfniß weitererMaßnahmen wohl kaum länger
in Abrede stellen. Nachdemdie Versuche, die Abhülfe auf freiwilligemWege herbeizuführen,als
gescheitert angesehenwerden müssen, tritt der Gedankein den Vordergrund, im Wege des gesetz¬
lichen Zwanges die Gemeinden zur Fürsorge für die nothwendige Zahl von Zuchtstierenanzuhalten.
Dieser Ausweg scheint allerdings der einzig mögliche zu sein, wenn auf einen durchgreifenden
Erfolg gerechnet werden foll.

Der Gedanke dürfte um so weniger Bedenken haben, als die süddeutschen Staaten in
dieser Beziehung bereits vorgegangen sind und dem Vernehmen nach äußerst befriedigendeEr¬
fahrungen .auf dem eingeschlagenen Wege gemacht haben.

Die für das GroßherzogthumHessen, das GroßherzogthumBaden und das Königreich
Württemberg erlassenengesetzlichenBestimmungensind den Anlagen beigefügt.

Die Herren Minister für Landwirthschaft:c. und des Innern haben auf den von mir
gehaltenenVortrag sich nicht abgeneigterklärt, eine Gesetzvorlage zur Sicherung einer genügenden
Stierhaltung zu befürworten, doch erschien es angemessen, zunächst eine Aeußerung des Provinziab
Landtags der Nheinvrovinz einzuziehen und zwar unter Vorlegung der Frage:

ob es nach dem Vorbilde der süddeutschen Staaten angezeigt sein würde, den Ge¬
meinden der Provinz die Verpflichtung aufzuerlegen, für eine genügendeAnzahl von
Stieren überall da zu sorgen, wo eine allen Interessen zugänglicheMinimalzahl —
z. B. ein Stier auf 90 deckbare weibliche Thiere — durch die Privat- und Genossen-
schafts-Sticrhaltung nicht erreicht wird."

Ew. Hochwohlgeborenersuche ich ergebenst, eine Beschlußfassungdes am 17. d. M.
zusammentretendenProvinzial-Landtages über die eben gestellte Frage herbeiführen zn wollen.

Der Oberpräsidentder Nheinvrovinz, gez.: von Bardeleben.
An

den Landes-Direktor der Rheinprovinz, Herrn Geh. Negierungsrath Klein
Hochwohlgeboren

zu Düsseldorf.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich eröffne über dieses Schreiben des

Herrn Oberpräsidenten, in welchem eine gutachtliche Aeußerung des Provinzial-Landtages über
diese Angelegenheitvor Emanation eines Gesetzes, das in Aussichtgenommenist, verlangt wird,
die General-Diskussion.— Der Herr AbgeordneteFreiherr von Genr-Schweppenburghat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Genr-Schweppenburg: Ich glaube, daß es wohl kaum
möglich seiu wird, hier in der Plenar-Versammlung über diese Sache im Detail zu verhandeln.
Ich möchte bitten, diese Sache dem Ausschuhzur vorherigen Bearbeitung zu übergeben.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich wiederhole, was Herr Abgeordneter Freiherr von
Geyr gesagt hat, da es nicht überall gehört ist. Er schlägt vor, daß wir die Angelegenheitdem
Provinzial-Ausschußüberweisenund zwar für die nächste Session des Provinzial-Landtages.
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Ja, meine Herren, ich wäre sehr gern damit einverstanden, aber es geht nicht. Der
jetzt hier zusammengetreteneProvinzial-Landtag ist aufgefordert worden, sich über diese Frage zu
äuhern. Der Minister des Innern will ein Gesetz vorbereiten, und ehe er das thut, will er die
Ansicht des RheinischenProvinzial-Landtags hören. Der Wortlaut des Gesetzes liegt nicht vor,
sondern es ist nur allgemein im Schreiben ausgeführt, ob nicht ein Gesetz emanirt werden solle,
das die Gemeinden zwingt zur richtigen Stierhaltung. In einer wichtigen gesetzlichenMaterie
sollen wir uns vorbereitend, als Direktive für den Gesetzgeber, über die Grundsätzeäußern, nach
welchen wir das Gesetz abgefaßt zu fehen wünschen. Ich meine, diese Grundsätzemüßten erst im
Plenum distutirt werden. Ich kann nicht einsehen, was es helfen soll, die Sache jetzt gleich an
eine Commission zu verweisen, an den Provinzial-Ausschuh es zu verweisen, scheint mir aber
unmöglich. Verzeihen Sie, daß ich so lange zur Geschäftsordnung gesprochen. — Der Herr
AbgeordneteDietze hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterDietze: Ich glaube, bei der zarten und delikaten Natur der Sache und
bei der geringen Sachkenntniß und dem geringen Sachverständnih vieler Mitglieder in dieser
Frage empfiehlt es sich, die Angelegenheit in eine Commissionzu bringen, welche uns morgen
schon darüber berichtet. Es ist dann für die Commission eine sehr einfache Sache, ein Referat
zu erstatten, (Herr Destrse ruft: Wir können hier nichts verstehen).

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es ist von Herrn Dietze der Antrag gestellt worden,
diese Angelegenheitals zarte Materie zunächst in die Commissionzu weisen, welche morgen schon
Anträge stellen soll. — Der Herr Abgeordnete von Grand-Nn hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Der Vorschlag, die Angelegenheit an eine Commission
zu verweisen,damit dann diese Commissionschon morgen darüber berichte, scheint mir doch sehr
bedenklich, namentlich dann, wenn gewünscht wird, daß die Materie gründlich untersucht werde.
Ich bin, wenn ich mir das Wort zur Begründung gestatten darf, der Ansicht,daß es sich bei
der Entscheidung nicht um eine prinzipielle,sondern um eine sehr praktischeFrage handelt (Vmvo!),
die in den einzelnenFällen und Gegenden verschiedenartigbeantwortet werden kann. Ueber diese
Frage jetzt schon unter Berücksichtigung aller Modalitäten zu entscheiden,selbst wenn die Sache
in eine Commissiongeht, sind wir kaum im Stande. Ich möchte glauben, daß die Angelegenheit
doch nicht so absolut dringend ist, und darum möchte ich bitten, die Beschlußfassung über dieselbe
zu vertagen.

Ich beantrage also die Vertagung.
VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Destree hat das Wort zur

Geschäftsordnung.
AbgeordneterDestree: Ich wollte mir erlauben, den Antrag zu stellen, eine Commission

zn wählen, wie dies vorhin von verschiedenen Herren vorgeschlagen ist.
VorsitzenderFürst zu Wied: Derselbe liegt bereits vor. — Der Herr Abgeordnete

Ianßen hat das Wort zur Geschäftsordnung.
AbgeordneterIanßen: Meine Herren! Ich möchte das nochmals betonen, was der Herr

Vorsitzendebereits hervorgehoben hat Daß wir uns nämlich in einer gewissen Zwangslage
befinden. Der Wunfch, die Sache in dieser Session erledigt zu sehen, ist nicht allein auf Seiten
des Ministeriums vorhanden, sondern wird auch von den Landwirthen gehegt. Ich glaube, wir
können dieselbe heute in der Generaldiskussion behandeln und sie dann in der übermorgigen
Sitzung im Wege der Spezialdiskussionerledigen. Es sind so viele sachverständige Herren unter
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uns, daß wir bei der sofortigen Behandlung der Sache im Plenum alle Gewähr haben, daß
sowohl die prinzipiellen Seiten der angeregten Frage, wie auch die von Herrn von Grand-Rn
angedeutetenPunkte hier die eingehendste Erörterung finden werden. Die Sache darf keinenfalls
lange aufgehalten werden.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Pflug hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterPflug: Meine Herren! Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß
die Berufung einer Commissionwohl keine allzugroßenErfolge verspricht, indem uns das Material,
wie es die süddeutschenStaaten, namentlich in Vaiern, Württemberg und Baden in dieser
Beziehung halten — sie haben ja große Erfolge erzielt — fehlt. Ohne dicfes Material sind
wir nicht in der Lage, die Materie ganz gründlich zu bearbeiten.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Becker hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterBecker: Meine verehrten Herren! Ich möchte Ihnen anheim geben, dem
Vorschlagedes Herrn AbgeordnetenDietze Folge zu geben und eine Commissioneinzusetzen, damit
wir der KöniglichenStaatsregierung gegenüber unsere vollständigeVereitwilligkeitzeigen, um in
dieser Sache ihren Wünschenzu entsprechen. Die Commissionwird dann zu prüfen haben, ob
sich in dieser kurzen Zeit ein eingehendes, die Sache erschöpfendes Referat hervorbringen läßt.
Kommt dann die Commission, was sehr leicht möglich ist, zu dem Resultat, daß sie sich dazu
außer Stande erklären müsse, so liegt darin für uns das Motiv, die Königliche Staatsregierung
zu bitten, uns für eine eingehende Begutachtung längere Zeit zu gewähren. Ist der Landtag
geschlossen,ohne daß die Sache erledigt ist, so würde uns ein Verschuldennicht treffen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Schwitz hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterSchwitz: Ich halte auch die Bildung einer Commissionfür ganz richtig
und zwar bestehend aus 10 Mitgliedern, für jeden Regierungsbezirk2.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteNautenstrauch hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Rautenstrauch: Meine Herren! Ich schließe mich dem Antrage des
AbgeordnetenPflug an. Diejenigen Herren, welche vom Niederrhein hier sind, kennendas Be¬
dürfniß diefer Frage nicht, und diejenigen, die sie kennen, haben den Wunsch, daß sie bei uns
in derselbenWeise eingeführt werden foll, wie in den Landgemeinden. Es soll nun im Nothfälle
ein Zwang ausgesprochen werden, und die Arbeit läßt sich hier nicht in der kurzen Zeit, wenig¬
stens nicht in so gründlicher Weise machen, wie das Bedürfniß dazu in unserem Theile der
Provinz in Wirklichkeit vorliegt.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Melbeck hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterMelbeck: Soweit ich die Vorlage verstanden habe, sind die Modalitäten,
unter welchen der Zwang in den Gemeinden ausgeübt werden soll, in der Vorlage nicht ent¬
halten. Das würde nach meinem Dafürhalten die Commissionabsolut außer Stand setzen, ein
bestimmtesUrtheil abzugeben. Nichtsdestowenigererkläre ich mich damit einverstanden, daß eine
Commissioneingesetzt werde, um sich davon zu überzeugen, daß sie außer Stande sei, in dieser
hochwichtigen Materie zu einem Abschluß zu kommen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Se. ExcellenzHerr Oberpräsident von Bardeleben hat
das Wort.
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Oberpräsident von Vardeleben: Meine Herren! Ich möchte Sie darauf anfmerksam
machen, dah es sich noch gar nicht um ein formulirtes Gesetz handelt, welches Sie zu berathen
haben, sondern einfach um die Beantwortung einer Frage, welche das Ministerium als präjudiziell
für die weitere Behandlung der Sache ansieht. Sie sollen ihr Urtheil abgeben, ob Sie es für
angemessenoder nothwendig erachten, daß den Gemeinden unter gewissenUmstanden die Ver¬
pflichtung auferlegt werden kann, die nöthige Anzahl von Zuchtstieren zu halten. Ueber diese
Frage aber werden Sie anch jetzt schon ein Urtheil abgeben können. Die Frage ist den zahlreich
hier anwesendenLandwirthen ja eine sehr bekannte. Die Sache ist seit sehr langer Zeit auf der
Tagesordnung. Man hat bisher sich bemüht, mit anderen Mitteln, wie z, N. durch die Bildung
von freiwilligen Vereinen zur Anschaffungund Haltung von Stieren, denen man Geldunter¬
stützunggewahrte, die Sache zu fördern. Das hat aber nicht das erwünschteResultat gehabt
und deshalb ist die Königliche Regierung jetzt dazu übergegangen, den Weg einzuschlagen,der
von den süddeutschenNegierungen, Baiern, Württemberg und Baden, mit so großem Erfolge
betreten worden ist, nämlich den Gemeinden die Verpflichtung aufzuerlegen, die nöthige Anzahl
von Zuchtstierenzu halten Daß bei der weiteren Ausführung der AngelegenheitSchwierigkeit«!'
entstehen und daß eine Menge wichtigerFragen dabei zur Erörterung kommt, unterliegt keinem
Zweifel. In dicfer Beziehung ist Ihr jetziges Votum aber kein für Ihre späteren Beschlüsse
präjndizirendes. Sie mögen abwarten, welche Vorlage Ihnen demnächst die Staatsregierung
machenwird. Dann können Sie alle Bedenken, die sich Ihnen ergeben, später specialisirenund
dadurch das Zustandekommeneines brauchbaren Gesetzes herbeiführen, welcheseinem dringenden
Bedürfniß entspricht. Ich bitte Sie also dringend, auf die Sache einzugehen und zwar in der
Weise, daß dieselbe in dieser Session noch zu demjenigen Abschluß kommt, dessen die Negierung
zu bedürfen glaubt, um die weiteren Schritte in dieser Angelegenheitzu thun.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ny hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ny: Ich hatte die Absicht, meinen Antrag zu Gunsten

desjenigen zurückzuziehen, der von Herrn OberbürgermeisterBecker auf Einsetzung einer Eommission
vorgeschlagen ist, in dem Sinne, daß die Commissioneinfach zusammentrete, um sich davon zu
überzeugen, ob jetzt nach Lage der Dinge ein genügendesMaterial vorliege, um ein Gutachten
des Landtages zu extrahiren. Wie ich Se. Excellenz den Herrn Oberpräsidenten zu verstehen
glaube, kommt es jetzt nur darauf an, den Wunschund die Nothwendigkeiteiner Regelung dieser
Frage allgemein auszusprechen. Es würden nach meiner Meinung gar keine Bedenken entstehen,
dies anszusprechen,denn die Nothwendigkeitder Regelung dieser Frage ist in sehr vielen Gemeinden,
namentlichin vielen ärmeren Gemeinden der Eifel eine sehr große, und ein gewisser Nothstand
kann nicht bcstritten werden. Was aber die Modalitäten der Durchführung an einzelnen Fällen
anlangt, so scheidet die Entscheidunghiernach aus und es hat der Landtag nur sich über diese
nicht auszusprechcn,hierdurchschwinden eine Reihe meiner Bedenken.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich möchte fragen, ob Sie mir gestatten, das Conklusum
des Schreibens nochmals zu verlesen? (Zustimmung.) Es heißt hier also:

Die Herren Minister für Landwirthfchaft«. und des Innern haben auf den von mir
gehaltenenVortrag sich nicht abgeneigterklärt, eine Gesetzcsvorlagczur Sicherung einer genügenden
Stierhaltung zu befürworten, doch erschien es angemessen, zunächst eine Aeußerung des Provinzial-
Landtags der Nheinprovinz einzuziehen und zwar unter Vorlegung der Frage,

ob es nach dem Vorbilde der süddeutschenStaaten angezeigt sein würde, den
Gemeinden der Provinz die Verpflichtung aufzuerlegen, für eine genügende Anzahl
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von Stieren überall da zu sorgen, wo eine allen Interessenten zugänglicheMinimal-
zahl — z. B. ein Stier auf 90 deckbare weibliche Thiere — durch die Privat- und
Genossenschafts-Stierhaltungnicht erreichtwird.

Also, meine Herren, wir sollen uns nur über das Prinzip, nicht aber über die Modali¬
täten aussprechen. Wie Se. Excellenz der Herr Oberpräsident mitgetheilt hat, sollen wir den
Wortlaut des Gesetzes wahrscheinlich später zur Begutachtung vorgelegt bekommen,bevor es dem
Preußischen Landtage vorgelegt wird. — Der Herr Abgeordnete vom Nath hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordnetervom Rath: In einer 25jährigen Dienstzeit habe ich mich davon über¬
zeugen müssen, wie sehr verschiedendiese Situationen in den verschiedenen Theilen der Rhein¬
provinz sind. Ich möchte nun den sehr einfachen Antrag einbringen, welcher lautet:

„Man gebe es den einzelnen Kreisen anheim, eine gesetzliche Verpflichtung den
Gemeinden aufzuerlegen, sich zu organisiren, ohne es zu müssen, weil nicht überall
das gleiche Bedürfniß besteht."

Dann ist die ganze Sache sehr einfach.
VorsitzenderFürst zu Wied: Ja, meine Herren, so ganz zur Geschäftsordnung war

der Antrag wohl nicht, aber ich nehme den Antrag gern entgegen,wenn Sie sich dazu entschließen
sollten, daß der Antrag an die Commissiongeht. — Der Herr Abgeordnete Graf von Beissel
hat das Wort znr Geschäftsordnung,

Abgeordneter Graf von Veifsel: Ich möchte die Herren bitten, die ganze Berathung
einfach dahin zu lenken, daß das hohe Haus die Bedürfnißfrage anerkennenmöchte, jedoch unter
der Bedingung, daß das später zu erlassende Gesetz vorher dem hohen Hause zur Prüfung und
Genehmigung vorgelegt wird. Ich glaube, dann kommen wir über die ganze Schwierigkeit
hinaus, die uns sonst vielleicht noch eine Stunde Zeit kosten wird. (Sehr richtig.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.
AbgeordneterBecker: Ich stelle den Antrag, die Geschäftsordnungsdebattezu schließen

und über den Antrag des Herrn Dietze abzustimmen,ob eine Commission eingesetzt werden soll
oder nicht.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Loe: Ich verzichte.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Se. Excellenz der Herr Oberpräsident von Bardeleben

hat das Wort.
Oberpräsident Dr. von Vardeleben: Ich möchte darauf hinweisen, daß in dem Con-

klusum, das soeben von dem Präsidenten verlesen wurde, ausdrücklichauf das Vorbild der süd¬
deutschenStaaten, Vaiern, Württemberg und Baden, aufmerksam gemacht wurde, wo die Einrichtung
der zwangsweisenStierhaltung besteht. Das darauf bezüglicheMaterial ist von mir dem Landtage
mitgetheilt und ich glaube, daß es zur Kenntniß der Herren gebrachtwerben muß, damit Sie das
Vorbild haben, wie die Sache sich praktischausführen läßt.

Deshalb möchte ich beantragen, das gedachte Material in die Commissiongehen zu lassen
wo dann die Frage geprüft werden würde, wie die Sache am besten anzugreifen wäre.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Mein Antrag geht dahin, das Material an eine Commissionzu

verweisen, welche aus Sachverständigenbesteht, die uns so bald wie möglichBericht zu erstatten
hat. Dem Präsidium bleibt es ja vorbehalten, uns über die Zusammensetzungder Commission
Vorschläge zu machen.
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VorsitzendetFürst zu Wied: Es ist der Antrag gestellt, die Geschäftsordnungsdebatte
zu schließen. (Freiherr von Los: Das geht ja nicht.) — Der Herr Abgeordnete Graf von
Hoensbroech hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich glaube denn doch, daß es
unrichtig ist, den Schluß der Geschäftsordnungsdebattezu beantragen. Sie kann ja jeden Augenblick
neu eröffnet werden.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteVloem hat das Wort.
Abgeordneter Nloem: Ja, meine Herren, es handelt sich ja gar nicht um eine Debatte

über die Geschäftsordnung, fondern nur um eine Debatte über die geschäftliche Behandlung der
Frage. Wir sind in dieser Beziehung vollständig aufgeklärt und der Antrag des Herrn Ober¬
bürgermeistersBecker entspricht meines Erachtcnsden Wünschen eines großen Theils der Versammlung.
Ich bitte daher, den Antrag zur Abstimmungzu bringen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loe hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Loö: Meine Herren! In allen parlamentarischen Körper¬

schaften kennt man einen Antrag auf Schluß der Gefchäftsordnungsdebattenicht. Wenn wir den
Schluß der Geschäftsorduungsdebatteherbeiführen, so kann nach der Geschäftsordnungder Redner
jeden Augenblick wieder das Wort zur Geschäftsordnungergreifen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich bin durchaus nicht dagegen,

daß wir überhaupt diefe Geschäftsordnungsdebattefchliehcn, im Gegentheil, ich finde, daß dieselbe
hinreichenderschöpft ist. Ich muß mich aber dagegen erklären, daß durch den Antrag Becker
theoretisch ein Präjudiz festgestellt würde, daß wir die Geschäftsordnungsdebattein der Weife, wie
beantragt, schließen. Wenn wir beschließen, die Geschäftsordnungsdebattezu fchließen, so wäre
jedes Mitglied berechtigt,wiederum das Wort zur Geschäftsordnungzu nehmen. Daß die Sache
erschöpft ist, kann nicht bestritten werden. Nehmen wir aber den Antrag an, so stellen wir ein
ganz bedenkliches Präjudiz auf.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich möchte noch bemerken, daß ich ganz auf dem Stand¬
punkte des Herrn AbgeordnetenVloem stehe, nämlich daß es sich nicht um eine Geschäftsordnungs¬
debatte handelt, fondern nur um eine Debatte über die geschäftlicheBehandlungder uns vorliegenden
Materie. Daß wir den Schluß einer Geschäftsordnungsdebattenicht durch einen Vefchluh herbei¬
führen können, damit bin ich vollständig einverstanden, aber eine Debatte über die geschäftliche
Behandlung der Materie kann zum Abschluß gebracht werden. — Der Herr AbgeordneteBecker
hat das Wort.

Abgeordneter Becker: Meine Herren! Nur um das Prinzip zu vertreten, muh ich bei
meiner Ansicht verharren, daß wir über Geschäftsordnungsfragenebensogutden Schluß der Debatte
herbeiführen können, wie über andere Fragen, denn fönst könnte ein Redner, wenn er Neigung dazu
verspürte, uns hier durch Gcschäftsordnungsdebattenvollständig todt machen. Man kann doch
beschließen, daß die Geschäftsordnungsfragegenügend besprochen ist und daß eine weitere Diskussion
nicht beliebt wird. Es schließt das ja natürlich nicht aus, daß bei einer anderen Frage der
Redner wieder zur Geschäftsordnungdas Wort nimmt.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
AbgeordneterHeuser: Meine Herren! Es ist das genau das, was ich sagen wollte.

Wenn man überhaupt eine Debatte fchließen kann, dann kann man auch eine Gefchäftsordnungs¬
debatte schließen.
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Zerr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich glaube, daß sowohl die Ausführungen des

Herrn Präsidenten, wie auch des AbgeordnetenBecker richtig sind. Es handelt sich um eine
geschäftliche Behandlung und über diese Frage kann Schluß beantragt werden. Die Frage liegt
so, soll die Sache jetzt an die Commissionoder an den nächsten Provinzial-Ausschuß verwiesen
werden? und 3., wenn beides nicht beliebt wird, wenn das nicht angenommen wird, sollen wir
die Sache sofort verhandeln? Soll also die Commission oder soll der Provinzial-Ausschuß die
Sache berathen oder sollen wir hier direkt in eine Behandlung der Sache eintreten?

Vorsitzender Fürst zu Wied: Zunächst stelle ich zur Abstimmung den Antrag Becker
auf Schluß der Debatte über die geschäftlicheBehandlung der uns vorliegenden Materie. — Der
Herr Abgeordnetevon Grand-Nu hat das Wort.

Abgeordnetervon Gran d-Ry: Ich möchte fragen, ob sich noch Jemand zum Wort
gemeldethat. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Schluß von selbst da.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es hat sich Niemand mehr zum Wort gemeldet. Wenn
sich noch Jemand zum Wort gemeldet hätte, würde ich es mitgetheilt haben.

Ich bringe jetzt den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen
den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Danach ist also der Antrag einstimmig angenommen. Dann bringe ich den Antrag
Dietze zur Abstimmung. Haben die Herren gegen die Fragestellung etwas einzuwenden?
(Rufe: Nein.)

Der Antrag lautet:
Der hohe Provinzial-Landtag beschließt die Einsetzungeiner Commissionvon Sach¬

verständigen — deren Mitglieder nach der angenommenen Geschäftsordnung vom
Präsidium vorzuschlagen sind — welche baldmöglichstBericht erstattet, ob und inwie¬
weit über die Materie hier eine Verhandlung geführt werden kann."

Ich bitte diejenigen Herren, die für den Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Das ist die Majorität, der Antrag ist somit angenommen.
Die Frage ist nun, ob hierüber eine Generaldiskussionim Hause nicht mehr beliebt

wird. — Der Herr Abgeordnete Schwitz hat das Wort,
Abgeordneter Schmitz: Ich hatte den Antrag gestellt, aus jede,« Regierungsbezirk

2 Mitglieder, zusammen also 10 zu wählen, das gehört doch mit zu dem Antrage des Herrn Dietze.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Das ist richtig, ich habe das vergessen, weil der Antrag

nicht schriftlich vorlag. Der Antrag, den Herr Schmitz gestellt hat, geht also dahin, daß aus
jedem Regierungsbezirk2 Mitglieder von dem Präsidium vorgeschlagenwerden sollen. — Der
Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.

Abgeordneter Becker: Meine Herren! Ich möchte Ihnen anheimgeben, dem Antrage
insofern gerecht zu werden, daß wir die Anzahl der Commissionsmitgliederauf 10 festsetzen und
die Vorschlägedes Präsidiums entgegennehmen,möglichst unter Berücksichtigungder Verthcilung
auf die einzelnen Regierungsbezirke. Damit würden wir dem Antrage gerecht werden. Die
Commifsionkönnte sich dann nach der Sitzung constituiren.

VorsitzenderFürst zu Wied: Sind Sie mit dem Antrage des Herrn Schmitz einver¬
standen? (Zustimmung.) Derselbe ist somit genehmigt.

Es würde alsdann lein weiterer Antrag vorliegen. Ich erlaube mir dann Ihnen mit¬
zutheilen, daß 2 Anträge eingegangen sind, die Sache der Commissionzu überweisen. Wünschen
Sie, daß ich dieselben verlese? (Zurufe: Nein.)

14»
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Sind Sie denn mit dem Antrage einverstanden, die Sache der Commission zu über¬
weisen? (Zustimmung.) Dann würde es geschehen.

Also, meine Herren, bis zum Schluß der Sitzung wird das Präsidium Ihnen Vorschlage
machen über die Bildung der Commissionund wird die beiden Anträge der Commission über¬
weisen. Wir würden nunmehr in der Tagesordnung fortfahren und zunächst Punkt 4 behandeln.
Derselbe lautet: Begrenzung der Wahlperiode des bürgerlichen Mitgliedes der
Ober-Ersatzcommission im Regierungsbezirk Wiesbaden. Ich ersuche den Herrn
Schriftführer, das betreffendeSchriftstückzu verlesen.

Schriftführer (liest):
Cassel, den 8. März 1888.

Ew. Excellenz beehre ich mich unter Bezugnahme auf das gefällige Schreiben vom 29.
v. M. Nr. 2130 ganz ergebenstmitzutheilen, daß seitens des Provinzial-Landtags der Provinz
Hessen-Nassau zum Stellvertreter des bürgerlichenMitgliedes der Ober-Ersatzcommissionim Bezirke
der 41. Infanterie-Brigade für die Zeit vom 1. Januar 188? bis dahin 1890 der Bürger¬
meister a. D. Remy in Vielbach, Kreises Unterwesterwald,gewählt worden ist.

Die Verschiebung der Wahlperiode ist dadurch herbeigeführtworden, daß bei Einführung
der Provinzial-Ordnung für die Provinz Hessen-Nassauauf Veranlassung des Herrn Ministers
des Innern Neuwahlen der bürgerlichenMitglieder und deren Stellvertreter stattgefunden haben.

Mit Rücksichthierauf und da der Bezirk der 41. Infanterie-Brigade 14 Kreise der
Provinz Hessen-Nassau, dagegen nur einen Kreis der Rheinprovinz umfaßt, erfuche ich Ew. Excellenz
ganz ergebenst,das Einverständniß des Rheinischen Provinzial-Landtags dazu gefälligst herbeiführen
zu wollen, daß Herr Walbfchmidt die Funktionen nur für die Jahre 1888 und 1889 ausübt.

Der hiesige Prouinzial-Lcmdtag würde dann das Mitglied und dessen Stellvertreter für
die Jahre 1890, 1891 und 1892 u. f. f,, der NheinifcheProvinzial-Landtag dagegen für die
11., die Jahre 1905, 1906 und 190? (statt 1900, 190? und 1908) umfassende Wahlperiode
den Stellvertreter zu wählen haben.

Der Oberpräsident, gez.: Graf zu Eulenburg.
An

den Königlichen Oberpräsidenten, WirklichenGeheimen Rath
Herrn Dr. von Bardeleben, Excellenz

zu Coblenz.
Coblenz, den 4. Mai 1888.

Abschrift lasse ich Ew. Hochwohlgeborenmit Bezug auf die Mittheilung des Herrn
Landtags-Marfchall vom 18. Februar d. I. L. M. 115, betreffenddie in der Plenarsitzung des
Provinzial-Landtags vom 17. Februar d. I. erfolgte Wahl des bürgerlichen Mitgliedes der Ober-
Ersatzcommission im Bezirke der 41. Infanterie-Brigade unter dem ergebenstenErsuchenzugehen,
die gewünschte Beschlußfassungdes Provinzial-Landtags in dessen nächster Session herbeiführen
und von dem Ergebniß demnächst mir gefälligst Mittheilung machen zu wollen.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz: von Bardeleben.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eröffne die Diskussion über diesen Gegenstand. (Pause.)
Es meldet sich Niemand mehr zum Wort? (Pause.) Dann müßte ich annehmen, daß

Sie mit den hier vorgeschlagenenJahren, für welche Herr Waldfchmidt die Funktionen eines
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bürgerlichen Mitgliedes der Ober-Ersatzcommission im Regierungsbezirk Wiesbaden ausüben
soll, einverstandensind.

Ich bringe, da sich Niemand mehr zum Worte meldet, (Pause) diesen Antrag über die
Jahre, in welchen dieses geschehen soll, zur Abstimmungund bitte diejenigen Herren, welche dagegen
sind, sich zu erheben, (Pause,)

Ich constatire, daß der Antrag einstimmigangenommenist.
Meine Herren! Sie verzeihen, daß ich Ihnen schon wieder einen neuen Eingang mit¬

theilen muß. Ich muß dieses aber zwischen der Tagesordnung thun, weil dieselbe heute noch in die
Commissiongehen muß. Es ist ein Schreiben des Herrn Oberurcisidenten an mich, welches soeben
in meine Hände gelangt:

Düsseldorf, den 21. Juni 1888.

Ew. Durchlaucht beehre ich mich anliegend Abdruck einer Petition des Vorstandes der
rheinischenLandbürgcrmeistervom 4. d, M, betreffenddie Regelung des Pensionswesens und die
Versorgung der Hinterbliebenen der rheinischen Communalbeamten, zur gefälligen Kenntnihnahme
und event. Unterstützungganz ergcbenst zu übersenden.

Der Oberpräsidentder Nheinvrovinz: von Bardeleben.

Köln, den 4. Juni 1888.

Petition
betreffenddie Regelung des Pensionswesensund die Versorgung der Hinterbliebenen der

rheinischen Communalbeamten.

Hoher Prouinzial-Lllndtag!

Durch die Gesetzgebung der letzten 6 Jahre ist für die Hinterbliebenenverstorbener Neichs-
und Staatsbeamten in einer Weise Fürsorge getroffenworden, daß sie wenigstensvor den größten
Entbehrungen geschützt sind.

Eine ähnliche Fürsorge hat der Rheinische Prouinzial-Landtag durch Reglement vom
11. Dezember 1883 für die Beamten der Provinz getroffen. Die Mehrzahl der größeren
rheinischenStädte ist in gleicher Weise vorgegangen. Mehrere preußische Provinzen mit Selbst¬
verwaltung haben Provinzilll-Institute für die Versorgung der Hinterbliebenen der Communal¬
beamten eingerichtetund aus Mitteln der Provinz entsprechend dotirt.

Für die Nheinvrovinz fehlt eine folche Einrichtung noch gänzlich. Die rheinischen Land¬
bürgermeister sind seit Jahren wiederholt in dieser Richtung bei der Prouinzial-Vertretung vor¬
stellig geworden. Es hat auch seitens des Provinzial-Landtags eine Prüfung dieser Anträge
stattgefunden Die Sache scheiterte aber theils daran, daß es an einem gesetzlichen Nahmen fehlte,
in welchen man die Kasfe hätte einfügen können, theils aber auch an dem NichtVorhandensein der
Gelder für den geforderten Dotationsfonds.

Diefe Hindernissedürften heute in der Hauptsachebeseitigt sein.
Nachdemdurch den §. 2? der Kreisordnung eine Kasse geschaffenist, welche die Pensionen

der besoldetenBeamten der Landbürgermeistereienuud Landgemeinden zu zahlen hat, läßt sich
an dieser Kasse mit Leichtigkeiteine Versorgungskassefür die Hinterbliebenen anschließen. Ein
Dotationsfonds für diese Kasse dürfte, wie wir weiter unten nachweifen werden, nicht er¬
forderlichsein.



110

Das Bedürfniß für eine solche Kasse ist nach wie vor gleich dringend. Wir möchten
dieses Bedürfniß heute fogar für noch dringender als früher erklären, weil die Hülfsbedürftigkeit
der Hinterbliebenender Gemeindcbeamtenum fo fühlbarer ist, als für fast alle öffentlichen Beamten
des preußischenStaates bereits entsprechende Fürsorge getroffen ist. Wir sind heute in dieser
Beziehungungünstiger gestellt, als die gewöhnlichen Arbeiter.

Wenn der Arbeiter verunglückt, so erhält er Pension und im Falle seines Todes ist
entsprechende Fürsorge für feine Hinterbliebenen getroffen. Diefe Pension genießt der rheinische
Landbürgermeister nur dann, wenn er mindestens 12 Dienstjahre zurückgelegthat, denn eine Bestimmung,
daß die Pensionsberechtigungauch früher eintritt, wenn die Pensionirung durch Beschädigungim
Dienste nothwendig geworden ist, steht uns nicht zur Seite.

Wir glauben, daß es genügen wird, den Hohen Provinzial-Landtag auf diesen Mangel
in der Gesetzgebung aufmerksamzu machen, um Ihn zu vermögen, bei der KöniglichenStaats¬
regierung den Antrag zu stellen, daß die Pensionen der Landbürgermeistcrund sonstigen Gemeindc¬
beamten nach den Grundsätzen für die Pensionirung der Staatsbeamten in derselben Weise, wie
dies für die Amtmänner in Westfalen bestimmt ist, oder aber wie für die Prouinzialbeamten
geregelt werden.

Hinsichtlich der Einrichtung der erbetenen Wittwenkasseerlauben wir uns folgende Vor¬
schläge fehr ergebenst zu unterbreiten:

1. die Kasse wird im engen Anschluß an die gemäß §. 2? der Krcisordnung errichtete
Pensionskasseeingerichtet,und von denselbenOrganen verwaltet;

2. der Kasse wird das Reglement, betreffenddie Fürsorge für die Wittwen und Waifen
der Provinzialbeamten vom 11. Dezember l883 zu Grunde gelegt;

3. die zu den Pensionszahlungen für die Wittwen und Waifen erforderlichenBeiträge
werden alljährlich von den betreffendenBürgermeistern und Gemeinden in derselben
Weise eingezogen, wie die Beiträge zu der Provinzial-Pensionskasse;

4. den Bürgermeistern und Gemeinden wird es freigestellt,von den betreffenden Beamten
Wittwen- und Waifengeldbeiträgein folgender Höhe zu erheben:

Bei einem vensionsfahigenGehalt oder einer Pension
ll) bis zu 2000 M. einschließlich 1°/°;
d) über 2000 M. bis 3000 M. einschließlich 1'/2°/°;
o) über 3000 M. 2°/«;

5. Die Stadtgemeinden sind innerhalb Jahresfrist nach Errichtung der Kasse zum Beitritt
berechtigt.

Die Unterzeichnetenstellen daher den Antrag:
„daß es dem Hohen Provinzial-Landtag gefallen möge, entweder die Errichtung der
erbetenen Wittwen- und Waifen-Pensionskassczu beschließen, oder gemäß §. 43 der
Provinzial-Ordnung entsprechende Anträge an die Staatsregierung zu richten."

Einen Entwurf zu einem desfallsigen Gesetze erlauben wir uns in der Anlage beizufügen.
In dieser Hoffnung zeichnen in Ehrerbietung

Die Vorstandsmitglieder
des Vereins der Bürgermeister der nicht im Städtetage vertretenen Städte und

der Landgemeindenin der Nheinprovinz.
(Folgen die Unterschriften.)
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Entwurf zu einem Gesetze,
betreffenddie Versorgung der Hinterbliebenender Gemeindebeamtender Rheinprovinz.

Wir:c.
s- 1.

Der Prouinzial-Landtag der Nheinprovinz wird ermächtigt, mit bindender Kraft für die
Gemeinden der Provinz eine Versorgungskassefür die Hinterbliebenen der pensionsberechtigten
Gemeindebeamtenzu errichten.

§. 2.

Das Statut über die Kasse wird nach Anhörung des Provinzial-Landtags vom Minister
des Innern festgesetzt.

Ich erlaube mir, die Petition an die Commission zu Händen des Herrn Oberbürger¬
meisters Becker zu überreichen,was hiermit geschieht.

Wir kommen zum folgendenGegenstandeunserer Tagesordnung und zwar zu Punkt 5:
Petition des Landwirthschaftlichen Vereins wegen Krankenversicherung der land-
und forstwirthschaftlichen Arbeiter. — Herr Assessor Möhring hat das Wort.

Gerichts-Assessor Dr. Möhring: Meine Herren! Von Seiten des Präsidenten des land¬
wirthschaftlichenVereins ist ein Antrag eingegangen,welcher lautet:

„Der Provinzial-Landtag möge beschließen, daß die Erstreckung der Kranken-
Versichcrungsvflicht,d. i. die Anwendung der Vorschriften des §. 1 des Kranken-
Versicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 auf die iu der Land- und Forstwirthschaft
beschäftigtenArbeiter gemäß §. 2 Nr. 6 I. o. im Interesse einer erfolgreichen Durch¬
führung des Unfallgefetzes als nothwendig zu erachten sei."

Ein solcher Antrag hat schon einmal hier zur Erörterung gestanden. Derselbe war im
vorigen Jahre dem Herrn Oberpräsidenten unterbreitet, wurde aber an den Präsidenten des
landwirthschaftlichen Vereins mit dem Bemerken zurückgegeben,daß es Sache des Provinzial-
Landtags fei, in diefer Frage zu entscheiden. Wegen Ablaufs der Session ist er nun nicht mehr
hier zur Verhandlung gekommen. Nun ist die Frage in einer Sitzung des Provinzial-Verwal-
tungsraths eingehend erörtert worden, es haben auch Ermittelungen stattgefunden, und es hat
sich herausgestellt, daß mau bis jetzt in keiner anderen Provinz sich daran gewagt hat, solche
Vorschriftenzu machen,weil man noch nicht genügende Erfahrungen auf diefem Gebiete gesammelt
hatte. Aus demselbenGrunde hat der Prouinzial-Vcrwaltungsrath beschlossen, vorzuschlagen, die
Sache jetzt noch für verfrüht zu erklären uud zu empfehlen,zunächst abzuwarten, welche Erfahrungen
in anderen Provinzen gemachtwerden.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteMelbeck hat das Wort.
AbgeordneterMelbeck: Meine Herren! Eine ähnliche Petition wurde bereits in der

letzten Session des vorigen Landtages eingereicht,doch ist dieselbe wegen Ablaufs der Session
nicht mehr zur Verhandlung gekommen. Ich bedauere, mich im Gegensatzzu dem Beschlusse des
Provinzial-Verwaltungsraths in dieser Angelegenheit aussprechen zu müssen. Meine Herren!
Der Krankenversicherungszwangist nach den Erfahrungen, die vielseitig in der Provinz gemacht
worden sind, auch auf die landwirtschaftlichen Arbeiter auszudehnen, und das ist auch in fehr
vielen Gemeindenanerkanntworden. Als das Krankcnversicherungsgefetzim Jahre 1883 im Reichs¬
tage erörtert wurde, da trat auch diese Frage in den Vordergrund. Es wurde aber von der
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Majorität des Reichstags in dem Gesetze die Landwirthschaftnicht geradezu ausgeschlossen, sonder«
es wurde im §. 2 nur gestattet, daß durch statutarischeBestimmung einer Gemeinde für ihren
Bezirk oder eines weiteren Communal-Verbandes für feinen Bezirk oder für Theile desselben
die Anwendung des §. 1, nämlich die Iwangsvervflichtung für gewerbliche Arbeiter erstreckt
werden könne auch auf die land- und forstwirthschaftlichenArbeiter. Im Jahre 1884 wurde
das erste Unfalluersicherungsgesetzerlassen. Auch bei Gelegenheit der Verhandlung über dieses
Gesetz wurde die Frage wieder ernstlich vcntilirt, ob die Unfallversicherungs-Gesetzgebungauch auf
die Landwirtschaft auszudehnen sei, aber die Majorität verneinte auch damals die Frage und so
wurde auch in Bezug auf die Krankenversicherungebenfalls kein Befchluß gefaßt. Dann erst im
Jahre 1886 erging das Gesetz, betreffenddie Unfallversicherungder im land- und forstwirthschaft¬
lichen Netriebe beschäftigten Personen und in diesem Neichsgesetz vom 5. Mai 1886 wurden für
die Vundesstaaten Ausführungsgcsctzevorbehalten. Ein solches wurde auch am 18. Mai 1887
in Preußen erlassen. Die Frage, ob die Krankenversicherungobligatorischzu machen sei in Be¬
ziehung auf die Landwirthschaft, kam nicht zum Abschluß. In dem Gesetze wurden allerdings
die Bedenken,die früher dagegen sprachen,ziemlich weggeräumt. Es wurde nämlich das Bedenken,
daß die Naturalwirtschaft beeinträchtigt würde, die auf dem landwirthschaftlichenGebiete in
Beziehung auf die Arbeiter in manchen Gegenden besteht, durch die Bestimmungenin dem Gesetze
und zwar in den §§. 133—142 beseitigt. Ich mache darauf aufmerksam, daß in der Gesetz¬
gebung über die Unfallversicherungder Landwirthschafteine fehr bedeutende Lücke besteht, so lange
nicht die Zwangskrankenversicherungeingeführt ist. BedenkenSie, meine Herren, ein landwirth-
fchaftlicher Arbeiter wird verletzt, er hat 13 Wochen— fo lange dauert die Earenzzeit— abfolut
keine weitere Verpflegung, als 4 Wochenfeitens der Dienstherrschaft,und dann hat die Gemeinde
nach dem Gefetz die Verpflichtung,Arzt uud Medizin zu geben. Eine Verpflegung ist alfo
absolut nicht gesichert. Die Unfallvcrsicherungs-Genossenschaft steht dem gegenüber und hat nach
Ablauf von 13 Wocheuden Kranken zu übernehmen. Sie hat aber wahrend diefer 13 Wochen
absolut keine ausreichendeEinwirkung auf die Behandlung des Kranken, und die schlimmen Folgen
einer schlechten Behandlung desselben hat die Unfallversicherungs-Genosscnschaftmit dem Beginn
der 14. Woche zu tragen, mit einem Wort: die Unfallversicherungs-Genossenschaft hat das größte
Interesse dabei, daß eine Krankenversicherungin Beziehung auf die landwirthschaftlichenArbeiter
besteht. (Sehr richtig.)

Nun ist in vielen Gemeinden durch statutarischeBestimmung die Versicherung ausge¬
sprochen, aber, meine Herren, das ist nur rein lokal und es ist eine organischeVerbindung mit
der großen Zahl der anderen Gemeinden nicht vorhanden. Es würde, glaube ich, im allgemeinen
Interesse liegen und die Erfahrungen, die bisher gefammelt sind, sprechen auch dafür, daß seitens
der Provinz, also seitens des Provinzial-Landtllges einfach der Versicherungszwangfür die land-
wirthfchaftlichenArbeiter ausgesprochenwird, und ich beantrage infolge der Petition, die hier
vorliegt, daß der hohe Provinzial-Landtag in diefem Sinne befchließt.

(Der stellvertretendeVorsitzende Geh. Iustirath Adams übernimmt den Vorsitz.)
Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied

hat das Wort.
Se. Durchlaucht Fürst zu Wied: Ich habe mich zunächst zum Wort gemeldet, weil

diese Angelegenheitdem Provinzial-Verwaltungsrath vorgelegen hat. Der Prouinzial-Verwaltungs-
rath war bisher — was der Prouinzial-Ausschnßkünftig fein wird — der Vorstand der Verufs-
genossenschaft für die Unfallversicherung. Der Provinzial-Verwaltungsrath war in der Lage,
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als ein solcher Vorstand so recht zu erfahren, welche Schwierigkeitendie Ausführung einer ganz
neueu Gesetzgebung in unserenVerhältnissenhervorgerufcuhat. Ich glaube, daß alle anwesenden
Landräthe und Bürgermeister mir darin Recht geben werden, daß diese sogenanntenKataster für
die Unfallversicherung,diese enorme Masse von Formnlaren, die richtig auszufüllen sind, eine
ganz kolossaleMasse von Arbeit herbeiführen. Meine Herren! Wir haben die Erfahrung im
Proviuzial-Verwaltungsrath gemacht, daß diese Angelegenheitnoch gar nicht spruchreif ist. Wir
sind noch gar nicht im Klaren, wie es werden soll, und sollen nun in dieser kurzen Session einen
so wichtigen Beschluß fassen, zu verfügen: die sämmtlichen landwirtschaftlichen Arbeiter sollen
nun auf einmal der Zwangskrankenuersicheruuganheimfallen. Meine Herren! Dann pflanzen
Sie in unvorbereitetes Land eine Pflanze, die absolut nicht gedeihen kann. Ich möchte Sie auf
das Dringendste davor warnen, einen solchen Beschluß zu fassen. Später, wenn die Unfall¬
versicherungund die ganze Art der Umlagen u. s. w. sich eingelebt und durch Erfahrungen sich
gezeigt hat, wie es am besten zu führen ist, dann ganz gewiß würde ich den Ansichten des geehr¬
ten Herrn Vorredners ganz gerne beistimmen, aber ich bitte Sie dringend, doch ja keine Über¬
stürzung vorzunehmenund verfrühte Beschlüsse ohne nähere Vorbereitung zu fassen. Ich möchte
Sie bitten, auch in Erwägung zu ziehen, daß unsere Gemeinden nicht so scharf getrennt sind in
landwirthschaftliche und industrielle Arbeiter, daß in vielen Hunderten von Gemeinden die Kranken¬
versicherung dieser beiden Kategorien von Arbeitern durch einander läuft und in derselben
Krankenkassevereinigt. Daß bei den industriellen Arbeitern — das werden Sie mir zugebeu
müsse,, — Krankheiten viel häufiger vorkommen, ist selbstredend. In diesen Gemeinden haben
nun die laudwirthschaftlichenArbeiter die Mehrlasten für die industriellen Arbeiter zn tragen.
Das ist auch ein Gesichtspunkt,den man in Betracht ziehen und der erst klargestellt werden muß,
in wie weit man innerhalb uuserer Kreise die Krankenkassen zn trennen hat. Das ist auch eins
der praktischen Bedenken. Die hauptsächliche Bitte meinerseits ist die, daß Sie keine verfrühten
Beschlüssefassen, sondern die ganze Angelegenheitdem Proviuzial-Ausschuh überweise» mit
dem Auftrage: für die nächste Sessiou sich darüber auszusprechen,ob überhaupt in diesem oder
im nächsten Jahre eine solche zwangsweise Krankenversicherungschon eingeführt werden kann.
(Lebhaftes Bravo.)

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Lieven hat
das Wort.

AbgeordneterLieven: Nach den Ausführungen des geehrten Herrn Vorredners kann ich
mich kurz fassen und Sie bitten, den Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths anzunehmen.
Wir sind noch nicht in der Lage, darüber urtheilen zu können.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Melbeck hat
das Wort.

Abgeordneter Melbeck: Ich kann zwar nicht zugeben, daß die Sache gerade überstürzt
ist ...... (Zuruf Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied: Ueberhaupt würde!) oder auch
werden sollte. Die Sache spielt jetzt schon 5 Jahre und zwar seit dem Jahre 1883 und es
liegen Erfahrungen genug vor. Nichtsdestowenigerbin ich nicht geneigt, dem entgegenzutreten,
was Seine DurchlauchtFürst zu Wied vorgeschlagenhat und zweifle nicht, daß bei der noth¬
wendigen näheren Erwägung der Sache man schließlich zu dem Resultate kommen wird, daß der
Petition im Interesse der Arbeiter sowohl wie der Arbeitgeberzu entsprechen sei.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Zweigert hat
das Wort.
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AbgeordneterZweigert: Meine Herren! Ich erlaube mir einen Antrag von dein Herrn
AbgeordnetenGrafen Brühl und mir zu überreichen,derselbe lautet:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen: Der Provinzial-Ausschußwird beauftragt,
die Frage der Erstreckung der Krankenversicherungspflichtauf die in der Land- und
Forstwirthschaft beschäftigten Arbeiter von Neuem zu prüfen und dem nächsten
Provinzial-Landtage darüber Bericht zu erstatten."

Die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Melbecksind meines Erachtens so durch¬
schlagend,daß ich gar kein Bedenken trage, einem solchen Statut für die landwirtschaftlichen
Arbeiter schon jetzt zuzustimmen. Ich gebe aber andererseits auch Seiner Durchlaucht dem Fürsten
zu Wied zu, daß thatsächlich die Geschäftslagees unmöglicherscheinen laßt, über diese Frage in
ausreichenderWeise sich schlüssigzu machen und vor allen Dingen ein Statut schon heute zu
berathen. Dagegen scheint mir der Vertagungsbeschlußdes Provinzial-Verwaltungsralhs dazu
angethan, die Sache auf die lange Bank zu fchicben. Ich muß dem Herrn Abgeordneten Melbeck
darin beipflichten, daß das allerdringend sie Interesse für die Berufsgenossenschaftvorliegt, daß
diefe Frage eine einheitliche Regelung erfährt. Ich möchte Sie deshalb ersuchen, dem von Herrn
Grafen Brühl und mir gestellten Antrage Ihre Zustimmung zu ertheilen.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat
das Wort.

AbgeordneterDr, Muth: Ich möchte mich gegen den eingebrachtenAntrag aussprechen,
damit wir dem Ausschussenicht eine gebundeneMarschroute an die Hand geben. Wir sollen
jetzt schon ein Prinzip anerkennen,wiewohl wir gehört haben, wie schwierig die uns beschäftigende
Frage ist. Die Staatsregierung selbst hat übrigens bereits ein Auskunftsmittel dadurch gefunden,
daß es den Gemeinden überlassenist, dem vorhandenenBedürfnisse zu genügen. Da können wir
ruhig abwarten, wie die Verwaltung es vorschlagt, ihr stehen ja sachverständige Leute genug zur
Verfügung. Ich bitte Sie daher, den Antrag abzulehnen.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteZweigert hat
das Wort.

AbgeordneterZweigert: Es ist mir nicht recht erfindlich, wie der Herr Vorredner in
unserem Antrage die Billigung eines Prinzips erblicken kann, es mühte denn sein, daß ich als
Antragsteller zufällig dieses Prinzip ausgesprochenhabe, in den. Antrage steht weiter nichts, als
daß die Sache dem Provinzial-Ausschuß überwiesen werden soll. Der geehrte Herr Vorredner
müßte also behaupten, daß die Sache nicht einmal so weit spruchreif wäre, um im nächsten Jahre
hier zur Sprache gebracht zu werden. Das wird er doch nicht behaupten wollen. Von der
Nildung eines Prinzips oder Befürwortung eines solchen ist in meinem Antrage keine Rede,
sondern ich will nur eine erneute Prüfung.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Loö
hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Loe: Ich erlaube mir die Frage an die Herren Antrag¬
steller, ob es nicht zur Vermeidung von Mißverständnissenbesser wäre zu sagen, statt: „erneuter
Vorlage": „Berichterstattung"?

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat
das Wort.

AbgeordneterDr. Muth: Es ist richtig, daß das Prinzip nicht in der formulirten
Anfrage Ausdruckgefunden hat, fondern daß der Herr Vorredner es ausgesprochenhat, daß sür
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die Zwangsversicherungeine bestimmteFrist gesetzt wird. Ich meine, daß wir erst Erfahrungen
sammeln müssen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteGraf Wilhelm
von Hoensbroech hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich verzichte auf das Wort.
Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Graf Vrühl

hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Brühl: Meine Herren! Ich möchte hervorheben,daß die Sache

in kurzer Zeit dringend werden wird und es deswegengut fein wird, wenn wir von vornherein
unsere Aufmerksamkeit auf diefe Sache richten. Ob das nun in der formellen Weife geschieht
oder ob wir schon jetzt den Prouinzial-Ausschußum Bericht bitten, das wird in der Sache wohl
auf dasselbe hinauskommen. Ich glaube, daß sich die Nheinvrovinz vor allen Provinzen an die
Spitze der Bewegung stellen muß und daß wir deshalb ganz besonders Veranlassunghaben, zuerst
damit vorzugehen.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Da sich Niemand mehr zum Worte
meldet, so schließe ich die Debatte. (5s liegt ein Antrag der Herren Brühl und Zweigert vor,
derselbelautet:

Der Provinzial-Landtag wolle beschließen: Der Provinzial-Ausschußwird beauftragt,
die Frage der Erstreckungder Krankenversicherungspflicht auf die in der Land- und
Forstwirthschaft beschäftigten Arbeiter von Neuem zu prüfen und dem nächsten
Provinzial-Landtage darüber Bericht zu erstatten."

Ich bitte diejenigenHerren, welche diesen Antrag annehmen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Das ist die große Majorität, der Antrag ist angenommen. Wir kommen zum 6.
Gegenstand der Tagesordnung. Derselbe betrifft die Petition des Gallerie-Vereins
zu Düffeldorf um Bewilligung eines Zufchufses. Ich bitte den Herrn Schriftführer, die
Petition zu verlefen.

Schriftführer (liest):
Düsseldorf, den 20. März 1888.

Die Anträge auf Bewilligung eines jährlichen Zuschusses aus Provinzial - Fonds zu den
Mitteln des hiesigenVereins zur Errichtung einer Gemälde-Gallerie, welche der ergebenst unter¬
zeichnete Verwaltungrath unterm 24. Juni 1883 und 15. Juli 1885 durch Ew. Hochwohlgcborcn
gütige Vermittelung an den RheinischenProvinzial-Landtag zu richten die Ehre hatte, sind zu
unserm großen Bedauern ohne Erfolg geblieben. Das erste Mal waren finanzielleGründe allein,
das zweite Mal mit bestimmend für die Ablehnung.

In der Hoffnung, daß nunmehr eine Möglichkeit geboten fein werde, entsprechende Mittel
flüssig zu machen, glauben wir, unsere Bitte erneuern zu sollen. Zur Begründung derselben
dürfen wir uns zunächst auf die in der gedachten Eingabe angeführten Thatfachen beziehen und
wollen nur noch hinzufügen, daß die Verhältnisse des Vereins seit jener Zeit eine erhebliche
Besserung nicht aufweisen, wohl aber das naturgemäß gesteigerte Bedürfniß der m hiesiger Stadt
ihre Ausbildung suchenden Kunstjünger nach guten Vorbildern die Erwerbung größerer werthvoller
Gemälde als dringende Nothwendigkeiterscheinen läßt, welcher auch nur annähernd zu begegnen
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wir leider durch unsere eigenen Einnahmen und einen jährlichenZuschußder Stadt Düsseldorf im
Netrage von 6000 M. nicht in den Stand gesetzt sind.

Ew. Hochwohlgeboren erlauben wir uns ganz crgebenstzu bitten, unseren Antrag dem
Prouinzial-Verwaltungsrathe gefälligstunterbreiten und mit Ihrem Einflüsseunterstützenzu wollen.

Der Verwaltungsrath
des Vereins zur Errichtung einer Gemälde-Galleriein Düsseldorf.

Stellver. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Courth hat
das Wort.

Abgeordneter Eourth: Meine Zerren! Ich empfehle Ihnen die Petition und mochte mir
einen kleinen historischen Rückblick erlauben: Hier in Düsseldorfwar vordem eine große, schone,
wcrthvolle Gallerie. Sie war Eigenthum des Belgischen Landes. Gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts wurde sie vor den Franzosen nach München geflüchtet. Alle Bemühungen, dieselbe
zurückzuerlcmgen, waren vergebens, und ich will darauf aufmerksammachen, daß unsere Vorgänger,
die ersten rheinischen Provinzial-Landtage, mit aller Wärme, aber vergeblich, dafür eingetreten
sind. Ein Hoffnungsstrahl leuchtete uns, als im Jahre 1866 im Prager Frieden ein Schieds¬
gericht vorgesehenwurde, um die Frage zwischender Krone Baiern und der Krone Preußen zu
entscheiden. Als das Schiedsgericht nahe daran war, die Entscheidung zu treffen, wurde die
Gallerie thatsächlichauf dem Altar des Vaterlandes — und ich bedauere das nicht — geopfert.
Bei Errichtung des deutschen Reiches machte Vaiern zur Bedingung, daß Preußen auf die Aus¬
führung des Spruches diefes Schiedsgerichtsverzichte. So günstig stand die Sache damals für
uns. Inzwischen war nun hier eine Kunstschule, die sogenannte Akademie,errichtet und es stellte
sich das Bedürfniß heraus, Vorbilder zu schaffen. Es bildete sich ein Verein, der heute mit der
Petition kommt und der aus Künstlern und Bürgern aller Stände besteht, welche dazu übergingen,
die Grundlage zu einer neuen Bildergallcric zu schaffen. Die Mittel sind ziemlich beschränkt und
fließen aus den Beiträgen. Die Stadt Düsseldorf giebt jährlich 6000 M. Es ist schon recht
Schönes geschaffen worden und Sie können sich leicht davon überzeugen. In der Kunsthalle sind
hervorragende Bilder, die schon eine ziemlicheZahl ausmachen. Aber es erscheint wünschenswerth,
daß der Fonds verstärkt werde. Im Jahre 1883 kam der Gallerie-Verein zum ersten Male an
den Provinzial-Landtag mit der Bitte um Unterstützung,welche auf 6000 M. jährlich uormirt war.
Damals stand der Provinzial-Landtag dieser Petition sehr wohlwollendgegenüber. Ich habe die
Verhandlungen nachgelesen;der damalige Referent, Herr Freiherr von Loö, machte Namens des
Ausschusses prinzipielle Bedenkennicht geltend. Allein die Sache wurde abgelehnt, da kein Geld
vorhanden war. Im Jahre 1885 kam der Gallerie-Verein wieder. Es hatten sich die Verhältnisse
in etwa geändert. Es war eine gewisse Mißstimmung entstanden, weil die Stadt Düsseldorf den
Versuch gemacht hatte, gerade die Provinzial-Hülsskasse, aus deren Zinsüberschüssendie Mittel
genommenwerden sollten, zu besteuern,und so siel die Vorlage mit 39 gegen 33 Stimmen. Heute
wird die Petition abermals erneuert. Es ist ganz richtig, was die Petenten ausführen. Wenn
Sie diese Gallerie unterstützen,so unterstützenSie damit die rheinische Kunstschule. Es ist jetzt
das Bestreben,meine Herren, auf diesen: Gebiete sehr zu centralisiren und es steht zu befürchten,
daß, wenn nicht wirklich für die hiesige Akademie in dieser Hinsicht etwas geschieht, die Künstler
sich von hier immer mehr nach den Centren ziehen, nach München und Berlin, wie es thatsächlich
vielfach schon der Fall ist. Also, meine Herren, der Zweck ist ein idealer und Sie sind auch
berechtigt, dafür einzutreten. Ich will noch bemerken, daß die Königliche Staatsregierung — wie
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mir gesagt worden ist — auf eine Petition der Künstler selbst, einen Zuschuß aus Staatsmitteln
zu geben, geantwortet hat: ich verweise Euch an den Provinzial-Verband; dieser ist durch das
Dotationsgesetzder Beschützer der Kunst und Wissenschaft geworden, das ist die Adresse, an die
Ihr Euch zu wenden habt. Ich glaube, es liegt alle Veranlassung vor, daß Sie in der Hinsicht
eintrete». Es ist der Zuschuß auch ein durchaus bescheidener zu nennen. Sie fördern damit die
Kunst, vornehmlichdie rheinische Kunstschule.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Heuser hat
das Wort.

AbgeordneterHeuser: Meine Herren! Wenn es mir auch widerstrebt, hier zu exemvli-
fiziren, uud in der That die Befürchtung nahe liegt, daß dein Beispiele des Düsseldorfer Gallerie-
Vereins folgend andere Vereine fehr leicht sich zu ähnlichenAnsprüchengeneigt finden, so möchte
ich doch nicht gegen den Autrag sprechen. Gegen den Antrag spricht aber ein schwerwiegendes
finanzielles und gefchäftliches Iuteresse. Wir haben das Budget en dlo« angenommenund den
Ausschuh beauftragt, mit diefem Budget zu wirthschaften; da liegt es doch auf der Hand, daß
wir hier nicht noch eine erhebliche Summe bewilligendürfen. Ich würde deshalb mir die Bitte
erlauben, den Antrag des Herrn Iustizrath Courth dein Provinzial-Ausschuh zur Prüfung zu
überweifen.

Stellvertr Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Bloem hat
das Wort.

AbgeordneterBloem: Ich möchte mir nur eine kurze Erwiderung auf die Ausführuugen
des Herrn AbgeordnetenHeuser gestatten. Wir haben allerdings den Etat sn bloe angenommen,
aber in dem Etat stehen doch zur Disposition des Prouinzial-Landtags 120 000 M. Er ist also
sehr wohl befugt, über die verhältnißmätziggeringe Summe jetzt zu verfügen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Heuser hat
das Wort.

AbaeordneterHeuser: Es sind Bedenken verschiedener Art, die ich vorbringen könnte.
Das Hauptbedenkenbesteht darin, daß, was der Gallcrieuerein zu Düsseldorf beaufprucht, fehr
leicht von einer Reihe von anderen Vereinen ebenfalls beanspruchtwerden kann. Darum bitte
ich, den Antrag dem Provinzial-Ausschußzu überweisen.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Courth hat
das Wort.

AbgeordneterCourth: Ich möchte Herrn Heuser durch sich selbst widerlegen und auf
die Verhandlungen vom Jahre 1885 hinweifen, wo Herr Henfer einer von denjenigen war, die
fehr warm für den Antrag eingetreten sind.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Dietze hat
das Wort.

AbgeordneterDietze: Ich will mich durchaus zustimmend zu der Petition verhalten.
Ich möchte nur auf eins aufmerkfammachen. Es kommen der Anträge noch einige und da wir
nicht in der Lage sind, die Gründe alle so genau prüfen zu können, wie bei dem Gallerie-Verein,
fo würde es sich vielleicht empfehlen,dem Antrag des Herrn Heuser zu eutsprecheu. Wenn wir heute
für den Gallerie-Verein eintreten, was ich persönlichsehr gerne bereit bin zu thun, so würde die
logische Consequenzdie sein, daß wir für die anderen Anträge ebenfalls eintreten. Das Geld,
was in dem Ctat ausgeworfen und wovon hier gesprochenist, soll doch erst verdient werden.
Man schneidet doch nicht eher das Leder zu Stiefeln und Schuhen, bis man das Leder bezahlt hat.
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Ich glaube, daß wir deshalb nicht ohne Weiteres in der Lage sind, den Zuschußzu
bewilligen und deshalb möchte ich bitten, zu beschließen,daß wir die Sache dem Ausschuhzur
gründlichenPrüfung und Erwägung überweisen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Heuser hat
das Wort.

AbgeordneterHeuser: Ich möchte dies nicht so ohne Weiteres unwidersprochenlassen.
Mein Verhalten von damals — worauf ja soeben hingewiesenwurde — und mein Verhalten
von heute ergänzen sich. Ich wünsche nur eine Prüfung der Angelegenheit durch den Ausschuß,
weil mit Rücksicht auf später noch eingehendeähnliche Anträge die Sache ganz erhebliche Bedenken
haben würde.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Es hat sich Niemand mehr zum Worte
gemeldetund schließe ich deshalb die Debatte. Wir kommen zur Abstimmung.

Es liegt eine Petition vor, dem Gallerie-Verein zu Düsseldorf einen jährlichen Veitrag
von 6000 M. zu überweifen. Es ist ferner ein Antrag der Herren Heuser und Dietze eingegangen,
die Sache dem Provinzial-Ausschuß zur Vorprüfung zu überweifen. Letzteren Antrag bringe ich
zunächst zur Abstimmung und ersuche diejenigenHerren, welche denselbenannehmen wollen, sich
zu erheben. (Geschieht.)

Das ist unzweifelhaftdie Majorität, die Petition wird somit dem Ausschußüberwiesen.
Wir gehen nunmehr zum 7. Gegenstandder Tagesordnung über, welcher lautet: Antrag

auf Bewilligung einer Beihülfe zum Bau eines Gewerbemuscums in Düsseldorf.
(Der Vorsitzende Fürst zu Wied übernimmt den Vorsitz,)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eroffne die Diskussion über den Antrag und ertheile
dem Herrn AbgeordnetenHeuser das Wort.

AbgeordneterHeuser: Die Gründe, welche eben dafür geltend gemachtworden sind, daß
der Antrag dem Provinzial-Ausschußzur Prüfung überwiefen werden sollte, reden meines Erachtens
in verstärktemMaße auch hier einer Verweisung an den Ausschuh das Wort, uud ich möchte
daher bitten, auch diesen Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe dem Provinzial-Ausschussezur
Prüfung zu überweifen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich stelle die Frage, wer von Ihnen zur Diskussionweiter
das Wort nehmen will. Es liegt bloß der Antrag vor. Soll ich die Petition nochmals zur
Verlesung bringen? (Nein,) Sie ist ja auch jedem Mitgliede zugegangen.— Der Herr Ab¬
geordnete Simons hat das Wort.

AbgeordneterSimons: Meine Herren! Gestatten Sie mir nur wenigeWorte hinsichtlich
des Ausdrucksdes Herrn Heuser, dah vielleicht in verstärktemMaße für diesen Posten das gelte,
was für den vorhergegangenenAntrag gesagt worden ist. Ich glaube, daß die Wichtigkeit und
Dringlichkeitder vorliegenden Angelegenheitam besten dadurch gekennzeichnet wird, daß die König¬
liche Staatsregierung sich bereit erklärt hat, einen bedeutenden Zuschuß zu geben unter gewissen
Bedingungen, aber weil diese Bedingungen noch nicht festgestellt sind und weil alles das, was
Herr AbgeordneterHeuser gesagt hat, richtig ist, so möchte ich mich in Bezug auf diefcn Punkt
feinem Antrage anschließen,obgleich ich geneigt wäre, sofort die Bewilligung auszusprechcn.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es hat Niemand weiter ums Wort gebeten, ich bringe
also den Antrag zur Abstimmung,ob auch diese Petition dein Provinzial-Ausschussezur Vor¬
prüfung überwiefenwerden soll, und bitte diejenigen Herren, welche sich dafür ausfprechenwollen,
sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist die große Majorität. Der Antrag ist also angenommen.
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Wir gelangen nun zum achten Gegenstande unserer Tagesordnung: Petition von
Interessenten auf Weiterführung der Wiedbachstraße. Ich bitte den Herrn Schrift¬
führer, die Petition zu verlefen.

Schriftführer (liest):
Neustadt-Wied, den 5. Juni 1838.

Betrifft:

ehrerbietiges Gesuch um hochgeneigte Befürwortung der anliegendenPetition an den Prouinzial-
Landtag um Weiterführung der WiedtlMraße.

An Se. Durchlauchtden Fürsten Wilhelm von Wicd,

Ueberzeugtvon dem hohen Wohlwollen, welches Ew. Fürstliche Durchlaucht seit Jahren
den Bewohnern des Wiedthals in unverkennbarerWeise bekundet haben und stets in hohem Grade
dankbar für das hochfürstliche Iutereffe, dem wir wohl allein den theilweifenAufschluß unseres
Thales zu verdankenhaben, bitten wir allerunterthänigst um Verzeihung,wenn wir uns erlauben,
auch das anliegende Gesuch um Weiterführung der Wiedthalstraße Ew, Fürstlichen Durchlaucht
zu hochgeneigter Befürwortung ehrfurchtsvollzu unterbreiten.

WelchenSegen die Genehmigung unserer Petition für die hiesigen Bürgermeistereien,
und in Hinsichtauf den längst erwarteten Eifenbahnbau für das ganze Wiedthal bringen würde,
kann nur derjenige ermessen,welcher mit den traurigen Verhältnissen der hiesigen Bewohner
näher bekannt ist. . ., ^ ^ , ,

Dem ehrerbietigstunterzeichneten Verfasser dieses nne der anlegenden Petition wäre es
leicht gewesen,streng wahrheitsgetreueBilder von der Dürftigkeit und elenden Lebensweifeeiner
großen Ml der hiesigenEinwohner zu entwerfen, wenn er nicht befürchtethätte, sich der Ueber¬
treibung zu verdächtigen. Es sind demselben Fälle bekannt, wo Mütter zum Schenken ihrer
Kinder der schlechten Lebensweise zufolge, unfähig und ebenfo außer Stande waren, Milch zu
kaufen' das Leben der Säuglinge aus purer Dürftigkeit nicht erhalten konnten. Mit wahrer
Sehnsucht erwartete man das Milchgebendwerdeneiner vorhandenen Ziege, doch bevor jene Zeit
kam hatte schon der Tod solche Opfer der bittersten Armuth erlöst! Das sind Bilder der ver¬
schämtenArmuth, der nackteu Wirklichkeit entnommen, die zwar nicht durch Zeitungen hinaus¬
posaunt werden gleich den übertriebenen Alarmnachrichtenvon dem Nothstand der Eifel, die
vielmehr den Vorzug habeu, daß sie auf genauer Beobachtung beruhen. Leider begegnet man
ähnlichenZuständen von Ort zu Ort.

Ich wiederholedaher nochmals, wenn den hohen Abgeordnetentue geschilderten Verhält¬
nisse persönlich bekannt wären, dann könntenwir uns dem festen Vertrauen hingeben, daß sie es
als „Ehrenfache" betrachtenwürden, das Loos dieser armen Leute zu erleichtern.

Hoffen wir denn, daß unferm dringenden Hülferuf ein gerechtes Gehör gegeben werde
und die Straße wenigstensbis Peterslahr zu bauen Hochgeneigtestgenehmigtwird.

Ew. Fürstliche!,Durchlauchtunterthänigster
Hesselbein, Förster zu Neustadt,

im Auftrage der Unterzeichnerder Petition.
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Neustadt, Kreis Neuwied, den 7. Mai 1888.

Betreffend:
Gesuch der Anwohner des oberen Wicdthals um Weiterführung der Wiedthalstrahe.

An
das hohe Haus der Provinzial-Landtagsabgeordnetender Nheinproviuz zu Düsseldorf.

Angesichts der Unziigänglichkeitund des gänzlichenMangels an Verkehrsmitteln des
oberen Wiedthals, von Neustadt aufwärts, hatte auf dringendesAnsuchen der Bewohner desselben
die Hochlöbliche Provinzial-Verwaltung zu Düsseldorfdie Gewogenheit,schon im Jahre 1886 die
Wetterführung der Wiedthalstrahe von Neustadt an, durch Vermessen derselben und Aufstellung
eines Kostenanschlages anzubahnen.

Die traurige Thatsache, daß das an Mineralien so reiche Wicdthal, von Neustadt auf¬
wärts bis nach Peterölahr, weder zu Fuß noch zu Wagen zu passiren ist, ließ uns hoffen, daß
das Projekt auch ausgeführt werden würde. Indessen sind bis hente weitere Schritte nicht geschehen.

Inzwischen nun ist von der Gemeinde Altenburg, der benachbarten Bürgermeisterei
Asbach, ein Antrag abgeschickt, um dahin zn wirken, daß die projektirte Straße von Neustadt
über Altenburg nach Schoenberg führen, das Wiedthal also schon oberhalb Neustadt verlassensoll.

Motivirt soll jener Antrag dadurch sein, daß nur 4 Haushaltungen, welche zwischen
Neustadt und Pctcrslahr unmittelbar am Wiedbach wohnen, insbesondere aber ein ebendaselbst
liegendes Landgut des Herrn Landraths des hiesigenKreifes, von der Straße vrofitiren würden.

In Betreff diefer Gründe ist die erste Auffassung, daß nur 4 Haushaltungen einen
Genuß von der Straße, durchs Wicdthal gelegt, haben würden, zu beschränkt,als daß sie wider¬
legt zu werden braucht. Wenn auch jene Hofe, welche in Wirklichkeitgar keinen Fußweg nach
ihrem Anwesenhaben, sondern die Flußsohle als solchen benutzen müssen, falls der Wasserstand
es erlaubt, in erster Linie von der Straße vrofitiren, fo schließt das ja nicht aus, daß das
ganze Wicdthal gleichzeitig dadurch den nöthigen Aufschlußerhält.

Was sodann das beregte Landräthliche Gut betrifft, so ist das allerdings in ähnlicher
Lage. Leider aber ist dasselbe nichts weniger wie ein Sporn zu dem projektirten Straßenbau,
vielmehr gerade das direkte Gegentheil!

Gerade dieses landräthlicheGut ist die einzige Veranlassung, daß von Seiten der jetzigen
Landratur gar nichts für den so nothwendigenAufschluß geschehenist, nm nicht den Schein
hervorzurufen,daß etwaige Schritte von dieser Seite zum Bau der Straße mit den Interessenten
des betreffendenGutes in Verbindung gebracht werden können.

Wie egoistisch jener Antrag von der kleinen Gemeinde Altenburg ist, und wie sehr
gerade hier Sonderintcressen zu Grunde liegen, zeigt ein einziger Blick auf die Spezialkarte
hiesiger Gegend. Abgesehendavon, daß die Bürgermeisterei Asbach mit direkten Staatsstraßen
nach Eitorf, Altenkirchen, Honnef und Linz verbunden ist, bliebe, falls die Straße über Altenburg
nach Schoenebergführen sollte, das Wiedthal zwischen Neustadt und Peterslahr, überhaupt das
ganze obere Thal, nach wie vor unaufgeschlossen,und die Bürgermeisterei Neustadt wäre nach
wie vor angewiesen, für fämmtlicheGewichtsartikel, z, B. Steinkohlen, Kalk zum Düngen lc.
ebensovieloder noch mehr Fuhrlohn auszugeben, wie die Produkte in Linz als der nächsten
Eisenbahnstationkosten. Ebenso kommen die Waldbesitzer an jener Stelle des Wiedthals niemals
M die Lage, ihr Holz preiswerth absetzen zu können.
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Der große Uebelstand,den diese unerschwinglich hohen Fuhrlöhne schon allein an Stein¬
kohlen hervorrufen, gestaltet sich aber für unsere dürftige Bevölkerungum so trauriger, je größer
die Verdieustlosigkeit der hiesigenGegend ist.

Wie sehr die armen Leute unter den strengen anhaltenden Wintern der letzten Jahre
bei den einzig dastehendenhohen Preisen für Beschaffungvon Steinkohlen gelitten haben, und
wie viel Krankheitendie Entbehrung der nothwendigen Wärme namentlichbei Kindern im Gefolge
hatte, davon wird sich schwerlich einer der Zerren Abgeordneteneine Vorstellung machen können.
Würde nun aber das Wiedthal von Neustadt an aufwärts weiter aufgefchlossen, so würde dem
Uebelstandedadurch abgeholfen,daß von der Station Seifen die Produkte etwa für den halben
oder noch geringeren Fuhrlohn zu beziehen wären.

Es ist eine traurige Thatsache, daß die große Dürftigkeit unserer armen Gegend nach
llußeu hin fast gar nicht oder doch viel zu wenig bekannt ist. Fragt man sich nach dem Grunde
derselben,so findet man, daß von hier aus fast gar keine Klagen in die Oeffentlichteitdringen.
Die arme Bevölkerungträgt ihr hartes Loos mit einer bewunderungswerthenGeduld.

Wenn man z. V, sieht, wie alte steife Männer tagtäglich einen Weg von drei Stunden
zurücklegen(z. V. von Etscheid nach Peterslahr), um zu ihrer sie beschäftigendenGrube zu
gelangen so zwar, daß abwechselndein um das audere Mal die weite Tour über Berg und
Thal — in der Nacht zu machen ist; wenn man dabei bedenkt, wie unzureichendfür folche
tägliche Beschäftigung die Nahrung dieser armen Leute ist, von denen kaum fünf Prozent im
Jahre einigemal Fleisch genießen,und Alles dieses ertragen wird ohne Klagen, dann muh man
sich sagen, diese Leute haben verdient, daß sich die Provinz ihrer annimmt.

Wir sind überzeugt, wenn das hohe Haus der Abgeordnetendie Dürftigkeit der hiesigen
Bevölkerungaus eigener Anschauungkennte, es würde sich keine Stimme finden, welche nicht mit
Vergnügen derselben durch Bewilligung der Mittel zu diesem Straßenbau eine Besserung der
Verhältnisse angedeihenlassen würde.

Was nun das Wiedthal in anderer Beziehung betrifft, so hat, gleichsam zur Entschädi¬
gung der Bewohner desselben, für so mannigfacheEntbehrungen, die Natur einen Zauber über
dasselbe ausgegossen,welcher nach außen hin ebensowenigbekannt ist, wie die Dürftigkeit seiner
Bewohner. Die Wied selbst, im unteren Laufe mehr Fluß wie Bach, schlangelt sich schön-
geschwungen durch ein üppiges, sehr anmuthiges Wiesenthal. Die sich eng anschließenden,mit
Laub und Nadelholz bestandene Bergen sind von hoch romantischen,stets abwechselndenFormationen.
Nicht selten finden sich großartige gigantische Felsenparthien, welche dem Thale einen Neiz verleihen,
wie ihn die anderen Seitenthäler des Rheins nicht auszuweisen haben.

Auch nach dieser Richtung hin muß es daher wünschenswert!)erscheinen,daß solche
Schönheiten der Verborgenheit entrissen werden, welche geeignet sind, die Anziehungskraft der
Rheinprovinz noch zu vermehren. Wir bitten daher das hohe Haus der Abgeordnetenebenso
dringend wie vertrauensvoll

die Mittel zu diesem so nothwendigenStraßenbau Hochgeneigtest bewilligen zu wollen."
gez.: Peter Maringer, Pfarrer, Neustadt.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterDr. Muth: Die Herren sind gewiß damit einverstanden, daß das Ver¬
lesen der umfangreichenSchriftstückeaufhört, denn wir wollen doch dem Prinzip treu bleiben,
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das wir zu Anfang der Session ausgesprochen haben, daß wir nämlich alle diese Petitionen dem
Ausschußüberweisen. Wir haben schon zu den beiden vorhergehenden Punkten Petitionen verlesen
lassen, ohne daß wir in die »oäo» inatoriaL eingetretensind. Ich erlaube mir nun zu beantragen,
auch diese Petition dem Ausschußzur Begutachtung zu überweisen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es liegt der Antrag vor, mich diese Angelegenheitdem
Prouinzial-Ausschußzur Begutachtung zu überweisen. Wenn Niemand in dieser Sache das Wort
nehmen will, so nehme ich an, daß die Versammlung damit einverstandenist. (Rufe: Ja!)

Dann wäre dieser Gegenstand erledigt und wir kämen zum 9. Gegenstand der Tages¬
ordnung: Beschwerde von Brandbeschädigten in Longkamp wegen verweigerten
Austritts aus der Provinzial-Feuer-Societät. Herr Gcheimrath Seul hat die betreffenden
Akten hier und ich möchte ihn ersuchen, das Referat über diesen Gegenstand zu erstatten.

Geheimrath Senl: Meine Herren! Zwei Brandbcfchädigte aus Longkamp, Reinhardt
und Stein, haben sich mit einer Petition an den Provinzial-Landtag gewandt, in der sie bitten,
ihnen entgegen den Entscheidungender Direktion der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät und
des Prouinzial-Vcrwaltungsrathü zu gestatten, aus der Feuer-Societät Ende vorigen Jahres aus¬
zutreten und ihre Abmeldung,die im September v. I. erfolgt sei, für gültig zu erklären. Der
Sachuerhalt ist folgender: Die beiden Leute habe» am 22. September v. I. den Antrag auf
Austritt aus der Societät gestellt. Dieser Antrag ging bei der Direktion am 26. September
ein und wurde, da die Unterschrift der beiden Leute uicht von einem öffentlichen Beamten be¬
glaubigt war, wie es das Reglement vorschreibt,und da außerdem die Einreichung der Abmeldung
durch den Agenten einer Privatgesellschaft geschehen war, da man also nicht wissen konnte, ob
die Leute selbst unterschriebenhatten, an den Bürgermeister zurückgesandtmit dem Ersuchen,die
Beglaubigung der Unterschriftenherbeiführenzu wollen. Der Bürgermeister hat versucht, diesem
Auftrage zu entsprechen,er hat aber am 1. Oktober der Direktion angezeigt, daß er die Leute
aufgefordert habe, vor ihm zu erscheinen,daß sie aber dieser Aufforderung keine Folge geleistet
hätten. Infolgedessen ist dein Antrage der Petenten keine Folge gegeben worden, und deshalb
hat auch der Prouinzial-Verwaltungsrath die Beschwerdeführerablehnend befchieden. Ich glaube,
daß auch jetzt kein Grund vorliegt, eine andere Entscheidungzu treffen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eröffne die Diskussion über diesen Gegenstand und
frage, ob Jemand zu demselben das Wort verlangt. (Pause.) Das ist nicht der Fall. Ich
schließe die Debatte und schreite zur Abstimmung über die Petition der Brandbeschädigtenin
Longkamp. Ich bitte diejenigen Herren, welche dafür sind, daß dieser Beschwerde entsprochen
werden soll, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand,) Es ist damit die Petition verworfen.

Wir kommen zum 10. Punkt der Tagesordnung: Beschlußfassung) über den
Entwurf eines neuen Reglements für die Provinzial-Feuer-Societät. Dieses Regle¬
ment ist in Ihrer aller Hände und ich stelle dasselbe zur General-Diskussion.— Der Herr
AbgeordneteLindemanu hat das Wort.

AbgeordneterLindemann: Meine Herren! Das neue Reglement verändert, soweit ich
mich informirt habe bei einer, wie ich zugebe nicht sehr gründlichenDurchsicht, ziemlicherheblich
die Grundlageu der Provinzial-Feuer-Societät wie sie jetzt besteht,und es scheint mir daher doch
angezeigt, daß auch dieses Reglement zuuächst wiederum an den Provinzial-Ausschuß zur Vor¬
prüfung überwiesen wird, wenn ich auch zugeben muß, daß der Ausschuß bereits mit vielen
Aufgaben belastet ist. So viel ich erkannt habe, besteht der Hauptunterschiedzwischen dem gegen¬
wärtigen und dem Zustand, wie er nach diesem Reglement werden soll, darin, daß wahrend bis
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jetzt eine Verpflichtung zur Zahlung von Nachschüssen Seitens der Versichertenbestand für den
Fall, daß die regelmäßigen Prämien nicht reichten, diese Verpflichtung jetzt aufgehoben und
dagegen die Bestimmung eingeführt wird, daß die Provinz event, die Verpflichtung übernimmt,
der Societät einen zinsfreien Vorschuß zu gewähren, der spater aus den Uebcrschüssen zurück¬
gezahlt werden soll. Dafür läßt sich die Provinz eine Provision bezahlen, indem sie die Zinsen
aus den, Reservefonds vereinnahmt und sie zu laufenden Ausgabe» verwendet. Es ist ja sehr
angenehm, daß wir auf diese Weise Zinsen im Betrage von 120 000 M. bekommen,indessen ich
bin doch nicht ganz ohne Zweifel, ob diese Einrichtung nicht im Laufe der Zeit Unzuträglichkeitcn
herbeiführen wird. Ich glaube fast, daß ich mich dem Vorschlage meinerseits wohl anschließen
kann, aber ich möchte doch für mein Votum beruhigt sein, wenn möglich durch die Erklärung des
Herrn Direktors der Feuer-Societät, daß Sie diese Einrichtung für ganz unbedenklichhalten.
Wir haben jetzt einen ziemlich hohen Reservefondsangesammelt, aber man muh bei der Einrich-
tung einer öffentlichen Versicherungsanstaltimmer darauf gefaßt fein, daß einmal zwei und mehr
unglückliche Jahre aufeinanderfolgenkönnen und dann würde doch nichts anderes übrig bleiben,
als zu beschließe»,die Prämien zu erhöhen. Bisher konnte man sich helfen, wenn man die
Nachschußprämieneinzog, für die Zukunft aber ist das nicht mehr möglich,sondern man wird zu
einer Erhöhung der Prämien übergehenmüssen. Ich glaube nun aber, daß diese Erhöhung durch¬
zuführen in demjenigenMoment, wo die Prouinzial-Verwaltung besondere innere Weisung hat,
einen solchen Beschluß zu fassen, wahrscheinlich sehr große Schwierigkeitenmachen wird. Denn
es kann diese Prämienerhöhung nicht ohne Weiteres angewendet werden auf die bestehenden
Versicherungen Entweder wird man abwarten müssen,bis die betreffendenVersicherungspcrioden
abgelaufen sind, oder es muß den Versicherte»die Möglichkeitdes Austritts gewahrt werden.
Unter solchen Umständen wird man aber sich zu dem Schritt der Prämienerhöhung sehr schwer
entschließen, weil dadurch leicht ein Massenaustritt herbeigeführtwerden könnte, indem die irrthüm¬
liche AuffassungPlatz greifen würde, als ob die Situation der Societät gefährdet fei. Wir
werden also in einem solchen Falle nicht anders handeln können, als daß wir uns zur Hergäbe
eines Darlehens entschließen, und da dieses zinsfrei ist, so hat die Societät kein Interesse daran,
dasselbe bald zurückzuzahlen und werden wir möglicherweise 20-30 Jahre auf die Rückzahlung
warte» müssen Wenn es auch nicht wahrscheinlich ist, daß dieser Fall eintreten wird, so ist er
doch denkbar und möglich. Auch ist es nicht ganz ohne Zweifel, ob es für die Societät nicht
einigermaßen nachtheilig ist, auf die Zinfen des Reservefonds zu verzichten. Ich wünschedie
Hebung der Societät und es würde mir, wenn der Verzicht für tue Societät nachtheiligist, doch
zweckmäßig erscheinen, denselben nicht auszusprechen. Es wurde in dem einleitenden Vortrage von
dem Herrn Landes-Direktor hervorgehoben,daß dieser Verzicht nicht viel ausmache, nur etwa
1 Prozent der Prämien (Rufe: 3 Prozent!) Es mag richtig fein, daß, wenn man den Betrag
auf alle Prämien gleichmäßig vertheilte, die Mindereinnahme nicht erheblich ist, aber so denke
ich mir die Verwerthung dieser Summe auch nicht, sondern nach den Erfahrungen, die man bei
der Westfälischen Societät gemacht hat, würde eine solche Einnahme verwendet werden für die-
ieniaen Kreise u»d Bezirke, welche dauernd gnteNefultate ausweisenkönnen m der Weise, daß man
ür diese Kreise einen prozentualen Nachlaß der Prämien gewährt. Es würde meines Erachtens

für die Hebung der Profperität der Societät wünschenswert!) sein, wenn ste diese 120 000 M.
jährlich verwenden kömüe i» diesem «der jenem Bezirk, wo vorzüglichgesorgt ist für Feuerlösch-
geräthe wo die Bauart eine sehr gute ist :c. Man könnte für diese Bezirke eine Verminderung
der Prämie um 10, 15, 20 Prozent beschließen und es dadurch vielleicht erreichen,daß viele von

16"
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der Privatversichemng zur öffentlichen Versicherungübergehen würden. Es scheint mir wünschens-
werth zu sein, daß diese Frage zunächst im Verwaltungs-Ausschuheingehenderwogen wird, da
sie, wie ich glaube, von ziemlich erheblicher Bedeutung ist.

GestattenSie mir nur noch ein paar Kleinigkeiten hervorzuheben, bei welchen mir außerdem
noch Bedenken aufgestoßen sind. Der Hauptpunkt bezieht sich auf den §, 24, worin es
heißt, daß der einmal festgestellte Etat bis zur Feststellungeines neuen Etats in Kraft bleiben soll-
Ich meine, der Etat darf immer nur für eine bestimmteZeitperiode aufgestellt werden und muß
für die folgendeZeit ein neuer Etat festgestellt werden. Die Einrichtung, welche hier geschaffen
werden soll, besteht bei allen anderen ProvinzialständischenInstituten nicht. Ob die Bestimmung,
daß die Etatsüberschreitungengenehmigtwerden tonnen vom Provinzial-Ausschuß,ganz unbedenklich
ist, das unterbreite ich Ihrer Erwägung. Es scheint mir nicht zweifelloszu sein, ob es statthaft
ist, daß es, während der Etat von dem Provinzial-Landtag festgestellt wird, dem Ausschußüber¬
lassen bleibt, die Etatsüberschreitungenzu genehmigen. Unter Umständen könnte diese Bestimmung
zu Mißbrauchen führen, indem auch dann, wenn der Provinzial-Landtag eine Ausgabe nicht
genehmigt hat, der Provinzial-Ausfchußsie genehmigt als Ueberschrcitungdes Etats.

Dann ist mir aufgefallenin Bezug auf die Person des Ober-Inspectors, daß die Beamten
sämmtlichdie Eigenschaft der Provinzial-Beamten erhalten fallen, in §. ? aber die Hinzufügung
einer entsprechenden Bestimmung übersehenist. Ueberhaupt will es mir scheinen,daß dieser §. 7
nicht ganz glücklich gefaßt ist. Es heißt dort: der Ober-Inspektor sei bestimmt für die Überwachung
des Dienstbetriebesin den Bureaus der Direktion und habe die Geschäfte des Justitiars zu besorgen.
Es will mir scheinen, als ob das zu sehr spezialisirtwäre, denn es dürfte doch nicht zweckmäßig
fein, dies Alles in dem Reglement festzulegen, fondern es genügt zu sagen: dem Direktor wird ein
zweiter Beamter zugeordnetals Ober-Inspektor und Justitiar. Es müßte dann allerdings dabei
gesagt sein: er hat die Eigenschaft eines Provinzial-Beamten. Ebenso ist es etwas sonderbar,
wenn an einer anderen Stelle der Ausdruck „Societäts-Neamter" gebrauchtwird. Ich frage, soll
das heißen, daß diese Herren die Eigenschaftals Provinzial-Beamte erhalten? Ich für meine
Person bin im Zweifel, ob es richtig ist, diesen Personen die Eigenschaft als Provinzial-Beamte
zu geben, sie stehen nur in einein Contraktverhältniß zu der Provinz und deshalb darf der Ausdruck
„Societäts-Bcamter" hier nicht gebrauchtwerden. Wenn ich das Kopfnicken des Herrn Direktors
recht verstehe,so scheint hier in der That kein ganz correcter Ausdruckgewählt worden zu sein.

Ich möchte dann noch ein paar andere Kleinigkeitenerwähnen. Es wird in ß. 8 gesagt:
„zur Leitung der Verwaltung, sowie zur Ausübung der fortlaufendenControle der Geschäftsführung
des Direktors wird ein Curatorium eingesetzt." Das ist ja gewiß eine ganz zweckmäßigeBestimmung;
sobald Sie aber zugleich in dem Reglement die vorgeschlagenespezielle Geschäftsordnungfür das
Kuratorium festsetzen, führt dieselbe meines Erachtens zu allerlei Zweifeln. Nach H. 11 kann der
Vorsitzendedes Kuratoriums zur Tagesordnung nur Alles dasjenige stellen, was der Direktor
bestimmt. Sie müssen aber dem Vorsitzendendes Kuratoriums doch wenigstens die Befugniß
geben, nach seinem Ermessen einen Gegenstand zur Tagesordnung stellen zu können. Darf nur
ein solcher Gegenstand berathen werden, der auf der Tagesordnung steht? Das ist doch meines
Erachtens auch nicht angängig. Also entweder eine andere Fassung dieses Paragraphen, ober die
Bestimmungenmüssen ausführlicher deklarirt werden. So wie der Paragraph jetzt lautet, können
sich allerlei Zweifel daran knüpfen.

Ich gestatte mir, zur Erwägung zu stellen, ob nicht dieses Reglement dem Provinzial-Aus¬
schuß zu unterbreitenist zur nochmaligen Berathung und zur Berichterstattungin der nächsten Session.
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Geheimrath Seul hat das Wort,
Geheimrath Seul: Meine Herren! Der Antrag des Herrn Vorredners, die Angelegen¬

heit dem Ausschusse zu überweisen, erscheint mir nicht gerechtfertigt. Durch das Inkrafttreten
der neuen Provinzial-Ordnung ist es dringlich geworden, die Angelegenheitender Provinzial-
Feuer-Societät in den Rahmen der Provinzial-Verwaltung organisatorischeinzufügenund gerade
mit Rücksicht auf diefe Nothwendigkeitist das lange gefühlte Bedürfniß, das Societäts-Neglement
neu zu rebigiren, zurückgestellt worden bis zu dem Zeitpunkt, wo die Provinzial-Ordnung in Kraft
getreten sein würde. Nachdem dies nunmehr geschehen, ist es aber eine absolute Nothwendigkeit,
eine Regelung dieser Angelegenheitherbeizuführen, denn so lange die nicht erfolgt ist, bleibt ein
Vaouum, das nur durch den gute» Willen der Bethciligten ausgefüllt werden kann, das aber
eine gut geordnete und geregelteGeschäftsführungsehr schwierigmacht. Es ist darum dringend
wünschenswert!),daß die Sache noch in dieser Session zum Abschluß kommt.

Was sodann die Hauptunterschiedebetrifft, die zwischen dem bestehenden Reglement und
dem neuen Entwürfe vorhanden sind, so ist von dem Herrn Vorredner ganz richtig hervorgehoben
worden, daß die Bestimmung, nach welcher im Falle die Einnahmen der Societät zur Leistung
ihrer Ausgaben nicht ausreichen, außerordentliche Beiträge in der Form von Prämien-Nachschüssen
von den Versichertenerhoben werden sollen, fortgefallen ist, daß statt dessen die Provinz die
Garantie für etwaige Ausfälle übernimmt, und daß als Gegenleistung der Provinz die Zinsen
des Reservefonds der Societät überwiesen werden, sobald dieser Reservefonds den Betrag der
einmaligen Iahresprämie erreicht hat. Diese Bestimmungen geben aber in der That nicht zu
den BesorgnissenVeranlassung, die der Herr Vorredner geäußert hat. Durchschnittlichwerden
im Jahre au Brandschäden 2—2'/« Million Mark bezahlt, der Reservefonds beträgt dagegen
über 4 Million Mark und die Einnahme an Iahresprämien über 3 Million Mark. Es wird
also selbst in unglücklichen Jahren so leicht nicht der Fall eintreten können, daß eine von der
Provinz zu leistende Garantie wirklich praktisch in Anspruch genommen werden müßte. Dann
aber empfiehlt sich die Bestimmung, daß die Verpflichtung zur Leistung eventueller Nachschüsse
aufgehobenwerde, ganz besondersdadurch, — und dies ist auch im Referat hervorgehoben—
daß viele und namentlich vorsichtige Leute gerade durch diese Nachschuß-Verpflichtungabgehalten
werden, der Societät beizutreten. Nun ist aber, so lauge das jetzige Reglement besteht, uämlich
seit dem Jahre 1852, niemals die Nothwendigkeit,Nachschliffe zu erheben, eingetreten. Es liegt
eben nur die Möglichkeit von Nachschußerhebungen vor, aber diese Möglichkeitwird doch zu hoch
veranschlagt von vielen Leuten, die deswegen der Societät unfreundlich gegenüberstehen. Die
Societät hat wiederholt Jahre erlebt, in welchen sie mit ihren Prämien nicht ausgereicht hat,
aber sie hat auch Jahre gehabt, wo sie erhebliche Überschüsseerzielte, und das Facit ist ja, daß
sie einen Reservefondsvon über 4 Million Mark hat ansammelnkönnen. Ich meine, diese Erfahrung
gebe ja eine gewisse Grundlage dafür, daß auch für die Zukunft die Societät aus eigenen Mitteln
sich erhalten und die Inanspruchnahme der Mittel der Provinz nicht nothwendig werden wird.
Die Provinz soll nur eine Art von Rückversicherung übernehmen, sie soll die Verpflichtunghaben,
im Falle der Reservefonds aufgezehrt worden ist, der Societät mit zinsfreien Vorschüssen beizu¬
springen und dafür zahlt als Gegenleistung die Societät die jährlichen Zinsen des Reservefonds,
welche zur freien Verfügung des Provinzial-Landtages stehen. Ich glaube, daß dieser Construktion
ein praktisches Bedenkennicht entgegenstehen kann.

Eine dritte wesentliche Veränderung betrifft die Ausdehnung des Rechtswegesin Streitig¬
keiten zwischenden Versicherte!!und der Societät. Bisher besteht die Vorschrift, daß entweder
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der Rekurs oder der Rechtswegzulässig ist, wenn aber einmal der Weg des Rekurses beschritten
war, so war der Rechtsweg verschlossen. Das soll nun dahin erweitert werden, daß der Rechts¬
weg auch dann zulässig ist, wenn erst der Nckursweg beschritten worden ist.

Was nun die Einzelheitenbetrifft, die der Herr Vorredner bemängelt hat, fo darf ich
wohl mit einigen Worten darauf zurückkommen.Wenn zunächst behauptet worden ist, daß im
§. 7 des Entwurfes die Stellung des Oberinspektors nicht hinlänglich klar präcisirt sei, so muh
ich darauf aufmerksammachen, daß im 8- 4 des Entwurfs ausdrücklichbestimmt wird, daß die
Societät als Provinzial-Anstalt nach den Bestimmungen der Provinzial-Ordnung verwaltet wird.
Damit ist ausgefprochen,daß der Oberinspektorden Charakter als Provinzialbeamter hat. Wenn
weiterhin hervorgehobenwurde, daß die Funktionen des Oberinspektors im §. 7 etwas zu enge
gefaßt seien, so meine ich, würde dieser Einwand dadurch hinfällig, daß es im H. 7 heißt:
„Welchem insbesondere die Ueberwachung des Dienstbetriebesin den Bureaus obliegt". Ich
meine, das wäre doch nicht zu beschränkend,da im Allgemeinenin dein bezüglichen Paragraphen
bestimmt ausgedrückt ist, daß er dem Direktor zur Unterstützung zugeordnetsei und daß ihm
„insbesondere" die und die Funktionen obliegen.

Dann ist bemängeltworden, daß in §. 1 1 bestimmtwird, die Berufung des Kuratoriums
solle durch den Vorsitzendendesselben erfolgen unter Mittheilung einer von dem Direktor
aufzustellenden Tagesordnung. Es steht nichts entgegen statt dessen zu sagen: „vorzu¬
schlagenden Tagesordnung". Die Fassung ist so geworden, weil lediglich der Direktor in der
Lage ist, dem Vorsitzendenmitzutheilen: „es ist jetzt Material für eine Sitzung vorhanden".
Damit ist ja in keiner Weise ausgeschlossen,daß nunmehr auch der Vorsitzende des Kuratoriums
feinerseits noch die Gegenstände,die er wünscht,zur Tagesordnung stellen kann.

Dann hat der Herr Vorredner noch eine Bemerkung gemacht zu §. 18, wo es heißt,
daß der Direktor befugt ist, mit Genehmigung des Kuratoriums an Stelle der Bürgermeister
andere Personen mit Führung der örtlichen Geschäfte der Societät zu beauftragen, welche damit
die Eigenschaft als Societätsbeamte erhalten. Damit hat nur gesagt werden sollen, daß
diese Personen in ein amtliches Verhältniß zur Societät treten. Es kann dieser Satz, wenn
Bedenkengegen denselbenobwalten, einfach gestrichen werden.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Lo8 hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Loö: Ich glaube, meine Herren, die eben gehörten Aus¬

führungen des Herrn Direktors der Provinzial-Feuer-Societat haben bewiesen, daß es wünschens-
wcrth und sogar dringendwünschenswerthist, daß schon in der diesjährigenSession ein Definitivum
geschaffen werde. Es ist das ein Bedürfniß, das wir jahrelang gefühlt haben. Ich glaube auch,
daß der Herr Direktor die Hauptbedenkendes geehrten Herrn Lindemann beseitigt hat, und ich
möchte mir nur erlauben, auf zwei Punkte einzugehen. Der eine derselben ist allerdings schon
berührt worden, aber ich wollte einen Abänderungs-Antrag stellen. Im §. 22 ist bestimmt, wie
Sie hier gehört haben, daß, wenn der Reservefundsden Betrag der einfachen Iahresprämie erreicht
hat, dann der Provinzial-Landtag die freie Verfügung über die Zinsen habe. Wenn Sie das in
einem Paragraphen so nackt hinstellen, so steht das scheinbar mit dem Prinzip der Provinzial-
Feuer-Societiit, mit dem Gegenseitigteits-Prinziv, in Widerspruch. Wenn man nun einen derartigen
Paragraphen hinsetzt, so sieht das aus, als wenn die Provinz einen Erwerb machen wolle, um
dadurch die Mittel zu einem beliebigenZweck zu erhalten. Der Paragraph hat aber nur den
Zweck, die Provinz für die im §. 23 für größere UnglücksfälleübernommeneGarantie schadlos
zu halten. Meine Ansicht geht nun dahin, daß die Fassung dieses Paragraphen eine andere sein
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müsse und daß §. 22 den Schluß des §. 23 bilden müsse, etwa in der Weise — ich habe mir
erlaubt, mit dem Herrn Direktor darüber zu sprechenund er theilt diese Ansicht— in der Weise,
daß wir §. 22 streichen und an §. 23 einfach den Satz anreihen: „Dagegen steht dem Provinzial-
Landtage die freie Verfügung des Reservefonds zu, wenn dieser den Betrag der einmaligen
Iahresprämien-Einnahme erreicht hat," Das ist die logische Folge. Ein zweiter Punkt ist der
§. 18, der auch schon wiederholt besprochen worden ist. Dieser Paragraph handelt von den Beamten
resp. Bürgermeistern als Agenten der Provinzial-Feuer-Societät. Der Agent einer Gesellschaft,
also auch der Societät, muh vornehmlichdie Eigenschafthaben, sich für die Sache zu interessiren,
also thätig dafür zu fein; er muß zweitens das Vertrauen Derjenigen haben, die er gewinnen
will, fönst bekommt er keine Versicherungen. Nun ist es ja nicht zweifelhaft, daß in den meisten
Fällen die Bürgermeister durchaus geeigneteAgenten sind, es giebt aber Fälle, in denen die
erwähnten Eigenschaftennicht vorhanden sind. Es giebt Bürgermeister, die sich wenig für die
Sache interefsiren, es giebt andere, die in keinem Vertrauensverhältnis; zur Gemeinde stehen. Das
sind doch sicher keine guten Agenten und sie werden für unsere Societät keine Propaganda machen,
sondern die Versicherer vielmehr in die Arme anderer Gesellschaften treiben. Nun ist dein Direktor
die Befugniß gegeben,mit Genehmigungdes Kuratoriums sowie des Oberpräsidentendie Bürger¬
meister zu entlassen, Nun ist es aber gewiß der sehr nahe liegende Wunsch des Letzteren, daß
die Bürgermeister in ihrem Einkommennicht geschmälertwerden. Sie beziehen 6°/, Tantieme
und es ist ja gewiß sehr wünschenswerth,daß sie in ihren Einkommcns-Verhältnifsengut gestellt
sind, aber das ist doch kein Grund, sie unter allen Umständen in ihrer Stellung als Agenten zu
belassen und ich weih nicht, ob die Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten, die zu ihrer Ent¬
lassung erschwerend wirkt, heute noch nothwendig ist. Wollen Sie erschwerende an die Entlassung
knüpfen, dann sagen Sie: „Der Prouinzial-Ausschußhat die Genehmigungzu ertheilen", dagegen
habe ich nichts einzuwenden,aber ich möchte beantragen, daß die Genehmigungdes Oberpräsidenten
gestrichen werde. Es ist kein Zweifel, der Fall wird nicht sehr häufig vorkommen, aber wo das
Bedürfniß der Entlassung vorliegt, da ist es auch wünschenswerth, daß ihm mit einer gewissen
Leichtigkeitgenügt werden kann, Culanter müssen wir werden und Propaganda müssen wir
machen,das ist es, was unserer Prouinzial-Societiit fehlt und der Hauptpunkt besteht darin, daß
wir die Personen frei wählen können, welche für das Geschäftdie besten sind und darum möchte
ich bitten, die Genehmigung des Oberpräsidentenzn streichen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.
AbgeordneterBecker: Ick habe mich nur zum Worte gemeldet,weil ich den Wunsch theile,

daß das Reglement womöglichin dieser Session zur Annahme gelange und zwar habe ich den
Wunsch aus materiellen und formellen Gründen. Materiell, weil ich in Uebereinstimmungmit
dem Vorredner die Grundgedankendieses Regulativs, besonders die beiden Neuerungen, nämlich,
daß Nachzahlungenvermiedenwerden sollen und daß der Rechtsweg in bestimmtenFällen offen
stehen soll, für wesentliche Verbesserungenhalte, und formell, weil, wenn Sie in dem jetzigen
Landtage die Sache nicht erledigen, damit ein Auffchub der Einführung des neuen Reglements
um ein volles Jahr die Folge fein wird. Darum haben wir allen Grund, bei biefer Vorlage
trotz des berechtigten Wunsches bald nach Hause zu kommen, zu prüfen, ob denn wirklichso
wichtigematerielle Bedenkenvorliegen, um dieses Reglement nicht schon jetzt annehmen zu können.
Die ganzen Erinnerungen, welche dagegen gemacht werden, sind doch nur von untergeordneter
Bedeutung, und ich glaube, sie lassen sich wohl hier im Plenum erledigen. (Zustimmung.)

Wenn ich kurz auf dieselben eingehendarf, so gebe ich Herrn Lindemann zu, daß der
§. 7 vielleicht zweckmäßiger eine allgemeine Fassung hätte erhalten können, aber die Ausführungen
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des Herrn Direktors haben bewiesen, daß mit demselben auch zu arbeiten ist und daß der Ausdruck
„insbesondere" die freie Bewegung gewährleistet. Was die Erinnerung zu §. 11 betrifft, so
gebe ich zu, es ist nicht ganz correkt, dah man dem Vorsitzenden des Kuratoriums zumuthet, eine
Einladung zu erlassen, auf Grund einer von: Direktor aufzustellenden Tagesordnung, denn das
sieht fast aus, als ob der Direktor die Tagesordnung feststellteund der Vorsitzendenur die
Competenzhätte, die Herren zu der Versammlung einzuberufen. Ich sollte meinen, das wäre
nicht wefentlich, daß der Vorsitzende die Tagesordnung von dem Direktor erbittet, denn das liegt
in der ganzen Situation. Ich würde deshalb anheimgeben, einfach zu sagen: „unter Mit¬
theilung der Tagesordnung", dann kommen wir zu §. 18 und da muß ich zu meinen: Bedauern
gestehen, ich halte die Aenderung, die Freiherr von Lo« will, doch nicht für ganz fo prinzipiell
unbedenklich, wie er sie darstellt. Vom Zweckmähigkeits-Standpunktegebe ich zu, daß eine freie
Bewegung in der Wahl des Perfonals vielleicht nicht unerwünscht ist, wenn Sie aber auf der
einen Seite den Bürgermeister verpflichten,Agent der Societät zu sein, so müssen Sie ihm auch
den Schutz dagegen geben, daß ohne sein Verschulden kein Wechselder Person eintritt und diese
Bürgschaft liegt in erhöhtem Maße in der Zustimmung eines hochgestellten Staatsbeamten, als
wenn Sie das einem Selbstverwaltungskörperüberlassen. Es scheint die vorliegendeFassung des
Paragraphen doch zweckmäßigerund wenn keine materiellen Schäden zu befürchten sind, dann
würde ich bitten, an dieser Fassung festzuhalten. Mit der von Freiherrn von Lo« gewünschten
Umstellungder §H. 22 und 23 kann ich mich dagegen nur einverstandenerklären.

Was endlich den §. 24 betrifft, so muß ich Herrn Lindemann Recht geben. Dieser
Passus, „der einmal festgestellte Etat bleibt bis zur Feststellungeines neuen Etats in Kraft" —
hat feine Bedenken, ja, meine Herren, dann kann ein Etat dauernd in Geltung bleiben und ich
glaube nicht, daß diefe Bestimmung nothwendigist. Wenn ungewöhnliche Verhältnisse eintreten,
wenn der zweijährigeEtat noch nicht einmal von dem Provinzial-Landtag festgestellt werden kann,
dann kann man der Sache im gewöhnlichen Lauf der Dinge ihren Fortgang lassen. Ich würde,
wenn Sie diese Bedenkentheilen, den Antrag stellen, diesen Passus zu streichen und das Reglement
«n liloo anzunehmen,da es ja im Uebrigen nicht bemängelt ist. (Bravo!)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich bitte den Antrag hier einzureichen. Der Herr Ab¬
geordneteZweigert hat das Wort.

AbgeordneterZweigert: Meine Herren! Ich hatte mich zum Worte gemeldet, um mich
gegen den Antrag des Freiherrn von Los zu wenden. Ich kann aber nach den Ausführungen
des Herrn Becker hierüber hinweggehen. Ich möchte mir noch eine Auskunft von dem Herrn
Direktor der Societät erbitten in Bezug auf den Rechtsweg. Es ist gesagt worden in Z. 84:
„Gegen die Verfügungen und Entscheidungendes Direktors steht den Betroffenen die Beschwerde
an das Kuratorium und gegen die Entscheidungendes letzteren die Beschwerde an den Prouinzial-
Ausschußzu. Der folgende§. 85 erklärt den Rechtswegbei Streitigkeiten zwischen der Societät
und einem Versichertenunter den im §. 66 gedachten Beschränkungenfür zulässig. Es ist dies
ganz allgemein gesagt, es ist also darnach der Rechtsweg zulässig nicht nur, wenn es sich um
die Höhe des Schadens, sondern auch darüber handelt, ob man Gebäude aufnehmen soll, an denen
z. B. polizeiliche Mängel vorhanden sind. Ich kann mir nun nicht denken, daß man gegen den
Entscheid:wir suspendiren die Versicherung,weil die polizeilichen Bestimmungennicht erfüllt sind,
im Rechtswegesollte vorgehen können. Das scheint aber nach dem Wortlaut des 8. zulässig zu
fein uud ich möchte darüber gern Auskunft erhalten.

(Stelluertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams übernimmt den Vorsitz.)
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Stellvertr. VorsitzenderGeh, Iustizrath Adams: Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied
hat das Wort.

Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich hatte zunächst mich zum Wort gemeldet,um dem
Herrn OberbürgermeisterDank zu sagen für die freundlicheArt, in welcher er für die Fertigstellung
und sn bloc-Annahme dieses wichtigen Reglements eingetreten ist. Ich kann Ihnen die Ver¬
sicherung geben, daß der Provinzial-Verwaltungsrath schon lange Jahre das Gefühl hatte, daß
das alte Reglement sehr bedeutendeMängel aufwies, trotzdem nach und nach 12 Nachträge zu
demselben entstanden waren. Ich möchte sagen, wir hatten ein Geschäft ohne eine rechtliche
geschäftliche Basis, denn .unsere Provinzial-Feucr-Societät ist ja eben ein Geschäft. Wir haben
in unserer Provinzial-Verwaltung zwei Geschäfte; das eine ist unsere Landesbank, deren Statut
der letzte prouinzialständischcLandtag festgestellt hat, das andere Geschäft ist das Institut unserer
Provinzial-Feuer-Societät.

Meine Herren! Ich freue mich, daß es unserer alten Provinzial-Verwaltung noch gelungen
ist, Ihnen ein neues Statut in dieser Form hier vorzulegen, und ich möchte das begrüßen als
ein Abschluß der ganzen Organisation unserer Verwaltung, daß wir dieses so wichtigeStatut
Ihnen noch haben vorlege»: können. Ich freue mich außerordentlich, daß, wie Herr Oberbürger¬
meister Becker sehr richtig gesagt hat, nur ganz geringfügige Ausstellungenan demselbengemacht
worden sind. Ich bitte Sie, meine Herren, dem Antrage des Herrn Becker nachzukommen und
zunächst in der General-Diskussion, die wohl bald erledigt sein wird, und dann in der Spezial¬
Diskussion diese paar Mängel zu corrigiren und das Statut noch in der heutigen Sitzung fertig
zu stellen. Ich möchte mir aber auch noch erlauben, Sie auf den Schlnßantrag hinzuweisen,der
von Seiten des Provinzial-Verwaltungraths gestellt worden ist und der dahin geht, daß im Falle die
Königliche Staatsregierung irgendwelche Ausstände an dem jetzt vorliegendenReglement machen
sollte, der von Ihnen zu wählende Ausschuß ermächtigt sein soll, Namens des Provinzial-Landtagesdie
nothwendigenAbänderungen vorzunehmen,natürlich dem Reglement möglichst sinnentsprechende
Veränderungen, damit dieses Reglement von dem Ministerium in der Folge angenommenwerden
und möglichst bald in Geltung treten kann. Sie hätten dann, nachdem alle diese Anregungen
gegeben worden sind für die redaktionellenAenderungen, soweit sie nicht auf die Prinzipien ein¬
gegangen sind, wie Herr OberbürgermeisterZweigert dies gethan hat, uns einfach an die Hand
zu geben, die und die Punkte sind nach unserer Ansicht zu ändern, und wir beauftragen den
Provinzial-Ausschuß,diese Aenderungenin dem Sinne, wie wir es hier besprochen haben, vorzu¬
nehmen. Dann hätten wir sie nicht hier in' der großen Versammlung festzustellen. Ich möchte
Herrn Becker anheimgeben,sob er nicht vielleicht feinen, Antrag einen dementsprechenden Zusatz
anfügen möchte. Im Uebrigen möchte ich Ihnen nochmals Dank fagen, daß Sie in solcher Weise
unseren Antragen entgegengekommen sind.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Ich bemerke zunächst,daß Freiherr
von Los seinen zu §. 18 gestellten Antrag, die Genehmigungdes Oberpräsidenten zu streichen,
zurückgezogen hat. —. Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

AbgeordneterCourth: Meine Herren! Ich wollte zu einem speziellen Punkte sprechen,
nämlich in Betreff der Frist behufs der Einlegung des Rechtsweges. Ich möchte bitten,
diese Frist auf 3 Monate zu verlängern. In dem vorliegenden Entwürfe ist dieselbe auf 2 Monate
festgesetzt. Schon das bisherige Reglement gewährte bei Mobilarversicherungen3 Monate.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Lindemann
hat das Wort.
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AbgeordneterLindemann: Ich möchte bemerken, daß ich meinen Antrag, die Sache an
den Prouinzial-Ausschußzu verweisen,zurückziehe, da ich nunmehr auch der Ansicht bin, daß ein
prinzipiellerUnterschiednicht vorhanden ist,

Stelluertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Graf von Vrühl
hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Vrühl: Ich möchte nur vorab aussprcchen,daß das neue Statut
vom praktischenStandpunkteaus alle Anerkennung verdient. Jeder, der sich häufigerdamit beschäftigen
muh, einer ländlichenBevölkerungdie Bestimmungender Feuerversicherungauseinander zu setzen,
der muß eine wahre Erquickungempfinden,wenn er die neuen Bestimmungenansieht. Immerhin
aber habe ich noch einige Wünsche und zwar zunächst in Bezug auf die Ausmerzung gewisser
Fremdwörter. Ich hätte gewünscht,daß man das Wort Societät, ferner die Wörter Kuratorium,
Reglement und dergleichen Ausdrücke ausgemerzt hätte, denn die gehören doch in die Rumpelkammer
hiuein. (Heiterkeit.)

Wenn man einfachen Landleuten solche Ausdrücke erklären soll, so geräth man wirklich
in die größte Verlegenheit,

Ich möchte mir dann noch eine Anfrage erlauben. Es ist in dem neuen Reglement
vorgesehen,daß das Kuratorium ernannt wird von dem Prouinzial-Ausschuß und daß es besteht
aus solche» Mitgliedern, welche alle mindestens mit 30 000 M. versichert sind. Ich hätte nun
gedacht, daß es wenigstens im Grundsatz doch wohl den Societätsverhältnissen entspricht, wenn
möglichst allen Mitgliedern die Möglichkeitgewährt wird, sich an den Arbeiten des Kuratoriums
zu bethciligenund ich möchte deshalb fragen, ob es nicht möglich ist, daß auch die niedriger
Versicherten in das Kuratorium gewählt werden können. Sollte vielleicht die Befürchtung bestehen,
daß dadurch andere Versicherungsgesellschaften einen Einblick in die Verhältnisseunserer Provinzial-
Societät erhielten, indem sie suchen würden, in dieselbe und in das Kuratorium hineinzukommen,
fo könnte man das dadurch beseitigen,daß man fugte: Mitglieder diefes Kuratoriums dürfen nicht
zugleich Mitglieder des Verwaltungsmths eiuer anderen Feuer-Versicherungsgesellschaft sein.

Zum Beweise dafür, daß noch nicht, wie es von hoher Stelle gefugt ist, die neuen
Gedankenalle von einer Person ausgehen, möchte ich noch hervorheben,daß ich auch einen neuen
Gedankenhabe. (Heiterkeit.) Ich meine nämlich, daß man in Zukunft neben der Feuerversicherung
eine Neubauversicherung einrichtensollte, daß man alfo sagte, wer fo und fo lange in der Feuer¬
versicherunggewesenist, etwa 80 oder 100 Jahre, der kann eine Beihülfe zum Neubau feines
Haufes verlangen. In manchen Gegenden ist es schon so weit gekommen, daß mit Hülfe der
Feuerversicherungdie unehrlichenLeute auf Kosten der ehrlichenzu schüuen Neubauten gelangen.
Dem würde vielleicht in etwa vorgebeugt werden dadurch, daß ein Paragraph mit einer Bestimmung,
wie ich sie vorgeschlagen habe, aufgenommenwürde. Es ist dies allerdings ein neuer Grundsatz,
aber er ist doch vielleicht der näheren Erwägung und weiteren Ausarbeitung werth. (Unruhe.
Glocke des Präsidenten.) Im Großen und Ganzen wäre ich wohl einverstandendamit,, den Entwurf,
wie beantragt worden ist, «n oloo anzunehmen, ich fürchte nur, daß die gestelltenAnträge einige
Aenderungenbewirken werden, daß dahin eine genaue Prüfung der Wortfassung und fomit eine
Art von Nedaktions - Commissionnöthig werde und daß wir sonst in den Ruf kommen werden,
Enblokistenzu sein. (Große Heiterkeit,) Damit also nicht alle Sachen dem Provinzial-Ausschuß
überwiesenwerden, dem wir ja schon einen ganzen Haufen Arbeit übertragen haben, möchte ich
den Antrag stellen, die Vorlage einer Nedaktions-Commissionzu überweisen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Geheimrath Seul hat das Wort.
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Geheimrath Seul: Ich wollte nur mit zwei Worten dein Herrn Oberbürgermeister
Zweigert antworten. Ich glaube, das Dunkel, was er in den Bestimmungengefunden hat, wird
doch bei näherer Ansicht schwinden müssen. Es steht ausdrücklichin §. 85, daß der Rechtsweg
ausgeschlossen ist in den Fällen des ß. 66. Dieser Paragraph bestimmt, daß „gegen die Höhe
der also festgesetzten Schadensberechnung der Rechtsweg nicht zulässig ist". Das ist eine
Bestimmung, die auch jetzt bei der Societät und bei allen Privat-Ncrsicherungsgesellschaften
besteht. Dem bei der Societät Versichertenwird nur die Beschwerdean das Kuratorium gegen
die Höhe der festgesetzten Summe vorbehalten, bezüglichaller anderen Punkte soll der Rechtsweg
offen bleiben. Der Rechtsweggegen die Höhe der Beiträge ist ausgeschlossen; es heißt nämlich
ausdrücklich in §. 51, datz die Feststellung derselben nur im Wege des Rekurses an das Kura¬
torium angegriffenwerden könne und daß die Entscheidungdes letzteren eine endgültige ist.

Was den ß. 24 betrifft, worin es heißt, daß der einmal festgestellte Etat bis zur Fest¬
stellung eines neuen Etats in Kraft bleibt, so ist in dem bestehenden Reglement eine ganz ähnliche
Bestimmung enthalten. Nun hat die Feuer-Societät das Kalenderjahr als ihr Etatsjahr und
gerade mit Rücksicht auf diese Bestimmung erscheint es wünschenswert!),daß im Reglement
bestimmtwird, wie es zu halten ist, wenn das Etatsjahr zu Ende und ein neuer Etat noch nicht
vorhanden ist. Ich glaube, materielle Bedenkenkann man darin nicht finden. Es ist ferner der
Schlußsatz des §. 24 bemängelt worden, in welchem von Etatsüberschrcitungen die Rede ist.
Auch das ist eine Bestimmung, die den jetzt bestehenden Vorschriftenackaoc^at ist. Bis jetzt hat
der Verwaltungs-Ausschußdie Etatsüberschreitungenanch genehmigt und wenn Sie bedenken, daß
die Höhe derselben 2—3000 M. nicht überschreitet, so werden Sie unbedenklich finden, dem
Provinzial-Landtag eine Belästigung durch derartige geringfügige Fragen zu ersparen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Broich hat
das Wort.

AbgeordneterBroich: Ich habe mich zum Worte gemeldet, um mich über die Bedenken
des Herrn OberbürgermeistersZwcigert zu äußern. Der ß, 85 läßt den Rechtsweg uneingeschränkt
zu, die einzige Einschränkung in §. 66 besteht darin, daß gesagt wird: „gegen die Höhe der
festgesetzten Schadensberechnungist der Rechtsweg nicht zulässig, sondern nur die Beschwerdean
das Kuratorium". Nun hat Herr Geheimrath Seul angeführt, daß ein bestimmterParagraph
besteht, welcher die anderen Streitigkeiten auf den Verwaltungsweg verweist; es können aber die
Streitigkeiten der Versicherten mit der Societät so verschieden sein, daß sie unter allgemeine
Gesichtspuuktenicht gefaßt werden können. Ich glaube daher, daß den Bedenken des Herrn
Zweigert Rechnung getragen würde, wenn im ß, 85 nach dem Worte „Streitigkeiten" die Worte
„über die Höhe der Entschädigung" eingefügt würden. Ich möchte Herrn Geheimrath Seul
fragen, ob durch diesen Zusatz jeglicher Streitpunkt geschwunden ist.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Falls ein Abänderungsantrag gestellt
wird, möchte ich bitten, denselbenhier einzureichen.— Seine Durchlaucht der Fürst zu Wird
hat das Wort.

Fürst zu Wied: Ich habe nur um deswillen noch einmal ums Wort gebeten, weil es
mir schien, daß ich mißverstandenworden bin. Ich hatte die Herren gebeten, über den Antrag
Becker auf en dloo-Annahme abzustimmenund die redaktionellenAenderungenanzugeben, welche
gewünscht werden, und es dann dem Provinzial-Ausschuh zu überlassen, diese Änderungen fertig
zu stellen, nicht aber erst die Vorlage an den Ausschußzu verweisen,denn mir liegt alles daran,
daß jetzt die Sache perfekt wird. Auf die Worte des Herrn AbgcordcnGraf von Brühl möchte
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ich erwidern, daß wir gewiß auch bedauern, so viele Fremdwörter gebrauchen zu müssen, aber
wir haben keine anderen. Die Feuer-Societät ist als Feuer-Societät in der ganzen Provinz
bekanntund wenn wir da den Namen ändern wollten, dann würde jeder einzelneBauer mit der
Frage koinmen: „Was ist denn das für ein neues Institut?" Wir haben das reiflich erwogen,
aber wir tonnen nicht alle Fremdwörter wegschaffe!', fchou aus Geschäftsrücksichten nicht.

Ich möchte dann auch erwidern, daß der Gedcmkedes Grafen Brühl ganz gewiß sehr
viel Neues enthält. Es wäre eine ganz erwünschte Sache, wenn ein Neubanfonds gebildet werden
könnte und wenn durch Zuschüsse aus demselbeu alle Strohhütten in feuerfeste Gebäude umgewandelt
werden könnten. Ich glaube, daß diese Idee zwar neu ist, aber daß sie noch etwas zu ideal
und allgemein gefaßt ist, um gleich in die Praxis übergeführt zu werden.

Zu dein ausgezeichnetenneuen deutschenWort „Enblokisten" spreche ich dem Grafen
Brühl meinen herzlichen Glückwuufch aus, aber angesichts der Geschäftslage müssen wir
wünschen,daß wir schnell fortarbeiten. Wie der Telegraph meldet, ist der Landtag auf nächsten
Mittwoch einberufen, wir müssen daher am Dienstag jedenfalls fertig werden. Außerdem haben
wir Landwirthe alle den Wunsch, zur Heuernte nach Hause zu kommcu. Ich glaube daher,
wir müssen uns möglichst beeilen, selbst auf die Gefahr hin Enblokisten genannt zu werden.
(Heiterkeit.)

Stelluertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat
das Wort.

AbgeordneterDr. Muth: Ich möchte etwas mildernd eintreten und mir den Vorschlag
gestatten, daß wir die verschiedenen Differenzpunktediskutircn, die sehr leicht festgestellt werden
können. Es sind ja deren nur wenige. Ich würde beispielsweisebei solchem Vorgehen dafür
fein, daß wir nach dem Vorschlage des Herrn Abgeordneten Vroich den Zusatz machen „über
die Höhe der Entschädigung." (Zuruf.) Es wird vielleicht zweckmäßig sei», daß wir uus im
Prinzip mit der Vorlage einverstandenerklären, aber beschließen, daß uns die Aenderungen,die
ferment siud, wiederum vorgelegt werdeu, so daß wir gewissermaßenheute nur eine erste Lesung
vornehmenwürden.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Vloem hat das Wort.
Abgeordneter Bloem: Ich möchte bitten, die General-Diskufsion zu schließen, dann

werden wir vielleicht in ein paar Minuten fertig fein, wenn die einzelnenAnträge vorgelegt und
diskutirt werden.

Ich will noch bemerken, daß ich der Anschauungdes Herrn Geheimrath Seul in Betreff
des §. 24 nicht beitreten kann, uud ich bin auch durchaus nicht der Ansicht des Herrn Abgeord¬
neten Dr. Muth rücksichtlichder Fassung des ß. 85. Nach der Fassung dieses Paragraphen soll
der Rechtsweg nur über die Höhe 5>er Entschädigung zulässig seiu; dann würde die Frage, ob
Jemand versichert ist, gar nicht einmal im Rechtswegezu entscheiden sein. Meines Erachtens ist
die Fassung, die vorgeschlagen ist, der Art, daß sie jeden Zweifel mit Rücksichtauf §. 86 aus¬
schließt. Nach den Ausführungen des Herrn Geheimrath Seul in Betreff des §. 85 kann ein
Zweifel nicht mehr bestehen.

Dann gestatte ich mir die Bemerkuug, daß ich es nicht für zulässig halte, dein Provinzial-
Ausschuß ganz allgemein die Ermächtigung zu geben, jeder Aenderung, welche die Königliche
Stlllltsregierung verlangt, zuzustimmen. Mein Antrag geht also dahin, die General-Diskussionzu
schließen und sofort die Anträge zu den einzelnenParagraphen zur Diskussion und Abstimmung
zu bringen.
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Stellvertr, VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Ich bringe den Antrag auf Schluß
der General-Diskussionzur Abstimmung und bitte diejenigenZerren, welche den Schluß herbei¬
führen wolle», sich zu erhebe», (Geschieht.)

Der Schluß der General-Diskussio»ist angenommen. Ich eröffne die Spczial-Diskussion
und ertheile .Herrn Gehcimrath Scul das Wort.

Geheimrath Seul: Ich wollte mir dem Herrn Abgeordneten Broich das erwidern,
was Herr Iustizrath Nloem bereits gesagt hat, daß nämlich nur über die Höhe der Ent¬
schädigungder Rechtswegausgeschlossen sein soll. Dagegen bleibt über alle anderen Fragen der
Rechtswegoffen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteBecker hat das
Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterBecker: Um die Sache zu vereinfachen, möchte ich mir den Vorschlag
erlauben, daß wir nur über die bemängeltenParagraphen in die Spezial-Diskussion eintreten.
Ich glaube, der erste Paragraph, welcher hier in Betracht kommen würde, ist der §. ?.

Stellvertr, Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der erste Paragraph, zu welchen: ein
Abändcrungsantrag vorliegt, ist der §. 7. Es ist nämlich beantragt worden, dem ersten Satz
dieses Paragraphen folgendeFassung zu geben:

„Dem Direktor wird zur Unterstützung bei Erledigung der Geschäfte ein oberer
Beamter — Oberinspektorund Justitiar — zugeordnet."

Ich stelle diesen Antrag zur Spezial-Diskussion.— Der Herr AbgeordneteLindemann
hat das Wort.

AbgeordneterLindemann: Sachlich ist kein Unterschiedzwischen der Fassuug, die der
Antrag bezweckt, und der Fassung des Entwurfs, es ist aber durch deu Antrag dem Direktor
mehr Besuguih eingeräumt i» Bezug auf die Ueberwachungder Bureaus. Ich glaube daher,
daß Sie deu Antrag ruhig mmehmenkönnen,denn es ist nur der Zwischensatz gestrichen, welcher
die Funktionen des Oberinspektorsnäher svezialisirt.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Courth hat
das Wort.

AbgeorducterCourth: Ich meine, auch der Zusatz „Justitiar" könnte fortfallen. Es
empfiehlt sich, einfach zu sagen: „Dem Direktor wird zur Unterstützung bei Erledigung der Ge¬
schäfte ein oberer Beamter — Oberinspektor— zugeordnet".

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat
das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterDr. Muth: Es scheint mir doch nicht unwichtigzu sein, daß gerade die
Eigenschaft als Justitiar hier erwähnt wird, denn durch diesen Ausdruck wird eine gewisse
Qualifikation festgestellt, die von dem betreffendenBeamten verlangt wird.

Stellvertr, Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Geheimrath Seul hat
das Wort.

Geheimrath Seul: Ich möchte bitten, es bei der Fassung, wie sie in dem Entwurf
vorliegt, zu belassen, da sie der bisherigen Fassung entspricht. Es ist keinerlei Verbesserung,
wenn dieser Satz gestrichen wird.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Da sich Niemand weiter zum Worte
gemeldethat, so schließe ich die Debatte über diesen §. und bitte Diejenigen, welche sich für den
Abänderungs-Antrag ausfprechenwollen, sich zu erheben. (Geschieht.)
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Der Abanderungs-Antrag ist abgelehnt, es bleibt also die Fassung so, wie sie hier vor¬
liegt. Wir kommen nun zu dem Antrage, der zu ß. 11 gestellt worden ist. Derselbe ist ein¬
gebrachtvom Zerrn AbgeordnetenLindemann und bezwecktdie Streichung der Worte des vierten
Satzes „unter Mittheilung einer von dem Direktor aufzustellenden Tagesordnung". — Der Herr
AbgeordneteBecker hat das Wort.

Abgeordneter Becker: Ich bitte eine getrennte Abstimmung vorzunehmen und zwar
darüber, ob die Worte „von dem Direktor aufzustellenden"gestrichen werden sollen. Dagegen
lege ich Werth darauf, daß die Worte stehen bleiben „unter Mittheilung der Tagesordnung".

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Ich werde so verfahren, falls sich kein
Widersprucherhebt. — Der Herr AbgeordneteLindemann hat das Wort.

Abgeordneter Lindemann: Ich will meinen Antrag zu Gunsten des Antrags Becker
modifizirenund erkläre mich damit einverstanden, daß nur die Worte „von dem Direktor aufzu¬
stellenden" gestrichen werden sollen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Wir stimmen also darüber ab, ob in
§.11 die Worte „von dem Direktor aufzustellenden"gestrichen werdeil sollen und ich bitte die¬
jenigen Herren, welche für die Streichung sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist die
Majorität, die Streichung ist also angenommen.

Zu §. 18 liegt der Antrag Lindemann vor, die Worte zu streichen „welche damit die
Eigenschaft als Societätsbeamte erhalten". Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. — Der
Herr AbgeordneteGraf von Brühl hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Brühl: Wenn den Bürgermeisterndie Geschäfteder Provinzial-
Feuer-Societät entzogenwerden, fo werden die Einnahmen diefer Beamten vermindert und das
hat Einfluß auf die Bürgermeisterei selbst. Ich möchte daher den Antrag stellen, daß zwischen die
Worte „mit Genehmigung" und „des Kuratoriums" die Worte eingeschobenwürden: „Nach
Anhörung des betreffendenBürgermeistereiraths". (Rufe: oho! oho!)

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Becker hat das Wort.
AbgeordneterBecker: Ich möchte doch anheimgeben, daß an dem Gesichtspunkt,den ich

vorhin auszuführen mir erlaubte, in Betreff des Schutzes der Beamten, festgehalten werden möchte.
Der Bürgermeistereirath steht der ganzen Frage ziemlich fern. Da das, was hier in der Vorlage
ausgefprochenist, bisher schon bestandenund zu keinen SchwierigkeitenVeranlassung gegebenhat,
fo möchte ich doch fragen, ob ein praktifchesBedürfniß vorliegt, diefe neue Instanz zu schaffen.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteGraf von Brühl
hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Brühl: Ich ziehe meinen Antrag zurück.
Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Es hat sich Niemand weiter zum Worte

gemeldet,ich schließe also die Diskussionund schreite zur Abstimmung. Der Antrag lautet:
„Es sollen in dem zweiten Satz des §. 18 die Worte: „welche damit die Eigenschaft
als Societätsbeamte erhalten" gestrichen werden."

Ich bitte diejenigenHerren, welche für diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Der Antrag ist abgelehnt und wenn kein Widersprucherfolgt, fo nehme ich an, daß der

§. 18 in seiner ursprünglichenFassung angenommenist.
Es liegt dann ein Antrag des Freiherrn von Lo8 vor, welcher lautet:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,den 8- 22 zu streichen und dem ß. 26
folgendenSatz zuzusetzen: „Dagegen steht dein Provinzial-Landtage die freie Verfügung
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über die Zinsen des Reservefonds zu, sobald Letzterer den Betrag der einfache«
Iahres-Prämieneinncchmeerreicht hat."

Ich denke, Sie werden damit einverstandensein, daß wir in der Diskussionüber diesen
Antrag die §ß, 23 und 22 miteinander verbinden. Ich eröffnedie Diskussion über diesen Antrag.
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bitte die Herren, welche sich
für den Antrag aussprechenwollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist die große Majorität
der Antrag ist angenommen.

Es ist dann zu §. 24 ein Antrag von Herrn Lindemann gestellt worden. Derselbe ist
aber zurückgezogen. — Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.

AbgeordneterBecker: Es handelt sich um den Antrag, die Worte in §. 24 zu streichen:
„Der einmal festgestellte Etat bleibt bis zur Feststellung eines neuen Etats in Kraft." Ich bitte,
diesen Antrag zur Diskussionzu stellen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Sie nehmen also den Antrag Linde¬
mann wieder auf? Auch den Zusatz in Betreff der Etatsüberschreitungen?— Der Herr Abgeordnete
Bloem hat das Wort.

AbgeordneterBloem: Ich nehme den Antrag Lindemann wieder auf und stelle ferner
den Antrag, in §. 24 den letzten Satz: „Etatsüberschreitungen und außergewöhnliche,im Etat
nicht vorgesehene Ausgaben bedürfen der Genehmigung des Provinzial-Ausschusses"zu streichen
und damit würde auch fallen die Nummer 10 des §. 14, wonach dem Prouinzial-Ausschuß die
Genehmigung von Etatsüberschreitungenobliegt.

Es versteht sich ganz von selbst, daß außergewöhnlicheAusgaben nur vom Prouinzial-
Landtage festgestellt werden können, es versteht sich auch wohl von selbst, daß die nachträgliche
Genehmigung nothwendigerAusgaben niemals versagt werden wird. Ich glaube aber, behaupten
zu dürfen, daß wir mit Rücksicht auf die gesetzlichen Bestimmungengar nicht berechtigtsind, dem
Provinzial-Ausschuß derartige Befugnissezu geben.

Stellvertr, Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Becker hat
das Wort.

Abgeordneter Becker: Ich möchte bitten, über die beiden Theile des Vloem'schen
Antrages getrennt abzustimmen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Geheimrath Seul hat
das Wort.

Geheimrath Seul: Ich halte die beantragte Streichung doch für bedenklich. Es ist im
Reglement bestimmt, daß das Rechnungsjahr der Provinzial-Feuer-Societät mit dem Kalenderjahr
zusammenfallt, während das Rechnungsjahr für die übrigen provinzialständischenInstitute mit
dem 1. April beginnt. Wenn nun der Provinzial-Landtag im Februar zusammentritt, dann tritt
er rechtzeitig für die anderen Etats zufammen, aber für die Societät ist schon ein Monat
Verflossen ohne Etat. Ich weih nicht, woran man sich da stößt; wenn der neue Etat noch nicht
fertig ist, dann gilt der alte weiter. Welche Verhältnisse sollten denn in einem solchen Falle
eintreten?

Ebenso ist es mit den Überschreitungen des Etats und mit den außergewöhnlichen
Ausgaben. Es handelt sich hierbei nur um ganz kleine Beträge, beispielsweise um Ueberschreitung
des Etatskredits für Beleuchtung,für Porto und dergleichen. Es geht doch nicht an, solche kleine
und unbedeutende Dinge der Entscheidung des Provinzial-Landtags vorzubehalten. Ich bitte
daher, es bei der Fassung des Entwurfs zu belassen.
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Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizmth Adams: Der Herr AbgeordneteBecker hat das
Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Becker: Ich ziehe nunmehr den Antrag auf getrennte Abstimmung in
Folge der eben gehörten Ausführungen zurück.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied
hat das Wort.

Fürst zu Wied: Ich möchte Sie mit drei Worten bitten, die Sache so stehen zu
lassen, wie sie steht. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat viele Jahre in dieser Weise gewirth-
schaftet und es ist nicht das geringste Ungehörige vorgekommen; außerdem handelt es sich um
ganz geringe Beträge, die natürlich im Sinne des Etats nöthige Ausgaben gewesensind, etwa
durch Vermehrung der Insassen eines Provinzial-Instituts, oder durch Vermehrung der großen
Reparaturen auf Chausseen, die von uuserm Willen gar nicht abhängen. Geradeso sind auch
wohl bei der Feuer-Societät außergewöhnlicheAusgaben dadurch entstanden, daß bei großen
Bränden besondere Beamte ausgeschickt wurden. Wenn nun auf solche Weise etliche Etatstitel
um ein paar Mark überschritten werden, so ist es wirklich nicht der Mühe werth, diese Etats-
Überschreitungen an den Landtag zu bringen. Es handelt sich wie gesagt um ganz kleine Summen
im Sinne des Etats und darum bitte ich, die Fassung so stehen zu lassen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Courth hat
das Wort.

AbgeordneterCourth: Ich möchte dann beantragen, die Etatsüberschreitungen auf die
Summe von 3—4000 M. zu beschränken. (Vielseitige Rufe: Nein, nein.) Ich ziehe meinen
Antrag zurück. (Große Heiterkeit.)

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustirath Adams: Es hat Niemand weiter das Wort
verlangt, wir schreiten also zur Abstimmung. Der einzige Antrag, der zn §. 24 noch vorliegt,
ist der Antrag Vloem. Derselbe lautet dahin, in §. 24 den letzten Satz und in §. 14 die
Nummer 10 zu streichen. Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrag zustimmen, sich zu
erhebe». (Geschieht.) Das ist die Minderheit, der Antrag ist abgelehnt. Es bleibt also ß. 24
in feiner gegenwärtigen Form bestehen. — Es hat sich zum Worte gemeldet zu §. 29 Herr
AbgeordneterZweigert.

Abgeordneter Zweigert: Meine Herren! Ich bin durch den Schluß der General-
Diskussionverhindert worden, das zu sagen, was bezüglichder Zulassung des Rechtswegesmir
bedenklich erscheint, darum habe ich mich jetzt bei §. 29 zum Wort gemeldet. Ich kann den
Ausführuugen des Herrn AbgeordnetenVroich, daß der Rechtsweg nur gegen die Festsetzung
der Höhe der Schadenberechnungzulässig sein soll, nicht beitreten. Jedenfalls muß er zulässig sein
über die Hauptfrage, ob eine Versicherungvorhanden ist oder nicht. Ich komme nunmehr auf
das vorher von mir Gefügte zurück. Nach ß. 31 kann in dem Falle, wenn polizeiwidrigeMängel,
insbesondereschadhafte Kamine an einem versicherten Gebäude wahrgenommen werden, die Ver¬
sicherung so lange suspcndirt werden, bis den Mängeln abgeholfenist. Sie theilen alfo dem
Manne mit: Bei Dir ist der Kamin unsicher. Wollen Sie nun ini Rechtswegfeststellen lassen,
ob der Mann nöthig hat, seinen uusicheren Kamin zu repariren und wollen Sie vielleicht die
Societät verurtheilen lassen, daß er dies nicht zu thun braucht und daß die Societät trotzdem den
Mann in der Versicherungbehalten muß? Das ist meines Erachtens undenkbar. Wenn ich davon
Abstand nehme, hier einen Antrag zu stellen, so habe ich dies gethan, weil ich glaube, daß sich
in der Praxis in Bezug auf den Rechtsweg noch viele ähnliche Bedenken herausstellen werden,
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ich habe aber andererseits geglaubt, auf diesen Maugel hinweisenzu müssen. Es wird die Er»
fahrnng lehren, daß eine große Reihe von Streitigkeiten zwischenden Versicherte» und der
Societät vorkommenkönnen, bei denen der Rechtsweg absolut ausgeschlossen sein muß, und es
wird demnächst eine weitergehende Aenderung des Reglements vorgenommen werden müssen.
Die so sehr allgemeineFassung des Reglements in Bezug auf den Rechtsweghalte ich für eine
unglückliche.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Redner hat keinen Antrag
gestellt, sondern nur einen Wuusch ausgesprochen.— Der Herr Abgeordnete Dr. Muth hat
das Wort.

AbgeordneterDr. Muth: Meine Herren! Es handelt sich heute mir um die Zulassung
des Rechtsweges in Beziehung auf die Entschädigungspflicht,denn ich bin gewiß, daß der
Prouinzial-Verwaltnngsrath dem 8- 31 die Bedeutung hat geben wollen, daß mit Rücksicht auf
gewisse Mängel die Versicherung suspendirt werden kann, ohue daß dagegen der Rechtsweg
zulässig ist.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Geheimrath Seul hat
das Wort.

Geheimrath Seul: Meine Herren! Ich muß doch die Bemerkungendes Herrn Zweigert
für durchaus zutreffenderklären. Es ist bei der Fassung des ß. 31 nicht daran gedachtworden,
daß gegen die Suspendirung der Versicherungder Rechtsweg eingeschlagen werden könne und ich
bin allerdings auch der Meinung, daß in einem solchen Falle Jemand den Rechtswegbcschreiten
kann. Ich glaube, man kann den Bedenken dadurch Abhülfe schaffen, daß man zu §. 85 den
Zusatz macht, daß auch in den Fällen des §. 31 der Rechtswegausgeschlosseu ist.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteZweigert hat
das Wort.

AbgeordneterZweigert: Nachdemmeine Bedenkenin der That für begründet anerkannt
worden sind, würde ich mir erlauben, eine redaktionelleAenderung vorzuschlagen,nämlich dem
§. 31 die Worte zuzusetzen: „Der Rechtswegist unzulässig" uud in den §. 85 die Worte einzu¬
fügen: „unter den in den §Z. 31 und 66 gedachten Beschränkungen".

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Ich bitte mir den Antrag einzureichen.
Inzwischen können wir zu §. 86 übergehe«. Es liegt zu diesem Paragraph der Antrag des
Herrn Iustizrath Courth vor:

„Der hohe Landtag wolle aä §. 86 die Frist zur Bcschreitung des Rechtsweges,
anstatt der im Entwurf vorgesehenen zwei Monate auf drei Monate feststellen".

Ich frage, ob Jemand hierzu das Wort verlangt, — Der Herr AbgeordneteCourth
hat das Wort.

AbgeordneterCourth: Meine Herren! Ich meine, daß die von mir beantragte Frist
immerhin gar nicht sehr groß ist. Sie wird nur unterbrochendurch die Behändigung der Klage.
Bei Privat-Versicherungenbesteht,wie ich höre, eine solche von sechs Monaten.

Stellvertr. Vorsitzender Geh Iustizrath Adams: Der Herr Geheimrath Seul hat das Wort.
Geheimrath Seul: Ich möchte bitten, die Fristbestimmung von zwei Monaten bestehen

zu lassen. Dem Beschädigtensteht erst der Rekurs an das Kuratorium und dann die Beschwerde
an den Provinzial-Ausschußoffen, wenn man dann die zwei Monate hinzugiebt, so wäre das
mehr als ausreichend, namentlichwenn die Leute wieder aufbauen wollen, denn dann haben sie
selbst ein hohes Interesse daran, daß die Sache rasch erledigt wird.

18
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Stellvertr. Vorsitzender Geh, Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Bloem hat
das Wort,

Abgeordneter Bloem: Meine Herren! Mit Rücksicht auf die praktischen Erfahrungen
möchte ich Sie aufs dringendste bitten, dem Antrag Conrth beizutreten. Die Frist von zwei
Monaten ist viel kleiner als bei Privat-Feuer-Versicherungsgesellschaften. Viele Versicherte sind
gar nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln solche Prozesse zu fuhren, sie müssen vielmehr zunächst
um die Bewilligung des Armenrechts einkommen und es sind in der Praxis Fälle vorgekommen,
wo die Leute in der That die Frist nicht innehalten konnten. Meines Erachtcns entspricht es
nur der Billigkeit, die Frist auf drei Monate zu erstrecken.

Stellvertr. Vorsitzender Geh, Iustizrath Adams: Es hat sich Niemand weiter zum Wort
gemeldet, wir schreiten also zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrag
Courth zustimmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist mit sehr großer Majorität
angenommen.

Wir kommen zu H. 84, Es liegt zu diesem Paragraph ein Antrag des Herrn Abgeord¬
neten Lindcmann vor, der dahin geht, hinter dein Wort „Betroffenen" einzufchalten „binnen 2
Wochen" und hinter „des Letzteren" einzufchalten „binnen gleicher Frist." — Der Herr Abgeordnete
Lindemann hat das Wort.

Abgeordneter Linde mann: Ich glaube, Sie werden die kleine Aenderung, welche ich
vorgeschlagen habe, als berechtigt anerkennen, wenigstens habe ich geglaubt, aus den Bemerkungen
des Herrn Geheimrath Scul sein Einverständnis; entnehmen zu können. Der §. 84 gesteht den
Versicherten die Beschwerde zu, es ist aber keine Frist angegeben, daraus würde hervorgehen, daß
die Beschwerde für unbestimmte Zeit zuläfsig ist. In §. 86 ist aber die Frist für die Befchreitung
des Rechtsweges bestimmt festgefetzt, wenn jedoch die Beschwerde eingelegt wird, findet diefe Frist
keine Anwendung. Es ist dies auch wohl unbedenklich, nun heißt es aber zugleich in §. 86: „im
Falle gegen die Entscheidung des Direktors die Beschwerde an das Kuratorium bezw. an den
Provinzial-Ausschuß eingelegt worden ist, ruht der Lauf der vorbefagten Frist vom Tage der
Einreichung der Beschwerde bis zur Zustellung der Entscheidung des Kuratoriums bezw. des
Prouinzial-Ausschusfes." Hier liegt eine Incongruenz vor; es muß daher in §. 84 eine Frist
bestimmt werden und würde ich anheim geben, diese Frist auf 2 Wocheu festzusetzen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete von Grand-Nn
hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ny: Ich meine doch, daß die Frist von 2 Wochen etwas zu
kurz ist. Die Anführungen, die vorhin gemacht worden sind, bezüglich der Schwierigkeiten des
Rechtsweges, treffen anch hier zu. Wie viele Schwierigkeiten hat nicht der gemeine Mann, um
sich nur eine Beschwerde auffetzen zu lassen und da läuft denn die Frist leicht ab, bevor er in der
Lage ist, feine Ansprüche geltend zu machen. Ich möchte also beantragen, die Frist auf einen
Monat festzusetzen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Bloem hat
das Wort.

Abgeordneter Bloem: Ich möchte doch bitten, es bei 2 Wochen bewenden zu lassen.
In: Verwaltungsstreituerfahren ist diefe Frist überall gegeben sür Beschwerden, für Berufungen
u. f. w., kurz sie ist überall einheitlich durchgeführt und es wird allmählich auch in das Bewußt-
fein des Volkes übergehen, daß diefe Frist überall, wo man mit der Verwaltung zu thun hat,
innezuhalten ist.
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Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnetevon Grcmd-Ry
hat das Wort,

AbgeordnetervonGrand-Ry: Ich ziehe meinen Widerspruchzurück.
Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Wir schreitenzur Abstimmung. Der

Antrag geht dahin, daß in §. 84 eingeschaltet werde hinter dem Worte „Betroffenen" die Worte
„binnen 2 Wochen" und hinter den Worten „der Letzteren" die Worte „binnen gleicher Frist".
Ich bitte die Herren, welche für diesen Antrag sind, sich erheben zu wollen. (Geschieht.) Der
Antrag ist einstimmigangenommen.

Wir kommen nunmehr zu den §§. 85 und 31, welche durch die Antrage des Herrn
OberbürgermeistersZweigert getroffen worden sind. Der erste Antrag Zweigert geht dahin, dein
8. 31 die Worte zuzufügen: „Der Rechtsweg ist ausgeschlossen",und der zweite geht dahin, zu
§. 85 den Zusatz zu machen: „unter den in den ßz. 31 und 60 gedachtenBeschränkungen".
Ich eröffne die Diskussion über diese Anträge. — Herr Geheimrath Seul hat das Wort.

Geheimrath Seul: Ich kann nur mein Einverständnis; mit den Anträgen ausfprechen.
Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Wir schreiten zur Abstimmungund ich

bitte die Herren, welche gegen den Antrag sind, dem §. 31 die Worte anzufügen: „Der Rechts¬
weg ist unzulässig", sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig
angenommen. Dann bitte ich diejenigen Herren, welche dein weiteren Antrag zustimmen, dem
§. 85 hinzuzufügendie Worte: „unter den in den §§. 31 und 66 gedachten Beschränkungen"
sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Damit wären wir über sämmtliche beanstandeteStellen hinweg und kommen zu der
Frage, ob das ganze Reglement mit diesen Aenderungenim Ganzen angenommenwird. — Der
Herr AbgeordneteFreiherr von Los hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Loe: Ich möchte darauf aufmerkfammachen, daß in Folge
der Zusmnmenziehung der 88- 22 und 23 die Paragraphenziffern geändert werden müssen.
(Zustimmung.)

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Wir schreiten nun zur Abstimmung
über das ganze Reglement mit den dazu beschlossenen Abänderungen und ich bitte diejenigen
Herren welche das ganze Gesetz in dieser Gestalt annehmen wollen, sich zu erhebcu. (Geschieht.)
Das Reglement ist einstimmigangenommen. (Bravo!)

(Se. DurchlauchtFürst zu Wied übernimmt den Vorsitz.)
VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! Nachdem wir hier also das ganze

Regulativ angenommen,haben wir noch die Vollmachtzu besprechen, welche Sie Ihrem Ausschuß
zu geben haben, falls etwaige Aenderungen nöthig sein sollten. — Herr Landes-Direktor Klein
hat das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Ich möchte Sie bitten, den Antrag, so wie er
ursprünglich vom Provinzial-Verwaltnngsrath entworfen und gestellt ist und welcher lautet:

„Ferner den Provinzial-Ausfchuß zu ermächtigen, diejenigen Aenderungen in dem
vorliegenden Reglement au Stelle des Provinzial-Landtages zu beschließen, welche zur
Erlangung der staatlichenGenehmigung etwa erforderlichfein möchten"

anzunehmen. ^ -
Es ist nun noch dem hohen Hause der Autrag gestellt worden, drese Vollmacht auf

redaktionelle Aenderungenzu beschranken. Ich bitte Sie aber, dem nicht stattzugeben,denn wollten
Sie das thun, dann würde später immer wieder die Frage auftauchcu: Was ist redaktionelle

18*
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Aenderung? Wenn Sie bei dem Ausdruck„redaktionelleAenderungen" bleiben, dann fürchte ich,
daß die Königliche Staatsregierung Anstoß daran nehmen wird, auf Gruud einer solchen Vollmacht
die Genehmigungzu ertheilen. Ich glaube, daß Sie zu dem Provinzial-Ausschußdas Vertrauen
haben dürfen, daß, wenn die Königliche Staatsregierung Aenderungen verlangen füllte, die Ihrem
Beschlusse nicht entsprechenoder von weitgehendermaterieller Bedeutung sind, alsdann der Aus¬
schuß von seiner Vollmachtkeinen Gebrauch machen, sondern vorziehenwird, die Sache abermals
dem Provinzial-Landtllge vorzulegen. Wir haben in dieser Beziehung früher einen Präcedenzfall
gehabt, da ist die Sache ähnlich gehandhabt worden, nämlich bei dem ersten Statut der Proviuzial«
Hülfskasse und bei dem Statut der Laudesbank. Da wurde dem Provinzial-Verwaltungsrath dieselbe
Vollmacht ertheilt, doch war es nicht nöthig, davon Gebrauch zu machen,weil die Königliche Staats¬
regierung die Vorlagen Mi-e angenommenhat. Ich glaube, daß die Aenderungen, welche verlangt
werden, lediglich redaktionellerNatur sind, aber es ist auch möglich, daß Aenderungen verlangt
werden, bei denen es zweifelhaftist, ob eine redaktionelleoder materielle Aenderung vorliegt. Ich
möchte Sie deshalb bitten, deu Provinzial-Ausfchuß nicht in die Lage zu versetzen, daß die König¬
liche Staatsregierung Zweifel habeu kann, ob auf Grund der ertheilten Vollmacht eine von der
Königlichen Staatsregierung etwa als nöthig erachtete Aenderungbeschlossenwerden kann oder nicht.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Sie haben das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths
gelefen. Am Schluß desselbensteht der Antrag:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle das vorliegendeneue Reglement für die Rheinische
Provinzilll-Feuer-Societat beschließenund den Provinzial-Ausschuß ermächtigen, die
nach Z. 120 der Provinzial-Ordnung vom 1. Juni 1887 erforderlicheGenehmigung
des zuständigenHerrn Ministers nachzusuchen;

ferner den Provinzial-Ausfchuß ermächtigen, diejenigen Aenderungen in dem
vorliegendenReglement an Stelle des Pruvinzial-Landtagcs zu beschließen, welche zur
Erlangung der staatlichenGenehmigung etwa erfordert werden möchten."

Ich frage, ob noch Jemand das Wort wünfcht. (Pause.) Es ist das nicht der Fall,
dann schließe ich die Diskussion.

Ich bringe den Antrag zur Abstimmung und bitte Diejenigen, die gegen den Antrag
sind, sich zu erheben. (Panse.) Ich constatire, daß der Antrag einstimmig angenommen ist.

Wir gehen nuu zum folgenden Punkt der Tagesordnung, zu Nr. 11 über: Referat,
betreffend den Antrag auf Erwirkung des Privilegiums zur ferneren Ausgabe
von Zwanzig Millionen Anleihescheinen. Das Referat liegt Ihnen gedruckt vor. — Herr
Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Meine Herren! Bevor ich zu dem Referat und zu dem Antrage des
Provinzial-Verwaltungsraths übergehe, scheint es erwünscht zu sein, insbesondere für diejenigen
Herren, welche bisher den Geschäften der Pruviuzial-Verwaltung ferngestanden haben, darüber
Aufklärung zu geben, welche Zwecke die Landesbank verfolgt, wie ihre Einrichtung, wie ihre
Betriebsmittel sind und wie der gegenwärtige Stand der Landesbank ist. Denn ich glaube, erst
nachdem Ihnen diese Aufklärung geworden, können Sie sich über den gegenwärtigen Antrag, der
allerdings von der größten Bedeutung ist, und durch dessen Annahme Sie die Provinz mit
20 000 000 M. belasten sollen, schlüssig machen. Ich will mit Rücksicht auf die Lage der Ge¬
schäfte es vermeide,!, einen historischen Rückblick auf die Entstehung und Fortentwickelungder
Landesbank zu werfen; es kommt für Sie hauptsächlich darauf au, zu wissen, was die Landes¬
bank ist und wie es mit derselben gegenwärtig steht. — Der Hauptzweck,den die Landesbank
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verfolgt und den bisher die Provinzial-Hülfskasse,welche durch Kabinetsordre vom 23. April cr.
zur Landesbank erweitert ist, verfolgt hatte, geht dahin, den Grundkredit in der Rheinprovinz
dadurch zu heben, daß die Bank insbesondere den ländlichen Grundbesitzern Darlehen giebt,
welche 1. so gering wie möglich zu verzinsen sind, welche 2. auf feste Jahre unkündbar gegeben
werden, und welche 3. in Annuitäten abgetragen werden können. Die ländlichenKredituerhält-
nisse leiden — wie dies der hohen Versammluug uicht unbekannt ist — und sie haben stets
gelitten unter dem dreifachen Druck, daß der Zinsfuß der Grundrente nicht entspricht, daß die
Kapitalien dem Grundbesitzentzogen worden sind und sich mehr dem Handel und den größeren
Städten zugewendet haben, daß ferner die Beleihnngen stets kündbare waren und der Grund-
eigcnthümer gewärtigen mußte, im Falle der Kündigung neue Darlehen zur Abstohuug der alten
aufzunehmen und die hiermit verbundenen, nicht unbedeutenden Kosten zu verausgaben. Vor
allen Dingen hat der Grundkredit aber dadurch gelitten, daß die Grundbesitzernicht in der
Lage waren, in kleinen Abzahlungen ihre Schulden zu tilgen und daher auch nicht vermochten,
sich überhaupt schuldenfrei zu machen. Denn einestheils kann man es dem Privat-Kapitalisten
nicht zumuthen, daß cr kleine Beträge annimmt, die er nicht wieder anlegen kann und andcrntheils
wird der kleine, ländliche Grundbesitzer,mit Ausnahme von wenigen, selten eintretenden Glücks¬
fällen nicht in der Möglichkeit fein, größere Kapitalien auf einmal abtragen zu können; noch weniger
dürfte dem Grundbesitzervon dein Gläubiger das Recht eingeräumt werden können, je nach dem
Ausfall der Ernte oder den erzielten Ersparnissengrößere Abschlagszahlungenzu machen, als die
vielleicht vertragsmäßig festgestellten sind, um seinem Sparsamkeitssinne Rechnung zu tragen.
Diesen berechtigten Wünschen,welche aus den Landkreisen hervorgegangensind, hat die Landesbank
in jeder Beziehung entgegenzukommen gesucht: sie beleiht die ländlichenGrundstücke bis zu zwei
Drittel des Werthes, sie hat den Zinsfuß auf 4°/« festgesetzt und gestattet, die unkündbaren
Darlehen mit 1, 2, 3 und mehr Prozent jährlich abzutragen; aus der Ihnen vorliegendenund
mitgetheilten Amortisationstabelle entnehmen Sie, daß Diejenigen, welche in jedem Jahre statt
4°/° 5°/» zahlen, schon in 42 Jahren ihre ganze Schuld getilgt haben und daß Diejenigen, die
6°/o statt 4°/« zahlen, von der Schuld schon im 28. Jahre vollständig libcrirt sind. Ferner
gestattet die Landesbank jedem Schuldner, wenn er kann, die jährlicheAmortisation zu verdoppeln
und zu verdreifachen,ohne daß die Landesbankberechtigtist, irgend eine Entschädigungfür diese
vorzeitige Rückzahlungzu fordern; er kann also 2 oder 3 Annuitäten zahlen und nach seinem
Willen muffen diefe auf die nächsten Jahre oder auf die letzten angerechnet werden, fo daß im
letzterenFalle die Tilgungszeit sich verkürzt. Es ist ferner dem Schuldner gestattet, nach 10
Jahren zu kündigen,wogegender Landesbank eine Kündigung nicht zusteht. Wenn also nach 10
Jahren der Schuldner nicht mehr amortisiren will, dann hat er das Recht zu kündigen, um in
anderer Form ein Darlehen aufzunehmen. Dann, meine Herren, kann der Schuldner fchon vor
Verfall einer Annuität die Beträge zahlen und werden diefe als Depositon bis zum Verfalltage
verzinst- würde er sie bei einem Bankhause devoniren, so würden Kosten aufgehen, und sie zu
Hause zu feiner und feiner Familie Disposition zu halten, ist auch mißlich. Diesen allgemeinen
Bemerkungenüber die Hergabe von Darlehen möchte ich noch hinzufügen, daß die Landesbanknur
gegen Sicherheit Kapitalien an Privatpersonen ausleiht und das Hauptfeld ihrer Thätigkeit bei
dem ländlichenGrundbesitzsucht, dagegen die Beleihung der städtischen Grundstücke,Häuser und
industrieller Unternehmuugendein Privatkapital überläßt und nur in sehr seltenen Fallen hierzu
übergeht.

Ein zweites Feld der Thätigkeit der Landesbankist, daß sie den Gemeinden, den Kreisen,
den öffentlichen Korporationen in derselbenWeise, wie ich es hinsichtlich der Privatpersonen vor-
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getragen habe, Kapitalien, die auch auf Verlangen unkündbar sind, leiht und zwar mit einer
Amortisation mit Annuitäten von 1°/«, 2°/« und mehreren Prozenten, je nachdem die Gemeindein
der Lage ist, abtragen zu können. Der Zinsfuß dieser Darlehen ist einstweilen auf 4'/4°/n fest¬
gesetzt, er kann aber durch Beschluß des Kuratoriums auf 4°/u reduzirt werden. Außer diesem
Darlehens-Verkehr beschäftigt sich die Landesbank mit der Annahme von Depositen, und dem
Beschlusse des Prouinzial-Landtages ist es zu verdanken, daß die Königliche Staatsregierung die
Genehmigung ertheilt hat, daß die Landesbank Depositen, ohne daß eine Grenze fixirt ist, annehmen,
daß sie sogar bis auf 10 M, heruntergehen kann. Ebenso ist jeder Unterschied bezüglich der Person
des Deponenten gefallen, der früher statutarisch festgestellt war; für Depositen, bei welchen eine
14tägige Kündigungsfrist vorgesehen ist, beträgt der Zinsfuß 2"/u, für Depositen mit 4monatlicher
Kündigung 2'/2"/o, während für die Depositen der Vereine nach dem Naiffeisen'schen System der
Zinsfuß auf 3'/4°/° festgesetzt worden ist, damit gerade diese kleinen Kassen, wenn sie 31/4 "/<»
Zinsen bekommen, in der Lage sind, dein kleinen Grundbesitzer dessen hinterlegte Beträge mit 3"/«
zu verzinsen und außerdem noch '/4°/o für sich zu erübrigen. — Neben diesen Zweigen ihrer
Thätigkeit ist die Landcsbank auch die Centralkasse für die ganze Provinzial-Verwaltung und auch
der Bankier für dieselbe; sie besorgt sämmtliche Buchhalter-Geschäfte, sämmtliche Ein- und Aus¬
gaben, nnd wie bedeutend ihr Betrieb ist, geht daraus hervor, daß ihr Journal für das letzte
Etatsjahr über 30 000 Nummern aufweist, die sich auf den Geschäftsverkehr der Landesbank mit
der Provmzial-Verwaltung beziehen. Ob nun dicfcs Verhältniß so bleiben kann, ob vielleicht in
Zukunft die sonstigen Geschäfte der Landesbank sich so vergrößern, daß die Buchhalterin wieder
an die Central-Verwaltung abgegeben werden müsseil, wird einer ferneren Entschließung vor¬
zubehalten sein. Neben diesen vier Geschäftszweigen hat die Landesbank beabsichtigt, ihre Thätigkeit
auch auf das Sparkassenwesen zu erstrecken «nd insbesondere eine Ausgleichsstelle für die sämmt¬
lichen städtischen und Kreis-Sparkassen der Nheinprovinz zn bilden. Darüber sind die Unterhand¬
lungen im Gange und es wird namentlich noch der Conferenz, welche zwischen den Vorstehern der
Sparkassen stattfinden wird, vorbehalten sein, zu entscheiden, inwieweit diese Thätigkeit sich
realisiren läßt.

Um all' diese Geschäfte zu bewältigen, besteht ein Bureau mit einem Personal von 18
Personen, unter welchen sich 6 Buchhalter uud 4 Diätare befinden. Augenblicklichist der Umfang
der Geschäfte der Landesbank folgender:

Das Darlehensconto betrug am 15 Juni 1888.....31057 880 M. 4? Pf.,
von welchen

zinsfrei..... 21 482 M. — Pf.
zu 2°/°..... 33460 „ — „
„ 3'/2°/u .... 6000000 „ — „
„ 4°/°.....16 180 985 „ 65 „
„ 4'/4°/« .... 6693798 „ 8? „
„ 4'/2 °/« . . . . 2128153 „ 95 „

31 05? 880 M. 4? Pf.
gegeben sind.

Zinsrückstände und Amortisationsrückstände sind überhaupt nicht vor¬
handen. Bis jetzt ist auch jeder Pfeunig an Zinsen und Amortisationen eingegangen und ich
mache besonders darauf aufmerksam, daß die fälligen Zinsen des letzten Etatsjahres 1007 713 M,
58 Pf. betrugen und Nüszahlungen im Betrage von 1822 079 M. 40 Pf, erfolgt sind; in
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diesem Monat sind einzunehmen an Zinsen und Amortisationen 719 890 M. 92 Pf. Außer
diesen Darlehns-Vcträgen sind noch bewilligt worden an Darlehen, aber noch nicht abgehoben
5 684 914 M. 31 Pf., so daß voraussichtlicham Ende dieses Etatsjahres das Darlehns-Eonto
35 Millionen Mark betragen wird.

Außer diesen Aktiv-Bestanden ist die Landcsbank augenblicklich, im Besitze eines Vaar-
bcstandes von 5 482 858 M. 7 Pf., davon sind vorhandenbei Bankhäusern 5 301971 M. 43 Pf.,
in der Kasse und bei der Reichsbank180 886 M. 64 Pf., zu diese»! Vaarbestand kommt hinzu
an Rhcinprouinz-Anleihescheinen,welche noch in der Kasse sind und begeben werden können,
20 801 000 M. Diesen Aktivposten, welche sich unter Hinzurechnungeinzelner kleinerer Positionen
auf 57 373 681 M. 15 Pf. belaufen, steht nun als Passivum zunächst der Betriebsfonds von
3 000 000 M. gegenüber. Sie haben aus dem Vortrage des Herrn Landes-Direktors am Diens¬
tag gehört, wie dieser Fonds durch die Dotation und durch den Beschluß des hohen Hauses
entstanden ist. Das zweite Passivum ist der Reservefonds, welcher sich aus zwei Posten zusammen¬
setzt, nämlich aus dem übcrwiescneuReservefonds von 2 000 000 M., von welchen der Herr
Landes-Direktoi bereits gesprochenhat, und aus einen, angesammelten Reservefonds, der im
Laufe der Jahre bis zu dem augenblicklichen Bestände von 968 668 M. 4 Pf. angewachsenist,
so daß unter Hinzurechnung des Betriebsfonds von 3 Millionen das eigene positive Vermögen
der Landesbank sich auf rund 6 Millionen Mark beläuft. Von diesen 6 Millionen Mark sind
5 Millionen der Provinzial-Vcrwaltung mit 4°/« zu verzinsen, welche Zinsen im Betrage von
200 000 M. theils zur Verringerung der Prouinzial-Umlagen dienen, theils zur Disposition des
Landtages stehen.

Außer dem Stammfonds und dem Reservefondssind als Passivum aufzuführen die III.
bis VII. Emission der Nheiuprovinz-Anlcihescheinemit 37 636 000 M., von welchen, wie ich
schon bemerkt habe, nicht begeben sind und darum als Aktivum zu betrachtensind 20 801000 M.,
so daß effektiv begebensind 16 835 000 M., das ist also der zweite Passivposten. An Depositen
sind bei der Landesbank hinterlegt:

von Gemeinden .......... 4 809365 M. 55 Pf.
von der Prvvinzial-Verwaltung ..... 7 320396 „ 52 „
von Privaten ...........___ 501422 „ ___6 „

im Ganzen also . . 12 631184 M. 13 Pf.
Hierzu kommt der Meliorationsfonds von 1005 39? M. 33 Pf., sowie noch einige

Passivposten, so daß sich auch hier eine Summe von rot. 5? Millionen ergiebt. Für den ersten
Augenblick könnte es vielleicht bedenklich erscheinen, daß das eigene Vermögen der Landesbank nur
6 Millionen beträgt, während an Darlehen verausgabt sind 31057 880 M. und demnächst
vielleicht35 Millionen, und daß die Mittel zu diesen 31 bezw. 35 Millionen dadurch geschaffen
sind daß Depositen aä 12 631184 M. hierzu verwendet und 16 835 000 M, an Rheinischen
Provinzial-Obligationen verausgabt sind; man könnte vielleicht zu der Vermuthung kommen, daß
die Landesbank sich durch Hergabe der unkündbaren Darlehen festfahren und in Zeiten einer
Krisis dein Andränge der Deponenten nicht gewachsensein könnte; allein dieses Bedenkenlaßt
sich sofort heben, wenn Sie auf der anderen Seite berücksichtigen, daß einmal die Amortisation
der Obligationenpari passu geht mit der Amortisationder Darlehen, so daß nun und nimmer irgend
ein Moment eintreten kann, wo die Landesbank,was diese 16 Millionen anlangt, in Verlegenheit
kommt- es ist dies umsowenigcr anzunehmen, als die Amortisationsraten das vier-, fünf-, ja
zehnfache der Amortifationsquote betragen, die für Rheinprovinz-Obligationenbereit zu stellen ist.
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Hierzu kommt nun ferner, daß, wie die Landesbank zu constatiren sich freut, die Amortisationen
von vielen ländlichen Grundbesitzernim Voraus bezahlt werde»; so habe ich schou jetzt von einem
Vierten Theile der sämmtlichenSchuldner das Geld erhalten, welches erst am 1. Juli zu zahlen
ist, und namentlich ist hervorzuheben, dah bis heute vom Westerwald und von der Eisel kein
Groschen Zinsen rückständig ist.

Der zweite Zweifel konnte an der Nichtigkeitder finanziellenOperationen unter Berück¬
sichtigung des Falles erhoben werden, wenn alle Depositen plötzlich gekündigtwerden. In dieser
Beziehung hat nun das Kuratorium Fürsorge getroffen, daß immer 4 bis 5 Millionen in Vaar
vorhanden sein müssen, um einestheils die laufenden Ausgaben decken zu können, welche monatlich
ungefähr 1'/2 bis 2 Millionen betragen (während die Bewegung des Geldes pro Jahr 100
Millionen bei Weiten, übersteigt), und um anderntheils für den Fall der Kündigung der Depositen
dem ersten Andränge begegnenzu können. Außerdem ist auch die Vereinbarung mit der Neichs-
lmnk getroffen, daß dieselbe die Nheinprovinz-Obligationenjederzeit in beliebiger Höhe bis zu
75"/« des Courses beleiht, so daß also auch hier in keinem Augeublick eine Gefahr für die
Landesbank eintreten kann. Es ist dann nur nothwendig, stets dafür Sorge zu treffen, daß die
Landesbank eine hinreichende Anzahl Nheinprovinz-Obligationenin der Kasse und im Besitze hat.
Aus dieser Erwägung heraus ist Ihnen das Neferat vorgelegt und der Antrag gestellt worden,
das Privilegium zu einer ferneren Emifsion von 20 Millionen zu erwirken.

Ich habe Ihnen in kurzen Zügen ein ungefähres Bild von der Landesbank gegeben. Bei
der augenblicklichenGeschäftslageund der vorgerückten Zeit will ich Sie mit weiterenAusführungen
nicht aufhalten. Das Kuratorium und die Direktion der Landesbank haben feit 3—4 Jahren in
diefem Sinne stetig weiter gearbeitet und der Geschäftskreishat sich so erweitert, daß, während
vor 4 Jahren das Darlehnsconto 9 Millionen betrug, dasselbe augenblicklich 31 Millionen be¬
trägt, und es wird ohne Zweifel dahin kommen, daß die Landesbank einestheils allmählig eine
Prouinzilllisirung des ländlichen Grundkredits herbeiführt und anderntheils den Grundbesitzdadurch
zu entlasten sucht, daß sie gerade dem kleinen Besitz durch ihre Einrichtungen die Möglichkeit ge¬
währt, sich aus seinen Schulden herauszuarbeiten und sich freier zu bewegen. (Bravo!)

Nach Abzug aller Zinfen, Unkosten und Gehälter hat die Landesbank im vorigen Jahre
einen Ueberfchuß von 17152? M. erzielt, welcher dem Nefervefonds zugewachsen ist; es würde
noch mehr gewesenfein, wenn nicht der Stempel und die Druckkosten für die fechste Anleihe mit
13 500 M. zu zahle» gewesen wären. Hoffentlich wird das Ergebniß stets noch günstiger werden
und dann wird die Landesbankin der Lage sein, dem gewiß berechtigten Wunsche des 33. Prouinzial-
Landtages nachzukommen,bei dem kleinen Grundbesitzden Zinsfuß von 4°/» nicht vollständig zu
erheben,sondern entweder ' 4 °/° zurückzuvergüten oder aber ä lonäs r>eräu als Amortisation gut
zu fchreibeu. Wenn wir soweit gekommen sind, dann ist der eigentliche Zweck der Landesbank
erreicht. Wir wollen nicht verdienen, sondern wir wollen ein Institut sein, welches geschaffen ist
für das Wohl der Nheinprovinz und besonders zur Beförderung des Gedeihens des ländlichen
Grundbesitzes, (Bravo!)

Gestatten Sie mir nun noch mit wenigen Worten auf das Referat zurückzukommen,
welches Ihnen gedruckt vorliegt. Der Prouinzial-Verwaltungsrath hat nämlich geglaubt, daß es
im Augenblick nothwendig erscheint, mit Rücksicht auf irgend eine Constellationin politischeroder
finanziellerBeziehung aus den bereits mitgetheilten Gründen, den Fonds, der sich in der Kasse
befindet, zu vermehren und in dem Referat vom 5. Juni 1888 hat der Verwaltungsrath, um
seine Ansicht und seinen Antrag zu begründen, die Zahlen angegeben, wie die Finanzübersicht
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welche sich nach der am vorigen Dienstag aufgestellten Finanzübersicht ergeben haben). Auf
Seite 2 des Referats steht, daß begebensind 16229 000 M. und es können noch begebenwerden,
wie Sie sehen, 21206 000 M. Es waren an Darlehen bewilligt, aber noch nicht abgehoben
5 973 316 M. 48 Pf., die Depositen betrugen 13 021809 M. 87 Pf., die kleineren Fonds
3 175 511 M. 53 Pf,, der Reservefonds962 638 M. 04 Pf., im Ganzen also 23 133 275 M.
92 Pf. Diesem Betrage gegenüber stehen die noch nicht bcgcbenen Anleihescheinemit 21 266 000 M.,
das Banquier-Guthaben mit 5 467 671 M. 57 Pf., der Vaarbestand mit 151652 M. 95 Pf. und
das Guthaben au die Central-Verwaltuug mit 89 933 M. 29 Pf., sodaß an bereiten Mitteln
26 975 25? M, 81 Pf, bereit stehen. Diese dienen dazu, um eventuell alleu Ansprüchen,die aus
deu erwähnten 23 000 000 Depositen :c. an uns herantreten, gerecht zu werden. Dann würde
also nur noch ein Saldo übrig bleiben von 3 841 981 M. 89 Pf. Diefer Betrag ist entschieden
zu klein, um damit dem großen Institute eine freie Bewegung gestatten zu können. Die Landes¬
bank könnte freilich durch Begebung der noch in ihrem Besitze befindlichen Anleihescheine in ihrer
Entwickelung uoch weiter vorgehe», allem die Vorsicht erheischt, daß diese Anleihescheineals
Gegenwerth für die Depositen in der Kasse bleiben, für den Fall, daß irgendwie Anforderungen
plötzlich gemacht werden. Aus diescu Grüudeu hat der Verwaltungsrath in Uebereinstimmung
mit den, Kuratorium geglaubt, den vorliegenden Antrag stellen zu sollen, welcher lautet:

„Hoher Landtag wolle den Provinzial-Ausschuß ermächtigen, weuu er es für nöthig
erachte, das Privilegium zu einer Emission bis zu 20 Millionen Rheinprouinz-
Anleihescheine zur Verstärkuug der Betriebsmittel der Landesbank der Nheinprovinz
auf einmal oder in verschiedenenEmissionen nachzusuchen und die Verzinsung und
sonstigenModalitäten festzusetzen."

Dieser Antrag ist, wie eben bemerkt,gestellt worden, um für alle, auch die ungünstigsten
Fälle gedeckt zu sein; die Emissionensollen nicht begeben werden, sondern in der Kasse bleiben.
Zu gleicher Zeit hat der Provinzial-Vcrwaltungsmth gebeten, für den Fall, daß Sie diesem An¬
trage zustimmen, dem Provinzial-Äusschussedie Bestimmung zu überlassen, ob die Anleihescheine
in verschiedenen Emissionenverausgabt werden sollen, und da es von den jedesmaligenUmständen
uud dem Geldmärkteabhäugt, ob z. B. die Verzinsuug mit 3^ "/« oder 4°/« das Nichtige ist, so wird
gebeten daß dem Provinzial-Verwaltungsrath auch die Ermächtigung ertheilt werde, die Ver¬
zinsung und sonstigenModalitäten festzusetzen.(Lebhafter Beifall.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich eröffne über den Antrag dieses Referats die Dis¬
kussion. (Pause.) Da sich Niemand zum Wort meldet, so schließe ich die Diskussion und wir
kommen zur Abstimmung. Ich möchte bitten, daß diejenigen Herren, welche mit dem
Antrage einverstanden sind, sich erheben möchten. (Geschieht.) Ich konstatire, daß der Antrag
einstimmig angenommenist.

Wir kommen zum folgendenPunkte der Tagesordnung: 12. Referat, betreffend den
Ankauf zweier Häuser au der Proviuzial-VIindenanstalt zu Düren. — Herr Landesrath
Klausener hat das Wort.

Landesrath Klausener: Nach den in den letzten Jahren stattgehabten statistischen
Ermittelungen hat sich herausgestellt,daß eine größere Anzahl blinder Kinder m der Nheinprovinz
vorhanden ist, die nicht in der Blindenanstalt zu Düren, da der Naum dazu nicht ausreichte, hat
untergebracht werden können. Die statistischen Angaben haben ergeben, daß ungefähr 90 Kinder
im schulpflichtigen Alter in der Nheinprovinz vorhanden sind, die zur Zeit einen Schulunterricht
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nicht genießen. Wenn nun auch nicht anzunehmen ist, dah diese 90 schulpflichtigen Kinder, die
wir in Ermangelung eines Blinden-Schulzwangs-Gesetzes nicht zum Schulbesuchzwangsweise
auhalteu können, nun sämmtlich in die Anstalt eintreten würden, so ist doch die Anzahl der
angemeldetenKinder so groß, daß wir ohne die Errichtung einer neue» Klasse dein Bedürfniß
uicht genügen können. Diese Errichtung einer neuen Klasse in Düren erfordert aber die Evakuirung
eiues Lehrers und zweier Werkmeister,um hinreichendRaum zu fchaffen. Diese Räume bestehe»
in Schlaf- und Unterrichtsräumen, in Musikräumen, Spiel- uud Eßzimmern. Wenn nun der
Lehrer und die Werkmeisterdie Blindenanstalt verlassen, so lag es ja nahe, ihnen eine Mieths-
eutschädiguug zu gewähren. Die Erfahrung lehrt aber, daß aus dieser Veranlassung die Lehrer
diejenigenQuartiere in der Stadt Düren aufzunehmenpflegen, welche möglichst billig sind, um
an der Miethsentfchädiguugso viel als möglich zu ersparen. Damit kann uus aber durchausnicht
gedient sein. Die Blindenanstalt in Düren ist ein Intm-nat uud deshalb bedürfen die Schulkinder
noch der befonderenAufsicht der Lehrer uud Werkmeister außerhalb der Schulzeit und deshalb
haben wir ein großes Interesse daran, daß die Lehrer und Wertmeister, wenn nicht in der Schule
selbst, so doch in nnmittelbarer Nähe derselben wohnen. Nun hat sich nns die Gelegenheit geboten,
zwei Häuser, die gerade der Bliudcuanstalt gegenüberliegen, zudem billigen Preise uou 15 000 M.
zu erwerben. Diese Häuser siud dreifcnsterigund reichen aus, die Lehrer und Werkmeistermit
ihren Familien darin unterzubringen.

Der Kaufvertrag über die beidcu Häufer ist vorbehaltlich der Genehmign««, des hohen
Landtags abgeschlossen, so daß jetzt, nachdemder hohe Landtag durch sn Kino-Annahmedes Etats
gleichzeitig die Genehmigung zur Errichtung einer neuen Klasse der Blindenanstalt ertheilt hat,
nur uoch übrig bleibt, den Ankauf dieser beiden Häuser zu genehmigen, damit die Einrichtung
der neueu Klasse so bald wie möglich, spätestens aber im Herbst l. I. ius Leben treten kann.
Der Prouinzial-Nerwaltuugsrath beehrt sich daher, folgenden Antrag zn stellen:

„Hoher Landtag wolle den Ankauf der beiden mehr erwähnten Häufer zu dem Preise
vou 15 000 M. genehmigen und gleichzeitigbeschließen,daß sowohl der Kaufpreis
als auch die zur Instandfetzuug der beiden Häuser erforderlichenMittel aus dem
Kapitalvermögender Blindenanstalt entnommen werden."

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich eröffne die Diskussion über den eben gehörtenAntrag.
— Der Herr AbgeordneteDittmar hat das Wort.

AbgeordneterDittmar: Nach meiner persönlichenKenntniß der örtlichen Verhältnisse
in Düren glaube ich, Ihueu den Antrag nur warin empfehlenzu können. Ganz abgesehen davon,
daß zwingendeGründe für die Erweiterung der Anstalt vorliegen, glaube ich Ihnen den Antrag,
betreffend den Ankauf der beide» Häuser deshalb empfehlen zu sollen, weil derselbe als eine
günstige, durchaus gute Kapitalanlage zu bezeichueu ist. Bei den von Jahr zu Jahr steigenden
Werthen in der Stadt Düren würde es in kurzer Zeit nicht mehr möglich gewesen sein, die
beiden Häuser zu einem solch niedrigen Preise erwerben zu können, und gerade mit Rücksicht
hierauf glaube ich deu Antrag znr Annahme empfehlenzu dürfen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Da sich Niemand mehr zum Wort gemeldet hat, (Pause)
so schliche ich die Diskussion und stelle den eben gehörten Antrag zur Abstimmuug. Ich bitte
diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Pause.) Ich constatire, daß der
Antrag einstimmigangenommenworden ist.

Wir gehen nunmehr zu Punkt 13 der Tagesordnung über: Bericht des Provinzial-
Verwaltungsraths, betreffeud die Uebernahme der aus dem Reichsgesetze vom
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5. Mai 188ü und dem Preußischen Gesetze vom 20, Mai 188? sich ergebenden Ver¬
pflichtung des Rheinischen Provinzial-Verbandes. — Herr Assessor Or. Mohring hat
das Wort.

Assessor Dr. Mohring: Es handelt sich hier, soweit ich den Punkt der Tagesordnung
aufgefaßt habe, nur darum, Aufschluß zu geben über die Situation, in welche die Provinz durch
die Unfallversicherungs-Gesetzgebung gekommen ist. Es ist in dieser Beziehung Ihnen allen ein
gedrucktes Referat vorgelegt. Viel künnnte ich dem an allgemeinenGesichtspunktennicht hinzu¬
fügen. Ich glaube das Referat wird Ihnen allen die nöthigen Aufklärungen geben, die zu geben
wären. Wenn Sie aber wünfchen sollten, daß ich Ihnen über diese Materie noch einen zwei¬
stündigen Vortrug halten soll (Widerspruch. Ruf: Um Gotteswillen nicht!), fo stehe ich gern zu
Ihrer Verfügung, Da Sie das nicht zu wünfchenfcheincn, so habe ich dein Referat weiter nichts
hinzuzufügen. (Beifall.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich eröffne die Diskussion. Da sich Niemand zum Worte
meldet, schließe ich dieselbe und bitte Diejenigen, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben.
(Pause.) Ich coustatire, daß der Antrag einstimmig angenommenist.

Ich habe Ihnen nun noch einige wichtige geschäftsordnungsmähigeMittheilungen zn
machen. Zunächst ist das Präsidium beauftragt worden, Ihnen eine Commissionfür die Stier-
haltungsfrage vorzuschlagen.

Ich erlaube mir, Ihnen folgende Herren zu nennen: Aachen: Klesen und Schlick;
Coblcnz: Peters und Bürgermeister Schultzc-Kirchberg;Düsseldorf: Schmitz und vom Rath;
Köln: Dcstree und Graf Nesfelrode;Trier: Nantenstranchund Pflug. Sind die Herren hiermit
einverstanden? (Zustimmung.) Ich bitte dann die Herren sich zu constituiren.

Ich möchte nun noch die Frage stellen, ob der Commission nicht das Recht gegeben
werden soll, da die Zahl der sachverständigen Herren hier eine sehr große ist, sich noch durch
2 oder 3 Mitglieder zu cooptircn. (Pause.) Es erfolgt kein Widerspruch; ich nehme deshalb ihr
Einverständnis)„„. __ Der Herr AbgeordneteNautenstrauch hat das Wort.

AbgeordneterNautenstrauch: Ich möchte den Vorschlag machen, den Herrn Abgeordneten
von Kühlwetter für diefe Commission zu cooptiren, da derselbe auf amtlichemWege wohl am
besten über die Frage der Stierhaltuug unterrichtet ist.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteGraf von Beissel hat das Wort.
Abgeordnter Graf von Beissel: Ich möchte bitten, den Herrn Dr. Schmidt durch

Cooptation der Commission zuzuweisen. Derselbe ist Vorsteher der vereinigten Lokalabtheilung
des Niederrheins. , , .

VorsitzenderFürst zu Wied: Wenn sich kein Widerspruch erhebt, so nehme ich an,
daß Sie mit den Vorschlägeneinverstandensind. (Pause.) Ich coustatire Ihre Zustimmung. -
Der Herr AbgeordneteNels hat das Wort.

Abgeordneter Nels: Ich schlage Ihnen den Herrn AbgeordnetenBoch vor.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Sind Sie auch damit einverstanden? (Zustimmung.) Ich

constatire das. , ^,
Ich habe Ihnen nun noch folgende Tagesordnung für die morgige Atzung vorzuschlagen:
1. Geschäftseingänge.
2. Wahl des Vorsitzenden des Prouinzial-Ausschusscs.
3. Wahl der 13 Mitglieder und 13 Stellvertreter zum Prouinzial-Ausschuh.
4. Wahl des Stellvertreters des Vorsitzenden des Proviuzial-Ausschusses.
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5. Geschäftsordnungfür den Provinzial-Ausfchuß der Nheinprovinz.
6. Geschaftsanweisungfür den Landes-Direktor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten.
?, Petition des katholischen Kirchenvorstandeszu Heinsberg um Bewilligung eines Nest¬

zuschusses für die Restauration der St. Gangolfuskirche.
8. Antrag der KöniglichenRegierung zu Trier auf Bewilligung einer Beihülfe für die

Restauration der Abteikirche in Offenbncha. G.
9. Antrag des Vorstandes der KöniglichenWebereischulezu Crefeld auf Erhöhung des

seitherigenZuschusses.
10. Petition des Kuratoriums der rheinisch-westfälischenHüttenschulc zu Bochum um

Gewährung eines Zuschusses aus Provinzialmitteln,
Sind Sie mit dieser Tagesordnung einverstanden? (Pause.) Ich constatire Ihr Vin-

verständnih.
Wenn wir mit dieser Tagesordnung fertig werden können, dann wäre es möglich, den

Rest der Arbeit auf die Sonnabcnd-Sitzuug zu setzen; ich kann das aber noch nicht genau sagen.
Dann bitte ich noch die Mitglieder der Commission für die Stierhaltnng jetzt im Zimmer des
ersten Ausfchufses zusammenzutreten,um sich zu constituiren. Ich schließe die Sitzung.

(Schluß 2 >/2 Uhr.)

Fünfte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Freitag, de» 22. Juni 1888.

Beginn: 10 Uhr 20 Minuten Vormittags.

Tagesordnung:
1. Geschäftseingänge.
2. Wahl des Vorsitzenden des Provinzial-Ausschusscs.
3. Wahl von 18 Mitgliedern und 13 Stellvertretern zum Prouinzial-Ausschuh.
1. Wahl des Stellvertreters des Vorsitzendendes Provinzial-Ausschusses.
5. Geschäftsordnungfür den Prouinzial-Ausschuß der Nheinprovinz.
6. Gcschäftsanwcisungfür den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen Beamten.
7. Petition des katholischen Kirchcnvorstandeszu Heinsberg um Bewilligung eines Rest¬

zuschusses für die Restauration der St. Gangolfuskirche.
8. Antrag der KöniglichenNegierung zu Trier auf Bewilligung einer Beihülfe für die

Restauration der Abteikirche in Offenbacha. d. G.
9. Antrag des Vorstandes der KöniglichenWcbcreischulezu Crefeld auf Erhöhung des

seitherigen Zuschusses.
10. Petition des Kuratoriums der rheinisch-westfälischenHüttenfchule zu Bochum um

Gewährung eines Zuschusses aus Provinzialmitteln.
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Ich habe Ihnen zunächst zwei Eingänge mitzutheilen. Dieselben sind beide von Seiten

des Bürgermeisters Fuchs zu Baumholder eingereicht:
1. Bitte der evangelischen Pfarrgemeinde zu Baumholder um Unterstützungvon 1500 M.

zur Abtragung einer Nestschuld, und
2. Bitte der evangelischenGemcindemitglicderzu Eckerswciler,Kreis St. Wendel, um

eine Unterstützungzur Reparatur des Kirchthurms (s. Anlage).
Meine Herren! Ich erlaube mir nach Ihrem gestrigen Beschlusse diese beiden Vorlagen

an den Provinzial-Ausschußzu verweisen. (Pause.) Es erfolgt kein Widerspruch, so überweise
ich diese Eingänge an den Provinzial-Ausschuß.

Wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung: Wahl des ersten Vorsitzenden des
Provinzial-Ausschusses. Ich habe Ihnen nun zunächst als Ihr Vorsitzender die Paragraphen
der Prouinzial-Ordnung, sowie das Wahlrcglement vorzulesen und werde mit §. 45 beginnen:

Prodinzial-Ordnung.

8. 45.

Zum Zwecke der Verwaltung der Angelegenheitendes Provinzial-Verbandes wird für
jede Provinz ein Provinzial-Ausfchuß bestellt.

§. 46.

Der Provinzial-Ausschußbesteht aus einem Vorsitzenden und einer durch das Provinzial-
Statut festzusetzendenZahl von mindestens sieben bis höchstens dreizehn Mitgliedern.

Außerdem ist der Landes-Direktor von Amtswegen Mitglied des Provinzial-Ausschusses.

§. 47.

Der Vorsitzende, die Mitglieder des Provinzial-Ausschussesund aus der Zahl der letzteren
der Stellvertreter des Vorsitzenden werden von dem Provinzial-Landtage gewählt.

§. 48.

Die Wahl des Vorsitzenden, der Mitglieder des Provinzial-Ausschussesund deren Stell¬
vertreter erfolgt auf 6 Jahre.

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre Wirkung mit dem gänzlichenoder
zeitweisenAufhören einer für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen.

Der Provinzial-Ausschuß hat darüber zu beschließen,ob einer dieser Fälle eingetreten
ist, gegen den Beschlußdes Provinzial-Ausschussesfindet nach Maßgabe des §. 24 die Klage bei
dem Ober-Verwaltungsgcrichtstatt.

8. 49.

Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der gewählten Mitglieder und Stellvertreter aus und
wird durch neue Wahlen ersetzt. Die Ausscheidendenbleiben jedoch in allen Fällen bis zur
Einführung der neu Gewählteil in Thätigkeit.

Ist die Zahl der gewählten Mitglieder bezw. Stellvertreter nicht durch zwei theilbar, so
scheidet das erste Mal die nächst größere Zahl aus.

Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden
sind wieder wählbar.
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8- 50.
Für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden Mitglieder und Stellvertreter haben

Ersatzwahlenstattzufinden. Die Vollziehungder Ersatzwahlenmuß durch den Provinzial-Landtag
bei dessen nächstem Zusammentritt erfolgen. Die Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende des¬
jenigen Zeitraums in Thätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren.

8- 51.
Der Vorsitzendedes Provinzial-Ausschusscswird vom Oberpräsidcnten, die Mitglieder

des Provinzial-Ausschusseswerden von dem Vorsitzenden vereidigt und in ihre Stellen eingeführt.
Sie können aus Gründen, welche die Entfernung eines Beamten aus feinem Amte rechtfertigen
(§. 2 des Gesetzes vom 21. Juli 1852, Gesetz-Samml. S. 465), im Wege des Disziplinar¬
verfahrens ihrer Stellen enthobenwerden. Für das Disziplinarverfahren gelten die Vorschriften,
welche nach Maßgabe des §. 98 Nr. 5 gegen den Landes-Direktor zur Anwendung kommen.

Meine Herren! Sodann beehre ich mich, Ihnen das Wahlreglemcnt vorzulesen:

Wahlreglement

Der Wahlvorstandbesteht aus dein Vorsitzendendes Provinzial-Landtagcs beziehungsweifc
dem vom Oberpräsidenten ernannten Wahlcommissar, dein Landrathe, dem Bürgermeister und
deren Stellvertreter als Vorsitzende,:und aus zwei oder vier Beisitzern, welche von der Wahl¬
versammlung aus der Zahl der Wähler zu wählen sind. Der Vorsitzerernennt einen der Beisitzer
zum Protokollführer.

s- 2.
Währeud der Wahlhandlung dürfe» im Wahllokale weder Diskussionenstattfinden, noch

Ansprachengehalten, noch Beschlüsse gefaßt werden.
Ausgenommenhiervon sind die Diskussionenuud Beschlüsse des Wahluorstandes, welche

durch die Leitung des Wahlgeschäftsbedingt sind.

8-3.
Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel.

Die Wähler werden in der Reihenfolge, in welcher sie in der Wählerliste verzeichnet
sind, aufgerufen.

Jeder aufgerufene Wähler legt den Stimmzettel uneröffnet in die Wahlurne.

8. 5.
Die während des Wahlakts erscheiueudeu Wähler können an der nicht geschlossenen Wahl

Theil nehmen.
Sind keine Stimmen mehr abzugeben,so erklärt der Wahluorstand die Wahl für geschlossen;

der Vorsitzende nimmt die Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und verliest die darauf ver¬
zeichneten, von einem Beisitzer,welchen der Vorsitzende ernennt, laut zu zählenden Namen.

8- 6.
Ungültig sind:
1. Stimmzettel, welche keinen oder keine» lesbaren Namen enthalten;



151

2. Stimmzettel, aus welchen die Person des Gewählten nicht unzweifelhaft zu erkennen ist;
3. Stimmzettel, auf welchenmehr Namen, als zu wählende Personen oder der Name

einer nicht wählbaren Person bezeichnet ist;
4. Stimmzettel, welche einen Protest oder Vorbehalt enthalten.

5- 7-
Alle ungültigen Stimmzettel werden als nicht abgegebenbetrachtet. Ueber die Gültigkeit

der Stimmzettel entscheidet vorläufig der Wahlvorstand. Die Stimmzettel sind dein Wahlprotokolle
beizufügenund fo lange aufzubewahren,bis über die gegen das Wahlverfahrenerhobenen Einsprüche
rechtskräftig entfchieden ist.

§.8.

Als gewählt sind Diejenigen zu betrachten, welche die absolute Stimmenmehrheit (wehr
als die Hälfte der Stimmen) erhalten haben.

Ergiebt sich keine absolute Stimmenmehrheit, so wird zu einer engeren Wahl zwischen
denjenigen Personen geschritten,welche die meisten Stimmen erhalten haben. Vei Stimmengleichheit
entscheidet das von dem Vorsitzenden zu ziehende Loos darüber, wer auf die engere Wahl zu
bringen, beziehungsweise wer als schließlich gewählt zu betrachtenist.

8- 9.

Die Wahlprotokollesind von dem Wahluorstande zu unterzeichnen.

§. 10.

Der Vorsitzende des Wahluorstandes hat die Gewählten von der auf sie gefallenen Wahl
mit der Aufforderung in Kenntniß zu fetzen, sich über die Annahme oder Ablehnung innerhalb
längstens fünf Tagen zu erklären. Wer diese Erklärungnicht abgiebt, wird als ablehnend betrachtet.

8. 11.

Wahlen, welche auf dem Prouinzial-Landtage felbst vorzunehmensind, können auch durch
Akklamationstattfinden, sofern Niemand Widersprucherhebt.

Meine Herreil! Als der durch das Wahlrcglementbestellte Vorsitzende des Wahlvorstandes
frage ich zunächst, ob Sie mir über die Wahl der BeisitzerVorschläge machen wollen, — ich
denke, wir nehmen deren vier — welche jetzt gewählt werden müßten, oder darf ich mich Ihres
Einverständnisseserfreuen, wenn ich Ihnen den Vorschlag mache, die vier Herren Schriftführer
als Beisitzer zu wählen. (Zustimmung.) Es erfolgt kein Widerspruch, (Pause) ich coustatire dieses
und erkläre die vier Herren Schriftführer als Mitglieder des Wahlvorstandes gewählt; ich ersuch
die beiden anderen Herren Schriftführer, sich auf ihre Plätze zu begeben. (Geschieht.)

Ich mache sodann auf den §. 2 des Wahlreglements aufmerkfam, welcher lautet:
Während der Wahlhandlung dürfen im Wahllokale weder Diskussionen stattfinden,
noch Ansprachengehalten, noch Beschlüsse gefaßt werden.

Ich werde also bei jeder Wahl, welche vorzunehmenist, erklären, wann die Wahl beginnt
und wann dieselbe geschlossenist, so daß vorher das Nöthige gesagt werden kann. Sodann habe
ich zu §. 4 des Wahlreglements zu bemerken, daß

die Wähler in der Reihenfolge, in welcher sie in der Wählerliste verzeichnet sind,
aufgerufen werden. Unsere Wählerliste liegt alphabetisch vor.

e
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Sind Sie danüt einverstanden, daß wir bei dein Aufruf mit ^ beginnen, sodaß dann
die Stimmzettel einzeln abgegebenwerden? (Zustimmung.)

Es erfolgt kein Widerspruch,ich constatire Ihr Einverständnis;. Nun habe ich nach dein
Gesetz aus der Zahl der Wahlvorstandsmitglicdereinen Protokollführer zu ernennen. Ich beehre
mich, Herrn Abgeordneten Vroich mit dein Amt des Protokollführers zu betraueu. — Wir
würden lllfo nunmehr zunächst in die Wahl des Vorsitzenden des Prouinzial-Nusschusseseintreten.

Wünscht Jemand vor dem Eintritt in den Wahlakt das Wort? (Pause) Wenn das
also nicht der Fall ist, dann würde ich annehmen, daß Sie die Abstimmungper Stimmzettel
vorzunehmenbelieben. (Zustimmung.) Es erfolgt kein Widerspruch.

Dann bitte ich die Herren, die Stimmzettel zu beschreiben, und ersuche nur die Stimm¬
zettel zu gebrauchen,die Ihnen vorgelegt, damit alle Stimmzettel gleich sind, Die Stimmzettel
liegen in jedem Pulte. — Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterAdams: Ich glaube, meine Herren, daß die eben an die Vcrfammlung
gestellte Frage des Herrn Vorsitzenden nicht vollständigverstandenist, sonst würde sich wohl eine
Diskussion darüber erhoben haben, daß wir sämmtliche Wahleil per Stimmzettel vornehmen.
(Zuruf: Nur diese!)

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich habe mich vielleichtnicht ganz deutlich ausgedrückt.
Es handelt sich hier um Nummcro 2 der Tagesordnung, um die Wahl des Vorsitzendendes
Provinzial-Ausschusses. Ich würde also zu jeder Wahl, die wir vorzunehmen haben, eine
Diskussion eröffnen. — Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterAdams: Ich wollte, meine Herren, im Allgemeinenzu den Wahlen, die
wir vorzunehmen haben, zur Geschäftsordnung den Vorschlag machen, daß wir diejenigen, bei
denen kein anderer Name genannt wird, per Akklamationannehmen, daß wir aber in denjenigen
Fällen, wo Widersprucherfolgt und ein anderer Name genannt wird, die Wahl per Stimmzettel
thätigen. Wir würden sonst eine ganz geraume Zeit mit der Wahl verlieren und zu ganz end¬
losen Abstimmungen kommen. Da die Bestimmung des Wahlreglemeuts eine Wahl per Akklamation
zuläßt, so glaube ich, daß wir davon auch Gebrauch machensollen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Zweigert hat das Wort zur
Geschäftsordnuug.

AbgeordneterZweigert: Meine Herren! Ich bin der Ansicht, daß die eben von dem
Herrn AbgeordnetenAdams gesprochenen Worte gesetzlichdurchaus unzulässig sind. Nach den aus
dem Gesetz gemachtenMittheilungen des Herrn Vorsitzendendürfen während der Wahlhandlung
keine Diskussionenstattfinden. Die Wahlhandlung hat in dein Moment begonnen, wo der Herr
Vorsitzende das Wahlreglement verlesen hat. (Widerspruch) Von diesem Augenblick dürfen keine
anderen Erklärungen mehr abgegeben werden, als etwa die Worte: „Ich beantrage Wahl per
Akklamation" oder die Worte: „Ich erhebe Widerspruch". Etwas Weiteres ist durchaus
unzulässig.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Ianßen hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterIanßen: Ich glaube, daß wir die Diskussion an dieser Stelle unserer
Verhandlung nicht weiter zu führen brauchen. Der Vorschlag des verehrten Herrn Vorsitzenden
ging dahin, zunächst in die Wahl des Vorsitzendendes Provinzial-Ausschusseseinzutreten; es
entsprichtdas ja auch unserer Tagesordnung. Wenn wir diese Wahl vorgenommenhaben, würden
wir in den zweiten Wahlakt eintrete,: uud erst da konnte sich die Frage erheben, inwieweit eine
Diskussionüber den beregten Punkt im engen Nahmen der Geschäftsordnung noch zulässig ist,
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Verzeihen Sie, meine Herren, wenn ich nochmal auf das
zurückkomme, was Herr Abgeordneter Iweigert gesagt hat. Nach meiner Ansicht kommt es darauf
an, in welcher Weise die Vorschlägezu den Wahlen gemachtsind. Die Vorschlägeliegen Ihnen
vor und da bedingt jeder einzelne Vorschlag eine einzelne Wahlhandlung. Ich nehme an, daß
der hohe Landtag mich davon entbindet, bei jeder einzelnen Wahlhandlung das ganze Wahl¬
reglement nochmals zu verlesen. (Zustimmung.) Ich habe das also ein für alle Mal gethan und
ich mochte bitten, daß der hohe Landtag constatirt, daß ich davon entbunden bin, bei jeder einzelnen
Wahl das ganze Wahlreglement zn verlesen. (Zustimmung.) Ich werde jeden einzelnen Wahlakt
bestimmen, wann er beginnt, so daß vorher die Diskussion stattfinden kann. — Der Herr Ab¬
geordneteAdams hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich glaube, daß wir es nicht mit so vielen
Wahlakten zu thun haben, sondern nur mit einem einzigen, in welchem 155 Personen und deren
Stellvertreter zu wählen sind. (Sehr richtig!) Meine Ansicht in dieser Sache deckt sich voll¬
ständig mit dem, was Herr AbgeordneterZweigert gesagt hat. Es genügt vollständig, wenn bei
jeder einzelnenWahlhandlung gesagt wird: „Ich schlage Wahl per Akklamationvor" und: „ich
protestire gegen die Wahl per Akklamation". In diesem letzteren Falle muß alsdann per Stimm¬
zettel abgestimmtwerden. Das ist genau das, was ich wollte, damit nur nicht gezwungensind,
jede einzelne Wahl per Stimmzettel vorzunehmen, sondern daß dies nur in den Fällen geschieht
in denen gegen die Wahl per AkklamationWidersprucherfolgt.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteZweigert hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterZweigert: Meine Herren! Ich bedauere recht fehr, daß ich Ihre Zeit in
Anspruch nehmen muh, allein bei der prinzipiellen Bedeutung und der praktischenWichtigkeit
dieser Frage, kann ich doch nicht umhin, den Ausführungen des Herrn Vorsitzendenzu wider¬
sprechen. Wir haben es hier mit drei Wahlen zu thun. Der erste Wahlakt betrifft die Wahl
des Vorsitzendendes Provinzial-Ausschusses,der zweite Wahlakt die Wahl von 13 Mitgliedern
und deren Stellvertreter zum Provinzial-Ausschuß, und der dritte Wahlakt die Wahl des Stell¬
vertreters des Vorsitzenden des Provinzial-Ausschusses. Meine Herren! Daß ich recht habe, wird
ganz eklatant dadurch bestätigt, daß kein Mensch etwas darin finden würde, wenn ich vorschlüge,
die ganze Vorschlagslistezu acceptiren. Das ist ein deutlicherBeweis dafür, daß wir es nicht
mit einem einzigen Wahlakt, sondernmit drei Wahlakten zu thun haben. Wenn der erste Wahlakt
gethätigt ist und der Herr Vorsitzende zum dritten Punkt der Tagesordnung, zur Wahl der Mit¬
glieder des Ausschusses übergeht, so muß meines Trachtens das ganze Wahlreglement noch mal
verlesen werden. (Oh oh!) Nicht bei allen 13 Wahlen, wohl aber bei jedem einzelnen Wahlakte.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteLindemann hat das Wort.
AbgeordneterLindemann: Meine geehrten Herren! Materiell bin ich durchaus mit der

Frage, die Herr AbgeordneterZweigert angeregt hat, einverstanden, aber ich glaube, daß eine
Erörterung über diese Frage gar nicht nöthig ist, denn es ist lediglich Aufgabe des Herrn Vor¬
sitzenden, dafür zu forgen, daß die Bestimmungen des Wahlreglements nach seiner besten Ueber¬
zeugung beachtet werden. Wir können ihn nicht davon dispensiren, und sind auch nicht in der
Lage, unrichtige Handlungen durch unseren Beschluß zu legalisiren. Es ist ja durchaus nicht
nöthig, daß sämmtlicheWahlen durch Stimmzettel vorgenommenwerden, und wir sind wohl alle
darüber einig, daß nicht sämmtlicheWahlen durch Stimmzettel gethätigt werden sollen es werden
gewiß Vorschlageauf Attlamationswahl eingehen. Es findet sich das später bei jedem einzelnen
Wahlakt. Wenn wir so verfahren, dann kommen wir auch weiter.

20
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Dr. Muth hat das Wort zur
Geschäftsordnung. (Rufe: Schluß.)

AbgeordneterDr. Muth: Ich meine, meine Herren, es handelt sich hier nicht um eine
bedeutungsloseFormalität. Ich glaube allerdings, daß wir so penibel wie möglich sein müssen,
denn wir sind nicht souuerain und es könnte später leicht die Wahl angefochten werden. Ich
möchte mir daher erlauben, Ihnen einen Vermittelungsvorschlagzu machen (Erneute Rufe:
Schluß.) Wir haben drei Wahlakte vorzunehmen:

1. Wahl des Vorsitzenden.
2. Wahl von 13 Mitgliedern und deren Stellvertreter.
3. Wahl des Stellvertreters des Vorsitzenden des Provinzial-Ausschusses.
Die erste Wahl, also die Wahl des Vorsitzenden, ist eine sehr bedeutendeHandlung und

das Gesetz sagt ausdrücklich: „Der Vorsitzendemuß gewählt werden." Eine Verbindung mit
anderen Dingen, wie sie von Herrn AbgeordnetenZweigert für zulässig erachtet worden ist, halte
ich nicht für angängig. Das Gesetz schreibt nun nicht vor, daß die 13 Mitglieder des Aus¬
schusses und deren Stellvertreter in einem Wahlakt gewühlt werden sollen. Wir bestimmen jeden
einzelnen Wahlakt und die von uns provisorischangenommene Geschäftsordnungläßt nur bei den
Schriftführerwahlen eine Listenwahl zu. (Wiederholte Ruft: Schluß. Große Unruhe, Glocke
des Vorsitzenden.) Es hangt ganz von uns ab, zu sagen, wie wir wählen wollen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort zur Ge»
schäftsordnung.

Abgeordneter Adams: Meine Bemerkungen sind durch die Ausführungen des Herrn
OberbürgermeistersLindemann eigentlich erledigt. Wir haben es zunächst mit der Wahl des
Vorsitzenden des Provinzial-Ausschusseszu thun und da ist allgemein angenommen,daß diese Wahl
per Stimmzettel vorgenommenwird. (Rufe: Schluß.)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Sie haben zum Schluß gerufen, aber ich
muh Ihnen doch noch etwas fagen. Ich werde also nachher bei jedem separaten Wahlakt das
ganze Wahlreglement verlesen, (Lebhafter Widerspruch)dann fällt jedes Bedenkenfort. — Meine
Herren! Wenn Sie die Stimmzettel geschrieben haben, dann würde ich nunmehr durch den Herrn
Schriftführer zu meiner Linken den Namensaufruf beginnen lassen. Die Herren haben dann in
der Reihenfolge,wie sie genannt werden, an die Wahlurne zu treten und den Stimmzettel hinein¬
zuwerfen. — Der Herr Abgeordnete Freiherr von Geyr - Schweppenburg hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiher von Geur-Schwepvenburg: Ich wollte mir nur die Frage
erlauben, ob es genügt, wenn der Name mit Bleistift geschrieben wird.

VorsitzenderFürst zu Wied: Das genügt vollständig, nur muß der Name deutlich
geschriebensein. Ich bitte nunmehr den Herrn Schriftführer von Hagen, mit dem Namens¬
aufruf zu beginnen.

Schriftführer von Hagen: (verliest die Liste der Abgeordneten,worauf diefclbenan die
Urne treten und den Zettel hineinwerfen).

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich frage, ob Alle ihre Stimmzettel
abgegeben,ob vielleicht während des Wahlaktes noch Jemand eingetreten ist, dessen Name schon
aufgerufen war? (Paufe.) Ich constatire, daß das nicht der Fall ist, dann erkläre ich das
Scrutinium für gefchlosfen. Nach dem Namensaufruf sind 132 Mitglieder anwesend, es fehlen
alfo ?. Ich werde jetzt die Stimmzettel zählen. (Geschieht. (Dietze: Ist gar nicht nöthig.)



155

Meine Herren! Der Wahlvorstand constaürt, daß 132 Mitglieder gestimmt haben, daß
aber in der Wahlurne 133 Stimmzettel liegen, er constaürt aber gleichzeitig ferner, daß eins der
Mitglieder sich beim Zusammenfalten der Zettel vergriffen hat, daß der weiße an dem beschriebenen
Zettel klebte, daß alfo der weihe Zettel entschieden nicht hinein gehört. Derselbe würde also von
der Zahl abzuziehensein. Es bleibt also, wie ich gesagt habe, dabei, daß 132 Stimmende
anwesend sind. Sie sehen also, daß das Zahlen der Zettel doch Zweck hat.

Abgeordneter Dietze: Dem gegenüber constatire ich nach §. 5 des Wcchlreglemcnts:
Sind leine Stimmen mehr abzugeben. . .

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich bitte, keine Geschaftsordnungsdebatte,es wird jetzt
nichts gesprochen, denn wir sind in der Abstimmung.

AbgeordneterDietze: Zur Geschäftsordnungkann Jeder sprechen.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich bestreitedas. — Es sind 132 Zettel abgegeben, die

absolute Majorität rst also 67. Der Vorsitzendehat nach dem Wahlreglement die Verpflichtung,
die Stimmzettel einzeln zu verlesenund der Protokollführer hat dann jedesmal laut die betreffende
Zahl zu nennen. (Der Vorsitzende entnimmt die Zettel der Urne und verlieft die darauf ver¬
zeichneten Namen.)

Ich constatirenun, daß 133 Zettel vorhanden waren und habe mir erlaubt, vorhin schon
zu erklären, daß der eine Zettel nach der einstimmigenAnsicht des Wahlvorstandes aus Versehen
hineingekommen ist. Von den 132 Zetteln waren 2 unbeschrieben,welche also abzuziehensind.
(Widerspruch.) Weiße Zettel sind ungültig und werden abgezogen Die absolute Majorität von
130 ist 66. (Zuruf: Das ist ein Irrthum.) Bitte sehr, nicht beschriebeneZettel gelten als nicht
abgegeben. Ich habe also von 180 die Majorität zu berechnen und die beträgt 66; es ist das
also kein Irrthum.

Von den 130 abgegebenengültigen Stimmen haben erhalten: Freiherr von Solemacher-
Antweiler 74 Stimmen, Graf von Beissel-Gymnich55 Stimmen und OberbürgermeisterBecker
(Köln) 1 Stimme. Also hiernach hat Herr AbgeordneterFreiherr von Solemacher-Antweilerdie
absolute Majorität erhalten und erkläre ich denselbenhiermit für gewählt. Ich frage ihn, ob er
die Wahl annimmt?

AbgeordneterFreiherr von Solemacher-Autweiler: Meine Herren! Tiefbewegt stehe
ich vor Ihnen. Nachdemich 26 Jahre dem ständischen Provinzial-Landtage, sowie dem Provinzial-
Verwllltungsrathe seit seinem 17jährigen Bestehen angehört habe, davon seit Beginn des letzten
Dezenniums durch die Gnade Seiner Majestät des Kaisers und Königs und durch das Vertrauen
der KöniglichenStaatsregicrung in die zweithöchste Ehrenstelle berufen, so trägt Ihre heutige
Wahl den Charakter der Anerkennung,daß meine gleich mir gewähltenMitbürger mein Arbeiten
und Wirken als ein nicht ganz unersprießlichesbetrachten.

Wenn ich auch nicht das stolze Bewußtsein haben kann und darf, wie die in den letzten
Tagen gewähltenHerren, einstimmigden Ausdruck Ihres Vertrauens erhalten zu haben, fo müssen
Sie mir doch erlauben, meine Herren, daß jetzt, nach gethätigter Wahl, ich mich nicht als von
einer Majorität des Landtages gewählt betrachte, sondern als den Erwählten des Rheinischen
Prouinzial-Landtages. Ich will damit nur sagen, daß es für mich keine Parteien und keine
Parteiungen giebt, sondern daß ich mit gleicher UnparteilichkeitAllen dienen und Allen entgegen¬
komme und das, was mir am Abend meines Lebens an Arbeitskraft geblieben, allerdings durch
langjährige Erfahrung vermehrt, zum Segen unserer herrlichenHeimathsprouinz und aller ihrer
Bewohner aufwenden will. — Manche trüben Stunden der letzten Jahre sind für mich vergessen

20*



156

und ich gebe hier vor Ihnen das Gelöbniß, in meiner Amtsführung keine Parteien, weder religiöser
noch politischerArt zu kennen, sondern mit Ihnen Allen und jedem Einzelnen von Ihnen gleich
freudig zusammenwirkenzu wollen. Empfangen Sie, meine Herren, dieses Versprechen eines
Mannes, der ja seine Schroffheitenhat, dem aber als höchste Ziele in seinem ganzen Leben vor¬
geschwebt haben: Ehre und Wahrhaftigkeit! Dankerfüllten Herzens nehme ich hiermit die Wahl
an. (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Der erste Wahlakt wäre gethätigt. Ich
frage nun, ob zu der dritten Nummer der Tagesordnung: Wahl von 13 Mitgliedern und
13 Stellvertretern zum Provinzial-Ausfchuß, etwas von den Mitgliedern zu bemerken
ist. — Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.

AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Als Ihr Beauftragter aus einer anderen
Versammlung habe ich die Vorschlagsliste einem jeden Mitgliede zustellen lassen; ich hoffe
wenigstens, daß jeder Einzelne eine solche erhalten hat. Ich habe weiter den Auftrag bekommen,
mitzutheilen, daß Herr Abgeordneter Melbeck zur Vermeidung von Unzutriiglichtciten auf die
Kandidatur verzichtet. (Oho!) Nach dem Gange der Verhandlungen, welche unter meinem Vorsitz
stattgefunden haben, tritt nunmehr an Stelle dieser Kandidatur die Kandidatur des Herrn Abge¬
ordneten Freiherrn von Loe. (Widerspruch.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Herr AbgeordneterBroich hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

Abgeordneter Broich: Meine Herren! Ich möchte auch zu der Vorschlagsliste einen
anderen Vorschlag machen. Die Mitglieder der verschiedenen Regierungsbezirkesind aufgefordert
worden, Vorschlägehierher gelangen zu lassen und es sind von dem RegierungsbezirkAachendie
Herren AbgeordnetenIanhen und Pelzer vorgeschlagen. Diese beiden Herren sind insofern nicht
richtig vertheilt, als ein Vertreter des Landes — als den ich Herrn AbgeordnetenIanßen nicht
ansehe — nicht aufgestelltworden ist. Ich möchte mir deshalb einen anderen Vorschlag erlauben.
In erster Linie Herrn AbgeordnetenIanßen stehen zu lassen und als dessen Stellvertreter Herrn
AbgeordnetenIoerrissen zu nehmen, an Stelle des Herrn AbgeordnetenPelzer Herrn Abgeordneten
Grafen von Beissel und als dessen Stellvertreter Herrn AbgeordnetenSchlick. Es ist ja verboten,
über die Personenfrage zu diskutiren. Ich sage deshalb nur, daß Herr Ianhen kein Vertreter
des Landes ist und besondersder Eifel. Die Eifel macht aber einen großen Theil des Regierungs¬
bezirks Aachenaus.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr-Schwevvenbura
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterFreiherr von Geyr-Schwevpenburg: Ich muß da denn doch gegen diese
Ausführung des Herrn AbgeordnetenBroich erwidern, daß wir doch in unserer Versammlung,
die vollzählig von den Mitgliedern des Regierungsbezirks Aachen besucht war, uns über die
Kandidaten geeinigt hätten und wir können verlangen, daß man unsere Vorschlägeebenso berück¬
sichtigt, wie die der anderen Regierungsbezirke.

Zur Geschäftsordnungmöchte ich weiter bemerken,daß die Mitglieder des Landtags eine
Voruersammlung abgehalten haben, in der sich dieselben,einestheils um die Wahl zu erleichtern,
anderntheils um allen Theilen der Provinz gerecht zu werden, dahin geeinigt haben, daß jeder
Regierungsbezirkfür'sich seine Kandidaten bestimmensolle und das Eomvromiß ist weiter selbst¬
verständlich dahin gegangen, daß die anderen Regierungsbezirkediese in Vorschlag gebrachten
Kandldaten auch accevtirenwürden.
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Es fordert dann weiter die Gerechtigkeit,daß bei der Wahl ein bestimmterModus ein¬
gehalten werde. Bei früheren derartigen Wahlen wurden die Regierungsbezirkedem Alphabet
nach geordnet und ich glaube, daß es am besten wäre, diese Ordnung auch jetzt einzuhalten.
Sollte das nicht beliebt werden, dann schlage ich vor, das Loos entscheidenzu lassen, wie die
Reihenfolgeder Regierungsbezirkebei der Wahl sein soll.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich weih gar nicht, weshalb wir eigentlichgestern zusammen

gewesen sind, wenn heute schon wieder Aenderungen in Bezug auf einzelne Regierungsbezirke
vorgenommen werden sollen. Ich beantrage, an den gestrigen Vorschlägen festzuhaltenund sämmt¬
liche Mitglieder auf einmal zu wählen, nicht nach Regierungsbezirken,was im Gesetz auch gar
nicht vorgesehen ist. Meines Wissens hat Herr Abgeordneter Melbeck nicht erklärt, auf eine Wahl
zu verzichten, sondern hat die Entscheidung dem hohen Hause anheimgestellt,aber sich bereit erklärt,
eine Wahl anzunehmen,wenn er gewählt würde.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Herr AbgeordneterBroich hat das Wort.
AbgeordneterBroich: Ich möchte dem Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Geur gegen¬

über bemerke», daß in der Versammlung der Aachener man sich nicht über die vorzuschlagenden
Herren geeinigt hat, sondern man hat die Mitglieder durch Stimmenmehrheit festgestellt. Der
geehrte Herr Vorredner wird sich erinnern, daß ich speziell noch einen andern Vorschlaggemacht
habe, den ich mir heute im Plenum zu wiederholenerlaubte.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Herr AbgeordneterScheidt hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterScheidt: Ich bin darüber im Zweifel, ob die bisherige Diskussion sich im
Rahmen des Gesetzes bewegt und zulässig ist. (Rufe: Gewiß!) Ich möchte mir den Vorschlag
zu machen erlauben, daß wir über die einzelnen Mitglieder, sowie sie in der Liste stehen, per
Akklamationabstimmen. Ich befürchte, daß für eine en bloo-Annahme die Zustimmung nicht
erfolgt. Das Praktischsteist, daß wir per Akkamationwählen, und in dem Falle, wo gegen die¬
selbe Widersprucherfolgt, zur Stimmzcttelwahl übergehen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr-Schwepvenburg
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiherr von Gevr-Schweppenburg: Ich möchte dem Herrn Abge¬
ordneten Broich denn doch erwiedern, daß soviel ich mich erinnere, Herr AbgeordneterBroich mit
feinem Vorschlag allein geblieben ist, daß überhaupt, wenn eine solche Vorwahl vorgenommen
wird Einstimmigkeitin den seltenstenFällen zu erzielen ist. Die Mehrheit muß eben entscheiden
und der muß man sich fügen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Bloem hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

Abgeordneter Bloem: Meine Herren! Ich erhebe denn doch gegen die Wahl per
AkklamationWiderspruchund bitte Sie, die gesummtenWahlen in einem Wahlakt durch Stimm¬
zettel vorzunehmen. Es ist das zulässigund wir werden dann bald damit fertig. Sollten einige
der Herren andere Personen wählen wollen, als die vorgeschlagenen,dann könnten dieselben ja
eine Aenderung der Stimmzettel vornehmen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Graf und Marquis von Hoens-
broech hat das Wort zur Geschäftsordnung.
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Abgeordneter Graf und Marquis von Hoensbroech: Meine Herren! Ich habe nach
der Bemerkung des Herrn AbgeordnetenFriederichs annehmen zu müssen geglaubt, daß es still¬
schweigendes Uebereinkommen sei, an Stelle des Herrn Abgeordneten Melbeck, Herrn Abgeordneten
Freihcrrn von Loe zu setzen und daß dieses unter Zustimmung des Herrn AbgeordnetenMelbeck
geschehen sei. Ich höre jetzt von den: Herrn AbgeordnetenCourth, daß dieses keineswegsder
Fall, sondern daß der AbgeordneteMelbeck keineswegs auf seine Wahl Verzicht geleistet hat.
Ich möchte nun zur Orientirung aller Herren hinzufügen, daß für den RegierungsbezirkDüsseldorf
die Verkeilung des ländlichen Grundbesitzesfo ist, daß die linke Seite des Rheines, also diejenige,
in der der Schwerpunkt des Grundbesitzesim RegierungsbezirkDüsseldorf bei Weitem liegt, keine
einzigeVertretung hat, fondern, daß die ganze Landwirthschaft des RegierungsbezirksDüsseldorf
von einem Herrn, der in der Stadt Düsseldorf wohnt, vertreten werden soll und von einem
andern Herrn, der seine Wohnung eine halbe Stunde von Düsseldorf entfernt hat. Das sollen
nun nach dein Vorschlagedie Vertreter des Regierungsbezirkssein. Ich habe mich gefreut, als
ich den Vorfchlag des Herrn AbgeordnetenFriederichs vernahm, höre aber zu meinem Bedauern,
daß derselbenicht durchgehen soll.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Scheidt hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterScheidt: Ich verzichte.
VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Vreuer hat das Wort zur

Geschäftsordnung.
AbgeordneterBreu er: Meine Herren! Ich möchte an das, was der Herr Vorredner

gefagt hat, anfchließen und dem hohen Hause empfehlen,daß wir ebenfo, wie bei der Stimmzettel-
Abstimmungauch jetzt alphabetisch mit den einzelnenBezirken vorgehen. Ich möchte ferner an
das anfchließen,was Herr Abgeordneter Freiherr von Gevr angedeutethat und halte aus besonderen
Gründen es als richtig, nach dem Alphabet vorzugehen. Ich möchte besondersdem hohen Hause
empfehlen,selbst auf die Gefahr hin, daß es eine lange Arbeit werden wird, sämmtlicheWahlen
per Stimmzettel vorzunehmen. (Große Unruhe.)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Pflug hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterPflug: Ich habe gehört, daß Herr AbgeordneterMelbeck nicht gewählt
werden soll. Ich möchte mir aber erlauben, darauf aufmerkfam zu machen,daß Herr Abgeordneter
Melbeck Sektionschefdes landwirthfchaftlichenVereins ist. Er ist mit allen Angelegenheitender
Landwirthschafteng verknüpft und hat dieselben stets und nach allen Richtungen hin vertreten.
Es liegt deshalb keine Veranlassung vor, ihn nicht zu wählen, wie der Herr AbgeordneteGraf
von Hoensbroech vorschlug.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Graf von Beissel hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Graf von Beiffel: Ich wollte nur meiner Verwunderung darüber Aus¬
druck geben, daß Herr AbgeordneterFreiherr von Genr-Schweppenburg gegen den Vorschlagdes
Herrn Grafen von Hoensbroechnichts einzuwenden hat, während er den Vorschlag des Herrn
AbgeordnetenBroich auf das Heftigstebekämpfte. (Freiherr von Genr-Schweppenburg: Ich bitte
denn doch ums Wort.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Melbeck hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.
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AbgeordneterMelbeck: Meine Herren! Es ist mir peinlich, daß meine Person Gegen¬
stand einer Erörterung gewordenist. Ob eine solche Verhandlung geschäftsordnungsmähigzulässig
ist, weiß ich nicht. (Zuruf: Doch!) Ich mochte nur bemerken, daß mir mitgetheilt wurde, es
würde eine große Unzuträglichkeit,eine große Mißstimmung entstehen,wenn die Vertheilung, wie
sie in Beziehung auf den Regierungsbezirk Düsseldorf stattgefunden, aufrecht erhalten würde.
Darauf habe ich erklärt, ich als Mann des Friedens würde, um den Frieden herbeizuführenresp,
um ihn zu erhalten, auf die Kandidatur, die ich nicht angestrebthabe, sondern die mir angeboten
ist, verzichte. Das ist die ganze Sache.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Graf und Marquis von Hoens-
broech hat das Wort.

AbgeordneterGraf und Marquis vonHoensbroech: Ich glaube doch ziemlich deutlich
mich ausgedrückt und laut gesprochenzu haben. Der Herr Vorredner, ich glaube der Herr
AbgeordnetePflug, hat behauptet, ich hätte gesagt, der Herr Abgeordnete Melbeck sei kein Grund¬
besitzer. Ich habe aber, und darin werden mir alle Herren Recht geben, von den Eigenschaften
des Herrn mit keiner Silbe gesprochen. (Zustimmung.) Ich habe nur gesagt, wenn die Vor¬
schlagsliste durchgeht, dann ist das Verhältniß so, daß der Grundbesitz im Regierungsbezirk
Düsseldorf von einem Herrn der Stadt Düsseldorf vertreten wird, und von einem anderen, welcher
in deren Nähe wohnt.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterCourth: Meine Herren! Ich wollte meinen Antrag aufrecht erhalten, daß
wir über die sämmtlichenMitglieder und deren Stellvertreter in einen: Mahlgange abstimmen.
Nach Ncgierungs-Bezirkenabzustimmen,halte ich für durchaus ungesetzlich.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr-Schweppenburg
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterFreiherr von Geyr-Schweppenburg: Ich begreife nicht,wieHerr Abgeord¬
neter Graf von Beissel mir einen solchen Vorwurf machenkann, wie er eben gethan hat. Ich
kümmeremich nur um meinen Regierungsbezirkund nicht um den RegierungsbezirkDüsfeldorf.
Ich überlassedas den Herren des Regierungsbezirks Düsseldorf! Wie sie sich geeinigt haben,
das wird sich herausstellenund so werde ich wählen,

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Broich hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterBroich: Ich muß trotz der Gegenbemerkungbei meinem Vorschlage ver¬
bleiben. Wenn man die verschiedenen Herren, die in der Liste stehen, nach den verschiedenen
Regierungsbezirkenbetrachtet,so wird man finden, daß überall die Städte, die Industrie und das
Land vertreten sind. Nur im RegierungsbezirkAachen lind die Städte vertreten und zwar durch
zwei Herren, die ihrem ganzen Wesen und ihrer ganzen Bildung nach nach Aachen und Burtscheid
hingehören. Wenn das nicht unbillig erscheint, dann weiß ich es nicht Ich habe nicht bloß
das Recht, sondern auch die Pflicht, hier Widerspruch zu erheben und schlage hier nochmals
Herrn Abgeordneten Ianßen und als dessen Stellvertreter Herrn AbgeordnetenIoerrisscn, in
zweiter Linie Herrn AbgeordnetenGrafen Beissel und als dessen Stellvertreter Herrn Abgeord¬
neten Schlick vor.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Scheidt hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.
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AbgeordneterScheidt: Ich möchte aussprechen, daß ich es nicht für zulässig halte, in
einein Wahlgang sämmtliche Mitglieder per Stimmzettel zu wählen. Es kommt dadurch ein ganz
verkehrtesBild der Wahl zum Vorschein; ich will dies a» eiuem Beispiele illustriren. Nehmen
wir an, es sollen 7 Personen 2 Abgeordnete wählen, dann entfallen 4 Stimmen auf den einen
Kandidaten und in zweiter Linie zersplittern sich die Stimmen auf den zweiten Kandidaten und
die übrigen 3 Stimmen auf die beiden anderen Kandidaten. Dann haben die einen 5 und der
andere nnr 4 Stimmen, wogegen der eine die absoluteMajorität hat, indem 4 Personen für ihn
gestimmthaben.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat das Wort.
AbgeordneterDr. Muth: Ich fasse die Erklärung des Herrn AbgeordnetenMelbeck so

ans, daß er eine Wahl annimmt, wenn er gewählt wird. Wie er auf dieselbe verzichtenkann
im Interesse des Friedens, verstehe ich nicht recht.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnetevon Beulwitz hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Veulwitz: Ich mochte mir erlauben, wenn der Antrag, die vor¬
liegenden Herren per Akklamationzu wählen, angenommen werden follte und wenn das znläfsig
ist, vorzuschlagen,folgendermaßenzu verfahren: Daß wir alle diejenigenRegierungsbezirke,gegen
deren Vorschlagslisteein Widerspruch nicht erfolgt, per Akklamation wählen möchten, daß aber
bei den Regierungsbezirken,gegen deren Vorschläge Widerspruch erhoben ist, durch Stimmzettel
abgestimmtwird.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Wengen-Wulffenhat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Wengen-Wulffen: Ich möchte nur dem Herrn Abgeordneten
Nroich gegenüber constatiren, daß sich die Vertreter des RegierungsbezirksAachen auf die beiden
Herren AbgeordnetenIcmßen nnd Pelzer fast einstimmiggeeinigt haben. Die sämmtlichen Herren
bis auf 2 oder 3 stimmten der Liste zu und die 2 disscntirendenStimmen lauteten nicht auf
den Namen des Herrn AbgeordnetenGrafen Veissel.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteGraf von Veissel hat das Wort
zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Graf von Beissel: Ich wollte nur bemerken, daß die Vertreter des
RegierungsbezirksAachen nicht vollzählig vertreten waren.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Eckertz hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Eckertz: Meine Herren! Ich schließe mich dem Antrage des Herrn
Abgeordnetenvon Veulwitz vollständig an. Ich möchte denselben insofern erweitert sehen, daß
nicht nach Regierungsbezirken, sondern über die einzelnen Namen per Akklamation abgestimmt
wird. Im Falle Widerspruch erfolgt, wird zur Stimmzettelwahl gefchritten.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Geyr-Schweppenburg
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiherr von Geyr-Schweppenburg: Ich wollte nur dem Herrn
AbgeordnetenVroich erwidern, daß die Herren nach reiflicherUeberlegungvorgefchlagensind. Es
war in der Versammlung der Grundbesitzvorwiegend vertreten und vollständig mit mir einver¬
standen — ich weih nicht, ob Herr AbgeordneterNroich auch Grundbesitzerist — mit Ausnahme
des Herrn Abgeordnete»Broich. Ich möchte nochmals auf den eben von Herrn Abgeordneten
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Eckerh gemachten Vorschlagzurückkommen, der mir auch sympathischist, doch mochte ich dann,
daß bei der Wahl die Regierungsbezirkenach dem Alphabet geordnet werden.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnetevon Frühbuß hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterFrühbuß: Ich möchte denn doch Herrn Abgeordnetenvon Wulffen rekti-
fiziren. Derselbe sagte, daß Herr Abgeordneter Graf von Beissel nicht die beiden Stimmen
erhalten habe. Ich möchte bemerken, daß dieses doch der Fall ist. Ich bin derjenige gewesen,
der für Herrn AbgeordnetenGrafen von Vcissel gestimmt hat. Im Uebrigen möchte ich den
Vorschlag des Herrn Abgeordneten von Beulwitz für den RegierungsbezirkAachenzur Annahme
empfehlen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Zweigert hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterZweigert: Ich verzichte.
VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Vroich hat das Wort zur Geschäfts¬

ordnung.
AbgeordneterVroich: Ich möchte dem Herrn Abgeordnetenvon Geur erwidern, daß ich

jederzeitim Plenum mein abweichendes Votum geltend machen kann. Das Plenum mag dann
entscheiden, ob mein Vorschlagangenommenwird.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete von Wenge-Wulffen hat das
Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Wenge-Wulffen: Ich möchte mir die persönliche Bemerkung
erlauben, daß nach meiner Erinnerung in der Vcrsammluug der Name des Herrn Abgeordneten
Grafen von Beissel gar nicht genannt ist; wir waren in der Versammluug doch in der größten
Zahl vorhanden.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnetevon Hüvel (Essen) hat das Wort
zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Hüvel (Essen): Meine Herren! Ich möchte constatiren, daß der Herr
AbgeordneteCourth den Herrn AbgeordnetenMelbeck falsch interpretirt hat. Herr Abgeordneter
Melbeck hat mir gegenüber erklärt, daß er bedingungslos auf feine Kandidatur verzichtete,und
feine heutige Erklärung hat dies auch zu erkeunengegeben.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterCourth: Ich habe den Herrn Abgeordneten Melbeck nicht falsch verstanden,
wie er mir das auch bezeugen wird. Ich habe auch heute von ihm nur eine bedingte Verzicht¬
erklärung gehört.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es hat sich Niemand mehr zum Wort gemeldet. Ich
habe folgende Anträge zur Geschäftsordnunggehört. Zunächst derjenige:

„Daß die ganze Liste, wie sie uns vorliegt, per Stimmzettel behandeltwerden mühte."
Ich möchte dann meinerseits dazu bemerken, daß wir dann wahrscheinlichheute Abend

um 8 Uhr hier noch sitzen.
Dann habe ich den Vorschlaggehört, daß die Vertreter der drei ersten Bezirke, wie sie

in der Vorschlagslistevorgeschlagensind, per Akklamationgewählt werden sollen, und wenn sich
Widersprucherhebt, dann soll Stimmzettelwahl erfolgen. Es sollen dann ferner die beiden anderen
Regierungsbezirke,gegen welche sich Widersprucherhebt, behandelt werden,
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Der dritte Antrag geht dahin, daß in den Regierungsbezirkennach dem Alphabet abge¬
stimmt werden soll, — Der Herr AbgeordneteScheidt hat das Wort zur Geschäftsordnung,

AbgeordneterScheidt: Ich hatte den Antrag gestellt, dah über die einzelnen Personen,
wie sie der Reihenfolge nach genannt sind, die Wahl per Akklamationerfolgt. Das ermöglicht,
daß mich bei dem RegierungsbezirkDüsseldorf die ersten beiden Positionen per Akklamationvor¬
genommenwerden können.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich frage, ob die Herren Antragsteller ihre Anträge
aufrecht erhalten? Ich frage zunächst Herrn Abgeordneten Nrener, ob er seinen Antrag durch
Stimmzettel abstimmenzu lassen, aufrecht erhalten will.

AbgeordneterVreuer: Ich verzichte auf diesen Antrag, würde aber für den Bezirk, wo
Widerfpruch erfolgt, Stimmzettel««!)! vornehmen zn lassen bitten.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich frage Herrn Abgeordneten Courth, ob er seinen
Antrag aufrecht erhält.

Abgeordneter Courth: Ich halte meinen Antrag aufrecht. Es ist sehr wohl möglich,
auf einem Zettel die sämmtlichenWahlen vorzunehmen, es werden die Herren ja morgen über
die Wahl zum Prouinzial-Landtag berichten und danu erfahren, daß es wohl zulässig ist, die
Ramen auf eine Liste zu setzen. Das Oberverwaltnngsgcricht hat nach dieser Richtung hin
entschieden.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich möchte aber doch zu berücksichtigenbitten, daß es doch
gar nicht durchführbar ist, die 2l> Namen auf einen Zettel zu fchreiben.— Der Herr Abgeordnete
Scheidt hat das Wort zur Gefchäftsorduung.

AbgeordneterScheidt: Ich meine, eine solche Abstimmung schließt aus, daß Compromiß-
Kandidaten ernannt werden, weil gerade durch Anführung von Compromih-Kandidaten ein ganz
verkehrtes Bild zum Vorscheinkommt; es kann die Majorität der Minorität unterliegen, weil sich
die Stimmen dann zu sehr zersplittern.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteMichels hat das Wort zur Ge¬
schäftsordnung.

AbgeordneterMichels: Die Vorschlagsliste aus den verschiedenenBezirken liegt uns
vor nnd es kann meiner Meinung nach keinem Bedenken unterliegen, daß wir zum Theil per
Akklamation abstimmen. Ich möchte daher den Vorschlag machen, daß die ersten neun Herren
per Akklamation gewählt werden, die übrigen vier aber, bei denen die Meinungen auseinander
gehen, per Stimmzettel. (Zustimmung.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeorduetevon Beulwitz hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Veulwitz: Ich schließe mich der Modifikation meines Antrages, wie
sie Herr AbgeordneterMichels vorgetragen hat, durchaus au.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich ziehe meinen Antrag zu Gunsten des Antrages Michels zurück.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Herr Abgeordneter Scheidt hat das Wort.
AbgeordneterScheidt: Ich erachte den Vorschlag für identifchmit dem meinigen und

ziehe deshalb meinen Antrag zurück.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteMichels hat das Wort.
AbgeordneterMichels: Ich möchte meinen Antrag dahin erweitern, daß es sich nicht

nur um die ersten 9 Mitglieder handelt, sondern auch um deren Stellvertreter.
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteEckertz hat das Wort.
AbgeordneterEckertz: Ich glaube denn doch, daß es richtiger wäre, wenn die einzelnen

Herren an der Hand der Vorschlagslisteper Akklamation gewählt würden. Wenn einer der
Herren gegen die Akklamationswahlist, dann muß eben Stimmzettelwahl erfolgen. Ich möchte
deshalb das hohe Haus bitten, zunächst die Akklamationswahlvorzunehmen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr-Schweppenburg
hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Geyr-Schweppenburg: Ich möchte zur Geschäftsordnung
bemerken, daß mein soeben gestellter Antrag, nach der alphabetischen Reihe der Regierungsbezirke
zu stimmen, gar nicht genannt worden ist.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich bitte um Entschuldigung,daß das von mir übersehen
worden ist. Der Antrag hat nur nicht schriftlich vorgelegen und deshalb ist es von mir über¬
sehen worden. — Der Herr Abgeordnrtc Scheidt hat das Wort.

AbgeordneterScheidt: Ich möchte bemerken, daß das, was der Herr Vorredner gesagt
hat, durchaus richtig ist. Erfolgt gegen den Vorschlag des Herrn Abgeordneten Michels, die
ersten 9 Herren durch Akklamationzu wählen, Widerspruch,dann ist der Vorschlag eben hinfällig.
In diesem Falle möchte ich dann beantragen, daß, falls nicht sn Kloo-Annahme erfolgt, wir
einzeln per Akklamationabstimmen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriedcrichs: Ich will keine lange Rede halten, sondern schlage nur den

Herrn AbgeordnetenSchmidt von Schwind vor.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Soweit sind wir noch nicht. Die Wahl ist noch nicht

eröffnet. — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort zur Geschäftsorduung.
Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich verzichte.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteHardt hat das Wort.
AbgeordneterHardt: Ich verzichte, nachdem Herr AbgeordneterFriederichs gesprochen hat.
VorsitzenderFürst zu Wied: Herr AbgeordneterBecker hat das Wort.
AbgeordneterBecker: Es ist hier verschiedentlich vorgeschlagen worden, die Wahl nach

Regierungsbezirkenvorzunehmen. Ich halte das nicht für vereinbar mit dem Gefetze, denn wir
haben mit den Regierungsbezirkenamtlich nichts zu thun. Wir haben einfach 13 Mitglieder des
Ausschusses und deren Stellvertreter zu wählen. Es giebt dafür nur 2 Wege, um einigermaßen
bequem zum Ziele zu gelangen: Entweder Sie folgen dein Antrage des Herrn Abgeordneten
Michels und wählen die 9 Mitglieder und deren Stellvertreter on dloo, und das ist nur möglich,
wenn kein Mitglied des Hauses protestirt. Ist das aber uicht möglich, wird eine Einigung nicht
erzielt dann bleibt eben weiter nichts übrig, als daß die einzelnenNamen verlesen werden und
daß dann darüber abgestimmtwird. Erfolgt dann Widerspruch, dann muß eben zur Stimm¬
zettelwahl gegriffen werden. (Sehr richtig!)

VorsitzenderFürst zu Wied: Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet. Der
Herr AbgeordneteEckeertz hat seinen Antrag zurückgezogen und es steht nur noch der Antrag
des Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Geyr zur Diskussion.

AbgeordneterFreiherr von Genr: Ich ziehe auch meinen Antrag zurück.
VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr-Schweppenburg

zieht ebenfalls feinen Antrag zurück und besteht somit nur noch der geschäftsorduungsmähige
Antrag des Herrn AbgeordnetenMichels. — Der Herr Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg
hat das Wort. ^
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Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg: Ich glaube, daß der Antrag des Herrn
Abgeordneten Becker dein Antrage des Herrn Abgeordneten Michels vorgeht und daß zuerst
darüber abgestimmt werden muß. Der Antrag des Herrn Michels will die Eintheilung nach
Regierungsbezirken beibehalten,während der Antrag Becker dieses nicht will. (LebhafterWiderspruch.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Die Fragestellung ist also folgende: Herr Abgeordneter
Michels hat beantragt, daß die 9 ersten, hier in der Liste stehenden Herren mit deren
Stellvertretern — wenn kein Widerspruch erfolgt — per Akklamation gewählt werden sollen.
Erfolgt dagegen Widerspruch, dann tritt der Antrag des Herrn AbgeordnetenBecker in Kraft,
der nach der Liste, wie sie hier vorliegt, abstimmen lassen will, daß also die Herren einzeln
aufgerufen werden; dann würde ich, wenn dieser Antrag durchgeht, dem Herrn Abgeordneten
Michels das Wort geben, sobald das Wahlreglement verlesen ist. Erfolgt hiergegen Widerspruch?
(Pause.) Es scheint nicht der Fall. Dann würde ich fragen, ob Widerspruchgegen den Antrag
des Herrn AbgeordnetenMichels erfolgt. — Der Herr Abgeordnete Lindemann hat das Wort.

AbgeordneterLindemann: Der Widerspruchist erst dann zu erklären, wenn die einzelnen
Wahlhandlungen vorgenommen werden sollen. Wenn der Herr Vorsitzende die Güte haben wollte,
die Wahlhandluugen zu eröffnen, dann würde sich das Weitere fchon finden.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.
AbgeordneterBecker: Es erübrigt nur noch, die Form zu erfüllen. Wenn Seine Durch¬

laucht die Güte hätten, die Diskussionzu schließen, dann könnten wir gleich in die Wahlhandlung
eintreten. Durchlauchtwerden von der Versammlung entbunden, das Wahlreglement nochmals
zu verlesen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Plettenberg hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Plettenberg: Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß
wir uns vorher über den Modus der Abstimmung einigen müssen. Nach dem Wahlreglement
ist die Wahl per Akklamationgestattet, doch verbietet dasselbe jede Diskussion.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der letzte Paragraph des Reglements lautet:
„Wahlen, welche auf dem Provinzial-Landtage vorzunehmensind, können auch durch
Akklamationstattfinden, sofern Niemand Widersprucherhebt."

Wir müssen uns vorher darüber einigen, ob ich nochmals das ganze Wahlreglement
verlesen soll. (Rufe: Nein, Nein!) — Der Herr Abgeordnete Lindemann hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterLindemann: Ich bitte Seine Durchlaucht nochmals, die Wahlhandlung
zu eröffnen. Wir haben uns ausgesprochenund es wird sich finden, wie die Wahl zu thätigen
ist. Nach Eröffnung der Wahlhandlung kann Jeder seine Erklärung abgeben.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Es ist alles sofort richtig, wenn wir dem zweiten Antrage Becker

folgen. Wenn wir jede einzelnePerfon aufrufen und wenn kein Widersprucherfolgt, ist die
Wahl per Akklamationausgesprochen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich schließe die Diskussionund wir treten in den Wahl¬
akt ein. (Bravo!) Der hohe Provinzial-Landtag hat mich davon entbunden, das Wahlreglement
nochmals vorzulesen. (Zustimmung!) Für die jetzige Wahlhandlung würden dieselben Herren
Protokollführer fuugircn. Im Uebrigen tritt alles so ein, wie ich bei der ersten Wahlhandlung
gesagt habe. — Der Herr AbgeordneteLindemann hat das Wort.
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AbgeordneterLindemann: Ich erlaube mir den formellen Antrag zu stellen, die ersten
neun Mitglieder und deren Stellvertreter durch Akklamationzu wählen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich frage die Versammlung, ob Widerspruch erfolgt.
(Paufe.) Ich constatire, daß kein Widerspruch erfolgt und bitte Sie, zum Zeichen dafür, daß
die ersten neun in der Liste vorgeschlagenenHerren und deren Stellvertreter durch Akklamation
gewählt werden sollen, sich von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ich constatire, daß die
Wahl einstimmigper Akklamationerfolgt ist.

Ich frage die 18 Herren, foweit sie hier anwesend sind, ob sie die Wahl annehmen?
(Die anwesendenHerren:

Schmidt von Schwind, Stellvertreter Noch,
Nels, „ Rautenstrauch,
Iustizrath Adams, „ Klein,
Reinhard, /, Peters,
Becker, // Heuser,
Eich, // Andreae,
Destr^e, ,/ von Sandt,
Dietze, „ de Greifs,
Lueg, „ Scheidt,

nehmen die Wahl an). — Der Herr Abgeordnetevon Hövel hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordnetervon Hövel (Essen): Ich möchte mir den Vorschlag erlauben, als nächstes

Mitglied den Herrn Landrath a. D. von Hofe und als dessen Stellvertreter Herrn Freiherrn
von Eerde und zwar per Akklamationzu wählen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich frage, ob Widerspruch erfolgt? (Ich erhebe Wider¬
spruch.) Es erfolgt also Widerspruchund schreiten wir in diesem Falle zur Wahl per Stimm¬
zettel. Ich schlage vor, Mitglied und Stellvertreter auf einem Zettel zu verzeichnen. (Widerspruch.) —
Der Herr AbgeordneteZweigert hat das Wort.

AbgeordneterZweigert: Ich glaube, daß ein Zweifel hierüber gar nicht erhoben werden
kann. Der Herr Präsident hat selbständigzu entscheiden und wenn er anordnet, daß die beiden
Namen auf einem Zettel zu verzeichnen sind, so hat Niemand Widerspruchzu erheben.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich danke dem Herrn AbgeordnetenZweigcrt sehr, daß
er für die Sache des Vorsitzendenfo energisch eingetreten ist, glaube aber doch, daß der hohe
Landtag hierüber selbständig zu entscheiden hat. — Der Herr Abgeordnete Freiherr von Solemacher-
Antweiler hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich glaube, es ist nur, wenn
ich recht verstanden habe, eine Meinungsverschiedenheitüber die Wahl des Stellvertreters. Es
ist durchaus uicht ausgeschlossen, daß der Stellvertreter durch Akklamation gewählt werden kann,
was ich hiermit beantragen möchte.

VorsitzenderFürst zu Wied: Wir wollen also die Wahl in der Reihenfolgeder Mit¬
glieder vornehmen. Ich bitte die Zettel zu beschreiben.

Der Wahlakt beginnt und ersuche ich den Herrn Protokollführer die Namen vorzulesen.
(Der Namensaufruf erfolgt, die Mitglieder geben ihre Stimme ab).

Ich frage, ob noch Mitglieder im Hanfe sind, welche ihre Stimme noch nicht abgegeben
haben, die während der Wahlhandlung hereingekommensind, und deren Namen schon verlesen
war. (Pause.) Es fcheint das nicht der Fall, dann schließe ich das Skrutinium. (Der Wahl¬
vorstand stellt das Resultat fest.)
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Meine Herren! Es sind 131 Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität beträgt
demnach66. Es haben Stimmen erhalten: der Herr AbgeordneteFreiherr von Loe 74, der
Herr AbgeordneteMelbeck 57, somit ist der Herr AbgeordneteFreiherr von Loö gewählt und ich
frage ihn, ob er die Wahl annimmt.

AbgeordneterFreiherr von Loö: Ich nehme die Wahl an.
VorsitzenderFürst zu Wied: Nachdem wir nunmehr den zehnten Herrn von unserer

Liste per Stimmzettel gewählt haben, ist für dessen Stellvertreter noch ein Mitglied zu wählen.
Der Herr AbgeordneteFreiherr von Solemacher hat Aktlamationswahl beantragt. Ich

frage, ob Widerspruchgegen diesen Vorschlag erfolgt. (Pause.) Ich constatire, daß kein Wider¬
spruch erfolgt und bitte diejenigen Herren, welche für die Wahl des Herrn Abgeordneten Freiherrn
von Eerde sind, sich von ihren Plätzen zu erheben. (Geschieht.) Ich constatire, daß Herr
AbgeordneterFreiherr von Eerde einstimmig gewählt ist; ich frage denselben, ob er die Wahl
annimmt.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich nehme die Wahl an.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Wir kommen nunmehr zum 11. Herrn. — Der Herr

AbgeordneteGraf und Marquis von Hoensbroechhat das Wort zur Geschäftsordnung.
AbgeordneterGraf und Marquis von Hoensbroech: Ich schlage vor, zunächst Herrn

Abgeordneten Lieven und demnächst als dessen Stellvertreter, Herrn Abgeordneten Schleß
zu wähle».

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich frage, ob Jemand Widerspruch gegen den Vorschlag
erhebt. (Pause). Es erfolgt kein Widerspruch, somit ist einstimmig die Akklamationswahlaus¬
gesprochenund bitte ich die Herren, sich zum Zeichen der Akklamation von ihren Plätzen zu
erheben. (Geschieht.) Ich constatire, daß Herr Lieven gewählt ist, und frage ihn, ob er die
Wahl annimmt.

Abgeordneter Lieven: Ich nehme die Wahl dankbar an.
VorsitzenderFürst zu Wied: Herr Abgeordneter Schieß: Nehmen Sie ebenfalls die

Wahl durch Akklamationan?
AbgeordneterSchleß: Ja.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteVroich hat das Wort.
AbgeordneterVroich: Ich beantrage, die noch zu wählenden Mitglieder 12 und 13

durch Stimmzettel zu wählen.
VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteLindemann hat das Wort.
Abgeordneter Lindemann: Ich glaube zunächst, daß hierüber kein Beschluß gefaßt

werden kann. Es ist das lediglich Sache des Wahlkommissars,ob der Stimmzettel mit 2 Namen,
also mit den Namen der zu Wählenden zu versehen ist. Allein ich halte es nicht für gut, wcnu
jedesmal das betreffendeMitglied und dessen Stellvertreter auf einen Zettel geschriebenwird.
Man kann niemals genau wissen, wer der Stellvertreter des einzelnen Mitgliedes sein soll.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteIörissen hat das Wort.
Abgeordneter Iörissen: Ich schließe mich dem Bedenken des Herrn Abgeordneten

Lindemann an und beantrage die beiden Kandidaten separat jedesmal mit dem Stellvertreter
zu wählen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.
AbgeordneterBecker: Ich glaube, es wird die Sache erleichtern, wenn wir zunächst die

beiden Mitglieder wählen und die Frage der Stellvertreter noch offen lassen. Neber diese wird
dann später vielleicht Aktlamationswahl möglich sein.
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VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort
zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Grand-Nn: Ich schließe mich den Ausführungen des Herrn Ab¬
geordneten Becker an.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Solemachcr-Antweiler
hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Solemacher-Antweiler: Ich sehe nicht ein, warum wir
hier nicht so verfahren sollen, wie bei Düsseldorf, warum sollen wir hier nicht Herrn Ianßen
per Akklamationwählen und nach'her dessen Stellvertreter durch Stimmzettel?

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteMichels hat das Wort.
AbgeordneterMichels: Ich möchte der Ansicht des Herrn Abgeordneten Becker beitreten,

daß der Herr Vorsitzendeals Wahlkommissarverfügt, daß die Namen der beiden Herren auf
einen Zettel zu fchreiben sind,

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteKratz hat das Wort.
AbgeordneterKratz: Ich verzichte.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteIürissen hat das Wort.
AbgeordneterIörissen: Ich verzichte jetzt ebenfalls.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteMeuser hat das Wort.
AbgeordneterMeuser: So viel ich gehört habe, wird die Akklamationswahldes Herrn

Landrath Ianßen und dessen Stellvertreter nicht bemängelt.
AbgeordneterZweigert: Ich erhebe gegen die Wahl per AkklamationWiderspruch..
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich habe nunmehr als Vorsitzender und Wahlcommissar

zu bestimmen, daß die Namen der beiden Mitglieder auf einen Zettel gesetzt werden, und daß
die Wahl der Stellvertreter in derselben Reihenfolge nachfolgt, für den Fall eine Wahl per
Akklamation nicht beliebt wird. Ich muß noch auf eins aufmerksammachen, da der Name
Ianßen in Frage kommt. Wir haben zwei Mitglieder dieses Namens. Ich bitte also genau
zu bezeichnen, „Landrath z. D. Ianßen." Ich bestimmenun weiter, daß es einerlei ist, in welcher
Reihenfolgedie Namen auf den Zettel gefchrieben sind.

Wir würden nunmehr wieder in die SUmmzettelabstimmung eintreten. Ich bitte
den Schriftführer, mit dem Namensaufruf zu beginnen und ersuche die Herren, mit hier zu
antworten und den Zettel in die Urne zu legen. (Der Namensaufruf und die Stimmzettel-
abgabe erfolgt.)

(Der stellvertretendeVorsitzende Geh. Iustizrath Adams übernimmt den Vorsitz.)
Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Ich frage, ob noch Jemand im Saale

ist der seinen Stimmzettel noch nicht abgegeben hat? (Pause.) Ich constatire, daß dies nicht
der Fall ist und erkläre die Wahl für gefchlofsen. (Die Zettel werden geöffnet und verlesen.)

(Der Vorsitzende Fürst zu Wied übernimmt den Vorsitz.)
Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Es sind 13t Stimmzettel abgegeben

mit 262 Namen. Davon haben erhalten: Herr Landrath z. D. Ianßen 122 Stimmen, Herr
Graf Beissel 81 Stimmen, Herr Pelzer 58 Stimmen und Herr Geheimrath Melbeck 1 Stimme.
Die absolute Majorität betrug also 66 Stimmen und sind somit die Herren Landrath Ianßen
und Graf Beiffel gewählt. Ich frage zunächst Herrn Abgeordneten Ianßen, ob er die Wahl
annimmt.

AbgeordneterIanßen: Ich nehme die Wahl an.
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich frage Herrn AbgeordnetenGrafen Veissel,ob er die
Wahl annimmt.

AbgeordneterGraf von Veissel: Ich nehme die Wahl dankend an,
VorsitzenderFürst zu Wied: Dieser Wahlakt ist beendet und haben wir nunmehr über

die Stellvertreter zu entscheiden und zwar in der Reihenfolge: Landrath Ianßen und Graf Beissel.
Der Herr Abgeordnetevon Graud-Nn hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich schlage als Stellvertreter des Herrn Abgeordneten
Grafen Veissel Herrn AbgeordnetenHubert Schmidt vor und als Stellvertreter des Herrn Land-
rath Ianßen Herrn AbgeordnetenIörissen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Iörissen hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterIörissen: Ich erkläre, daß ich unter diesen Umständen eine Wahl nicht
annehmen werde.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr-Schweppenburg
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiherr von Geur-Schweppenburg: Ich glaube, daß es eigentlichvollständig
überflüssig sein wird, wenn von den Vertretern des RegierungsbezirksAachen noch Vorschläge gemacht
werden; wir haben gesehen, wie wenig Rücksicht man auf diese Vorschlägenimmt. (Zuruf: Wir
haben kein Wort verstanden.) (Mit erhobener Stimme): Ich glaube, daß es vollständig über¬
flüssig sein wird, daß von uns noch Vorschläge gemacht werden, weil wir gesehen haben, wie
wenig auf diefe Vorschlägegegeben wird. (Gelächter.)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteGraf von Beissel hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Veissel-Gymnich: Ich schlage Ihnen vor, den Herrn Sommer

in Aachen zu wählen. Der Herr war früher lange Jahre im Verwaltungsrath und würde die
beste Vertretung für Herrn Ianßen sein.

VorsitzenderFürst zu Wied: Als Stellvertreter für Herrn Ianßen wird Herr Sommer
vorgeschlagenund als Stellvertreter des Herrn AbgeordnetenGrafen Veissel Herr Abgeordneter
Schlick. Sind Sie mit der Wahl per Akklamation einverstanden? (Zustimmung.) Es erfolgt
kein Widerspruch, ich constatire dies. Ich bitte die Herren, sich zum Zeichen der Wahl per
Akklamationvon ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ich constatire, daß die Herren einstimmig
per Akklamationgewählt sind und frage Herrn Schlick,ob er die Wahl annimmt.

AbgeordneterSchlick: Ich nehme die Wahl an.
VorsitzenderFürst zu Wied: Herr Sommer wird noch gefragt werden müssen.
Wir wären nun mit diesen: Puukte der Tagesordnung fertig und kommenzum Puukt 4:

Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Provinzial-Ausschusses. — Der Herr
AbgeordneteFreiherr von Plettcnberg-Mehrum hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiherr von Plettenberg-Mehrum: Ich erlaube mir vorzuschlagen,
den Herrn Abgeordneten Grafen von Beissel per Akklamation zu wählen. (Zuruf: Ich erhebe
Widerfpruch.)

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDestrse hat das Wort.
AbgeordneterDeströe: Ich möchte den Vorschlag machen, Herrn AbgeordnetenBecker

zu wählen.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Ich wollte auch gegen die Wahl per AkklamationWiderspruch

erheben, im übrigen aber denselbenVorschlagmachen, Herrn AbgeordnetenBecker zu wählen.



169

Vorsitzender Fürst zu Wied: Herr AbgeordneterLueg hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterLueg! Ich schlage auch Herrn AbgeordnetenBecker als Stellvertreter vor.
VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteBüttgenbach hat das Wort zur

Geschäftsordnung,
AbgeordneterBüttgenbach: Ich schlage Herrn Abgeordneten Ianßen als Stellvertreter vor.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Es erfolgt gegen die Wahl per AkklamationWiderspruch,

wir kommen daher zur Stimmzettelwahl. Es ist eine neue Wahlhandlung und ich frage nochmals,
ob ich das Wahlreglcment noch einmal verlefen foll. (Nein, ist nicht nöthig.)

Ich conftatire, dah die Wahlhandlung anfängt und bitte den Schriftführer, den Namens¬
aufruf vorzunehmen. (Der Namensaufruf und die Abgabe der Stimmzettel erfolgt.)

Meine Herren! Ich frage, ob Jemand während der Wahlhandlung eingetreten ist oder
ob noch Stimmzettel abzugebensind? (Paufe.) Es ist das nicht der Fall, daher erkläre ich das
Skrutinium für geschloffen. (Das Ncfultat der Wahl wird festgestellt.)

Es sind 131 Stimmen abgegeben,fomit beträgt die absoluteMajorität 66. Die Stimmen
sind wie folgt entfallen: auf Herrn AbgeordnetenBecker 70, auf Herrn AbgeordnetenGrafen
von Beiffel 33 und auf Herrn Abgeordneten Ianßen 28 Stimmen. Herr AbgeordneterBecker
ist fomit gewählt. Ich frage denselben,ob er die Wahl annimmt?

AbgeordneterBecker: Meine Herren! Ich nehme die Wahl an und werde mich bemühen,
soweit an mich die Aufgabe tritt, die Stellvertretung im Vorsitz des Provinzial-Ausschusses zu
übernehmen, derselben mit möglichster Objektivität zu entsprechen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Wir sind soweit mit den Wahlen zu Ende, ich muß aber
noch bemerken, daß nach §. 42 der Provinzial-Ordnnng, welcher in seinem zweiten Passus lautet:

„Für die Vollziehung dieser Wahlen gelten die Vorschriften des diesem Gesetze
beigefügtenReglements. Gegen das stattgehabte Wahlverfahren kann jedes Mitglied
des Provinzial-Landtages innerhalb 24 Stunden Einspruch bei dem Vorsitzende»
erheben. Die endgültige Beschlußfassungüber den Einspruch steht dem Provinzial-
Landtage zu,"

wir 24 Stunden Zeit lassen müssen, um etwaige Einsprüche geltend zu machen. Ich erkläre
hiermit, daß es jetzt ^2 Uhr ist und daß also bis morgen Nachmittag V22 Uhr jedes Mitglied
des Landtages das Recht hat, Einspruch zu erhebeu. Diese gesetzlicheBestimmung macht es uns
zur Unmöglichkeit, am Samstag zu schließen. (Bewegung.)

Ich bitte Sie, die Begründung anzuhören. Der Provinzial-Ausschuß muh sich erst
constituiren, muh das zweite Provinzial-Statut berathen und dem Prouinzial-Landtage den Vorschlag
darüber machen. Der Provinzial-Ausschußkann sich aber nicht vor Ablauf der Reklamationsfrist,
lllfo nicht vor morgen Nachmittag '/v2 Uhr constituiren. Sie ersehenhieraus die Nothwendigkeit,
daß wir Montag jedenfalls noch tagen und ich habe die dringende Bitte als Ihr Vorsitzender
des Provinzial-Landtagcs an Sie zu richten, doch auf alle Fälle Montag zu erfcheinen, damit wir
die noch ausstehendenAngelegenheitenerledigen können.

Meine Herren! Der Vorsitzendedes Provinzial-Ausschusses theilt mir mit, dah der
Ausschuß zu einer Sitzung am Montag früh 10 Uhr eingeladen ist. Ich würde Ihnen also
vorschlagen,am Montag die Sitzung auf 12 Uhr festsetzen. (Frage aus der Verfammlung:
Halten wir denn morgen Sitzung?) Gewiß halten wir morgen Sitzung. — Der Herr Abgeord¬
nete Meuser hat das Wort zur Gefchäftsordnung.

22



170

AbgeordneterMeuser: Ich schlage vor, am Sonnabend Abend-Sitzung zu halten, der
Ausschuh kann sich ja morgen Nachmittag constituiren und wir kommen an der Montags¬
sitzung vorbei.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Herr AbgeordneterMeuser schlägt vor, daß der Provinzial-
Ausschuh sich morgen constituiren möge und wir eine Abendsitzungabhalten, damit wir morgen
fertig werden. Ich stelle die Geschäftsordnungsfragezur Diskussion. (AbgeordneterDietze: Das
Sitzen hält ja kein Mensch aus.) Ich frage die Mitglieder des Prouinzial-Ausschusses,ob sie
den Vorschlagdes Herrn Abgeordneten Meuser für durchführbarhalten? — Der Herr Abgeordnete
Freiherr von Solemacher hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Solemacher-Antweiler: Nach Rücksprachemit Sr. Excellenz
dem Herrn Oberpräsidenten dürfte an dem Termin von Montag früh 10 Uhr festzuhaltensein.

VorsitzenderFürst zu Wied: Se. Excellenz der Herr Oberpräsidcnt hat das Wort.
Oberpräsident Dr. von Vardeleben: Warum sollen wir daran festhalten, wenn die

Sache morgen abgemachtwerden kann! (Bravo!)
VorsitzenderFürst zu Wied: Ja, meine Herren, dann würde ich auf die Tagesordnung

den ganzen Nest für morgen früh fetzen und auf die Tagesordnung für morgen Abend die
Erledigung derjenigenDinge, die sich der Provinzial-Ausschuß vorbehält, — Der Herr Abgeordnete
Ianhen hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterIanßen: Meine Herren! Ich möchte dann bitten, die Sitzung morgen
Nachmittag nicht allzuspät festzusetzen, damit diejenigen Herren, welche vorhaben, morgen nach
Hause zu reisen, die Züge noch erreichen,was nicht geht, wenn die Sitzung sich bis in die späte
Abendstundehineinzieht. Wenn der Provinzial-Ausschuß auf eine Frühstunde des Nachmittags
berufen würde, dann könnten wir für unsere Sitzung 4 Uhr in Aussichtnehmen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es ist der Vorschlag gemacht worden, den Provinzial-
Ausschuh auf 2 Uhr morgen Nachmittag zu berufen und dann um 4 Uhr eine Plenarsitzung
abzuhalten. — Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterDietze: Ich möchte denn doch glauben, daß es nicht angebracht ist, an
dem letzten Tage unserer Session die Geschäfte in einer solchenHast abzuwickeln. Die Herren
sind gewählt worden, die Geschäfte hier gründlich zu behandeln, nicht aber, um so bald wie
möglich wieder nach Hause zu reisen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich mühte also den Antrag zur Geschäftsordnungzur
Abstimmungbringen. Es ist beantragt worden, morgen eine Abendsitzungabzuhalten. — Der
Herr AbgeordneteGraf Neissel hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Graf von Bcisscl-Gnmnich: Ich möchte fragen, wie sich denn das hohe
Haus die Sache eigentlich denkt, wenn wir Samstag eine Morgcnsitzunghaben und der Ausschuß
tritt um 2 Uhr zusammen, das Haus um 4 Uhr, was dann aus den Ausschuhmitgliedern wird.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Ianßen hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterIanhen: Für den Fall möchten wir den Vorschlag machen, daß eine
extraordinäre Sitzung auf Sonnabend 9 Uhr festgesetztwird, wir wären dann bis 12 Uhr fertig;
fo viel Sachen sind ja auch gar nicht mehr da. Die Referate der Commissionen werden entgegen¬
genommen, die Wahlen sind geprüft und fo sind wir denn im Wesentlichenfertig. Auf der
heutigen Tagesordnung stehen Dinge, die sich schlankweg dein Ausschuß überweisen lassen. Wenn
wir also um 9 Uhr beginnen, sind wir bis 12 Uhr mit einer Plenarsitzung fertig.
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VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Solemacher-Antweiler
hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Solemacher-Antweiler: Es unterliegt ja kemem Zweifel,
meine Herren, daß das Haus beschließen kann, wann es Sitzung abhalten will, aber, daß es auch
beschließt,wann der Ausschuß eine Sitzung abhalten soll, das wäre denn doch ein Novum.
Anschließend an die Gründe des Herrn AbgeordnetenGrafen von Veissel halte ich es auch wirk¬
lich nicht für zweckmähig und zweckentsprechend,morgenAbend eine Sitzung abzuhalten. Außerdem
wird Jeder den Sonnabend Nachmittag frei haben wollen, um nach Hause zu fahren, und deshalb
bitte ich, nach den erst gemachten Vorschlägenverfahren zu wollen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Meuser hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

AbgeordneterMeuser: Unter Berücksichtigung der Gründe des geehrten Herrn Vorredners
ziehe ich meinen Antrag zurück.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es scheint Uebereinstimmungzu herrschen. Der Antrag
Meuser wird zurückgezogen und der Antrag des Herrn Vorsitzenden des Ausschusses angenommen.
(Zustimmung.) Es würde alfo fo verfahren werden.

Wir gehen jetzt in der Tagesordnung weiter und kommen zu 5 und 6 der Tagesordnung:
5 Geschäftsordnung für den Provinzial-Ausschutz der Rheinprovinz, 6. Geschäfts-
Nnweifung für den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen Beamten.

Ich frage das hohe Haus, ob es damit einverstandenist, daß ich die beiden Positionen
der Tagesordnung an den neu gewählten Provinzial-Ausschuß verweise. (Zustimmung.) Ich
constatire daß kein Widerspruch erfolgt, und verweise daher die beiden Positionen an den
Provinzial-Ausschuh.- Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

AbgeordneterCourth: Ich mochte fragen, ob wir die Geschäftsordnung für den Provinzial-
Ausschuh nicht vorläufig annehmen müssen,weil sonst kein Regulativ da ist.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Solemacher hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Solemacher-Antweiler: Ueber diese beiden Gegenstände
würbe in der Monwgs-Sitzung seitens des Ausschussesvorläufige Annahme beantragt werden.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Wir kommen zum folgendenPunkte der Tagesordnung:
? Petition des katholischen Kirchenvorstandes zu Heinsberg um Bewilligung

eines Nestzuschusses für die Restauration der St. Gangolfuskirche." — Der Herr
AbgeordneteIanßen hat das Wort.

Abgeordneter Ianßen: Meine Herren! Ich erkenne die Berechtigung des Antrages
vollkommen an, aber nach der Geschäftslage sind wir gezwungen, die Sache dem Provinzial-
Ausschuß zu überweisen, damit dieser die Sache prüft und uns Bericht erstattet. Ich stelle den
Antrag auf Ueberweifungder Petition an den Prouinzial-Ausfchuh.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Sind Sie mit diesem Antrage einverstanden?(Zustimmung.)
Es erfolgt kein Widerspruchund wird also auch dieser Punkt dem Provinzial-Ausschußüberwiesen.

Wir kommen zum folgenden Punkte der Tagesordnung: „Antrag der Königlichen
Negierung zu Trier auf Bewilligung einer Beihülfe für die Nestauration der
Abteikirche in Offenbach a. d. G." Sind die Herren damit einverstanden, daß hiermit
ebenso verfahren wird? (Zustimmung.) Ich constatire Ihre Zustimmung, dann würde es
geschehen.

22*
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Wir kommen zum folgenden Punkte: Antrag des Vorstandes der Königlichen
Webereischule zu Crefeld auf Erhöhung des seitherigen Zuschusses, Ich stelle diesen
Antrag zur Diskussion,— Der Herr AbgeordneteHardt hat das Wort.

Abgeordneter Hardt: Ich beantrage, daß dieser Gegenstand ebenfalls dem Provinzial-
Ausschusse überwiesenwird,

VorsitzenderFürst zu Wied: Hat Jemand gegen diesen Antrag etwas zu erinnern?
(Rufe: Nein!) Es erfolgt kein Widerspruchund werde ich deshalb diese Angelegenheitebenfalls
dein Provinzial-Ausschusseüberweisen.

Der letzte Punkt der Tagesordnung betrifft: Petition des Kuratoriums der
rheinisch-westfälischen Hüttenschule zu Bochum um Gewährung eines Zuschusses aus
Provinzialmittcln. — Der Herr AbgeordneteLueg hat das Wort,

Abgeordneter Lueg: Ich beantrage, diese Petition ebenfalls dem Provinzial-Ausschusse
zu überweisen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Erfolgt gegen diesen Vorschlag Widerspruch? (Ruf:
Nein!) Ich constatire, daß kein Widersprucherfolgt, somit wäre auch diese Sache an den Pro-
vinzial-Ausschußverwiesen. Damit wäre unsere heutige Tagesordnung erschöpft.

Die Tagesordnung für die morgige Sitzung fetze ich, wie folgt, fest.
1. Geschllftseingänge.
2. Zweites Statut für den Provinzial-Verband der Nheinprovinz.
3. Entgegennahme des Berichts der Wahlprüfungs-Commisston.
4. Entgegennahme des Berichts der Commission zur Vorberathung des Regulativs,

betreffenddie Pensiouskasseder Landbürgermeistereienund Langemeindender Rhein¬
provinz.

5. Entgegennahme des Berichts der Commission zur Vorberathung der Frage, ob den
Gemeinden der Provinz die Verpflichtungaufzuerlegenfei, für eine genügende Anzahl
von Zuchtstiereneventuell zu forgen.

6. Petition des Comites zur Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmalsin Coblenz um
Errichtung eines Provinzial-Denkmals in Coblenzund Bewilligungder hierzu erforder¬
lichen Mittel.

7. Petition von Bürgern der Stadt Vierseu um Zuwendung der für das Provinzial-
Denkmal Kaiser Wilhelms zu bestimmendenGeldmittel für die Errichtung eines
gemeinfamenDenkmals der beiden Kaiser auf den Höhen am Niederrhem.

Ich fetze die morgige Sitzung auf 9 Uhr an.
Abgeordneter Melbeck: Würde es nicht genügen, wenn wir um 10 Uhr anfangen?
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich lasse es bei 9 Uhr. Sind Sie damit einverstanden?

(Zustimmung.) Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß 1 Uhr 40 Minuten.)
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Sechste Sitzung
im Stnndehciuse zu Düsseldorf am Samswss. den 23. Juni 1888.

Beginn: 9 Uhr 15 Minuten Morgens.

Tagesordnung:

1. Geschäftseingänge.
2. ZweitesStatut für den Provinzial-Verband der Rheinprooinz,
3. Entgegennahmedes Berichts der Wahlprüfungs-Commifsion.
4' Entgegennahme des Berichts der Commission zur Vorbcrathung des Regulativs

betreffend die Pensionskasse der Landbürgermeistcrcien und Landgemeinden der
Nheinvrouinz.

5. Entgegennahme des Berichts der Commission zur Vorberathung der Frage, ob den
Gemeindender Provinz die Verpflichtuugaufzuerlegenfei, für eine genügende Anzahl
von Zuchtstieren eventuellzu sorgen.

6 Petition des Comites zur Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmalsin Coblenzum
Errichtung eines Proviuzial-Denkmals in Coblenzund Bewilligung der hierzu erforder¬
lichen Mittel.

?. Petition von Bürgern der Stadt Vierfen um Zuwendung der für das Provmzml-
Denkmal Kaiser Wilhelms zu bestimmendenGeldmittel für die Errichtung eines
gemeinsamenDenkmals der beiden Kaiser auf den Lohen am Niederrhein.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Ich habe
zunächst folgende Eingänge mitzutheilen.

Von Seiten des Vorstandes des Künstlerverems Malkasten ist mir ein Schreckenzuge¬
gangen durch welches die Mitglieder des RheinischenProvinzial-Lcmdtages eingeladen werden,
mährend der Sitzungsperiode die Räume des Malkastens zu besuchen. Ich denke mir, daß die
Herren angenommenhaben, der Landtag werde 3 Wochen hier zusammenbleibenund deshalb wohl
ist die Einladung etwas verspätet angelangt. <. . ^ , ,

Sodann liegt mir ein Antrag der Gemcmden Stoppenberg, Schonnebeck, Caternberg und
Notthausen vor auf Uebernahme des in deren Banne gelegenenCommunalweges Essen-Gelsen¬
kirchen-Schalkeals Provinzialstmße. Dieser Antrag ist an den Herrn Landrath des Landkreises
Essen gerichtet, dann an die hiesige Königliche Regierung, von dieser an den Herrn Landes-
Direktor und endlich an mich gelangt, um Ihnen denselben mitzutheilen. Ich werde denselben
nach Ihrem Beschlußdem Provinzial-Ausschußüberweisen.

Dann ist ein Schreiben aus Spesart bei Kempemchan den Landtag gerichtet worden,
worin die Bitte um Herstellung einer Wegeverbindung, um mit dem Fuhrwerk ins Brohlthal
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nach dem Rhein fahren zu können, ausgesprochenist. Diese Bitte hat in früheren Landtagen
schon oft vorgelegen, doch ist die Sache noch nicht ausführbar gewesen. Unter diesen Verhältnissen
erlaube ich mir, dieses Schreiben wie alle anderen dem Ausschuß zu überweisen nach Ihrem
Beschlusse.

Sodann ist ein Schreiben eingegangen aus Andernach,unterschriebenvon Peter Siewert,
der am 10. Juli 1869 ein Stück Feld zum Preise von 600 Thalern an die Provinz verkaufte,
zum Zwecke des Baues einer Irrenanstalt in Andernach, Der Mann wünscht nun die Aus¬
zahlung eines Betrages, der noch nicht bezahlt sei. Ich weiß nicht, wie die Sache zusammenhängt,
ich glaube, es ist das eine kleine Angelegenheit der laufenden Verwaltung, die nicht zur Ent¬
scheidung an den Landtag zu gelangen braucht. Ich verweise das Schreiben an den Provinzial-
Ausschußnach Ihrem Beschlusse.

Sodann habe ich Ihnen mitzutheilen,daß die drei Adressen an Se. Majestät den Kaiser,
an Ihre Majestät die Kaiserin Königin Wittwe Auguste und an Ihre Majestät die Kaiserin
Königin Wittwe Victoria hier zur Unterschrift vorliegen. Ich möchte fragen, welche weitere Be¬
handlung Sie für diese Adressen wünschen? Wollen Sie, daß die Adressen hier vorgelesen
werden? (Rufe: Ja!) Dann könnte das vielleichtnachher geschehen vor Eintritt in die Tages¬
ordnung.

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, hat zunächst das Wort der Vorsitzendedes
Provinzial-AusschussesFreiherr von Solemacher-Antweiler.

AbgeordneterFreiherr von Solemach er: Ich bitte um Entschuldigung, daß ich hier
eine Mittheilung mache, die ich schriftlich nicht mehr machen kann. Ich darf wohl annehmen, daß
alle Herren Mitglieder des Provinzial-Ausschusseshier anwesend sind und ich gestatte mir, dieselben
zu einer Sitzung auf Montag Morgen 10 Uhr einzuladen und bitte, wegen der Vereidigung
gefälligst im Frack und weißer Binde erscheinenzu wollen. Wir werden nur die Sachen vor¬
nehmen, die vor der Sitzung des Landtages fertig gestellt werden können. Sodann würde der
Ausschußum 4 Uhr wieder eine Sitzung haben, um die Wahl des Provinzialraths und der Bezirks-
Ausschüsse vorzunehmen. Ferner sind eine ganze Menge Sachen zu erledigen, so daß ich kaum
glaube, daß wir am Montag Nachmittag damit fertig werden. Es würde daher zweckmäßig fein,
wenn die Herren sich darauf einrichtenwollten, am Dienstag Morgen wieder eine Sitzung abzu¬
halten, um alle laufenden Geschäfteerledigenzu können.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich ertheile nunmehr das Wort Herrn Freiherrn von
Wenge-Wulffen.

AbgeordneterFreiherr von Wenge-Wulffen: Meine Herren! Ich fühle mich innerlich
gedrungen, eine Aeußerung, die ich thatsächlich gestern gethan habe, richtig zu stellen. Ich habe
nämlich in der Diskussion in Bezng auf die Wahl des Grafen Beissel gesagt, der Name des
Grafen Beissel sei nicht genannt worden. Es ist mir nachher eingefallenund ich bin auch daran
erinnert worden, daß der Oberpfarrer Pauli allerdings den Namen genannt hatte. Ich möchte
das richtig stellen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr Amtsrichter Broich hat das Wort.
AbgeordneterBroich: Meine Herren! Die Erklärung des Freiherrn von Wulffen ver¬

anlaßt mich, auf die Sache zurückzukommen.Ich möchte bemerken, daß nicht nur der Oberpfarrer
Pauli den Namen des Grafen Beisselgenannt hat, sondern daß ich diesen Namen zuerst genannt
habe und daß ich dabei die Erklärung abgab, daß Graf Beissel, wie es mir schiene, von einer
großen Anzahl Mitglieder als Vorsitzender des Ausschusseserkoren sei. Für den Fall, daß er
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nicht auf die Wahl verzichtete, würde ich ihn als Candidaten aufstellen. Das ist die Erklärung,
die ich abgegebenhabe.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich habe Ihnen zunächst für die Sitzung
am Montag etwas mitzutheilen. Am Montag würde, wenn der Herr Landtags-Commissariussich
damit einverstandenerklärt, nachdem wir die Vorlagen des Ausschussesberathen und festgestellt
haben, der Schluß des Landtages erfolgenkönnen. Ich bitte daher die Herren, in dem entsprechenden
Anzüge zu erscheinen, wie es sich beim Schluß des Landtages, den wir mit einem Hoch auf Se.
Majestät den Kaiser schließen werden, geziemt. Verzeihen Sie, daß ich mir erlaube, diesen Vorschlag
zu machen, aber ich habe dies gethan auf Anregung von verschiedenen Seiten uud ich bin darum
gebeten worden, mich hier über diesen Punkt auszusprechen. — Der Herr AbgeordneteEckertz
hat das Wort,

AbgeordneterEckertz: Ich möchte mir die Anfrage erlauben, ob die Genehmigungdes
ersten Statuts von Berlin zurück ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es zweckmäßig,
darauf hinzuwirken,daß es bis Montag zurückkäme, denn fönst ist die Constituirung des Provinzial-
Ausschusses am Montag nicht möglich.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich kann zur Beruhigung des Herrn Eckertz nur bemerken,
daß es nunmehr nach dem letzten Telegramm Sache des Ministeriums ist, die Genehmigung
herbeizuführen. Das Ministerium hat uns anheimgegeben,die Wahlen vorzunehmen und wir
haben daher die Wahlen vorgenommen. Sobald die 24 Stuuden abgelaufen sind und kein Ein¬
spruch erfolgt ist, kann die Constituirung des Ausschusses stattfiuden. Es handelt sich nur um
die Allerhöchste'Vollziehung eine« von dem Minister vorgelegten Immediatgesuchesan Se. Majestät,
das vollständig gleichlautendist mit der Vorlage, welche Seitens des Landtages an den Minister
eingegangen ist. Durch die außerordentlicheMenge der Geschäfte, die an Se. Majestät jetzt
herantreten, wird es, wie Sie sich wohl denken können, sehr schwierig sein, für Se. Kaiserliche
Majestät an diese laufenden Sachen heranzugehen. Ich glaube Herrn Eckertz darüber vollständig
beruhigen zu müssen, daß eine solche Vollziehung nicht nöthig ist und die Constituirung des
Ausschusses nicht aufgeschoben zu werder braucht, denn der Herr Minister hat uns erklärt, wir
sollten alles fertigstellenund alles durchführen, als wäre die AllerhöchsteSanktion schon vorhanden.
Ich frage, ob Sie sich damit beruhigt finden? — Der Herr AbgeordneteConze hat das Wort.

AbgeordneterConze: Ich erlaube nur bezüglich der Wünsche Sr. Durchlauchthinsichtlich
der Schlußvcrhllndlung am Montag die Bitte, uns insoweit zu dispensiren, daß wir nicht im
Frack erscheinenmüssen. Das ist weder im Reichstage noch im Landtage gebräuchlich. Ich
möchte doch bitten, für die Schlußfeierlichkeithiervon absehen zu wollen. Bei der Eröffnungs¬
feierlichkeit fchcint es angemessen, in dieser Kleidung zu erscheinen, aber für die Schlußsitzungam
Montag ist es für viele Mitglieder sehr lästig wegen der Abreise.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich habe auch nicht vom Frack gesprochen, fondern die
Kleidung jedem einzelnenüberlassen, ich habe nur gesagt: mit einer der Feierlichkeit entsprechenden
Kleidung. (Heiterkeit.) Nachdem die Priuatbcsprechungüber diesen Gegenstandwohl zu Ende ist,
möchte ich Ihnen in Betreff der Tagesordnung eine Bemerkung machen. Ich bin von dem Vor¬
sitzendender Wahlprüfungs-Commission gebeten worden, wegen einiger Gründe, diesen ersten
Punkt der Tagesordnung als letzten zu setzen, weil etwas noch nicht im Druck fertiggestellt worden
ist, also würde ich mir erlauben, in der Tagesordnung diefe Veränderung vorzunehmen. Es
erfolgt kein Widerspruch,ich nehme also an, daß Sie damit einverstandensind. Soeben überreicht
mir der Herr Landes-Direktor zwei Einladungen; die eine geht aus von dem katholischenPfarrer
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an der St Lcunbertustirche, Herrn Krämer, die andere von dein Presbytern«« der hiesigen evangelischen
Gemeinde. Beide Einladungen beziehen sich auf die Trauerfeier, welche aus Anlaß des Ablebens
Sr. Majestät des Kaisers Friedrich III. am Samstag und zwar in der katholischen Kirche zum
HI. Lambertus Vormittags 9 Uhr, und in der evangelischen Iohanneskirche Vormittags 10^ Uhr
stattfinden wird. Ich beehre mich, dem hohen Hause von diesen Einladungen Kenntniß zu geben.

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Der zweite Gegenstand derselbenbetrifft
das zweite Statut für den Provinzial-Vcrband der Rheinvrovinz. Ich hatte mich
beehrt, das zweite Statut für den Prouinzial-Verband Ihnen vorzulegen. Ich bitte nun, über
die geschäftliche Behandlung desfelbcn Beschluß zn fassen und erlaube mir, Ihnen vorzuschlagen,
dasselbe dem Ausschußzu überweisen. (Pause.) Es erfolgt kein Widerspruch, ich betrachte also
meinen Vorschlag als angenommenund werde demgemäß verfahren.

Da die Berathung über den Bericht der Wahlprüfungs-Commifsioneinstweilenausgesetzt
ist, so schreiten wir nunmehr zum 4. Gegenstand der Tagesordnung: Entgegennahme des
Berichts der Commission zur Berathung des Regulativs, betreffend die Pensions¬
kasse der Landbürgermeistereien und Landgemeinden der Rheinvrovinz. — Ich
ertheile das Wort dem Berichterstatter Herrn Landrath I)r. von Voß.

Referent Abgeordneter I)r. von Voß: Hochgeehrte Herren! Ich darf mich wohl auf die
Drnckfachen beziehen, die Ihnen vorliegen. Es sind danach drei Angelegenheiten,welche der Vor-
bcrathnng der von Ihnen niedergesetzten Eommissionübertragen worden sind, nämlich zunächst des
Regulativs für die Pensionskasseder Landbürgermeistereienund Landgemeindender Rheinvrovinz,
und dann zwei Petitionen, die in mehr oder weniger engen Zusammenhang mit diesem Regulativ
gebrachtworden sind. Was die erste Nummer der Ihnen zu diesen Verathungsgegestcindenvon
der Commissionunterbreiteten Anträge betrifft, fo darf ich mir im Hinblick auf den Verlauf der
nculichen Plenarberathuug gestatten, zuvörderst von näherem Eingehen auf den Entwurf abzufehen,
welchen der Herr Minister des Innern für das Regulativ der bürgermeistcrlichen:c. Pensionskasse
dem hohen Landtag zur Begutachtung vorgelegt hat. Einwendungen gegen Inhalt und Fassung
des qu. Entwurfs sind dermalen ja nicht erhoben, vielmehr lediglich gewisse Zusätze, welche der
Provinzial-Vcrwllltungsrath entworfen, der Kritik unterzogen, infoweit jene Zusätze von der Com¬
mission aufrecht erhalten worden sind, werde ich dieselben demnächst im Einzelnen zu begründen
nicht unterlassen; was den ministeriellenEntwurf angeht, fo wird es genügen, kurz die wesent¬
lichen Grundsätzederselbenzu vräzisiren.

Die Obliegenheitender Kasse bestehen ausschließlich darin, die Pensionen zur Auszahlung
zu bringen, welche den zum Bezüge von Pensionen gesetzlich berechtigtenehemaligenCommunal-
beamten zustehen und zwar in der Höhe, wie diese Pensionen gesetzlich fixirt, bezw. von den zur
Fixirung berufenen Behörden festgesetzt worden sind. Irgend welche materiellen Aenderungen in
dieser Beziehung herbeizuführen,hat das Regulativ nicht die Absicht und auch nicht die Kraft,
Wie Ihnen bekannt, ist bei Vorberathung der Kreisordnung anerkannt worden, daß zum Bezüge
vou Pensionen in der Rheinvrovinz von den Communalbeamten nur die Landbürgermeister —
nach Art. 25 der zur Gemcindcordnung ergangenen Novelle vom 15. Mai 1856 — und die
Gemeinde-Forstbeamtennach dem Gesetz vom 11. September 18<>5 berechtigt sind. Nur diese
beiden Beamten-Kategorieninterrcssiren daher für jetzt bei der Handhabung des Regulativs und
dieselben sind daher in der Zusatzbestimmung,welche der Provinzial-Verwaltungswth zu ß. 9
vorgeschlagen,ausdrücklichaufgeführt. Wenn in der Folge die Gesetzgebung, wie zu hoffen ist,
die Zahl der Pcnsionsberechtigtenerweitert, insbesondere gewisse Polizcibeamten der Gemeinden,
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auch vielleicht die Gemeinde-Empfängermit gesetzlichemAnsprücheauf Pension begabt, so wird
die Ihnen vorgeschlageneFassung der Negulativbestimmungeben eine entsprechende Erweiterung
erfahren müssen. Um den Geschäftskreisder Kasse kurz zu bezeichnen, so ist dieselbe eigentlich nur
eine Zahlungs-Vermittelungsstelle. Es kann sich nicht darum handeln, Fonds aufzuspeichern und
zu verwalten, sondern es haben die Einnahmen den Ausgaben der Kasse zu entsprechen.Diese hat
die Pensionszahlungen, welche nach der bisherigen Gesetzgebungden einzelnen Bürgermeistereien
bezw. Landgemeinden obgelegen,zu leisten und diese Beträge nebst den entstandenen Porto- :c.
Verausgabungen von den den Kassenverbandbildenden Landbürgermeistereienund Landgemeinden
wieder einzuziehen. Das Gesetz besagt, daß solches nach Maßgabe der in den einzelnen Bürger¬
meistereien :c. zur Auszahlung gelangendenpensionsberechtigtenDiensteinkommenzu geschehen hat.
Die Nachweisungendieser Diensteinkommenmüssen also behufs Vornahme der Reparation der
Beiträge dem Landes-Direktor Seitens der Landräthe zugefertigtwerden.

Meine Zerren! Nach dieser allgemeinenBemerkung dazu übergehend,einige begründende
Worte zu den Abänderungsvorschlägenhinzuzufügen, bemerke ich, daß sich im §. 2 die erste
Abweichungvon dem ministeriellenEntwurf findet. Die Eingangsworte des letzteren follcn nach
dem von der Commissiongebilligten Vorschlage des Prouinzial-Verwaltungsrathes dahin lauten:

Der Bedarf der Kasse kommt auf die Landbürgcrmeistereienund Landgemeindennach Verhältniß
des pensionsberechtigtenDiensteinkommensder von ihnen besoldeten Beamten zur Verkeilung."
Es besagt diese Veränderung des ministeriellenEntwurfs nichts anderes, als daß der Landtag
nicht Gebrauch machen wolle von der im Artikel 27 der Kreisordnung dem Provinzial-Verbände
ertheilten Ermächtigung, zur Deckung dieser Pensionsbeträge die Dotationsrenten, welche den
Landkreisen zustehen, znr Verwendung zu ziehen. Der Grund, welcher vornehmlich hiergegen
streitet ist bereits im Plenum erörtert worden, und es hat derselbe dort eine Bemängelung auch
nicht erfahren. So ist denn auch die Commissioneinstimmigdes Erachtens, daß es der Billigkeit
nicht entsprechendürfte, jene Rente, an der ja auch die den Landkreisen angehangen Städte
partizipiren, zu einer Ausgabe zu verwenden, welche den Städten nicht zu Gute kommt, da diese
ja dem Kassenverbande nicht angehören.

In ß. 3 ist eine geringfügigeAenderung von der Commissionvorgeschlagen,nämlich
die das Wort „halbjährlich" in „jährlich" umzuwandeln. Es handelt sich um die Bekanntmachung
der Veitraqshöhe und es dürfte statt der halbjährlichenBekanntmachung die jährliche Bekannt¬
machung umfomehr genügen, als kurz vorher — am Schlüssedes §. 2 des Entwurfs — gesagt
ist, daß die Beiträge alljährlich repartirt werden.

8. 4 des ministeriellenEntwurfs führt die Emolumente auf, welche ihrer Natur nach
steigend und fallend sind, und giebt eine Weisung, wie bei Zustellung der Verkeilung zu ver¬
fahren sei. Gegen die Bestimmungen,welche der Herr Minister dort in Vorschlagbringt, findet
die Commissionnichts einzuwenden;dagegen hat sie, dem Vorschlagedes Provinzial-Verwaltungs-
raths entsprechend das Bedürfniß anerkannt, einen anderen Nebenbezugder Beamten, welcher
seiner. Natur nach sich nicht sofort klar im Geldwerth ausdrückt, in Berücksichtigungzu ziehen;
das ist die freie Dienstwohnung. Diese würde nach dem Vorschlage, der hier angefügt worden
ist, die Schätzung in Geld nach dem ortsüblichenMiethspreis insofern unterliegen, als nicht gleich
bei der Anstellung des Beamten der pensionsfähige Werth für Miethwohnung in Gelde sixirt
worden ist.

In den §H. 7 und 9 drücken „die eingeschobenen Worte, daß die gesetzlichzustehenden
Pensionen gezahlt werden sollen" etwas aus, was nach Lage der Gesetzgebungan sich nicht
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zweifelhaftwar, aber es ist zur Abfchneidnnguon Beschwerdengewiß wünschenswert!),daß das
Regulativ, welches in die Öffentlichkeit dringt und darum auch von Leuten gelesen wird, welche
uicht gesetzeskundig sind, die Sache vollständig klar stelle.

Zu §, 9 möchte ich mir noch die Bemerkung erlauben, daß nach dem Erachten der
Commission auch die Gemeinde-Oberförster uuzweifclhaftzu den Gemeindebeaintengehören, da sie
ja von den waldbesitzendeuGemeinden besoldet werden. Staatsbeamte — unmittelbare — sind
sie fraglos nicht, aber auch zur Kreisverwaltung stehen sie in keinem engeren Verhältnisse wie
andere Gemeindcbeamte. Die Kreiskassevermittelt nur in der Regel die Zahlung ihres Ein¬
kommens,indem sie die gezahlten Beträge von den waldbcsitzenden Gemeinden wieder einzieht.
Nun crgiebt sich der kleine Anstand — Schwierigkeit möchte ich es uicht nennen — daß den
Bezirkender Eommunaloberförstcrauch die Städte zugehüren,welche Wald besitzen, während doch
die Städte dem hier in Nede stehenden Kasscnverbandenicht angeschlossen sind. Dies nöthigt dazu,
daß in die Rachwcisungdes pensionsberechtigtenEinkommens nur der Betrag eingestellt werde,
welcherauf die dem Kasseuverbandeangehürigen Landgemeindenentfällt; die Pensionskasse wird
um den Betrag auszuzahlen haben, der uon den Landgemeinden zur Pension des Oberförsters
aufzubriugcu ist. Wegen des anderen Theils der Pension würde sich der Pcusionsbcrechtigtemit
den betreffenden Stadtgemeinden in Verbindung zu fetzen haben, was sich praktisch dadurch erledigen
wird, daß eine der betheiligten Kassen die Zahlungen vermittelt und die Berechuung für Stadt
und Land gesondertbewirkt.

Zu §. 10 sind zwei Zusätze iu Vorschlag gebracht. Was den ersten betrifft, daß die
Kasse auch nach dem 1. Oktober befugt fein foll, die Gcmeiudekassen mit der vorschußweise« Aus¬
zahlung der Pensionen zu beauftragen, fo darf ich mich auf die Erörterungen beziehen, welche im
Plenum stattgefundenhaben. Es war dort von städtischerSeite das Bedenken hervorgehoben
worden und der Herr Landes-Direktorhatte in der Sitzung selbst die Begründung dieses Bedenkens
anerkanut, daß eine Verpflichtung der Städte, die Zahlung von Pensionen für den Kaffenuerband
zu vermitteln, uicht construirt werde» köune. Die Eommission ist der gleichen Anficht gewesen
und hat deshalb eine Fassung vorgeschlagen,durch welche die Städte aus der Verpflichtungheraus¬
gelassen werdeu. In den Fälleil, wo es nützlich erscheint uud keine große Mühe macht, werden
die Städte ja aus freien Stücken die Auszahlung zu vermitteln uicht ablehnen, Daß aber die
dem Kasscnverbaude augehörigen Gemeinden verpflichtet sind, Hülfe zu leisten, wenn die
Pensionskassesie darum ersucht, das ist der Eommissiou nicht zweifelhaft gewesen. In der That
werden die Organe der ländlichen Gemeinden ja auch nicht mehr belastet, wie bei der bislang
bestandenen Verpflichtungder letztereu zur uumittclbareu Aufbriugung der Pensionsbcträge, Fraglich
bleibt es und es wird der Praxis zu überlasscusein, ob dies Verfahren, die Gemcindekasfen mit
Auftrag zu vorschußweise!: Zahlungen zu versehe», sich einbürgern und ob nicht das Postseuduugs-
verfahrcn sich mehr beliebt erweisenwird. In dieser BeziehungVorschriftenzu treffen, wie früher
der Entwurf des Provinzial-Vcrwaltungsraths vorgesehen,hat die CommissionBedenken getragen.
Man meinte, daß es solcher Vorschriftenfür das Kassenverfahren,die sich aus allgemeinenRegeln
ergebenund eventuell Gegenstand einer besonderenVcrfüguug des Landcs-Direktors sein werden,
nicht bedarf.

Zu Z. 11 dürfte nichts hinzuzufügen fein. Die Schlußbcmerkung,wonach die Quittung,
welche die Pensionskasseallein zur Zahlung berechtigt,mit dem Vermerk versehen sein muß, daß
der Bezugsberechtigtedurch anderweitige Anstellung im Staats- oder Commmmldienstcein Ein¬
kommen oder eine Pension nicht erworben hat, macht sich erforderlich nach §. 2? der Krcisordnung,
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worin bestimmt ist, daß, falls ein pensionsberechtigterCommunalbecunterdurch anderweitige An¬
stellung im Staats- oder Communaldiensteein Einkommenoder eine Pension erworben hat, welche
das frühere Dienstcinkommenübersteigt, die Pension fortfällt oder insoweit ruht, als das neue
Tiensteinkommcn mit Hinzurechnungder Pension das frühere Dimsteinkommen übersteigt. Der
Herr Landcs-Direktor muß also darauf aufmerksam gemacht werden, wenn ein solcher Fall vor¬
liegt und es ist dann seine Sache, diesbezügliche nähere Ermittelungen anzustellenund event, eine
Kürzung oder ein Ruhen der Pensionszahlung zu verfügen. — Weitere Zusätze, meine Herren,
hat die Commissionaufzunehmennicht für erforderlicherachtet; ich habe Sie im Auftrage derselben
zn bitten, der abgeänderten Fassung Ihre Zustimmung nicht versagen zu wollen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Ich stelle die drei Anträge der Commission,
welche sich gedruckt in Ihren Händen befinden, und welche darum nicht verlesen zu werden
brauchen, zur General-Diskussion.— Der Herr AbgeordneteLindemann hat das Wort.

' AbgeordneterLindemann: Ich habe nur das Wort erbeten, um Sie zu bitten, die
Vorlage der Eommissionbezüglich der Pensionskasseder Landbürgermeistereicnund Landgemeinden
der Nheinprovinz on dloo anzunehmen.

(Der Vorsitzende Fürst zu Wied übernimmt den Vorsitz.)
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich stelle die Frage, ob Jemand diesen. Antrage wider¬

spricht. (Pause.) Das ist nicht der Fall. Ich erkläre den ersten Antrag der Commission
welcher lautet:

Hoher Landtag wolle beschließen:
dem Herrn Minister des Innern anzuempfehlen,das Regulativ für die Pensionskasse

der Landbürgermeistereienund Landgemeindender Nheinprovinz in der Fassung des
von dem Herrn Oberpräsidentcn mitgetheilten Entwurfes mit den in der Anlage
enthaltenen Zufätzen erlassen zu wollen"

durch sn dloL-Annahmefestgestellt. Es sind zu dieser Frage zwei Petitionen gestellt worden, die
erste geht aus von dein Nentmeister Daub zu Andcrnach und beantragt die Regulirung der
Pensionsverhältnisse der Gemeinde-Empfänger. Die Commifsion beantragt, über diese Petition
zur Tagesordnung überzugehen, weil die Regulirung der Pensionsverhältnisse der Gemeinde-
Empfänger außerhalb der Zuständigkeitdes Provinzial-Landtags liegt. — Der Herr Referent hat

Referent Abgeordnetervon Voß: Diese Petition liegt Ihnen nicht im Druck vor Sie
ist sehr umfangreichund erstrebt nichts anderes, als daß der Provinzial-Landtag die Vertheilung
der gesetzlichen Pensionsbcrechnungan die Gemeinde-Empfängerbei der Königlichen Staatsregicrung
in Anregung bringen bczw. diefe Beamten an der eben behandeltengemcindebeamtlichcn Pensions-
kassc Antheil nehmen lassen wolle. Der Provinzial-Vcrwaltungsrath, dem die Petition vorgelegt,',
hat hat sich dahin schlüssig gemacht, dem Provinzial-Landtage vorzuschlagen,über die Petitiou
zur' Tagesordnung überzugehen,weil die darin behandelte Frage durch den §. 2? der Kreisordnung
gesetzlichentschieden sei und die Verleihung der Eigenschaft als pensionsberechtigteBeamte nicht
zur Competenzdes Provinzial-Landtages gehöre. Die Commission hat diesen Antrag zu dem
ihrigen gemacht. Auch sie bittet, über die Petition zur Tagesordnung überzugehen, weil die
darin erbetene Regulirung der Pensionsuerhaltnisse der Gemeinde-Empfänger außerhalb der
Zuständigkeitdes Provinzial-Landtags liegt. Ich brauche nur kurz auf das zu verweisen, was
ich bereits auszuführen die Ehre hatte, daß eine gesetzliche Verpflichtung,den Gemeinde-Empfängern
Pension zu gewähren, nicht vorhanden ist, und daß es an Grund zu der Annahme durchaus
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gebricht, daß die Königliche Staatsregierung sich bereit finden lassen »lochte, auf die Frage der
Beschaffungeiner Pensionsberechtigungfür Gemeinde-Empfängereinzugehen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich stelle den zweiten Antrag der Commission zur Dis¬
kussion und frage, ob Jemand das Wort wünfcht. (Pause.) Das ist nicht der Fall und wir
kommen zur Abstimmung. Der Antrag lautet:

Hoher Landtag wolle ferner beschließen:
„über die Petition des Nentmeisters Daub zu Andernach vom 4. Mai cr. zur
Tagesordnung überzugehen, weil die darin erbetene Regulirung der Pensions¬
verhältnisse der Gemeinde-Empfänger außerhalb der Zuständigkeit des Provinzial-
Landtages liegt."

Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Pause.)
Es erhebt sich Niemand, es ist demnach der Antrag der Commission einstimmig angenommen.

Wir kommen zuni dritten Antrag. — Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordnetervon Voß: Meine Herren! Die zweite Petition, welche von dein

Bürgermeister Philippi und Genossen ausgeht, liegt Ihnen gedruckt vor. In derselben sind zwei
Anträge, wenn auch nicht klar formulirt, enthalten. Der eine Antrag betrifft die Fürforge für
die Hinterbliebenender Gemeindebeamten,der andere Antrag bezweckt eine Erhöhung der Pensions¬
sätze der Landbürgermeister.

Meine Herren! Was zunächst das letztere Verlangen angeht, so ist Ihnen ja bekannt,
daß die Landbürgermeister bezüglich der Pension weit ungünstiger stehen, als ihre städtischen
Kollegen,ungünstiger aber auch als die unmittelbaren Staatsbeamten. Die Landbürgermeister
erhalten nach der Landgemeinde-Ordnungbezw, nach Art. 25 des Ergänznngsgesetzesvom 15. Mai
1856 als Pension nach 12jähriger Dienstzeit '/<, nach 18jähriger Dienstzeit ^/» und nach
24jähriger Dienstzeit die Hälfte ihres pensionsfähigenDiensteinkommens,einen gesetzlichen Anspruch
auf höhere Pension können sie bei längerer Dienstzeit nicht erwerben. Was die Staatsbeamten
betrifft, fo beziehen diefelben nach dem Pensionsgesetzvon 1872 und nach der Abänderung vom
Jahre 1884 nach lOjähriger Dienstzeit, also zwei Jahre früher als die Landbürgermeister, "/««
oder i/< ihres Diensteinkommensals Pension. Sie haben auch die Vergünstigung, daß für den
Fall, daß sie in Ausübung ihres Dienstes früher dienstunfähigwerden, ihnen dieser Satz gewährt
wird. Die Pensionssätzesteigen nun mit jedem Jahre um '/«<> und zwar bis zu "/«° oder ^
ihres Diensteinkommens,in den höheren Dienstjahren stellt sich also der Betrag ihrer Pension
sehr wesentlich höher als bei den Landbürgermeistern, fofern diese nicht aus freien Stücken ein
Mehreres bewilligt. Das ist eine Ungleichheit,die vielfach Gegenstand von Klagen geworden ist,
und die Frage, ob durch die Gesetzgebung eine Abänderung anzustrebensei, hat bei der Berathung
unserer neuen Kreisordnung auch die Kammern beschäftigt. Die KöniglicheStaatsregierung hat
dermalen eine Abänderung dieser Sätze nicht schon in nächste Aussicht gestellt, wohl mit Rücksicht
auf das theilweifeUnvermögen der Gemeinden und die stetig zunehmendeUeberlastung derselben.
Die allerdings gewichtige Frage, welche finanzielle Tragweite die Gleichstellungder Landbürger¬
meister mit den unmittelbaren Staatsbeamten hinsichtlichder Pensionssätze auf die Gemeinden
äußern würde, hat die Commission nicht schon näherer Prüfung unterziehen können. Ohne sich
daher bereits schlüssigmachen zu können, ob es anrathsam erscheine, der Staatsregierung mit
einer Anregung in gedachter Richtung näher zu treten, hat die Commission beschlossen, diesem
Theil der Petition insoweit Folge zu geben, als sie anheimgiebt, den Provinzial-Ausschuß mit
der Vorprüfung der Angelegenheit zu beschäftigen. Darauf geht der Schlußantrag des Beschluß-
Punktes unter Nr. 3,
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Der erste Theil dieses Beschluhpunktesist auf etwas gerichtet, was noch in höherem
Maße die Aufmerksamkeit der hohen Versammlung in Anspruchnehmen dürfte. Es ist der Antrag
auf Begründung einer Wittwen- und Waisen-Versorgungskassefür die Gemeindebeamten der
Rheinprovinz. Meine Herren! Daß die Fürsorge für die Hinterbliebenender Beamten eine Auf¬
gabe aller derjenigen Verbände ist, welchen die Beamten dienen, das ist im Prinzip nicht mehr
zweifelhaft, das ist anerkannt durch das Vorgehen des Reichs und des Staats, nicht minder auch
zahlreicher Stadtgemeinden und, darauf dürfte für uns der Schwerpunktzu legen sein, auch durch
das Vorgehen wohl der meisten Provinzial-Vcrbände. Die Gemeindebeamtensind ja durchgängig
auskömmlichgestellt, zum Theil befinden sie sich in wohlhäbigenVerhältnissen, aber selten wohl
in der Lage für den Fall ihres Todes zur Unterstützungihrer Hinterbliebenen ein Beträchtliches
zu erübrigen. Stirbt nun der Ernährer, dann gerathen sehr häufig die Hinterbliebenenin Noth
und Elend sie führen in verschämterArmuth ein kümmerliches Leben und fallen fogar, das ist
gar nicht selten, der öffentlichen Armenpflege anheim, Allerdings stellen sich dem Unternehmen,
eine Wittwen- und Waisenversorgungfür die Hinterbliebenenvon Communalbeamteneiner ganzen
Provinz zu organisiren, Schwierigkeitenentgegen, allein dieselben dürfen um fo weniger abschrecken,
auch iu unserer Provinz die Frage anzuregen, als überall, wo die Gründung von Kassen für die
Hinterbliebenender Communalbeamtenin Anregung gebracht ist, diese Schwierigkeitenauch über¬
wunden worden sind. Das ist geschehen z. B. in Brandenburg, Pommern, Sachsen, insbesondere
in letzterer Provinz sind dem Hinterbliebenen-Versorgungsinstitute,welches dort seit 5 Jahren
florirt, schon zahlreiche Stadtgemeinden beigctreten. Aus eigener Wahrnehmung aus meiner
Thätigkeit in der sächsischenProvinzial - Verwaltung darf ich mir wohl die Bemerkung gestatten,
daß nichts fo fehr geeignet ist, das Interesse und das Vertrauen der Bevölkerung in weiten
Kreisen der Provinzial-Verwaltung zuzuführen,wie gerade dieses Vorgehen; insbesonderein Sachsen
knüpfte in bemerkbarer Weise das Wohlwollen, welches man der communalen Provinzial-Verwaltung
entgegenbrachte, an die Erkenntniß, daß der vornehmste Eommunalverband, der Prouinzial-Vcrband,
es als seine Ehrenpflichtbetrachtet, führerschaftlichhervorzutreten in der Frage der Versorgung
der Wittwen und Waisen der Eommunalbeamtenim ganzen Provinzialgebiete. — Hat demnach
die Commissiongeglaubt, an die Spitze ihres Antrages das Anerkenntniß stellen zu sollen, daß
der Fürsorge für die Hinterbliebenender Gemeindebeamten Seitens des Provinzial-Verbcmdcsnoth¬
wendig näher zu treten fei, fo hat sie sich doch nicht entschließen können, schon mit bcstünmtcn Vor¬
schlägen bezüglich der Organisation dieser Frage hervorzutreten. Hierzu wird es vielmehr ein¬
gehender Berathungen und umfänglicher Vorarbeiten bedürfen, zumal in unserer Provinz, welche
volkreicherund darum schon an Beamten reicher ist, als andere Provinzen, gewisse Veamten-
kategorien vorzugsweiseiu Berücksichtigung zu ziehen sind, welche (wie die Landbürgermeisteruud
Gemeindeempfänger)in anderen Provinzen fehlen. Um auch nur dazu zu gelangen, allgemeine
Grundzüge für die Bildung des Versorgungsinstituts festzustellen, wird man das Vorgehen anderer
Provinzen prüfen, namentlich auch eingehendeErmittelungen darüber anstellen müssen, welche
Gemeinden der Provinz aus freien Stücken, sich geneigt finden lassen, bezüglich der Fürsorge für
die Hinterbliebenenihrer Beamten sich dein Prouinzialinstitute anzuschlieheu. Denn daß im Wege
der Gesetzgebung, wie der Nutrag der Petition es beabsichtigt, eine solche Anstalt zu begründen
und den Communen ein Zwang zum Beitritte aufzuerlegenfein dürfte, das »lochte wohl um fo
aussichtslosersein, als es bisher den Provinzen gelungen ist, ohne die Gesetzgebungeine solche
Anstalt ins Leben zu rufen.

Aus den vorstehenden Erwägungen hat die Comnnsston emstmmng beschlossen,zwar
die Anerkennung des Bedürfnisses der Fürsorge für die Hinterbliebenen der Communalbeamten
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aufs wärmste zu befürworten, im Ucbrigen aber Sie zu bitten, den Provinzial-Ausschuß mit
Erstattung von Vorschlagen über die Organisation des Versorgungsinstituts an den nächsten
Provinzial-Landtag zu beauftragen. Den diesbesagendenAntrag Nr. 3 der Drucksache habe ich
demnach zur geneigten Annahme zu empfehlen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich stelle den 3. Theil der Anträge hiermit zur Diskussion
und frage, ob Jemand das Wort dazu wünscht. (Pause.) Das ist nicht der Fall. Ich schließe
die Diskussion und bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag der Commissionsind, sich
zu erheben. Das geschieht nicht, ich erkläre den Antrag für angenommen.

Wir kommen zum 5. Gegenstand der Tagesordnung: Entgegennahme des Berichts
der Commission zur Vorberathung der Frage, ob den Gemeinden der Provinz die
Verpflichtung aufzuerlegen sei, für eine genügende Anzahl von Zuchtstieren eventuell
zu sorgen. — Ich bitte den Herrn Referenten das Wort zu nehmen.

Referent AbgeordneterPflug: Gestatten Sie mir zunächst, daß ich Ihnen den Antrag
der Commissionverlese und dann kurz begründe:

Der hohe Landtag wolle sich auf die Vorlage des Herrn Oberpräsidentenvom 11. Inni
d. I. dahin aussprechen:

„daß er es für ein dringendes Bedürfniß erachte, nach dem Vorbilde der süddeutschen
Staaten den Gemeinden der Provinz die Verpflichtungaufzucrlegc», für eine genügende
Zahl von Zuchtsticrcn überall da zu sorgen, wo eine allen Interessenten zugängliche
Minimalzahl durch die Privat- und Genossenschasts-Stierhaltungnicht erreicht wird.
Der hohe Landtag wolle dabei aber dem WunscheAusdruck geben, daß der Entwurf
des zu erlassendenGesetzes den landwirtschaftlichenVereinen der Provinz zur Begut¬
achtung vorgelegt werde.

Ferner wolle der hohe Provinzial-Landtag bei der Verschiedenheitder Ver¬
hältnisse in der Provinz schon jetzt für angezeigt erachten, den weiteren Wunfch aus-
zusprechen,die Anwendung des Gesetzes und die Einführung der betreffendenVer¬
pflichtung in den einzelnen Kreisen einem Beschlusse des Kreistages zu überlassen."

Meine Herren! Wenn ich mir gestatten darf, auf die verschiedenen Verhältnisse unserer
Viehzucht in der Rheinprovinz einzugehen,so erlaube ich mir zu erwähnen, daß wir unsere große
Provinz in drei Bezirke eintheilen können, und zwar in zwei Bezirke, die Viehzucht treiben, nnd
den Mittelrhein, der hauptsächlich seinen Viehbestandvom Riederrhein rekrutirt. Also der Nieder¬
rhein und die Gebirgötheile, es sind das die Eifel, der Hundsrück, Hochwaldu. s. w., treiben
hauptsächlich Viehzucht. Am Niederrhein steht die Viehzuchtauf einer hohen Stufe nnd ich glaube
kaum, daß durch Eiurichtuug vou Zwangsmahregeln größere Erfolge zu erzielen sein werden,
während im südlichen Theile der Rhcinprouinz die Stierhaltung quantitativ und qualitativ sehr
viel zu wüuscheu übrig läßt. Nach dein statistischen Material, was uns von den: Herrn Ober¬
präsidenten zur Verfügung gestellt ist, sind es besonders die Regierungsbezirke Köln, Coblenz,
Trier und Aachen, welche unter dem Mangel einer, genügenden Stierhaltung zu leiden haben.
Es ist darin ausgeführt, daß die vier Regierungsbezirke 440 768 Kühe inclusive Rinder haben
und daß hiervon 13°/», also 57 300 Kühe jährlich unbefruchtet bleiben. Bei der Beurtheilung,
von welchem volkswirthschaftlichen Schaden dieser Mißstand ist, ist die Königliche Negierung von
der Annahme ausgegangen, daß eine Gebirgskuh neben ihrer Arbeit pro Jahr 1500 Liter Milch
giebt und der Liter Milch einen Werth von 10 Pfg. reprüsentirt; also durch das Nichtkalben
einer jeden Kuh entsteht ein Verlust von 150 M, hierzu kommt der Verlust des Kalbes im
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Werthe von 15 M also crgiebt sich ein Ausfall von 165 M. Die Minder-Vinnahine betrügt
daher für oben erwähnte Regierungsbezirke57 300X165 M.^ 9 454 500 M.

Meine Herren! Das wäre der Verlust, der durch quantitativ mangelhafte Stierhaltung
entsteht Es ist aber auch noch zu berücksichtigen, daß die Qualität der erzeugten Thiere durch zu
große Anstrengungender Zuchtstierezu wünschen übrig laßt. Die Qualität kann durch rationelle
Stierhaltung verbessert werden. ..«,.„

Zur Beurtheilung, von welcher volkswirthfchaftlichenBedeutung die Verbcsseruug der
Viehrassenist erlaube ich mir Ihnen die Summe, welche der RegierungsbezirkTrier jährlich zur
Unterhaltung'seines Nindviehbestandesausgiebt, vorzuführeu. Genannter Bezirk hat 152 996
svnmafähiae Thiere Nehmen Sie die Gescunmtzahl des Jungviehes auf 60 000 Stück an und
rechnen wie dies in der landwirtschaftlichen Betriebslehre Brauch ist, 2 Stück Jungvieh ^ 1
Stück Großvieh, so ergiebt dies in Summa rund 183 000 Stück Großvieh

Die Unterhaltungskostenpro Tag und Haupt zu 1 M. gerechnet, so betragen dieselben
365 X 183000 ^ 66 795 000 M.

Würde es gelingen, und alle praktischen Landwirthe m der Commyüon waren dann nut
nur einverstanden daß dies keine überspannte Forderung ist, die Ausnntzimgsfähigkeitdes Futters
um 10> zu steigen! d h, mit demselben Futter 10°/« mehr Fleisch, Milch und Arbeitskraft zu
erzeuaen so würde dies ein Mehrgewinn von 6 679 500 M. pro Jahr ausmachen. Zum Beweis,
daß dies leicht möglich ist, erlaube ich mir, meine Beobachtungenals Vorsitzender der Prmniirungs-
Eommission für bäuerliche Wirthschaften mitzutheilen. Andr. Neufang in Steinbach, der den
1 Preis erzielte produzirte mit 3 Kühen eben fo viel Vntter, als der ebenfalls pranmrte Klein
von Eiweiler mit 5 Kühen. Die Thiere in beiden Wirthschaften waren gut gefüttert und gut
nepfleqt Neufanq's Kühe waren 2 gut gebante Glan- und 1 Schweizerkuh,gehorten alfo leistungö-
fiihigen Nassen an, während Klein's Kühe dein Kellerthalcr Landschlag angehören, der in seiner
Leistungsfähigkeitnoch viel zu wünschen übrig läßt.

Rechnen wir den Verlnst, wie er von der KöniglichenStaatsregierung für genannte
Bezirke anacnommen ist, auf 9 500 000 M„ dabeiist der Regierungsbezirk Trier zu '/« betheiligt,
so wird die Einführung einer quantitativ und qualitativ besseren Stierhaltung unferem Bezirk allein
einen Nntzen von 9 679 500 M. fchaffen, eine gewiß refpectableSumme, die bei etwas gutem
Willen der Betheiligten in relativ kurzer Zeit mehr zu verdienen ist. Außer diesem materiellen
volkswirthfchaftlichenVerluste - wenn ich mich so ausdrückendarf ^ wstirt aber auch noch ein
sozial'volitischerVerlust. Es ist Ihnen ja bekannt, daß alle unsere kleinen Bauern, sobald ihre
Küue die Milch verloren haben, genöthigt sind, sich andere Thiere anzuschaffen,die ihnen zur
Ernährung ihrer Familie den nöthigen Stoss bieten. Das hänsige Handeln resp. Viehkaufenist

Sehr häufig ist er nicht Viehtenner und ebenso hausig hat er kem baares Geld, um
direkt die Differenz zwischen der von ihm abzugebenden nicht milchenden Kuh gegenüber der frischen
Kuh auszuzahlen. Die Folge hiervon ist, daß er Zahlungsausstand verlange» »iiiß und dadurch
in die Hände der Juden kommt. ^,^„ , .. < ^ s >r ^^.7

Von welcher Wichtigkeit die Milch als Volksnahrungsmittelist, beweisen die Speise- und
Mhrstoffs-Wandtafeln vou Dr. Meinert. Nach denselbenist die Milch das billigste Nahnmgs-
mittel was existirt und ist dies besonders die süß abgerahmte Milch, Unsere Bauern essen
bekanntlichkeine Butter, da dieselbe für ihr geringes Einkommenzu theuer ist, fondern verkaufen
dieselbe und leben hauptsächlich von abgerahmter Milch und Kartoffeln. Brod essen sie auch viel
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weniger als Fabrikarbeiter, Wenn es Abends Kartoffel giebt, bleibt das Brod bei vielen im
Schrank eingeschlossen.

Nicht gewohnt, längere Vorträge zn halten, bitte ich, die Kürze und etwaige Mängel
meines Referats zn entschuldigenund schließe, indem ich Sie dringend bitte, dem Antrag der
Commission,der einstimmigvon derselbenund zwar ohne Widersprüche angenommenworden ist,
zuzustimmen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Antrag, wie er Ihnen soeben
von dem Herrn Referenten verlesen worden ist, zerfällt in zwei Theile. Es wird sich im Laufe
der Diskussion zeigen, ob eine Spczial-Diskussion beliebt wird. — Der Herr AbgeordneteGraf
von Neissel hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Beissel: Meine Herren! Ich möchte mich für den Antrag
aussprechen,soweit er das erste Alinea, betrifft. Bei den: zweiten Alinea habe ich das Bedenken,
daß die Ausführung des zu erwartendenGefetzentwurfsvou dein Beschluß der Kreistage abhängig
gemacht werden soll. Meiue Herren! Dieser Zusatz ist, glaube ich, aus dem Gedanken hervor¬
gegangen, daß den Kreistagen am Niederrhein die Möglichkeit gegeben fei, sich des Gesetzes zu
entledigen. Der Gedanke ist sehr richtig und auch sehr natürlich, da das Bedürfniß für den
Niederrhein für ein solches Gesetz gar nicht anerkannt werden kann. Aber ich glaube, man könnte
den Niederrhein auf andere Weife von dein Gesetzebefreien, wenn man nämlich in das Gefetz
die Bestimmung hineinbringt, daß für gewisse Gegenden, wo die Voraussetzungendes Gesetzes in
irgend einer Form nicht zutreffen, das Gesetz suspendirt bleibt. Dann wird das Gesetz für den
Niederrhein ungefährlichund für den Oberrhein, wo das Bedürfniß ein dringendes ist, würde die
Möglichkeitnicht gegeben,daß jeder Kreistag durch einfachen Vefchluß das Gesetz illusorisch macht.
Ich möchte deshalb bitten, den Schlußsatz: „die Einführung der betreffendenVerpflichtung in
den einzelnenKreisen einem Beschluß des Kreistages zu überlassen" nicht in den Antrag zu setzen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteMelbeck hat
das Wort.

AbgeordneterMelbeck: Ich habe im Gegentheil den Wunsch, den Satz, den der Herr
Vorredner zu streichen beantragt, angenommenzu fehen. Ich halte ihn geradezu für nothwendig.
Es ist früher in den verschiedenen Gemeinden, wo das Bedürfniß einer Vermehrung der Zucht¬
stiere hervortrat, der Versuch gemacht worden, die Gemeinden zu zwingen, Zuchtstiereanzu-
schllffcn und zu unterhalten, sowie die Kosten auf die verschiedenenKuhbesitzer pro rata zu ver¬
theilen. Hiergegen wurde von Seiten mehrerer Gemeinden Einspruch erhoben und nach Lage der
Gesetzgebung mit vollein Recht, Dieser Einspruch wurde augenommenuud seitdem hat der Versuch
aufgehört, und man hat gehofft, auf freiwilligem Wege dem Bedürfniß abzuhelfen. Das ist
nicht gelungen und wird nicht gelingen. Es giebt eine große Anzahl von Gemeinden, wo nur
auf dem Wege des Zwanges etwas erreicht werden kann. Nun, meine Herren, foll man diesen
Zwang ganz unbedingt auf sämmtliche Gemeinden der Provinz ausdehnen? Ich sage, das ist
unstatthaft. Die Art und Weife, wie der Herr Vorredner die Gemeinden, wo ein Bedürfniß
abfolut nicht vorliegt gegen die zwangsweiseAnwendung des Gesetzes schützen will, halte ich nicht
für ausführbar. Dagegen haben wir manche Präcedenzfcille,wo die Anwendung des Gesetzes
erst durch die Veschlußnahmeder Kreisvertretungoder der Gemeindevertretungherbeigeführtwerden
kann. Ich erinnere nur au die Zuchtstierkürordnung, die ebenfalls nach der Bestimmung des
Herrn Ministers nur da eingeführt werden soll, wo der Kreistag solches beschließt. Wir müssen
unbedingt, unl nicht große Unzuträglichkeitenhervorzurufen, darauf bestehen, daß den Kreisen eine
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solche Neschlußnahmevorbehalten werde, und ich bin überzeugt, daß durch einen solchen Vorbehalt
den Bedürfnissenin der Provinz am besten entsprochen wird, indem wir den Gemeinden oder Kreisen,
wo ein Bedürfniß nicht hervortritt, das Recht wahren, sich gegen die Anwendung des qu, Gesetzes
zu schützen

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Zerr Abgeordnete Eich hat das Wort.
Abgeordneter Eich: Ich bitte das hohe Haus dringend, dem Antrage des Zerrn Abge¬

ordneten Grafen Veissel nicht zuzustimmenund schließe mich vollständig den Ausführungen des
Herrn AbgeordnetenMelbcck au. Wer soll dann bestimmen, wo das Gesetz zur Anwendung
gebrachtwird? Es muß nach meiner Ansicht hierüber der Kreistag entscheide». Wie ich höre,
ist in der Eommissiondie Rede davon gewesen,dies dem Krcisausschusse zu überlassen. Das ist
für mich nicht ausreichend. Ich stehe auf dem Standpunkte, daß der Kreistag unbedingt gehört
werden muß.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Es hat sich Niemand mehr zum Worte
gemeldet, ich schließe daher die General-Diskussion. Es wird über beide Sätze besonders abge¬
stimmt werden. Ich ertheile zuuächst dem Herrn Referenten das Schlußwort.

Referent Abgeordneter Pflug: Ich möchte auf den Antrag des Herrn Abgeordneten
Grafen Beissel erwidern, daß, so viel mir bekannt ist, dieselbe Materie dem PreußischenAbgeordneten-
Hause vor Jahren vorgelegen hat, und weil die Verhältnisse so verschiedenartigerNatur waren,
ist es nicht möglich gewesen, eine einheitliche Gesetzgebungüber die Stierhaltung zu erreichen.
Wenn wir in der scharfenFassung des Herrn Grafen den Antrag annehmen, wird demselben
dasselbe Schicksal wie vor Jahren widerfahren, nämlich daß das für unfere Verhältnisse so
wünschenswcrtheGesetz vom Abgcordnctenhanscnicht angenommenwird und zwar deshalb, weil
die Vertreter der agrarischenInteressen in den andern Provinzen ihre Zustimmung dazu nicht
geben werden, daß der Kreisausschußallein auf sämmtlicheGemeinden des Kreises einen solchen
Zwang ausüben kann. Ich möchte daher bitten, dem Antrage der Commissionmit dem Schluß¬
satz, daß der Kreistag zu beschließen hat, ob eine zwangsweiseEinführuug nöthig ist oder nicht,
Ihre Zustimmung zu geben.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Die Debatte ist geschlossen,wir kommen
zur Abstimmung. Ich frage zunächst, ob Sie dem Antrage zustimmen, der in seinem ersten
Theile lautet:

Der hohe Landtag wolle sich auf die Vorlage des Herrn Oberpräsidentenvom 11. Juni
d. I. dahin llussvrechcn;

„daß er es für ein dringendesBedürfniß erachte,nach dem Vorbilde der süddeutschen
Staaten den Gemeinden der Provinz die Verpflichtungaufzuerlegen,für eine genügende
Zahl von Zuchtstierenüberall da zu sorgen, wo eine allen Interessenten zugängliche
Minimalzllhl durch die Privat- und Genossenschafts-Sticrhaltungnicht erreicht wird.
Der hohe Landtag wolle dabei aber dem WunscheAusdruck geben, daß der Entwurf
des zu erlassendenGesetzes den landwirthschaftlichcnVereinen der Provinz zur Negut-
achtuug vorgelegt werde"

und ersuche diejenigenHerren, welche denselben annehmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.)
Ich constatire, daß der Antrag einstimmig angenommen ist.

Wir kommen zum zweiten Theile; derselbe lautet:
„Ferner wolle der hohe Provinzial-Landtag bei der Verschiedenheit der Verhältnisse
in der Provinz schon jetzt für angezeigt erachten, den weiteren Wunsch auszusprechen,

24
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die Anwendung des Gesetzes und die Einführung der betreffendenVerpflichtung in
den einzelnenKreisen einem Beschlusse des Kreistages zu überlassen,"

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesen zweiten Theil des Antrages annehmen wollen,
sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist die große Majorität, somit ist auch der zweite Theil
angenommen.

Wir kommen nunmehr zu den beiden letzten Gegenständen: 6. Petition des Comitäs
zur Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in Coblenz um Errichtung eines
Provinzial-Denkmals in Coblenz und Bewilligung der hierzu erforderlichen Mittel.
7. Petition von Bürgern der Stadt Viersen um Zuwendung der für das Provinzial-
Denkmal Kaiser Wilhelms zu bestimmenden Geldmittel für die Errichtung eines
gemeinsamen Denkmals der beiden Kaiser auf den Höhen am Niederrhein.

Ich glaube beide Punkte, da sie denselben Gegenstand berühren, zusammen zur Diskussion
stellen zu follen. Ich ertheile zunächst Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Wied das Wort.

Se. Durchlaucht Fürst zu Wied: Meine Herren! Wenn ich mir erlaube, zunächst in
dieser Angelegenheitdas Wort zu ergreifen, fo möchte ich mir gestatten, darauf hinzuweisen,daß
unter der Ihnen gedruckt vorliegenden Petition über diesen Punkt zunächst der Name Sr. Excellenz
des Herrn Oberpräsidenten, der Name des commandirenden Generals des VIII. Armeecorps,
Freiherr von Loö und mein Name stehen, fodaß ich fomit als Antragsteller vor Sie hintrete.

Meine Herren! Sie gestatten mir wohl auf die geschichtlicheEntwickelung dieser Frage
zurückzugreifen. In den letzten Tagen Sr. hochfeligenMajestät Kaiser Wilhelm I. waren die
Blicke aller Deutschen auf das enge SchlafgemachSr. Majestät gerichtet, auf das Schlafgemach,
in welchem der hochfelige Kaifer auf feinem einfachen eisernen Feldbette lag und seine letzten
Kräfte einfetzte, um noch für das zu leben, für das er sein ganzes Leben lang gewirkthatte: für
fein Vaterland, für das ihm, seiner königlichen Führnng anvertraute Volk.

Meine Herren! Kaiser Wilhelm ist, wie er als Held in der Schlacht und über den
politischenKämpfen während seines Lebens gestanden hat, als christlicher Held mit vollem Muthe
und mit Zuversicht dem Tode entgegengegangen. Er ist dabei von dem Pflichtgefühl bis zum
letzten Augenblickgetragen worden, welches fein herrliches Leben als vorbildlich für uns Alle
charakterisirthat. Die letzte That Sr. Majestät war die Unterschrift, die er auf Wunsch seines
Reichskanzlersleistete und mit zitternder Hand voll ausführte, die Unterschrift für den Schluß
der Session des Reichstages. Die letzten Worte, die sein Mund gesprochen,waren Worte der
Ermahnung an seinen Enkel, den jetzt regierendenKaiser und König.

Meine Herren! Als nun der unerbittlicheTod uns unser erlauchtes, greises Herrscherhaupt
hinweggenommenhatte, waren unsere Augen und unser Herz voll Thränen und Traner und ganz
Deutschland stand erschüttert still an einem wirklich großen welthistorischen Ereigniß, an einem
Wendepunktder Geschichte. Hinzu kam, daß die Trauer für uns alle dadurch verdoppelt wurde,
daß der innig geliebte, allverehrteThronfolger, von schwerem Leiden darniedergedrückt,den Thron
besteigen muhte.

Meine Herren! Ganz Deutschland, alle Deutschenwaren voll Trauer, und längere Zeit
hatte kein anderer Gedanke Raum in unserem Herzen. Erst als die sterbliche Hülle weiland Sr.
Majestät Kaiser Wilhelm I. zur Erde bestattet war, und als dem leuchtenden Beispiel aller
seiner Vorfahren getreu, Kaiser Friedrich III., der Pflichttreue folgend, welche alle Hohenzollern
charakterisirthat, trotz feines Leidens mit Einsetzung aller seiner Kraft des Herrfcheramtes zu
walten begann, da beruhigte sich wieder etwas in unser aller Herzen die schmerzliche Trauer und
das Gefühl, verwaist zu sein.
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Meine Herren! Als Widerhall, als Gegenstoß mochte ich so sagen, nach dieser Trauer,
nach dieser Sammlung des deutschen Geistes, wurde allen Deutschen bewußt, daß es nun die
nächste Pflicht eines Jeden sei, dafür zu sorgen, möglichst in seiner Heimath ein Denkmal zu
errichten, um für uns und alle Nachkommendieses großartigste Vorbild eines Herrschers dem
Auge der Mitbürger der Stadt und des Landes vorzuführen.

Ich bin überzeugt, meine Herren, wenn damals der Landtag der Rheinprovinz verfammelt
gewesen wäre, Sie wären in der Lage gewesen, die ganze Begeisterung des Augenblicksfür ein
großes provinziellesDenkmal zu vereinigen und alle von dem erschütternden Ereignissedes Augen¬
blicks bewegten Herzen fortzureißen zu einer großartigen monumentalenDarstellung unseres großen
Kaisers.

Meine Herren! Die Provinz war damals nicht vertreten, es war das Interregnum ein¬
getreten, die Wahlen nach der neuen Provinzialordnung waren noch nicht perfekt geworden und
der Provinzial-Landtag noch nicht zusammenberufen. Der Provinzial-Verwaltungsrath hatte nun
zwar die Pflicht, die Verwaltung bis zum Augenblickder Eonstituirung des neuen Provinzial-
Ausfchusses fortzuführen, er durfte es aber nicht wagen, Namens der Provinz aufzutreten und
alle aufzufordern zu einen« provinziellenDenkmal zufammen zu wirken. Somit war kein Organ
da, welches berechtigtgcwefenwäre, Namens der Provinz in diese,» Augenblick zu sprechen,und
so kam es denn, meine Herren, daß diese wundervolle Begeisterung des ganzen Volkes sich in
höchst anerkennenswerter Weise bethätigte, aber jeder an seiner Stelle getrennt, jeder für feine
Stadt, um feinen Nachkommentäglich das Denkmal des Kaifers, zugleich als Vorbild, vor
Augen zu stellen.

Meine Herren! Wenn der Provinzial-Landtag damals verfammelt gewesen wäre und
alle die Summen, welche damals die Opferwilligtcit der Bürger der Städte für ein Denkmal
Kaiser Wilhelms gefummelt hatte, hätte zusammenfassen können, so wäre jetzt schon — das zeugen
die Summen, welche die einzelnen Städte aufgebracht haben — fofort ein großartiges Denkmal
ins Auge zu fassen. Das ist jetzt nicht zu thun, und ich glaube, daß, wie die Sache jetzt steht,
jede einzelneStadt wohl daran thut, dem ersten Impuls folgend, aus den jetzt angefmnmelten
Geldern ein Denkmal in ihren Mauern auszuführen.

Meine Herren! Aber ein anderes ist es, ob wir, die Vertreter der Provinz jetzt nicht
in voller Anerkennungder begeistertenOpferwilligkeitder Bürger jeder einzelnen Stadt uns noch
einmal an alle Einwohner der Provinz wenden follen, mit der Frage: Ist noch so viel Begeisterung
in euren Herzen, daß ihr uns helfen wollt, ein wirklich großes Prouinzial-Denkmal zu errichten?
Ich glaube, hierzu ist der Augenblick heute gekommen. Nun kommen aber zwei Fragen zunächst
in Betracht. Das eine ist die Frage, wie das geschehen soll und das andere ist die Frage, wo
das Denkmal errichtet werden soll, denn ich glaube überzeugt zu sein, daß Sie alle, meine Herren,
mit dem ersten einverstandensein werden, nämlich daß überhaupt ein Denkmal von Seiten der
Provinz errichtet werden soll.

Meine Herren! Das wie ist eine Frage, zu der wir alle künstlerischen Kräfte unserer
Provinz und unseres Vaterlandes anstrengen müssen, um etwas wirklich Schönes darzustellen.
Ich muh aber auch auf das wo zurückgreifen, denn dadurch wird das wie bedingt. Es ist davon
die Rede gewesen,man solle ein großes provinziellesDenkmal auf einen Berg setzen; es ist vom
Siebengebirge die Rede gewesenund darauf zielt ja auch wohl der Antrag der Bürger der Stadt
Werfen hin. Es heißt: Auf den Höhen des Niederrheins, also auf dem Siebengebirge, oder auf
einer anderen geeignetenHöhe des Niederrheins, möchte das Denkmal errichtet werden. Ich habe

24"
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dagegen Ihnen das Bedenken vorzutragen, daß alle Denkmäler, die auf großen Bergen stehen,
ganz außerordentlichgroß sein müssen, wein, wirklich der Berg als Sockel und Fundament dienen
soll für das, was darauf steht. Es mühte ein Denkmal sein, das-vorwiegend architektonischer
Art wäre, während die persönliche Darstellung unseres erlauchtenKaisers Wilhelm mehr in den
Hintergrund treten würde. Ich erinnereSie daran, so schon an sich das Denkmal der Germania,
das Niederwlllddenkmal,auch ist, daß es der Punkte nicht viele giebt, von welchen man dieses
Denkmal wirklich künstlerisch richtig betrachten kann, denn unten vom Fuße des Berges erscheint
es zu klein, um die Schönheit der Arbeit, die Schönheit der Details, zu zeigen, da aber, wo
man wirklich die Schönheit der ganzen künstlerischen Conceptionmit Muße betrachten könnte, da
sind die steilen Weinberge, wo kein Fnß hinkommt, wo Niemand stehen kann. Dasselbe Schicksal
würde ein Denkmal auf dein Siebengebirge haben, die Front des Denkmals müßte immer hinunter
nach dem Nheine gerichtetfein, oder das Denkmal mühte so riesengroh werden, daß ich keine
Summe nennen kann, die für Herstellungdesselbenausreichen würde, und der Berg müßte zum
Sockel genommenwerden und darunter verschwinde!:. Ebenso befürchte ich, daß ein Denkmal,
welches in die grüßte Naturfchönheitdes Nheinlandes hineingestelltwürde, zu der ich das Sieben-
gcbirge rechne, ich denke an Nolandseck,Nonncnwerth und alles was darum ist, cm Gegensatz in
sich selbst ist: Die wunderbar schöne Natur und ein künstlerisches Denkmal, wenn es auch noch
so schön ausgeführt ist. Man kann nie sich sammeln, um eines von beiden ruhig zu betrachten,
und eines schadet dein anderen. Ich möchte Ihnen das zu bedenken geben.

Ich fahre fort in dem, was ich fagen wollte über das Wie der Darstellung eines solchen
Denkmals und so kann ich mir nicht anders denken, dem werden Sie vielleicht auch zustimmen,
als daß das Standbild unseres ritterlichen Kaisers, unseres allerhöchsten Kriegsherrn, nicht anders
als hoch zu Noh dargestelltwerden kann und mein Gefühl fagt mir, so wie er dein Feinde ent¬
gegen geritten ist, an der Spitze seiner siegreichenArmee. Das ist aber Sache des Künstlers.
Es kommt aber noch ein anderer für das Wie der Aufgabe außerordentlich zwingender Moment
hinzu. Hierüber muß ich persöulichsprechen, das kann ich nicht sagen als Antragsteller. Seitdem
dieser Antrag gestellt und an Sie gelangt ist, hat Kaiser Friedrich III. nach martcruollem Leiden
seine Augen ebenfalls geschloffen und wenn man jetzt an Denkmäler denkt, fo tritt unwillkürlich
die Frage an Jeden: „Muß man nicht zwei Denkmäler für beide Kaiser errichten oder kann man
sie in einem Denkmal vereinigen?" Neben Kaiser Wilhelm war aber sein Sohn und erster Feldherr
derjenige, der am «leisten geleistethat für die großen Siege, welche die Einigkeit Deutschlands
und die Herstellungdes deutschen Kaiserthums zur Folge hatten. Ja, meine Herren, so steht man
zögernd vor der Frage, vor dem Wie der Darstellung und ich möchte mir erlauben, Ihnen einen
Gedankenzu unterbreiten, der aus dein Wunscheentsprungen ist, beiden Kaisern ein würdiges
Denkmal zu errichten, der aber für die künstlerische Ausführung die größten Schwierigkeitenin
sich birgt und deshalb nur von einem ganz hervorragendenKünstler zur Ausführung übernommen
werden könnte. Ich dachte mir nämlich, meine Herren, daß wir einen Augenblick aus der Geschichte
in Vronzeguß in künstlerisch schönster Ausführung hinstellensollten für alle Zeiten, einen historischen
Moment, in welchem wir Kaiser Wilhelm mit seinein Sohn zusammendarstellenkönnten, wie sie
einander bei der Begrüßung glückstrahlend ansehen in dem Augenblickihrer schönsten Beziehungen
zu einander. Ich möchte Sie fragen — wenn sich der Künstler findet, der sich an die Aufgabe
heranwagt und wenn der Gedanke überhaupt auszuführen wäre — ob das nicht denkbar wäre,
daß Kaiser Wilhelm auf seinem Rosse haltend gedacht wird, auf der Höhe südlich von Sedan,
wie er die einzelnenKanonenschüsse der Schlacht von Veaumont beobachtet und so die Fortschritte
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erkennt, welche die deutschen Armeen von Osten her machen: da kommtauf schäumendem Rosse Kaiser
Friedrich III. als Kronprinz von Westen herangesprengt. Er hat gehört, daß sein königlicher
Vater in der Nähe ist und meldet sich zur Stelle mit seiner ganzen Armee. Meine Herren! Das
ist einer der großartigsten entscheidenden Augenblickein unserer Geschichte und zugleich in der
Geschichte der beiden hohen Herren zu einander. König Wilhelm hat die Ordre gegeben,daß der
Kronprinz mit seiner Armee, der fern im Süden bei St. Dizier stand — ich erlaube mir hinzu¬
zusetzen, daß ich selbst bei dieser Armee war — von Süden heranzumarschirenund einen gewagten
Flankenmarsch bis westlich von Sedan auszuführen. Der Kronprinz hat diese Aufgabe durch¬
geführt, als einer der trefflichstenFeldherren sich bewährt; er kommt von St. Menehoul noch zur
richtigen Zeit, um am folgenden Tage einzugreifen und von Westen her die französische Armee
— die letzte reguläre Armee, welche Frankreichhatte — wie mit einem eisernen Gürtel zu umfassen.
Also der Augenblick,wo der Kronprinz als Feldherr sich mit seiner Armee bei König Wilhelm
meldet und der Vater mit leuchtendem Antlitz seines Sohnes zugleichals seines besten Feldherrn
sich freut — das ist nach meiner Ansicht einer der schönsten Momenteim Leben der beiden Kaiser.
Oder nehmen Sie den Augenblick nach der gelungenen Schlacht, die Begrüßung der beiden hohen
Herren, den herzlichen Händedruck von Vater und Sohn, die neben einander reiten, so ist das
auch ein schöner Gedanke. Diese beiden Augenblickewollte ich Ihnen nur vorführen und zu erwägen
geben, ob sich nicht einer derselbeneignen würde, in Erz verewigt zu werden.

Das, meine Herren, wäre etwas über das Wie der Ausführung, nun aber das Wo.
Ich glaube, daß ich gewiß nicht dem hohen Hause jetzt schon vorschlagen soll, direkt zu bestimmen,
wo das Denkmal hingestelltwerden soll. Ich glaube Ihnen nur vorschlagenzu sollen, daß es
überhaupt geschehe und daß der hohe Provinzial-Landtag für die Provinz es als Verpflichtung
betrachtet, für ihren Allerhöchsten Beschützerin der Noth, für ihren Beschützerim Kriege von
l870/71 ein Denkmal als Provinzial-Denkmal zu errichten. Aber ich erlaube nur doch noch auf
einige Punkte hinzuweifen, was das Wo betrifft, wenn Sie auch nachher beschließen,das einer
Vorlage des Ausschussesfür den nächsten Provinzial-Landtag zu überlassen. Ich glaube, meine
Herren, daß es wirklich keinen schöneren und keinen richtigeren Platz giebt, als den großen
Schloßplatzin Coblenz, In Coblenz hat weiland Se. Majestät Kaiser Wilhelm als Prinz von
Preußen glückliche Tage verlebt, er hat damals in persönlichster Arbeit alles das vorbereitet,
was er nachher geleistetund durchgeführt hat als Herrscher. Er hat damals in Eoblenz die
Reorganisation seiner Armee vorbereitet und selbst durchdacht,um sie alsdann, sobald er an die
höchste Stelle berufen wurde, durchzuführen. Meine Herren! Das ist eine persönliche That unseres
Kaisers Wilhelm, durch welche er, wie ich hier schon sagte, alles vorbereitet hat, was er nachher
für ganz Deutschland, aber auch für unfere Provinz gethan hat; als er mit unglaublicher
Schnelligkeitan unsere Grenzen eilte, um gerade unsere Provinz vor dem Einbruch der fremden
Angreifer zu schirmen.

Meine Herren! Es kommt aber noch eins hinzu. Ihre Majestät die Kaiserin uud
Königin Augusta, die trauernde Wittwe unseres Heldenkaisers, sie lebt gerne in Eoblenz; sie
blickt am liebsten auf die Zeiten zurück, die sie in Eoblenz verlebt hat. Ihr wäre es eine besondere
Freude, wenn gerade der Provinzial-Landtag beschließen wollte, daß dort, wo sie so glückliche
Tage mit dem ihr nunmehr entrissenenGemahl verlebt hat, das Denkmal errichtet werden solle.

Meine Herren! Ich glaube zum Schluß Sie darauf noch hinweisen zu sollen, welch'
ganz besondere landesmnttcrliche Liebe die Nheinprouinz stets von Seiten dieser hohen Frau
erfahren hat, und zu welcherDankbarkeit wir Ihrer Majestät der Kaiserin Augusta gegenüber
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verpflichtetsind. Ich möchte Sie nur auf diese wenigen Momente hinweisen, um wenigstens
meinerseits im Namen der Antragsteller Ihnen den Gedanken der Errichtung eines Denkmals
in Coblenzhiermit auf das Angelegentlichste zu empfehlen. (Lebhafter Beifall.)

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Herr Abgeordneter Graf von Veissel
hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Veissel: Nach den ausführlichen Darlegungen Sr. Durchlaucht
des Fürsten zu Wied glaube ich, daß es nicht mehr angebracht erscheint, daß ich auch meinerseits
viele Worte zu dem großen Gedanken der Errichtung eines Denkmals in Coblenz mache. Ich
glaube, ich kann mich darauf beschränken, Ihnen folgendenAntrag, den ich stelle, zu verlesen:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. Seiner Majestät dem hochseligen Kaiser und König Wilhelm I. zur Erinnerung an

seine glorreiche Regierung und als Zeichen der Dankbarkeit der Nhcinprovinz für den
ihr gewährtenSchutz vor seinem Residenzschlossein Eoblenz, in welche»: derselbe Jahre
lang residirt und für die Provinz so segensreich gewirkt hat, ein Provinzial-Denkmal
zu errichten.

2. Der hohe Landtag beauftragt den Provinzial-Ausschußzunächst über Form und Mittel
zu berathen und dann dein nächsten Landtage Bericht zu erstatten."

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete von Rath hat
das Wort.

Abgeordnetervon Rath: Meine Herren! Von vielen Leuten im Auslande habe ich den
Gedankeilaussprechenhören, daß „Wilhelm der Einzige" der historische Name des großen Kaifers
werden möge. Es sind ja in Deutschlandunzählige Städte bemüht, ein Denkmal zu haben. Wo
kommen nun die vielen Tausend und Abertausend Landbewohnermit ihren Wünschenzurecht,die
das Herz haben, ein Scherflein zu einem Denkmal zu geben, wohin sollen sie sich wenden? Die
kleinen Städte und die Landbewohner müssen sich vereinigen zu einen» Punkte, um dort ihr
Scherflein anzubringen. Das geht, das bringt Nutzen und Gelingen der ganzen Sache. Ich
bitte also den Provinzial-Ausschuß, auch an die Landbewohnersich zu wenden und sie zu bitten,
sich an dem großen Werke zu beteiligen. Ich bitte Sie zu denken an den Mittelpunkt unseres
schönen Rheinlands, dahin, wo der große Kaiser in der Rheinprouinz so viele Jahre gearbeitet
hat und wo seine geliebte Wittwe heute noch gerne lebt, Bedenken Sie alle, meine Herren, es
ist das eine Provinzialsache und zu dieser möchten wir alle Landbewohner anregen, daß sie sich
vereinigen zu einem Denkmal, und auf den Punkt, der von den beiden Herren, die vor mir
gesprochen haben, angeregt worden ist.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Ianßen hat
das Wort.

AbgeordneterIanßen: Meine Herren! Auch mir ist der durch die Petition angeregte
Gedanke ein höchst sympathischer, weil ich anerkenne, daß dem Andenken unseres hochseligen
Kaisers Wilhelm I. durch Errichtung eines Prooinzal-Denkmals gehuldigt werden muß. Auch
anerkenneich, daß, wenn dieses Denkmal in einer Stadt zur Errichtung kommen soll, Eoblenz
darauf den ersten und begründetstenAnspruch hat. Die dafür sprechenden Gründe sind bereits
von Sr. Durchlaucht dein Fürsten zu Wied und auch in der Petition selbst treffend dargelegt
worden. Ich würde daher meinerseits, insofern sich aus diesem Projekte nicht noch etwas Besseres
entwickeln läßt, jede vorgeschlagene Summe für die Errichtung eines Denkmals in Coblenz he-
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willigen. Allein ich glaube, es giebt in der That eine würdigere und dein Zweck besser entsprechende
Art der Verkörperung der Idee eines provinziellen Denkmals, als die vorgeschlagene.Ich gestehe,
daß die Petition der ViersenerBürger, welche nur zwar nicht im Wortlaut vorliegt, deren Inhalt
ich aber im Allgemeinen aus der Ankündigung der Tagesordnung sür heute entnehme, in dieser
Hinsichtmir einen berechtigtenGedankenzu enthalten scheint.

Gleich nach dem Tode Kaiser Wilhelms I. haben sich Städte lind Städtchen am Rhein
beeilt, große Summen für ein Kaiser-Denkmalzu votiren. Reiche Mittel von Privaten sind dazu
gekommen, daß sich die Beträge, die für diesen Zweck zur Disposition stehen, wohl auf Millionen
beziffern. Das ist geschehen unter dem patriotischen Impulse, daß thunlichstjedes größere Gemein¬
wesen für sich dein großen Verstorbenenein Denkmal stiften solle, und das war gewiß sehr schön
und löblich.

Aber ich meine, meine Herren, bei einer Vereinigung aller dieser Mittel innerhalb
der Provinz würde sich ein Werk schaffen lassen, das nothwendig weit großartiger, imposanter
und würdiger wirken würde, als die Aufstellung all' jener kleinen Denkmäler. Es wäre die
Zusammenfassungan Stelle der Zersplitterung jenes schönen Inipulses.

Wenn nun zu den bereits angesammeltenMitteln der Privaten uud der Gemeiude auch
noch Zuschüsseaus Provinzialfonds kämen, wie in der Petition angeregt ist, dann würde
sicherlich eine Summe erreicht werden, die es angängig macht, ein Denkmal im größten Style zu
errichten, ein Denkmal, das ebenso dein Andenken Kaiser Wilhelms, wie auch dem Andenken
unseres unvergeßlichenKaisers Friedrich zu widmen wäre. Ein solches Denkmal würde allerdings
nicht innerhalb der Mauern einer Stadt aufzustellenfein; es mühte errichtet werden auf einem
durch seine Lage und seine landschaftliche Schönheit besonders bevorzugte,, Punkte unserer Provinz.
So ließe sich ein Monument errichten,welches nicht allein der Grüße unserer kaiserlichen Helden,
sondern auch der Bedeutung unserer Provinz und dem Maße der Liebe, in der wir mit unserem
Hcrrscherhauseverbunden sind, würdig entspräche. Aber freilich, wenn dieser Gedanke nicht eine
recht vielseitigeZustimmung findet, dann läßt er sich nicht füglich verkörpern, und dann bin ich
meinestheils geneigt, dem Antrage auf Errichtung eines Denkmal in der Stadt Coblenz meine
Zustimmung zu geben.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Herr I>. Frowein hat das Wort.
AbgeordneterDr. ^ur. Frowein: Meine geehrten Herren! Wenn ich mir gestatte, zu

dem vorliegenden Gegenstand einige Bemerkungenzu machen, so möchte ich vorausschicken, daß der
Grundgedanke,welchen die Petition enthält und welcherNamens der Antragsteller in so warmer
und inniger Weife dargelegt worden ist, gewiß allseitige Billigung finden wird. Denn wir Alle
werden gerne die Gelegenheit wahrnehmen, auch durch ein äußeres Zeichen der Nachwelt zu beweisen,
daß wir unseren großen Kaiser, den Begründer und Schöpfer deutscher Kraft und Einheit, den
Vehüter und Befchirmer des Weltfriedens, so geliebt und verehrt haben, wie wir ihn lieben und
verehre» muhten. Ich will die Frage unerörtcrt lassen, ob es für die Provinz unbedingt angemessen
erscheint, daß dieses äußere Zeichen in einem Denkmal besteht. Nachdem von verschiedenen Seiten
so gewichtige Stimmen sich für diese Form ausgesprochen haben, würde ich es im Augenblick nicht
wagen, dem zu widersprechen. Ich bin aber bestimmt der Meinung, dah der Gedanke, welchem
der geehrte Herr Vorredner Ausdruck gegebenhat, die sämmtlichen Summen, welche in den einzelnen
Städten bereits gesammelt sind, zu vereinigen, sich praktischals unausführbar erweifen wird. Ich
nehme deshalb an, daß Sie dem Gedanken der Errichtung eines Denkmals grundsätzlich znstimmen.
Für diesen Fall wollte ich meinerseits mich gegen die Wahl von Coblenz erklären. Ich verkenne
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nicht, daß die Gründe, welche für Coblenz angeführt worden, gewichtiger Art sind. Es ist darauf
hingemiesen worden, daß Kaiser Wilhelm in dein Schlosse zu Coblenz, vor welchem das Denkmal
errichtetwerden soll, den Gedankenan die Reorganisation des Heeres gefaßt hat, und es ist ferner
der innigen Beziehungender verwittweten Kaiserin August« zu Coblenz und ihrer gewiß freudigen
Zustimmung zu dem Plane gedacht worden. Was den ersten der Gründe betrifft, so habe ich
das Gefühl, daß derselbe einer etwas strengerenKritik gegenüber doch nicht Stand halten wird.
Ich glaube kaum, daß die Verbindung der Reorganisation des Heeres mit dem Schlosse zu Coblenz
als eine so innige nachgewiesen werden kann, daß die Wahl dieses Ortes geboten erscheinen müßte.

Was den zweiten Grund anbetrifft, so gestehe ich, daß derselbe für mich von weit erheb¬
licherer Bedeutung ist. Allein auch bei pietätvoller Anerkennung derselbenmuß ich doch sagen:
Ein Denkmal für Kaiser Wilhelm ist nicht bestimmt für die Lebenden,weder für Diejenigen, die
ihn: nahe standen, noch für uns. In den Herzen der Lebendenist sein Gedächtniß unauslöschlich
eingegraben. Wir bedürfen eines Denkmals nicht! Das Denkmal soll errichtet werden für die
kommenden Geschlechter. Will aber die Provinz für die kommendenGeschlechterein Denkmal
errichten, dann muh es von dem Strome aus sichtbar sein, welcher den Herzschlag unserer Provinz
bildet, auf dessen Spiegel und an dessen Ufern ihr frischesund bewegtes Leben auf und ab wogt,
dessen Geschichte in innigster Verbindung steht mit der Sehnsucht des Volkes nach Freiheit von
der Fremdherrschaftund nach Einigkeit, der gepriesen ist in unzähligen Gesängen und Liedern,
es muß sichtbar sein vom Rheinstrome aus. (Bravo!)

Hier aber muh eine Stelle gewählt werden, welche in ganz besondererWeise einzigartig
durch Größe und Lieblichkeitder Natur ausgestattet worden ist, damit sie den rechten Umriß
abgebe für das Bild des einzigartigen Mannes, den Gott dem Vaterlande geschenkt hat. Diese
Stelle aber ist das Siebeugebirge. Ich glaube, daß die Gründe, welche Se. Durchlaucht der
Fürst zu Wied gegen das Siebengebirge angeführt hat, nicht stichhaltigsind. Das erste Bedenken,
der hohe Standort werde die Wirkling des Denkmals vereiteln, ist leicht zu beseitigen,wenn eine
mäßige Höhe in Aussicht genommenwird. Das zweite Bedenken, daß gerade die Naturschönheit
ei» Hinderniß sei, erscheint mir noch weniger begründet. Ich glcinbe im Gegentheil, wenn diese
Stätte der Schönheit und Poesie gewählt wird, dann wird das Denkmal den Geschlechtern der
Zukunft bis in die fernsten Zeiten, auch, wenn die unmittelbare Wirkung der erhabenen Persön¬
lichkeit unseres verewigten Kaisers zu schwinden beginnt, und wenn die Sage ihre lieblichen
Gebilde um das Leben des großen Helden ziehen wird, wie sie die Berge und Thäler der Um¬
gebung bekränzt hat; es wird gerade an dieser Stelle wirksamer als an einer anderen, den
lebendigenBeineis liefern, daß mit Kaifer Wilhelm in Wahrheit der Traum von Generationen
sich erfüllte und daß durch ihn von Neuem in größerer Schöne erstanden ist des alten Reiches
Herrlichkeit. (Lebhafter Beifall!) Sie werden verstehen, daß ich nach diesen Darlegungen mich
gegen den Autrag des Herrn Grafen von Veissel erklären muh. Ich möchte aber meinerseits
nicht empfehlen,einen grundsätzlichenBeschluß nach der entgegengesetzten von mir vertretenen
Richtung zu fassen, vielmehr gestatte ich mir, den Antrag zu stellen, die Angelegenheit dem
Provinzial-Ausschußzur Erwägung und Berichterstattungzu überweisen. (Bravo!)

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Herr CommerzienrathHeuser hat das
Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterHeuser: Meine Herren! Der Inhalt des Punktes ? der Tagesordnung
hat den beiden Herren Vorrednern Gelegenheit gegeben, eine nach meiner Auffassuugsehr frucht¬
bare und glüäliche Idee anzuregen, nämlich die Idee der Vereinigung aller Kräfte der Provinz
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zu einem großen würdigen Denkmal für unsern verewigten Kaiser Nilhelm. Die Petition der
Bürger der Stadt Viersen ist meines Wissens den Wenigsten im Hause bekannt, und da der
Gegenstand offenbar connex ist mit dem Inhalt des Punktes 6 der Tagesordnung, so würde ich
zur Geschäftsordnungden Antrag stellen, daß wir die Diskussion über Punkt 6 abbrechen und
die Petition der Bürger der Stadt Viersen zur Kenntniß des hohen Hauses gelangen lassen.

Das können Sie keiner Stadt, namentlich nicht den großen Städten verübeln, wenn
jede derselben wünscht, ein Denkmal für den Kaiser Wilhelm zu besitzen. Die Stadt Köln, deren
Vertreter einer zu sein, ich die Ehre habe, hat für diesen Zweck schon eine erhebliche Summe
gesammelt. Die Stadt Coblenz ist vorgegangen mit einem Antrage, der natürlich nur erfüllt
werden könnte auf Kosten der Wünsche aller übrigen Städte. Die Verwirklichung des in der
Viersener Petition niedergelegten Wunscheswürde der ganzen Provinz die Befriedigung gewähren,
ein großes, schönes Denkmal zu besitzen. Sie dürfen nicht vergessen, daß Ihnen die Richtung
eines gewissen Lokal-Patriotismus entgegensteht,und Sie werden nichts erreichen,wenn Sie bei
Ihrer Idee beharren. Ich bin der Ansicht meines geehrten unmittelbaren Herrn Vorredners,
wenn Sie ein Denkmal im großen Styl haben wollen, dann müssen Sie danach streben, die
Kräfte der ganzen Provinz zu vereinigen. Sie müssen die Eifersüchteleien— wenn der Ausdruck
gestattet — der einzelnen Städte beiseite halten, nur dann können Sie dem schönen Zweck voll¬
ständig gerecht werden. Niemand kann bezweifeln, daß es ein großer Vorzug für die Stadt
Coblenz wäre, wenn in derselben ein Denkmal, wie es von Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu
Wied vorgeschlagen ist, zur Ausführung gelangt. Aber ich komme immer wieder darauf zurück,
geschehen kann das nur auf Kosten des Denkmals selbst.

Ich bitte Sie also, über meinen Vorschlag einen Beschluß herbeizuführen,daß wir zunächst
die Petition der Stadt Werfen hören und dann bei Punkt 6 fortfahren.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Ich wollte den Herrn Vorredner nicht
unterbrechen,obgleich das was er sagte, nicht zur Geschäftsordnunggehörte. — Herr Abgeordneter
Hardt hat das Wort.

AbgeordneterHardt: Ich hatte fchon vorher ums Wort gebeten, habe aber den Aus¬
führungendes Abgeordneten Frowein nichts hinzuzufügeu,als daß ich mich dessen schöner Darstellung
voll und ganz anschließe. Ich möchte daher den Antrag des Herrn Frowein in allen seinen
Theilen unterstützen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Ada ins: Herr Abgeordneter Friederichs hat
das Wort.

AbgeordneterFriederichs: Ja, meine Herren, ich schließe mich ebenfalls dem Antrage
des Herrn Dr. Frowein an und unterlasse, es, der Dankbarkeit, die uns ins Herz hineinge¬
wachsen ist durch die gewaltig großen Thaten, deren Ausfuhrer Kaiser Wilhelm I. war, noch
weiterer Worte zu widmen, trotzdem der Worte nie genug gefunden werden können. Aber,
meine Herren, was die Ausführung anbetrifft über das Wohin des Denkmals, da glaube
ich nicht, daß wir für einen erheblichen Theil unserer Provinz das richtige treffen, wenn wir
heute hier bestimmen, das Denkmal in Coblenz zu errichten, trotzdemNiemand unter uns sich
finden dürfte, welches die Gründe, die in der Petition niedergelegtsind und die Se. Durchlaucht
angeführt hat, bekämpfen würde. Mit Herz und Kopf werden diese Gründe ganz gewiß anerkannt
werden, aber Herr Dr. Frowein hat schon darauf hingewiesen, daß das Denkmal ganz besonders
für die kommenden Geschlechter bestimmt ist. Und da dürften wohl persönliche Motive nur vor¬
übergehende Bedeutung haben. Außer der Dankbarkeit von uns soll das Denkmal für alle
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Zukunft ein Ansporn im Geiste Wilhelms des Ersten für Vaterlandsliebe, Gottesfurcht und
Pflichttreue sein. Es soll der heranwachsenden Jugend, den dahin ziehendenSchulen gleichsam
verkörpert die Worte wieder vorführen: Du sollst nimmer Zeit haben, müde zu werden, und
wiederum die Worte: Du sollst dulden ohne zu murren Das soll die stetige Wirkung in alle
Zukuuft hinein die Hauptbedeutung des Denkmals ausmachen! Wir, so lange wir leben und das
Herz auf dem rechten Fleck tragen, wir tragen Kaiser Wilhelm in unseremHerzen, und bei jeder
Gelegenheitbeugen wir dankbar unser Knie vor Gott, daß er ihn uns gegeben hat! Für uns
bedarf es eines solchen Denkmals nicht! Ich bitte deshalb in Uebereinstimmungmit dem Herrn
Vorredner, für das Denkmal einen Ort zu wählen, der den Meisten aus der Provinz für einen
Ausflug im reiferen Alter wie für den Besuch der Schulen zugänglich ist, welcher namentlich
den Schulen gleichsam als patriotischer Wallfahrtsort erreichbar ist in einer Tagesreise.

Was nun das Wie betrifft, so möchte ich fragen, was es denn ist, was von den großen
Ereignissen unter Kaiser Wilhelm in uns fortwirkt, und was in uns fortwirken wird in alle
Zukunft? Ich glaube, es ist nicht der eine oder andere Sieg in Frankreich, es sind nicht die
großen kriegerischenMomente, sondern es ist das erhebende Gefühl, daß wir frei sind im eigenen
Haufe, daß weder von der Themse, noch von der Neva, noch von der Seine irgend welch'
gebietendesWort uns gesagt werden kann. Dieses erhebendeGefühl des Herrseins im eigenen
Hause, das ist es, was uns allmählich besser und größer gemacht,und was die Zukunft besser
und größer machen wird, und was das deutsche Volk zu immer größerer Bedeutung unter den
übrigen Völkern führen wirb. Dieses Gefühl der Unabhängigkeithat uns der gottgesandte Kaiser
Wilhelm I. erkämpft. Die kriegerischen Momente sind vorübergehend,diese Errungenschaftenaber
bleibend, fo Gott will. Ein Monument nun, welches diefes Bleibende zum Ausdruck bringt,
möchte ich den Männern empfehlen,welche demnächst an die Vorarbeiten als Berufene herantreten
und Vorschlägeausarbeiten. In Summe meines ganzen Mitlebens dieser gewaltig großen Zeit
kann ich nur bitten kein Denkmal zu errichten, welches den besiegten Feind in irgend einer Weise
verletzt. Zeigen wir der Welt, daß wir uns fühlen als ein einiges, unabhängiges Volk, daß
wir um diefes Gut den Feind zurückgefchlagen haben und wieder zurückschlagen werden, wenn er
abermals den Angriff wagt, (Lebhafter Beifall.)

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Ich bemerke zur Geschäftsordnung,
daß von dem AbgeordnetenHerrn Dr. Frowein folgender Antrag eingegangenist:

Hoher Landtag wolle beschließen:
„die Petition zur Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in Coblenz, sowie die
Petition von Bürgern der Stadt Viersen, dem Provinzial-Ausfchussezur Erwägung
und Berichterstattungzu überweisen."

Der Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.
Abgeordneter Becker: Meine verehrten Herren! Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied

hat Ihnen mit so hohen, von Patriotismus getragenen und deshalb so dankbar von uns allen
empfundenenWorten den sehr naheliegendenGedanken der Errichtung eines Provinzial-Denkmals
so warm empfohlen,daß es wirklich schwer ist, nicht sofort diesem Impulse zu folgen und ohne
Weiteres in feinem Sinne Vefchlutz zu fassen. Er hat besonders mit Recht ausgeführt, daß,
wenn bald nach dem traurigen Verluste unseres hochseligen Kaisers Wilhelm I. der Provinzial-
Landtag zur Stelle gewesen wäre, es wahrscheinlicheine der ersten seiner Handlungen gewesen
sein würde, die Errichtung eines Provinzial-Denkmals einstimmigzu beschließen. Da hätte man
ohne nähere Prüfung der finanziellen Seite einfach den großen Gedanken aussprechenkönnen und
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das wäre durch die ganze Situation des Augenblicksvollständig berechtigtund motivirt gewesen.
Inzwischen hat nun aber die ganze Entwickelungdieser Angelegenheit einen anderen Verlauf
genommen. Wäre damals ein Beschluß gefaßt, so würde eine große Reihe von Städten,
Gemeinden von vornherein, so nehme ich an, auf den Gedanken eines ortlichen Denkmals und
vielleicht mit Recht Verzicht geleistet haben. Höchstens wären einige größere, leistungsfähige
Gemeinwesenunserer Provinz in dem Gedanken der Errichtung eines Denkmals einig gewesen,
und sowohl Privat- als Gemeindemittel wären zusammengeflossen, und man hätte, ohne daß die
Provinz in ungewöhnlicherWeise in Anspruchgenommenwürde, Hervorragendes schaffen können.
Jetzt sind die meisten Gemeinden — die städtifchen Gemeinwefenfast ohne Ausnahme — bereits
dazu übergegangen,örtliche Denkmäler ins Auge zu fassen. Es ist das auch ein Gesichtspunkt,
der die Liebe zu unserm hochverehrten Kaiser Wilhelm am allerklarstenwiedergiebt,es ist derselbe
Grundzug, der durch das Land ging, als die Krieger-Denkmäler errichtet wurden. Man sagte
sich: Für den ersten deutschen Kaiser Wilhelm, den Neubegrüuder des Reichs, müssen wir alle
ein örtliches Erinnerungszeichenfür unsere Nachkommen stiften. Man mag über diefe Berechtigung
der Errichtung von Lokal-Denkmälerndenken, wie man will, sie ist eingetreten und dadurch ist in
etwa eine veränderte Sachlage gefchaffen. Wie weit diefe Bewegung geht, läßt sich zur Zeit
noch nicht ermessen,es haben sich selbst einzelneRegierungsbezirkezu demselben Zweck vereinigt.
Unter diesen Umständen meine ich, da so viel Zeit verflossen, könnte es nichts dem großen
Gedanken Nachtheiligesbringen, wenn man die Beschlußfassung in dieser Angelegenheitnicht schon
heute eintreten ließe. Ich glaube vielmehr, einzelne nüchterne, praktische Erwägungen mühten
dahin führen, den Antrag des Herrn AbgeordnetenDr. Frowein lebhaft zu unterstützen.

Meine Herren! Wir sind ein neu zusammengetretenerLandtag, wir haben hier ein
Budget, was wir kaum kennen, mit Recht bis zum nächsten Landtag angenommen, bewußt, daß
es mit einem Defizit abschließt. Eine Ausführung, welche Kosten das Provinzial-Denkmal verur¬
sacht, wieviel die Prvvinz aufwenden muß, um überhaupt ein wahrhaft ^großartiges Denkmal zu
schaffen, ist nicht einmal versucht. Ist es angesichts dieser Sachlage, in diesem Zeitpunkte, wo
keine zwingenden Gründe mehr vorliegen, gerechtfertigt, die Sache zu überstürzen und einen
materiellen Beschlußzu fassen? Ich für meine Perfon muß diese Frage, so sympathisch mir auch
der Gedanke der Errichtung eines Kaiserdenkmalsist, verneinen. Ich meine, wir sollten in einer
so wichtigenSache, in deren Ausführung wir uns alle einig fühlen, die nüchterne Erwägung
nicht zurücktretenlassen. Der wahre Patriotismus kennzeichnet sich nicht blos dadurch, daß er im
gegebenenMoment wie ein Strohfeuer aufflackert, der wahre Patriotismus ist nach zehn Jahren
noch gerade so warm wie heute. Und ich meine, wir würden bis zum nächsten Landtag mit
demselbenGefühle diefem Projekte gegenüberstehen,das uns heute befeelt. Nach der Richtung
hin kann also der Antrag Frowein in keiner Weise schaden, wohl aber kann dir Erwägung Platz
greifen, in welcherWeife soll die Provinz ihr gemeinsamesGefühl, den Kaiser zu ehren, zum
Ausdruckbringen. Muh denn nun das Denkmal gerade von Stein oder Erz fein, kann die Idee
nicht in anderer großartiger Weife gelöst werden?

Ich will das hier nur betonen. Die örtliche Frage hat fchon zu den grüßten Diskussionen
Veranlassung gegeben,dagegen ist die Finanzfrage noch gar nicht erörtert Das müßte also Alles
vorgeprüft werden, und ich meine, nachdem einmal fo viel Zeit dahin gegangen ist, haben wir
keinen berechtigtenGrund dafür, uns fo zu überstürzen und der ganzen geschäftlichen Behandlung
der Frage vorzugreifen, die sonst bei minberwerthigenGegenständen beliebt wird. Aus diesen
nüchternen geschäftlichenErwägungen, und um eine Klärung in der Frage herbeizuführen,übrigens
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mich sonst mit dem Gedanken einig fühlend, möchte ich anheimstellen,dem Antrage des Herrn
AbgeordnetenDr. Frowein stattzugeben.

Stelluertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Freiherr von
Plcttenberg hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Plettenberg: Ich möchte mir erlauben, zu Gunsten der
Stadt Coblenz, als Ort der Aufstellung des Denkmals das Wort zu nehmen. Indem ich mich
den Ausführungen Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied anschließe und vor allen Dingen die
ethische Seite dieser Ausführungen vollständig als richtig anerkennen muß, möchte ich mir erlauben,
noch hinzuzufügen,daß uns Kaifer Wilhelm persönlichnahe gestanden hat. Es ist so recht das
Prototyp der persönlichenMonarchie, Setzen wir das Provinzial-Denkmal auf die Höheu am
Rheinstrome, so mühte dasselbe, wie Se. Durchlaucht ganz richtig ausführt, ganz riesige Dimen¬
sionen annehmen, Dimensionen, wie wir sie wohl zu finden gewohnt sind bei der Germania auf
dem Niederwald, bei dem Standbild der Freiheit im Hafen von Newyork u. s. w., unter denen
aber der Eindruckdes persönlichen Nahestehensmeiner Ansicht nach leiden würde. Ich finde, daß
es ein Akt der Pietät ist, den wir gegen unseren verewigtenKaiser begehen wollen, ich finde auch,
daß diese Pietät Ausdruckdadurch erhält, daß wir sein Standbild dahin setzen, wo er gewirkt
hat, wenn wir es hinsetzen an die Stelle, die ihm in der Nheinprovinz insbesonderetheuer ge¬
wesen ist. Es ist aber auch ein Akt der Pietät gegen seine uerwittwcte Gemahlin, der es, wie
ich fest überzeugt bin, eine Herzensfreudewäre, im Sinne Ihres verewigten Gemahls, wenn wir
das Denkmal an der Stelle errichten, wo er lange Jahre mit Seiner erhabenen Gemahlin
inmitten der Nheinprovinz gewirkt hat, wo er Fühlung genommenhat mit der Bevölkerung des
Rheinlands, wenn, fage ich, wir auf den Schloßplatzzu Coblenz fein Standbild setzen. Es stände
alsdann inmitten einer Stadt, die innige Beziehung zu unserm verewigten Kaiser Wilhelm und
der Kaiserin Augusta hat, es stände an einer Stelle, wo es Einem menschlich nahe tritt, wo
man nicht in übergewaltigen, sondern in menschlichen Dimensionen den Herrscher sieht, der wie
kein anderer menschlichseinem Volke nahegestanden hat. Ich möchte diesen Gesichtspunktder
geneigten Erwägung anheim geben. So schön der Gedanke auch ist, dem der Herr Abgeordnete
Dr. Frowein Ausdruckverliehen hat, so glaube ich doch, daß wir Kaiser Wilhelm, der seinem
Volke so nahe gestandenhat, ein Denkmal setzen sollen nicht auf unerreichbarer Höhe, sondern
auf einer Stätte, wo auch e r dem Volke allezeit nahe ist. Wir müssen es setzen auf den Schloß¬
platz in Coblenz.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Nings hat
das Wort.

AbgeordneterRings: Meine Herren! Es wurde vorhin sehr richtig hervorgehoben,daß
wir die Errichtung des Denkmals für unsere heutige Generation nicht nöthig hätten, daß dasselbe
vielmehr bestimmtsei für die fpätercn Generationen, für die kommendenGeschlechter,und da
kamen mir die Worte des Herrn Abgeordneten Dr. Frowein sehr sympathisch. Ich kann mir nicht
anders denken, als daß das zu errichtendeDenkmal unmittelbar an den Nheinstrom gesetzt wird,
an den Strom, der in den glorreichenJahren 1870/71 am meisten in Gefahr war, uns entrissen
zu werden. Daß dies nicht geschehen ist, haben wir weiland Sr. Majestät zu verdanken. Ich
muh es offen heraussagen, der öde und monotoneSchloßplatz in Coblenz ist mir für das Denkmal
nicht schön genug, so schön sonst das Königliche Schloß an sich von der Rheinseite mit den herr¬
lichen Nheinanlllgenauch ist. Ich kenne nichts Schöneres, als das Denkmal für Se. Majestät
yder auch für die beiden verstorbenenMajestäten auf eine der Höhen an unserm herrlichen Rhein-
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ström zu setzen. Unsere NachbarprovinzWestfalen ist uns bereits mit gutem Beispiele voran¬
gegangen und hat als Standplatz für das Denkmal die Porta Westfalica ausgesucht. Ich denke,
wir haben der eben so schönen Punkte am Rhein in Fülle und deshalb möchte ich mich diesem
bereits vorhin ausgesprochenenWunsche voll anschließen. Der Herr Vorredner hat manches
gegen das Siebengebirge zu erinnern, und als einer der Vertreter des Siegkrcises kann ich nicht
umhin, darauf zurückzukommen.Es wurde namentlichund auch vou anderer Seite behauptet, es
müsse da ein zu kolossales Monument errichtet werden, und es wurde in eine Kategorie mit dem
Staudbild der Germania gestellt. Dieser Grnnd ist nicht zutreffend,die Höhen des Siebengcbirges
sind viel anmuthigcr und niedriger, als jene und manche anderen; Sie werden nicht viele Stellen
finden, die sich in gleicher Weise so zur Aufstellung eines Denkmals eignen. Man braucht das
Denkmal ja auch nicht auf ein Plateau zu setzen, sondern in den Fels auf eine z. B. durch den
Dombau dazu geschaffene Stelle am Drachenfels oder auf den nicht allzu hohen Hirschberg,
Dann auch möchte ich namentlichden Petersberg empfehlen. Wenn man für die Errichtung
des Denkmals großartigere Dimensionen annehmen möchte, fo will ich daran erinnern, daß auch
der viel geschmähte Steinbruch des Petersberges sich gut zur Aufstellungeignet. Vielleicht ist es
ein gutes Omen, daß die Provinz vorgearbeitet hat und daß sich die geschaffene schöne Nische
für einen Monumentalbau in Art der Walhalla ganz brillant eignet. Eine Bergbahn auf den
Petersberg ist im Bau begriffen. Dort würde ein Denkmal von hundert Taufenden von Mcnfchen
gefehen. Außerdem liegt es hier inmitten der Rheinprovinz, inmitten der herrlichsten Natur¬
schönheiten,die jährlich von Tausenden und abermals Tausenden besucht werden. Ich möchte
noch bemerken, daß sowohl das Belgische Land, wie auch der ganze Niedcrrhein mit seiner großen
Bevölkerungdiese Stätte leicht erreichenkönnen, und ich will ferner hervorhebe!!, daß es doch
angebrachtist, wenn das Denkmaldort errichtet wird, wo es von recht Vielen gefehen werden kann.
Und dann glaube ich auch, daß zur Erhöhung der patriotischenBegeisterungdas Denkmal in
einer so schönen Natur stehend, bedeutend beitragen wird. Ich empfehle Ihnen deshalb das
Sicbengebirge, weniger ans Lokal-Patriotismus, fondern als eine viclbewunderte fchöne Gegend,
für welche ich mit tausend Andern schwärme;und ich bin stolz darauf, Rheinländer zu sein, und
daß wir das Siebcngebirge als die Perle in der Provinz haben. (Beifall.)

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Conze hat
das Wort.

AbgeordneterConze: Meine Herren! In Beurtheilung solcher Dinge darf man sagen,
ist der erste Eindruckgewöhnlich der richtige. Ich stimme zwar dem, was der Herr Abgeordnete
Becker gesagt hat, vollständigzu, daß es nicht dringend ist, uns jetzt bezüglich des Ortes der
Aufstellungschlüssig zu machenund daß, nachdem der erste Moment unbewußt vorübergegangen
ist, wir die Entwickelungdieser Angelegenheit,bezüglich der Orte, welche man in Vorschlag bringen
will, den nächsten Monaten überlassenkönnen. Ich habe aus der heutigen Verhandlung den
Eindruckgewonnen, daß in der That eine Konkurrenz bezüglich der Wahl des Aufstellungsortes
besteht und die Eifersüchteleien, von denen der Herr Abgeordnete Heuser gesprochen,bestehen
ebenfalls und sie werden sich weiter geltend machen, wenn wir nicht bezüglich der Wahl des Ortes
dem Ausschusse eine gewisse Direktive geben. Ich halte das auch für unbedenklich,denn in der
Verfammlung ist, wie ich glaube, ziemlich einstimmig die Ansicht vertreten, daß Coblenz als
Aufstellungsortnicht geeignet sein würde. Ich glaube, die überwiegendeMehrheit neigt sich der
Ansicht zu, die von dem Herrn AbgeordnetenFrowein vertreten ist, daß nämlich die Umgebung
des Siebengcbirges der geeigneteOrt wäre. Ich meine, daß es Sache des Landtags ist, sich
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hierüber zu äußern, da höchst wahrscheinlich die Konkurrenz der verschiedenen Städte, die nach ihrer
Bedeutung gleiche Ansprüchedarauf zu haben glauben, daß das Denkmal innerhalb ihrer Mauern
errichtetwerde, sich im Provinzial-Ausschußfortsetzen wird. Wir können sehr wohl schon heute
eine Ansicht darüber aussprechen,insofern wir das abweisen, was diese Konkurrenzherausfordert,
und würde mir daher erlauben, zu dem Antrage des Herrn AbgeordnetenDr. Frowein folgenden
Zusatzantrag zu stellen:

„mit der Maßgabe, daß als Ort der Aufstellungeine der großen Städte der Provinz
nicht vorgeschlagen werde."

Die Provinz Westfalen hat dasselbe Verfahren innegehalten. Auch bort haben ver¬
schiedene große Städte gemeint, es müßte das Denkmal in einer Stadt errichtet werden. Die
Provinz aber hat dem Comite die Weisung gegeben, einen Aufstellungsort zu suchen mit Aus¬
schluß der großen Städte. Ich will damit den Ausschuß durchaus nicht binden; ich will im
Gegentheil der Entwickelungder Sache dadurch dienen, daß ich die Frage, die überhaupt nur
zum Dissensus führen kann, von vornherein abweise. Ich komme darauf zurück, was ich vorhin
schon sagte, daß nämlich der erste Eindruckder richtigere ist und glaube, daß wir alle, nachdem
wir die Petition gelesen, den Eindruck gehabt haben, daß Coblenz nicht der geeignete Aufstellungsort
ist und der zweckmäßige Platz sich werde finden lassen, wenn ein Comite unbehindert durch Lokal¬
wünsche Vorschläge mache. Von Seiten der Bürger der Stadt Viersen ist das Siebengebirge
genannt worden. Das ist ein beachtenswertherVorschlag.

Ich will die Verhandlung nicht aufhalten und meinen Antrag nur einbringen, wenn
ich von anderer Seite dazu ermuthigt werde und überlasse das der weiteren Diskussion, benutze
indeß die Gelegenheit, da ich gerade das Wort habe, um einem Gedanken Ausdruck zu geben,
den ich nur als einen persönlichen in die Verhandlung einwerfen will. Wenn wir Wilhelm dem
„Einzigen", wie der Kaiser wahrscheinlichin Zukunft heißen wird, ein Denkmal errichten, dann
lassen Sie uns einmal versuchen, ihm ein einzigartiges Denkmal zu errichten. Da ist mir der
Gedanke gekommen — es soll ja ein Denkmal für die Rheinprovinz sein — daß es großartig
wirken würde, wenn das Denkmal mitten in den Rhein gesetzt würde. (Heiterkeit.) Errichten
Sie es auf einem Berge, dann können Sie nicht verhindern, daß man einen Vergleichzieht mit
dem Niederwald-Denkmalund wir wünschen doch, daß das Denkmal hervorragend der herzlichen
dankbaren Gesinnung entspreche, welche unsere große Provinz dem Heimgegangenen Kaiser zollt.
Welche reichen Motive würde eine solche Stellung auf einer Insel im Rhein dem Künstler in die
Hand geben!

Sie werden vielleicht überrascht sein von einem solchen Gedanken, aber er ist wirklich
nicht so eigenthümlichund abenteuerlich, wie es im ersten Augenblickden Anschein hat. Denken
Sie nur einmal an die Spitze der Insel Nonnenwerth, dann haben Sie doch einen ganz wunder¬
schönen Aufstellungsort. Dort sind die Höhen, gegen die man so manches einzuwendenhat, nicht
vorhanden, aber alle Motive, welche eine solche freie Stellung mitten im Nheinstrom dem Künstler
bietet, können zur Verwendung kommen. Ich wollte den Gedanken nur aussprechen,damit er iu
den Verhandlungen des Ausschusses reiflicheErwägung finden kann, bitte Sie aber, in dem einen
Punkte Entscheidungzu treffen, daß die Concurreuz der großen Städte bezüglich der Aufstellung
des Denkmals ausgefchlossen werde.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Ich habe Ihnen mitzutheilen, daß zur
Geschäftsordnungfolgender Antrag eingegangenist:



199

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. Sr. Majestät dem hochseligenKaiser und Konig Wilhelm I. zur Erinnerung an Seine

glorreicheRegierung und als Zeichender Dankbarkeit der Rheinprovinz für den ihr
gewahrten Schutz vor seinem Residenzschlosse in Coblenz, in welchem derselbe Jahre
lang residirt und für die Provinz so segensreich gewirkt hat, ein Provinzial-Denkmal
zu errichten.

2. Der hohe Landtag beauftragt den Prouinzial-Äusschuß,zunächst über Form und Mittel
zu berathen und dem nächsten Landtage Bericht zu erstatten."

Se. Durchlauchtder Fürst zu Wied hat das Wort zur Begründung dieses Antrages.
Se. Durchlaucht Fürst zu Wied: Mein Antrag unterscheidet sich nur in einem Punkte

von dem Antrage des Herrn AbgeordnetenDr. Frowein. Der Antrag des Herrn Abgeordneten
Dr. Frowein ging dahin, die ganze Angelegenheitdem Provinzial-Ausschußzu überlassen und hier
noch keinen definitiven Beschlußzu fassen, daß überhaupt ein Proviuzial-Denkmal errichtet werden
soll. Ich habe aber nach Allem, was gesagt ist, sowohl nach den Ausführungen des Herrn
Antragstellers, des Herrn AbgeordnetenBecker, wie auch der übrigen Herren erkennenzu glauben
muffen, daß Alle darin einverstandensind, daß überhaupt ein Provinzial-Denkmalerrichtet werden
soll, und deßwegenbitte ich, daß der Antrag vom ganzen Landtage zum Beschluß erhoben werden
möge und dann trete ich, da ich glaube, daß der Antrag die Majorität finden wird, dem Antrage
des Herrn AbgeordnetenDr. Frowein bei. Ich empfehle Ihnen daher, da ich einen Widerspruch
gegen den ersten Antrag überhaupt nicht gehört habe, den Antrag des Herrn AbgeordnetenDr.
Frowein mit der Modalität, daß Sie zunächstdefinitiv Beschluß fassen darüber, daß überhaupt
ein Provinzial-Denkmal ausgeführt wird, daß aber alles Uebrige dem nächsten Landtag über¬
lasten bleibt.

Stelluertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Dr. Muth
hat das Wort.

AbgeordneterDr. Muth: Ich will nur wenige Worte zu diesem Gegenstande,der ja so
außerordentlichgründlich behandelt ist, sagen. Ich will nur für meine Person motiviren, warum
gerade die Stadt Coblenz als Aufstellungsortfür dieses Provinzial-Denkmalmir so außerordentlich
sympathisch ist und zwar wesentlich aus dem Grunde, den der Herr AbgeordneteFreiherr von
Plettenberg bereits angedeutet hat, daß wir nämlich Rücksichtnehmen müssen auf die Perfon
desjenigen, den wir ehren wollen. Gerade das Pflichtgefühl und die Bescheidenheit des Herrschers,
der für uns unvergeßlichfein wird, dürfte uns von dem Gedanken abbringen, das Siebengebirge
als Aufstellungsortzu wählen. Es geht nicht an, das Denkmal für Kaiser Wilhelm in Parallele
zu setzen mit einer Idee, wie sie in dem Niederwald-Denkmal zum Ausdruck gelangt ist. Ich
verzichte darauf, diefes weiter auszuführen, möchte aber nicht unterlassen, darauf aufmerksamzu
machen, daß wir auch auf den südlichen Theil der NheinprovinzRücksicht zu nehmen haben. Da
aber die Platzfrage nicht fo leicht und schnell geregelt werden kann, so wird es wohl das Beste
sein, wenn wir dein VorschlageSr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied Folge geben.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Se, Excellenzder Herr Oberpräsident
von Vardeleben hat das Wort.

Oberpräsident Dr. von Bardeleben: Meine geehrten Herren! Aus allen Reden, die
wir hier vernommen haben, leuchtet der eine Gedanke hervor, daß es für angemessenerachtet
wird, unserem großen Kaiser Wilhelm in der Nheinprovinz ein Denkmal zu setzen. Daß dieser
Gedankevon allen Seiten ausgesprochenwerden würde, habe ich durchaus erwartet; es ist eben
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das patriotische Gefühl, was uns alle dazu treibt, dein großen Kaiser, dem wir so unendlich viel
zu verdanken haben, ein Denkmal zu setzen, namentlich in der Provinz, die in dem letzten großen
Kriege durch den kräftigen Arm des Kaisers den unmittelbarsten Schutz unter allen preußische»
Provinzen gefunden hat. Zweifel dagegen sind ausgesprochen worden über den Ort, wohin das
Denkmal gesetzt werden soll. Es war in einer Petition von Bürgern der Stadt Coblenz beantragt
worden, das Denkmal in der Stadt Coblenz zu errichten, nicht etwa aus Loblenzer Lokal-
Patriotismus, sondern aus den in der Petition ausgesprochenen Gründen, daß eben Se, Majestät,
unser hochseliger Kaifcr und König 8 Jahre hindurch dort residirt hat und daß Ihre Majestät
die Kaiserin auch heute dort noch residirt. Diesen Erwägungen gegenüber ist von anderer Seite
ausgeführt worden, daß es sich empfehlen dürfte, nicht eine Stadt als Platz für das Denkmal
zu wählen, fondern das Denkmal auf eiuem hervorragenden, von Vielen gesehenen Punkte aufzu¬
stelle», nämlich auf einem Berg des Siebengcbirges. Diefer letztere Gedanke, der von mehreren
der geehrten Herren Vorrednern ausgeführt wurde, hat in der That etwas sehr Ansprechendes,
das erkenne ich gern an. Es wird dadurch allen Reisenden Gelegenheit gegeben, das Denkmal
zu sehen, was in Eoblenz, wenn das Denkmal auf den Schloßplatz gestellt wird, zwar auch
stattfindet, aber, wie ich zugeben muß, in geringerem Maße. Dagegen kommt eine andere Frage
in Betracht. Auf einein hohen Berge kann ein kleines Denkmal wenig oder gar keinen Effekt
machen, es muß alfo etwas Großartiges fein, und defscnungeachtet wird die Situation immer
noch die sein, daß man es trotz alledem von unten nicht genau erkennen kann. Das Niederwald-
Denkmal ist ja der deutlichste Beweis hierfür, und ich trete all' dem bei, was Se. Durchlaucht
der Fürst zu Wied darüber angeführt hat: Man sieht ein derartiges Denkmal, man wird daran
erinnert, daß es dem Kaiser Wilhelm gilt, aber die Züge des Angesichts unseres theuren Kaisers
und der Ausdruck der einzelnen anderen Figuren des Denkmals können aus der weiten Entfernung
nicht erkannt werden.

Das ist ein entscheidender Grund, mich gegen eine derartige Aufstellung des Denkmals
auszusprechen. Ich glaube, es wird eiue Stelle gewählt werden müssen, von welcher aus das
Deukmal von allen Seiten leicht erkannt werden kann. Das muß ein Platz in der Ebene sein;
aber einen passenderen Platz in der Nheincbene zu finden als Coblenz, das halte ich eben nicht
für möglich. Unter allen Rheinischen Städten ist Coblenz diejenige, an welche immer zunächst
gedacht worden ist. Es ist auch von keiner Seite der Versuch gemacht worden, irgend eine andere
Stadt vorzuschlagen, um dort das Denkmal aufzustellen, fondern es ist immer wieder Coblenz
genannt worden. Gegen Coblenz ist immer nur das Siebengebirge ins Feld geführt worden.
Ich glaube alfo, uur einer Aufstellung des Denkmals in Coblenz das Wort reden zu sollen. Ich
glaube auch, daß die Sache in Bezug auf diese einfachen beiden Fragen: foll dem Hochseligen
Kaiser Wilhelm ein Provinzial-Dentmal errichtet werden, soll es in Coblenz errichtet werden, zur
Entscheidung reif sind. Wenn Sie aber nicht diefer Ansicht sind, dann bleibt nichts anderes
übrig, als die ganze Sache Ihrem Ausschuß zu überweisen, es sei denn, daß Sie sich nicht noch
entschließen können wenigstens die erste Frage, ob überhaupt dem Hochseligen Kaiser Wilhelm ein
Provinzial-Dentmal zu errichten sei, jetzt schon zur Entscheidung zu bringen, was ich event,
beantrage.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Freiherr von
Plettenberg-Mehrum hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Plettenberg-Mehrum: Ich möchte mir erlaube», noch
einen Gesichtspunkt geltend zu machen, der meines Erachteus gegen die Aufstellung eines Denkmals
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in einer Landschaftspricht. Wie Herr AbgeordneterFriederichs sehr richtig gesagt hat, werden
zu dem Denkmal die Schulen, überhaupt die Jugend und alle Deutschen pilgern; es ist das ein
sehr schöner Gedanke. Aber, wie wird die Sache im Winter? Im Winter steht das schöne
Denkmal im Schnee und Eis verlasse», fast vergessen da. Steht es dagegen in einer Stadt, wo
Winter und Sommer frisches, reges Leben pulsirt, dann wogt es zu allen Zeiten um das Denk¬
mal und Kaiser Wilhelm ist im Winter und Sonnner Seinem Volke nahe, wie er im Leben es
stets gewesen ist.

VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet,
(Pause) dann schließe ich die Diskussion. Wir kommen znr Abstimmung.

Es liegen mehrereAnträge vor. Zunächst derjenigedes Herrn Abgeordneten Dr. Frowein,
Mehrere der Anträge betreffendie Sache selbst, einer ist mehr geschäftlicher Art, und das ist der
Antrag Frowein. Es scheint mir das Richtige zu seiu, wenn ich zunächst diesen Antrag zur Ab¬
stimmung bringe. Wird derselbe angenommen, so sind alle weiteren Anträge dadurch erledigt,
wird er nicht angenommen, so würde ich dem Antrag Sr. Durchlaucht des Fürsten zn Wied
folgen, der verlangt, daß ausgesprochenwird, daß überhaupt ein Provinzial-Denkmal errichtet
werde und daß alles Weitere dem Provinzial-Ausschuhüberlassenbleibt, und dann würde ich den
Anträgen Folge geben, die auf die Stadt Coblenzgerichtet sind oder speziell Punkt ? der Tages¬
ordnung betreffen. Ich bitte also diejenigenHerren, welche den Antrag des Herrn'Dr. Frowein:

„Hoher Landtag wolle beschließen, die Petition zur Errichtung eines Kaiser Wilhelm-
Denkmals in Coblenz, sowie die Petition von Bürgern der Stadt Viersen dem
Provinzial-Ausschussezur Erwägung und Berichterstattungzu überweisen"

annehmen wollen, sich zn erheben. (Geschieht.) Das ist unzweifelhaftdie Majorität, der Antrag
ist somit angenommenund fällt demnach die Beschlußfassung über alle Anträge fort.

Wir kommen nunmehr auf Punkt 3 unferer Tagesordnung zurück: Entgegennahme
des Berichts der Wahl-Prüfungscommission. Ich ersuche den Herrn Referenten hierzu
das Wort zu nehmen.

Referent AbgeordneterGeheimrath von Sandt: Nach der erhebendenund patriotischen
Diskussion, welche zn Punkt 6 der heutigen Tagesordnung stattgefunden hat, ist es ein recht
bedenkliches Unternehmen, jetzt noch zu Punkt 3 der Tagesordnung zu sprechen,und Ihnen die
trockenen Paragraphen eines Wahlreglements vorzuführen. Es ist aber nicht meine Schuld, wenn
Punkt 3 erst nach Punkt 6 an die Reihe kommt, sondern es liegt das an Zufälligkeiten. Der
Herr Vorsitzende hat bereits die Güte gehabt, anzudeuten, daß die Aenderung in der Tagesordnung
durch besondere Umständehervorgerufen sei. Wie Sie aus dem gedrucktenBerichte ersehen, war
Herr AbgeordneterOberbürgermeisterPelzer Referent in dieser Sache. Derselbe ist indeß, wegen
schwerer Erkrankung eines Kindes nach Aachen gerufen, dort zurückgehalten worden. Herr Pelzer
hat mir dieses telegraphischangezeigt, allein nach der hiesigen Lebensweiseist dies Telegramm
erst nach Mitternacht in meine Hände gekommen,(Heiterkeit) so daß es nicht möglich war, den
Bericht zur rechten Zeit fertig zu stellen. Ich muß daher um Ihre gütige Nachsicht bitten, wenn
ich an Stelle des Herrn Referenten eintrete, um kurz das Referat zu übernehmen.

Die Wahl-Prüfungscommifsion hat sich der Sache mit Eifer unterzogen. Es lag kein
Protest vor. Es ist nun wohl bekannt gewesen, daß ein solcher angekündigt war, aber er ist
nicht eingegangen. Wir haben denjenigenWahlakt, auf welchen sich der angekündigte,aber nicht
eingegangene Protest bezog, mit besonderer Sorgfalt geprüft und können versichern, daß der
Wahlakt formell absolut richtig und die betreffendeWahl in Gültigkeit ist. Man könnte nun
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sagen, daß, da kein Protest eingegangen, die Wähler sonach mit den Wahlen der gewählten ein¬
verstanden sind, damit die Thätigkeit der Wahl-Prüfungscommissionerledigt sei. Wir haben aber
geglaubt, daß, nachdemder hohe Landtag uns beauftragt, die Prüfung vorzunehmen, auch beim
Mangel von Protesten unser Mandatgebiet auf die Prüfung sämmtlicherWahlen näher einzu¬
gehen. Dies ist geschehen und der desfalsige Bericht gedruckt in Ihren Händen; auch ohne Protest
sind Fehler in den Wahlakten entdeckt.

Ich möchte mir gestatten, zunächst die Gattung von Fehlern, welche in dem gedruckten
Berichte unter 2 aufgeführt sind, zu berühren. Vorschrift der Kreisordnung ist, daß zu den
Kreistagen acht Tage vorher eingeladenwerden muß. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß
die Wähler zu den Kreistagen, auch wenn Wahlen zum Provinzial-Landtage vorgenommenwerden
sollen, acht Tage vorher eingeladenwerden müssen. Es ist nun aber in einer Anzahl von Kreisen
nnd zwar in den Kreisen Zell, Mülheim a. Nh., Manen die Einladung an einzelne Wähler erst
zwei oder drei Tage anstatt acht Tage vorher ergangen und kann es keinem Zweifel unterliegen,
daß, wenn die betreffendenWähler nicht erschienen wären, schwere Bedenkengegen die Gültigkeit
der betreffendenWahl vorliegen mühten; denn deren Abwesenheit und die in Folge dessen nicht
gezählten Stimmen dieser Wähler konnten das Wahlresultat wesentlich beeinträchtigen. Allein
wir sind in der glücklichen Lage, zu constatiren, daß die zu spät, also nicht richtig eingeladenen
Wähler an den Wahlen theilgenommen haben und deshalb ist die Commission der Meinung
gewesen, Ihnen ohne Bedenkenvorzuschlagen,diese hier in Rede stehenden Wahlen für gültig zu
erklären.

Nr. 3 des Berichtes berührt einen Punkt, der bereits gestern gelegentlich hier zur Sprache
gekommen ist. Es fragt sich nämlich, ob die Wahlen jedes einzelnen Abgeordnetenin einem be¬
sonderen Wahlakt vorgenommen werden müssen. Für kreisständische Wahlen ist das unzweifel¬
haft durch die Kreisordnung vorgeschrieben; das Wahlreglement zur Prouinzialordnung enthält
eine solche Bestimmung nicht, im Gegentheil kann man aus dem Wortlaute desselbenmit Recht
deduciren, daß mehrere, also auch sämmtlichevon der Wahlversammlung vorzunehmendenWahleil
in einem einzigen Wahlakte gethätigt werden können. Es sind nun in zwei Wahlkreisen, in
Essen-Landund Aachen-Land und zwar in Aachen-Land drei Abgeordnete, in Essen-Land vier
Abgeordnetein je einem einzigen Wahlakte gewählt worden. Gestern hat ein geachtetesMit¬
glied des hohen Hauses dargethan, wie durch solche Gesammtwahlen die Majorität fehr leicht uer-
fchoben werden könne. Ein einfaches Exempel beweist, daß auf diese Weise leicht ein falsches
Bild des Wahlresultlltes hervorgerufen werden kann. Wir haben das Rechenexempel nachgerechnet
und gefunden, daß sowohl in Aachen-Land, als auch in Essen-Land jeder der Gewählten die
richtige Stimmenzahl bekommen hatte. So viel bekannt, hat das Oberverwaltungsgcricht ent¬
schieden,daß derartige Kollektiuwahlen,weil nicht verboten, für gültig zu erachten sind. Die
Wahl-Prüfungscommissionhat diese Sache hier nur erwähnen zu sollen geglaubt, weil so gethätigte
Wahlen zu Schwierigkeitenbei Ermittlung des Ergebnisses leicht Veranlassung geben. In den
zwei vorliegendenFällen sind die Wahlen unbedingt gültig.

Schließlich erübrigt noch, nunmehr auf Punkt 1 des Berichtes zurückzukommen.Aus
deu Wahlakten der Kreise Grevenbroichund Waldbroel ergiebt sich, daß die Herren sofort dazu
übergegangensind, einfach zu sagen: Wir wählen per Akklamation. Letztere ist nach dem Wahl¬
reglement, welches zur Kreisordnung erlassen ist, in dem Falle gestattet, wenn Niemand wider¬
spricht. Das Wahlreglement zum Provinzial-Landtag, dessen Beobachtung durch den Kreistag
bei Wahlen zum Provinzial-Landtage unbedingt erfolgen muß, spricht ausdrücklichaus, daß jede
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Wahl zum Provinzial-Landtag durch den Stimmzettel zu erfolgen hat, und es hat kein Zweifel
bei der Prüfungscommissionobgewaltet, daß diese Wahlen per Akklamationgegen eine wesentliche
Bestimmung des vrovinzialständischen Wahlreglements verstoßen und für ungültig erachtet werden
müssen. Ich will nicht unerwähnt lassen, daß vernehmcntlich in der Provinz Westfalen ein
ähnlicher Fall vorgekommen,und der westfälische Provinzial-Landtag entschieden hat, daß diese
Wahlen als gültig passiren sollten, und zwar in der Erwägung, daß anzunehmensei, daß der¬
jenige, welcher durch Akklamation gewählt werde, doch unzweifelhaft auch durch Stimmzettel¬
wahl gewählt worden sein würde. Ich möchte die allgemeine Richtigkeitdieser Annahmebestreiten,
nnd zunächst daran festhalten, daß §. 3 des Wahlreglements eine bestimmteVorfchrift enthält,
und zwar eine so bestimmte, daß deren Befolgung bei der Wahl abfolutes Requisit ist. Wenn
man dann weiter in Westfalen gefolgert hat, — es ist als durchaus verbürgt mitgeteilt worden —
daß derjenige, welcher durch Alkkamationgewählt fei, unzweifelhaftauch per Stimmzettel gewählt
fein würde, so scheint dies denn doch nicht so unbedingt außer Frage.

Es ist etwas ganz anderes, wenn auf dem Provinzial-Landtag selbst per Akklamation
gewählt wird; in den kleinen Kreisversammlungeu unterliegt aber eine solche Akklamationswahl
schweren Bedenken,denn es giebt dort Minoritäten, die nicht gerne sprechen, und man hat wohl
nicht ganz mit Unrecht gesagt, daß leicht gewissermaßen eine Vergewaltigung darin läge, wenn per
Akklamationgewählt würde, anstatt daß durch Stimmzettel gewählt werden müsse. (Sehr wahr.)
Die Wahl-Prüfungscommission ist daher einstimmig der Meinung gewesen, daß aus formellen
und materiellen Gründen die Wahlen in den Kreifen Grevenbroich und Waldbroel für ungültig
zu erklären seien. In Waldbroel ist nur ein Herr gewählt worden; und dieser ist nicht in das
Haus eingetreten, weil er durch Krankheit am Erfcheinen verhindert ist. In Grevenbroich liegt
die Sache fo, daß man nicht einmal über jeden einzelnen der beiden zu Wählendenper Akklamation
abgestimmt hat, sondern daß beide Herren gleich in einer einzigen AMamationswahl gewählt
worden sind, was den Fall noch mehr erschwert. Es liegt nun auch keine besondereGrausamkeit
darin, wenn Sie die betreffenden Wahlen für «»gültig und die drei Herren für nicht rite gewählt
erklären. Wir stehen am Ende unserer Thätigkeit, und wenn die Herren nach der Voraussetzung,
welche man in Westfalen als maßgebend angenommen, daß nämlich diejenigen, welche durch
Akklamationgewählt worden, auch durch Stimmzettel gewählt fein würden, demnächst wieder
gewählt werden, dann werden die Herreil noch einmal, aber richtig gewählt im nächsten Jahre
wieder hier in der Verfammlung erscheinen. Die Commissionschlägt Ihnen durch meinen Mund
vor: Alle anderen Wahlen sind gültig, die Wahlen in Waldbroel und Grevenbroichsind ungültig.

Der hohe Landtag möge nun entscheiden, er ist ja souoerain und kann durch seine
Entscheidungdie grüßten Fehler gut machen. (Heiterkeit!)

Stelluertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Ich eröffne über den vorliegenden
Antrag der Wahl-Prüfungscommissiondie Generaldiskussion.— Der Herr Abgeordnete Dr. Muth
hat das Wort.

AbgeordneterDr. Muth: Ja, meine Herren, zu meinem Bedauern muß ich die entgegen¬
gesetzte Ansicht bezüglich der Gültigkeit einer Wahl per Akklamationaussprechen und zwar nach
der in Westfalen geübten Praxis. Meiner Auffassung nach ist es auch ausdrücklichdurch das
Gesetz gestattet. (Lebhafter Widerspruch.) Gestatten Sie mir, daß ich darauf kurz eingehe. Das
Wahlreglement für den Provinzial-Landtag gilt selbstverständlichnur für diesen. Der Kreistag
hat gewählt und infofern kommt das Wahlreglement für den Kreistag in Betracht. (Ruf: Schluß!)
§.11 des Wahlreglements bestimmt, daß alle Wahlen für den Kreistag per Akklamation vor-

26»



204

genommenwerden können, wenn kein Widerspruch erfolgt, (Lebhafter Widerspruch!) Es wäre
das ja auch gar nicht zu verstehen. (Unruhe!) Ja, meine Herren, ich ordne mich ja gerne
unter, aber ich bin der Anschauung, daß der westfälische Provinzial-Landtag recht gehandelt hat.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizmth Adams: Der Herr Abgeordnete Freiherr von
Hövel hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Hövel: Meine Herren! Die Wahl-Prüfungscommissionhat
unter Nr. 3 gesagt, daß wir in Essen auf einem Stimmzettel 4 zu wählende Mitglieder gewählt
hätten. Sie hat zu gleicher Zeit dabei die Gründe angeführt, die dafür sprechen, daß diese Wahl
gültig ist. Wir haben damals im vollen Bewußtsein, daß wir etwas thaten, was zu Bedenken
Anlaß geben könnte, diese Wahlen ausgeführt. Es ist nur eiue Entscheidungdes Oberverwaltungs¬
gerichts, wonach derartige Wahlen nur unter bestimmtenBedingungen ungültig sind, sehr wohl
bekannt. Nur für den Fall also würde es Bedenken gehabt haben, wenn die bestimmte Gruvvirung,
die bei der Wahl entstanden, es zweifelhafterscheinen ließe, ob der eine oder der andere gewählt
sein würde. Wir wußten aber bei der Wahl genau, daß Derartiges nicht vorkommt und das
Wahlresultat, wie dieses ja auch von der Commission zugegeben worden ist, hat die Richtigkeit
meiner Ansicht ergeben. Wir wußten im voraus, daß Derartiges nicht vorkommen würde und
deshalb haben wir diefe Form beibehalten. Ich nehme daher an, daß man uns durch die Erwähnuug
dieser Angelegenheitnur hat sagen wolleu: Ihr hättet wohl etwas vorsichtigerverfahren können,
aber diefe Vorsicht ist unsererseits geübt worden.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Bloem hat das Wort.
AbgeordneterBloem: Meine Herren! Ich halte die Anträge der Wahl-Prüfungscommifsiun

auch hinsichtlich der Wahl per Akklamationfür unzweifelhaft richtig. Die Kreisordnung enthält
in dem Wahlreglement für den Kreisausschuß eine hierauf bezüglicheausdrückliche Bestimmung.
In den §§. 14 und 16 steht mit dürren Worten:

„Die Abgeordnetender Landkreisewerden von den Kreistagen gewählt.
Erfolgt die Bildung von Wahlbezirken, so treten die Kreistage der zu dem

Wahlbezirkegehörigen Landkreiseunter dem Vorsitze des von dein Oberprasidentenzu
ernennendenWahlcommissarszu einer Wahlversammlungzusammen."

und H. 16 lautet:
„Die Vollziehung der Wahlen der Provinzial-Landtags-Abgeordnetenerfolgt nach näherer
Vorschriftdes diefem Gesetze beigefügten Wahlreglements."

Da hat der Herr Referent mit vollem Recht gesagt, daß es ausdrücklichverboten ist,
daß die Abgeordnetenzum Provinzial-Landtage per Akklamationgewählt werden.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Freiherr von
Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Lo8: Ich wollte das ausführen, was der geehrte Herr
Vorredner gesagt hat und kann daher auf das Wort verzichten.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Es hat sich Niemand mehr zum Worte
gemeldet, ich ertheile daher dem Herrn Referenten das Schlußwort.

Referent Abgeordneter von Sandt: Ich muß zur Ehrenrettung des westfälischen
Provinzial-Landtages denn doch bemerken,— verzeihenSie, daß ich den Ausdruckgebrauche —
daß der Herr AbgeordneteDr. Muth dem westfälischen Provinzial-Landtage Etwas imputirt, was
dieser nicht erklärt hat. Der Herr AbgeordneteDr. Muth sagte, der westfälischeProvinzial-
Landtag habe dekretirt, daß AWamationswahlen gesetzlich gestattet seien. Das hat jener nicht
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gethan, sondern nur entschieden, daß, so unregelmäßig auch «erfahren wäre, die AMamatiunswahl
in dem speziellenFalle für gültig erklärt werden solle, weil hier wahrscheinlichoder sicher bei
einer Zettelwahl dasselbe Wahlresultat erzielt worden wäre.

Stcllvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Die General-Diskuisionist geschlossen,
da sich Niemand mehr zum Wort meldet. Wünschen Sie eine Spezial-Diskussion über die
einzelnenPunkte?

AbgeordneterDietze: Ich erlaube mir zu beantragen, die Anträge der Wahl-Prüfungs¬
commissionon Kloo anzunehmen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Es ist sn bloo-Annahme der vor¬
liegenden Anträge der Commission beantragt. Erfolgt Widerspruch? (Pause.) Ich constatire,
daß kein Widerspruch erfolgt und daß die fämmtlichenvon der Wahl-Prüfungscommifsiongestellten
Anträge on Kloc genehmigt sind.

(Der Vorsitzende Fürst zu Wied übernimmt den Vorsitz.)
Vorsitzender Fürst zu Wied: Damit wäre also unsere heutige Tagesordnung erledigt,

doch bitte ich Sie, noch hier zu bleiben, da noch die 3 Adressen zu verlesen sind. Ich ersuche
Herrn Assessor Dr. Möhring die Adresse an Se. Majestät den Kaiser und König zunächst zu
verlesen.

Assessor Dr. Möhring (liest):

An Seine Majestät den Kaiser und König.

Allerdurchlauchtigster,GroßmächtigsterKaiser und König,
AllergnädigsterKaiser, König und Herr!

Ew. Majestät getreuer 34. Landtag der Rheinprovinz tagt in seiner jetzigen — nach
den Vorschriftender neuen Provinzial-Ordnung durch freie Wahl erfolgten — Zusammensetzung
zum ersten Male.

Die Bedeutsamkeitdieses Ereignisses wird dadurch erhöht, daß es gleichzeitigder erste
hiesige Provinzial-Landtag ist, welcher sich unter der Negierung Ew. Majestät versammelt.
Die ersten Gedanken und Worte dieses ersten Landtages gelten Ew. Majestät.

In aller Herzen regt sich neben dem eigenen Schmerz um das so schnell hintereinander
eingetretene Hinscheidenzweier glorreicher, innig geliebter Herrscher die tiefste Theilnahme für
Ew. Majestät, unsern dadurch so schwer getroffenen Allergnädigsten Kaiser und König; aller
Herzen beseelt der Wunsch, Ew. Majestät möchten in der für alle Fälle gesichertentreuen
Anhänglichkeiteines mittrauernden liebenden Volkes Trost und Stärkung finden.

Die Nheinlande werden in alle Zeiten in bewährter Treue unwandelbar zn ihrem
angestammten Kaiser und König stehen und während der inständigst erwünschtenlangen und
gesegneten Negierung Ew. Majestät das Verträum rechtfertigen, welches das erhabeneHerrfcher¬
haus stets zu Seinen Unterthanen der Nhcinvrovinz hatte.

Die erwählten Vertreter der gesammten Provinz bitten allerunterthänigst, den Ausdruck
dieser Gefühle und Wünsche an den Stufen des Thrones Ew. Majestät ehrfurchtsvoll nieder¬
legen zu dürfen.

Im Namen des 34. RheinischenProvinzial-Landtags: Das Präsidium.

VorsitzenderFürst zu Wied: Sind die Herren mit der Fassung dieser Adresse ein¬
verstanden? — Der Herr AbgeordneteGraf von Brühl hat das Wort.
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AbgeordneterGraf von Vrühl: Wenn ich recht verstanden habe, so ist in dem Eingange
der Adresse gesagt, daß die jetzigen Vertreter „durch freie Wahlen" gewählt sind. Wenn ich das
so recht verstanden habe, könnte das leicht einen Vorwurf auf die früheren Mitglieder werfen
und es könnte leicht im Gegensatz zu früher construirt werden, daß nämlich damals die Wahlen
unfrei waren. Wenn ich also richtig verstanden habe, so wollte ich mir erlauben anheimzugeben,
das zu ändern.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Es soll wohl heißen: durch die Wahl der Kreistage.
Heute ist die Wahl nicht freier wie früher auch. — Es steht hier: „.... — nach den Vor¬
schriften der neuen Prouinzial-Ordnung durch freie Wahl erfolgten — . . ." Wir können ja
sagen: „durch die Wahl der Kreistage" oder das Wort „frei" einfach durchstreiche». — Der
Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.

AbgeordneterHeuser: Ich möchte doch sehr bitten, den Ausdruck„frei" stehenzulassen;
ich finde denselben als sehr gut gewählt, um das bisherige System mit dem jetzigen, das uns
durch die Gnade Sr. Majestät des Kaisers und Königs gegeben ist, in Gegensatz zu bringen.
Der Gegensatz wird durch das Wörtchen „frei" ganz vortrefflich dargestellt und ich bitte Sie
daran nichts zu ändern.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteIanßen hat das Wort.
AbgeordneterIanßen: Ich stelle den Antrag, das Wort „frei" zu streichenund bitte

Sie im Uebrigen den Wortlaut der Adresse bestehen zu lassen.
VorsitzenderFürst zu Wied: Es ist der Antrag gestellt, das Wort „frei" zu streichen.

Ich bitte Diejenigen, die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist die Majorität, das
Wort wird also gestrichen. (Widerspruchund Rufe: Gegenprobe.) Gut! Ich bitte also Die¬
jenigen, welche für Beibehaltung des Wortes „frei" sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Sie
werden mir zugebenmüssen, daß das die Minorität ist.

Wir kommen zur zweiten Adresse, der Adresse an Ihre Majestät die Kaiserin und
Königin Augusta. — Ich ersuche Herrn Landesrath Brandts, diese Adresse zu verlesen.

Landesrath Brandts (liest):

Allerdurchlauchtigste, GroßmächtigsteKaiserin und Königin!
AllergnädigsteKaiserin, Königin und Frau!

Ew. Majestät nahen sich ehrfurchtsvoll die zum 34. Rheinischen Prouinzial-Landtage
versammelten Abgeordneten, um ihrem tiefen Schmerze über das Dahinfcheiden Ew. Majestät
edlen Sohnes, des hochseligen Kaisers und Königs Friedrich III., Ausdruck zu verleihen und
ihre innigsten TheilnahmegefühleEw. Majestät zu Füßen zu legen.

Noch ftifch ist in aller Herzen die Wunde, die uns geschlagen wurde durch das plötzliche
DahinscheidenSeiner Majestät des Hochseligen Kaisers und Königs Wilhelm I., und schon wieder
trifft Trauerkunde das preußischeund deutscheVolk. Ueber die Arbeiten und Sitzungen des
34. RheinischenProvinzial-Landtages ist hierdurch ein Trauerflor gelegt, trauerverstört war die
Eröffnungssitzungund nicht geeignet ist die Zeit zu längeren Verathungen.

Wenn wir schon tief niedergedrücktsind durch das schwere Geschick, welches durch das
Dahinscheidenzweier geliebter Herrscherüber Volk und Vaterland hereingebrochen ist, so empfinden
wir auch mit Ew. Majestät den harten Verlust, welcher unfere verehrte Herrfcherfamiliebetroffen
hat; insbesondereregt sich tiefes Mitgefühl für Ew. Majestät großes Leid, da in wenigenMonaten
Ew. Majestät Gemahl und Sohn entrissenwurde.
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Nur der Gedanke, daß uns in Ew. Majestät jugendkraftigem Enkel, in Kaiser WilhelmII.,
ein neuer Herrscher entstanden ist, welcher,in die erprobteilGrundsätzeseiner Hochedlen Vorfahren
eintretend, seinem Volke ein treuer Fürst zu sein bereits versprochenhat, und der Trost, daß
Gott der Allmächtigeauch in Zukunft über Kaiser und Reich und über unser edles Hohenzollernhnus
Seine schützende Hand halten wird, vermag uns aufrecht zu erhalten.

Die erwählten Vertreter der Nheinprouinz bitten Ew. Kaiserliche und Königliche Majestät
allerunterthänigst den Ausdruckdieser Gefühle Allerhuldrcichst entgegenzunehmen.

Im Namen des 34. RheinischenProuinzial-Landtages: Das Präsidium.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Sind die Herren mit dieser Fassung einverstanden?(Pause.)
Ich constatire, daß kein Widerspruch erfolgt, sonnt ist auch diese Adresse genehmigt. Ich bitte
nun Herrn Landesrath Brandts auch die Adresse an Ihre Majestät die Kaiserin und Königin
Viktoria zu verlesen.

Landesrath Brandts (liest):

Allerdurchlauchtigste, GrohmächtigsteKaiserin und Königin,
AllergnädigsteKaiserin, Königin und Frau!

Ew. Majestät wollen den zum 34. Rheinischen Provinzial-Landtage versammelten Ver¬
tretern der Provinz allerhuldreichstgestatten, in ernster Stunde zu nahen und ihren allerunter-
thänigsten Gefühlen Ausdruckzu leihen.

Enge verbunden mit Seiner hochseligen Majestät Friedrich III., durch dessen rege Theil¬
nahme und Mitwirkung an der herrlichenEntwickelungunseres Vaterlandes,

stets eingedenk des Heldenmuthes und der Leutseligkeit des großen Führers in den
siegreichen Kriegen uud Schlachten der Vergangenheit,

setzte das preußische und deutscheVolk hohe und begründete Hoffnungenauf die Weisheit und
die Tugenden des hochseligenDahingeschiedenen. Allzuschnellnach nur 99tagiger Negierung hat der
unerbittlicheTod diesen erhabenen Herrscherdahingerafft. Unvergessenaber wird in des Volkes
Gedächtniß bleiben und auf Kind und Enkel fortgepflanzt werden die Erinnerung an die helden-
müthige Ergebung, mit welcher Seine Majestät die tückifche Krankheitertragen, und die Erinneruug
an das hohe Pflichtgefühl, mit welchem Seine Majestät trotz schwererLeiden den Negentenberuf
erfüllte. In wehmüthiger Erinnerung gedenkennamentlich wir der Tage, in welchen es uns
vergönnt war, im Sitzungssaale unseres Ständehauses vor 4 Jahren die hohe Kaiserliche Familie
und den nunmehr zu seinen Vätern versammeltenhochseligen Kaiser Friedrich III. im Vollbesitze
seiner Kraft und Gesundheit begrüßen zu dürfen.

Tieferfüllt von diesen Gefühlen des Schmerzes nahen wir uns ehrfurchtsvoll Ew.
Majestät mit der allerunterthänigstm Bitte, den Ausdruck unserer ehrerbietigstenTheilnahme an
dem herben Verluste, welcher das ganze Kaiserhaus und besonders Ew. Majestät betroffen hat,
Allerhuldreichstentgegenzu nehmen.

Im Namen des 34. RheinischenProvinzial-Landtages: Das Präsidium.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ist gegen diese Fassung der Adresse etwas einzuwenden?
(Pause.) Da kein Widersprucherfolgt, so würde ich dieselbe für genehmigt erklären.

Es ist mir soeben während der Sitzung noch ein Eingang überreicht: Petition
gegen den Antrag des landwirthschastlichen Vereins, betreffend die Aus¬
dehnung der Versicherungspflicht auf die landwirthschastlichen Arbeiter. Ich
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betone gegen den Antrag, Unterzeichnet ist derselbe von dem Bürgermeister Nöthlich in
Demmen. Derselbe ist wohl durch den gefaßten Beschlußerledigt, (Zustimmung)

Ich habe noch eine geschaftsordnungsmäßigeFrage, welche sich auf die Adresse bezieht.
Wie wünscht das hohe Haus, daß dieselbe unterschrieben werde? (Zuruf: Namens des
Hauses, vom Vorstande.) Sind die Herren damit einverstanden? (Zustimmung.) So wird
es geschehen.

Sodann habe ich noch über die Tagesordnung für unsere letzte Sitzung am Montage
folgendeszu sagen: Es werden diejenigen Punkte auf die Tagesordnung gefetzt werden, welche
zunächst vom Prouinzial-Ausschußbehandelt werden müssen, dann

2. Zweites Statut für den Prouinzial-Verband der Nheinvrouinz.
3. Wahl von zwei Oberbeamten.
4. Geschäftsordnungfür den Prouinzial-Ausschuß.
5. Geschäftsanweisungfür den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen

Beamten.
6. Landtllgs-Oeconomie.
Ist sonst noch etwas zu der Tagesordnung zu bemerken? (Pause.) Es scheint das nicht

der Fall zu sein, dann würde ich fragen: Sind Sie damit einverstanden, wenn ich die nächste
Sitznng auf Montag den 25. Juni, Mittags 12 Uhr festfetze? (Zustimmung.) Es würde dann
Montag Mittag um 12 Uhr die letzte Sitzung stattfinden. Ich bitte Sie in entsprechendem An¬
züge zu erscheinen. — Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort,

AbgeordneterAdams: Ich wollte die Mitglieder des RegierungsbezirksCoblenzbitten,
hier jetzt sofort im Zimmer Nr. 15 zusammenzutreten,wegen der Vorschlägefür die Wahl zum
Nezirks-Ausschuß und deu Provinzialrath.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Die Sitzuug ist geschlossen.
(Schluß der Sitzuug 1'/< Uhr.)

Siebente Sitzung
im Ständehansezu Düsseldorf, am Montag, den 25. Inni 1888.

Beginn: 12 Uhr 20 Minuten Nachmittags.

Tagesordnung:
1. Zweites Statut für den Prouinzial-Verband der Nheinvrovinz.
2. Wahl von zwei Oberbeamten.
3. Geschäftsordnungfür den Provinzial-Ausfchuß.
4. Geschäftsanweisungfür den Landes-Direktorund die ihm zugeordnetenoberen Beamten.
5. Landtags-Oekonomie.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Die Sitzung ist eröffnet. Ich habe zunächst mitzutheilen,
daß sich mehrere Mitglieder des hohen Hauses für die heutige Sitzung bei mir entschuldigt haben,
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und ich habe nach der Geschäftsordnung mir erlaubt, den Urlaub zu ertheilen, weil er nur für
einen Tag ist. Ich habe auch eiu Telegramm erhalten von Herrn Abgeordneten Hardt aus
Lennep, daß er durch Erkaltung verhindert ist, heute hierher zu kommen und ebenso von Herrn
Abgeordneten Freiherrn von LoiZ, daß er von heute ab verhindert sei, den Sitzungen des
Provinzial-Landtages beizuwohnen; dann habe ich noch einen Eingang mitzutheilen. Der¬
selbe lautet:

An den hohen Provinzial-Landtag zu Düsseldorf.
Mehrere Mitglieder der evangelischen Gemeinde zu Aachen erlauben sich bei dem hohen

Provinzial-Landtag mit der Bitte um eine Beihülfe zum Bau einer neuen evangelischen Kirche
zu Aacheneinzukommen. Die alte Kirche ist mit der Zeit zu klein und auch unansehnlich,daher
der Beschlußgefaßt wurde, statt der alten eine neue stilgerechte zu bauen; es ist auch foweit ein
Bllukllvital vorhanden, was aber für die zu bauende Kirche noch lange nicht genug ist und da,
wie bekannt, der Provinzial-Landtag für Kirchenzwecke viel dotirt, besonders für katholische,so
erlauben sich mehrere Mitglieder der evangelischen Gemeinde zu Aachen um Gewährung obiger
Bitte einzukommen.

Mehrere Mitglieder der evangelischen Gemeinde zu Aachen.
Aachen, den 23. Juni 1888.

Das Schriftstückist nur unterschrieben: „Mehrere Mitglieder der evangelischen Gemeinde
zu Aachen." Es ist keine Person darin genannt und ich frage, soll ich es einfach zu den Akten
nehmen. Erfolgt kein Widerspruch, dann nehme ich es aä »ot». (Pause.) Es erfolgt kein
Widerspruch,dann verfahre ich demgemäß.

Vor der Tagesordnung habe ich Ihnen noch folgende Mittheilungen zu machen: Von
Seiten des Herrn Vorsitzenden des Prouinzial-Ausschussessind einige Mittheilungen zu machen,
sodann Seitens des Herrn Landes-Direktors eine Erklärung vor der Tagesordnung. Dann habe
ich mitzutheilen, daß zu dem von Ihnen bewilligten Statut der Feuer-Societät, zu dem neuen
Reglement der Feuer-Societät noch ein kleiner Zusatzantrag von dem Prouinzial-Ausschussean Sie
gelangt, der in der eben stattgehabten Sitzung des Provinzial-Ausschussesbeschlossenist. Ebenso
habe ich mitzutheilen,daß bis zum Samstag Nachmittag ^»2 Uhr keine Reklamationen gegen die
stattgefundenenWahlen zum Provinzial-Ausscbußeingegangen sind, daß also der Ausschuh i-it«
gewählt ist und daß er heute Morgen sich constituirt und seine erste Sitzung abgehalten hat, mich
mit seinen sämmtlichen Vorlagen für die heutige Sitzung des Provinzial-Landtages fertig geworden
ist, worüber nachher Vortrag stattfinden wird.

Ich habe nun noch mitzutheilen, daß Herr Sommer von Aachen die Wahl als Stell¬
vertreter für Herrn AbgeordnetenIanßen telegraphisch abgelehnt hat, also habe ich nach dem
letzten Paragraphen der Geschäftsordnungdie Frage an das hohe Haus zu stellen, ob das hohe
Haus etwas dagegen einzuwendenhat, daß die Ersatzwahl heute stattfindet. (Zustimmung.) Ich
constatire, daß kein Widersprucherfolgt und es würde darnach alfo die Ersatzwahl vorzunehmen
sein. Ich würde dann in die Tagesordnung nach Punkt 2: Wahl von zwei Oberbeamten,
die Wahl für den ausfallenden Stellvertreter zum Provinzial-Ausschuh, Herrn Sommer setzen,
dann die Angelegenheit, betreffend den Zusatz zum Reglement der Feuer-Societät. Sind die
Herren damit einverstanden,daß die Tagesordnung in dieser Weise abgeändert werde? (Pause.)
Es erfolgt kein Widerspruch, und so erkläre ich die Tagesordnung in dieser Weise abgeändert.
— Ich gebe zunächst das Wort dem Vorsitzenden des Provinzial-AusschussesHerrn Abgeordneten,
Freiherrn von Solemacher-Antweiler.

27
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AbgeordneterFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Eine Mittheilung
an die Mitglieder des Provinzial-Ausschusses. Ich wollte mir erlauben, Ihnen anzuzeigen,daß
der Herr Lcmdes-Direktormir gesagt hat, daß so viele Geschäftseingängenoch zu erledigen sind,
daß es nicht möglichsein wird, heute damit durchzukommen.Unter diesen Umständen würden
wir, dem WunscheVieler nachgebend,die heutige Sitzung statt 4 Uhr erst um 5 Uhr beginnen
und morgen früh den Nest der Sachen erledigen,

Vorsitzender Fürst zu Wied: Sodann habe ich das Wort dem Herrn Landes-Direktor
zu einer Erklärung zu geben.

Landes-Direktor Klein: Aus Anlaß der in einem der verbreitetstenBlätter unserer
Provinz erschienenen Artikel gegen die frühere provinzialständischeVerwaltung habe ich in den
letzten Tagen — zum ersten Male seit Einführung der vrovinzialständischenVerwaltung — die
Confession der Verwaltungsbeamten generell ermittelt und zusammenstellenlassen. Ich glaube,
einem Wunsche des hohen Hauses nachzukommen,wenn ich dieses amtlich festgestellte Zahlen¬
material hier mittheile.

I. Es sind bei der Eentral-Verwaltungsbehörde, den Instituten und bei der Strahen-
verwaltung im Ganzen angestellt,beziehentlich beschäftigt ..... 519 Beamte.

Diefe Beamten zerfallen in drei Kategorien, nämlich
1. höhere Beamte, welche das Staatsexamen für den höheren

Verwaltung^- oder Iustizdienst, die Vaumeistervrüfungoder
die ärztlichePrüfung zurückgelegthaben. Beamte diefer
Kategorie sind angestellt ........... 56

Hiervon sind katholisch .
evangelisch .
israelitisch .

Zusammen
2. Die zweite Kategorie umfaßt die

bildeten Anstalts-Direktoren, Verwalter, Rendanten,
Lehrer, Sekretäre und sonstige Subalternbeamte. Zu
dieser Kategorie gehören ........... 125

Hiervon sind katholisch ... 83
evangelisch . . 42
Zusammen . . 125

3. Die dritte Kategorie bilden die Unterbeamten, Straßen¬
meister, Auffeher u. f. w. Hierzu gehören ..... 338

wovon katholifch. . . 200
und evangelifch . . . 138

Zusammen . . 338
Das Gesammtresultat ist hiernach bei der Centralstelle

und den dieser unmittelbar unterstelltenInstituten:
1. katholische Beamte ... 320
2. evangelische „ ... 196
3. israelitifche „ ... 1

Zusammen . . 519 Beamte.*)
*) Hiervon gehören 6 katholischeund 3 evangelische höhere Beamte, 23 katholische und 20 evangelische

Subalternbeamte und 4 katholischeUnterbeamte der Central-Verwaltungsbehörde an.
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II. Bei der Landesbanl sind 18 Beamte angestellt,wovon 15 katholisch und 3 evangelisch
sind, und endlich

III. bei der Provinzial-Feuer-Societiit 39 Beamte, wovon 32 katholisch und ? evangelisch sind
Aus diesen Zahlen ergiebt sich, daß eine den Prozentsatz der evangelischen Bevölkerung

der Provinz nicht unwesentlichübersteigendeZahl von evangelischen Beamten in der Provinzial-
Verwaltung angestellt ist und zwar nicht nur in den unteren Stellen, sondern vielmehr in allen
drei aufgeführten Beamten-Kategorien,also sowohl bei den höheren, wie mittleren, als unteren
Beamten. Ich glaube den Intentionen dieses hohen Hauses zu entsprechen, wenn ich mich
auf die Anführung dieser Zahlen beschränke und von jeder weiterenErörterung dieser Angelegen¬
heit absehe.

VorsitzenderFürst zu Wied: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Ich gestatte mir eine kurze Bemerkung zu dieser Angelegenheit.

Wegen meiner Aeußerungenam vorigen Dienstag in Bezug auf das Inserat in ^der Kölnischen
Zeitung, welches durch die soeben vorgetragenenZahlen widerlegt ist, bin ich in diesem selbigen
Blatte nachher, obschon das Inserat zuerst anonym eingeschicktwar, unter Nennung des Namens
des Verfassers, von diesem persönlichangegriffen worden.

Daß ich persönlichnicht weiter auf diesen Angriff eingehe, ist selbstverständlich,daß ich
vor Allem keine Erwiderung in der Kölnischen Zeitung gebe, ist mehr als natürlich. Ich unter¬
stehe für das, was ich hier spreche, nur dem Urtheil des Präsidiums und des hohen Hauses. Ich
will jetzt hinzufügen, daß meine Aeußerung sich nicht gegen die Zahlen wenden konnte, die der
Artikel genannt hat, weil dazu die Zeit zu kurz war. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dagegen
protestiren zu sollen, daß am ersten Tage des Zusammenseins des neu gewählten Provinzial-
Landtages von evangelischer Seite der Versuchunternommen werden konnte, Zwietracht in dieses
hohe Haus zu tragen, und dadurch den confessionellen Frieden zu stören. (Bravo!)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Plettenberg-Mehrum
hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Plettenberg-Mehrum: Zu dieser selben Angelegenheit
möchte ich in meinem Namen und dem verschiedener evangelischen Abgeordnetenbemerken: Wenn
in der Sitzung von Dienstag, den 19. Juni cr., der Herr Abgeordnete Dietze den genannten
Artikel des Herrn Pfarrers Venter in der Kölnischen Zeitung im Namen der Evangelischen„mit
Verachtung" zurückgewiesen haben soll, was bei der Unruhe des Hauses von mir und anderen
evangelischenAbgeordneteilnicht verstanden worden ist, welche Worte aber Herr Abgeordneter
Dietze als richtig zugegeben hat, so muß ich erklären, daß, wenn ich damals die Worte verstanden
hätte, ich Widerspruch erhoben haben würde. Ich erkläre deshalb jetzt in meinem Namen und
dem verschiedener evangelischen Abgeordneten,daß wir allerdings den Verfuch des Hineintragens
confessioneller Gegensätze in den Provinzial-Landtag mit Herrn AbgeordnetenDietze mißbilligen,
den Ausdruck „mit Verachtung" dagegen uns nicht aneignen können, da diesem Eintreten des
Pfarrers Venter für die Interessen des evangelischen Bekenntnisses,wenn auch die Billigung, so
doch die Achtung nicht zu versagen ist.

VorsitzenderFürst zu Wied: Es meldet sich Niemand mehr zum Wort und so schließe
ich die Diskussion. Wir würden nunmehr zu den Geschäftenübergehen, welche von Seiten des
Provinzial-Ausfchusscsjetzt dein Provinzial-Landtage vorgelegt worden sind. Zunächstist das also
das zweite Statut für den Provinzial-Verband der Rheinprovinz. Zur Bericht¬
erstattung hierzu hat Herr Landes-Direttor Klein das Wort.

2?»
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Landes-Direktor Klein: Die Provinzial-Ordnung sieht eine Reihe von Geschäftenvor,
welche der Anordnung durch das Provinzial-Statut bedürfen. Wir hatten den ersten Entwurf
dahin angefertigt, daß wir alle diejenigen Geschäfte, die durch ein Statut zu ordnen sind, in ein
Statut zusammengefaßthatten. Der Herr Minister des Innern, welcher um Mittheilung dieses
Statutentwurfes ersucht hatte, billigte dieses Vorgehen nicht, sondern hat vielmehr unterm 9.
Februar 1888 Folgendes geschrieben:

Düsseldorf, den 9. Februar 1888.

An den Landes-Direktor Herrn Klein, Hochwohlgeboren
Nr. 1303. Hier.

Auf das gefällige Schreiben vom 12. v. M., I. L. 2424, erwidere ich Ew. Hochwohl-
geboren ergebenst,daß sich nach der Entscheidungdes Herrn Ministers des Innern gegen die von
der Zusammensetzungdes Provinzial-Ausschusses handelnden §§. 1 und 2 des hierneben zurück-
folgsnden Entwurfs eines Statuts für den Prouinzial-Verband der Rheinprovinz zur Ausführung
der M. 46 ff. der Provinzial-Ordnung vom 1. Juni 188? nichts zu erinnern findet.

Was die übrigen Paragraphen des Entwurfs anbetrifft, fo entspricht es der Bestimmung
des §. 58 der Provinzial-Ordnung, daß zunächst der Provinzial-Ausschuß, sobald derselbebestellt
sein wird, sich über die zu erlassendenstatutarischenAnordnungen äußere.

Ew. Hochwohlgeborenstelle ich daher ergebenst anheim, gefälligst zu veranlassen, daß
dieselben in Forin eines zweiten Statuts zunächst dem Provinzial-Ausschusse, nach seiner Constituirung
auf Grund der Allerhöchst zu genehmigendenstatutarischenBestimmung des §. 1 zur Berathung
vorgelegt und demnächst dem Provinzial-Landtage zur weiterenBeschlußfassung unterbreitet werden.

Den §. 3 des Entwurfs anlangend, fo wird, wie der Herr Minister schon jetzt bemerkt
hat, gemäß H. 93 der Provinzial-Ordnung nicht davon Abstand genommenwerden können, in dem
Statute selbst die Zahl der dem Landes-Direktor zugeordneten oberen Beamten anzugeben, wie
auch bei der Einführung der neuen Provinzial-Ordnung in den übrigen Provinzen verfahren ist.

Zunächst indessen sehe ich nach dein Zusammentritt des ersten neuen Provinzial-Landtages
der gefälligen Einreichungdes Statuts über die Zahl :c. der Mitglieder des Provinzial-Ausfchusses
(8ß. 1 und 2 des vorliegenden Entwurfs) behufs Einholungder AllerhöchstenGenehmigungentgegen.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz, gez.: von Bardeleben.

Dieser Anregung des Herrn Ministers entsprechend,haben wir das Statut getheilt und
das erste Statut blos darauf beschränkt,die Zusammensetzungdes Provinzial-Ausschussesund die
Wahl der Stellvertreter zu regeln. Dieses Statut ist Ihnen, meine Herren, am ersten Tage des
Zusammentritts vorgelegt und von Ihnen bereits genehmigt worden. Das zweite Statut umfaßt
weitere Bestimmungen und zwar die Ausführungs-Bestimmungender Hß. 93, 41, 38 und 91, Abs. 2
der Provinzial-Ordnung. Der §. 93 der Provinzial-Ordnung nämlich schreibt vor, daß dem
Landes-Direktor obere Beamte mit berathender oder beschließenderStimme zugeordnet werden
können und daß darüber das Statut Bestimmung treffen foll. Zur Ausführung dieser
Bestimmung hatte der Provinzial-Verwaltungsrath ursprünglich folgenden Paragraphen entworfen,
welcher als §. 3 des dem Herrn Minister vorgelegtenStatutentwurfes figurirte:

Dem Landes-Direktorwerden zur Mitwirkung bei Erledigung der Geschäfteder
gesammtencommunalenProvinzial-Verwaltung, mit Ausschlußder Prouinzial-Feuer-
Societät und der Landesbank der Rheinprovinz, obere Verwaltung^- und obere bau-
technische Beamte mit berathender Stimme zugeordnet.
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Die Zahl dieser Beamten wird auf Vorschlag, des Prouinzial-Ausschusses von
dem Provinzial-Landtage nach Bedürfniß festgesetzt.

Bei dem Entwürfe dieser Bestimmung hatte der Provinzial-Verwaltungsrath sich an die
bis jetzt geltende Bestimmung gehalten^welche festsetzte, daß die Zahl der oberen Beamten jedesmal
durch den Etat bestimmt werden sollte. Man sagte sich, die Verwaltung ist wechselnd,.eswerden
ihr neue Aufgaben zugewiefen, es ist ihr ja noch vor einigen Monaten die land- und forstwirth-
schaftliche Unfallversicherung zugewiesen, welche bei 200 000 Betrieben in der Provinz einen eigenen
Oberbeamten erheischt. Wenn man aber nun die Zahl der oberen Beamten im Statut festlegt,
dann bedarf es jedesmal einer Abänderung des Statuts, welche nur auf Befchluß des Landtages
erfolgen kann und jedesmal der AllerhöchstenBestätigung bedarf. Unter diefen Umständen erschien
es praktischer,bei dein bisherigen Modus zu verbleiben und die Zahl oer Oberbeamten im Statut
nicht festzusetzen.Der Herr Minister war indessen der Ansicht, daß der 8, 93 der Provinzial-
Ordnung die Angabe der Zahl der Oberbeamten erheische.

Der Z. 93 der Provinzial-Ordnung schreibt aber meines Erachtens die Festsetzung der
Zahl nicht vor. Dieser Paragraph lautet:

Dem Landes-Direktor können nach näherer Bestimmung des Prouinzialstatuts
zur Mitwirkung bei Erledigung der Geschäfteder gesammten oder einzelner Zweige der
communalenProuiuzial-Verwaltung noch andere vom Provinzial-Landtage zu wählende
obere Beamte niit berathender oder beschließender Stimme zugeordnet werden. Sie
werden vom Landes-Direktor in ihre Aemter eingeführt und vereidigt.

Werden dem Landes-Direktor obere Beamte mit beschließender Stimme zuge¬
ordnet, so hat das Provinzial-Statut auch darüber Bestimmung zu treffen, welche der
durch dieses Gesetz dein Landes-Direktor allein überwiesenenGeschäftevon demfclben
unter Mitwirkung jener Beamten zu erledigen sind.

Es ist also in der Provinzial-Ordnung. nichts darüber enthalten, daß die Zahl dieser
Beamten im Statut angegeben sein müsse und da andererseits der Usus und Zweckmäßigkeits-
gründe dagegen sprechen, so glaubte der Prouinzial-Ausschuh bei der früheren Fassung verbleiben
und von der Anführung der Zahl in dem Statut absehen zu sollen. Er schlägt Ihnen also vor,
daß der §. 1 in der vorigen Fassung bestehen bleibe; da es aber höchst zweckmäßig ist, daß das
Statut vor dem Zusammentritt des nächsten Landtags genehmigt wird und im Uebrigen keine
Differenz mit dem Ministerium vorhanden ist, so würde es sehr mißlich sein, wenn an der ange¬
regten Frage die Bestätigung des Statuts scheiterte; der Ausschuß glaubte deshalb Ihnen weiter
vorschlagenzu sollen, daß Sie ihm die Ermächtigung ertheilten, auch Abänderungen des Statuts,
wie dies auch bei dem neuen Reglement für die Provinzial-Feuer-Societät geschehen ist, zu
beschließen und anzunehmen, insofern solche vom Herrn Minister behufs Bestätigung des Statuts
verlangt werden soll. Der Provinzial-Ausschuß könnte alsdann nochmals den Versuch macheu,
ob das Ministerium nicht von der Festsetzungder Zahl, die nicht prinzipieller Natur zu sein
scheint, aus den angeführtenZweckmäßigkeitsgründen abgehe, und im Falle Letzteres nicht erreichbar
fein würde, das Statut im Sinne der ministeriellen Anforderung in diesem Punkte festsetzen
beziehentlich abändern, ß. 2 des Statuts soll lauten:

Die Verwaltung der Provinzial-Feuer-Societät und der Landesbank der Rhein¬
provinz erfolgt in Gemähheit des für diefe Anstalten geltendenReglementsbeziehentlich
Statuts.

Die leitenden Beamten (Direktoren) dieser Verwaltungszweigewerden ebenfalls
von dem Provinzial-Landtage gewählt.
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Der §.41 der Provinzial-Ordnung bestimmt nämlich, bah im Falle selbstständige Institute
ober Verwaltungszweige gebildet werden, alsdann auch die leitenden Beamten dieser Institute
durch den Landtag gewählt werden §. 3 lautet:

Der Provinzial-Ausschuß ist befugt, Grundstückeund Immobilarechte zu ver¬
äußern, insofern der Werth derselben im einzelnenFalle den Betrag von 10 000 M,
nicht übersteigt.

Der ß. 38 der Provinzial-Ordnung sieht vor, daß in einzelnenFällen dem Provinzial-
Ausschuhdie generelleErmächtigung gegeben werden tan», Veräußerungen für den Provinzial-
Verband vorzunehmen. Dieser Fall tritt namentlich ein bei der Straßenuerwaltung, iu deren
BereichemanchmalGrundstücke,beziehentlich Theile derselbenzweckmäßig veräußert werden können,
namentlich bei Bauten an den Straßen, wozu kleinere Theile vom Eigenthum abgegebenwerden.
In solchen Fällen würde es ganz unthunlich sein, jedesmal einen Beschluß des Provinzial-Landtags
vorher zu erwirken. Nach der jetzt bestehenden Geschäftsordnunghat der Provinzial-Verwaltungs-
rath die in Rede stehende Veräuherungsbefugniß gleichfalls besessen und haben sich während der
1 6jährigen Geschäftsführungniemals Bedenkendagegen herausgestellt.

Zur Vereinfachung der Geschäfte der Prouinzial-Verwaltung wird bestimmt,
daß Urkunden und Vollmachten, welche das Landarmenwesen, die Zwangserziehung
verwahrloster Kinder, die Angelegenheitender Provinzialanstalten, beziehentlichdie
Fürsorge für Geisteskranke,Taubstumme, Blinde, Epileptische :c., desgleichen ferner
die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen(Reichsgesetz vom 23. Juni 1880
und Preußisches Ausführungsgesetzvom 12. März 1881), die Angelegenheiten der
niederen landwirthfchaftlichen Schulen, des Rittergutes Desdorf, der Landesmelioration
uud sonstiger landwirthschaftlicherZwecke, ferner die Förderung von Kunst uud
Wissenschaft, sowie die Prouinzial-Museen, den Chaussee-und Wegebau, oder endlich
die Geschäfte der Central-Verwaltungsbehörde betreffen, lediglich von dem Landes-
Direktor oder dessen Stellvertreter zu vollziehen sind.

Die Provinzial-Ordnung hat in §. 91 bestimmt, daß alle Urkunden, durch welche eine
Verpflichtungfür den Provinzial-Verband übernommenwird, vom Landes-Direktor und von zwei
Mitgliedern des Provinzial-Ansschnssesunterzeichnet sein müssen. Diese Bestimmungder Provinzial-
Ordnung ist in der Praxis nicht durchführbar. Nach derselben mühte die größere Zahl der von der
Eentralstelleausgehenden Schriftstücke von zwei Mitgliedern des Ausschusses mit gezeichnetwerden,
da in der Mehrzahl der Fälle der Provinzial-Verband mehr oder minder verpflichtetwird. Wird
z. B. ein Landarmer anerkannt, ein Kind in Pflege gegeben,irgend ein Vertrag bei der Straßeu-
oder der Instituten-Verwaltung .'geschlossen,so unterliegt es keinem Zweifel, daß der Provinzial-
Verband hierbei irgend eine Verpflichtungübernimmt.

In Anbetrachtdiefer Umständehaben die übrigen Provinzial-Verbände von dem ^linsa 2
des §. 91 Gebrauch gemacht,nach welchem dein Provinzial-Landtage vorbehalten ist, für einzelne
Vcrwaltungszweigeund Anstalten in Betreff der Vollziehung von Urkunden und Vollmachtenzur
Vereinfachungder Geschäfteanderweite statutarischeBestimmung zu treffen und auf Grund dieser
Bestimmung dem Landes-Direktor die Unterzeichnungaller Urkunden allein überwiesen. Derselbe
Vorschlag wird Ihnen auch hier gemacht. Ich bemerke noch, meine Herren, daß es sich blos
darum haudelt, die Urkundenuud Schriftstücke zu vollziehen, nicht um die Geschäfte selbst, für
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Letztere bleiben vielmehr die Bestimmungen maßgebend, welche für den Provinzial-Ausschußund
für den Landes-Direktor in den bezüglichen Geschäftsordnungenerlassensind und nach welchen alle
wichtigerenGeschäfte an die Zustimmung des Provinzial-Ausschussesgeknüpft sind. Die Ermäch¬
tigung des Landes-Direktors zur Vollziehung von Urkunden ist in der Vorlage ganz generell
gefaßt, um allen Zweifeln in dieser Hinsicht vorzubeugenund steht dieselbe im Einklang mit dem
§. 90 der Provinzial-Ordnung, welcher bestimmt, daß der Landes-Direktorden Prouinzial-Verband
nach Außen in allen Angelegenheiten,insbesondereauch da, wo die Gesetzeeine Spezialvollmacht
verlangen, zu vertreten hat. Die allgemeineFassung des §. 91 steht eigentlich mit der citirten
Bestimmung des §. 90 in Widerspruch.

Der Provinzial-Ausschußhat in seiner heutige» Sitzung den vorliegenden Statutentwurf
berathen und beantragt derselbe dessen Annahme.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich eröffne hierüber die Diskussion, gebe aber vor¬
her dein Herrn Landes-Direktor zu einer Bemerkung das Wort. (Der Herr Landes-Direktor ver¬
zichtet) Es meldet sich Niemand zum Wort, und darf ich demnach wohl annehmen, daß der
ganze Landtag mit dem Vorschlagedes Ausschusses einverstandenist. Ich schließe die Diskussion
und bringe die ganze Vorlage zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche dagegen sind,
sich zu erheben. (Pause.) Ich constatire, daß die Vorlage einstimmigangenommenist.

Meine Herren! Ehe wir zum folgenden Punkt der Tagesordnung übergehen,wollte ich Ihnen
noch eine geschäftliche Mittheilung machen. Von 1 Uhr ab werden im Zimmer des I. Ausschusses,
also neben dein Lesezimmerauf dem großeu Tische die Diäten in Empfang genommen werden
tonnen. Es wäre gut, wenn die Herren so freundlichwären, nicht alle zusammen, sondern einzeln
hinzugehen,so daß immer noch eine genügendeZahl im Sitzungssaale anwesend bleibt.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Solemacher hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Solemacher-Antweiler: Um unnöthigesGedränge zu ver¬
meiden, gestatte ich mir die Mittheilung, daß den Herren Mitgliedern des Ausschusses die Diäten
heute Nachmittag in die Sitzung gebrachtwerden.

VorsitzenderFürst zu Wied: Wir würden weitergehenzu Puult 2 der Tagesordnuug,
wie ich vorhin gesagt habe: Wahl von 2 Oberbeamten. Hierzu hat der Provinzial-Ausschuß
Ausstellung genommenund der Herr Landes-Direktor wird Ihnen den Antrag des Ausschusses
vortragen.

Landes-Direktor Klein: Es handelt sich zunächst um die Wiederwahl des Herrn Landes-
Baurath Guinbert. Der Letztere ist am 31. August 187? bei hiesiger Verwaltung eingetreten.
Seine Wahlperiode erreicht somit am letzten August des nächsten Jahres, 1889, ihr Ende. Der
Provinzwl-Verwaltungsrath hatte angenommen, daß der Provinzial-Landtag im Herbste oder
Winter des Jahres 1889 erst zusammentretenwürde und wurde deshalb die betreffendeWahl
auf die Tagesordnung gesetzt. Da es sich im vorliegendenFalle um eine Wiederwahl handelt,
so schlägt der Provinzial-Ausschuß, welcher in seiner heutigen Sitzung diese Frage uorberathen
hat, vor, diese Wiederwahl vorzunehmen,obwohl der Landtag noch vor Ablauf der jetzigen Wahl¬
periode des Herrn Guinbert wieder zusammentretenwird. Sämmtliche Mitglieder des Provinzial-
Ausschusses waren bezüglich dieser Wiederwahl einig und beantrage ich im Namen des Ausschusses
die Wiederwahl des Herrn Guinbert unter den bisherigen Bedingungen auf die Dauer vou
12 Jahren.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich frage, ob gegen den Antrag des Ausschussesetwas
zu erinnern ist? (Pause.) Ich constatire, daß der Provinzial-Landtag bereit ist, die Wahl per
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Akklamation auf weitete 12 Jahre vorzunehmen. Ich constatire, daß kein Widerspruch erfolgt
und bitte die Herren Mitglieder des Hauses zum Zeichender Akklamation sich von ihren Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Ich erkläre den Herrn Guinbert auf 12 Jahre einstimmig wieder¬
gewählt und ertheile das Wort zur weiteren Berichterstattung dem Herrn Landes-Direktor Klein.

Landes-DirektorKlein: Meine Herren! Bei der zweiten Wahl liegt die Sache, etwas anders.
Bekanntlich ist Herr Gcheimrath Küster nach Erweiterung der Provinzial-Hülfskasse zur Landes-
bllnk der Nheinvrovinz als Direktor zur Landesbank übergegangen. Bisher fungirte derselbeals
Direktor der Hülfskassenach den Bestimmungen des Statuts der Letzteren zugleich als Landesrath
und war als solcher bei der Centralstelle mit thätig. In das Statut der Landesbank ist die
Bestimmung, wonach der Direktor derselben zugleich als Landesrath bei der Centralstelle zu
fungirm habe, nicht aufgenommen worden und hat damit die Thätigkeit des Herrn Küster als
Landcsrath aufgehört. Es tritt damit die Nothwendigkeit ein, bei der Centralstellehierfür Ersatz zu
schaffen. Dazu kommt, daß dem Provinzial-Verbande, wie ich vorhin schon zu erwähnen die
Ehre hatte, durch das Unfallversicherungs-Gesetz eine ganz erhebliche Mehrarbeit zugewiesen worden
ist, zu deren Vewältiguug bis jetzt ein Oberbeamter ausschließlichbeschäftigtist. Die Funktionen
dieses Oberbeamten werden bis Zjetzt commissarisch versehenund soll diese Stelle durch Wahl des
Landtages definitiv besetzt werden. Hierdurch würde die Zahl der Beamten an sich nicht vermehrt,
sondern es soll für die von Herrn Küster als Direktor der Provinzial-Hülfskasseim Neben¬
amte verseheneLcmdesrathsstelleein neuer Oberbeamter gewählt werden, welcherzugleich die dem
Provinzial-Verbande überwiesenenGeschäfte der landwirthschaftlichen Unfallversicherungführen soll.
Diese Wahl ist indessen nicht so bringend, daß sie unbedingt noch in diesem Landtage vorge¬
nommen werden mühte, fondern es ließe sich vielmehr die commissarische Verwaltung, welche zur
Zeit Herr Assessor Dr. Möhriug inne hat, noch bis zum Winter weiterführen. Bei diefer Sach¬
lage haben die neu eingetretenenMitglieder des Ausschussesden naheliegendenWunsch gehegt,
daß ihnen Gelegenheitgeboten werden möchte, mit den Herren, welche sich um die Stelle beworben,
uähcr bekannt zu werden, und daß deshalb diese Stolle bis zur Verufuug des nächsten Landtages,
welche voraussichtlich im Winter stattfindet, wird commissarischversehenwerden. Alsdann würden
sämmtlicheMitglieder des Ausschusses in der Lage sein, Ihnen Vorschlägeaus eigener Erfahrung
unterbreiten zu können, was heute den neu eingetretenen Mitgliedern allerdings nicht möglich war.
Aus diesem Grunde schlägt der Ausschuß vor, heute die Wahl eines weiteren Oberbeamten nicht
vorzunehmen,letztere vielmehr dem nächsten Landtage zu überlassen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusseszur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben.
(Pause.) Es erhebt sich Niemand, also ist der Antrag des Ausschusseseinstimmig angenommen
und es wird die Wahl im nächsten Landtage auf Vorschlagdes Ausschusses gethcitigtwerden.

Wir würden nunmehr, wie ich schon vorhin bemerkte,zu der Angelegenheit der Ablehnung
der Wahl durch den Herrn Sommer zu Aachen kommen. Es muß also ein Stellvertreter für
den Herrn Landrath Ianßen gewählt werden. — Der Herr AbgeordneteIanhen hat das Wort.

AbgeordneterIanßen: Meine Herren! Ich bitte Sie, die Wahl durch Akklamationvor¬
zunehmen. Ich glaube nicht, daß unsere Geschäftslagees gestattet, in eine Zettelwahl einzutreten.
Dann würde ich Ihnen vorschlagen,da es sich um die Ersetzungeines Aachenershandelt, wieder
einen anderen Nachenerals dessen Stellvertreter zu nehmen, und zwar den CommerzienrathRobert
Kesselkaul zu Aachen.
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Erfolgt gegen diesen Vorschlag Widerspruch?(Nein!) Dann
frage ich das hohe Haus, ob wir die ganze Verhandlung der Wahl hier vornehmenmüssen, ob das
Wahlreglement verlesen werden muß (Rufe: Nein!) oder ob Sie mich von dieser Verpflichtung
entbinden. (Rufe: Ja!) Dann frage ich das hohe Haus, ob es damit einverstandenist, daß die
beiden Herren Schriftführer, die hier zu meinen beiden Seiten sitzen als Wahlvorstand mit mir
fungiren. (Pause.) Es erfolgt kein Widerspruch,dann würde die Wahl rite zu thätigen sein.
(Zwischenruf: Es müssen 4 Beisitzer sein.) Es heißt 2 oder 4. Ich bitte um Entschuldigung,
ich wollte keine Umstände machen. Es ist also der Vorschlaggemacht worden, den Robert Kessel-
taul zu Aachen als stellvertretendesMitglied des Ausschussesfür Herrn AbgeordnetenIanßen zu
wählen. (Pause.) Ich constatire, daß kein Widersprucherfolgt und würde das hohe Haus bitten,
sich zum Zeichen, der Akklamationswahlzu erheben. (Geschieht.) Herr EommerzicnrathRobert
Kesselkaul ist hiermit durch Akklamationgewählt. Es würde hiermit die Wahl vollzogen und die
Wahlhandlung beendet fein. Ich habe nunmehr in die Tagesordnung eingesetzt die Angelegen¬
heit wegen der Feuer-Societät: Es handelt sich um einen kleinen Zusatz, den der Ausschuß
auf Vorschlagdes Herrn Landes-Direktors beschlossenhat und worüber der Herr Lcmdes-Direttor
berichtenwird.

Landes-Direktor Klein: Bei näherer Prüfung der Sachlage hat es sich herausgestellt,
daß es mindestenszweckmäßigund vorsichtigerscheint, noch eine Übergangsbestimmung für das
Statut der Feuer-Societät, welches beschlossenist, zu treffen. In dem jetzt geltenden Statut ist
vorgesehen,daß der Provinzial-Verwaltungsrath in einer Anzahl von wichtigen Fällen als Rekurs-
Instanz zur Entscheidung streitiger Fragen fungirt. Der Provinzial-Verwaltungsrath hört mit
der erfolgten Neuwahl des Provinzial-Ausfchussesauf und es könnte nun die Frage auftauchen,
ob der Provinzial-Ausfchuß ohne Weiteres die Funktionen auszuüben hat, welche bis jetzt dem
Provinzial-Verwaltungsrathe auf Grund des Societäts - Reglements zustanden. Um in dieser
Hinsicht jeden: Zweifel zuvorzukommen, hält es der Provinzial-Ausschußfür zweckmäßig, folgende
Uebergangsbestimmungzu treffen:

Der Provinzial-Landtag wolle beschließen:
„daß die durch das revidirte Reglement für die Provinzial-Feuer-Societät vom
1. September 1852 und dessen Nachtrage dein Provinzial-Verwaltungsrathe über¬
tragenen Rechte und Befugnisse bis zum Inkrafttreten des neuen Reglements auf
den Provinzial-Ausschußübergehen."

In dem neuen Reglement ist nur vom Provinzial-Ausschußdie Rede und würde deshalb
nach der Bestätigung des neuen Reglements jedes Bedenkenfortfallen, allein bis zu der erfolgten
Bestätigung, welche möglicher Weise sich in die Lange ziehen kaun, erscheint es zweckmäßig, jene
vorgeschlagene Bestimmung zu treffen, wobei es sich nur um eine formelle und keineswegsum
eine materielle Aenderung handelt.

VorsitzenderFürst zu Wied: Siud die Herren mit dem Vorschlage des Ausschusses
einverstanden? (Zustimmung,) Ich constatire, daß kein Widersprucherfolgt und bitte diejenigen
Herren, welche dagegen sind, da keine Diskussion beliebt wird, sich zu erheben. (Pause.) Es erhebt
sich Niemand.

Der Vorschlag des Ausschusses ist einstimmigangenommen. Es würde diese Frage also
hiermit erledigt sein, und wir treten nunmehr ein in Puukt 3: Geschäftsordnung für den
Provinzial-Ausschuß und in Punkt 4: Geschäftsanweisung für den Landes-Direktor
und die ihm zugeordneten oberen Beamten. Ich glaube berechtigtzu fein, daß diese beiden
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Punkte zusammenzu fassen sind, da ein gemeinsamerAntrag dazu vorliegt. Der Herr Landes -
Direktor hat den Vortrag übernommen.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Der Provinzial-Ausschuß hat sich in seiner
heutigen Sitzung mit der Prüfung der Geschäftsordnung für den Provinzial-Ausschuß und der
Geschäftsanweisnngfür den Landes-Direktor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten befaßt.
Man einigte sich zunächst darüber, dem hohen Hause vorzuschlagen, daß diese beiden Geschäfts¬
ordnungen nur provisorischbis zum nächstenProvinzial-Landtage in Kraft treten sollten, damit
sämmtliche insbesondereauch die neu eingetretenenMitglieder des Ausschusses bis dahin Gelegen¬
heit hätten, sich an Hand der Erfahrung mit der Geschäftsordnung bekannt zu machen. Ich
glaube, Sie werden mich wohl davon entbinden, beide Vorlagen nochmals zu verlesen (Zustimmung.)
Es handelt sich also nur um das provisorische Inkrafttreten dieser Geschäftsordnungen bis zum
nächsten Provinzial-Landtage. Der Provinzial-Ausschuß glaubte indessen schon selbst einige
redaktionelle Aenderungenvorschlagenzu sollen. In ß. 3 ist nämlich ein Zusatz zu machen. Der
§. 3 lautet:

EinberufeneMitglieder des Provinzal-Ausschusses,welche der Einladung nicht
folgen können,haben dieses ohne Zeitverlust dem Landes-Direktor anzuzeigen, welcher
die Einladung der Stellvertreter der verhinderten Mitglieder im Namen des Vor¬
sitzenden des Provinzial-Ausschussesevent, auf telegraphischemWege zu bewirkenhat.

Es soll hier hinzugefügt werden: „Einberufene Mitglieder des Provinzial-
Ausschusses, welche der Einladung nicht folgen können, haben diefes ohne Zeit¬
verlust dem Vorsitzenden zu Händen des Landes-Direktors anzuzeigen", weil es
einem correkten Geschäftsgange entsprechend erachtet werden muß, daß die Anzeige nominell an
den Vorsitzenden des Ausschussesgerichtet wird. Es genügt dann, daß diese Anzeige zu Händen
des Landes-Direktors geht, damit letzterer event, telegraphisch die Stellvertreter einberufen
kann. Sodann hat zum ß. 11 der Herr Oberpräsident eine kleine Aenderung beantragt. Es
heißt dort:

Der Vorsitzende ertheilt bei der Berathung das Wort nach der Reihenfolgeder
Meldungen. Außer dieser Reihenfolge darf das Wort nur zur thatsächlichen Be¬
richtigung oder zur Geschäftsordnung ertheilt werden. Der Oberpräsidcnt bezw. der
zu seiner Vertretuug abgeordueteStaatsbeamte sowie der Vorsitzende des Prouinzial-
Lcmdtags ist auf Verlangen jederzeit zu höreu. Auf Antrag aus feiner Mitte kann
der Provinzial-Ausschußdurch Stimmenmehrheit den Schluß der Berathung anch vor
Erschöpfung der Rednerliste herbeiführen. Den Berichterstattern steht das Wort bei
Beginn und nach dem Schlüsseder Berathung zu.

Der Herr Oberpräsident beantragt, in den zweiten Satz, beginnend mit den Worten:
„Der Oberpräsident bezw. der zu seiner Vertretung abgeordneteStaatsbeamte" hinter dein Worte
„Vertretung" die Worte einzuschalten„oder Unterstützung". Der Herr Oberpräsident machte
nämlich darauf aufmerksam, daß der betreffendePassus in der Prouinzial-Ordnung ebenso laute,
indem es dort heißt: „Der Oberpräsident sowie die zu seiner Vertretung oder Unterstützungabge¬
ordneten Staatsbeamten", sodaß nicht blos der gesetzlicheVertreter des Herrn Obcrpräsidenten,
sondern auch die übrigen zu seiner Unterstützung abgeordnetenStaatsbeamten den Sitzungen bei¬
wohnen können. Wir haben bei der Anfertigung des ersten Entwurfs in keiner Weise jenes
Recht der Königlichen Staatsbeamten einschränken wollen, sondern wir haben den feinen Unter¬
schied zwischen „Vertretung" und „Unterstützung" nicht gemacht. Es ist hiernach richtiger, wenn
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wir, wie es in der Prouinzial-Ordnnng heißt, sagen: „Die zur Vertretung und Unterstützung
abgeordnetenStaatsbeamten",

Der dritte Punkt, welcher berührt wurde, betraf die Genehmigung der Etatsüberschrei-
tungcn. In dieser Hinsicht wurde die Frage angeregt, ob nicht diese Genehmigung vom Provinzial-
Landtag zu ertheilen sei. Bei der Diskussiondieser Frage im Provinzial-Ausschussewurde bereits
darauf hingewiesen,daß es für unsere Verwaltung mit ganz besonderen Schwierigkeitenverknüpft
sein würde, wenn zu jeder einzelnen Etatsüberschreitungeine besondere Genehmigungdes Proviuzial-
Landtages erforderlich sei. Während die städtischen Verwaltungen die Stadtverordneten-Ver¬
sammlung zu jeder Zeit berufe» können, tritt bei uns der Provinzial-Landtag nur in großen
Zwischenräumenzusammenund wenn nun alle Etatsüberschreitungenbis zum Zusammentritte des
Provinzial-Landtages unerledigt bleiben müßten,könnte die Revisionder Rechnung erst oft nach 2 bis 3
Jahren erfolgen, was viele Nachtheilenach sich ziehen müßte. Es ist deshalb bis jetzt die Praxis
geübt worden, daß die Etatsüberschreitungenvom Provinzial-Verwaltungsrath genehmigt und
alsdann bei der dem Landtage vorbehaltenenDecharge der Rechnungensowie in den Jahresberichten
einzeln aufgeführt wurden. Uebelständesind hierbei nicht hervorgetretenund hat sich insbesondere
nicht ergeben, daß durch eine derartige Befngniß der Ausschuß das Etatsfestsetzungsrechtdes
Provinzial-Landtages illusorisch wurde. Die seitherige Praxis hat meines Erachtens mit dazu
beigetragen, daß wir diejenigen günstigen finanziellen Resultate, welche wir Ilmeu vorführen konnten,
erreicht worden sind. Wenn Sie die Etatsüberschreitungenan zu schwierige Bedingungen knüpfen,
so führt diefes unwillkürlichdahin, daß bei dem Voranschlägedie einzelnenPositionen möglichst
reichlich gegriffen werden, um nachträglich keine Schwierigkeitenzu haben. Sind aber die Be¬
träge einmal im Etat bewilligt, so folgt die Verausgabung in den einzelnen Instituten und
Vcrwaltungszweigennur zu leicht uud zwar ohne daß wir diefes von der Centralstelleaus stets
verhindern können. Hierzu kommt, daß wir bei vielen Instituten die Etats nicht so genau auf¬
stellen können,daß zahreiche Etatsüberschreitungenvermiedenwerden. Nehmen Sie, meine Herren,
zum Beispiele an, wir haben für eine Irrenanstalt einen Etat für 400 Personen aufgestellt,
unter denen sich soviel erster und soviel zweiter oder dritter Klasse befinden. Hier ist es nicht
zu vermeiden, daß Aenderungen in der angenommenenZahl während des Laufes des Jahres
eintreten, indem die Anzahl der Kranken in den angegebenen Klassen stets wechselt. Durch einen
solchen Wechsel verschieben sich fast alle Positionen des Etats in Einnahme und Ausgabe. Das¬
selbe ist bei den Corrigenden-Anstalten und Unterrichts-Anstalten der Fall. Die Frage der
Genehmigungder Etatsüberschreitungen ist heute im Ausschuß diskutirt worden, ohne daß in¬
dessen in dieser Beziehung ein Beschluß gefaßt worden ist. Die neu eingetretenen Mitglieder
wollten zunächst Kenntniß von der seitherigen Praxis nehmen und es soll alsdann dem nächsten
Landtage die Entscheidung über die angeregte Frage überlassenwerden. Es soll also auf Grnnd
der Kenntnißnahmeder Sachlage dem nächsten Landtage von dem Ausschüsse über diesen Puukt
ciue ausführliche Vorlage gemacht werden, und bis dahin jene Frage in 8U8vcm8o bleiben. Der
Antrag des Verwaltungs-Ausschusfesgeht also dahin:

„Der hohe Landtag wolle die Geschäftsordnungfür den Prouiuzial-Äusschuhvorläufig
bis zum Zusammentritt des nächsten Provinzial-Landtages mit folgenden Aenderungen
genehmigen,bei dem 8- 3 ist hinter „Zeitverlust" einzuschalten:

„dem Vorsitzenden zu Händen des Landes-Direktors"
und bei §.11 mutz es heißen:

„Der Oberpräsident bezw. der zu seiner Vertretung und Unterstützung «,"

26*
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Ich bitte den hohen Landtag Namens des Provinzial-Ausschusses,sich mit diesen Zusätzen
zu der Geschäftsordnungfür den Provinzial-Ausschuß einverstanden zu erklären und ebenso der
Geschaftsanweisungfür den Landes-Dircktor vorläufig, bis zum Zusammentritt des nächsten Land¬
tages, zuzustimmen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eröffne über diesen Antrag die Gencraldiskussion.—
Es meldet sich Niemand zum Worte, so schließe ich dieselbe und frage das hohe Haus, ob es eine
Verlesung der einzelnenParagraphen wünscht. (Rufe: Nein.) Dann frage ich, ob über die beiden
Paragraphen noch eine Diskussion beliebt wird oder über die Aenderungen, die vorgeschlagen
werden. (Panse.)

Es scheint das auch nicht der Fall zn sein. Dann möchte ich fragen, ob eine sn dloo-
Annahme mit den vorgeschlagenen Aenderungenbeliebt wird? (Pause.)

Es scheint kein Widerspruchzu erfolgen. Wenn das nicht der Fall ist, dann erkläre ich
die beiden Geschäftsanweisungenmit den beiden vorgetragenen Veränderungen als vorläufig
genehmigt, mit dem ferneren Vorfchlage, darüber dem nächstenProvinzial-Landtage Bericht zu
erstatten. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.) Ich constatire Ihr Einuerständniß.

Wir kommen zum letzten Punkt der Tagesordnung: Landtags-Oekonomie. — Ich
ertheile hierzn dem Herrn AbgeordnetenDietze das Wort.

AbgeordneterDietze: Meine Herren! Die sogenannte Landtags-Oekonomie betrifft die
besonderenRemunerationen und Extravergütnngen an die Beamten und Voten, soweit durch Ab¬
haltung des Landtags dieselbenerforderlichgeworden sind.

Es ist hier eine Zusammenstellungaus den letzten 3 Jahren gemacht worden, wo der
Landtag jedesmal 14 Tage, also die doppelte Zeit wie in diesem Jahre, zusammen gewesen ist.
Nach dieser Zusammenstellungwürde vorgeschlagen werden müssen, die Extra-Vergütungen für die
bei diesem Landtag in Anspruch genommenenBeamten nnd Boten auf die Hälfte zu bemessen,
also auf 1120 M., da früher 2240 M. verwendet worden sind. In Erwägung jedoch, daß die
neuen Mitglieder des jetzt constituirten Provinzial-Ausschussesüber die ganze Sachlage nicht aus¬
reichend unterrichtet waren, auf der anderen Seite aber auch denjenigen Beamten und Boten, die
dafür angestellt sind und auf eine Remuneration gerechnet haben, nicht zu kurz zu thun, erlaubt sich
der Prouinzial-AusschußSie zu bitten, ihm eine Summe von 1100 M., die ungefähr derjenigen
gleichkommt,die früher vorgeschlagenist, zur Verfügung zn stellen, und diese je nach seinem
Ermessen unter die Beamten und Noten zu vertheilen; 2. für den nächstenLandtag aber die
Angelegenheiteingehenderzu untersuchenund Ihnen dann darüber Vorschlägezu machen,

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. (Pause.)
Es meldet sich Niemand zum Wort, dann schließe ich die Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung und bitte Diejenigen, welche für denselben sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Ich constatire,
daß der Antrag einstimmigangenommenworden ist.

Meine Herren! Wir stehen am Ende unserer Arbeiten, die Tagesordnungen sind erledigt
und es erübrigt mir nur noch Ihnen meinen allerherzlichsten Dank auszusprechenfür das große
Vertrauen, welches Sie mir bewiesen und für die Nachsicht,die Sie mir entgegengebracht haben.
Ich bitte Sie, in Zukunft, wenn wir wieder in der nächstenSession zusammentreten,mir dieses
Vertrauen ebenfalls entgegenbringenzu wollen. Ich danke Ihnen nochmals sehr von Herzen. —
Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.

AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Ich glaube, daß ich in Ihrer aller Sinne
spreche, wenn ich, bevor der Landtag geschlossenwirb, unsern aufrichtigstenDank dem Präsidium
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für die Mühewaltung und für die Unparteiligkcit in der Geschäftsführungaussprcche. Lebhafter
Beifall.) Wenn ich in Ihrem Sinne das Nichtige gesagt habe, dann bitte ich Sie, sich zu
erheben (die Versammlung erhebt sich) und Cr. Durchlaucht dem Fürsten zu Wicd suwie dem
Herrn Geh. Iustizrath Adams unseren aufrichtigstenDank auszusprechen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Namens des Präsidiums danke ich dem hohen Hause
nochmals für die herzlichen Worte, die es durch den Mund des Herrn AbgeordnetenFriederichs
hat ausfprechenlassen. Sr. Excellenz, dem Herrn OberpräsidentenDr von Bardcleben habe ich
die Ehre mitzutheilen, daß die Arbeiten des 34. RheinifchenProvinzial-Landtages beendet sind.

Oberpräsident Dr. von Bardeleben: Meine hochgeehrtenHerren! (Die Mitglieder
erheben sich.) Nach einer Session von nur neun Tagen, darunter zwei Sonntage und ein Tag,
welcher wegen der auf diesen Tag fallenden Veisetzungsfeierlichkeit weiland Sr. Majestät unseres
tiefbetraucrten Kaisers uud Königs Friederich III. geschäftsfrei bleiben mußte, sind Sie jetzt schon
an den Schluß Ihrer Verhandlungen gekommen und haben das Ihnen vorgelegteMaterial voll¬
ständig erledigt. Denselben Eifer, dasselbe lebhafte fachliche Interesse, welches ich bei den früheren
Provinzial-Landtagen zu beobachten fo oft Gelegenheit hatte, habe ich zu meiner großen Freude
auch bei diesem ersten Landtage des neuen Systems wiedergefunden.

Zu den Regierungsvorlagen, die Ihnen gemacht sind, — es waren deren ja nicht viele —
haben Sie Beschlüsse gefaßt, nnt denen ich durchaus mich einverstandenerklären kann. Ich werde
dieselben mit meinem Fürwort höheren Orts vorlegen. Von den Vorlagen aber, welche Ihnen
der bisherige Verwaltungsrath gemacht hat, will ich nur eine hervorheben, weil ich sie für eine
ganz besonderswichtigeerachte. Es ist das neue Reglement für die Provinzial-Feuer-Societät.
Sie haben das bisherige Reglement reformirt in dem Sinne, daß Sie eine mehr einheitliche
Verwaltung dort eingeführt haben. Es ist das ein Fortschritt, den ich nur mit Freuden begrüßen
kann. Daß Sie nicht auf eine Spezialberathung der verschiedenen Etats Ihrer Verwaltung ein¬
gegangen sind, — es sind deren ja sehr viele für die einzelnen Anstalten — kann ich meinerseits
nur billigen, im Hinblick auf die Ihnen zur Disposition stehende nur sehr kurze Vcrathungsfrist.

Von ganz besondererBedeutung waren diesmal die Wahlen, welche Sie zn thätigen
hatten; sie sind besonders deshalb von hoher Bedeutung, weil jetzt zum ersten Male die Wahlen
für die Verwaltuugskürper der neuen Provinzial-Ordnung vorgenommen sind. Die Wahlen zu
diesen Verwaltungskörpern sind, soweit sie von dem Provinzial-Landtag selbst ausgehen, erledigt;
es stehen mm noch die Wahlen aus Seitens des Provinzial-Ausschusses, welcher bekanntlich den
Provinzialrath und die verschiedenen Bezirksausschüsse zu wählen hat. Ich habe die feste Ueber¬
zeugung, meine geehrten Herren, daß Sie bei Ihren Wahlen, sei es bei denen, die schon vor¬
genommensind, sei es bei denen, die noch vorzunehmensind, nur solche Männer in diese neuen
Organe deputirtcn, welche sich der Schwierigkeit der an sie herantretenden größeren Aufgaben,
welche ja eine Theilnahme an wichtigen Negicrungsaktcn inuolviren, der ganzen damit
verbundenen Verantwortlichkeit bewußt sind. So ist deuu jetzt der thatsächliche Anfang mit der
Ausführung der neuen Verwaltungs-Organifation auch in unferer Provinz gemacht worden und
ich kann nur die Ueberzeugungausfprechen, daß ich glaube, es wird dieses neue System ebenso,
wie es sich in anderen Provinzen, wo es schon seit längerer Zeit in Wirkung ist, bewährt hat,
auch für die Nheinprovinz wohlthätig erweisen und zu dem Gedeihen und der Prosperität nnserer
Provinz sehr wesentlich beitragen.

In einer sehr schweren und traurigen Zeit, in einer Zeit, wie sie unser theueres,
preußischesund deutsches Vaterland meines Wissens noch niemals gehabt hat, in einer Zeit, in
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welcherdas preußische und deutsche Volk den schnell hintereinander erfolgten Tod zweier hoch-
bedeutenderKaiser und Könige zu beklagenhat, in einer solchen Zeit haben Sie Ihre Arbeiten
begonnen. Möge es Gott geben, daß Sie bald wieder hellere und freudigere Tage sehen unter
der Negierung unseres AllergnadigstenKaisers und Königs Wilhelm II,, dessen Negierung Gott
segnen möge. Es erübrigt mir jetzt nur noch, Ihnen meinen persönlichenDank anszusprechen
für das vertrauensvolle Entgegenkommen,welches Sie mir in dieser Ihrer ersten Session gezeigt
haben. Ich knüpfe hieran die Bitte, daß Sie mir dieses Vertrauen auch künftig nicht versagen
mögen und hiermit schließe ich im Namen Sr. Majestät unseres Kaisers und Königs Wilhelm II,
den 34. RheinischenProvinzial-Landtag.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Se. Majestät der DeutscheKaiser, unser Allergnädigstcr
König und Herr lebe hoch! (Die Versammlung stimmt begeistertdreimal in das Hoch ein.)

(Schluß 1 Uhr 15 Minuten.)





^''^'^




	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]

	Titel
	[Seite]
	[Seite]

	Erste Sitzung...
	[Seite]
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14

	Zweite Sitzung...
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50

	Dritte Sitzung...
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87

	Vierte Sitzung...
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147

	Fünfte Sitzung...
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172

	Sechste Sitzung...
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207

	Siebente Sitzung...
	Seite 208
	Seite 209
	Seite 210
	Seite 211
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216
	Seite 217
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	[Seite]

	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]


